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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung der Exekutionsordnung 

Erster Theil. Erster Teil 

Execution. Exekution 

Erster Abschnitt. Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen 

Erster Titel. Erster Titel 

Execution aus inländischen Acten und Urkunden. Exekutionsvoraussetzungen 

Executionstitel. Exekutionstitel 

§. 1.  

Executionstitel im Sinne des gegenwärtigen Gesetzes sind die 
nachfolgenden im Geltungsgebiete dieses Gesetzes errichteten Acte und 
Urkunden: 

§ 1. Die Durchsetzung von Geldforderungen sowie von Handlungen, 
Duldungen oder Unterlassungen durch gerichtliche Exekution setzt einen 
Exekutionstitel voraus. Exekutionstitel im Sinne des gegenwärtigen Gesetzes sind 
die nachfolgenden im Geltungsgebiete dieses Gesetzes errichteten Akte und 
Urkunden: 

 1. Endurtheile und andere in Streitsachen ergangene Urtheile, Beschlüsse 
und Bescheide der Civilgerichte, wenn ein weiterer Rechtszug dawider 
ausgeschlossen oder doch ein die Execution hemmendes Rechtsmittel 
nicht gewährt ist; 

 1. Endurteile und andere in Streitsachen ergangene Urteile und Beschlüsse 
der Zivilgerichte, wenn ein weiterer Rechtszug dagegen ausgeschlossen 
oder doch ein die Exekution hemmendes Rechtsmittel nicht gewährt ist; 

 2. Zahlungsaufträge, die im Mandats- und Wechselverfahren sowie im 
Amtshaftungsverfahren erlassen wurden, wenn gegen sie nicht 
rechtzeitig Einwendungen erhoben worden sind; 

 2. Zahlungsaufträge, die im Wechselverfahren erlassen wurden, wenn gegen 
sie nicht rechtzeitig Einwendungen erhoben worden sind; 

 3. und 4. ...  3. und 4. ... 
 5. Vergleiche, welche über privatrechtliche Ansprüche vor Civil- oder 

Strafgerichten abgeschlossen wurden; 
 5. Vergleiche, welche über privatrechtliche Ansprüche vor Zivil- oder 

Strafgerichten abgeschlossen wurden; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 6. bis 8. …  6. bis 8. … 
 9. rechtskräftige Beschlüsse und Entscheidungen der Civil- und 

Strafgerichte, wodurch gegen Parteien oder deren Vertreter Geldstrafen 
oder Geldbußen verhängt werden; 

 9. rechtskräftige Beschlüsse und Entscheidungen der Zivil- und 
Strafgerichte, wodurch gegen Parteien oder deren Vertreter Geldstrafen 
oder Geldbußen verhängt werden; 

 10. bis 14. …  10. bis 14. … 
 15. Vergleiche, welche vor einem Gemeindevermittlungsamte, vor 

Polizeibehörden oder vor anderen zur Aufnahme von Vergleichen 
berufenen öffentlichen Organen abgeschlossen wurden, falls denselben 
durch die bestehenden Vorschriften die Wirkung eines gerichtlichen 
Vergleiches beigelegt ist; 

 15. Vergleiche, welche vor einem Gemeindevermittlungsamt oder vor anderen 
zur Aufnahme von Vergleichen berufenen öffentlichen Organen 
abgeschlossen wurden, falls denselben durch die bestehenden 
Vorschriften die Wirkung eines gerichtlichen Vergleiches beigelegt ist; 

 16. ...  16. ... 
 17. die im §. 3 des Gesetzes vom 25. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 75, 

bezeichneten Notariatsacte; 
 17. die in § 3 NO bezeichneten Notariatsakte; 

Ausländische Exekutionstitel Ausländische Exekutionstitel 

§. 2.  

(1) Den im § 1 Z 1 bis 10 und 12 bis 15 bezeichneten, im Geltungsgebiete 
dieses Gesetzes errichteten Acten und Urkunden stehen in Ansehung der 
Execution die gleichartigen Acte und Urkunden jener Behörden oder öffentlichen 
Organe gleich, welche sich zwar außerhalb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes 
befinden, aber einer Behörde unterstehen, welche in diesem Geltungsgebiete 
ihren Sitz hat. 

§ 2. (1) Den im § 1 Z 1 bis 10 und 12 bis 15 bezeichneten, im 
Geltungsgebiete dieses Gesetzes errichteten Akten und Urkunden stehen in 
Ansehung der Exekution die gleichartigen Akte und Urkunden jener Behörden oder 
öffentlichen Organe gleich, welche sich zwar außerhalb des Geltungsgebietes 
dieses Gesetzes befinden, aber einer Behörde unterstehen, welche in diesem 
Geltungsgebiet ihren Sitz hat. 

(2) … (2) … 

Bewilligung der Execution. Bewilligung der Exekution 

§. 3.  

(1) Zur Bewilligung der Execution auf Grund der in §§. 1 und 2 angeführten 
Executionstitel sind die Civilgerichte berufen. 

§ 3. Zur Bewilligung der Exekution auf Grund der in §§ 1 und 2 angeführten 
Exekutionstitel sind die Zivilgerichte berufen. 

(2) Die Bewilligung erfolgt auf Antrag der anspruchsberechtigten Partei 
(betreibender Gläubiger). Über den Antrag auf Bewilligung der Execution ist, 
sofern im gegenwärtigen Gesetze nicht etwas anderes angeordnet ist, ohne 
vorhergehende mündliche Verhandlung und ohne Einvernehmung des Gegners 
Beschluss zu fassen. 

 

 Sachliche Zuständigkeit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 4. Zur Bewilligung der Exekution ist das in den §§ 18 und 19 bezeichnete 
Exekutionsgericht zuständig. 

§ 4. Zur Bewilligung und zum Vollzug der Exekution durch die Zivilgerichte 
sind, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, die Bezirksgerichte zuständig 
(Exekutionsgericht). 

 Örtliche Zuständigkeit bei einer Exekution auf das bewegliche Vermögen 
 § 4a. (1) Zur Bewilligung und zum Vollzug der Exekution zur Hereinbringung 

einer Geldforderung auf das bewegliche Vermögen ist, soweit nichts anderes 
bestimmt wird, das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel die Person, gegen 
die Exekution geführt werden soll (verpflichtete Partei), ihren allgemeinen 
Gerichtsstand hat. 

 (2) Hat die verpflichtete Partei im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, 
so ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel sich das bewegliche 
Vermögen, auf das Exekution geführt werden soll, befindet. 

 Mehrere allgemeine Gerichtsstände 

§ 5. Hat derjenige, gegen den Exekution geführt werden soll 
(Verpflichteter), im Fall des § 18 Z 3 bei mehreren inländischen 
Bezirksgerichten seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen, so hat der 
Gläubiger die Wahl, bei welchem der zum Einschreiten als Exekutionsgericht 
zuständigen Gerichte er um Bewilligung der Exekution ansucht. 

§ 5. (1) Hat die verpflichtete Partei bei mehreren inländischen 
Bezirksgerichten ihren allgemeinen Gerichtsstand, so hat die anspruchsberechtigte 
Partei (betreibender Gläubiger) die Wahl, bei welchem Exekutionsgericht sie die 
Bewilligung der Exekution beantragt. 

 (2) Wenn von einem Gläubiger oder mehreren Gläubigern gegen eine 
verpflichtete Partei bei mehreren Gerichten, in deren Sprengeln die verpflichtete 
Partei einen allgemeinen Gerichtsstand hat, Exekution zur Hereinbringung einer 
Geldforderung auf das bewegliche Vermögen geführt wird, so sind die Verfahren 
an das Gericht zu überweisen, das die Exekution zuerst bewilligt hat. 

 (3) Hat die verpflichtete Partei im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand 
und wird von einem Gläubiger oder mehreren Gläubigern gegen die verpflichtete 
Partei bei mehreren Gerichten Exekution zur Hereinbringung einer Geldforderung 
auf das bewegliche Vermögen geführt, so sind die Verfahren nur dann an das 
Gericht zu überweisen, das die Exekution zuerst bewilligt hat, wenn dies zur 
Vereinfachung des Exekutionsverfahrens, zur vorteilhafteren Verwertung der 
Vermögensobjekte oder zur Verminderung der Exekutionskosten geeignet ist. 

 Verlegung des allgemeinen Gerichtsstands 
 § 5a. Verlegt der Verpflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, 

so sind die Exekutionsverfahren zur Hereinbringung einer Geldforderung auf das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bewegliche Vermögen an das Gericht, in dessen Sprengel die verpflichtete Partei 
ihren allgemeinen Gerichtsstand hat, zu überweisen. Innerhalb eines Ortes mit 
mehreren Sprengeln hat eine Überweisung nur stattzufinden, wenn dies zur 
Vereinfachung des Exekutionsverfahrens, zur vorteilhafteren Verwertung der 
Vermögensobjekte oder zur Verminderung der Exekutionskosten geeignet ist. Von 
der Überweisung ist die Durchführung des Verteilungsverfahrens von einem 
bereits erzielten Erlös nicht erfasst. 

 Örtliche Zuständigkeit bei einer Exekution auf das unbewegliche Vermögen 
 § 5b. (1) Wenn die Exekution auf das unbewegliche Vermögen, nicht jedoch 

auf ein Superädifikat, zur Hereinbringung einer Geldforderung geführt wird, ist 
zur Bewilligung und zum Vollzug der Exekution das Gericht zuständig, welches 
das öffentliche Buch führt. Befindet sich das unbewegliche Vermögen nicht im 
Sprengel des Gerichts, in dem das Buch geführt wird, so obliegt der Vollzug dem 
Bezirksgericht, in dem sich das unbewegliche Vermögen befindet. 

 (2) Wenn die Exekution auf ein Superädifikat geführt wird, so ist zur 
Bewilligung und zum Vollzug der Exekution das Gericht zuständig, in dessen 
Sprengel sich das Superädifikat ganz oder mit seinen Hauptbestandteilen befindet. 

 Örtliche Zuständigkeit bei einer Exekution zur Erwirkung von Handlungen, 
Duldungen oder Unterlassungen 

 § 5c. Zur Bewilligung und zum Vollzug einer Exekution zur Erwirkung von 
Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen ist das Gericht zuständig, in dessen 
Sprengel die erste Exekutionshandlung tatsächlich vorzunehmen ist. 

 Wahlrecht des Gläubigers 

§ 6. Der Gläubiger hat die Wahl, bei welchem der zum Einschreiten als 
Exekutionsgericht zuständigen Gerichte er um Bewilligung der Exekution 
ansucht, wenn in verschiedenen Gerichtssprengeln Exekutionshandlungen 
vorzunehmen wären 

§ 6. Der Gläubiger hat die Wahl, bei welchem der zur Bewilligung der 
Exekution zuständigen Gerichte er die Bewilligung der Exekution beantragt, wenn 
er 

 1. wegen der Lage des Vermögens, auf das Exekution geführt werden soll, 
oder 

 1. gleichzeitig mehrere Exekutionsmittel beantragt oder 

 2. wegen des gleichzeitigen Ansuchens mehrerer Exekutionsarten oder  2. auf Grund desselben Exekutionstitels Exekution gegen mehrere 
Verpflichtete beantragt. 

 3. weil ein betreibender Gläubiger auf Grund desselben Exekutionstitels 
Exekution gegen mehrere Verpflichtete beantragt. 
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 Ersuchen um Vollzug 
 § 6a. (1) Wenn der Vollzug der bewilligten Exekution nicht dem Gericht 

obliegt, das die Exekution bewilligt hat, hat das Bewilligungsgericht von Amts 
wegen und ohne die Rechtskraft der Exekutionsbewilligung abzuwarten das 
Verfahren an das für den Vollzug zuständige Gericht (Vollzugsgericht) zu 
überweisen und dieses um den Exekutionsvollzug zu ersuchen. Das Ersuchen 
erfasst auch die Zustellung der Exekutionsbewilligung. 

 (2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht bezüglich aller 
Exekutionsmittel vor, so hat das Bewilligungsgericht die Exekutionsbewilligung 
den Parteien zuzustellen und die Verfahren, für die ihm der Vollzug obliegt, von 
den Verfahren, die von einem anderen Gericht zu vollziehen sind, zu trennen. 

 (3) Das Vollzugsgericht hat den betreibenden Gläubiger und den 
Verpflichteten über die Weiterführung des Verfahrens zu informieren. 

 Bestimmtheit des Exekutionstitels - Bestätigung der Vollstreckbarkeit 

§. 7.  

(1) Die Execution darf nur bewilligt werden, wenn aus dem Executionstitel 
– im Fall des § 308a Abs. 5 im Zusammenhalt mit einer Entscheidung nach 
§ 292k – nebst der Person des Berechtigten und Verpflichteten auch Gegenstand, 
Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leistung oder Unterlassung zu 
entnehmen sind. 

§ 7. (1) Die Exekution darf nur bewilligt werden, wenn aus dem 
Exekutionstitel – im Fall des § 308a Abs. 5 im Zusammenhalt mit einer 
Entscheidung nach § 292k – nebst der Person des Berechtigten und Verpflichteten 
auch Gegenstand, Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leistung oder 
Unterlassung zu entnehmen sind. 

(2) Vor Eintritt der Fälligkeit einer Forderung und vor Ablauf der in einem 
Urtheile oder in einem anderen Executionstitel für die Leistung bestimmten Frist 
kann die Execution nicht bewilligt werden. Ist der Fälligkeitstag oder das Ende 
der Leistungsfrist im Executionstitel weder durch Angabe eines Kalendertages, 
noch durch Angabe eines kalendermäßig feststehenden Anfangspunktes der Frist 
bestimmt, oder ist im Executionstitel die Vollstreckbarkeit des Anspruches von 
dem seitens des Berechtigten zu beweisenden Eintritte einer Thatsache, 
namentlich von einer vorangegangenen Leistung des Berechtigten abhängig 
gemacht, so muss der Eintritt der hienach für die Fälligkeit oder 
Vollstreckbarkeit maßgebenden Thatsachen mittels öffentlicher oder öffentlich 
beglaubigter Urkunden bewiesen werden. 

(2) Vor Eintritt der Fälligkeit einer Forderung und vor Ablauf der in einem 
Urteil oder in einem anderen Exekutionstitel für die Leistung bestimmten Frist 
kann die Exekution nicht bewilligt werden. Ist der Fälligkeitstag oder das Ende der 
Leistungsfrist im Exekutionstitel weder durch Angabe eines Kalendertages, noch 
durch Angabe eines kalendermäßig feststehenden Anfangspunktes der Frist 
bestimmt, oder ist im Exekutionstitel die Vollstreckbarkeit des Anspruches von 
dem seitens des Berechtigten zu beweisenden Eintritte einer Tatsache, namentlich 
von einer vorangegangenen Leistung des Berechtigten abhängig gemacht, so muss 
der Eintritt der hiernach für die Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit maßgebenden 
Tatsachen mittels öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden bewiesen 
werden. 

(3) Die gesetzwidrig oder irrtümlich erteilte Bestätigung der 
Vollstreckbarkeit ist von dem Gerichte, das sie erteilt hat, von Amts wegen oder 
auf Antrag eines Beteiligten durch Beschluß aufzuheben. Der Beschluß ist allen 

(3) Die gesetzwidrig oder irrtümlich erteilte Bestätigung der Vollstreckbarkeit 
ist von dem Gericht, das sie erteilt hat, von Amts wegen oder auf Antrag eines 
Beteiligten durch Beschluss aufzuheben. Der Beschluss ist allen Beteiligten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beteiligten zuzustellen. zuzustellen. 

(4) Ist die Bestätigung der Vollstreckbarkeit für einen der im § 1 Z 13, oder 
im § 3 Absatz 2, des Gesetzes vom 21. Juli 1925, B. G. Bl. Nr. 276, angeführten 
Exekutionstitel gesetzwidrig oder irrtümlich erteilt worden, so sind Anträge auf 
Aufhebung der Bestätigung bei jener Stelle anzubringen, von der der 
Exekutionstitel ausgegangen ist. 

(4) Ist die Bestätigung der Vollstreckbarkeit für einen der in § 1 Z 13 oder in 
§ 3 Abs. 2 VVG angeführten Exekutionstitel gesetzwidrig oder irrtümlich erteilt 
worden, so sind Anträge auf Aufhebung der Bestätigung bei jener Stelle 
anzubringen, von der der Exekutionstitel ausgegangen ist. 

(5) ... (5) ... 

(6) Das Recht, die Exekutionsbewilligung auf Grund eines ausländischen 
Exekutionstitels oder auf Grund von Schiedssprüchen durch Rekurs oder durch 
die Klage nach § 36 anzufechten, bleibt unberührt. 

 

 Zug-um-Zug–Leistung – Wertsicherungsklausel 

§. 8.  

(1) Die Bewilligung der Execution wegen eines Anspruches, den der 
Verpflichtete nur gegen eine ihm Zug um Zug zu gewährende Gegenleistung zu 
erfüllen hat, ist von dem Nachweise, dass die Gegenleistung bereits bewirkt oder 
doch ihre Erfüllung sichergestellt sei, nicht abhängig. 

§ 8. (1) Die Bewilligung der Exekution wegen eines Anspruches, den der 
Verpflichtete nur gegen eine ihm Zug um Zug zu gewährende Gegenleistung zu 
erfüllen hat, ist von dem Nachweis, dass die Gegenleistung bereits bewirkt oder 
doch ihre Erfüllung sichergestellt sei, nicht abhängig. Die Gegenleistung kann 
beim Exekutionsgericht erlegt werden. 

(2) Die Exekution ist auch hinsichtlich des Anspruchs zu bewilligen, der 
sich auf Grund einer Wertsicherungsklausel ergibt, wenn 

(2) Die Exekution ist auch hinsichtlich des Anspruchs zu bewilligen, der sich 
auf Grund einer Wertsicherungsklausel ergibt, wenn 

 1. ...  1. ... 
 2. der Aufwertungsschlüssel durch eine unbedenkliche Urkunde bewiesen 

wird. Der Beweis entfällt, wenn Aufwertungsschlüssel ein vom 
Österreichischen Statistischen Zentralamt verlautbarter 
Verbraucherpreisindex oder die Höhe des Aufwertungsschlüssels 
gesetzlich bestimmt ist. 

 2. der Aufwertungsschlüssel durch eine unbedenkliche Urkunde bewiesen 
wird. Der Beweis entfällt, wenn Aufwertungsschlüssel ein vom von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarter Verbraucherpreisindex 
oder die Höhe des Aufwertungsschlüssels gesetzlich bestimmt ist. 

(3) Ist nach einem Exekutionstitel ein Anspruch wertgesichert zu zahlen, 
ohne daß hiezu Näheres bestimmt ist, so gilt als Aufwertungsschlüssel der vom 
Österreichischen Statistischen Zentralamt verlautbarte, für den Monat der 
Schaffung des Exekutionstitels gültige Verbraucherpreisindex. Der Anspruch 
vermindert oder erhöht sich in dem Maß, als sich der Verbraucherpreisindex 
gegenüber dem Zeitpunkt der Schaffung des Exekutionstitels ändert. 
Änderungen sind so lange nicht zu berücksichtigen, als sie 10% der bisher 
maßgebenden Indexzahl nicht übersteigen. 

(3) Ist nach einem Exekutionstitel ein Anspruch wertgesichert zu zahlen, ohne 
dass hiezu Näheres bestimmt ist, so gilt als Aufwertungsschlüssel der vom von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte, für den Monat der Schaffung des 
Exekutionstitels gültige Verbraucherpreisindex. Der Anspruch vermindert oder 
erhöht sich in dem Maß, als sich der Verbraucherpreisindex gegenüber dem 
Zeitpunkt der Schaffung des Exekutionstitels ändert. Änderungen sind so lange 
nicht zu berücksichtigen, als sie 10% der bisher maßgebenden Indexzahl nicht 
übersteigen. 
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 Exekution gegen und zugunsten Dritter 

§. 9.  

Zu Gunsten einer anderen als der im Executionstitel als berechtigt 
bezeichneten Person oder wider einen anderen als den im Executionstitel 
benannten Verpflichteten kann die Execution nur soweit stattfinden, als durch 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden bewiesen wird, dass der im 
Executionstitel anerkannte Anspruch oder die darin festgestellte Verpflichtung 
von den daselbst benannten Personen auf diejenigen Personen übergegangen ist, 
von welchen oder wider welche die Execution beantragt wird. 

§ 9. Zu Gunsten einer anderen als der im Exekutionstitel als berechtigt 
bezeichneten Person oder wider einen anderen als den im Exekutionstitel 
benannten Verpflichteten kann die Exekution nur soweit stattfinden, als durch 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden bewiesen wird, dass der im 
Exekutionstitel anerkannte Anspruch oder die darin festgestellte Verpflichtung von 
den daselbst benannten Personen auf diejenigen Personen übergegangen ist, von 
welchen oder wider welche die Exekution beantragt wird. 

 Urteil über den Vollstreckungsanspruch 

§. 10.  

Wenn die in § 7 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 2 und § 9 geforderten urkundlichen 
Beweise nicht erbracht werden können, muss der Bewilligung der Execution 
oder ihrer Fortführung die Erwirkung eines gerichtlichen Urtheiles vorausgehen. 

§ 10. Wenn die in § 7 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 2 und § 9 geforderten 
urkundlichen Beweise nicht erbracht werden können, muss der Bewilligung der 
Exekution oder ihrer Fortführung die Erwirkung eines gerichtlichen Urteiles 
vorausgehen. 

 Wahlschulden 

§. 12.  

(1) Wenn dem Verpflichteten die Wahl zwischen mehreren Leistungen 
zusteht, kann der Gläubiger nach fruchtlosem Ablauf der für die Leistung 
bestimmten Frist die Execution behufs Bewirkung einer dieser Leistungen 
beantragen. Die von dem Gläubiger gewünschte Leistung ist im 
Executionsantrage anzugeben. 

§ 12. (1) Wenn dem Verpflichteten die Wahl zwischen mehreren Leistungen 
zusteht, kann der Gläubiger nach fruchtlosem Ablauf der für die Leistung 
bestimmten Frist die Exekution behufs Bewirkung einer dieser Leistungen 
beantragen. Die von dem Gläubiger gewünschte Leistung ist im Exekutionsantrag 
anzugeben. 

(2) Der Verpflichtete kann dessen ungeachtet sein Wahlrecht insolange 
ausüben, als der Gläubiger die seinerseits gewählte Leistung weder ganz noch 
zum Theile empfangen hat. 

(2) Der Verpflichtete kann dessen ungeachtet sein Wahlrecht solange 
ausüben, als der Gläubiger die seinerseits gewählte Leistung weder ganz noch zum 
Teile empfangen hat. 

 Teilvollstreckbarkeit von Exekutionstiteln 

§. 13.  

Auf Grund einer Entscheidung, in der mehrere von einander unabhängige 
Ansprüche zuerkannt wurden, kann, wenn nur hinsichtlich einzelner dieser 
Ansprüche ein die Execution hemmendes Rechtsmittel erhoben wurde, zu 
Gunsten der übrigen nicht angefochtenen Ansprüche die Execution bewilligt 
werden, sobald die Entscheidung über diese Ansprüche in Rechtskraft erwachsen 

§ 13. Auf Grund einer Entscheidung, in der mehrere voneinander 
unabhängige Ansprüche zuerkannt wurden, kann, wenn nur hinsichtlich einzelner 
dieser Ansprüche ein die Exekution hemmendes Rechtsmittel erhoben wurde, zu 
Gunsten der übrigen nicht angefochtenen Ansprüche die Exekution bewilligt 
werden, sobald die Entscheidung über diese Ansprüche in Rechtskraft erwachsen 
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ist. ist. 

 Anwendung mehrerer Exekutionsmittel 

§. 14.  

(1) Die gleichzeitige Anwendung mehrerer Executionsmittel ist gestattet; 
die Bewilligung kann jedoch auf einzelne Executionsmittel beschränkt werden, 
wenn aus dem Executionsantrage offenbar erhellt, dass bereits eines oder 
mehrere der beantragten Executionsmittel zur Befriedigung des betreibenden 
Gläubigers hinreichen 

§ 14. Die gleichzeitige Anwendung mehrerer Exekutionsmittel ist gestattet; 
die Bewilligung kann jedoch auf einzelne Exekutionsmittel beschränkt werden, 
wenn aus dem Exekutionsantrag offenbar erhellt, dass bereits eines oder mehrere 
der beantragten Exekutionsmittel zur Befriedigung des betreibenden Gläubigers 
hinreichen. 

(2) Ist eine Exekution auf eine Gehaltsforderung oder eine andere in 
fortlaufenden Bezügen bestehende Forderung anhängig, so ist zur 
Hereinbringung derselben Forderung eine Exekution auf bewegliche körperliche 
Sachen erst dann zu vollziehen, wenn 

 

 1. die Exekution nach § 294a erfolglos geblieben ist, weil der 
Dachverband der Sozialversicherungsträger die Anfrage des Gerichts 
nach § 294a nicht positiv beantwortet hat, oder 

 

 2. der Drittschuldner in seiner Erklärung die gepfändete Forderung nicht 
als begründet anerkannt oder keine Erklärung abgegeben hat oder 

 

 3. der betreibende Gläubiger den Vollzug der Exekution auf bewegliche 
körperliche Sachen nach Erhalt der Erklärung des Drittschuldners 
beantragt. 

 

(3) Eine Exekution nach § 294a darf ein betreibender Gläubiger nach 
Bewilligung einer Exekution auf bewegliche körperliche Sachen erst dann 
beantragen, wenn seit Bewilligung ein Jahr vergangen ist oder der betreibende 
Gläubiger glaubhaft macht, daß er erst nach seinem Antrag auf Exekution auf 
bewegliche körperliche Sachen erfahren hat, daß dem Verpflichteten 
Forderungen im Sinn des § 290a zustehen. 

 

 Exekution gegen Gemeinden und öffentlich gemeinnützige Anstalten 

§. 15.  

Gegen eine Gemeinde oder gegen eine durch Ausspruch einer 
Verwaltungsbehörde als öffentlich und gemeinnützig erklärte Anstalt kann die 
Execution zum Zwecke der Hereinbringung von Geldforderungen, falls es sich 
nicht um die Verwirklichung eines vertragsmäßigen Pfandrechtes handelt, nur in 
Ansehung solcher Vermögensbestandtheile bewilligt werden, welche ohne 

§ 15. Gegen eine Gemeinde oder gegen eine durch Ausspruch einer 
Verwaltungsbehörde als öffentlich und gemeinnützig erklärte Anstalt kann die 
Exekution zum Zwecke der Hereinbringung von Geldforderungen, falls es sich 
nicht um die Verwirklichung eines vertragsmäßigen Pfandrechtes handelt, nur in 
Ansehung solcher Vermögensbestandteile bewilligt werden, welche ohne 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beeinträchtigung der durch die Gemeinde oder jene Anstalt zu wahrenden 
öffentlichen Interessen zur Befriedigung des Gläubigers verwendet werden 
können. Zur Abgabe der Erklärung, inwieweit letzteres hinsichtlich bestimmter 
Vermögensbestandtheile zutrifft, sind die staatlichen Verwaltungsbehörden 
berufen. 

Beeinträchtigung der durch die Gemeinde oder jene Anstalt zu wahrenden 
öffentlichen Interessen zur Befriedigung des Gläubigers verwendet werden 
können. Zur Abgabe der Erklärung, inwieweit letzteres hinsichtlich bestimmter 
Vermögensbestandteile zutrifft, sind die staatlichen Verwaltungsbehörden berufen. 

 

Zweiter Titel 
 Durchführung der Exekution 

Executionsvollzug. Beginn des Exekutionsvollzugs 

§. 16.  

(1) Der Vollzug einer bewilligten Execution erfolgt, sofern in diesem 
Gesetze nichts anderes bestimmt ist, vom amtswegen. 

§ 16. (1) Der Vollzug einer bewilligten Exekution erfolgt, sofern in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, vom amtswegen. 

(2) Der Vollzug der Execution wird entweder unmittelbar durch die 
Civilgerichte oder durch Vollstreckungsorgane bewirkt; welche dabei im 
Auftrage und unter Leitung des Gerichtes handeln. 

(2) Der Vollzug der Exekution wird entweder unmittelbar durch die 
Zivilgerichte oder durch Vollstreckungsorgane bewirkt; welche dabei im Auftrage 
und unter Leitung des Gerichtes handeln. 

 (3) Der Vollzug der Exekution ist als begonnen anzusehen, sobald der 
Auftrag zur Vornahme der ersten Exekutionshandlung erteilt worden ist; wenn 
aber der Vollzug der bewilligten Exekution nicht dem Gericht obliegt, das die 
Exekution bewilligt hat, sobald das Ersuchen um den Exekutionsvollzug beim 
Vollzugsgericht eingelangt ist. 

Executionsgericht. Befugnisse des Exekutionsgerichts 

§. 17.  

(1) Die den Civilgerichten durch das gegenwärtige Gesetz übertragene 
Betheiligung am Executionsvollzuge obliegt, soweit das Gesetz nichts anderes 
bestimmt, den Bezirksgerichten (Executionsgericht). 

§ 17. (1) Dem Exekutionsgericht steht die Verhandlung und Entscheidung 
über alle während eines Exekutionsverfahrens und aus Anlass desselben sich 
ergebenden Streitigkeiten zu, sofern nicht in diesem Gesetz ein anderes Gericht 
dafür zuständig erklärt wird. 

(2) Dem Executionsgerichte steht auch die Verhandlung und Entscheidung 
über alle im Laufe eines Executionsverfahrens und aus Anlass desselben sich 
ergebenden Streitigkeiten zu, sofern nicht im gegenwärtigen Gesetze ein anderes 
Gericht dafür zuständig erklärt wird. 

(2) Über die Durchsetzung einer in diesem Gesetz dem Verpflichteten oder 
dritten Personen auferlegten Mitwirkungspflicht und über einen in diesem Gesetz 
festgelegten Schadenersatzanspruch hat das Exekutionsgericht im 
Exekutionsverfahren zu entscheiden. 
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 Ruhen und Fortsetzung des Exekutionsverfahrens 

§. 18.  

Sofern im gegenwärtigen Gesetze nichts anderes angeordnet wird, ist als 
Executionsgericht einzuschreiten berufen: 

§ 18. (1) Wird die Exekution zur Hereinbringung einer Geldforderung 
bewilligt, ohne Vermögensobjekte anzuführen, so ist die Exekution so lange von 
Amts wegen fortzusetzen, bis die Forderung hereingebracht ist oder das 
Exekutionsverfahren eingestellt wird. 

 1. wenn die Exekution auf ein im Inland gelegenes und in einem 
öffentlichen Buch eingetragenes unbewegliches Vermögen oder auf 
daran bücherlich eingetragene Rechte geführt wird, das Bezirksgericht, 
bei dem sich die Einlage des unbeweglichen Vermögens befindet; 

 

 2. wenn die Execution auf im Inlande gelegene, jedoch in einem 
öffentlichen Buche nicht eingetragene, unbewegliche oder gesetzlich für 
unbeweglich erklärte Sachen, auf eben daselbst befindliche 
Schiffmühlen oder auf Schiffen errichtete Bauwerke geführt wird, das 
Bezirksgericht, in dessen Sprengel die Sache, und zwar bei Schiffmühlen 
und auf Schiffen errichteten Bauwerken bei Beginn des 
Executionsvollzuges, gelegen ist; 

 

 3. bei der Exekution auf Forderungen, sofern sie nicht bücherlich 
sichergestellt sind (Z 1), das Bezirksgericht, bei welchem der 
Verpflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat, und, 
wenn ein solcher im Inlande nicht begründet ist, das Bezirksgericht, in 
dessen Sprengel sich der Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt des 
Drittschuldners oder, wenn dieser unbekannt oder nicht im Inlande 
gelegen wäre, das für die Forderung eingeräumte Pfand befindet; 

 

 4. in allen übrigen Fällen dasjenige inländische Bezirksgericht, in dessen 
Sprengel sich bei Beginn des Executionsvollzuges die Sachen befinden, 
auf welche Execution geführt wird, oder in Ermangelung solcher 
Sachen das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die erste 
Executionshandlung thatsächlich vorzunehmen ist. 

 

 (2) Das Exekutionsverfahren ruht, wenn 
  1. keine Vermögensobjekte ermittelt oder vorgefunden wurden, 
  2. alle gepfändeten Vermögensobjekte verwertet wurden und der Erlös 

verteilt wurde oder 
  3. der betreibende Gläubiger einer zur Fortführung des Verfahrens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vorgesehenen Mitwirkungspflicht nicht nachkommt. 

 (3) Ein nach Abs. 2 Z 1 und 2 ruhendes Exekutionsverfahren ist auf Antrag 
des Gläubigers fortzusetzen, im Fall des Abs. 2 Z 1 zur Einholung einer Auskunft 
vom Dachverband der Sozialversicherungsträger nach Ablauf von drei Monaten, 
sonst nach sechs Monaten. Das Verfahren ist vor Ablauf dieser Fristen 
fortzusetzen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass beim Verpflichteten 
zwischenzeitig pfändbare Vermögenswerte vorhanden sind. Dies ist anzunehmen, 
wenn der Gläubiger einen neuen Vollzugsort bekannt gibt. Bei einem Ruhen nach 
Abs. 2 Z 3 ist das Verfahren fortzusetzen, sobald der betreibende Gläubiger die 
Mitwirkungsverpflichtung erfüllt hat. 

 (4) Ein ruhendes Exekutionsverfahren ist nur dann auf Antrag eines 
Gläubigers zugunsten aller betreibender Gläubiger fortzusetzen, wenn bereits ein 
Pfandrecht begründet worden ist. 

 Exekutionspaket 

§. 19.  

Wenn die Execution auf ein unbewegliches, in einer Landtafel, in einem 
Berg- oder Eisenbahnbuche eingetragenes Gut oder auf bücherlich eingetragene 
Rechte an einem solchen Gute geführt wird, so ist das Bezirksgericht 
Executionsgericht, bei welchem sich die Landtafel, das Berg- oder das 
Eisenbahnbuch befindet, worin das Gut eingetragen ist. Dieses Bezirksgericht 
kann jedoch, sofern sich eine solche Maßregel als zweckmäßig darstellt, von 
amtswegen oder auf Antrag die Erledigung einzelner Theile des 
Executionsverfahrens und insbesondere auch die gesammte, dem 
Executionsgerichte in Ansehung einer Zwangsverwaltung obliegende 
Mitwirkung dem Bezirksgericht übertragen, in dessen Sprengel das 
unbewegliche Gut, auf welches Execution geführt wird, ganz oder zum größeren 
Theile gelegen ist. Gegen diesen Beschluss findet ein Recurs nicht statt. 

§ 19. (1) Die Exekution zur Hereinbringung einer Geldforderung wird auf die 
Vermögensobjekte und mit den Exekutionsmitteln geführt, die auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers vom Gericht bewilligt wurden. Ist die Exekution auf alle 
Vermögensobjekte einer oder mehrerer Exekutionsmittel gerichtet, so kann der 
betreibende Gläubiger auf die Pfändung von im Antrag genannten 
Vermögensobjekten verzichten, auch auf die Pfändung von Forderungen 
gegenüber einem von ihm genannten oder sich aus der Auskunft des Dachverbands 
der Sozialversicherungsträger ergebenden Drittschuldner. 

 (2) Beantragt der Gläubiger Exekution zur Hereinbringung einer 
Geldforderung, ohne ein Exekutionsmittel zu nennen, so erfasst diese, wenn der 
Gläubiger nichts anderes beantragt, als Exekutionspaket 

  1. die Exekution auf bewegliche Sachen und Papiere nach § 249, 
  2. die Exekution auf vom betreibenden Gläubiger genannte wiederkehrende 

beschränkt pfändbare Geldforderungen und solche vom Dachverband der 
Sozialversicherungsträger nach § 295 ermittelte, und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  3. die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses nach § 47. 
 Erweitertes Exekutionspaket 
 § 20. (1) Beantragt der Gläubiger zur Hereinbringung einer Geldforderung 

das erweiterte Exekutionspaket, so erfasst diese Exekution, wenn der Gläubiger 
nichts anderes beantragt, alle Arten der Exekution auf das bewegliche Vermögen 
(§§ 249 bis 345) und die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses nach § 47 
sowie die Durchsetzung von Anfechtungsansprüchen. 

 (2) Zur Durchführung der Exekution nach Abs. 1 ist ein Verwalter zu 
bestellen. 

 (3) Der Verwalter hat, wenn möglich unter Zuziehung des Verpflichteten, 
unverzüglich pfändbare Vermögensobjekte zu ermitteln und diese, soweit sie zur 
Deckung der hereinzubringenden Forderung erforderlich sind, in ein Inventar 
aufzunehmen. Er kann den Verpflichteten zur Abgabe eines 
Vermögensverzeichnisses auffordern; § 49 Abs. 1 ist nicht anzuwenden. Der 
Verpflichtete hat dieses vor Gericht oder dem Vollstreckungsorgan zu bekräftigen, 
wenn das Gericht ihn auf Antrag des Verwalters oder des betreibenden Gläubigers 
hiezu auffordert. 

 (4) Der Verwalter kann ein gepfändetes Vermögensobjekt dem Verpflichteten 
überlassen und von dessen Verwertung absehen, wenn nicht zu erwarten ist, dass 
die Fortsetzung oder Durchführung der Exekution auf dieses Vermögensobjekt 
einen die Kosten übersteigenden Ertrag ergeben wird. 

 Erweitertes Exekutionspaket zugunsten mehrerer Gläubiger 

§. 21.  

(1) Wenn von einem Gläubiger wider denselben Verpflichteten gleichzeitig 
bei mehreren Gerichten desselben Oberlandesgerichtssprengels Execution 
geführt wird, so kann das Oberlandesgericht auf Anzeige des die Execution 
bewilligenden Gerichtes oder eines der zum Executionsvollzuge berufenen 
Gerichte sowie auf Antrag einzelne Acte des Executionsvollzuges einem dieser 
Gerichte ausschließlich übertragen. Zur Antragstellung ist sowohl der 
betreibende Gläubiger wie der Verpflichtete befugt. 

§ 21. (1) Ein Gläubiger, zu dessen Gunsten während der Anhängigkeit eines 
erweiterten Exekutionspaketes ebenfalls die Exekution durch ein solches 
Exekutionspaket bewilligt wird, tritt damit dem bereits bewilligten Verfahren bei; 
er erwirbt mit der Bewilligung (nachrangige) Pfandrechte an den bereits 
gepfändeten Vermögensobjekten und muss das Verfahren in der Lage annehmen, 
in der es sich zur Zeit seines Beitrittes befindet. 

(2) Diese Anordnung ist zu treffen, falls sich eine solche Maßregel zur 
Vereinfachung des Executionsverfahrens, zur vortheilhafteren Verwertung der 
Executionsobjecte oder zur Verminderung der Executionskosten geeignet 

(2) Reichen die gepfändeten Vermögensobjekte zur Deckung der Forderungen 
nicht aus, so hat der Verwalter weitere Vermögensobjekte zu ermitteln, zu pfänden 
und zu verwerten. § 20 Abs. 3 ist anzuwenden. An den Vermögensobjekten wird 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
darstellt. zugunsten aller betreibender Gläubiger ein Pfandrecht begründet, soweit die 

Verfahren nicht ruhen; die zugunsten der Gläubiger begründeten Pfandrechte, 
deren Exekutionsverfahren bereits anhängig waren, sind vorrangig; der Rang 
richtet sich nach dem frühesten Zeitpunkt, zu dem zugunsten des betreibenden 
Gläubigers ein Pfandrecht im Rahmen des erweiterten Exekutionspaketes 
begründet wurde. 

(3) Bei Bestimmung des Executionsgerichtes ist auf den Wert und die 
Beschaffenheit der einzelnen Executionsobjecte, auf die besonderen 
Anforderungen der bewilligten Executionsmittel und auch auf den Umfang 
Rücksicht zu nehmen, in welchem jedes der mehreren in Frage kommenden 
Gerichte nach den Vorschriften dieses Gesetzes am Executionsvollzuge 
mitzuwirken hätte. 

 

(4) Durch eine Antragstellung im Sinne des ersten Absatzes wird der 
Fortgang des Executionsverfahrens nicht aufgehalten. Gegen die Entscheidung 
über einen solchen Antrag sowie gegen eine von amtswegen angeordnete 
Übertragung des Executionsvollzuges findet ein Recurs nicht statt. Das 
Oberlandesgericht kann vor der Entscheidung den in Frage kommenden 
Executionsgerichten oder einzelnen derselben eine Äußerung abfordern. 

 

 Pfändung zugunsten weiterer betreibender Gläubiger 
 § 22. (1) Ist ein erweitertes Exekutionspaket anhängig und wird auf Antrag 

eines weiteren betreibenden Gläubigers die Pfändung eines Vermögensobjekts 
bewilligt, das bereits gepfändet worden ist, so erwirbt dieser betreibende 
Gläubiger an diesem Vermögensobjekt ein nachrangiges Pfandrecht. Der 
Verwalter hat die auch zu Gunsten dieses betreibenden Gläubigers gepfändete 
Forderung als Kurator für diesen einzuziehen. 

 (2) Wurde ein Exekutionspaket zugunsten eines betreibenden Gläubigers 
bewilligt und ist ein bestimmtes Vermögensobjekt noch nicht im Rahmen des 
Exekutionspakets gepfändet worden, obwohl es Gegenstand des Exekutionspakets 
ist, so wird zugleich mit der Pfändung eines solchen Vermögensobjekts zugunsten 
eines weiteren betreibenden Gläubigers ein vorrangiges Pfandrecht zugunsten des 
betreibenden Gläubigers, zu dessen Gunsten das Exekutionspaket bewilligt wurde, 
begründet. Der Verwalter und die betreibenden Gläubiger sind vom Gericht 
einzuvernehmen. Wenn die vorrangige Pfändung zur Befriedigung des 
betreibenden Gläubigers, zu dessen Gunsten das Exekutionspaket bewilligt wurde, 
nicht erforderlich ist, hat das Gericht das Erlöschen dieses Pfandrechts 
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auszusprechen. 

§. 22.  

(1) Wenn ein Gläubiger wider denselben Verpflichteten auf mehrere 
Liegenschaften abgesonderte Executionen führt, deren Vollzug dem nämlichen 
Gerichte oder benachbarten Gerichten desselben Oberlandesgerichtssprengels 
obliegt, und die bewilligten Executionsmittel gleichartig sind oder doch eine 
Zusammenfassung des Executionsvollzuges ermöglichen, so kann eine 
Verbindung des Vollzuges dieser Executionen angeordnet werden, falls sich eine 
solche Maßregel zur Vereinfachung des Executionsverfahrens, zur 
vortheilhafteren Verwertung der Executionsobjecte oder zur Verminderung der 
Executionskosten geeignet darstellt. 

§ 23. (1) Wenn ein Gläubiger wider denselben Verpflichteten auf mehrere 
Liegenschaften abgesonderte Exekutionen führt, deren Vollzug dem nämlichen 
Gerichte oder benachbarten Gerichten desselben Oberlandesgerichtssprengels 
obliegt, und die bewilligten Exekutionsmittel gleichartig sind oder doch eine 
Zusammenfassung des Exekutionsvollzuges ermöglichen, so kann eine Verbindung 
des Vollzuges dieser Exekutionen angeordnet werden, falls sich eine solche 
Maßregel zur Vereinfachung des Exekutionsverfahrens, zur vorteilhafteren 
Verwertung der Exekutionsobjekte oder zur Verminderung der Exekutionskosten 
geeignet darstellt. 

(2) Diese Anordnung kann das zum Vollzuge sämmtlicher Executionen 
berufene Gericht von amtswegen oder auf Antrag treffen. Bei Betheiligung 
mehrerer Executionsgerichte kann die Verbindung nur von dem 
Oberlandesgerichte, und zwar auf Anzeige eines der Executionsgerichte oder 
auf Antrag angeordnet werden; das Oberlandesgericht kann zugleich den 
gemeinsamen Executionsvollzug einem der Executionsgerichte ausschließlich 
übertragen (§. 21 Absatz 3). 

(2) Diese Anordnung kann das zum Vollzuge sämtlicher Exekutionen 
berufene Gericht von amtswegen oder auf Antrag treffen. Bei Beteiligung 
mehrerer Exekutionsgerichte kann die Verbindung nur von dem 
Oberlandesgericht, und zwar auf Anzeige eines der Exekutionsgerichte oder auf 
Antrag angeordnet werden; das Oberlandesgericht kann zugleich den 
gemeinsamen Exekutionsvollzug einem der Exekutionsgerichte ausschließlich 
übertragen. 

(3) Zur Antragstellung ist sowohl der betreibende Gläubiger wie der 
Verpflichtete befugt. Durch die Antragstellung wird der Fortgang des 
Executionsverfahrens nicht aufgehalten. Gegen die Anordnung des 
Oberlandesgerichtes findet ein Recurs nicht statt. Das Oberlandesgericht kann 
vor seiner Entscheidung den in Frage kommenden Executionsgerichten oder 
einzelnen derselben eine Äußerung abfordern. 

(3) Zur Antragstellung ist sowohl der betreibende Gläubiger wie der 
Verpflichtete befugt. Durch die Antragstellung wird der Fortgang des 
Exekutionsverfahrens nicht aufgehalten. Gegen die Anordnung des 
Oberlandesgerichtes findet ein Rekurs nicht statt. Das Oberlandesgericht kann vor 
seiner Entscheidung den in Frage kommenden Exekutionsgerichten oder einzelnen 
derselben eine Äußerung abfordern. 

 Verbindung von Exekutionsverfahren 

§ 22a. … § 23a. … 

Auktionshallen Auktionshallen 

§ 23. … § 433. … 

Lagerzins Lagerzins 

§ 23a. (1) und (2) … § 434. (1) und (2) … 

(3) Der Lagerzins ist von dem Gericht, bei dem die Auktionshalle 
eingerichtet ist, vorzuschreiben und nach den Bestimmungen des Gerichtlichen 
Einbringungsgesetzes 1962 einzubringen. Für die Einbringung des Lagerzinses 

(3) Der Lagerzins ist von dem Gericht, bei dem die Auktionshalle eingerichtet 
ist, vorzuschreiben und nach den Bestimmungen des GEG einzubringen. Für die 
Einbringung des Lagerzinses bei Verwahrung gilt außerdem § 274b Abs. 2 
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bei Verwahrung gilt außerdem § 274b Abs. 2 sinngemäß. sinngemäß. 

Thätigkeit der Vollstreckungsorgane. Tätigkeit der Vollstreckungsorgane 

§. 25.  

(1) bis (3) … § 25. (1) bis (3) … 

Vollzugsort Vollzugsort 

§ 25b. (1) und (2) ... § 25b. (1) und (2) ... 

(2a) Auf Anfrage des Gerichts haben der Bundesminister für Inneres aus 
der zentralen Zulassungsevidenz nach § 47 Abs. 4 KFG und die 
Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer aus der zentralen Evidenz nach 
§ 47 Abs. 4a KFG im Wege der Datenfernverarbeitung mitzuteilen, welche 
Kraftfahrzeuge und Anhänger auf den Verpflichteten zugelassen sind und das 
zugewiesene Kennzeichen anzugeben. 

(2a) Auf Anfrage des Gerichts haben der Bundesminister für Inneres aus der 
zentralen Zulassungsevidenz nach § 47 Abs. 4 KFG und die 
Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer aus der zentralen Evidenz nach 
§ 47 Abs. 4a KFG im Wege der Datenfernverarbeitung mitzuteilen, welche 
Kraftfahrzeuge und Anhänger auf den Verpflichteten zugelassen sind und das 
zugewiesene Kennzeichen anzugeben. Das Vollstreckungsorgan hat bei einer 
Exekution auf bewegliche Sachen die Anfrage vor dem auf einen Vollzugsauftrag 
folgenden Vollzugsversuch von Amts wegen durchzuführen. 

(3) ... (3) ... 

 Durchsuchungsbefugnis des Vollstreckungsorgans 

§. 26.  

(1) Die Vollstreckungsorgane sind befugt, soweit es der Zweck der 
Exekution erfordert, die Wohnung des Verpflichteten, dessen Behältnisse, und 
wenn nötig, mit entsprechender Schonung der Person, selbst die vom 
Verpflichteten getragene Kleidung zu durchsuchen. Verschlossene Haus-, 
Wohnungs- und Zimmertüren sowie verschlossene Behältnisse dürfen sie 
ungeachtet geringfügiger Beschädigungen zum Zweck der Exekution öffnen 
lassen; Haus- und Wohnungstüren durch Auswechseln des Schlosses jedoch nur 
dann, wenn der Schlüssel zum neuen Schloß jederzeit behoben werden kann. 
Wenn jedoch weder der Verpflichtete noch eine zu seiner Familie gehörende 
oder von ihm zur Obsorge bestellte volljährige Person anwesend ist, sind den 
vorerwähnten Exekutionshandlungen zwei vertrauenswürdige, volljährige 
Personen als Zeugen beizuziehen. 

§ 26. (1) Die Vollstreckungsorgane sind befugt, soweit es der Zweck der 
Exekution erfordert, die Wohnung des Verpflichteten, dessen Behältnisse, und 
wenn nötig, mit entsprechender Schonung der Person, selbst die vom 
Verpflichteten getragene Kleidung zu durchsuchen. Verschlossene Haus-, 
Wohnungs- und Zimmertüren sowie verschlossene Behältnisse dürfen sie 
ungeachtet geringfügiger Beschädigungen zum Zweck der Exekution öffnen 
lassen; Haus- und Wohnungstüren durch Auswechseln des Schlosses jedoch nur 
dann, wenn der Schlüssel zum neuen Schloss jederzeit behoben werden kann. 
Wenn jedoch weder der Verpflichtete noch eine zu seiner Familie gehörende oder 
von ihm zur Obsorge bestellte volljährige Person anwesend ist, sind den 
vorerwähnten Exekutionshandlungen zwei vertrauenswürdige, volljährige 
Personen als Zeugen beizuziehen. Die Vollstreckungsorgane dürfen Räume und 
Behältnisse durch das Anlegen eines Siegels sichern. 

(2) Die Vollstreckungsorgane können zur Beseitigung eines ihnen 
entgegengestellten Widerstands die den Sicherheitsbehörden zur Verfügung 

(2) Die Vollstreckungsorgane können zur Beseitigung eines ihnen 
entgegengestellten Widerstands die den Sicherheitsbehörden zur Verfügung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes unmittelbar um 
Unterstützung ersuchen. Wegen Erwirkung militärischer Hilfe haben sie sich an 
den Vorsteher des Executionsgerichtes zu wenden. 

stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes unmittelbar um 
Unterstützung ersuchen. Wegen Erwirkung militärischer Hilfe haben sie sich an 
den Vorsteher des Exekutionsgerichtes zu wenden. 

(3) Bei Executionen gegen activ dienende Personen der bewaffneten Macht 
oder der Bundespolizei ist, wenn nicht Gefahr am Verzuge ist, behufs 
Beseitigung eines Widerstandes die Unterstützung des militärischen 
Vorgesetzten des Verpflichteten anzusuchen. 

(3) Bei Exekutionen gegen aktiv dienende Personen der bewaffneten Macht 
oder der Bundespolizei ist, wenn nicht Gefahr am Verzuge ist, behufs Beseitigung 
eines Widerstandes die Unterstützung des militärischen Vorgesetzten des 
Verpflichteten anzusuchen. 

 Umfang der Exekution 

§. 27.  

(1) Die Execution darf nicht im weiteren Umfange vollzogen werden, als es 
zur Verwirklichung des in der Executionsbewilligung bezeichneten Anspruches 
nothwendig ist. 

§ 27. (1) Die Exekution darf nicht im weiteren Umfange vollzogen werden, 
als es zur Verwirklichung des in der Exekutionsbewilligung bezeichneten 
Anspruches notwendig ist. 

(2) Bei der Execution zur Hereinbringung von Geldforderungen ist stets 
auch auf die bis zur Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich noch 
erwachsenden Kosten Bedacht zu nehmen. 

(2) Bei der Exekution zur Hereinbringung von Geldforderungen ist stets auch 
auf die bis zur Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich noch erwachsenden 
Kosten Bedacht zu nehmen. 

 (3) Werden die Vermögensobjekte nicht in der Exekutionsbewilligung 
genannt, so sind die Vermögensobjekte auszuwählen, die die umfassendste und 
schnellste Befriedigung des betreibenden Gläubigers bringen, wobei auf die 
Wahrung der Interessen des Verpflichteten Bedacht zu nehmen ist. 

 Mitwirkungspflicht des Verpflichteten 
 § 27a. (1) Der Verpflichtete hat dem Vollstreckungsorgan und dem Verwalter 

alle zur Durchführung des Exekutionsverfahrens nötigen Unterlagen zu übergeben 
und alle erforderlichen Aufklärungen zu erteilen. 

 (2) Das Exekutionsgericht kann die Ausfolgung der Unterlagen durch den 
Verpflichteten und die Mitwirkung des Verpflichteten auch nach §§ 346 ff 
erzwingen. Es kann den Verpflichteten in Haft nehmen, wenn er die 
Verpflichtungen beharrlich und ohne hinreichenden Grund nicht erfüllt. 

 (3) Der Verpflichtete hat auf zu pfändenden Vermögensgegenständen 
gespeicherte personenbezogene Daten, die im Sinne der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzgrundverordnung) und des Datenschutzgesetzes 
zu schützen sind, im Zuge der Pfändung zu löschen und Verbindungen, die den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zugriff auf solche personenbezogenen Daten ermöglichen, zu trennen. Ihm ist zu 
ermöglichen, Daten, welche sich auf dem zu pfändenden Vermögensgegenstand 
befinden, anderweitig zu speichern. 

 (4) Ist ein Vorgehen nach Abs. 3 nicht möglich oder tunlich, so ist dies im 
Pfändungsprotokoll zu vermerken und der Verpflichtete ist aufzufordern, die nach 
Abs. 3 erforderlichen Vorkehrungen binnen 14 Tagen nachzuholen. Kommt der 
Verpflichtete dieser Aufforderung nicht nach, so ist vor der Verwertung ein 
Sachverständiger mit der Vornahme der Vorkehrungen zu beauftragen. 

 Exekution auf das Eigentum dem öffentlichen Verkehr dienender Anstalten 

§. 28.  

In das Eigenthum einer unter staatlicher Aufsicht stehenden, dem 
öffentlichen Verkehre dienenden Anstalt dürfen Executionsacte, welche geeignet 
wären, die Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehres zu stören, nur im 
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde und unter den von dieser Behörde im 
Interesse des öffentlichen Verkehres für nothwendig befundenen 
Einschränkungen vorgenommen werden. 

§ 28. In das Eigentum einer unter staatlicher Aufsicht stehenden, dem 
öffentlichen Verkehr dienenden Anstalt dürfen Exekutionsakte, welche geeignet 
wären, die Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehres zu stören, nur im 
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde und unter den von dieser Behörde im 
Interesse des öffentlichen Verkehres für notwendig befundenen Einschränkungen 
vorgenommen werden. 

 Exekution gegen eine Person des Bundesheeres oder der Bundespolizei 

§. 29.  

Gegen eine in Ausübung des Dienstes befindliche Person der bewaffneten 
Macht oder der Bundespolizei darf mit dem Executionsvollzuge erst begonnen 
werden, nachdem dem vorgesetzten Commando dieser Personen von der 
Bewilligung der Execution Anzeige gemacht wurde. 

§ 29. Gegen eine in Ausübung des Dienstes befindliche Person der 
bewaffneten Macht oder der Bundespolizei darf mit dem Exekutionsvollzug erst 
begonnen werden, nachdem dem vorgesetzten Kommando dieser Personen von der 
Bewilligung der Exekution Anzeige gemacht wurde. 

 Exekution bei Immunität und Exterritorialität 

§. 31.  

(1) … § 31. (1) … 

(2) In militärischen oder von Militär besetzten Gebäuden kann die 
Vornahme von Executionshandlungen erst nach vorgängiger Anzeige an den 
Commandanten des Gebäudes und unter Zuziehung einer von diesem 
beigegebenen Militärperson erfolgen. 

(2) In militärischen oder von Militär besetzten Gebäuden kann die Vornahme 
von Exekutionshandlungen erst nach vorgängiger Anzeige an den Kommandanten 
des Gebäudes und unter Zuziehung einer von diesem beigegebenen Militärperson 
erfolgen. 

 Beteiligung am Vollzug 

§. 32.  

(1) Alle an einer Executionshandlung Betheiligten können bei deren § 32. (1) Alle an einer Exekutionshandlung Beteiligten können bei deren 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vornahme anwesend sein. Personen, welche die Executionshandlung stören oder 
sich unangemessen betragen, können vom Vollstreckungsorgane entfernt 
werden. 

Vornahme anwesend sein. Personen, welche die Exekutionshandlung stören oder 
sich unangemessen betragen, können vom Vollstreckungsorgan entfernt werden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Beginn des Executionsvollzuges. Verbindung 

§. 33.  

Der Vollzug der Execution ist als begonnen anzusehen, sobald das 
Ersuchen um den Executionsvollzug beim Executionsgerichte eingelangt ist, falls 
aber das zur Bewilligung der Execution zuständige Gericht zugleich 
Executionsgericht ist, sobald der Auftrag zur Vornahme der ersten 
Executionshandlung an das zu dessen Ausführung bestimmte Organ gelangt ist. 

§ 33. (1) Alle Exekutionsverfahren auf das bewegliche Vermögen zur 
Hereinbringung einer Geldforderung gegen einen Verpflichteten sind zu 
verbinden. 

 (2) Wird eine Exekution nach Abs. 1 mit einem Antrag auf Exekution auf das 
unbewegliche Vermögen zur Hereinbringung einer Geldforderung verbunden, so 
sind die Verfahren nach der Exekutionsbewilligung zu trennen. 

 (3) Abs. 1 gilt auch für die Hereinbringung der Kosten bei einer Exekution 
zur Erwirkung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen, bei der 
Räumungsexekution erst nach Durchführung der Räumung. 

 (4) Wird die Exekution gegen mehr als einen Verpflichteten bewilligt, so sind 
die Verfahren nach der Exekutionsbewilligung zu trennen. 

Tod des Verpflichteten. Tod des Verpflichteten 

§. 34.  

(1) Stirbt der Verpflichtete nach Bewilligung der Execution, so kann diese, 
sobald eine Erbserklärungangebracht oder ein Nachlasscurator ernannt ist, in 
Ansehung des hinterlassenen Vermögens ohne neuerliche Bewilligung in 
Vollzug gesetzt oder fortgeführt werden. Sonst muss der betreibende Gläubiger 
zu diesem Behufe die Bestellung eines einstweiligen Vertreters des Nachlasses 
beantragen. Der Antrag kann bei dem zur Abhandlung des Nachlasses oder bei 
dem zur Bewilligung der Execution zuständigen Gerichte gestellt werden. 

§ 34. (1) Stirbt der Verpflichtete nach Bewilligung der Exekution, so kann 
diese, sobald eine Erbantrittserklärung angebracht oder ein 
Verlassenschaftskurator ernannt ist, in Ansehung des hinterlassenen Vermögens 
ohne neuerliche Bewilligung in Vollzug gesetzt oder fortgeführt werden. Sonst 
muss der betreibende Gläubiger zu diesem Behufe die Bestellung eines 
einstweiligen Vertreters des Nachlasses beantragen. Der Antrag kann bei dem zur 
Abhandlung des Nachlasses oder bei dem zur Bewilligung der Exekution 
zuständigen Gerichte gestellt werden. 

(2) Eine bei Lebzeiten des Verpflichteten begonnene Execution auf 
Liegenschaften kann ohne vorherige Bestellung eines einstweiligen 
Nachlassvertreters fortgeführt werden, wenn die zur Einleitung der 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung nothwendige bücherliche 

(2) Eine bei Lebzeiten des Verpflichteten begonnene Exekution auf 
Liegenschaften kann ohne vorherige Bestellung eines einstweiligen 
Nachlassvertreters fortgeführt werden, wenn die zur Einleitung der 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung notwendige bücherliche 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anmerkung noch vor dem Tode des Verpflichteten erfolgt ist. Anmerkung noch vor dem Tode des Verpflichteten erfolgt ist. 
 

Dritter Titel 
 Einwendungen gegen die Exekution – Aufschiebung und Einstellung 

Einwendungen gegen den Anspruch. Einwendungen gegen den Anspruch 

§. 35.  

(1) Gegen den Anspruch, zu dessen Gunsten Execution bewilligt wurde, 
können im Zuge des Executionsverfahrens nur insofern Einwendungen erhoben 
werden, als diese auf den Anspruch aufhebenden oder hemmenden Thatsachen 
beruhen, die erst nach Entstehung des diesem Verfahren zugrunde liegenden 
Executionstitels eingetreten sind. Falls jedoch dieser Executionstitel in einer 
gerichtlichen Entscheidung besteht, ist der Zeitpunkt maßgebend, bis zu 
welchem der Verpflichtete von den bezüglichen Thatsachen im 
vorausgegangenen gerichtlichen Verfahren wirksam Gebrauch machen konnte. 

§ 35. (1) Gegen den Anspruch, zu dessen Gunsten Exekution bewilligt wurde, 
können im Zuge des Exekutionsverfahrens nur insofern Einwendungen erhoben 
werden, als diese auf den Anspruch aufhebenden oder hemmenden Tatsachen 
beruhen, die erst nach Entstehung des diesem Verfahren zugrunde liegenden 
Exekutionstitels eingetreten sind. Falls jedoch dieser Exekutionstitel in einer 
gerichtlichen Entscheidung besteht, ist der Zeitpunkt maßgebend, bis zu welchem 
der Verpflichtete von den bezüglichen Tatsachen im vorausgegangenen 
gerichtlichen Verfahren wirksam Gebrauch machen konnte. 

(2) Diese Einwendungen sind, unbeschadet eines allfälligen Rekurses gegen 
die Exekutionsbewilligung, im Wege der Klage bei dem Gericht geltend zu 
machen, das die Exekution in erster Instanz bewilligt hat. Ist der Exekutionstitel 
in einer Arbeitsrechtssache nach § 50 ASGG ergangen, so sind die 
Einwendungen bei dem Gericht geltend zu machen, bei dem der Prozeß in erster 
Instanz anhängig war. Ist der Exekutionstitel in einer Unterhaltssache ergangen, 
so sind die Einwendungen bei dem für diese Sache zuständigen Gericht in der 
dafür vorgesehenen Verfahrensart geltend zu machen. Ist für die Unterhaltssache 
kein österreichisches Gericht zuständig, so ist für solche Einwendungen, wenn 
sich aus Unions- oder Völkerrecht nichts Abweichendes ergibt, das Gericht 
zuständig, das die Exekution in erster Instanz bewilligt hat. Einwendungen 
gegen einen Anspruch, der sich auf einen der im §. 1 Z 10 und 12 bis 14 
angeführten Executionstitel stützt, sind bei jener Behörde anzubringen, von 
welcher der Executionstitel ausgegangen ist. 

(2) Diese Einwendungen sind, unbeschadet eines allfälligen Rekurses gegen 
die Exekutionsbewilligung, im Wege der Klage bei dem Gericht geltend zu 
machen, das die Exekution in erster Instanz bewilligt hat. Ist der Exekutionstitel in 
einer Arbeitsrechtssache nach § 50 ASGG ergangen, so sind die Einwendungen 
bei dem Gericht geltend zu machen, bei dem der Prozess in erster Instanz 
anhängig war. Ist der Exekutionstitel in einer Unterhaltssache ergangen, so sind 
die Einwendungen bei dem für diese Sache zuständigen Gericht in der dafür 
vorgesehenen Verfahrensart geltend zu machen. Ist für die Unterhaltssache kein 
österreichisches Gericht zuständig, so ist für solche Einwendungen, wenn sich aus 
Unions- oder Völkerrecht nichts Abweichendes ergibt, das Gericht zuständig, das 
die Exekution in erster Instanz bewilligt hat. Einwendungen gegen einen 
Anspruch, der sich auf einen der im § 1 Z 10 und 12 bis 14 angeführten 
Exekutionstitel stützt, sind bei jener Behörde anzubringen, von welcher der 
Exekutionstitel ausgegangen ist. 

(3) … (3) … 

(4) Wenn den Einwendungen rechtskräftig stattgegeben wird, ist die 
Execution einzustellen. 

(4) Wenn den Einwendungen rechtskräftig stattgegeben wird, ist die 
Exekution einzustellen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Einwendungen gegen die Executionsbewilligung. Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung 

§. 36.  

(1) Wenn der Verpflichtete bestreitet: § 36. (1) Wenn der Verpflichtete bestreitet: 
 1. dass die für die Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit des Anspruches 

maßgebenden Thatsachen (§. 7 Absatz 2) oder die angenommene 
Rechtsnachfolge (§. 9) eingetreten seien; 

 1. dass die für die Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit des Anspruches 
maßgebenden Tatsachen (§. 7 Abs. 2) oder die angenommene 
Rechtsnachfolge (§ 9) eingetreten seien; 

 2. daß sich der Anspruch, zu dessen Hereinbringung die Exekution 
bewilligt wurde, auf Grund einer Wertsicherungsklausel ergibt; 

 2. dass sich der Anspruch, zu dessen Hereinbringung die Exekution bewilligt 
wurde, auf Grund einer Wertsicherungsklausel ergibt; 

 3. wenn er behauptet, dass der betreibende Gläubiger auf die Einleitung 
der Execution überhaupt oder für eine einstweilen noch nicht 
abgelaufene Frist verzichtet hat, 

 3. wenn er behauptet, dass der betreibende Gläubiger auf die Einleitung der 
Exekution überhaupt oder für eine einstweilen noch nicht abgelaufene 
Frist verzichtet hat, 

so hat er seine bezüglichen Einwendungen, falls sie nicht mittels Recurs gegen 
die Executionsbewilligung angebracht werden können, im Wege der Klage 
geltend zu machen. 

so hat er seine bezüglichen Einwendungen, falls sie nicht mittels Rekurs gegen die 
Exekutionsbewilligung angebracht werden können, im Wege der Klage geltend zu 
machen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Widerspruch Dritter. Widerspruch Dritter 

§. 37.  

(1) Gegen die Execution kann auch von einer dritten Person Widerspruch 
erhoben werden, wenn dieselbe an einem durch die Execution betroffenen 
Gegenstande, an einem Theile eines solchen oder an einzelnen Gegenständen des 
Zubehöres einer in Execution gezogenen Liegenschaft ein Recht behauptet, 
welches die Vornahme der Execution unzulässig machen würde. 

§ 37. (1) Gegen die Exekution kann auch von einer dritten Person 
Widerspruch erhoben werden, wenn dieselbe an einem durch die Exekution 
betroffenen Gegenstande, an einem Teile eines solchen oder an einzelnen 
Gegenständen des Zubehöres einer in Exekution gezogenen Liegenschaft ein Recht 
behauptet, welches die Vornahme der Exekution unzulässig machen würde. 

(2) … (2) … 

(3) Für diese Klage ist, je nachdem sie vor oder nach Beginn des 
Executionsvollzuges angebracht wird, das Gericht, bei dem die Bewilligung der 
Execution in erster Instanz beantragt wurde, oder das Executionsgericht 
zuständig. 

(3) Für diese Klage ist, je nachdem sie vor oder nach Beginn des 
Exekutionsvollzuges angebracht wird, das Gericht, bei dem die Bewilligung der 
Exekution in erster Instanz beantragt wurde, oder das Exekutionsgericht zuständig. 

(4) Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben wird, ist die Execution 
einzustellen. 

(4) Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben wird, ist die Exekution 
einzustellen. 
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 Sachliche Zuständigkeit für exekutionsrechtliche Klagen 

§. 38.  

(1) Muss eine der in den §§. 35, 36 und 37 bezeichneten Klagen im Sinne 
der vorstehenden Bestimmungen bei einem Bezirksgerichte angebracht werden, 
so ist dieses Gericht zur Verhandlung und Entscheidung über die Klage 
zuständig, wenngleich die Streitsache sonst zur sachlichen Zuständigkeit eines 
Gerichtshofes gehören würde. 

§ 38. (1) Muss eine der in den §§ 35, 36 und 37 bezeichneten Klagen im 
Sinne der vorstehenden Bestimmungen bei einem Bezirksgerichte angebracht 
werden, so ist dieses Gericht zur Verhandlung und Entscheidung über die Klage 
zuständig, wenngleich die Streitsache sonst zur sachlichen Zuständigkeit eines 
Gerichtshofes gehören würde. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Einstellung, Einschränkung und Aufschiebung der Execution. Einstellung, Einschränkung und Aufschiebung der Exekution 

§. 39.  

(1) Außer den in den §§. 35, 36 und 37 angeführten Fällen ist die Execution 
unter gleichzeitiger Aufhebung aller bis dahin vollzogenen Executionsacte 
einzustellen: 

§ 39. (1) Außer den in den §§ 35, 36 und 37 angeführten Fällen ist die 
Exekution unter gleichzeitiger Aufhebung aller bis dahin vollzogenen 
Exekutionsakte einzustellen: 

 1. wenn der ihr zugrunde liegende Executionstitel durch rechtskräftige 
Entscheidung für ungiltig erkannt, aufgehoben oder sonst für unwirksam 
erklärt wurde; 

 1. wenn der ihr zugrunde liegende Exekutionstitel durch rechtskräftige 
Entscheidung für ungültig erkannt, aufgehoben oder sonst für unwirksam 
erklärt wurde; 

 2. wenn die Execution auf Sachen, Rechte oder Forderungen geführt wird, 
die nach den geltenden Vorschriften der Execution überhaupt oder einer 
abgesonderten Executionsführung entzogen sind; 

 2. wenn die Exekution auf Sachen, Rechte oder Forderungen geführt wird, 
die nach den geltenden Vorschriften der Exekution überhaupt oder einer 
abgesonderten Exekutionsführung entzogen sind; 

 3. wenn die Execution auf Grund von Urtheilen oder Vergleichen, die 
gemäß §. 2 der Civilprocessordnung ohne Mitwirkung eines 
gesetzlichen Vertreters zustande gekommen sind, auf solches Vermögen 
eines Minderjährigen geführt wird, auf das sich seine freie Verfügung 
nicht erstreckt; 

 3. wenn die Exekution auf Grund von Urteilen oder Vergleichen, die gemäß 
§ 2 der ZPO ohne Mitwirkung eines gesetzlichen Vertreters zustande 
gekommen sind, auf solches Vermögen eines Minderjährigen geführt 
wird, auf das sich seine freie Verfügung nicht erstreckt; 

 4. wenn die Execution gegen eine Gemeinde oder eine als öffentlich und 
gemeinnützig erklärte Anstalt gemäß §. 15 für unzulässig erklärt wurde; 

 4. wenn die Exekution gegen eine Gemeinde oder eine als öffentlich und 
gemeinnützig erklärte Anstalt gemäß § 15 für unzulässig erklärt wurde; 

 5. wenn die Execution aus anderen Gründen durch rechtskräftige 
Entscheidung für unzulässig erklärt wurde; 

 5. wenn die Exekution aus anderen Gründen durch rechtskräftige 
Entscheidung für unzulässig erklärt wurde; 

 6. wenn der Gläubiger das Executionsbegehren zurückgezogen hat, wenn 
er auf den Vollzug der bewilligten Execution überhaupt oder für eine 
einstweilen noch nicht abgelaufene Frist verzichtet hat, oder wenn er 
von der Fortsetzung des Executionsverfahrens abgestanden ist; 

 6. wenn der Gläubiger das Exekutionsbegehren zurückgezogen hat, wenn er 
auf den Vollzug der bewilligten Exekution überhaupt oder für eine 
einstweilen noch nicht abgelaufene Frist verzichtet hat, oder wenn er von 
der Fortsetzung des Exekutionsverfahrens abgestanden ist; 

 7. wenn der Verpflichtete im Falle des §. 12 nach Bewilligung der  7. wenn der Verpflichtete im Falle des § 12 nach Bewilligung der Exekution 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Execution in Ausübung seines Wahlrechtes eine andere als diejenige 
Leistung bewirkt hat, auf welche die Execution gerichtet ist; 

in Ausübung seines Wahlrechtes eine andere als diejenige Leistung 
bewirkt hat, auf welche die Exekution gerichtet ist; 

 8. wenn sich nicht erwarten lässt, dass die Fortsetzung oder Durchführung 
der Execution einen die Kosten dieser Execution übersteigenden Ertrag 
ergeben wird; 

 8. wenn sich nicht erwarten lässt, dass die Fortsetzung oder Durchführung 
der Exekution einen die Kosten dieser Exekution übersteigenden Ertrag 
ergeben wird; 

 9. bis 11. …  9. bis 11. … 

(2) In den unter Z 1, 6 und 7 angegebenen Fällen erfolgt die Einstellung nur 
auf Antrag, sonst kann sie auch von amtswegen erfolgen; der Einstellung von 
amtswegen hat jedoch in den unter Z 2 und 3 angegebenen Fällen, sofern nicht 
schon eine rechtskräftige Entscheidung über die Unzulässigkeit der 
Executionsführung vorliegt, eine Einvernehmung der Parteien vorauszugehen. 
Wenn auf Geldforderungen Exekution geführt wird, gilt die dem 
Exekutionsgericht erstattete Anzeige des Drittschuldners über die Unzulässigkeit 
der Exekutionsführung (§ 294 Abs. 4) als Antrag auf Einstellung der Exekution. 
Im Falle der Einstellung nach Abs. 1 Z 6 kann die Zustellung des 
Einstellungsbeschlusses an den Antragsteller unterbleiben. 

(2) In den unter Abs. 1 Z 1, 6 und 7 angegebenen Fällen erfolgt die 
Einstellung nur auf Antrag, sonst kann sie auch von amtswegen erfolgen; der 
Einstellung von amtswegen hat jedoch in den unter Abs. 1 Z 2 und 3 angegebenen 
Fällen, sofern nicht schon eine rechtskräftige Entscheidung über die 
Unzulässigkeit der Exekutionsführung vorliegt, eine Einvernehmung der Parteien 
vorauszugehen. Wenn auf Geldforderungen Exekution geführt wird, gilt die dem 
Exekutionsgericht erstattete Anzeige des Drittschuldners über die Unzulässigkeit 
der Exekutionsführung (§ 294 Abs. 4) als Antrag auf Einstellung der Exekution. 
Im Falle der Einstellung nach Abs. 1 Abs. 1 Z 6 kann die Zustellung des 
Einstellungsbeschlusses an den Antragsteller unterbleiben. 

(3) ... (3) ... 

(4) Mit dem Antrag auf Aufhebung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit 
kann der Antrag auf Einstellung der Exekution nach Abs. 1 Z 9 verbunden 
werden. Dieser Antrag ist, wenn er nicht bei dem Gericht eingebracht wird, das 
die Bestätigung der Vollstreckbarkeit erteilt hat, an dieses zur Erledigung zu 
leiten. 

(4) Die Anträge auf Aufhebung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit und auf 
Einstellung der Exekution nach Abs. 1 Z 9 können miteinander verbunden werden. 
Ist das Gericht, bei dem die Anträge eingebracht wurden, nur für einen Antrag 
zuständig, so hat es den anderen Antrag an das dafür zuständige Gericht 
weiterzuleiten. 

 (5) Wird das Exekutionsverfahren auf Antrag des Verpflichteten eingestellt, 
so gebührt dem betreibenden Gläubiger für seine Äußerung zu diesem Antrag kein 
Kostenersatz. 

 Antrag auf Einstellung 

§. 40.  

(1) Wenn der betreibende Gläubiger nach Entstehung des Executionstitels 
oder bei gerichtlichen Entscheidungen nach dem im §. 35 Absatz 1, angegebenen 
Zeitpunkte befriedigt wurde, Stundung bewilligt oder auf die Einleitung der 
Execution überhaupt oder für eine einstweilen noch nicht abgelaufene Frist 
verzichtet hat, so kann der Verpflichtete, ohne vorläufig gemäß §§. 35 oder 36 
Klage zu erheben, die Einstellung der Execution in Antrag bringen. Der 
Entscheidung über den Antrag hat eine Einvernehmung des betreibenden 

§ 40. (1) Wenn der betreibende Gläubiger nach Entstehung des 
Exekutionstitels oder bei gerichtlichen Entscheidungen nach dem im § 35 Abs. 1, 
angegebenen Zeitpunkt befriedigt wurde, Stundung bewilligt oder auf die 
Einleitung der Exekution überhaupt oder für eine einstweilen noch nicht 
abgelaufene Frist verzichtet hat, so kann der Verpflichtete, ohne vorläufig gemäß 
§§ 35 oder 36 Klage zu erheben, die Einstellung der Exekution in Antrag bringen. 
Der Entscheidung über den Antrag hat eine Einvernehmung des betreibenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gläubigers voranzugehen. Wird die Befriedigung oder Erklärung des 
betreibenden Gläubigers durch unbedenkliche Urkunden dargetan, so kann von 
seiner Einvernehmung abgesehen werden. Für eine Stundungsentscheidung einer 
Behörde gilt § 45a Abs. 2. 

Gläubigers voranzugehen. Wird die Befriedigung oder Erklärung des betreibenden 
Gläubigers durch unbedenkliche Urkunden dargetan, so kann von seiner 
Einvernehmung abgesehen werden. Für eine Stundungsentscheidung einer 
Behörde gilt § 45a Abs. 2. 

(2) Erscheint die Entscheidung nach den Ergebnissen dieser 
Einvernehmung von der Ermittlung und Feststellung streitiger Thatumstände 
abhängig, so ist der Verpflichtete mit seinen Einwendungen auf den Rechtsweg 
zu verweisen. 

(2) Erscheint die Entscheidung nach den Ergebnissen dieser Einvernehmung 
von der Ermittlung und Feststellung streitiger Tatumstände abhängig, so ist der 
Verpflichtete mit seinen Einwendungen auf den Rechtsweg zu verweisen. 

 Einschränkung der Exekution 

§. 41.  

(1) Treten die in den §§. 35 bis 37, 39 und 40 bezeichneten 
Einstellungsgründe nur hinsichtlich einzelner der in Execution gezogenen 
Gegenstände oder eines Theiles des vollstreckbaren Anspruches ein, so hat statt 
der Einstellung eine verhältnismäßige Einschränkung der Execution 
stattzufinden. 

§ 41. (1) Treten die in den §§ 35 bis 37, 39 und 40 bezeichneten 
Einstellungsgründe nur hinsichtlich einzelner der in Exekution gezogenen 
Gegenstände oder eines Teiles des vollstreckbaren Anspruches ein, so hat statt der 
Einstellung eine verhältnismäßige Einschränkung der Exekution stattzufinden. 

(2) Außerdem ist die Execution einzuschränken, wenn sie in größerem 
Umfange vollzogen wurde, als zur Erzielung vollständiger Befriedigung des 
Gläubigers nothwendig ist. Der Entscheidung über einen darauf gerichteten 
Antrag hat eine Einvernehmung des betreibenden Gläubigers voranzugehen. 

(2) Außerdem ist die Exekution einzuschränken, wenn sie in größerem 
Umfange vollzogen wurde, als zur Erzielung vollständiger Befriedigung des 
Gläubigers notwendig ist. Der Entscheidung über einen darauf gerichteten Antrag 
hat eine Einvernehmung des betreibenden Gläubigers voranzugehen. 

 Aufschiebung der Exekution 

§. 42.  

(1) Die Aufschiebung (Hemmung) der Execution kann auf Antrag 
angeordnet werden: 

§ 42. (1) Die Aufschiebung (Hemmung) der Exekution kann auf Antrag 
angeordnet werden: 

 1. wenn eine Klage auf Ungiltig- oder Unwirksamerklärung oder auf 
Aufhebung eines der im §. 1 angeführten, einer bewilligten Execution 
zugrunde liegenden Executionstitels erhoben wird; 

 1. wenn eine Klage auf Ungültig- oder Unwirksamerklärung oder auf 
Aufhebung eines der im § 1 angeführten, einer bewilligten Exekution 
zugrunde liegenden Exekutionstitels erhoben wird; 

 2. wenn in Bezug auf einen der im §. 1 angeführten Executionstitel die 
Wiederaufnahme des Verfahrens oder die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand begehrt oder wenn die Aufhebung eines Schiedsspruches 
(§. 1 Z 16) im Klagewege beantragt wird; 

 2. wenn in Bezug auf einen der im § 1 angeführten Exekutionstitel die 
Wiederaufnahme des Verfahrens oder die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand begehrt oder wenn die Aufhebung eines Schiedsspruches 
(§ 1 Z 16) im Klagewege beantragt wird; 

 2a. und 3. …  2a. und 3. … 
 4. wenn die Execution wegen eines Anspruches stattfindet, der von einer 

Zug um Zug zu bewirkenden Gegenleistung des betreibenden 
 4. wenn die Exekution wegen eines Anspruches stattfindet, der von einer Zug 

um Zug zu bewirkenden Gegenleistung des betreibenden Gläubigers 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gläubigers abhängig ist, und der Gläubiger weder die ihm obliegende 
Gegenleistung bewirkt hat, noch dieselbe zu bewirken oder 
sicherzustellen bereit ist; 

abhängig ist, und der Gläubiger weder die ihm obliegende Gegenleistung 
bewirkt hat, noch dieselbe zu bewirken oder sicherzustellen bereit ist; 

 5. …  5. … 
 6. wenn eine Einberufung der Verlassenschaftsgläubiger (§. 813 a. b. G. 

B.) bewilligt wird; 
 6. wenn eine Einberufung der Verlassenschaftsgläubiger (§ 813 ABGB) 

bewilligt wird; 
 7. wenn der die Execution bewilligende Beschluss des Gerichtes mittels 

Recurs angefochten wird; 
 7. wenn der die Exekution bewilligende Beschluss des Gerichtes mittels 

Rekurs angefochten wird; 
 8. wenn gegen einen Vorgang des Executionsvollzuges Beschwerde 

geführt wird und die für die Entscheidung darüber erforderliche 
Einvernehmung der Parteien oder sonstigen Betheiligten nicht 
unverzüglich stattfinden kann (§. 68); 

 8. wenn gegen einen Vorgang des Exekutionsvollzuges Beschwerde geführt 
wird und die für die Entscheidung darüber erforderliche Einvernehmung 
der Parteien oder sonstigen Beteiligten nicht unverzüglich stattfinden kann 
(§ 68); 

 9. und 10. …  9. und 10. … 

(2) Die Aufschiebung der Exekution kann ferner in den Fällen des § 7, 
Absatz 3 und 4, auf Begehren der Stelle, der die Aufhebung obliegt, oder auf 
Antrag eines Beteiligten angeordnet werden. 

(2) Die Aufschiebung der Exekution kann ferner in den Fällen des § 7, Abs. 3 
und 4, auf Begehren der Stelle, der die Aufhebung obliegt, oder auf Antrag eines 
Beteiligten angeordnet werden. 

(3) Mit dem Antrag auf Aufhebung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit 
kann der Antrag auf Aufschiebung der Exekution verbunden werden. Dieser 
Antrag ist, wenn er nicht bei dem Gericht eingebracht wird, das die Bestätigung 
der Vollstreckbarkeit erteilt hat, an dieses zur Erledigung zu leiten. 

(3) Die Anträge auf Aufhebung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit und auf 
Aufschiebung der Exekution können miteinander verbunden werden. Ist das 
Gericht, bei dem die Anträge eingebracht wurden, nur für einen Antrag zuständig, 
so hat es den anderen Antrag an das dafür zuständige Gericht weiterzuleiten. 

 Folgen der Aufschiebung 

§. 43.  

(1) Bei Aufschiebung der Execution bleiben, sofern das Gericht nicht etwas 
anderes anordnet, alle Executionsacte einstweilen bestehen, welche zur Zeit des 
Ansuchens um Aufschiebung bereits in Vollzug gesetzt waren. 

§ 43. (1) Bei Aufschiebung der Exekution bleiben, sofern das Gericht nicht 
etwas anderes anordnet, alle Exekutionsakte einstweilen bestehen, welche zur Zeit 
des Ansuchens um Aufschiebung bereits in Vollzug gesetzt waren. 

(2) Die Aufhebung bereits vollzogener Executionsacte kann das Gericht bei 
Aufschiebung der Execution nur dann anordnen, wenn die Aufrechterhaltung 
dieser Acte demjenigen, der die Aufschiebung verlangt, einen schwer zu 
ersetzenden Nachtheil verursachen würde und er überdies für die volle 
Befriedigung des zu vollstreckenden Anspruches Sicherheit leistet. 

(2) Die Aufhebung bereits vollzogener Exekutionsakte kann das Gericht bei 
Aufschiebung der Exekution nur dann anordnen, wenn die Aufrechterhaltung 
dieser Akte demjenigen, der die Aufschiebung verlangt, einen schwer zu 
ersetzenden Nachteil verursachen würde und er überdies für die volle Befriedigung 
des zu vollstreckenden Anspruches Sicherheit leistet. 

(3) Wenn nur in Ansehung einzelner der in Execution gezogenen 
Gegenstände oder eines Theiles des Anspruches Gründe für die Aufschiebung 
der Execution eintreten, ist die Execution in dem einen Falle einstweilen nur 

(3) Wenn nur in Ansehung einzelner der in Exekution gezogenen 
Gegenstände oder eines Teiles des Anspruches Gründe für die Aufschiebung der 
Exekution eintreten, ist die Exekution in dem einen Falle einstweilen nur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
hinsichtlich der übrigen Gegenstände, in dem anderen Falle aber nur wegen des 
durch den Aufschiebungsgrund nicht betroffenen Theiles des Anspruches 
fortzuführen. 

hinsichtlich der übrigen Gegenstände, in dem anderen Falle aber nur wegen des 
durch den Aufschiebungsgrund nicht betroffenen Teiles des Anspruches 
fortzuführen. 

 Sicherheitsleistung 

§. 44.  

(1) Die Bewilligung der Executionsaufschiebung hat zu unterbleiben, wenn 
die Execution begonnen oder fortgeführt werden kann, ohne dass dies für 
denjenigen, der die Aufschiebung verlangt, mit der Gefahr eines unersetzlichen 
oder schwer zu ersetzenden Vermögensnachtheiles verbunden wäre. 

§ 44. (1) Die Bewilligung der Exekutionsaufschiebung hat zu unterbleiben, 
wenn die Exekution begonnen oder fortgeführt werden kann, ohne dass dies für 
denjenigen, der die Aufschiebung verlangt, mit der Gefahr eines unersetzlichen 
oder schwer zu ersetzenden Vermögensnachteiles verbunden wäre. 

(2) Die Aufschiebung der Exekution ist von einer entsprechenden 
Sicherheitsleistung des Antragstellers abhängig zu machen: 

(2) Die Aufschiebung der Exekution ist von einer entsprechenden 
Sicherheitsleistung des Antragstellers abhängig zu machen: 

 1. …  1. … 

 2. wenn ein naher Angehöriger des Verpflichteten (§ 32 
Insolvenzordnung) oder eine mit ihm in Hausgemeinschaft lebende 
Person später als 14 Tage nach dem Exekutionsvollzuge die 
Widerspruchsklage (§ 37) erhebt und der Kläger nicht bescheinigt, daß 
er von dem Vollzuge erst kurz vor oder nach Ablauf dieses Zeitraumes 
Kenntnis erlangen konnte und daß er die Klage ohne unnötigen 
Aufschub eingebracht hat; 

 2. wenn ein naher Angehöriger des Verpflichteten (§ 32 Insolvenzordnung) 
oder eine mit ihm in Hausgemeinschaft lebende Person später als 14 Tage 
nach dem Exekutionsvollzuge die Widerspruchsklage (§ 37) erhebt und 
der Kläger nicht bescheinigt, dass er von dem Vollzuge erst kurz vor oder 
nach Ablauf dieses Zeitraumes Kenntnis erlangen konnte und dass er die 
Klage ohne unnötigen Aufschub eingebracht hat; 

 3. …  3. … 

(3) … (3) … 

(4) Bei Bewilligung der Aufschiebung hat das Gericht anzugeben, für wie 
lange die Execution aufgeschoben sein soll. 

(4) Bei Bewilligung der Aufschiebung hat das Gericht anzugeben, für wie 
lange die Exekution aufgeschoben sein soll. 

(5) Ein aufgeschobenes Executionsverfahren wird, sofern nicht für einzelne 
Fälle etwas anderes angeordnet ist, nur auf Antrag wieder aufgenommen. 

(5) Ein aufgeschobenes Exekutionsverfahren wird, sofern nicht für einzelne 
Fälle etwas anderes angeordnet ist, nur auf Antrag wieder aufgenommen. 

 Verfahrensbestimmungen für Anträge auf Einstellung, Einschränkung oder 
Aufschiebung der Exekution 

§. 45.  

(1) Durch die Bestimmungen der §§. 39 bis 44 wird die Anwendung der 
besonderen Vorschriften nicht ausgeschlossen, welche das gegenwärtige Gesetz 
in Ansehung einzelner Vollstreckungsarten über die Einstellung, Einschränkung 
oder Aufschiebung der Execution oder gewisser Acte derselben enthält. 

§ 45. (1) Durch die Bestimmungen der §§ 39 bis 44 wird die Anwendung der 
besonderen Vorschriften nicht ausgeschlossen, welche das gegenwärtige Gesetz in 
Ansehung einzelner Vollstreckungsarten über die Einstellung, Einschränkung oder 
Aufschiebung der Exekution oder gewisser Akte derselben enthält. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes angeordnet ist, sind 
Anträge auf Einstellung, Einschränkung oder Aufschiebung der Execution, 
sowie Anträge auf Wiederaufnahme einer aufgeschobenen Execution bei dem 
Gerichte, bei dem die Bewilligung der Execution in erster Instanz beantragt 
wurde, oder beim Executionsgerichte anzubringen, je nachdem der Antrag vor 
oder nach Beginn des Executionsvollzuges gestellt wird. 

(2) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes angeordnet ist, sind Anträge 
auf Einstellung, Einschränkung oder Aufschiebung der Exekution, sowie Anträge 
auf Wiederaufnahme einer aufgeschobenen Exekution bei dem Gericht, bei dem 
die Bewilligung der Exekution in erster Instanz beantragt wurde, oder beim 
Exekutionsgericht anzubringen, je nachdem der Antrag vor oder nach Beginn des 
Exekutionsvollzuges gestellt wird. 

(3) … (3) … 

Zahlungsvereinbarung Zahlungsvereinbarung 

§ 45a. (1) Die Exekution ist auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder 
mit dessen Zustimmung durch Beschluss ohne Auferlegung einer 
Sicherheitsleistung aufzuschieben, wenn zwischen den Parteien eine 
Zahlungsvereinbarung getroffen wurde. Sie kann erst nach Ablauf von drei 
Monaten ab Einlangen des Aufschiebungsantrags bei Gericht fortgesetzt werden. 
Wird die Fortsetzung nicht innerhalb von zwei Jahren beantragt, so ist die 
Exekution einzustellen. 

§ 45a. (1) Die Exekution zur Hereinbringung einer Geldforderung ist auf 
Antrag des betreibenden Gläubigers oder mit dessen Zustimmung durch Beschluss 
ohne Auferlegung einer Sicherheitsleistung aufzuschieben, wenn zwischen den 
Parteien eine Zahlungsvereinbarung getroffen wurde. Sie kann erst nach Ablauf 
von drei Monaten ab Einlangen des Aufschiebungsantrags bei Gericht fortgesetzt 
werden. Wird die Fortsetzung nicht innerhalb von zwei Jahren beantragt, so ist die 
Exekution einzustellen. 

(2) ... (2) ... 
 

Vierter Titel 
 Erfolglose Exekution 

Vermögensverzeichnis Vermögensverzeichnis 

§ 47. (1) Wenn der betreibende Gläubiger nichts anderes beantragt, hat der 
Verpflichtete unter Angabe seines Geburtsdatums gegenüber dem Gericht sein 
gesamtes Vermögen anzugeben (Vermögensverzeichnis), wenn 

§ 47. (1) Wenn der betreibende Gläubiger nichts anderes beantragt, hat der 
Verpflichtete unter Angabe seines Geburtsdatums gegenüber dem Gericht sein 
gesamtes Vermögen anzugeben (Vermögensverzeichnis), wenn 

 1. der Vollzug einer Exekution auf bewegliche körperliche Sachen 
erfolglos geblieben ist, weil beim Verpflichteten keine pfändbaren 
Sachen oder nur solche Sachen vorgefunden wurden, deren 
Unzulänglichkeit sich mit Rücksicht auf ihren geringen Wert oder auf 
die daran zugunsten anderer Gläubiger bereits begründeten Pfandrechte 
klar ergibt oder die von dritten Personen in Anspruch genommen 
werden, oder wenn 

 1. der Vollzug einer Exekution auf bewegliche Sachen am Vollzugsort oder 
zumindest an dem Vollzugsort erfolglos geblieben ist, an dem der 
Verpflichtete seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder sein Unternehmen 
betreibt. Erfolglos geblieben ist der Vollzug, wenn beim Verpflichteten 
keine pfändbaren Sachen oder nur solche Sachen vorgefunden wurden, 
deren Unzulänglichkeit sich mit Rücksicht auf ihren geringen Wert oder 
auf die daran zugunsten anderer Gläubiger bereits begründeten 
Pfandrechte klar ergibt oder die von dritten Personen in Anspruch 
genommen werden, oder wenn 
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 2. ...  2. ... 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Erzwingung der Abgabe des Vermögensverzeichnisses Erzwingung der Abgabe des Vermögensverzeichnisses 

§ 48. (1) Erscheint der ordnungsgemäß geladene Verpflichtete ohne 
genügende Entschuldigung nicht bei Gericht, um das Vermögensverzeichnis 
abzugeben, so hat das Gericht die zwangsweise Vorführung des Verpflichteten 
anzuordnen. Der Auftrag an das Vollstreckungsorgan zur zwangsweisen 
Vorführung erfasst auch die Aufnahme des Vermögensverzeichnisses. Wurde 
dem Vollstreckungsorgan der Auftrag erteilt, ein Vermögensverzeichnis 
aufzunehmen, und verweigert der Verpflichtete ungerechtfertigter Weise die 
Abgabe des Vermögensverzeichnisses, so hat das Vollstreckungsorgan den 
Verpflichteten zwangsweise vorzuführen. 

§ 48. (1) Erscheint der ordnungsgemäß geladene Verpflichtete ohne 
genügende Entschuldigung nicht bei Gericht, um das Vermögensverzeichnis 
abzugeben, so hat das Gericht die zwangsweise Vorführung des Verpflichteten 
anzuordnen. Der Auftrag an das Vollstreckungsorgan zur zwangsweisen 
Vorführung erfasst auch die Aufnahme des Vermögensverzeichnisses. 

(2) Wenn der Verpflichtete die Abgabe des Vermögensverzeichnisses vor 
Gericht ungerechtfertigter Weise verweigert, hat das Exekutionsgericht zu deren 
Erzwingung die Haft zu verhängen. Die Haft ist nach den §§ 360 bis 366 zu 
vollziehen. Sie darf in ihrer Gesamtdauer sechs Monate nicht überschreiten und 
endet, sobald der Verpflichtete das Vermögensverzeichnis abgibt. 

(2) Wenn der Verpflichtete die Abgabe des Vermögensverzeichnisses 
ungerechtfertigter Weise verweigert, hat das Exekutionsgericht zu deren 
Erzwingung die Haft zu verhängen. Die Haft ist nach den §§ 360 bis 366 zu 
vollziehen. Sie darf in ihrer Gesamtdauer sechs Monate nicht überschreiten und 
endet, sobald der Verpflichtete das Vermögensverzeichnis abgibt. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Neuerliche Abgabe eines Vermögensverzeichnisses Neuerliche Abgabe eines Vermögensverzeichnisses 

§ 49. (1) … § 49. (1) … 

(2) Sind die Voraussetzungen zur Abgabe eines Vermögensverzeichnisses 
nach § 47 Abs. 1 gegeben und ist ein Auftrag zu einer neuerlichen Abgabe eines 
Vermögensverzeichnisses nach Abs. 1 unzulässig, so ist dem betreibenden 
Gläubiger eine Ausfertigung des zuletzt abgegebenen Vermögensverzeichnisses 
zu übersenden. 

(2) Sind zwar die Voraussetzungen zur Abgabe eines 
Vermögensverzeichnisses nach § 47 Abs. 1 gegeben, ist aber eine neuerliche 
Abgabe eines Vermögensverzeichnisses unzulässig, so ist dem betreibenden 
Gläubiger eine Ausfertigung des zuletzt abgegebenen Vermögensverzeichnisses zu 
übersenden. 

 Offenkundige Zahlungsunfähigkeit 
 § 49a. (1) Stellt sich in einem Exekutionsverfahren bei einem zur Ermittlung 

von Vermögen stattfindenden Vollzug durch das Vollstreckungsorgan oder einen 
Verwalter heraus, dass die verpflichtete Partei offenkundig zahlungsunfähig ist, so 
hat das Vollstreckungsorgan oder der Verwalter mit der Vollziehung der ihm 
aufgetragenen Exekutionshandlungen innezuhalten, soweit die Vermögensobjekte 
nicht zugunsten des betreibenden Gläubigers verpfändet worden sind; eine 
Pfändung ist vorzunehmen. 
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 (2) Ist die verpflichtete Partei offenkundig zahlungsunfähig, so hat dies das 

Exekutionsgericht mit Beschluss festzustellen und nach Eintritt der Rechtskraft 
dieses Beschlusses die offenkundige Zahlungsunfähigkeit öffentlich 
bekanntzumachen. Das Exekutionsverfahren ruht, es ist nur auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers fortzusetzen. 

 (3) Das Exekutionsverfahren ist auf Antrag des betreibenden Gläubigers 
fortzusetzen, wenn 

  1. er bescheinigt, dass die Zahlungsunfähigkeit nicht mehr vorliegt, oder 
  2. das Insolvenzgericht einen Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens mangels Zahlungsunfähigkeit oder mangels 
kostendeckenden Vermögens abgewiesen hat, oder 

  3. ein über das Vermögen der verpflichteten Partei eröffnetes 
Insolvenzverfahren aufgehoben wurde. 

 (4) Das Pfandrecht erlischt, wenn das Verfahren nicht innerhalb von sechs 
Monaten fortgesetzt wird. 

 

Fünfter Titel 
 Verfahrensbestimmungen - Anträge 

Verfahren. Ausschluss der Laienbeteiligung 

§. 50.  

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Beiziehung eines fachmännischen 
Laienrichters finden auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit im 
Executionsverfahren keine Anwendung. 

§ 50. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Beiziehung eines 
fachmännischen Laienrichters finden auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit im 
Exekutionsverfahren keine Anwendung. 

 Ausschließliche Gerichtsstände 

§. 51.  

Die im gegenwärtigen Gesetze angeordneten Gerichtsstände sind 
ausschließliche. Vereinbarungen der Parteien über die Zuständigkeit der 
Gerichte im Executionsverfahren sind wirkungslos. 

§ 51. Die im gegenwärtigen Gesetze angeordneten Gerichtsstände sind 
ausschließliche. Vereinbarungen der Parteien über die Zuständigkeit der Gerichte 
im Exekutionsverfahren sind wirkungslos. 
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 Vertretung 

§. 52.  

Im Executionsverfahren können die Parteien und sonstigen Betheiligten 
sowohl in Person, als durch Bevollmächtigte handeln. Die Vertretung durch 
Rechtsanwälte ist im Executionsverfahren weder vor den Bezirksgerichten noch 
vor den Gerichtshöfen erster Instanz geboten. 

§ 52. Im Exekutionsverfahren können die Parteien und sonstigen Beteiligten 
sowohl in Person, als durch Bevollmächtigte handeln. Die Vertretung durch 
Rechtsanwälte ist im Exekutionsverfahren weder vor den Bezirksgerichten noch 
vor den Gerichtshöfen erster Instanz geboten. 

 Anträge 

§. 53.  

(1) Die im Executionsverfahren vorkommenden Anträge können, falls in 
diesem Gesetze nichts anderes bestimmt ist, mittels Schriftsatzes angebracht 
oder mündlich zu gerichtlichem Protokoll erklärt werden. Wird ein Antrag 
mündlich vorgebracht, so hat das Gericht die zur Stellung eines dem Gesetze 
entsprechenden Antrages nöthige Anleitung zu geben. 

§ 53. (1) Die im Exekutionsverfahren vorkommenden Anträge können, falls 
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mittels Schriftsatzes angebracht oder 
mündlich zu gerichtlichem Protokoll erklärt werden. Wird ein Antrag mündlich 
vorgebracht, so hat das Gericht die zur Stellung eines dem Gesetze entsprechenden 
Antrages nötige Anleitung zu geben. 

(2) Falls ein Antrag mittels Schriftsatz angebracht wird, sind so viele 
gleichlautende Ausfertigungen des Schriftsatzes zu überreichen, dass jedem der 
Gegner eine Ausfertigung zugestellt und überdies eine für die Gerichtsacten 
zurückbehalten werden kann; Abschriften der Beilagen des Schriftsatzes sind 
dem Gegner nicht zuzustellen. Sofern nach Vorschrift des Gesetzes von der 
Beschlussfassung über den Antrag außer dem Gegner noch andere Personen zu 
verständigen sind, hat der Antragsteller dem Schriftsatze die hiezu 
erforderlichen Rubriken beizulegen. 

(2) Exekutionsanträge und andere Schriftsätze sind in einfacher Ausfertigung 
und ohne Beibringung von Halbschriften zu überreichen. Die Zustellung von 
Ausfertigungen von Schriftsätzen an die Gegner kann entfallen, wenn der Inhalt 
des Schriftsatzes in der Erledigung des Gerichts vollständig wiedergegeben wird. 
Abschriften der Beilagen des Schriftsatzes sind dem Gegner nicht zuzustellen. 

(3) Eine Abschrift des Protokolles über einen mündlich vorgebrachten 
Antrag ist dem Gegner bei der Mittheilung des Beschlusses nur dann zuzustellen, 
wenn das Protokoll für die Beurtheilung der Gesetzmäßigkeit des gefaßten 
Beschlusses wesentliche aus dem Beschlusse selbst nicht ersichtliche Angaben 
enthält. 

(3) Eine Abschrift des Protokolles über einen mündlich vorgebrachten Antrag 
ist dem Gegner bei der Mitteilung des Beschlusses nur dann zuzustellen, wenn das 
Protokoll für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des gefassten Beschlusses 
wesentliche aus dem Beschluss selbst nicht ersichtliche Angaben enthält. 

 Antrag auf Exekutionsbewilligung 

§. 54.  
 § 54. (1) Die Bewilligung der Exekution erfolgt auf Antrag des betreibenden 

Gläubigers. Über den Antrag auf Bewilligung der Exekution ist, sofern nichts 
anderes angeordnet ist, ohne vorhergehende mündliche Verhandlung und ohne 
Einvernehmung des Gegners Beschluss zu fassen. 
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(1) Der Antrag auf Executionsbewilligung muss neben den sonst 
vorgeschriebenen besonderen Angaben und Belegen enthalten: 

(2) Der Antrag auf Exekutionsbewilligung muss neben den sonst 
vorgeschriebenen besonderen Angaben und Belegen enthalten: 

 1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers und desjenigen, wider 
welchen die Execution geführt werden soll, sowie die Angabe aller für 
die Ermittlung des Executionsgerichtes wesentlichen Umstände; 

 1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers und desjenigen, wider welchen 
die Exekution geführt werden soll, sowie die Angabe aller für die 
Ermittlung des Exekutionsgerichtes wesentlichen Umstände; 

 2. die bestimmte Angabe des Anspruches, wegen dessen die Execution 
stattfinden soll, und des dafür vorhandenen Executionstitels. Bei 
Geldforderungen sind auch 

 2. die bestimmte Angabe des Anspruches, wegen dessen die Exekution 
stattfinden soll, und des dafür vorhandenen Exekutionstitels. Bei 
Geldforderungen sind auch 

 a) bis d) …  a) bis d) … 
 3. die Bezeichnung der anzuwendenden Executionsmittel und bei 

Execution auf das Vermögen, die Bezeichnung der Vermögenstheile, auf 
welche Execution geführt werden soll, sowie des Ortes, wo sich 
dieselben befinden, und endlich alle jene Angaben, welche nach 
Beschaffenheit des Falles für die vom bewilligenden Gerichte oder vom 
Executionsgerichte im Interesse der Executionsführung zu erlassenden 
Verfügungen von Wichtigkeit sind. 

 3. die Bezeichnung der anzuwendenden Exekutionsmittel und bei Exekution 
auf das Vermögen, die Bezeichnung der Vermögensteile, auf welche 
Exekution geführt werden soll, sowie des Ortes, wo sich dieselben 
befinden, und endlich alle jene Angaben, welche nach Beschaffenheit des 
Falles für die vom bewilligenden Gerichte oder vom Exekutionsgerichte 
im Interesse der Exekutionsführung zu erlassenden Verfügungen von 
Wichtigkeit sind. Dieser Angaben bedarf es nicht, wenn der betreibende 
Gläubiger zur Hereinbringung einer Geldforderung Exekution auf die 
beweglichen Sachen, auf die Forderungen oder auf die Vermögensrechte 
des Verpflichteten oder die Durchführung der Exekutionspakete 
beantragt. 

(2) ... (2) ... 

(3) Fehlt im Exekutionsantrag das gesetzlich vorgeschriebene Vorbringen 
oder sind ihm nicht alle vorgeschriebenen Urkunden angeschlossen, so ist der 
Schriftsatz zur Verbesserung zurückzustellen. 

 

(4) Ist die hereinzubringende Forderung eine Unterhaltsforderung oder eine 
Forderung auf sonstige wiederkehrende Leistungen, die auf demselben 
Rechtsgrund beruht, und liegen ihr mehrere Exekutionstitel zu Grunde, so 
genügt es, die hereinzubringende Forderung mit dem Gesamtbetrag anzuführen. 

(3) Ist die hereinzubringende Forderung eine Unterhaltsforderung oder eine 
Forderung auf sonstige wiederkehrende Leistungen, die auf demselben 
Rechtsgrund beruht, und liegen ihr mehrere Exekutionstitel zu Grunde, so genügt 
es, die hereinzubringende Forderung mit dem Gesamtbetrag anzuführen. 

 Verbesserung 

§ 54a. (1) Das Exekutionsverfahren kann mit Hilfe automationsunterstützter 
Datenverarbeitung durchgeführt werden. 

§ 54a. (1) Fehlt im Exekutionsantrag das gesetzlich vorgeschriebene 
Vorbringen oder sind ihm nicht alle vorgeschriebenen Urkunden angeschlossen, 
so ist der Schriftsatz zur Verbesserung zurückzustellen. 

(2) Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, zur Ermöglichung einer 
zweckmäßigen Behandlung der Eingaben in den mit Hilfe 

(2) Ergeht ein Auftrag zur Verbesserung einer Eingabe, weil sich der 
Antragsteller nicht des hiefür eingeführten Formblatts bedient hat, so ist diesem 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

30 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 31 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
automationsunterstützter Datenverarbeitung geführten Exekutionsverfahren mit 
Verordnung Formblätter einzuführen, die die Parteien für ihre Eingaben an das 
Gericht zu verwenden haben. Diese Formblätter sind so zu gestalten, daß sie die 
Parteien leicht und sicher verwenden können. 

Auftrag das entsprechende Formblatt anzuschließen. 

(3) Für das Exekutionsverfahren, das mit Hilfe automationsunterstützter 
Datenverarbeitung durchgeführt wird, gelten folgende Besonderheiten: 

 

 1. Exekutionsanträge und andere Schriftsätze können in einfacher 
Ausfertigung und ohne Beibringung von Halbschriften überreicht 
werden; 

 

 2. die Zustellung von Ausfertigungen von Schriftsätzen an den Gegner 
(§ 80 Abs. 1 ZPO) kann entfallen, wenn der Inhalt des Schriftsatzes in 
der Erledigung des Gerichts vollständig wiedergegeben wird; 

 

 3. ergeht ein Auftrag zur Verbesserung einer Eingabe, weil sich der 
Antragsteller nicht des hiefür eingeführten Formblatts bedient hat, so ist 
diesem Auftrag das entsprechende Formblatt anzuschließen; 

 

 4. § 453a Z 6 ZPO und § 89e Abs. 1 GOG sind sinngemäß anzuwenden.  

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren Vereinfachtes Bewilligungsverfahren 

§ 54b. (1) Das Gericht hat über einen Exekutionsantrag im vereinfachten 
Bewilligungsverfahren zu entscheiden, wenn 

§ 54b. (1) Das Gericht hat über einen Exekutionsantrag im vereinfachten 
Bewilligungsverfahren zu entscheiden, wenn 

 1. der betreibende Gläubiger Exekution wegen Geldforderungen, nicht 
jedoch auf das unbewegliche Vermögen, ein Superädifikat oder ein 
Baurecht beantragt, 

 1. der betreibende Gläubiger Exekution wegen Geldforderungen auf das 
bewegliche Vermögen beantragt, 

 2. und 5. ...  2. und 5. ... 

(2) Im vereinfachten Bewilligungsverfahren gilt folgendes: (2) Im vereinfachten Bewilligungsverfahren gilt folgendes: 
 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. Das Gericht hat nur auf Grund der Angaben im Exekutionsantrag zu 

entscheiden. Bestehen auf Grund der Angaben im Exekutionsantrag 
oder gerichtsbekannten Tatsachen Bedenken, ob ein die Exekution 
deckender Exekutionstitel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit 
besteht, so hat das Gericht den betreibenden Gläubiger vor der 
Entscheidung aufzufordern, binnen fünf Tagen eine Ausfertigung des 
Exekutionstitels samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit vorzulegen. 

 3. Das Gericht hat nur auf Grund der Angaben im Exekutionsantrag zu 
entscheiden. Bestehen auf Grund der Angaben im Exekutionsantrag oder 
gerichtsbekannter Tatsachen Bedenken, ob ein die Exekution deckender 
Exekutionstitel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit besteht, so hat das 
Gericht den betreibenden Gläubiger vor der Entscheidung aufzufordern, 
binnen fünf Tagen eine Ausfertigung des Exekutionstitels samt 
Bestätigung der Vollstreckbarkeit vorzulegen. 
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Einspruch Einspruch 

§ 54c. (1) Gegen die im vereinfachten Bewilligungsverfahren ergangene 
Exekutionsbewilligung steht dem Verpflichteten der Einspruch zu. Mit diesem 
kann nur geltend gemacht werden, daß ein die bewilligte Exekution deckender 
Exekutionstitel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit fehlt oder daß der 
Exekutionstitel nicht mit den im Exekutionsantrag enthaltenen Angaben darüber 
übereinstimmt. Rechtsbehelfe und Rechtsmittel, mit denen diese Mängel 
innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemacht werden, sind als Einspruch zu 
behandeln. 

§ 54c. (1) Gegen die im vereinfachten Bewilligungsverfahren ergangene 
Exekutionsbewilligung steht dem Verpflichteten der Einspruch zu. Mit diesem 
kann nur geltend gemacht werden, dass ein die bewilligte Exekution deckender 
Exekutionstitel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit fehlt oder dass der 
Exekutionstitel nicht mit den im Exekutionsantrag enthaltenen Angaben darüber 
übereinstimmt. Rechtsbehelfe und Rechtsmittel, mit denen diese Mängel innerhalb 
der Einspruchsfrist geltend gemacht werden, sind als Einspruch zu behandeln. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
 Ausdehnung der Exekutionsbewilligung 
 § 54f. Auf Antrag des betreibenden Gläubigers ist während eines anhängigen 

Exekutionsverfahrens zur Hereinbringung einer Geldforderung die Exekution auf 
weitere Exekutionsmittel auf bewegliches Vermögen auszudehnen. Soweit die 
Exekution schon bewilligt wurde, ist der Antrag als Antrag auf neuerlichen 
Vollzug zu verstehen. 

Schadenersatz und Kostenersatz Schadenersatz und Kostenersatz 

§ 54f. (1) Wird die Exekution bewilligt, ohne daß der betreibende 
Gläubiger über den im Exekutionsantrag genannten Exekutionstitel samt 
Bestätigung der Vollstreckbarkeit verfügt, so hat er dem Verpflichteten alle 
verursachten Vermögensnachteile zu ersetzen. 

§ 63a. (1) Wird die Exekution bewilligt, ohne dass der betreibende Gläubiger 
über den im Exekutionsantrag genannten Exekutionstitel samt Bestätigung der 
Vollstreckbarkeit verfügt, so hat er dem Verpflichteten alle verursachten 
Vermögensnachteile zu ersetzen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Mutwillensstrafe Mutwillensstrafe 

§ 54g. Wurde die Exekutionsbewilligung mutwillig erwirkt, so ist dem 
betreibenden Gläubiger überdies eine vom Gericht mit Rücksicht auf die 
besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere auf die Höhe des zu Unrecht 
in Exekution gezogenen Betrags, zu bemessende Mutwillensstrafe von 
mindestens 100 Euro aufzuerlegen. 

§ 63b. Wurde die Exekutionsbewilligung mutwillig erwirkt, so ist dem 
betreibenden Gläubiger überdies eine vom Gericht mit Rücksicht auf die 
besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere auf die Höhe des zu Unrecht 
in Exekution gezogenen Betrags, zu bemessende Mutwillensstrafe von mindestens 
100 Euro aufzuerlegen. 

 Rechtliches Gehör 

§. 55.  

(1) Die gerichtlichen Entscheidungen und Verfügungen im 
Executionsverfahren ergehen, soweit in diesem Gesetze nicht etwas anderes 

§ 55. (1) Die gerichtlichen Entscheidungen und Verfügungen im 
Exekutionsverfahren ergehen, soweit in diesem Gesetz nicht etwas anderes 
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geboten ist, ohne vorherige mündliche Verhandlung. Eine vom Gesetze 
angeordnete Einvernehmung der Parteien oder sonstigen Betheiligten ist an die 
für mündliche Verhandlungen geltenden Vorschriften nicht gebunden. Sie kann 
mündlich oder durch das Abfordern schriftlicher Äußerungen und ersterenfalls 
ohne gleichzeitige Anwesenheit der übrigen einzuvernehmenden Personen und 
ohne Aufnahme eines Protokolles geschehen; es genügt ein kurzer schriftlicher 
Actenvermerk über das Ergebnis der Einvernehmung. Ebensowenig erfordert die 
Einvernehmung, dass jeder der zu befragenden Personen Gelegenheit gegeben 
wird, sich über die von den übrigen Personen abgegebenen Erklärungen zu 
äußern. Jede Partei kann verlangen, daß außer ihrem Bevollmächtigten einer 
Person ihres Vertrauens die Anwesenheit bei ihrer mündlichen Einvernahme 
gestattet werde. Der Vertrauensperson kann die Anwesenheit untersagt werden, 
wenn begründete Besorgnis besteht, daß die Anwesenheit zur Störung der 
Einvernahme oder zur Erschwerung der Sachverhaltsfeststellung mißbraucht 
werde. 

geboten ist, ohne vorherige mündliche Verhandlung. Eine vom Gesetz angeordnete 
Einvernehmung der Parteien oder sonstigen Beteiligten ist an die für mündliche 
Verhandlungen geltenden Vorschriften nicht gebunden. Sie kann mündlich oder 
durch das Abfordern schriftlicher Äußerungen und ersterenfalls ohne gleichzeitige 
Anwesenheit der übrigen einzuvernehmenden Personen und ohne Aufnahme eines 
Protokolles geschehen; es genügt ein kurzer schriftlicher Aktenvermerk über das 
Ergebnis der Einvernehmung. Ebensowenig erfordert die Einvernehmung, dass 
jeder der zu befragenden Personen Gelegenheit gegeben wird, sich über die von 
den übrigen Personen abgegebenen Erklärungen zu äußern. Jede Partei kann 
verlangen, dass außer ihrem Bevollmächtigten einer Person ihres Vertrauens die 
Anwesenheit bei ihrer mündlichen Einvernahme gestattet werde. Der 
Vertrauensperson kann die Anwesenheit untersagt werden, wenn begründete 
Besorgnis besteht, dass die Anwesenheit zur Störung der Einvernahme oder zur 
Erschwerung der Sachverhaltsfeststellung missbraucht werde. 

(2) Alle für eine beantragte richterliche Entscheidung oder Verfügung 
wesentlichen Umstände sind von dem Antragsteller zu beweisen. Ausgenommen 
den Antrag auf Bewilligung der Execution, kann das Gericht auch vor 
Beschlussfassungen, für die es das Gesetz nicht verlangt, behufs Feststellung der 
erheblichen Thatsachen die mündliche oder schriftliche Einvernehmung einer 
oder beider Parteien oder sonstiger Betheiligter anordnen und diese zur 
Beibringung der nöthigen Urkunden und anderen Beweise auffordern. 

(2) Alle für eine beantragte richterliche Entscheidung oder Verfügung 
wesentlichen Umstände sind von dem Antragsteller zu beweisen. Ausgenommen 
den Antrag auf Bewilligung der Exekution, kann das Gericht auch vor 
Beschlussfassungen, für die es das Gesetz nicht verlangt, behufs Feststellung der 
erheblichen Tatsachen die mündliche oder schriftliche Einvernehmung einer oder 
beider Parteien oder sonstiger Beteiligter anordnen und diese zur Beibringung der 
nötigen Urkunden und anderen Beweise auffordern. 

(3) Das Gericht kann jedoch die ihm nöthig scheinenden Aufklärungen 
auch ohne Vermittlung der Parteien oder sonstigen Betheiligten einholen und zu 
diesem Zwecke von amtswegen alle hiezu geeigneten Erhebungen pflegen und 
nach Maßgabe der Vorschriften der Civilprocessordnung die erforderlichen 
Bescheinigungen oder Beweisaufnahmen anordnen. 

(3) Das Gericht kann jedoch die ihm nötig scheinenden Aufklärungen auch 
ohne Vermittlung der Parteien oder sonstigen Beteiligten einholen und zu diesem 
Zwecke von amtswegen alle hiezu geeigneten Erhebungen pflegen und nach 
Maßgabe der Vorschriften der ZPO die erforderlichen Bescheinigungen oder 
Beweisaufnahmen anordnen. 

 Säumnis 

§. 56.  

(1) Wird nach den Vorschriften dieses Gesetzes eine mündliche 
Verhandlung anberaumt oder vom Gerichte die Einvernehmung von Parteien 
oder sonstigen Betheiligten angeordnet, so steht das Nichterscheinen der zur 
Verhandlung oder zur Einvernehmung gehörig geladenen Personen der 
Aufnahme und Fortsetzung der Verhandlung und der gerichtlichen 
Beschlussfassung nicht entgegen. 

§ 56. (1) Wird nach den Vorschriften dieses Gesetzes eine mündliche 
Verhandlung anberaumt oder vom Gerichte die Einvernehmung von Parteien oder 
sonstigen Beteiligten angeordnet, so steht das Nichterscheinen der zur 
Verhandlung oder zur Einvernehmung gehörig geladenen Personen der Aufnahme 
und Fortsetzung der Verhandlung und der gerichtlichen Beschlussfassung nicht 
entgegen. 
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(2) … (2) … 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für die Versäumung von 
Fristen, die für schriftliche Erklärungen oder Äußerungen der Parteien oder 
sonstigen Betheiligten gegeben werden. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für die Versäumung von 
Fristen, die für schriftliche Erklärungen oder Äußerungen der Parteien oder 
sonstigen Beteiligten gegeben werden. 

 Präklusion 

§. 57.  

(1) … § 57. (1) … 

(2) Von der Erstreckung einer zur mündlichen Verhandlung, zur 
Einvernehmung von Parteien oder sonstigen Betheiligten, zur Anbringung von 
Anträgen, Erinnerungen und Einwendungen oder zur Erhebung eines 
Widerspruches bestimmten Tagsatzung sind die trotz gehöriger Ladung zur 
ersten Tagsatzung nicht erschienenen Personen nicht zu verständigen. 

(2) Von der Erstreckung einer zur mündlichen Verhandlung, zur 
Einvernehmung von Parteien oder sonstigen Beteiligten, zur Anbringung von 
Anträgen, Erinnerungen und Einwendungen oder zur Erhebung eines 
Widerspruches bestimmten Tagsatzung sind die trotz gehöriger Ladung zur ersten 
Tagsatzung nicht erschienenen Personen nicht zu verständigen. 

 Fristen 

§. 58.  

(1) … § 58. (1) … 

(2) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand findet wegen Versäumens 
einer Frist oder einer Tagsatzung nicht statt; dies gilt jedoch nicht für die im 
Laufe eines Executionsverfahrens und aus Anlass desselben sich ergebenden 
Processe, die nach den Bestimmungen der Civilprocessordnung zu verhandeln 
und zu entscheiden sind. 

(2) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand findet wegen Versäumens 
einer Frist oder einer Tagsatzung nicht statt; dies gilt jedoch nicht für die im Laufe 
eines Exekutionsverfahrens und aus Anlass desselben sich ergebenden Prozesses, 
die nach den Bestimmungen der ZPO zu verhandeln und zu entscheiden sind. 

(3) … (3) … 

 Mündliche Verhandlung 

§. 59.  

(1) Die mündliche Verhandlung im Executionsverfahren ist nicht öffentlich. § 59. (1) Die mündliche Verhandlung im Exekutionsverfahren ist nicht 
öffentlich. 

(2) Bei jeder solchen mündlichen Verhandlung ist durch den Richter oder 
einen beeideten Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. 

(2) Bei jeder solchen mündlichen Verhandlung ist durch den Richter oder 
einen Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. 

(3) Dasselbe hat die Namen der bei der Tagsatzung anwesenden Parteien 
und sonstigen Betheiligten, ferner eine kurze Angabe über den Gang und Inhalt 
der Verhandlung, über die während der Tagsatzung gestellten, nicht vor 
Beschlussfassung wieder zurückgezogenen Anträge und endlich die vom 

(3) Dasselbe hat die Namen der bei der Tagsatzung anwesenden Parteien und 
sonstigen Beteiligten, ferner eine kurze Angabe über den Gang und Inhalt der 
Verhandlung, über die während der Tagsatzung gestellten, nicht vor 
Beschlussfassung wieder zurückgezogenen Anträge und endlich die vom Gericht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gerichte verkündeten Entscheidungen und Verfügungen zu enthalten. Den 
Anwesenden steht es frei, zur Wahrung ihrer Rechte die protokollarische 
Feststellung einzelner Punkte oder einzelner bei der Tagsatzung von ihnen selbst 
oder von anderen abgegebenen Erklärungen zu verlangen. 

verkündeten Entscheidungen und Verfügungen zu enthalten. Den Anwesenden 
steht es frei, zur Wahrung ihrer Rechte die protokollarische Feststellung einzelner 
Punkte oder einzelner bei der Tagsatzung von ihnen selbst oder von anderen 
abgegebenen Erklärungen zu verlangen. 

(4) Das Protokoll ist, sofern nichts anderes im gegenwärtigen Gesetze 
angeordnet ist, nur vom Richter und dem der Tagsatzung beigezogenen 
Schriftführer zu unterschreiben. 

(4) Das Protokoll ist, sofern nichts anderes im gegenwärtigen Gesetz 
angeordnet ist, nur vom Richter und dem der Tagsatzung beigezogenen 
Schriftführer zu unterschreiben. 

 Protokoll über Exekutionshandlungen 

§. 60.  

(1) Über die durch ein Vollstreckungsorgan vorgenommenen 
Executionshandlungen ist von demselben ein kurzes Protokoll aufzunehmen. 

§ 60. (1) Über die durch ein Vollstreckungsorgan vorgenommenen 
Exekutionshandlungen ist von demselben ein kurzes Protokoll aufzunehmen. 

(2) Das Protokoll hat Ort und Zeit der Aufnahme, die Namen der bei der 
Executionshandlung anwesenden betheiligten Personen, den Gegenstand der 
Executionshandlung und eine Angabe der wesentlichen Vorgänge zu enthalten. 
Insbesondere ist jede bei Vornahme einer Executionshandlung vom 
Verpflichteten oder für denselben geleistete Zahlung im Protokolle zu 
beurkunden. Wenn sich nicht aus dem vom betreibenden Gläubiger 
unterfertigten Protokoll ergibt, dass die vom Vollstreckungsorgan 
übernommenen Beträge unmittelbar dem betreibenden Gläubiger übergeben 
wurden, hat der Gerichtsvollzieher dem Protokoll den entsprechenden Beleg 
anzuschließen. Das Protokoll ist vom Vollstreckungsorgane zu unterschreiben. 

(2) Das Protokoll hat Ort und Zeit der Aufnahme, die Namen der bei der 
Exekutionshandlung anwesenden beteiligten Personen, den Gegenstand der 
Exekutionshandlung und eine Angabe der wesentlichen Vorgänge zu enthalten. 
Insbesondere ist jede bei Vornahme einer Exekutionshandlung vom Verpflichteten 
oder für denselben geleistete Zahlung im Protokolle zu beurkunden. Wenn sich 
nicht aus dem vom betreibenden Gläubiger unterfertigten Protokoll ergibt, dass die 
vom Vollstreckungsorgan übernommenen Beträge unmittelbar dem betreibenden 
Gläubiger übergeben wurden, hat der Gerichtsvollzieher dem Protokoll den 
entsprechenden Beleg anzuschließen. Das Protokoll ist vom Vollstreckungsorgan 
zu unterschreiben. 

 Weisungen an Vollstreckungsorgane 

§. 61.  

Wenn eine Executionshandlung vom Vollstreckungsorgane nicht 
gesetzgemäß oder auftraggemäß ausgeführt wurde, hat das Gericht von 
amtswegen dem Vollstreckungsorgane die Weisungen zu ertheilen, welche zur 
Behebung der unterlaufenen Fehler oder sonst zum richtigen Vollzug der 
Executionshandlung nöthig sind. 

§ 61. Wenn eine Exekutionshandlung vom Vollstreckungsorgan nicht 
gesetzgemäß oder auftraggemäß ausgeführt wurde, hat das Gericht von amtswegen 
dem Vollstreckungsorgan die Weisungen zu erteilen, welche zur Behebung der 
unterlaufenen Fehler oder sonst zum richtigen Vollzug der Exekutionshandlung 
nötig sind. 

Beschlüsse. Beschlüsse 

§. 62.  

Sofern nicht ein durch Klage eingeleiteter Streit zu entscheiden ist oder das 
Gesetz etwas anderes anordnet, erfolgen die gerichtlichen Entscheidungen im 
Executionsverfahren und alle in diesem Verfahren vorkommenden gerichtlichen 

§ 62. Sofern nicht ein durch Klage eingeleiteter Streit zu entscheiden ist oder 
das Gesetz etwas anderes anordnet, erfolgen die gerichtlichen Entscheidungen im 
Exekutionsverfahren und alle in diesem Verfahren vorkommenden gerichtlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfügungen durch Beschluss. Verfügungen durch Beschluss. 

 Bewilligung der Exekution 

§. 63.  

Der Beschluss, durch welchen die Execution bewilligt wird, hat 
insbesondere zu enthalten: 

§ 63. Der Beschluss, durch welchen die Exekution bewilligt wird, hat 
insbesondere zu enthalten: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. die Angabe der anzuwendenden Executionsmittel;  3. die Angabe der anzuwendenden Exekutionsmittel; 

 4. bei einer Execution in das Vermögen des Verpflichteten die 
Bezeichnung der zum Zwecke der Befriedigung des betreibenden 
Gläubigers heranzuziehenden Vermögenstheile; 

 4. bei einer Exekution in das Vermögen des Verpflichteten die Bezeichnung 
der zum Zweck der Befriedigung des betreibenden Gläubigers 
heranzuziehenden Vermögensteile; 

 5. die Bezeichnung des Executionsgerichtes.  5. die Bezeichnung des Exekutionsgerichtes. 

 Verkündung und Ausfertigung von Beschlüssen 

§. 64.  

(1) Außerhalb einer Tagsatzung gefasste Beschlüsse sind den Parteien und 
allen sonst nach Vorschrift des Gesetzes von der Beschlussfassung zu 
verständigenden Personen, sofern nicht im einzelnen Falle eine andere Form der 
Mittheilung angeordnet ist, durch Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung 
(Bescheid) bekanntzugeben. Ein Bescheid, durch welchen ein Antrag ohne 
Verhandlung oder Einvernehmung des Gegners abgewiesen wird, ist letzterem 
nur auf Ansuchen des Antragstellers zuzustellen. 

§ 64. (1) Außerhalb einer Tagsatzung gefasste Beschlüsse sind den Parteien 
und allen sonst nach Vorschrift des Gesetzes von der Beschlussfassung zu 
verständigenden Personen, sofern nicht im einzelnen Falle eine andere Form der 
Mitteilung angeordnet ist, durch Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung 
(Bescheid) bekanntzugeben. Ein Bescheid, durch welchen ein Antrag ohne 
Verhandlung oder Einvernehmung des Gegners abgewiesen wird, ist letzterem nur 
auf Ansuchen des Antragstellers zuzustellen. 

(2) Alle während einer Tagsatzung oder bei einer Executionshandlung 
gefassten Beschlüsse sind zu verkünden. Diese Beschlüsse sind den bei der 
Verkündung anwesenden Parteien und sonstigen Betheiligten in schriftlicher 
Ausfertigung zuzustellen, insoweit diesen Personen ein abgesondertes 
Rechtsmittel gegen den Beschluss oder das Recht zur sofortigen 
Executionsführung auf Grund des Beschlusses zusteht. An Parteien und sonstige 
Betheiligte, welche bei der Verkündung nicht anwesend waren, ist in diesen 
Fällen und nebstdem in allen Fällen, in welchen die Leitung des Verfahrens es 
erfordert, die Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung zu bewirken. 

(2) Alle während einer Tagsatzung oder bei einer Exekutionshandlung 
gefassten Beschlüsse sind zu verkünden. Diese Beschlüsse sind den bei der 
Verkündung anwesenden Parteien und sonstigen Beteiligten in schriftlicher 
Ausfertigung zuzustellen, insoweit diesen Personen ein abgesondertes 
Rechtsmittel gegen den Beschluss oder das Recht zur sofortigen 
Exekutionsführung auf Grund des Beschlusses zusteht. An Parteien und sonstige 
Beteiligte, welche bei der Verkündung nicht anwesend waren, ist in diesen Fällen 
und nebstdem in allen Fällen, in welchen die Leitung des Verfahrens es erfordert, 
die Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung zu bewirken. 

(3) Wenn hienach die Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung nicht zu 
erfolgen hat, begründet die mündliche Verkündung die Wirkung der Zustellung. 

(3) Wenn hiernach die Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung nicht zu 
erfolgen hat, begründet die mündliche Verkündung die Wirkung der Zustellung. 
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Recurs. Rekurs 

§. 65.  

(1) Wider die im Executionsverfahren ergehenden gerichtlichen Beschlüsse 
ist das Rechtsmittel des Recurses zulässig, soweit das gegenwärtige Gesetz 
dieselben weder für unanfechtbar erklärt, noch ein abgesondertes Rechtsmittel 
wider sie versagt. 

§ 65. (1) Wider die im Exekutionsverfahren ergehenden gerichtlichen 
Beschlüsse ist das Rechtsmittel des Rekurses zulässig, soweit das gegenwärtige 
Gesetz dieselben weder für unanfechtbar erklärt, noch ein abgesondertes 
Rechtsmittel wider sie versagt. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
 Ausschluss eines abgesonderten Rechtsmittels 

§ 66. (1) und (2) ... § 66. (1) und (2) ... 
 (3) Gegen eine von Amts wegen angeordnete Überweisung des 

Exekutionsverfahrens ist kein Rekurs zulässig. 

 Ausführung von Beschlüssen 

§. 67.  

(1) Die gerichtlichen Beschlüsse im Executionsverfahren können, sofern 
das gegenwärtige Gesetz nichts anderes bestimmt, schon vor Ablauf der 
Recursfrist in Vollzug gesetzt werden. 

§ 67. (1) Die gerichtlichen Beschlüsse im Exekutionsverfahren können, sofern 
das gegenwärtige Gesetz nichts anderes bestimmt, schon vor Ablauf der 
Rekursfrist in Vollzug gesetzt werden. 

(2) Dem Recurse kommt eine die Ausführung des angefochtenen 
Beschlusses hemmende Wirkung nur in den im Gesetze besonders bezeichneten 
Fällen zu. 

(2) Dem Rekurs kommt eine die Ausführung des angefochtenen Beschlusses 
hemmende Wirkung nur in den im Gesetze besonders bezeichneten Fällen zu. 

 (3) Von der Erhebung des Rekurses gegen die Exekutionsbewilligung ist das 
Vollzugsgericht durch das ersuchende Gericht nur dann zu benachrichtigen, wenn 
letzteres infolge des Rekurses die Vollziehung des angefochtenen Beschlusses 
aufgeschoben hat. Die rechtskräftige Erledigung des Rekurses ist dem 
Vollzugsgericht nicht nur in diesem Fall, sondern jedes Mal zur Kenntnis zu 
bringen, wenn der die Exekution bewilligende Beschluss infolge des Rekurses 
aufgehoben oder abgeändert worden ist. 

 (4) Das Vollzugsgericht hat sodann je nach dem Inhalt der ihm zukommenden 
Mitteilungen alle zur Fortsetzung oder zur Einstellung, Einschränkung oder 
Aufschiebung des Exekutionsvollzugs erforderlichen Anordnungen zu erlassen. 
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Ersuchen an eine Behörde. Ersuchen an eine Behörde 

§. 69.  

(1) Wenn der Vollzug der bewilligten Execution nicht dem Gerichte 
zusteht, welches die Execution bewilligt hat, so hat letzteres das zum 
Einschreiten als Executionsgericht berufene Gericht von amtswegen um den 
Executionsvollzug zu ersuchen. 

§ 69. (1) Wenn der Vollzug der bewilligten Exekution nicht dem Gericht 
zusteht, welches die Exekution bewilligt hat, so hat letzteres das zum Einschreiten 
als Exekutionsgericht berufene Gericht von amtswegen um den Exekutionsvollzug 
zu ersuchen. 

(2) Das Executionsgericht hat mit der Erlassung der erforderlichen 
Ersuchschreiben von amtswegen vorzugehen, wenn sich im Laufe eines 
Executionsverfahrens die Nothwendigkeit ergibt, behufs Vornahme einzelner, 
außerhalb des Sprengels des Executionsgerichtes zu bewirkender 
Executionsmaßregeln oder überhaupt zur Erledigung eines anhängigen 
Executionsverfahrens die Mitwirkung eines anderen Gerichtes in Anspruch zu 
nehmen, oder wenn während eines Executionsverfahrens die Mitwirkung anderer 
Behörden nothwendig wird. 

(2) Das Exekutionsgericht hat mit der Erlassung der erforderlichen 
Ersuchschreiben von amtswegen vorzugehen, wenn sich im Laufe eines 
Exekutionsverfahrens die Notwendigkeit ergibt, behufs Vornahme einzelner, 
außerhalb des Sprengels des Exekutionsgerichtes zu bewirkender 
Exekutionsmaßregeln oder überhaupt zur Erledigung eines anhängigen 
Exekutionsverfahrens die Mitwirkung eines anderen Gerichtes in Anspruch zu 
nehmen, oder wenn während eines Exekutionsverfahrens die Mitwirkung anderer 
Behörden notwendig wird. 

 Widerspruch 

§. 70.  

(1) Von der Erhebung des Recurses gegen die Executionsbewilligung ist 
das Executionsgericht durch das ersuchende Gericht nur dann zu 
benachrichtigen, wenn letzteres infolge des Recurses die Vollziehung des 
angefochtenen Beschlusses aufgeschoben hat. Die rechtskräftige Erledigung des 
Recurses ist dem Executionsgerichte nicht nur in diesem Falle, sondern jedesmal 
zur Kenntnis zu bringen, wenn der die Execution bewilligende Beschluss infolge 
des Recurses aufgehoben oder abgeändert worden ist. 

§ 70. (1) Ein Widerspruch kann gegen eine Entscheidung erhoben werden, 
wenn dies in diesem Gesetz vorgesehen ist. Der Widerspruch muss innerhalb 
vierzehn Tagen nach Zustellung des Beschlusses bei dem Gericht erhoben werden, 
das die Entscheidung getroffen hat. 

(2) Das Executionsgericht hat sodann je nach dem Inhalte der ihm 
zukommenden Mittheilungen alle zur Fortsetzung oder zur Einstellung, 
Einschränkung oder Aufschiebung des Executionsvollzuges erforderlichen 
Anordnungen zu erlassen. 

(2) Durch die Erhebung des Widerspruches wird die Vollziehung der 
getroffenen Entscheidung nicht gehemmt. 

Öffentliche Bekanntmachung, Ediktsdatei Öffentliche Bekanntmachung, Ediktsdatei 

§ 71. (1) ... § 71. (1) ... 

(2) Bei Versteigerungsedikten kann das Gericht jedoch von Amts wegen 
oder auf Antrag verfügen, dass das Edikt auch in Zeitungen veröffentlicht oder 
sonst bekannt gemacht wird, wenn dadurch offenkundig mehr Kaufinteressenten 
angesprochen werden. Die Parteien und sonstige Beteiligte können verlangen, 

(2) Bei Versteigerungsedikten kann das Gericht jedoch von Amts wegen oder 
auf Antrag verfügen, dass das Edikt auch in Zeitungen veröffentlicht oder sonst 
bekannt gemacht wird, wenn dadurch offenkundig mehr Kaufinteressenten 
angesprochen werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dass mit der vom Gericht angeordneten Bekanntmachung auf ihre Kosten 
weitere entgeltliche Bekanntmachungen verbunden werden. 

Löschen der Daten der Ediktsdatei Löschen der Daten der Ediktsdatei 

§ 71a. (1) bis (2a) ... § 71a. (1) bis (2a) ... 
 (2b) Die Daten der Eintragung der offenkundigen Zahlungsunfähigkeit sind 

zu löschen, wenn seit der Aufnahme in die Ediktsdatei drei Jahre vergangen sind. 

(3) ... (3) ... 

Aufforderungen und Mittheilungen bei einer Executionshandlung. Aufforderungen und Mitteilungen bei einer Exekutionshandlung 

§. 72.  

(1) Die bei einer Executionshandlung vorkommenden Aufforderungen und 
sonstigen Mittheilungen erfolgen, falls nicht im gegenwärtigen Gesetze etwas 
anderes bestimmt ist, mündlich. 

§ 72. (1) Die bei einer Exekutionshandlung vorkommenden Aufforderungen 
und sonstigen Mitteilungen erfolgen, falls nicht im gegenwärtigen Gesetz etwas 
anderes bestimmt ist, mündlich. 

(2) Aufforderungen und Mittheilungen, welche wegen Abwesenheit der 
Person, an welche sie zu richten sind, nicht mündlich geschehen können, sind 
derselben schriftlich zuzustellen. Die Befolgung dieser Vorschrift ist im 
Protokolle zu bemerken. 

(2) Aufforderungen und Mitteilungen, welche wegen Abwesenheit der 
Person, an welche sie zu richten sind, nicht mündlich geschehen können, sind 
derselben schriftlich zuzustellen. Die Befolgung dieser Vorschrift ist im Protokolle 
zu bemerken. 

Executionsacten. Exekutionsakten 

§. 73.  

Die Parteien und alle sonstigen Betheiligten können Einsicht in die das 
Executionsverfahren betreffenden Acten begehren und auf ihre Kosten von 
einzelnen Actenstücken Abschriften verlangen. Solche Einsicht- und 
Abschriftnahme kann auch dritten Personen, insoweit sie ein rechtliches 
Interesse glaubhaft machen, gestattet werden. Durch die Abschriftnahme dürfen 
jedoch die gerade dringend benöthigten Actenstücke dem Vollstreckungsorgane 
nicht entzogen werden. 

§ 73. Die Parteien und alle sonstigen Beteiligten können Einsicht in die das 
Exekutionsverfahren betreffenden Akten begehren und auf ihre Kosten von 
einzelnen Aktenstücken Abschriften verlangen. Solche Einsicht- und 
Abschriftnahme kann auch dritten Personen, insoweit sie ein rechtliches Interesse 
glaubhaft machen, gestattet werden. Durch die Abschriftnahme dürfen jedoch die 
gerade dringend benötigten Aktenstücke dem Vollstreckungsorgan nicht entzogen 
werden. 

Kosten der Execution. Kosten der Exekution 

§. 74.  

(1) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes angeordnet ist, hat der 
Verpflichtete dem betreibenden Gläubiger auf dessen Verlangen alle ihm 
verursachten, zur Rechtsverwirklichung nothwendigen Kosten des 
Executionsverfahrens zu erstatten; welche Kosten nothwendig sind, hat das 
Gericht nach sorgfältiger Erwägung aller Umstände zu bestimmen. Der § 54a 

§ 74. (1) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes angeordnet ist, hat der 
Verpflichtete dem betreibenden Gläubiger auf dessen Verlangen alle ihm 
verursachten, zur Rechtsverwirklichung notwendigen Kosten des 
Exekutionsverfahrens zu erstatten; welche Kosten notwendig sind, hat das Gericht 
nach sorgfältiger Erwägung aller Umstände zu bestimmen. Der § 54a ZPO ist auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ZPO ist auf die Kosten des Exekutionsverfahrens nicht anzuwenden. die Kosten des Exekutionsverfahrens nicht anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

 Aberkennung der Kosten 

§. 75.  

Wenn ein Executionsverfahren aus einem der in den §§ 35, 36 und 39 
Abs. 1 Z 1, 9 und 10 sowie § 54e angeführten Gründe eingestellt wird oder 
dessen Einstellung aus anderen, dem betreibenden Gläubiger bei Stellung des 
Antrages auf Executionsbewilligung oder bei Beginn des Executionsvollzuges 
schon bekannten Gründen erfolgen musste, so hat der betreibende Gläubiger auf 
Ersatz der gesammten bis zur Einstellung aufgelaufenen Executionskosten 
keinen Anspruch. Dies gilt nicht, wenn die Exekution eingestellt wird, weil dem 
Verpflichteten im Titelverfahren die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bewilligt wurde. 

§ 75. Wenn ein Exekutionsverfahren aus einem der in den §§ 35, 36 und 39 
Abs. 1 Z 1, 9 und 10 sowie § 54e angeführten Gründe eingestellt wird oder dessen 
Einstellung aus anderen, dem betreibenden Gläubiger bei Stellung des Antrages 
auf Exekutionsbewilligung oder bei Beginn des Exekutionsvollzuges schon 
bekannten Gründen erfolgen musste, so hat der betreibende Gläubiger auf Ersatz 
der gesamten bis zur Einstellung aufgelaufenen Exekutionskosten keinen 
Anspruch. Dies gilt nicht, wenn die Exekution eingestellt wird, weil dem 
Verpflichteten im Titelverfahren die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bewilligt wurde. 

 Bestimmung der Kosten 

§. 76.  

Bei der voraussichtlich letzten gerichtlichen Bestimmung der 
Executionskosten sind auch die Auslagen von amtswegen zu berücksichtigen, die 
durch das Einheben der Executionskosten entstehen dürften. Eine nachträgliche 
Bestimmung dieser Einhebungskosten findet nicht statt. 

§ 76. Bei der voraussichtlich letzten gerichtlichen Bestimmung der 
Exekutionskosten sind auch die Auslagen von amtswegen zu berücksichtigen, die 
durch das Einheben der Exekutionskosten entstehen dürften. Eine nachträgliche 
Bestimmung dieser Einhebungskosten findet nicht statt. 

Fruchtbringende Anlegung gerichtlich erlegter Barbeträge. Fruchtbringende Anlegung gerichtlich erlegter Barbeträge 

§. 77.  

Wenn sich mit Rücksicht auf die Höhe der Beträge, die wahrscheinliche 
Dauer des Erlages oder aus anderen Gründen die fruchtbringende Anlage der im 
Laufe eines Executionsverfahrens zu Gericht erlegten Ertragsüberschüsse, 
Feilbietungserlöse, Cassareste oder anderen Bargeldbeträge empfiehlt, so hat 
das Gericht von amtswegen oder auf Antrag wegen deren fruchtbringender 
Anlage das Geeignete zu veranlassen. Die näheren Bestimmungen über die Art 
der Anlage und das hiebei zu beobachtende Verfahren sind im Verordnungswege 
zu treffen. 

§ 77. Wenn sich mit Rücksicht auf die Höhe der Beträge, die wahrscheinliche 
Dauer des Erlages oder aus anderen Gründen die fruchtbringende Anlage der im 
Laufe eines Exekutionsverfahrens zu Gericht erlegten Ertragsüberschüsse, 
Feilbietungserlöse, Kassareste oder anderen Bargeldbeträge empfiehlt, so hat das 
Gericht von amtswegen oder auf Antrag wegen deren fruchtbringender Anlage das 
Geeignete zu veranlassen. Die näheren Bestimmungen über die Art der Anlage 
und das hiebei zu beobachtende Verfahren sind im Verordnungswege zu treffen. 

Anwendung der Civilprocessordnung. Anwendung der Zivilprozessordnung 

§. 78.  

(1) Soweit in diesem Gesetze nichts anderes angeordnet ist, haben auch im § 78. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes angeordnet ist, sind 
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Executionsverfahren die allgemeinen Bestimmungen der Civilprocessordnung 
über die Parteien, das Verfahren und die mündliche Verhandlung, über den 
Beweis, die Beweisaufnahme und über die einzelnen Beweismittel, über 
richterliche Beschlüsse und über das Rechtsmittel des Recurses zur Anwendung 
zu kommen. 

auf das Verfahren die Jurisdiktionsnorm, die Zivilprozessordnung und ihre 
Einführungsgesetze sinngemäß anzuwenden. 

(2) Nicht anzuwenden sind die Bestimmungen über die Hemmung von 
Fristen und die Erstreckung von Tagsatzungen nach § 222 ZPO. 

(2) Nicht anzuwenden sind die Bestimmungen über 

  1. das Erfordernis einer Sicherheitsleistung, 
  2. das Ruhen des Verfahrens, 
  3. die Hemmung von Fristen und die Erstreckung von Tagsatzungen nach 

§ 222 ZPO, 
  4. die Zustellung zwischen Rechtsanwälten nach § 112 ZPO bei schriftlichen 

Forderungsanmeldungen. 
 

Sechster Titel 
 Verwalter 

 Bestellung eines Verwalters 
 § 79. (1) Ein Verwalter ist nur zu bestellen, wenn dies in diesem Gesetz 

vorgesehen ist. Er ist erst zu bestellen, sobald ein Kostenvorschuss zur Deckung 
der Mindestentlohnung des Verwalters erlegt worden ist. 

 (2) Dem betreibenden Gläubiger ist der Erlag eines Kostenvorschusses 
binnen einer mindestens vierwöchigen Frist zur Deckung der Mindestentlohnung 
des Verwalters aufzutragen. 

 (3) Der Beschluss, mit dem ein Verwalter bestellt wird, ist nicht anfechtbar. 
 (4) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes angeordnet ist, sind die 

Bestimmungen der §§ 79 bis 84 auf den Zwangsverwalter anzuwenden. 
 Person des Verwalters 
 § 80. (1) Zum Verwalter ist eine unbescholtene, verlässliche und 

geschäftskundige Person zu bestellen, die über die notwendigen Kenntnisse verfügt 
und eine zügige Durchführung der Verwaltung gewährleistet. 

 (2) Dem Verwalter ist auf dessen Antrag eine Bestellungsurkunde 
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auszufertigen. 

 (3) Zum Verwalter kann auch eine juristische Person oder eingetragene 
Personengesellschaft bestellt werden. Sie hat dem Gericht bekanntzugeben, wer 
sie bei Ausübung der Verwaltung vertritt. 

 Auswahl des Verwalters 
 § 80a. (1) Das Exekutionsgericht hat eine für den jeweiligen Einzelfall 

geeignete Person auszuwählen. Dabei hat das Gericht insbesondere das 
Vorhandensein einer hinreichenden Kanzleiorganisation und einer zeitgemäßen 
technischen Ausstattung sowie die Belastung mit anhängigen Exekutionsverfahren 
zu berücksichtigen. 

 (2) Bei der Auswahl hat das Gericht weiters zu berücksichtigen: 
  1. allfällige besondere Kenntnisse, insbesondere des Exekutionsrechts, 
  2. die bisherige Tätigkeit der in Aussicht genommenen Person als Verwalter 

und 
  3. deren Berufserfahrung. 
 (3) Erfüllt keine der in die Verwalterliste in Exekutionssachen 

aufgenommenen Personen diese Anforderungen oder ist keine bereit, die 
Verwaltung zu übernehmen, oder ist eine besser geeignete, zur Übernahme bereite 
Person nicht in die Liste eingetragen, so kann das Exekutionsgericht eine nicht in 
die Verwalterliste eingetragene Person auswählen. 

 Unabhängigkeit des Verwalters 
 § 80b. (1) Der Verwalter muss vom Verpflichteten und von den betreibenden 

Gläubigern unabhängig sein. Er darf kein naher Angehöriger (§ 32 IO) und kein 
Konkurrent des Verpflichteten sein. 

 (2) Der Verwalter hat Umstände, die geeignet sind, seine Unabhängigkeit in 
Zweifel zu ziehen, unverzüglich dem Gericht anzuzeigen. Er hat dem 
Exekutionsgericht jedenfalls bekannt zu geben, dass er 

  1. den Verpflichteten, dessen nahe Angehörige (§ 32 IO) oder 
organschaftliche Vertreter vertritt oder berät oder dies innerhalb von fünf 
Jahren vor der Verwaltung getan hat, 

  2. einen Gläubiger des Verpflichteten vertritt oder berät oder einen 
betreibenden Gläubiger gegen den Verpflichteten innerhalb von drei 
Jahren vor der Verwaltung vertreten oder beraten hat oder 
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  3. einen unmittelbaren Konkurrenten, am Verfahren Beteiligten oder vom 

Verfahren wesentlich Betroffenen vertritt oder berät. 
 (3) Ist der Verwalter eine juristische Person oder eine eingetragene 

Personengesellschaft, so hat diese das Vorliegen einer Vertretung oder Beratung 
nach Abs. 2 Z 1 bis 3 auch hinsichtlich der Gesellschafter, der zur Vertretung nach 
außen berufenen sowie der maßgeblich an dieser juristischen Person oder 
eingetragenen Personengesellschaft beteiligten Personen dem Exekutionsgericht 
bekannt zu geben. 

 (4) Die vom Verwalter bekannt gegebenen Umstände sind, wenn sie das 
Gericht nicht zum Anlass nimmt, um den Verwalter zu entheben, den Parteien 
weiterzuleiten. 

 Enthebung des Verwalters 
 § 80c. (1) Der betreibende Gläubiger und der Verpflichtete können innerhalb 

von 14 Tagen nach Zustellung des Beschlusses über die Bestellung des Verwalters 
dessen Enthebung beantragen. Der Enthebungsantrag ist zu begründen. 

 (2) Das Exekutionsgericht hat den Verwalter überdies jederzeit aus wichtigen 
Gründen von Amts wegen oder auf Antrag zu entheben. 

 (3) Sofern dies rechtzeitig möglich ist, hat der Entscheidung über den Antrag 
die Einvernehmung des Verwalters und, je nach der Person des Antragstellers, des 
Verpflichteten oder des betreibenden Gläubigers vorauszugehen. 

 (4) Wird der Verwalter seines Amtes enthoben, lehnt der Bestellte die 
Übernahme der Tätigkeit ab oder fällt er sonst weg, so hat das Gericht von Amts 
wegen eine andere Person zum Verwalter zu bestellen. Gegen den Beschluss, mit 
dem ein anderer Verwalter bestellt wird, ist kein Rekurs zulässig. 

 Befugnisse des Verwalters 
 § 81. (1) Der Verwalter hat die Befugnisse eines Vollstreckungsorgans, mit 

Ausnahme der Zwangsbefugnisse nach § 26a. Er ist befugt, bewegliche Sachen, 
Forderungen und Vermögensrechte zu pfänden. 

 (2) Der Verwalter darf die Liegenschaften, Geschäftsräume und Wohnung 
des Verpflichteten betreten und dort Nachforschungen anstellen. Der Verpflichtete 
hat dem Verwalter Einsicht in seine Bücher und Schriften zu gestatten; er und 
seine Bediensteten und Beauftragten haben dem Verwalter alle erforderlichen 
Auskünfte zu geben. 
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 (3) Im Verhältnis zu Dritten ist der Verwalter zu allen Rechtsgeschäften und 

Rechtshandlungen befugt, welche die Erfüllung der mit seinen Aufgaben 
verbundenen Obliegenheiten mit sich bringt. 

 (4) Der Verwalter kann mit dem Verpflichteten im Namen des betreibenden 
Gläubigers Ratenzahlungsvereinbarungen treffen, wenn der betreibende 
Gläubiger dies nicht im Exekutionsantrag ablehnte. 

 (5) Der Verwalter hat die Art der Verwertung festzulegen und die 
beabsichtigte Art der Verwertung sowie den dabei voraussichtlich erzielbaren 
Erlös den Parteien zumindest 14 Tage vor deren Durchführung bekanntzugeben. 
Den Erlös hat der Verwalter unverzüglich sicher und bestmöglich fruchtbringend 
anzulegen. 

 (6) Der Verwalter ist zum gerichtlichen Erlag oder zur Sicherstellung nur 
aufgrund eines auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder des Verpflichteten 
ergangenen Auftrags des Exekutionsgerichts verpflichtet. 

 (7) Der Verwalter bedarf zur Geltendmachung gepfändeter Forderungen 
keiner gesonderten Einziehungsermächtigung des Exekutionsgerichts. 

 Geschäftskreis des Verwalters 
 § 81a. (1) Die dem Verwalter nach Maßgabe dieses Gesetzes zustehenden 

Befugnisse und Berechtigungen treten mit Zustellung des Bestellungsbeschlusses 
an den Verwalter in Kraft. Er hat die ihm zugewiesenen Tätigkeiten selbst 
auszuüben. 

 (2) Der Verwalter ist allen Beteiligten für Vermögensnachteile, die er ihnen 
durch pflichtwidrige Führung seines Amtes verursacht, verantwortlich. 

 Entlohnung 
 § 82. (1) Der Verwalter hat Anspruch auf eine Entlohnung zuzüglich 

Umsatzsteuer sowie auf Ersatz seiner Barauslagen. Die Entlohnung ist nach dem 
Umfang, der Schwierigkeit und der Sorgfalt seiner Tätigkeit zu bemessen; sie 
beträgt in der Regel 500 Euro zuzüglich 

  von den ersten 22 000 Euro der Bemessungsgrundlage .......................... 15%, 
  von dem Mehrbetrag bis zu 100 000 Euro .......... 10%, 
  von dem Mehrbetrag bis zu 500 000 Euro ............ 8%, 
  von dem Mehrbetrag bis zu 1 000 000 Euro .......... 5% 
  und von dem darüber hinausgehenden Betrag ...... 1%. 
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 (2) Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist der bei der Verwertung erzielte 

Bruttoerlös unter Abzug der Beträge, die davon an Dritte geleistet wurden. 
 (3) Macht sich der Verwalter durch Verwertung und Zwangsverwaltung 

verdienstlich, so steht die Mindestentlohnung von 500 Euro nur einmal zu. 
 (4) Der Verwalter kann den Ersatz von Auslagen, die ihm dadurch erwachsen 

sind, dass er Dritte heranzieht, nur verlangen, wenn das Gericht zugestimmt hat. 
 (5) Das Exekutionsgericht kann den Verwalter auf seinen Antrag jederzeit 

ermächtigen, aus den Erträgnissen angemessene Vorschüsse zu entnehmen. 
 Erhöhung der Entlohnung 
 § 82a. Die Regelentlohnung nach § 82 erhöht sich, soweit dies unter 

Berücksichtigung außergewöhnlicher Umstände geboten ist, und zwar 
insbesondere im Hinblick auf die Größe und Schwierigkeit des Verfahrens oder 
den für die Gläubiger erzielten besonderen Erfolg. 

 Verminderung der Entlohnung 
 § 82b. Die Regelentlohnung nach § 82 vermindert sich, soweit dies unter 

Berücksichtigung außergewöhnlicher Umstände geboten ist, und zwar 
insbesondere im Hinblick auf die Einfachheit und Kürze des Verfahrens. 

 Geltendmachung der Entlohnung 
 § 82c. (1) Der Verwalter hat zugleich mit der Rechnungslegung seinen 

Anspruch auf Entlohnung und Barauslagen geltend zu machen. 
 (2) Über den Anspruch des Verwalters hat das Exekutionsgericht nach 

Einvernahme des betreibenden Gläubigers und des Verpflichteten gemeinsam mit 
der Entscheidung über die Rechnung zu entscheiden. Wird gegen die Entscheidung 
Rekurs erhoben, so ist die Rekursschrift den anderen Rekursberechtigten 
zuzustellen. Diese können binnen 14 Tagen ab Zustellung des Rekurses eine 
Rekursbeantwortung anbringen. Ein Kostenersatz findet im Rekursverfahren nicht 
statt. 

 Berichtspflicht und Rechnungslegung 
 § 83. (1) Der Verwalter hat, wenn das Gericht nichts anderes anordnet, 

innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss jedes Rechnungsjahres sowie nach 
Schluss der Verwaltung zu berichten und Rechnung zu legen. Das erste 
Rechnungsjahr endet mit dem Kalendermonat, in den im Vorjahr die Bestellung 
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des Verwalters gefallen ist. Bei Verwaltungen, die kürzer als ein Jahr gedauert 
haben, ist lediglich nach Schluss der Verwaltung zu berichten und Rechnung zu 
legen. 

 (2) Die Rechnungslegung hat mittels Überreichung einer mit den nötigen 
Belegen versehenen Rechnung zu geschehen. 

 Äußerung zur Rechnungslegung 
 § 83a. Das Exekutionsgericht hat dem Verpflichteten und dem betreibenden 

Gläubiger unter Setzung einer bestimmten Frist Gelegenheit zu geben, sich zu der 
vom Verwalter gelegten Rechnung zu äußern. Über Einwendungen kann eine 
Tagsatzung anberaumt werden. Von den Personen, die keine Einwendungen 
erhoben haben, wird angenommen, dass sie die gelegte Rechnung als richtig 
anerkennen. Diese Rechtsfolge ist in der Aufforderung zur Äußerung bekannt zu 
geben. 

 Entscheidung über die Rechnung 
 § 83b. (1) Die Rechnung ist vom Exekutionsgericht zu genehmigen, wenn 

nach dem Ergebnis der Prüfung keine Bedenken dagegen bestehen. 
 (2) Den Personen, die keine Einwendungen erhoben haben, steht der Rekurs 

gegen die Entscheidung über die Verwaltungsrechnung nicht zu. 
 Erfüllung der Rechnungslegungspflicht 
 § 83c. (1) Der mit der Rechnungslegungspflicht oder mit der Erfüllung der 

ihm in der Rechnungserledigung vom Exekutionsgericht erteilten Aufträge 
säumige Verwalter ist durch Geldstrafen, durch Abzüge an der zugesprochenen 
Entlohnung oder durch Zurückhaltung derselben zur Erfüllung seiner Pflichten zu 
verhalten. 

 (2) Dem Verwalter rechtskräftig auferlegte Ersätze sind durch Einrechnung 
auf die ihm zugesprochene Entlohnung oder auf die ihm als Barauslagen 
gebührende Summe, falls dies aber unausführbar wäre oder nicht vollen Erfolg 
hätte, durch Exekution auf das Vermögen des Verwalters hereinzubringen. Das 
Exekutionsgericht hat dies von amtswegen zwangsweise durchzusetzen. 

 Überwachung der Geschäftsführung des Verwalters 
 § 84. (1) Das Exekutionsgericht hat die Tätigkeit des Verwalters zu 

überwachen. Es kann ihm schriftlich oder mündlich Weisungen erteilen, Berichte 
und Aufklärungen einholen, Rechnungen oder sonstige Schriftstücke einsehen und 
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die erforderlichen Erhebungen vornehmen. 

 (2) Kommt der Verwalter seinen Obliegenheiten nicht oder nicht rechtzeitig 
nach, so kann ihn das Gericht zur pünktlichen Erfüllung seiner Pflichten durch 
Geldstrafen anhalten und in dringenden Fällen auf seine Kosten und Gefahr zur 
Besorgung einzelner Geschäfte einen besonderen Verwalter bestellen. 

 (3) Über Beschwerden von beteiligten Gläubigern, vom Verpflichteten und 
von Miteigentümern des verwalteten Vermögensobjekts gegen einzelne 
Maßnahmen oder das Verhalten des Verwalters entscheidet das Exekutionsgericht 
nach Einvernehmung des Verwalters und derjenigen Personen, für welche diese 
Entscheidung von Belang ist. 

 (4) Beschlüsse, die im Rahmen der Überwachung der Geschäftsführung des 
Verwalters ergehen, mit Ausnahme des Beschlusses über die Verhängung einer 
Geldstrafe, sind nicht anfechtbar. 

 

Siebenter Titel 
 Verwertung, Versteigerung und Verteilung 

 Verwertung 
 § 84a. Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind 
  1. auf die Zwangsverwaltung von beweglichem Vermögen die Bestimmungen 

über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften, 
  2. auf die Verwertung von beweglichem Vermögen die Bestimmungen über 

die Verwertung von beweglichen Sachen 
  3. auf die Überweisung zur Einziehung die Bestimmungen über die 

Exekution auf Geldforderungen 
 anzuwenden. 
 Versteigerung 
 § 85. (1) Der Versteigerungstermin ist öffentlich; er ist mit Edikt 

bekanntzumachen. 
 (2) Die zu versteigernden Sachen sind zu schätzen. Das geringste Gebot ist 

der halbe Schätzwert, bei Gold- und Silbersachen zumindest der Metallwert. 
Gebote unter dem geringsten Gebot dürfen bei der Versteigerung nicht 
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berücksichtigt werden. Wird das geringste Gebot nicht erreicht, so darf die 
Versteigerung nicht stattfinden. 

 (3) Das Gericht kann bei der Versteigerung, außer bei der Versteigerung im 
Internet, Versteigerungsstufen vorgeben. Die Versteigerungsstufen dürfen 
höchstens drei, bei einem geringsten Gebot von 100 000 Euro höchstens zehn 
Prozent des Schätzwerts betragen. 

 (4) Die den Termin leitende Person, der Schriftführer, die Person, die die 
Schätzung vorgenommen hat, die Bediensteten der Auktionshalle und des 
Versteigerungshauses sowie der Verpflichtete sind vom Bieten im eigenen und im 
fremden Namen ausgeschlossen. Vertreter des Verpflichteten sind zum Bieten nicht 
zuzulassen. 

 (5) Anbote eines Vertreters dürfen nur zugelassen werden, wenn dessen 
Vertretungsbefugnis durch öffentliche Urkunden oder durch öffentlich beglaubigte 
Vollmacht nachgewiesen ist. Diese Urkunden sind zum Gerichtsakt zu nehmen. Bei 
Vorliegen erheblicher Gründe ist auf Antrag der Name des Vollmachtgebers erst 
nach Schluss der Versteigerung öffentlich bekannt zu geben. Schreitet als 
Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die 
ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. 

 (6) Anbote, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind nicht 
zuzulassen 

 (7) Jeder Bieter, dessen Anbot von der den Termin leitenden Person 
zugelassen wurde, bleibt an dasselbe gebunden, bis ein höheres Anbot abgegeben 
wird. Durch Einstellung des Verfahrens wird der Bieter von seiner Verpflichtung 
frei. 

 (8) Die Versteigerung ist fortzusetzen, solange höhere Anbote abgegeben 
werden. Auf Verlangen eines oder mehrerer Bieter kann eine kurze 
Überlegungsfrist bewilligt werden. 

 (9) Der Zuschlag an den Meistbietenden hat zu erfolgen und die 
Versteigerung ist zu schließen, wenn ungeachtet einer zweimaligen Aufforderung 
kein höheres Anbot abgegeben wird und der Meistbietende bei der Versteigerung 
unbeweglicher Sachen das Vadium erlegt hat. Vor dem Schluss der Versteigerung 
hat die den Termin leitende Person das letzte Anbot noch einmal bekannt zu 
geben. Der Schluss der Versteigerung ist zu verkünden. 

 Unzulässige Bieterabsprachen 
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 § 86. (1) Vereinbarungen, wonach jemand verspricht, bei einer Versteigerung 

als Mitbieter nicht zu erscheinen oder nur bis zu einem bestimmten Preis oder 
sonst nur nach einem gegebenen Maßstab oder gar nicht mitzubieten, sind 
ungültig. Die für die Erfüllung dieses Versprechens zugesicherten Beträge, 
Geschenke oder andere Vorteile können nicht eingeklagt werden. Was dafür 
wirklich gezahlt oder übergeben worden ist, kann zurückgefordert werden. 

 (2) Das Gericht kann über eine Person, die während des 
Versteigerungsverfahrens Vereinbarungen im Sinn des Abs. 1 schließt oder zu 
schließen versucht, eine Ordnungsstrafe bis zu 10 000 Euro verhängen. 

 (3) Eine Person, die vor oder während des Versteigerungstermins 
Vereinbarungen im Sinn des Abs. 1 schließt oder zu schließen versucht, kann vom 
Bieten ausgeschlossen werden. 

 Verteilung 
 § 87. (1) Zur Verteilung des Erlöses aus der Verwertung von Sachen und 

Vermögensrechten ist vom Exekutionsgericht von Amts wegen eine 
Verteilungstagsatzung anzuberaumen. Der Termin ist mit Edikt bekannt zu 
machen. Zur Tagsatzung sind der Verpflichtete und alle aus den Akten 
ersichtlichen, noch nicht vollständig befriedigten Gläubiger zu laden. 

 (2) Das Exekutionsgericht hat, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
bei der Verteilung der bei einer Zwangsverwaltung erzielten Erträgnisse nach den 
Bestimmungen über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften, bei der Verteilung 
des Erlöses aus der Verwertung nach den Bestimmungen über die Exekution auf 
bewegliche Sachen vorzugehen. 

 Verteilungsentwurf 
 § 87a. Der Verwalter hat einen Verteilungsentwurf zu erstellen und den 

Verteilungsbeschluss des Exekutionsgerichts auszuführen. Er hat den Vollzug der 
Verteilung dem Gericht nachzuweisen. 

 Verträge mit Dritten 
 § 87b. Mit Erteilung des Zuschlags tritt der Ersteher in Verträge mit Dritten 

ein, soweit sie zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Vermögensgegenstandes 
erforderlich sind. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag den Eintritt des Erstehers 
nach Einvernehmung des Dritten festzustellen. Der Dritte kann das 
Vertragsverhältnis aus anderen als dem Vertragsübergang vereinbarten oder 
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gesetzlichen Gründen kündigen. 

Zweiter Abschnitt. Zweiter Abschnitt 

Execution wegen Geldforderungen. Exekution wegen Geldforderungen 

Erster Titel. Erster Titel 

Execution auf das unbewegliche Vermögen. Exekution auf das unbewegliche Vermögen 

Erste Abtheilung. Erste Abteilung 

Zwangsweise Pfandrechtsbegründung. Zwangsweise Pfandrechtsbegründung 

Bewilligung und Vollzug. Bewilligung und Vollzug 

§ 87. Zu Gunsten einer vollstreckbaren Geldforderung kann auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers ein Pfandrecht an einer Liegenschaft des Verpflichteten 
oder an einem diesem gehörenden Liegenschaftsanteil, einem Superädifikat oder 
einem Baurecht begründet werden. 

§ 88. Zu Gunsten einer vollstreckbaren Geldforderung kann auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers ein Pfandrecht an einer Liegenschaft des Verpflichteten 
oder an einem diesem gehörenden Liegenschaftsanteil, einem Superädifikat oder 
einem Baurecht begründet werden. 

1. In einem öffentlichen Buche eingetragene Liegenschaften.  

§. 88.  

(1) Sofern die Liegenschaft in einem öffentlichen Buche eingetragen ist, 
erfolgt die Pfandrechtsbegründung durch bücherliche Einverleibung des 
Pfandrechtes. 

 

(2) Für die Bewilligung und den Vollzug der Einverleibung gelten die 
Bestimmungen des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes mit der Maßgabe, daß die 
Frist zur Einbringung von Rekursen 14 Tage beträgt. 

 

(3) Bei der bücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes ist die Forderung, 
für die das Pfandrecht eingetragen wird, als vollstreckbare zu bezeichnen. Diese 
Einverleibung hat die Wirkung, dass wegen der vollstreckbaren Forderung auf 
die Liegenschaft oder den Liegenschaftsantheil unmittelbar gegen jeden 
späteren Erwerber derselben Execution geführt werden kann. 
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 Pfändung 

§. 89.  

(1) Ist eine Forderung vollstreckbar geworden, für die schon auf Grund 
einer dem Eintritte der Vollstreckbarkeit vorausgehenden Bestellung ein 
Pfandrecht einverleibt war, so ist auf Antrag des betreibenden Gläubigers die 
bücherliche Anmerkung der Vollstreckbarkeit zu bewilligen. 

§ 89. (1) Die Pfandrechtsbegründung erfolgt durch Einverleibung des 
Pfandrechts im öffentlichen Buch. 

(2) In Ansehung der Bewilligung und des Vollzuges der Anmerkung haben 
die Bestimmungen des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39, 
mit den in §. 88 angeführten Abweichungen zu gelten. Durch diese Anmerkung 
erlangt die Forderung unmittelbare Vollstreckbarkeit gegen jeden späteren 
Erwerber der Liegenschaft oder des Liegenschaftsantheiles. 

(2) Für die Bewilligung und den Vollzug der Einverleibung gelten die 
Bestimmungen des GBG 1955 mit der Maßgabe, dass die Frist zur Einbringung 
von Rekursen 14 Tage beträgt. 

 (3) Bei der bücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes ist die Forderung, 
für die das Pfandrecht eingetragen wird, als vollstreckbar zu bezeichnen. Diese 
Einverleibung hat die Wirkung, dass wegen der vollstreckbaren Forderung auf die 
Liegenschaft oder den Liegenschaftsanteil unmittelbar gegen jeden späteren 
Erwerber derselben Exekution geführt werden kann. 

2. Bücherlich nicht eingetragene Liegenschaften. Anmerkung der Vollstreckbarkeit 

§. 90.  

(1) Wenn die Liegenschaft, an der oder an deren Antheil für die 
vollstreckbare Forderung ein Pfandrecht begründet werden soll, in ein 
öffentliches Buch nicht aufgenommen ist, so ist zum Erwerbe des Pfandrechtes 
die vom Executionsgerichte auf Grund der Executionsbewilligung 
vorzunehmende pfandweise Beschreibung der zu pfändenden Liegenschaft 
erforderlich. 

§ 90. Ist eine Forderung vollstreckbar geworden, für die schon auf Grund 
einer dem Eintritt der Vollstreckbarkeit vorausgehenden Bestellung ein Pfandrecht 
einverleibt war, so ist auf Antrag des betreibenden Gläubigers die bücherliche 
Anmerkung der Vollstreckbarkeit zu bewilligen. 

(2) Dem Antrage auf Executionsbewilligung ist in diesem Falle ein die 
Liegenschaft betreffender Auszug aus dem Cataster beizulegen. 

 

(3) Die Pfändung kann nur für eine ziffermäßig bestimmte Geldsumme 
stattfinden; die ziffermäßige Angabe der vom Verpflichteten zu leistenden 
Nebengebüren ist nicht nothwendig. 

 

 Pfändung von Superädifikaten 

§. 91.  

Die pfandweise Beschreibung ist nur dann vorzunehmen, wenn und soweit § 91. (1) Bei einem Superädifikat wird das Pfandrecht durch pfandweise 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die zu pfändende Liegenschaft im Besitze oder Mitbesitze des Verpflichteten 
steht. Sofern dieser Besitz weder dem Executionsgerichte bekannt ist, noch durch 
Vorlage urkundlicher Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, hat der 
Anordnung der pfandweisen Beschreibung eine Einvernehmung des 
Verpflichteten über die Frage des Liegenschaftsbesitzes vorauszugehen. 

Beschreibung erworben. 

 (2) Die Pfändung kann nur für eine ziffermäßig bestimmte Geldsumme 
stattfinden; die ziffermäßige Angabe der vom Verpflichteten zu leistenden 
Nebengebühren ist nicht notwendig. 

 Voraussetzungen der Pfändung 

§. 92.  

(1) Von der angeordneten pfandweisen Beschreibung ist der Verpflichtete 
unter Bekanntgabe von Ort und Zeit zu benachrichtigen. 

§ 92. Die Pfändung ist nur dann vorzunehmen, wenn und soweit das 
Superädifikat im Besitz oder Mitbesitz des Verpflichteten steht. Wenn dieser Besitz 
weder dem Exekutionsgericht bekannt ist noch durch Urkunden glaubhaft gemacht 
wird, hat der Anordnung der Pfändung eine Einvernehmung des Verpflichteten 
über die Frage des Besitzes vorauszugehen. 

(2) Die pfandweise Beschreibung hat in der Art zu geschehen, dass die 
Bestandtheile der Liegenschaft nach Culturgattung, Ausmaß und Grenzen unter 
gleichzeitiger Bezeichnung der Person des Besitzers und, falls die Liegenschaft 
mehreren Personen gehört, der Mitbesitzer, sowie unter Anführung der 
Nummern der Catastralparcellen, aus welchen sich die zu pfändende 
Liegenschaft zusammensetzt, in einem Protokolle verzeichnet werden, und in das 
Protokoll die Erklärung aufgenommen wird, dass diese Liegenschaft oder der 
dem Verpflichteten gehörige Antheil derselben zu Gunsten der vollstreckbaren 
Forderung des zu benennenden Gläubigers in Pfändung genommen sei; auch ist 
der Wohnort des Gläubigers und seines Vertreters anzugeben. 

 

(3) Die Forderung ist im Protokolle nach Capital und Nebengebüren unter 
Bezugnahme auf den Executionstitel anzugeben und als vollstreckbare zu 
bezeichnen. 

 

(4) Das Protokoll über die Vornahme der pfandweisen Beschreibung ist 
dem Executionsgerichte vorzulegen. 

 

 Durchführung der pfandweisen Beschreibung 

§. 93.  

(1) Die zur genauen Ermittlung des Pfandgegenstandes erforderlichen § 93. (1) Der Verpflichtete ist vom Termin der pfandweisen Beschreibung 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

52 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 53 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erhebungen sind nöthigenfalls an Ort und Stelle zu pflegen. unter Bekanntgabe von Ort und Zeit zu benachrichtigen. 

(2) Wird hiebei eine das Eigenthumsrecht des Verpflichteten begründende 
oder beweisende Urkunde vorgefunden, so ist die geschehene Pfändung auf 
dieser Urkunde anzumerken. 

(2) Im Protokoll über die pfandweise Beschreibung ist das Superädifikat zu 
beschreiben und die Person des Besitzers und, falls das Superädifikat mehreren 
Personen gehört, der Mitbesitzer anzugeben; in das Protokoll ist die Erklärung 
aufzunehmen, dass das Superädifikat zu Gunsten der vollstreckbaren Forderung 
des zu benennenden Gläubigers gepfändet ist. Die Forderung ist im Protokoll 
nach Kapital und Nebengebühren unter Bezugnahme auf den Exekutionstitel 
anzugeben und als vollstreckbar zu bezeichnen. 

(3) Vom Vollzuge der pfandweisen Beschreibung hat das Executionsgericht 
den betreibenden Gläubiger wie den Verpflichteten zu verständigen. 

(3) Die zur genauen Ermittlung des Pfandgegenstandes erforderlichen 
Erhebungen sind nötigenfalls an Ort und Stelle durchzuführen. Wird dabei eine 
das Eigentumsrecht des Verpflichteten begründende oder beweisende Urkunde 
vorgefunden, so ist die Pfändung auf dieser Urkunde anzumerken. 

 (4) Von der durchgeführten pfandweisen Beschreibung hat das 
Exekutionsgericht den betreibenden Gläubiger und den Verpflichteten zu 
verständigen; sie ist auch durch Aufnahme in die Ediktsdatei bekannt zu machen. 

 Exekution zugunsten eines weiteren Gläubigers 

§. 94.  

Eine später zu Gunsten anderer vollstreckbarer Forderungen bewilligte 
Pfändung derselben Liegenschaft ist, solange die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der ersten pfandweisen Beschreibung unbestritten ist, durch Anmerkung auf dem 
bereits errichteten Protokolle zu vollziehen. In der Anmerkung ist der Gläubiger 
zu benennen, auf dessen Antrag die weitere Pfändung stattfindet, und es ist 
dessen vollstreckbare Forderung im Sinne des §. 92 zu bezeichnen. Auch ist der 
Wohnort des Gläubigers und seines Vertreters anzugeben. 

§ 94. Eine später zu Gunsten anderer vollstreckbarer Forderungen bewilligte 
Pfändung desselben Superädifikats ist, solange die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der ersten pfandweisen Beschreibung unbestritten ist, durch Anmerkung auf dem 
bereits errichteten Protokoll zu vollziehen. In der Anmerkung ist der Gläubiger zu 
benennen, auf dessen Antrag die weitere Pfändung stattfindet, und es ist dessen 
vollstreckbare Forderung im Sinn des § 91 zu bezeichnen. 

 Einschränkung der Exekution 

§. 95.  

Jede durch pfandweise Beschreibung oder durch Anmerkung am 
Pfändungsprotokolle vollzogene Liegenschaftspfändung ist in der Gemeinde, in 
welcher sich die Liegenschaft befindet, durch die Gemeindeorgane in 
ortsüblicher Weise zu verlautbaren und überdies durch Anschlag an der 
Gerichtstafel des Executionsgerichtes bekannt zu machen. 

§ 95. (1) Hat der betreibende Gläubiger durch die zwangsweise 
Pfandrechtsbegründung allein oder in Verbindung mit anderen, von ihm schon 
früher für die vollstreckbare Forderung erworbenen Pfandrechten an 
Liegenschaften oder Superädifikaten eine größere Sicherheit erlangt, als das 
Gesetz für die Anlegung von Mündelgeld erfordert, so kann auf Antrag des 
Verpflichteten vom Exekutionsgericht die Aufhebung des zwangsweise 
begründeten Pfandrechts oder dessen Einschränkung, insbesondere auch die 
Einschränkung des für die vollstreckbare Forderung auf mehreren Liegenschaften 
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oder Superädifikaten haftenden Pfandrechtes auf eine oder einzelne dieser 
Liegenschaften oder Superädifikate angeordnet werden, sofern die übrigbleibende 
Sicherheit den Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeldern noch 
entspricht. Bei dieser Einschränkung bleiben jedenfalls ursprünglich 
vertragsmäßige Pfandrechte aufrecht. 

 (2) Der Verpflichtete hat die seinen Antrag begründenden Umstände zu 
beweisen. 

 (3) Der Beschluss darf erst nach Eintritt der Rechtskraft in Vollzug gesetzt 
werden. 

Einschränkung der Execution. Liegenschaftsanteile und Baurechte 

§. 96.  

(1) Hat der betreibende Gläubiger durch die zwangsweise 
Pfandrechtsbegründung allein oder in Verbindung mit anderen, von ihm schon 
früher für die vollstreckbare Forderung erworbenen Pfandrechten an 
Liegenschaften (§. 89) eine größere Sicherheit erlangt, als das Gesetz für die 
Anlegung von Pupillengeldern erfordert, so kann auf Antrag des Verpflichteten 
vom Executionsgerichte die Aufhebung des zwangsweise begründeten 
Pfandrechtes oder dessen Einschränkung, insbesondere auch die Einschränkung 
des für die vollstreckbare Forderung auf mehreren Liegenschaften oder 
Liegenschaftsantheilen haftenden Pfandrechtes auf eine oder einzelne dieser 
Liegenschaften angeordnet werden, sofern die übrigbleibende Sicherheit den 
Vorschriften über die Anlegung von Pupillengeldern noch entspricht. Bei dieser 
Einschränkung bleiben unter allen Umständen ursprünglich vertragsmäßige 
Pfandrechte aufrecht. 

§ 96. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die Bestimmungen über 
die zwangsweise Pfandrechtsbegründung von Liegenschaften auch auf die 
einzelnen Liegenschaftsanteile und Baurechte zu beziehen. 

(2) Der Verpflichtete hat die seinen Antrag begründenden Umstände zu 
beweisen. 

 

(3) Der Beschluss darf erst nach Eintritt der Rechtskraft in Vollzug gesetzt 
werden. 
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Zweite Abtheilung. Zweite Abteilung 

Zwangsverwaltung. Zwangsverwaltung 

Einleitung. Einleitung 

Anmerkung im Grundbuch Anmerkung im Grundbuch 

§. 98.  

(1) und (2) ... § 98. (1) und (2) ... 

(3) Zugleich mit der Veranlassung der bücherlichen Anmerkung ist das 
Executionsgericht um den Vollzug der Zwangsverwaltung zu ersuchen. 

(3) Zugleich mit der Veranlassung der bücherlichen Anmerkung ist das 
Exekutionsgericht um den Vollzug der Zwangsverwaltung zu ersuchen. 

 (4) Der Zwangsverwaltung steht nicht entgegen, dass der Verpflichtete nicht 
im öffentlichen Buch als Eigentümer der Liegenschaft eingetragen ist, wenn die 
Exekutionsbewilligung nach § 334 im öffentlichen Buch angemerkt wurde. Der 
betreibende Gläubiger sowie der Zwangsverwalter können um die bücherliche 
Eintragung des Eigentumsrechts des Verpflichteten ansuchen. 

Zustellungen Zustellungen 

§ 98a. (1) Die Bewilligung der Exekution ist dem betreibenden Gläubiger 
und dem Verpflichteten zuzustellen. Ab Zustellung dieses Beschlusses an den 
Verpflichteten sind Rechtshandlungen des Verpflichteten, die die in Exekution 
gezogene Liegenschaft sowie deren Zubehör betreffen und die nicht zur 
ordentlichen Verwaltung gehören, den Gläubigern gegenüber unwirksam. Auf 
diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

§ 98a. Die Bewilligung der Exekution ist dem betreibenden Gläubiger und 
dem Verpflichteten zuzustellen. Ab Zustellung dieses Beschlusses an den 
Verpflichteten sind Rechtshandlungen des Verpflichteten, die die in Exekution 
gezogene Liegenschaft sowie deren Zubehör betreffen und die nicht zur 
ordentlichen Verwaltung gehören, den Gläubigern gegenüber unwirksam. Auf 
diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(2) Dem betreibenden Gläubiger kann zugleich der Erlag eines 
Kostenvorschusses binnen einer mindestens vierwöchigen Frist zur Deckung der 
Mindestentlohnung des Zwangsverwalters aufgetragen werden. 

 

Mitwirkungspflicht des Verpflichteten Bekanntmachung der Enthebung und der Bestellung eines anderen Verwalters 

§ 99a. Der Verpflichtete hat dem Zwangsverwalter alle zur 
Geschäftsführung nötigen Unterlagen zu übergeben und alle erforderlichen 
Aufklärungen zu erteilen. Das Exekutionsgericht kann den Verpflichteten auf 
Antrag des Zwangsverwalters in Haft nehmen, wenn er die Verpflichtungen 
beharrlich und ohne hinreichenden Grund nicht erfüllt. Gegen den 
Verpflichteten kann die Ausfolgung der Urkunden auf Antrag des 

§ 99a. Die Enthebung und die Bestellung eines anderen Verwalters sind in 
der Ediktsdatei bekanntzumachen. 
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Zwangsverwalters auch im Wege der Exekution (§§ 346, 347) erwirkt werden. 
Der Antrag ist beim Exekutionsgericht zu stellen. 

Aufschiebung der Zwangsverwaltung Aufschiebung der Zwangsverwaltung 

§ 99b. Die Zwangsverwaltung ist, vorbehaltlich der Anwendung des § 14 
Abs. 1, § 27 Abs. 1 und § 41 Abs. 2, aufzuschieben, wenn zur Hereinbringung 
derselben Forderung Exekution auf wiederkehrende Geldforderungen geführt 
wird und der pfändbare Betrag voraussichtlich ausreichen wird, die 
hereinzubringende Forderung samt Nebengebühren im Lauf eines Jahres zu 
tilgen. 

§ 99b. Die Zwangsverwaltung ist, vorbehaltlich der Anwendung des § 14, 
§ 27 Abs. 1 und § 41 Abs. 2, aufzuschieben, wenn zur Hereinbringung derselben 
Forderung Exekution auf wiederkehrende Geldforderungen geführt wird und der 
pfändbare Betrag voraussichtlich ausreichen wird, die hereinzubringende 
Forderung samt Nebengebühren im Lauf eines Jahres zu tilgen. 

 Folgen der Aufschiebung aufgrund einer Zahlungsvereinbarung 
 § 99c. Bei Aufschiebung der Zwangsverwaltung nach § 45a werden bereits 

vollzogene Exekutionsakte aufgehoben; der Pfandrang bleibt erhalten. § 130 ist 
sinngemäß anzuwenden. Der Zwangsverwalter ist zu entheben. 

Beitritt Beitritt 

§. 100.  

(1) Wenn das Executionsgericht, bevor ein Verwalter ernannt ist, davon 
verständigt wird (§. 99 Absatz 1), dass die Zwangsverwaltung noch einem 
anderen Gläubiger bewilligt wurde, so ist dem zu ernennenden Verwalter 
aufzutragen, die Verwaltung auch zu Gunsten dieses letzteren Gläubigers zu 
führen. 

§ 100. (1) Wenn das Exekutionsgericht, bevor ein Verwalter ernannt ist, 
davon verständigt wird (§ 99 Abs. 1), dass die Zwangsverwaltung noch einem 
anderen Gläubiger bewilligt wurde, so ist dem zu ernennenden Verwalter 
aufzutragen, die Verwaltung auch zu Gunsten dieses letzteren Gläubigers zu 
führen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Undurchführbarkeit der Zwangsverwaltung Undurchführbarkeit der Zwangsverwaltung 

§ 101. Wird die Zwangsverwaltung nicht beim Exekutionsgericht beantragt 
und ist die Zwangsverwaltung nach dem Stand des Grundbuchs undurchführbar, 
so hat das zur Entscheidung über den Exekutionsantrag berufene Gericht – wenn 
das Hindernis beseitigt werden kann – dem betreibenden Gläubiger aufzutragen, 
innerhalb einer nach Ermessen zu bestimmenden Frist die Beseitigung des 
wahrgenommenen Hindernisses darzutun. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
ist der Exekutionsantrag abzuweisen. Ergibt sich das Hindernis erst aus dem für 
das Exekutionsgericht maßgebendem Grundbuchsstand, so ist die 
Zwangsverwaltung, wenn das Hindernis beseitigt werden kann, nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist, sonst sofort von Amts wegen einzustellen. 

§ 101. Wird die Zwangsverwaltung nicht beim Vollzugsgericht beantragt und 
ist die Zwangsverwaltung nach dem Stand des Grundbuchs undurchführbar, so hat 
das zur Entscheidung über den Exekutionsantrag berufene Gericht – wenn das 
Hindernis beseitigt werden kann – dem betreibenden Gläubiger aufzutragen, 
innerhalb einer nach Ermessen zu bestimmenden Frist die Beseitigung des 
wahrgenommenen Hindernisses darzutun. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist 
der Exekutionsantrag abzuweisen. Ergibt sich das Hindernis erst aus dem für das 
Vollzugsgericht maßgebendem Grundbuchsstand, so ist die Zwangsverwaltung, 
wenn das Hindernis beseitigt werden kann, nach fruchtlosem Ablauf der Frist, 
sonst sofort von Amts wegen einzustellen. 
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Superädifikate Superädifikate 

§ 102. (1) Bei einem Superädifikat, für das bei Gericht keine Urkunde über 
den Erwerb des Eigentums durch Hinterlegung aufgenommen wurde, hat der 
Gläubiger das Eigentum oder den Besitz des Verpflichteten zu behaupten und 
durch Urkunden glaubhaft zu machen. Fehlt die urkundliche Bescheinigung, so 
haben der Exekutionsbewilligung Erhebungen des Vollstreckungsorgans und 
eine Einvernahme des Verpflichteten über die Frage des Eigentums oder des 
Besitzes voranzugehen. Nach Bewilligung der Exekution hat das 
Exekutionsgericht von Amts wegen unverzüglich die pfandweise Beschreibung 
des Superädifikats (§§ 90 ff) zu Gunsten der vollstreckbaren Forderung des 
betreibenden Gläubigers anzuordnen. 

§ 102. (1) Bei einem Superädifikat, für das bei Gericht keine Urkunde über 
den Erwerb des Eigentums durch Hinterlegung aufgenommen wurde, hat der 
Gläubiger das Eigentum oder den Besitz des Verpflichteten zu behaupten und 
durch Urkunden glaubhaft zu machen. Fehlt die urkundliche Bescheinigung, so 
haben der Exekutionsbewilligung Erhebungen des Vollstreckungsorgans und eine 
Einvernahme des Verpflichteten über die Frage des Eigentums oder des Besitzes 
voranzugehen. Nach Bewilligung der Exekution hat das Exekutionsgericht von 
Amts wegen unverzüglich die pfandweise Beschreibung des Superädifikats (§§ 91 
ff) zu Gunsten der vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers 
anzuordnen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Wirkung der Einleitung. Wirkung der Einleitung 

§. 103.  

(1) und (2) ... § 103. (1) und (2) ... 

Priorität des Befriedigungsrechts Priorität des Befriedigungsrechts 

§. 104.  

(1) Für die Priorität des Befriedigungsrechts des betreibenden Gläubigers ist 
der Zeitpunkt maßgebend, in welchem das Ersuchen um den Vollzug der 
Anmerkung beim Buchgericht eingelangt ist, oder wenn das Buchgericht selbst 
zur Bewilligung der Zwangsverwaltung berufen war, der Zeitpunkt der 
Anbringung des Antrags auf Zwangsverwaltung (§ 29 GBG). Der betreibende 
Gläubiger, zu dessen Gunsten die Anmerkung erfolgt, geht in Bezug auf die 
Befriedigung seiner vollstreckbaren Forderung sammt Nebengebüren aus den 
Erträgnissen allen Personen vor, die erst nach diesem Zeitpunkte bücherliche 
Rechte an der Liegenschaft erwerben oder die Zwangsverwaltung erwirken. 

§ 104. (1) Für die Priorität des Befriedigungsrechts des betreibenden 
Gläubigers ist der Zeitpunkt maßgebend, in welchem das Ersuchen um den 
Vollzug der Anmerkung beim Buchgericht eingelangt ist, oder wenn das 
Buchgericht selbst zur Bewilligung der Zwangsverwaltung berufen war, der 
Zeitpunkt der Anbringung des Antrags auf Zwangsverwaltung (§ 29 GBG). Der 
betreibende Gläubiger, zu dessen Gunsten die Anmerkung erfolgt, geht in Bezug 
auf die Befriedigung seiner vollstreckbaren Forderung samt Nebengebühren aus 
den Erträgnissen allen Personen vor, die erst nach diesem Zeitpunkt bücherliche 
Rechte an der Liegenschaft erwerben oder die Zwangsverwaltung erwirken. 

(2) … (2) … 

Wohnungsräume des Verpflichteten. Wohnungsräume des Verpflichteten 

§. 105.  

(1) Wohnt der Verpflichtete zur Zeit der Bewilligung der 
Zwangsverwaltung auf dem derselben unterworfenen Grundstück oder in dem zu 
verwaltenden Haus, so ist ihm während der Dauer der Zwangsverwaltung eine 

§ 105. (1) Wohnt der Verpflichtete zur Zeit der Bewilligung der 
Zwangsverwaltung auf dem derselben unterworfenen Grundstück oder in dem zu 
verwaltenden Haus, so ist ihm während der Dauer der Zwangsverwaltung eine 
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getrennte Wohneinheit zu überlassen, die die unentbehrlichen Wohnräume für 
ihn und für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen aufweist. Über den 
Umfang dieser Räume entscheidet das Executionsgericht. Wenn der 
Verpflichtete die Verwaltung der Liegenschaft gefährdet, können ihm die 
überlassenen Wohnungsräume vom Executionsgerichte auf Antrag entzogen 
werden. 

getrennte Wohneinheit zu überlassen, die die unentbehrlichen Wohnräume für ihn 
und für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen aufweist. Wenn der 
Verpflichtete die Verwaltung der Liegenschaft gefährdet, können ihm die 
überlassenen Wohnungsräume vom Exekutionsgerichte auf Antrag entzogen 
werden. 

(2) ... (2) ... 

Zwangsverwalter Person des Zwangsverwalters 

§ 106. (1) Zum Zwangsverwalter ist eine unbescholtene, verlässliche und 
geschäftskundige Person zu bestellen, die Kenntnisse in der Verwaltung von 
Liegenschaften hat. 

§ 106. (1) Zum Zwangsverwalter ist eine Person zu bestellen, die auch 
Kenntnisse in der Verwaltung von Liegenschaften hat. 

(2) ... (2) ... 

(3) Der Zwangsverwalter erhält eine Bestellungsurkunde.  

(4) Zum Zwangsverwalter kann auch eine juristische Person bestellt 
werden. Sie hat dem Gericht bekanntzugeben, wer sie bei Ausübung der 
Zwangsverwaltung vertritt. 

 

Auswahl des Zwangsverwalters Auswahl des Zwangsverwalters 

§ 107. (1) Das Exekutionsgericht hat eine für den jeweiligen Einzelfall 
geeignete Person auszuwählen, die eine zügige Durchführung der 
Zwangsverwaltung gewährleistet. Dabei hat das Gericht insbesondere das 
Vorhandensein einer hinreichenden Kanzleiorganisation und einer zeitgemäßen 
technischen Ausstattung sowie die Belastung mit anhängigen 
Zwangsverwaltungen zu berücksichtigen. 

§ 107. Bei der Auswahl des Zwangsverwalters hat das Gericht weiters 
allfällige besondere Kenntnisse, insbesondere der Betriebswirtschaft sowie des 
Steuer- und Arbeitsrechts, zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Auswahl hat das Gericht weiters zu berücksichtigen:  

 1. allfällige besondere Kenntnisse, insbesondere der Betriebswirtschaft 
sowie des Exekutions-, Steuer- und Arbeitsrechts, 

 

 2. die bisherige Tätigkeit der in Aussicht genommenen Person als 
Zwangsverwalter und 

 

 3. deren Berufserfahrung.  

(3) Erfüllt keine der in die Zwangsverwalterliste aufgenommenen Personen 
diese Anforderungen oder ist keine bereit, die Zwangsverwaltung zu 
übernehmen, oder ist eine besser geeignete, zur Übernahme bereite Person nicht 
in die Liste eingetragen, so kann das Exekutionsgericht eine nicht in die 

 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

58 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 59 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zwangsverwalterliste eingetragene Person auswählen. 

Zwangsverwalterliste  

§ 107a. (1) Die Zwangsverwalterliste hat Textfelder für folgende Angaben 
zu enthalten: 

 

 1. Name, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse;  

 2. Ausbildung;  

 3. berufliche Laufbahn;  

 4. eingetragen in eine Berufsliste (seit wann) oder Art der Berufserfahrung 
(seit wann); 

 

 5. besondere Fachkenntnisse (in wirtschaftlichen Belangen);  

 6. besondere Kenntnisse über die Verwaltung bestimmter 
Liegenschaftskategorien; 

 

 7. Infrastruktur  

 a) Gesamtzahl der Mitarbeiter,  

 b) Zahl der Mitarbeiter mit Zwangsverwaltungspraxis,  

 c) Zahl der Mitarbeiter mit juristischer Ausbildung,  

 d) Zahl der Mitarbeiter mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung,  

 e) geeignetes EDV-Programm,  

 f) Haftpflichtversicherung als Zwangsverwalter;  

 8. Erfahrung als Zwangsverwalter (insbesondere Anzahl der Bestellungen 
sowie Umsatz und Mitarbeiteranzahl); 

 

 9. angestrebter örtlicher Tätigkeitsbereich;  

 10. bei juristischen Personen  

 a) Vertretung bei Ausübung der Zwangsverwaltung samt Angaben nach 
Z 1 bis 6, 

 

 b) Gesellschafter und wirtschaftlich Beteiligte.  

(2) Die Zwangsverwalterliste ist als allgemein zugängliche Datenbank vom 
Oberlandesgericht Linz für ganz Österreich zu führen. Eintragungen sind von 
Amts wegen zu löschen, wenn sie gegenstandslos sind oder wenn die Gebühr für 
die Veröffentlichung in der Zwangsverwalterliste trotz Zahlungsauftrags samt 
Hinweis auf diese Rechtsfolge nicht innerhalb der im Zahlungsauftrag 
bestimmten Leistungsfrist entrichtet wurde. 
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(3) Die an der Verwaltung interessierten Personen haben sich selbst in die 
Zwangsverwalterliste einzutragen. Sie können die Angaben auch jederzeit selbst 
ändern. 

 

(4) § 89e GOG ist anzuwenden.  

Unabhängigkeit des Zwangsverwalters  

§ 107b. (1) Der Zwangsverwalter muss vom Verpflichteten und von den 
betreibenden Gläubigern unabhängig sein. Er darf kein naher Angehöriger (§ 32 
IO) und kein Konkurrent des Verpflichteten sein. 

 

(2) Der Zwangsverwalter hat Umstände, die geeignet sind, seine 
Unabhängigkeit in Zweifel zu ziehen, unverzüglich dem Gericht anzuzeigen. Er 
hat dem Exekutionsgericht jedenfalls bekannt zu geben, dass er 

 

 1. den Verpflichteten, dessen nahe Angehörige (§ 32 IO) oder 
organschaftliche Vertreter vertritt oder berät oder dies innerhalb von 
fünf Jahren vor der Zwangsverwaltung getan hat, 

 

 2. einen Gläubiger des Verpflichteten vertritt oder berät oder einen 
betreibenden Gläubiger gegen den Verpflichteten innerhalb von drei 
Jahren vor der Zwangsverwaltung vertreten oder beraten hat oder 

 

 3. einen unmittelbaren Konkurrenten oder vom Verfahren wesentlich 
Betroffenen vertritt oder berät. 

 

(3) Ist der Zwangsverwalter eine juristische Person, so hat diese das 
Vorliegen einer Vertretung oder Beratung nach Abs. 2 Z 1 bis 3 auch 
hinsichtlich der Gesellschafter, der zur Vertretung nach außen berufenen sowie 
der maßgeblich an dieser juristischen Person beteiligten Personen dem 
Exekutionsgericht bekannt zu geben. 

 

(4) Die vom Zwangsverwalter bekannt gegebenen Umstände sind, wenn sie 
das Gericht nicht zum Anlass nimmt, um den Zwangsverwalter zu entheben, den 
Parteien weiterzuleiten. 

 

Bestellung eines anderen Verwalters – Enthebung  

§ 108. (1) Der betreibende Gläubiger und der Verpflichtete können 
innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Beschlusses über die Bestellung des 
Zwangsverwalters und der vom Zwangsverwalter bekannt gegebenen Umstände 
nach § 107 Abs. 4 dessen Enthebung beantragen. Der Enthebungsantrag ist zu 
begründen. Sofern dies rechtzeitig möglich ist, hat der Entscheidung über den 
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Antrag die Einvernehmung des Verwalters und, je nach der Person des 
Antragstellers, des Verpflichteten oder des betreibenden Gläubigers 
vorauszugehen. 

(2) Das Exekutionsgericht hat den Zwangsverwalter überdies jederzeit aus 
wichtigen Gründen von Amts wegen oder auf Antrag zu entheben. 

 

(3) Wird der Zwangsverwalter seines Amtes enthoben, lehnt der Bestellte 
die Übernahme der Tätigkeit ab oder fällt er sonst weg, so hat das Gericht von 
Amts wegen eine andere Person zum Zwangsverwalter zu bestellen. 

 

(4) Die Enthebung und die Bestellung eines anderen Verwalters sind in der 
Ediktsdatei bekannt zu machen. 

 

Geschäftskreis des Verwalters Geschäftskreis des Zwangsverwalters 

§ 109. (1) Die dem Verwalter nach Maßgabe des Gesetzes zustehenden 
geschäftlichen Befugnisse und Berechtigungen treten mit Zustellung des 
Bestellungsbeschlusses an den Verwalter in Kraft. 

§ 109. (1) Der Zwangsverwalter hat alle zur ordnungsgemäßen und 
vorteilhaften wirtschaftlichen Nutzung der Liegenschaft dienenden Maßnahmen zu 
treffen. 

(2) Der Verwalter hat alle zur ordnungsgemäßen und vorteilhaften 
wirtschaftlichen Nutzung der Liegenschaft dienenden Maßnahmen zu treffen. Er 
ist allen Beteiligten für Vermögensnachteile, die er ihnen durch pflichtwidrige 
Führung seines Amtes verursacht, verantwortlich. 

 

(3) Der Zwangsverwalter ist kraft seiner Bestellung befugt, alle Nutzungen 
und Einkünfte sowie die Betriebskosten aus der verwalteten Liegenschaft 
einzuziehen und darüber zu quittieren. Er kann alle Rechtsgeschäfte und 
Rechtshandlungen vornehmen und alle Klagen anstrengen, die zur Durchführung 
der Zwangsverwaltung erforderlich sind, insbesondere auch eine Klage auf 
Unterlassung schuldhaft schädigender Einwirkungen. 

(2) Der Zwangsverwalter ist kraft seiner Bestellung befugt, alle Nutzungen 
und Einkünfte sowie die Betriebskosten aus der verwalteten Liegenschaft 
einzuziehen und darüber zu quittieren. Er kann alle Rechtsgeschäfte und 
Rechtshandlungen vornehmen und alle Klagen anstrengen, die zur Durchführung 
der Zwangsverwaltung erforderlich sind, insbesondere auch eine Klage auf 
Unterlassung schuldhaft schädigender Einwirkungen. 

Miet- und Pachtverträge Miet- und Pachtverträge 

§. 111.  

Die Bewilligung der Zwangsverwaltung ist auf die bei Anmerkung der 
Zwangsverwaltung im Grundbuch bestehende Miet- und Pachtverträge ohne 
Einfluss. Der Verwalter kann jedoch solche Verträge unter den sonst hiefür 
maßgebenden Bedingungen kündigen, Klage wegen Räumung erheben und neue 
Mietverträge für die ortsübliche Dauer abschließen. 

§ 111. Die Bewilligung der Zwangsverwaltung ist auf die bei Anmerkung der 
Zwangsverwaltung im Grundbuch bestehenden Miet- und Pachtverträge ohne 
Einfluss. Der Verwalter kann jedoch solche Verträge unter den sonst hiefür 
maßgebenden Bedingungen kündigen, Klage wegen Räumung erheben und neue 
Mietverträge für die ortsübliche Dauer abschließen. 
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Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte 

§. 112.  

(1) und (2) ... § 112. (1) und (2) ... 

(3) Wenn dem für einen Liegenschaftsantheil bestellten Verwalter auch von 
den übrigen Miteigenthümern die Verwaltung übertragen ist, so müssen vor der 
gerichtlichen Genehmigung von Verfügungen, die nicht innerhalb des 
gewöhnlichen Wirtschaftsbetriebes gelegen sind, oder anderer Maßregeln von 
besonderer Wichtigkeit immer auch die von der Zwangsverwaltung nicht 
betroffenen Miteigenthümer über den Antrag des Verwalters einvernommen 
werden. 

(3) Wenn dem für einen Liegenschaftsanteil bestellten Verwalter auch von 
den übrigen Miteigentümern die Verwaltung übertragen ist, so müssen vor der 
gerichtlichen Genehmigung von Verfügungen, die nicht innerhalb der ordentlichen 
Verwaltung gelegen sind, oder anderer Maßregeln von besonderer Wichtigkeit 
immer auch die von der Zwangsverwaltung nicht betroffenen Miteigentümer über 
den Antrag des Verwalters einvernommen werden. 

Entlohnung des Zwangsverwalters Entlohnung des Zwangsverwalters 

§ 113. (1) ... § 113. (1) ... 

(2) Das Exekutionsgericht kann den Verwalter auf seinen Antrag jederzeit 
ermächtigen, aus den Erträgnissen angemessene Vorschüsse zu entnehmen. 

 

Entlohnung des Zwangsverwalters für die Verwaltung von Immobilien Entlohnung des Zwangsverwalters für die Verwaltung von Immobilien 

§ 113a. Bei der Zwangsverwaltung von Liegenschaften, die durch 
Vermietung oder Verpachtung genutzt werden, beträgt die Entlohnung in der 
Regel 10% des an Mieten oder Pachten eingezogenen Bruttobetrags. Sie beträgt 
nicht nur in diesem Fall mindestens 500 Euro. 

§ 114. (1) Die Entlohnung beträgt in der Regel mindestens 500 Euro. 

 (2) Bei der Zwangsverwaltung von Liegenschaften, die durch Vermietung 
oder Verpachtung genutzt werden, beträgt die Entlohnung in der Regel 500 Euro 
zuzüglich 10% des an Mieten oder Pachten eingezogenen Bruttobetrags. 

Erhöhung oder Verminderung der Entlohnung des Zwangsverwalters Erhöhung oder Verminderung der Entlohnung des Zwangsverwalters 

§ 113b. (1) Die Entlohnung erhöht sich, soweit dies unter Berücksichtigung 
außergewöhnlicher Umstände geboten ist, und zwar insbesondere im Hinblick 
auf 

§ 115. (1) Die Entlohnung erhöht sich, soweit dies unter Berücksichtigung 
außergewöhnlicher Umstände geboten ist, und zwar insbesondere im Hinblick auf 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

(2) ... (2) ... 

Überwachung der Geschäftsführung des Verwalters  

§ 114. (1) Das Exekutionsgericht hat die Tätigkeit des Verwalters zu 
überwachen. Es kann ihm schriftlich oder mündlich Weisungen erteilen, Berichte 
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und Aufklärungen einholen, Rechnungen oder sonstige Schriftstücke einsehen 
und die erforderlichen Erhebungen vornehmen. 

(2) Kommt der Verwalter seinen Obliegenheiten nicht oder nicht rechtzeitig 
nach, so kann ihn das Gericht zur pünktlichen Erfüllung seiner Pflichten durch 
Geldstrafen anhalten und in dringenden Fällen auf seine Kosten und Gefahr zur 
Besorgung einzelner Geschäfte einen besonderen Verwalter bestellen. 

 

(3) Über Beschwerden von beteiligten Gläubigern, vom Verpflichteten, von 
Miteigentümern der verwalteten Liegenschaft gegen einzelne Maßnahmen oder 
das Verhalten des Verwalters entscheidet das Exekutionsgericht nach 
Einvernehmung des Verwalters und derjenigen Personen, für welche diese 
Entscheidung von Belang ist. 

 

Entscheidung über die Rechnungslegung  

§ 116. Das Exekutionsgericht hat dem Verpflichteten und dem betreibenden 
Gläubiger unter Setzung einer bestimmten Frist Gelegenheit zu geben, sich zu 
der vom Zwangsverwalter gelegten Rechnung zu äußern. Über allfällige 
Bemängelungen ist eine Tagsatzung anzuberaumen. Von den Personen, die keine 
Bemängelung angebracht haben, wird angenommen, dass sie die gelegte 
Rechnung als richtig anerkennen. Diese Rechtsfolge ist in der Aufforderung zur 
Äußerung bekannt zu geben. 

 

Entscheidung über die Rechnung  

§ 117. (1) Die Rechnung ist vom Exekutionsgericht zu genehmigen, wenn 
nach dem Ergebnis der Prüfung keine Bedenken dagegen bestehen. 

 

(2) Den Personen, die keine Bemängelung angebracht haben, steht der 
Rekurs gegen die Entscheidung über die Verwaltungsrechnung nicht zu. 

 

Geltendmachung der Entlohnung Geltendmachung der Entlohnung 

§ 117a. (1) Der Zwangsverwalter hat zugleich mit der Rechnungslegung 
seinen Anspruch auf Entlohnung und Barauslagen geltend zu machen. 

§ 116. (1) Der Zwangsverwalter hat zugleich mit der Rechnungslegung seinen 
Anspruch auf Entlohnung und Barauslagen geltend zu machen. 

(2) ... (2) ... 
 Rechnungslegung 
 § 117. Das Gericht kann bestimmen, dass der Verwalter die 

Ertragsüberschüsse bei Gericht zu erlegen hat. Dabei hat das Gericht die 
Perioden im Hinblick auf die hinsichtlich der Liegenschaftseinkünfte üblichen 
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Fälligkeitstermine zu bestimmen. 

Erfüllung der Rechnungslegungspflicht  

§. 118.  

(1) Auf die Erfüllung der dem Verwalter in der Rechnungserledigung vom 
Exekutionsgericht erteilten Aufträge hat das Exekutionsgericht im Wege von 
Geldstrafen, durch Abzüge an der zugesprochenen Entlohnung oder durch 
Zurückhaltung derselben zu dringen. 

 

(2) Dem Verwalter rechtskräftig auferlegte Ersätze sind durch Einrechnung 
auf die ihm zugesprochene Entlohnung oder auf die ihm als Barauslagen 
gebührende Summe, falls dies aber unausführbar wäre oder nicht vollen Erfolg 
hätte, durch Exekution auf das Vermögen des Verwalters hereinzubringen. Die 
Execution hat das Executionsgericht von amtswegen einzuleiten. 

 

Verwaltungserträgnisse. Verwaltungserträgnisse. 

§. 119.  

(1) Die Erträgnisse der verwalteten Liegenschaft sind in Gemäßheit der 
nachfolgenden Bestimmungen zur Berichtigung der Verwaltungsauslagen sowie 
zur Befriedigung des betreibenden Gläubigers und der sonst Berechtigten zu 
verwenden. 

§ 119. (1) Die Erträgnisse der verwalteten Liegenschaft sind nach den 
folgenden Bestimmungen zur Berichtigung der Verwaltungsauslagen sowie zur 
Befriedigung des betreibenden Gläubigers und der sonst Berechtigten zu 
verwenden. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Die Zwangsverwaltung erfasst Sachen und Einkünfte nicht, die vor der 
Anmerkung der Zwangsverwaltung übertragen worden sind. Bei einer 
Verpfändung und einer Übereignung oder Zession zur Sicherstellung gehört der 
nach Berichtigung der verpfändeten oder gesicherten Forderung samt 
Nebengebühren erübrigende Teil zu den Verwaltungserträgnissen. 

(4) Die Zwangsverwaltung erfasst Sachen und Einkünfte nicht, die vor der 
Anmerkung der Zwangsverwaltung übertragen worden sind. Bei einer 
Verpfändung und einer Übereignung oder Zession zur Sicherstellung gehört der 
nach Berichtigung der gesicherten Forderung samt Nebengebühren erübrigende 
Teil zu den Verwaltungserträgnissen. 

Unmittelbare Berichtigung aus den Verwaltungserträgnissen. Unmittelbare Berichtigung aus den Verwaltungserträgnissen 

§. 120.  

(1) ... § 120. (1) ... 

(2) Zu diesen Auslagen gehören insbesondere: (2) Zu diesen Auslagen gehören insbesondere: 
 1. …  1. … 
 2. die dem Verpflichteten aus Versicherungsverträgen obliegenden 

Leistungen, sofern diese Verträge in Ansehung der verwalteten 
Liegenschaft, einzelner Theile derselben, des Zubehörs oder der in die 

 2. die dem Verpflichteten aus Versicherungsverträgen obliegenden 
Leistungen, sofern diese Verträge in Ansehung der verwalteten 
Liegenschaft, einzelner Teile derselben, des Zubehörs oder der in die 
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Verwaltung einbezogenen Vorräthe geschlossen sind; Verwaltung einbezogenen Vorräte geschlossen sind; 

 3. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Beträge an Lohn, Kostgeld und anderen Dienstbezügen der bei 
Bewirtschaftung eines zur Forst- oder Landwirtschaft bestimmten 
Grundstückes oder zur Überwachung und Instandhaltung von 
Wohnhäusern verwendeten Personen; erstreckt sich die 
Zwangsverwaltung auf gewerbliche Unternehmungen, die mit dem 
forst- oder landwirtschaftlichen Betriebe verbunden sind, so sind auch 
die Dienstbezüge der in diesen Unternehmungen verwendeten Personen 
im gleichen Umfange unmittelbar aus den Erträgnissen zu berichtigen; 

 3. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Beträge an Lohn und anderen Arbeitseinkommen der bei Bewirtschaftung 
eines zur Forst- oder Landwirtschaft bestimmten Grundstückes oder zur 
Überwachung und Instandhaltung von Wohnhäusern verwendeten 
Personen; erstreckt sich die Zwangsverwaltung auf Unternehmen, die mit 
dem forst- oder landwirtschaftlichen Betriebe verbunden sind, so sind 
auch die die Arbeitseinkommen der in diesen Unternehmen verwendeten 
Personen im gleichen Umfang unmittelbar aus den Erträgnissen zu 
berichtigen; 

 4. die Kosten der Zwangsverwaltung, die Kosten der Erhaltung und 
nothwendigen Verbesserung der Liegenschaft und die zur einstweiligen 
Bestreitung dieser Kosten geleisteten Vorschüsse; 

 4. die Kosten der Zwangsverwaltung, die Kosten der Erhaltung und 
notwendigen Verbesserung der Liegenschaft und die zur einstweiligen 
Bestreitung dieser Kosten geleisteten Vorschüsse; 

 5. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und sonstigen wiederkehrenden 
Leistungen, die aus unangefochtenen, auf der Liegenschaft 
sichergestellten Forderungen und Rechten gebüren, einschließlich der 
aus Ausgedingen gebürenden Leistungen, sowie die auf eine 
Capitalstilgung berechneten Abschlagszahlungen, welche kraft einer 
bereits vor Bewilligung der Zwangsverwaltung getroffenen, 
unanfechtbaren Vereinbarung durch Annuitäten oder durch 
gleichmäßige, in Zeitabschnitten von höchstens einem Jahre fällige 
Raten zu bewirken sind. 

 5. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Zinsen, Renten, Unterhaltszahlungen und sonstigen wiederkehrenden 
Leistungen, die aus unangefochtenen, auf der Liegenschaft 
sichergestellten Forderungen und Rechten gebühren, einschließlich der 
aus Ausgedingen gebührenden Leistungen, sowie die auf eine 
Kapitalstilgung berechneten Abschlagszahlungen, welche kraft einer 
bereits vor Bewilligung der Zwangsverwaltung getroffenen, 
unanfechtbaren Vereinbarung durch Annuitäten oder durch gleichmäßige, 
in Zeitabschnitten von höchstens einem Jahre fällige Raten zu bewirken 
sind. 

(3) Die unmittelbare Berichtigung der unter Abs. 2 Z 5 angeführten 
Ausgaben ist nur insoweit statthaft, als die fraglichen Bezugsrechte unbestritten 
den Vorrang vor dem Befriedigungsrechte des betreibenden Gläubigers 
genießen. 

(3) Die unmittelbare Berichtigung der unter Abs. 2 Z 5 angeführten Ausgaben 
ist nur insoweit zulässig, als die fraglichen Bezugsrechte unbestritten den Vorrang 
vor dem Befriedigungsrecht des betreibenden Gläubigers genießen. 

§. 121.  

(1) Die zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft nothwendigen 
Auslagen, einschließlich der im §. 120 Abs. 2 Z 2 und 3, bezeichneten 
Leistungen, sind aus den Erträgnissen vor den rückständigen oder während der 
Zwangsverwaltung fällig werdenden Steuern und öffentlichen Abgaben (§. 120 
Abs. 2 Z 1) zu berichtigen. 

§ 121. (1) Die zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft 
notwendigen Auslagen, einschließlich der im § 120 Abs. 2 Z 2 und 3, bezeichneten 
Leistungen, sind aus den Erträgnissen vor den rückständigen oder während der 
Zwangsverwaltung fällig werdenden Steuern und öffentlichen Abgaben (§ 120 
Abs. 2 Z 1) zu berichtigen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) … (2) … 

Vertheilung der Ertragsüberschüsse. Verteilung der Ertragsüberschüsse 

§. 122.  

Die Vertheilung der nach Abzug der unmittelbar berichtigten Auslagen (§. 
120) erübrigenden Erträgnisse (Ertragsüberschüsse) hat in der Regel nach 
Erledigung jeder einzelnen Verwaltungsrechnung stattzufinden. Das Gericht 
kann jedoch solche Verteilungen beim Vorhandensein hinreichender 
Zahlungsmittel auf Antrag während des Laufes einer Rechnungsperiode nach 
einer Zwischenrechnung oder, wenn die Einleitung einer besonderen 
Verteilungsverhandlung wegen der Geringfügigkeit der jährlichen 
Ertragsüberschüsse dem Gericht unzweckmäßig erscheint und die Rechte der 
Gläubiger durch eine solche Aufschiebung nicht leiden, auf Antrag oder von 
Amts wegen erst nach Verstreichen mehrerer Rechnungsperioden vornehmen. 

§ 122. Die Verteilung der nach Abzug der unmittelbar berichtigten Auslagen 
(§ 120) erübrigenden Erträgnisse (Ertragsüberschüsse) hat in der Regel nach 
Erledigung jeder einzelnen Verwaltungsrechnung stattzufinden. Das Gericht kann 
jedoch solche Verteilungen beim Vorhandensein hinreichender Zahlungsmittel auf 
Antrag während des Laufes einer Rechnungsperiode nach einer Zwischenrechnung 
oder, wenn die Einleitung einer besonderen Verteilungsverhandlung wegen der 
Geringfügigkeit der jährlichen Ertragsüberschüsse dem Gericht unzweckmäßig 
erscheint und die Rechte der Gläubiger durch eine solche Aufschiebung nicht 
leiden, auf Antrag oder von Amts wegen erst nach Verstreichen mehrerer 
Rechnungsperioden vornehmen. 

Verteilungstagsatzung Verteilungstagsatzung 

§ 123. (1) Zur Verhandlung über die Verteilung hat das Gericht eine 
Tagsatzung anzuberaumen. Zu dieser sind außer dem Verpflichteten und dem 
betreibenden Gläubiger alle Personen zu laden, für welche nach den dem 
Gerichte vorliegenden Ausweisen auf der Liegenschaft oder auf den an der 
Liegenschaft haftenden Rechten zu Geldleistungen verpflichtende Forderungen 
und Rechte begründet sind. 

§ 123. (1) Zur Verteilungstagsatzung sind außer dem Verpflichteten und dem 
betreibenden Gläubiger alle Personen zu laden, für welche nach den dem Gericht 
vorliegenden Ausweisen auf der Liegenschaft oder auf den an der Liegenschaft 
haftenden Rechten zu Geldleistungen verpflichtende Forderungen und Rechte 
begründet sind. 

(2) ... (2) ... 

§. 124.  

Aus den zur Verteilung gelangenden Ertragsüberschüssen sind nach den in 
§§ 120 und 121 genannten Forderungen in der nachstehend angegebenen 
Reihenfolge zu berichtigen: 

§ 124. Aus den zur Verteilung gelangenden Ertragsüberschüssen sind nach 
den in §§ 120 und 121 genannten Forderungen in der nachstehend angegebenen 
Reihenfolge zu berichtigen: 

 1. ...  1. ... 

 2. die nicht länger als drei Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung 
rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden 
Vermögensübertragungsgebüren und, soweit sie nicht schon im Sinne 
des §. 120 unmittelbar aus den Erträgnissen berichtigt wurden, die im §. 
120 Abs. 2 Z 1 bezeichneten Steuern und öffentlichen Abgaben sammt 
Verzugszinsen; 

 2. die nicht länger als drei Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung 
rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden 
Vermögensübertragungsgebühren und, soweit sie nicht schon im Sinne 
des § 120 unmittelbar aus den Erträgnissen berichtigt wurden, die im 
§ 120 Abs. 2 Z 1 bezeichneten Steuern und öffentlichen Abgaben samt 
Verzugszinsen; 

 3. soweit nicht gleichfalls schon deren Berichtigung gemäß §. 120 Abs. 2  3. soweit nicht gleichfalls schon deren Berichtigung gemäß § 120 Abs. 2 Z 5 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 5 erfolgt ist, die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden 
oder aus dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung 
rückständigen Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und sonstigen 
wiederkehrenden Leistungen aus Forderungen und Rechten, die auf der 
Liegenschaft sichergestellt sind, einschließlich der im §. 120 Abs. 2 Z 5 
bezeichneten Capitalsabschlagszahlungen, in der den Bezugsrechten 
selbst zukommenden Rangordnung, vorausgesetzt, dass diesen 
Bezugsrechten der Vorrang vor dem betreibenden Gläubiger gebürt. 

erfolgt ist, die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden oder aus 
dem letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Zinsen, Renten, Unterhaltszahlungen und sonstigen wiederkehrenden 
Leistungen aus Forderungen und Rechten, die auf der Liegenschaft 
sichergestellt sind, einschließlich der im § 120 Abs. 2 Z 5 bezeichneten 
Kapitalsabschlagszahlungen, in der den Bezugsrechten selbst 
zukommenden Rangordnung, vorausgesetzt, dass diesen Bezugsrechten 
der Vorrang vor dem betreibenden Gläubiger gebührt. 

Tilgung der betriebenen Forderung Tilgung der betriebenen Forderung 

§. 125.  

(1) Die nach Berichtigung dieser Zahlungen verbleibenden Summen sind 
zur Tilgung der Forderung zu verwenden, zu deren Hereinbringung die 
Zwangsverwaltung bewilligt worden ist. Beim Vorhandensein mehrerer durch 
Zwangsverwaltung Execution führender Gläubiger entscheidet der im §. 104 
angegebene Zeitpunkt über die Reihenfolge der Tilgung ihrer Forderungen, 
sofern nicht einzelnen derselben auf Grund eines vorher erworbenen 
Pfandrechtes der Vorrang gebürt. Der hiernach zurückstehende Gläubiger 
gelangt zum Zuge, wenn sämmtliche vorausgehende Forderungen der übrigen 
betreibenden Gläubiger mit den dreijährigen Zinsen und sonstigen Rückständen, 
Process- und Executionskosten getilgt sind. 

§ 125. (1) Die nach Berichtigung dieser Zahlungen verbleibenden Summen 
sind zur Tilgung der Forderung zu verwenden, zu deren Hereinbringung die 
Zwangsverwaltung bewilligt worden ist. Beim Vorhandensein mehrerer durch 
Zwangsverwaltung Exekution führender Gläubiger entscheidet der im §. 104 
angegebene Zeitpunkt über die Reihenfolge der Tilgung ihrer Forderungen, sofern 
nicht einzelnen derselben auf Grund eines vorher erworbenen Pfandrechtes der 
Vorrang gebührt. Der hiernach zurückstehende Gläubiger gelangt zum Zuge, wenn 
sämtliche vorausgehende Forderungen der übrigen betreibenden Gläubiger mit den 
dreijährigen Zinsen und sonstigen Rückständen, Prozess- und Exekutionskosten 
getilgt sind. 

(2) Forderungen, die untereinander in gleicher Rangordnung stehen, sind 
nach Verhältnis ihrer Gesammtbeträge zu tilgen. Die Forderungen der 
betreibenden Gläubiger gehen in Bezug auf die Befriedigung aus den 
Ertragsüberschüssen den länger als drei Jahre rückständigen pfandrechtlich nicht 
sichergestellten Steuern, Gebüren und öffentlichen Abgaben voraus. 

(2) Forderungen, die untereinander in gleicher Rangordnung stehen, sind nach 
Verhältnis ihrer Gesamtbeträge zu tilgen. Die Forderungen der betreibenden 
Gläubiger gehen in Bezug auf die Befriedigung aus den Ertragsüberschüssen den 
länger als drei Jahre rückständigen pfandrechtlich nicht sichergestellten Steuern, 
Gebühren und öffentlichen Abgaben voraus. 

Verteilung der verbleibenden Ertragsüberschüsse; Hyperocha Verteilung der verbleibenden Ertragsüberschüsse; Hyperocha 

§. 126.  

Der gemäß §§. 124 und 125 nicht zur Verwendung gelangende Theil der 
Ertragsüberschüsse ist zur Berichtigung derjenigen im §. 124 Z 3 bezeichneten, 
während der Zwangsverwaltung fällig werdenden oder aus dem letzten Jahre vor 
deren Bewilligung rückständigen Leistungen zu verwenden, die dem 
Befriedigungsrechte des betreibenden Gläubigers im Range nachstehen. Ein 
nach Berichtigung aller dieser Ansprüche erübrigender Rest ist dem 
Verpflichteten zuzuweisen. 

§ 126. Der gemäß §§ 124 und 125 nicht zur Verwendung gelangende Teil der 
Ertragsüberschüsse ist zur Berichtigung derjenigen im § 124 Z 3 bezeichneten, 
während der Zwangsverwaltung fällig werdenden oder aus dem letzten Jahre vor 
deren Bewilligung rückständigen Leistungen zu verwenden, die dem 
Befriedigungsrecht des betreibenden Gläubigers im Rang nachstehen. Ein nach 
Berichtigung aller dieser Ansprüche erübrigender Rest ist dem Verpflichteten 
zuzuweisen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Forderungsanmeldung Forderungsanmeldung 

§ 127. (1) Die Ansprüche werden bei der Verteilung nur infolge Anmeldens 
der Gäubiger berücksichtigt. Die Forderungen, zu deren Gunsten die 
Zwangsverwaltung bewilligt wurde, sind jedoch von Amts wegen in die 
Verteilung einzubeziehen. 

§ 127. (1) Die Ansprüche werden bei der Verteilung nur nach Anmeldung der 
Gläubiger berücksichtigt. Die Forderungen, zu deren Gunsten die 
Zwangsverwaltung bewilligt wurde, sind von Amts wegen einzubeziehen. 

(2) ... (2) ... 

§. 128.  

(1) ... § 128. (1) ... 

(2) Widersprüche, die hiebei gegen die Bezahlung einzelner angemeldeter 
oder von amtswegen zu berücksichtigender Forderungen oder ihrer Zinsen aus 
den Ertragsüberschüssen, gegen die beantragte Reihenfolge der Bezahlung, 
gegen die Höhe der auszufolgenden Beträge oder gegen die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Zahlungen erhoben werden, sind nur dann auf den 
Rechtsweg zu verweisen, wenn die Entscheidung über den Widerspruch von der 
Ermittlung und Feststellung streitiger Thatumstände abhängt. 

(2) Widersprüche, die hiebei gegen die Bezahlung einzelner angemeldeter 
oder von amtswegen zu berücksichtigender Forderungen oder ihrer Zinsen aus den 
Ertragsüberschüssen, gegen die beantragte Reihenfolge der Bezahlung, gegen die 
Höhe der auszufolgenden Beträge oder gegen die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Zahlungen erhoben werden, sind nur dann auf den Rechtsweg 
zu verweisen, wenn die Entscheidung über den Widerspruch von der Ermittlung 
und Feststellung streitiger Tatsachen abhängt. 

(3) Zur Erhebung von Widersprüchen sind alle Gläubiger befugt, deren 
Ansprüche beim Ausfallen des bestrittenen Rechtes aus den Ertragsüberschüssen 
zum Zuge kommen könnten; die Befugnis zum Widerspruche steht unter dieser 
Voraussetzung insbesondere auch den Afterpfandgläubigern zu. Der 
Verpflichtete kann nur gegen die Berücksichtigung solcher Ansprüche 
Widerspruch erheben, für welche ein Executionstitel nicht vorliegt. 

(3) Zur Erhebung von Widersprüchen sind alle Gläubiger befugt, deren 
Ansprüche beim Ausfallen des bestrittenen Rechtes aus den Ertragsüberschüssen 
zum Zuge kommen könnten; die Befugnis zum Widerspruche steht unter dieser 
Voraussetzung insbesondere auch den Afterpfandgläubigern zu. Der Verpflichtete 
kann nur gegen die Berücksichtigung solcher Ansprüche Widerspruch erheben, für 
welche ein Exekutionstitel nicht vorliegt. 

(4) Das weitere Verfahren bei Erhebung von Widersprüchen, die 
Rechtsfolgen der versäumten Klagsanbringung, die Erlassung des 
Vertheilungsbeschlusses, die Ausfolgung der zugewiesenen Beträge an die 
Berechtigten und der Einfluss anhängiger Widerspruchsprocesse auf die 
Ausführung des Vertheilungsbeschlusses bestimmen sich nach den für die 
Meistbotsvertheilung aufgestellten Vorschriften. § 212 Abs. 2 und § 214 Abs. 2 
erster Halbsatz gelten sinngemäß. 

(4) Das weitere Verfahren bei Erhebung von Widersprüchen, die 
Rechtsfolgen der versäumten Klagsanbringung, die Erlassung des 
Verteilungsbeschlusses, die Ausfolgung der zugewiesenen Beträge an die 
Berechtigten und der Einfluss anhängiger Widerspruchsprozesse auf die 
Ausführung des Verteilungsbeschlusses bestimmen sich nach den für die 
Meistbotsverteilung aufgestellten Vorschriften. § 212 Abs. 2 und § 214 Abs. 2 
erster Halbsatz gelten sinngemäß. 

Einstellung der Zwangsverwaltung. Einstellung der Zwangsverwaltung 

§. 129.  

(1) bis (3) … § 129. (1) bis (3) … 

(4) Die Zwangsverwaltung ist ferner jederzeit auf Antrag des betreibenden (4) Die Zwangsverwaltung ist ferner jederzeit auf Antrag des betreibenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gläubigers einzustellen. Findet gleichzeitig zu Gunsten mehrerer Gläubiger 
Zwangsverwaltung statt, so hat der nur von einem derselben gestellte Antrag auf 
Einstellung der Zwangsverwaltung bloß die Wirkung, dass dieser Gläubiger die 
Rechte und Pflichten eines betreibenden Gläubigers verliert, die zu seinen 
Gunsten vollzogene Anmerkung der Zwangsverwaltung gelöscht wird und die 
Forderung dieses Gläubigers künftighin lediglich nach Maßgabe ihrer sonstigen 
Sicherstellung (§§. 120 Abs. 2 Z 5, 124 Z 3 und 126) bei den Vertheilungen der 
Erträgnisse berücksichtigt wird. 

Gläubigers einzustellen. Findet gleichzeitig zu Gunsten mehrerer Gläubiger 
Zwangsverwaltung statt, so hat der nur von einem derselben gestellte Antrag auf 
Einstellung der Zwangsverwaltung bloß die Wirkung, dass dieser Gläubiger die 
Rechte und Pflichten eines betreibenden Gläubigers verliert, die zu seinen Gunsten 
vollzogene Anmerkung der Zwangsverwaltung gelöscht wird und die Forderung 
dieses Gläubigers künftighin lediglich nach Maßgabe ihrer sonstigen 
Sicherstellung (§§ 120 Abs. 2 Z 5, 124 Z 3 und 126) bei den Verteilungen der 
Erträgnisse berücksichtigt wird. 

Verständigung von der Einstellung der Zwangsverwaltung – Folgen der 
Einstellung der Zwangsverwaltung 

Verständigung von der Einstellung der Zwangsverwaltung – Folgen der 
Einstellung der Zwangsverwaltung 

§. 130.  

(1) … § 130. (1) … 

(2) Mit Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses erlangt der Verpflichtete 
wieder die Befugnis zur Bewirtschaftung und Benützung der Liegenschaft, zur 
Einziehung der Erträgnisse und zur Verfügung über dieselben. Das 
Executionsgericht hat die bücherliche Löschung der Anmerkung der 
Zwangsverwaltung von amtswegen zu veranlassen und den Verwalter zur 
Übergabe der Liegenschaft an den Verpflichteten, zur Verständigung jener 
Personen, die gemäß §. 110 zur Zahlung an den Verwalter aufgefordert wurden, 
sowie zur Erstattung der Schlussrechnung anzuweisen. Ein aus der 
Schlussrechnung sich ergebender Restbetrag ist dem Verpflichteten 
herauszugeben, sofern der betreibende Gläubiger mit Zustimmung des 
Verpflichteten nichts anderes beantragt. 

(2) Mit Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses erlangt der Verpflichtete 
wieder die Befugnis zur Bewirtschaftung und Benützung der Liegenschaft, zur 
Einziehung der Erträgnisse und zur Verfügung über dieselben. Das 
Exekutionsgericht hat die bücherliche Löschung der Anmerkung der 
Zwangsverwaltung von amtswegen zu veranlassen und den Verwalter zur 
Übergabe der Liegenschaft an den Verpflichteten, zur Verständigung jener 
Personen, die gemäß § 110 zur Zahlung an den Verwalter aufgefordert wurden, 
sowie zur Erstattung der Schlussrechnung anzuweisen. Ein aus der 
Schlussrechnung sich ergebender Restbetrag ist dem Verpflichteten 
herauszugeben, sofern der betreibende Gläubiger mit Zustimmung des 
Verpflichteten nichts anderes beantragt. 

Verwaltung von Superädifikaten, Liegenschaftsanteilen und nicht 
verbücherten Liegenschaften 

Liegenschaftsanteile, Superädifikate und Baurechte 

§ 131. (1) Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die 
Bestimmungen über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften auch auf die 
Zwangsverwaltung von Superädifikaten, Baurechten und einzelnen 
Liegenschaftsanteilen zu beziehen. 

§ 131. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die Bestimmungen 
über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften auch auf die einzelnen 
Liegenschaftsanteile, Superädifikate und Baurechte anzuwenden. 

(2) Wird auf eine Liegenschaft Exekution geführt, die in das Grundbuch 
nicht eingetragen ist, so gelten hiefür die Bestimmungen über Superädifikate 
sinngemäß. 

 

Rekurs Rekurs 

§ 132. Gegen die in den §§ 99 und 100 bezeichneten Beschlüsse und gegen § 132. Gegen die in den §§ 99 und 100 bezeichneten Beschlüsse und gegen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Beschlüsse, durch welche: die Beschlüsse, durch welche: 
 1. die bücherliche Anmerkung der Einleitung der Zwangsverwaltung 

angeordnet wird (§ 98), 
 1. die bücherliche Anmerkung der Einleitung der Zwangsverwaltung 

angeordnet wird (§ 98) und 
 2. ein anderer Zwangsverwalter bestellt wird (§ 108) und  2. Der Zeitpunkt der Verteilung der Ertragsüberschüsse bestimmt wird 

(§ 122). 
 3. der Zeitpunkt der Verteilung der Ertragsüberschüsse bestimmt wird 

(§ 122) sowie gegen 

 

 4. die Beschlüsse, die nach § 114 im Rahmen der Überwachung der 
Geschäftsführung des Verwalters ergehen, mit Ausnahme des 
Beschlusses über die Verhängung einer Geldstrafe, 

 

findet ein Rekurs nicht statt. findet ein Rekurs nicht statt. 

Dritte Abtheilung. Dritte Abteilung 

Zwangsversteigerung. Zwangsversteigerung 

Superädifikat Superädifikat 

§ 134. Bei einem Superädifikat, für das bei Gericht keine Urkunde über den 
Erwerb des Eigentums durch Hinterlegung aufgenommen wurde, hat der 
Gläubiger das Eigentum oder den Besitz des Verpflichteten zu behaupten und 
durch Urkunden glaubhaft zu machen. Fehlt die urkundliche Bescheinigung, so 
haben der Exekutionsbewilligung Erhebungen des Gerichtsvollziehers und eine 
Einvernahme des Verpflichteten über die Frage des Eigentums oder des Besitzes 
voranzugehen. Nach Bewilligung der Exekution hat das Exekutionsgericht von 
Amts wegen unverzüglich die pfandweise Beschreibung des Superädifikats 
(§§ 90 ff) zu Gunsten der vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers 
anzuordnen. 

§ 134. Bei einem Superädifikat, für das bei Gericht keine Urkunde über den 
Erwerb des Eigentums durch Hinterlegung aufgenommen wurde, hat der 
Gläubiger das Eigentum oder den Besitz des Verpflichteten zu behaupten und 
durch Urkunden glaubhaft zu machen. Fehlt die urkundliche Bescheinigung, so 
haben der Exekutionsbewilligung Erhebungen des Gerichtsvollziehers und eine 
Einvernahme des Verpflichteten über die Frage des Eigentums oder des Besitzes 
voranzugehen. Nach Bewilligung der Exekution hat das Exekutionsgericht von 
Amts wegen unverzüglich die pfandweise Beschreibung des Superädifikats (§§ 91 
ff.) zu Gunsten der vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers 
anzuordnen. 

 An Verwalter übergebene Liegenschaft 
 § 135a. Der Zwangsversteigerung steht nicht entgegen, dass der Verpflichtete 

nicht im öffentlichen Buch als Eigentümer der Liegenschaft eingetragen ist, wenn 
die Exekutionsbewilligung nach § 334 im öffentlichen Buch angemerkt wurde. 

Wirkung der Anmerkung Wirkung der Anmerkung 

§ 138. (1) ... § 138. (1) ... 

(2) Ab dem Zeitpunkt der Anmerkung der Einleitung des (2) Ab dem Zeitpunkt der Anmerkung der Einleitung des 
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Versteigerungsverfahrens sind Rechtshandlungen des Verpflichteten, die die in 
Exekution gezogene Liegenschaft oder das Superädifikat sowie deren Zubehör 
betreffen und die nicht zur ordentlichen Verwaltung gehören, den Gläubigern 
und dem Ersteher gegenüber unwirksam. 

Versteigerungsverfahrens sind Rechtshandlungen des Verpflichteten, die die in 
Exekution gezogene Liegenschaft sowie deren Zubehör betreffen und die nicht zur 
ordentlichen Verwaltung gehören, den Gläubigern und dem Ersteher gegenüber 
unwirksam. 

Beitritt. Beitritt 

§. 139.  

(1) Nach Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens kann, 
solange dieses im Gang ist, zu Gunsten weiterer vollstreckbarer Forderungen ein 
besonderes Versteigerungsverfahren hinsichtlich derselben Liegenschaft oder 
desselben Superädifikats nicht mehr eingeleitet werden. 

§ 139. (1) Nach Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens 
kann, solange dieses im Gang ist, zu Gunsten weiterer vollstreckbarer Forderungen 
ein besonderes Versteigerungsverfahren hinsichtlich derselben Liegenschaft nicht 
mehr eingeleitet werden. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Das Executionsgericht, das nach den im Absatz 1 bezeichneten Acten die 
Versteigerung der nämlichen Liegenschaft bewilligt oder um den Vollzug einer 
bewilligten Versteigerung ersucht wird, hat den Gläubiger, der den 
Versteigerungsantrag gestellt hat, zu verständigen, dass und welchen anhängigen 
Versteigerungsverfahren er beigetreten sei. Von jedem Beitritt hat das 
Exekutionsgericht auch den Verpflichteten zu verständigen. 

(4) Das Exekutionsgericht, das nach den im Abs. 1 bezeichneten Akten die 
Versteigerung der nämlichen Liegenschaft bewilligt oder um den Vollzug einer 
bewilligten Versteigerung ersucht wird, hat den Gläubiger, der den 
Versteigerungsantrag gestellt hat, zu verständigen, dass und welchen anhängigen 
Versteigerungsverfahren er beigetreten sei. Von jedem Beitritt hat das 
Exekutionsgericht auch den Verpflichteten zu verständigen. 

Anordnung und Vorbereitung der Schätzung; Zubehör Anordnung und Vorbereitung der Schätzung; Zubehör 

§. 140.  

(1) Das Executionsgericht hat die Schätzung der zu versteigernden 
Liegenschaft anzuordnen; die Schätzung soll nicht vor Ablauf von drei Wochen 
seit der Bewilligung der Versteigerung vorgenommen werden. 

§ 140. (1) Das Exekutionsgericht hat die Schätzung der zu versteigernden 
Liegenschaft anzuordnen; die Schätzung soll nicht vor Ablauf von drei Wochen 
seit der Bewilligung der Versteigerung vorgenommen werden. 

(2) Der Sachverständige hat die für die Schätzung benötigten Unterlagen 
anderer Behörden, die sich auf die zu versteigernde Liegenschaft beziehen, 
insbesondere über den Einheitswert, den Grundsteuermeßbetrag und 
(Abgaben)bescheide mit dinglicher Wirkung beizuschaffen. Der Verpflichtete 
hat dem Sachverständigen alle dazu nötigen Unterlagen zu übergeben und alle 
erforderlichen Aufklärungen zu erteilen. Die Behörden sind zur Überlassung der 
Unterlagen verpflichtet. 

(2) Der Sachverständige hat die für die Schätzung benötigten Unterlagen 
anderer Behörden, die sich auf die zu versteigernde Liegenschaft beziehen, 
insbesondere über den Einheitswert, den Grundsteuermessbetrag und 
(Abgaben)bescheide mit dinglicher Wirkung sowie einen Baubescheid 
beizuschaffen. Der Verpflichtete hat dem Sachverständigen alle dazu nötigen 
Unterlagen zu übergeben und alle erforderlichen Aufklärungen zu erteilen. Die 
Behörden sind zur Überlassung der Unterlagen verpflichtet. 

(3) ... (3) ... 

Vornahme der Schätzung Vornahme der Schätzung 

§ 141. (1) und (2) ... § 141. (1) und (2) ... 
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(3) Zur Befundaufnahme und Beschreibung der Liegenschaft sind der 
Verpflichtete, der betreibende Gläubiger sowie unter gleichzeitiger 
Verständigung von der Bewilligung der Versteigerung alle Personen zu laden, 
für die nach dem Inhalt der dem Gericht darüber vorliegenden Urkunden auf der 
Liegenschaft dingliche Rechte und Lasten begründet sind. 

(3) Der Sachverständige hat vom Termin zur Befundaufnahme und 
Beschreibung der Liegenschaft den Verpflichteten, die betreibenden Gläubiger 
sowie unter Hinweis auf die Bewilligung der Versteigerung alle Personen zu 
verständigen, für die nach dem Inhalt der dem Gericht darüber vorliegenden 
Urkunden auf der Liegenschaft dingliche Rechte und Lasten begründet sind. 

(3a) bis (5) ... (3a) bis (5) ... 

Unterbleiben der Schätzung Unterbleiben der Schätzung 

§. 142.  

(1) und (2) … § 142. (1) und (2) … 

(3) Der Beschlußfassung hat eine Einvernehmung beider Teile oder, wenn 
ein Antrag vorliegt, des Gegners des Antragstellers vorherzugehen. 

(3) Der Beschlussfassung hat eine Einvernehmung beider Teile oder, wenn 
ein Antrag vorliegt, des Gegners des Antragstellers vorherzugehen. 

Umfang der Schätzung Umfang der Schätzung 

§ 143. (1) Bei der Schätzung ist zu ermitteln, welchen Wert die 
Liegenschaft bei Aufrechterhaltung der Belastungen und welchen Wert sie ohne 
diese Belastungen hat. Außerdem sind die auf der Liegenschaft lastenden 
Dienstbarkeiten, Ausgedinge, anderen Reallasten, auf der Liegenschaft 
eingetragenen Bestandrechte und das Baurecht für sich zu schätzen und die 
ihnen entsprechenden Kapitalbeträge zu ermitteln. Bei der Schätzung sind auch 
die auf Grund von (Abgaben)bescheiden mit dinglicher Wirkung auf der 
Liegenschaft lastenden Beträge zu berücksichtigen. 

§ 143. (1) Bei der Schätzung ist zu ermitteln, welchen Wert die Liegenschaft 
bei Aufrechterhaltung der Belastungen und welchen Wert sie ohne diese 
Belastungen hat. Außerdem sind die auf der Liegenschaft lastenden 
Dienstbarkeiten, Ausgedinge, anderen Reallasten, auf der Liegenschaft 
eingetragenen Bestandrechte und das Baurecht für sich zu schätzen und die ihnen 
entsprechenden Kapitalbeträge zu ermitteln. Bei der Schätzung sind auch die auf 
Grund von (Abgaben)bescheiden mit dinglicher Wirkung auf der Liegenschaft 
lastenden Beträge zu berücksichtigen, soweit der Gläubiger für diese Belastung 
kein Vorzugspfandrecht genießt. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Bekanntgabe des Schätzwerts Bekanntgabe des Schätzwerts 

§ 144. (1) ... § 144. (1) ... 

(2) Ist auf der Liegenschaft eine Dienstbarkeit begründet, die der 
leitungsgebundenen Energieversorgung dient, so kann der aus der Dienstbarkeit 
Berechtigte binnen 14 Tagen ab Zustellung des Schätzgutachtens unwiderruflich 
erklären, dass er die Übernahme der Dienstbarkeit ohne Anrechnung auf das 
Meistbot wünscht und bereit ist, den vom Sachverständigen ermittelten Wert der 
Dienstbarkeit zu zahlen. 

(2) Ist auf der Liegenschaft eine Dienstbarkeit begründet, die der 
leitungsgebundenen Energieversorgung dient, so kann der aus der Dienstbarkeit 
Berechtigte binnen 14 Tagen ab Bekanntgabe des Schätzwerts unwiderruflich 
erklären, dass er die Übernahme der Dienstbarkeit ohne Anrechnung auf das 
Meistbot wünscht und bereit ist, den vom Sachverständigen ermittelten Wert der 
Dienstbarkeit zu zahlen. 

Zubehör Zubehör 

§ 146a. (1) Wenn Gegenstände des Zubehörs im Rahmen einer Exekution § 147. (1) Wenn Gegenstände des Zubehörs im Rahmen einer Exekution auf 
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auf bewegliche körperliche Sachen gepfändet wurden, hat das für die 
Zwangsversteigerung zuständige Exekutionsgericht von Amts wegen oder auf 
Antrag mit Beschluss die Zubehöreigenschaft festzustellen. Mit Eintritt der 
Rechtskraft dieses Beschlusses erlischt das Pfandrecht an jenen beweglichen 
körperlichen Sachen, die Zubehör sind. Vor der Entscheidung sind der 
betreibende Gläubiger des Exekutionsverfahrens auf bewegliche körperliche 
Sachen und der betreibende Gläubiger des Zwangsversteigerungsverfahrens 
einzuvernehmen. 

bewegliche körperliche Sachen gepfändet wurden, hat das für die 
Zwangsversteigerung zuständige Exekutionsgericht von Amts wegen oder auf 
Antrag mit Beschluss die Zubehöreigenschaft festzustellen. Mit Eintritt der 
Rechtskraft dieses Beschlusses erlischt das Pfandrecht an jenen beweglichen 
körperlichen Sachen, die Zubehör sind. Vor der Entscheidung sind der betreibende 
Gläubiger des Exekutionsverfahrens auf bewegliche körperliche Sachen und der 
betreibende Gläubiger des Zwangsversteigerungsverfahrens einzuvernehmen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Vadium Vadium 

§ 147. (1) Die zu leistende Sicherheit beträgt 10% des Schätzwerts. Als 
Sicherheitsleistung kommen nur Sparurkunden in Betracht. Auch eine 
Sparurkunde, die durch Losungswort gesichert ist oder die auf den Namen des 
gemäß § 40 Abs. 1 BWG identifizierten Kunden lautet, ist als Sicherheitsleistung 
geeignet. Das Gericht kann hierüber auch ohne Angabe des Losungsworts 
verfügen. Bei einer Sparurkunde, die auf den gemäß § 40 Abs. 1 BWG 
identifizierten Kunden lautet, ist das Versteigerungsprotokoll oder ein Beschluss, 
der die für den Ersteher maßgeblichen Angaben nach § 194 Abs. 1 Z 3 enthält, 
vorzulegen. 

§ 179. (1) Die zu leistende Sicherheit beträgt 10% des Schätzwerts, zumindest 
jedoch 1 000 Euro. Als Sicherheitsleistung kommen nur Sparurkunden oder eine 
Bankgarantie, womit sich ein Kreditinstitut (§ 1 Abs. 1 BWG) verpflichtet, binnen 
einer Woche die Zahlung zu veranlassen, in Betracht. 

(2) ... (2) ... 

Erlag des Vadiums; Veräußerungs- und Belastungsverbot Erlag des Vadiums; Veräußerungs- und Belastungsverbot 

§ 148. (1) Vor Zuschlagserteilung ist der Meistbietende zum Erlag des 
Vadiums aufzufordern. Erlegt er nicht unverzüglich, so ist ausgehend von dem 
dem Bietgebot des Meistbietenden vorangehenden Bietgebot die Versteigerung 
weiterzuführen und über den Meistbietenden, der die Sicherheitsleistung nicht 
erlegt hat, eine Ordnungsstrafe bis zu 10 000 Euro zu verhängen. 

§ 180. (1) Vor Zuschlagserteilung ist der Meistbietende zum Erlag des 
Vadiums aufzufordern. Erlegt er nicht unverzüglich, so ist ausgehend von dem 
dem Bietgebot des Meistbietenden vorangehenden Bietgebot die Versteigerung 
weiterzuführen und über den Meistbietenden, der die Sicherheitsleistung nicht 
erlegt hat, eine Ordnungsstrafe bis zu 10 000 Euro zu verhängen. 

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 

Verwahrung des Vadiums Verwahrung des Vadiums 

§ 149. (1) Der Ersteher kann im Fall des § 148 Abs. 3 jederzeit durch 
nachträglichen Erlag des Vadiums (§ 147 Abs. 1) die Aufhebung des zufolge 
§ 148 erlassenen Verbots und die bücherliche Löschung der Anmerkung 
erwirken. 

§ 181. (1) Der Ersteher kann im Fall des § 180 Abs. 3 jederzeit durch 
nachträglichen Erlag des Vadiums (§ 179 Abs. 1) die Aufhebung des zufolge § 180 
erlassenen Verbots und die bücherliche Löschung der Anmerkung erwirken. 

(2) ... (2) ... 
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Übernahme von Lasten. Übernahme von Lasten 

§. 150.  

(1) und (2) … § 200. (1) und (2) … 

(3) Für bücherlich eingetragene Bestandrechte bleiben die Vorschriften des 
§. 1121 des a. b. G. B. maßgebend. 

(3) Für bücherlich eingetragene Bestandrechte bleiben die Vorschriften des 
§ 1121 des ABGB maßgebend. 

Vorrangseinräumung Vorrangseinräumung 

§ 150a. Im Fall einer nur relativ wirksamen Vorrangseinräumung im Sinne 
des § 30 Abs. 3 GBG ist bei der Meistbotsverteilung das vortretende Recht an 
seiner ursprünglichen Stelle zu berücksichtigen, wenn das Recht, das nach 
seinem ursprünglichen Rang vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot 
zu übernehmen ist, zurücktritt und ein seiner Natur nach verschiedenes Recht 
vortritt. 

§ 216a. Im Fall einer nur relativ wirksamen Vorrangseinräumung im Sinne 
des § 30 Abs. 3 GBG ist bei der Meistbotsverteilung das vortretende Recht an 
seiner ursprünglichen Stelle zu berücksichtigen, wenn das Recht, das nach seinem 
ursprünglichen Rang vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu 
übernehmen ist, zurücktritt und ein seiner Natur nach verschiedenes Recht vortritt. 

Geringstes Gebot  

§ 151. (1) Das geringste Gebot ist der halbe Schätzwert.  

(2) Gebote, die das geringste Gebot nicht erreichen, dürfen bei der 
Versteigerung nicht berücksichtigt werden. 

 

(3) Wird im Versteigerungstermin weniger geboten, als das geringste Gebot 
beträgt, so darf der Verkauf der Liegenschaft nicht stattfinden. Auf einen binnen 
zwei Jahren zu stellenden Antrag ist ein weiterer Versteigerungstermin 
anzuberaumen. Die neuerliche Versteigerung ist unter entsprechender 
Anwendung der für die erste Versteigerung geltenden Vorschriften 
durchzuführen. Lag der ersten Versteigerung ein höheres geringstes Gebot als 
der halbe Schätzwert zugrunde, so kann gleichzeitig beantragt werden, dass 
dieses auf den gesetzlich vorgeschriebenen Betrag herabgesetzt wird. 

 

Berichtigung des Meistbotes. Berichtigung des Meistbotes 

§. 152.  

(1) und (2) … § 201. (1) und (2) … 

(3) Der Ersteher hat das Meistbot, soweit es nicht auf Forderungen und 
Lasten aufzurechnen ist, vom Tag der Erteilung des Zuschlags bis zum Erlag mit 
4% zu verzinsen. Diese Zinsen sowie die Zinsen der bei Gericht erlegten Beträge 
des Meistbots fallen in die Verteilungsmasse. 

(3) Wird das Meistbot nicht binnen 14 Tagen nach Erteilung des Zuschlags 
erlegt, so hat der Ersteher hat das Meistbot, soweit es nicht auf Forderungen und 
Lasten aufzurechnen ist, vom Tag der Erteilung des Zuschlags bis zum Erlag mit 
4% zu verzinsen. Diese Zinsen sowie die Zinsen der bei Gericht erlegten Beträge 
des Meistbots fallen in die Verteilungsmasse. 
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(4) Die für die Erwerbung der Liegenschaft zu entrichtenden 
Übertragungsgebüren dürfen nicht in das Meistbot eingerechnet werden. 

(4) Die für die Erwerbung der Liegenschaft zu entrichtenden 
Übertragungsgebühren dürfen nicht in das Meistbot eingerechnet werden. 

Übernahmebetrag für Dienstbarkeiten zu leitungsgebundener 
Energieversorgung 

Übernahmebetrag für Dienstbarkeiten zu leitungsgebundener 
Energieversorgung 

§ 152a. (1) und (2) … § 202. (1) und (2) … 

Kündigung pfandrechtlich sichergestellter Forderungen Kündigung pfandrechtlich sichergestellter Forderungen 

§. 153.  

(1) Der Ersteher kann von ihm in Anrechnung auf das Meistbot 
übernommene pfandrechtlich sichergestellte Forderungen halbjährig kündigen 
und ohne Rücksicht auf die vertragsmäßig für die Rückzahlung geltenden 
Bestimmungen zurückzahlen, wenn die vertragsmäßig von der Forderung außer 
den Capitalsabschlagszahlungen dem Gläubiger zu entrichtenden 
wiederkehrenden Leistungen in ihrem jährlichen Gesammtbetrage vier von 
Hundert übersteigen. 

§ 203. (1) Der Ersteher kann von ihm in Anrechnung auf das Meistbot 
übernommene pfandrechtlich sichergestellte Forderungen halbjährig kündigen und 
ohne Rücksicht auf die vertragsmäßig für die Rückzahlung geltenden 
Bestimmungen zurückzahlen, wenn die vertragsmäßig von der Forderung außer 
den Kapitalsabschlagszahlungen dem Gläubiger zu entrichtenden 
wiederkehrenden Leistungen in ihrem jährlichen Gesamtbetrage vier von Hundert 
übersteigen. 

(2) … (2) … 
 Unwirksamkeit wertmindernder Rechtshandlungen – Aufschiebung 
 § 154. Macht ein Gläubiger die Unwirksamkeit einer Rechtshandlung geltend, 

die bei der Schätzung der Liegenschaft wertmindernd berücksichtigt wurde, so hat 
das Gericht das Verfahren auf Antrag des Gläubigers bis zur rechtskräftigen 
Klärung dieser Frage aufzuschieben. 

Nutzungsverhältnis bei Superädifikat Nutzungsverhältnis bei Superädifikat 

§ 153a. Bei Versteigerung eines Superädifikats tritt der Ersteher in das 
bestehende Nutzungsverhältnis ein. Der Eigentümer kann jedoch das 
Nutzungsverhältnis aus wichtigem Grund kündigen. 

§ 204. Bei Versteigerung eines Superädifikats tritt der Ersteher in das 
bestehende Nutzungsverhältnis ein. Der Eigentümer kann jedoch das 
Nutzungsverhältnis aus wichtigem Grund kündigen. 

Wiederversteigerung. Wiederversteigerung 

§. 154.  

(1) bis (4) ... § 205. (1) bis (4) ... 

Haftung des säumigen Erstehers Haftung des säumigen Erstehers 

§. 155.  

(1) ... § 206. (1) ... 
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(2) Der Ausfall am Meistbot, die Kosten der Wiederversteigerung und die 
entgangenen Zinsen gemäß § 152 Abs. 3 sind von Amts wegen durch Beschluss 
des Exekutionsgerichtes festzustellen. Der festgestellte Betrag ist mit 4% zu 
verzinsen. Soweit diese Beträge nicht aus dem Vadium und dem erlegten Betrag 
des Meistbots berichtigt werden können, findet zu ihrer Hereinbringung nach 
Rechtskraft des Beschlusses Exekution statt. Diese kann vom betreibenden 
Gläubiger sowie von jeder der übrigen auf das Meistbot gewiesenen Personen 
beim Executionsgerichte beantragt und zu Gunsten der Vertheilungsmasse 
durchgeführt werden. 

(2) Der Ausfall am Meistbot, die Kosten der Wiederversteigerung und die 
entgangenen Zinsen gemäß § 152 Abs. 3 sind von Amts wegen durch Beschluss 
des Exekutionsgerichtes festzustellen. Der festgestellte Betrag ist mit 4% zu 
verzinsen. Soweit diese Beträge nicht aus dem Vadium und dem erlegten Betrag 
des Meistbots berichtigt werden können, findet zu ihrer Hereinbringung nach 
Rechtskraft des Beschlusses Exekution statt. Diese kann vom betreibenden 
Gläubiger sowie von jeder der übrigen auf das Meistbot gewiesenen Personen 
beim Exekutionsgerichte beantragt und zu Gunsten der Verteilungsmasse 
durchgeführt werden. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Übergang der Gefahr, der Nutzungen und Lasten und Übergabe der 
Liegenschaft. 

Übergang der Gefahr, der Nutzungen und Lasten und Übergabe der 
Liegenschaft. 

§. 156.  

(1) Die Gefahr der zur Versteigerung gelangten Liegenschaft geht mit dem 
Tage der Ertheilung des Zuschlages auf den Ersteher über. Dies gilt auch dann, 
wenn die Übertragung des Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrsgesetzen 
unterliegt. Von diesem Tage an gebüren ihm alle Früchte und Einkünfte der 
Liegenschaft. Dagegen hat er von da an die mit dem Eigenthume der 
Liegenschaft verbundenen Lasten, soweit sie nicht durch das 
Versteigerungsverfahren erlöschen, sowie die Steuern und öffentlichen Abgaben 
zu tragen, welche von der Liegenschaft zu entrichten sind, und die in 
Anrechnung auf das Meistbot übernommenen Schuldbeträge zu verzinsen. 

§ 207. (1) Die Gefahr der zur Versteigerung gelangten Liegenschaft geht mit 
dem Tage der Erteilung des Zuschlages auf den Ersteher über. Dies gilt auch dann, 
wenn die Übertragung des Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrsgesetzen 
unterliegt. Von diesem Tage an gebühren ihm alle Früchte und Einkünfte der 
Liegenschaft. Dagegen hat er von da an die mit dem Eigentum der Liegenschaft 
verbundenen Lasten, soweit sie nicht durch das Versteigerungsverfahren 
erlöschen, sowie die Steuern und öffentlichen Abgaben zu tragen, welche von der 
Liegenschaft zu entrichten sind, und die in Anrechnung auf das Meistbot 
übernommenen Schuldbeträge zu verzinsen. 

(2) Die Übergabe der Liegenschaft sowie des veräußerten Zubehörs an den 
Ersteher und die bücherliche Eintragung seines Eigenthumsrechtes hat erst nach 
Erfüllung aller Versteigerungsbedingungen zu erfolgen. Die Übergabe der 
Liegenschaft ist nach den Bestimmungen des §. 349 zu vollziehen. Die Kosten 
einer zwangsweisen Räumung sind durch Beschluss des Exekutionsgerichtes 
festzusetzen; dem Verpflichteten ist die Zahlung an den Ersteher aufzutragen. 

(2) Die Übergabe der Liegenschaft sowie des veräußerten Zubehörs an den 
Ersteher und die bücherliche Eintragung seines Eigentumsrechtes hat erst nach 
Erfüllung aller Versteigerungsbedingungen zu erfolgen. Die Übergabe der 
Liegenschaft ist nach den Bestimmungen des § 349 zu vollziehen. Die Kosten 
einer zwangsweisen Räumung sind durch Beschluss des Exekutionsgerichtes 
festzusetzen; dem Verpflichteten ist die Zahlung an den Ersteher aufzutragen. 

Rückerstattung bei Aufhebung oder Unwirksamkeit des Zuschlags Rückerstattung bei Aufhebung oder Unwirksamkeit des Zuschlags 

§. 157.  

(1) ... § 208. (1) ... 

(2) Die Rückerstattung der bezogenen Früchte und Einkünfte ist vom 
Executionsgerichte auf Antrag einer der im §. 154 Absatz 1, genannten Personen 

(2) Die Rückerstattung der bezogenen Früchte und Einkünfte ist vom 
Exekutionsgerichte durch Beschluss aufzutragen; hiebei sind die wegen 
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durch Beschluss aufzutragen; hiebei sind die wegen Verwertung der Früchte 
nöthigen Anordnungen zu treffen. Vor Erlassung des Beschlusses ist der frühere 
Ersteher einzuvernehmen. Nach Rechtskraft des Beschlusses kann vom 
betreibenden Gläubiger sowie von jeder der übrigen auf das Meistbot 
gewiesenen Personen beim Executionsgerichte die Execution auf das Vermögen 
des früheren Erstehers beantragt und zu Gunsten der Vertheilungsmasse 
durchgeführt werden. 

Verwertung der Früchte nötigen Anordnungen zu treffen. Vor Erlassung des 
Beschlusses ist der frühere Ersteher einzuvernehmen. Nach Rechtskraft des 
Beschlusses kann vom betreibenden Gläubiger sowie von jeder der übrigen auf das 
Meistbot gewiesenen Personen beim Exekutionsgerichte die Exekution auf das 
Vermögen des früheren Erstehers beantragt und zu Gunsten der Verteilungsmasse 
durchgeführt werden. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Einstweilige Verwaltung Einstweilige Verwaltung 

§ 158. (1) Ab Zuschlagserteilung, jedoch nur solange die zur Versteigerung 
gelangte Liegenschaft dem Ersteher noch nicht übergeben wurde, können der 
betreibende Gläubiger, jeder auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellte 
Gläubiger sowie der Ersteher, wenn er mit dem Erlag des Meistbotes nicht 
säumig ist, beim Exekutionsgericht den Antrag auf Anordnung einer 
einstweiligen Verwaltung der versteigerten Liegenschaft stellen. 

§ 190. (1) Ab Zuschlagserteilung, jedoch nur solange die zur Versteigerung 
gelangte Liegenschaft dem Ersteher noch nicht übergeben wurde, können der 
betreibende Gläubiger, jeder auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellte 
Gläubiger sowie der Ersteher, wenn er mit dem Erlag des Meistbotes nicht säumig 
ist, beim Exekutionsgericht den Antrag auf Anordnung einer einstweiligen 
Verwaltung der versteigerten Liegenschaft stellen. 

(2) ... (2) ... 

Einstweilige Verwaltung – anzuwendende Bestimmungen Einstweilige Verwaltung – anzuwendende Bestimmungen 

§. 159.  

Auf diese einstweilige Verwaltung sind die Vorschriften über die 
Zwangsverwaltung mit folgenden Abweichungen sinngemäß anzuwenden: 

§ 191. Auf diese einstweilige Verwaltung sind die Vorschriften über die 
Zwangsverwaltung mit folgenden Abweichungen sinngemäß anzuwenden: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3. die Verwaltung endet mit rechtskräftiger Einstellung des 
Versteigerungsverfahrens oder mit Übergabe der Liegenschaft an den 
Ersteher (§ 156 Abs. 2); das Exekutionsgericht hat in diesen Fällen die 
nach § 130 erforderlichen Aufträge zu erlassen, außer der Ersteher 
wurde im zweiten Fall zum Verwalter bestellt; 

 3. die Verwaltung endet mit rechtskräftiger Einstellung des 
Versteigerungsverfahrens oder mit Übergabe der Liegenschaft an den 
Ersteher (§ 207 Abs. 2); das Exekutionsgericht hat in diesen Fällen die 
nach § 130 erforderlichen Aufträge zu erlassen, außer der Ersteher wurde 
im zweiten Fall zum Verwalter bestellt; 

 4. und 5. ...  4. und 5. ... 

Einstweilige Verwaltung bei Aufhebung oder Unwirksamkeit des Zuschlags Einstweilige Verwaltung bei Aufhebung oder Unwirksamkeit des Zuschlags 

§ 160. Eine gemäß § 158 angeordnete Verwaltung hat, wenn der Zuschlag 
rechtskräftig aufgehoben wird oder wenn er infolge der Anordnung der 
Wiederversteigerung oder der gerichtlichen Annahme eines Überbots seine 
Wirksamkeit verliert, bis zur Übergabe der Liegenschaft an den neuen Ersteher 
fortzudauern. Dem früheren Ersteher ist die Verwaltung abzunehmen. Wenn auf 

§ 192. Eine gemäß § 190 angeordnete Verwaltung hat, wenn der Zuschlag 
rechtskräftig aufgehoben wird oder wenn er infolge der Anordnung der 
Wiederversteigerung oder der gerichtlichen Annahme eines Überbots seine 
Wirksamkeit verliert, bis zur Übergabe der Liegenschaft an den neuen Ersteher 
fortzudauern. Dem früheren Ersteher ist die Verwaltung abzunehmen. Wenn auf 
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Grund landesgesetzlicher Grundverkehrsgesetze die erneute Versteigerung 
bewilligt wird, so ist dem Meistbietenden der ersten Versteigerung die 
einstweilige Verwaltung erst dann abzunehmen, wenn im neuerlichen 
Versteigerungstermin einem anderen Bieter der Zuschlag erteilt worden ist. 
Anstelle des früheren Verwalters kann unter den in § 159 Z 1 angegebenen 
Voraussetzungen der neue Ersteher auf seinen Antrag zum Verwalter ernannt 
werden. 

Grund landesgesetzlicher Grundverkehrsgesetze die erneute Versteigerung 
bewilligt wird, so ist dem Meistbietenden der ersten Versteigerung die einstweilige 
Verwaltung erst dann abzunehmen, wenn im neuerlichen Versteigerungstermin 
einem anderen Bieter der Zuschlag erteilt worden ist. Anstelle des früheren 
Verwalters kann unter den in § 191 Z 1 angegebenen Voraussetzungen der neue 
Ersteher auf seinen Antrag zum Verwalter ernannt werden. 

Übergang der Zwangsverwaltung in eine einstweilige Verwaltung Übergang der Zwangsverwaltung in eine einstweilige Verwaltung 

§. 161.  

(1) Eine vor dem Versteigerungstermine zu Gunsten eines Gläubigers 
eingeleitete Zwangsverwaltung geht mit dem Tage des Zuschlages ohne 
Unterbrechung in eine Verwaltung zu Gunsten des Erstehers über (§§. 158 bis 
160). Der Verwalter ist von der Ertheilung des Zuschlages von amtswegen zu 
verständigen. An seinerstatt kann unter den im §. 159 Z 1 angegebenen 
Voraussetzungen auf Antrag der Ersteher zum Verwalter ernannt werden. 

§ 193. (1) Eine vor dem Versteigerungstermin zu Gunsten eines Gläubigers 
eingeleitete Zwangsverwaltung geht mit dem Tage des Zuschlages ohne 
Unterbrechung in eine Verwaltung zu Gunsten des Erstehers über (§§ 190 bis 
192). Der Verwalter ist von der Erteilung des Zuschlages von amtswegen zu 
verständigen. An dessen Stelle kann unter den im § 190 Z 1 angegebenen 
Voraussetzungen auf Antrag der Ersteher zum Verwalter ernannt werden. 

(2) ... (2) ... 

Anberaumung des Versteigerungstermins Anberaumung des Versteigerungstermins 

§. 169.  

(1) bis (4) … § 167. (1) bis (4) … 

Inhalt des Versteigerungsedikts Inhalt des Versteigerungsedikts 

§ 170. Das Versteigerungsedikt muss enthalten: § 168. Das Versteigerungsedikt muss enthalten: 
 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. die Grundstücksgröße und bei der Versteigerung von 

Liegenschaftsanteilen auch die Angabe der Größe des Anteils und, wenn 
damit Wohnungseigentum verbunden ist, einen Hinweis darauf und auf 
die Größe der Wohnung und der sonstigen Räumlichkeiten, die 
ausschließlich genutzt werden können (§ 1 Abs. 1 WEG), 

 4. die Grundstücksgröße und bei der Versteigerung von 
Liegenschaftsanteilen auch die Angabe der Größe des Anteils und, wenn 
damit Wohnungseigentum verbunden ist, einen Hinweis darauf und auf 
die Größe der Wohnung und der sonstigen Räumlichkeiten, die 
ausschließlich genutzt werden können (§ 2 Abs. 1 und 2 WEG 2002), 

 5. zusätzlich können die Benutzungsart und sonstige nach Auffassung des 
Verkehrs wesentliche Umstände aufgenommen werden, 

 5. zusätzlich können die Benützungsart und sonstige nach Auffassung des 
Verkehrs wesentliche Umstände aufgenommen werden, 

 6. und 7. ...  6. und 7. ... 
 8. die Bezeichnung der Dienstbarkeiten, Ausgedinge und anderen nicht zu 

den Hypotheken gehörenden Lasten, welche der Ersteher ohne 
Anrechnung auf das Meistbot übernehmen muss, 
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 8a. Erklärungen nach § 144 Abs. 2,  8. Erklärungen nach § 144 Abs. 2, 
 9. und 10. ...  9. und 10. ... 

Weiterer Inhalt des Versteigerungsedikts Weiterer Inhalt des Versteigerungsedikts 

§ 170a. In das Versteigerungsedikt sind weiters aufzunehmen: § 169. In das Versteigerungsedikt sind weiters aufzunehmen: 
 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

Bekanntmachung des Versteigerungstermins Bekanntmachung des Versteigerungstermins 

§ 170b. (1) bis (3) … § 170. (1) bis (3) … 

Verständigung bei einem Superädifikat Verständigung bei einem Superädifikat 

§ 173. Bei einem Superädifikat ist eine Ausfertigung des 
Versteigerungsedikts auch dem Eigentümer der Liegenschaft, auf der sich das 
Superädifikat befindet, zu übersenden. 

§ 173. Bei einem Superädifikat ist eine Ausfertigung des 
Versteigerungsedikts auch dem Eigentümer der Liegenschaft, auf dem sich das 
Superädifikat befindet, zu übersenden. 

Prüfungspflichten und Anordnungen des Gerichts Prüfungspflichten und Anordnungen des Gerichts 

§. 175.  

Das Gericht hat sich spätestens vierzehn Tage vor dem 
Versteigerungstermine durch Prüfung der Urkunden, welche zum Beweise der 
Kundmachung und der Zustellung zu dienen haben, die Gewissheit zu 
verschaffen, dass die in Beziehung auf die Bekanntmachung und Zustellung des 
Versteigerungsedictes ertheilten Anordnungen befolgt wurden. Bei 
wahrgenommenen Mängeln sind die erforderlichen Berichtigungen, 
Ergänzungen und Curatorsbestellungen in der Art zu verfügen, dass die 
Versteigerung in dem für sie bestimmten Termine ungehindert vorgenommen 
werden kann. 

§ 175. Das Gericht hat sich spätestens vierzehn Tage vor dem 
Versteigerungstermin durch Prüfung der Urkunden, welche zum Beweise der 
Kundmachung und der Zustellung zu dienen haben, die Gewissheit zu verschaffen, 
dass die in Beziehung auf die Bekanntmachung und Zustellung des 
Versteigerungsediktes erteilten Anordnungen befolgt wurden. Bei 
wahrgenommenen Mängeln sind die erforderlichen Berichtigungen, Ergänzungen 
und Kuratorbestellungen in der Art zu verfügen, dass die Versteigerung in dem für 
sie bestimmten Termine ungehindert vorgenommen werden kann. 

Besichtigung der Liegenschaft Besichtigung der Liegenschaft 

§. 176.  

(1) Der Verpflichtete hat in der Zeit zwischen der Bekanntmachung und der 
Vornahme der Versteigerung Kauflustigen die Besichtigung der Liegenschaft 
und ihres Zubehörs zu gestatten. Auch Dritte haben die Besichtigung zu dulden. 

§ 176.(1) Der Verpflichtete hat in der Zeit zwischen der Bekanntmachung und 
der Vornahme der Versteigerung Bietinteressenten die Besichtigung der 
Liegenschaft und ihres Zubehörs zu gestatten. Auch Dritte haben die Besichtigung 
zu dulden. 

(2) Für die Besichtigung sind vom Gerichte auf Antrag des betreibenden 
Gläubigers oder eines Bietinteressenten unter thunlichster Berücksichtigung der 
Verhältnisse des Verpflichteten und der Anforderungen des ungestörten 
Wirtschaftsbetriebes bestimmte Tage und Stunden festzusetzen. Die 

(2) Für die Besichtigung sind vom Gerichte auf Antrag des betreibenden 
Gläubigers oder eines Bietinteressenten unter tunlichster Berücksichtigung der 
Verhältnisse des Verpflichteten und der Anforderungen des ungestörten 
Wirtschaftsbetriebes bestimmte Tage und Stunden festzusetzen. Die 
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Besichtigungszeit ist in die Ediktsdatei aufzunehmen. Sie (Anm.: gemeint: Die 
Besichtigungszeit) ist dem Verpflichteten und Dritten mitzuteilen; bei Häusern 
mit mehr als zwei vermieteten Wohnungen kann dies durch Anschlag im Haus 
geschehen. 

Besichtigungszeit ist in die Ediktsdatei aufzunehmen. Sie (Anm.: gemeint: Die 
Besichtigungszeit) ist dem Verpflichteten und Dritten mitzuteilen; bei Häusern mit 
mehr als zwei vermieteten Wohnungen kann dies durch Anschlag im Haus 
geschehen. 

(3) ... (3) ... 

Versteigerungstermin Versteigerungstermin 

§. 177.  

(1) ... § 177. (1) ... 

(2) Bei dem Termin sind alle das Versteigerungsverfahren betreffenden 
Urkunden, insbesondere der Katasterauszug, das Schätzungsgutachten und die 
zum Nachweis der geschehenen Bekanntmachungen und Zustellungen 
dienenden Urkunden zur Einsicht aufzulegen. 

(2) Bei dem Termin sind alle das Versteigerungsverfahren betreffenden 
Urkunden, insbesondere Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis, das 
Schätzungsgutachten und die zum Nachweis der geschehenen Bekanntmachungen 
und Zustellungen dienenden Urkunden zur Einsicht aufzulegen. 

(3) Die Leitung des Termins und der Versteigerung obliegt dem Richter. Er 
ist befugt, alle zur Wahrung der Ruhe und Ordnung, sowie zur Hintanhaltung 
unerlaubter Verabredungen, Einschüchterungen und sonstiger Verhinderungen 
von Anboten nöthigen Verfügungen zu treffen und sie zwangsweise, 
erforderlichenfalls mit Unterstützung der den Sicherheitsbehörden zur 
Verfügung stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
durchzuführen. Er hat über alle während der Versteigerung von einzelnen 
Betheiligten vorgebrachten Einwendungen und Anträge zu entscheiden, 
unbeschadet der Befugnis dieser Personen, gegen die Ertheilung des Zuschlages 
später Widerspruch zu erheben. 

(3) Die Leitung des Termins und der Versteigerung obliegt dem Richter. Er 
ist befugt, alle zur Wahrung der Ruhe und Ordnung, sowie zur Hintanhaltung 
unerlaubter Verabredungen, Einschüchterungen und sonstiger Verhinderungen von 
Anboten nötigen Verfügungen zu treffen und sie zwangsweise, erforderlichenfalls 
mit Unterstützung der den Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehenden Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes, durchzuführen. Er hat über alle während der 
Versteigerung von einzelnen Beteiligten vorgebrachten Einwendungen und 
Anträge zu entscheiden, unbeschadet der Befugnis dieser Personen, gegen die 
Erteilung des Zuschlages später Widerspruch zu erheben. 

Unzulässige Bieterabsprachen  

§. 177a.  

(1) Vereinbarungen, wonach jemand verspricht, bei einer Versteigerung als 
Mitbieter nicht zu erscheinen oder nur bis zu einem bestimmten Preis oder sonst 
nur nach einem gegebenen Maßstab oder gar nicht mitzubieten, sind ungültig. 
Die für die Erfüllung dieses Versprechens zugesicherten Beträge, Geschenke 
oder andere Vorteile können nicht eingeklagt werden. Was dafür wirklich 
gezahlt oder übergeben worden ist, kann zurückgefordert werden. 

 

(2) Der Richter kann über eine Person, die während des 
Versteigerungsverfahrens Vereinbarungen im Sinn des Abs. 1 schließt oder zu 
schließen versucht, eine Ordnungsstrafe bis zu 10 000 Euro verhängen. 
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(3) Der Richter kann eine Person vom Bieten ausschließen, die vor oder 
während des Versteigerungstermins Vereinbarungen im Sinn des Abs. 1 schließt 
oder zu schließen versucht. 

 

Verfahrensablauf Verfahrensablauf 

§. 178.  

(1) Vor der Aufforderung zum Bieten hat der Richter bekannt zu geben: § 178. (1) Vor der Aufforderung zum Bieten hat der Richter bekannt zu 
geben: 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. die Bestimmungen der §§ 148 und 177a.  4. die Bestimmungen der §§ 86 und 148. 

(2) Hierauf hat der Richter auf Befragen über die 
Versteigerungsbedingungen, über die Beträge der auf der Liegenschaft 
sichergestellten Forderungen, über die vom Ersteher zu übernehmenden Lasten, 
sowie über alle sonstigen die zu versteigernde Liegenschaft betreffenden 
Verhältnisse, sofern diese aus den Acten zu entnehmen sind, die erbetenen 
näheren Aufklärungen zu geben. Endlich ist die Reihenfolge zu verkünden, in 
welcher mehrere im selben Termine zur Versteigerung gelangende 
Liegenschaften desselben Verpflichteten, oder Antheile an Liegenschaften 
ausgeboten werden. 

(2) Hierauf hat der Richter auf Befragen über die Versteigerungsbedingungen, 
über die Beträge der auf der Liegenschaft sichergestellten Forderungen, über die 
vom Ersteher zu übernehmenden Lasten, sowie über alle sonstigen die zu 
versteigernde Liegenschaft betreffenden Verhältnisse, sofern diese aus den Akten 
zu entnehmen sind, die erbetenen näheren Aufklärungen zu geben. Endlich ist die 
Reihenfolge zu verkünden, in welcher mehrere im selben Termine zur 
Versteigerung gelangende Liegenschaften desselben Verpflichteten, oder Anteile 
an Liegenschaften ausgeboten werden. 

 (3) Hierauf wird zum Bieten aufgefordert. 

Aufforderung zum Bieten  

§. 179.  

(1) Hierauf wird zum Bieten aufgefordert.  

(2) Der die Versteigerung leitende Richter kann Versteigerungsstufen 
vorgeben. Die vorgegebenen Versteigerungsstufen dürfen höchstens drei Prozent 
des Schätzwerts betragen. 

 

Zulassung von Anboten und von Vertretern  

§. 180.  

(1) Der Verpflichtete ist vom Bieten im eigenen und im fremden Namen 
ausgeschlossen. Gleiches gilt von dem den Termin leitenden Richter, dem 
Schriftführer und Ausrufer. 

 

(2) Anbote eines Vertreters dürfen nur zugelassen werden, wenn dessen  
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Vertretungsbefugnis durch öffentliche Urkunden oder durch öffentlich 
beglaubigte Vollmacht nachgewiesen ist. Diese Urkunden sind bei den 
Gerichtsacten zurückzubehalten. Wenn dieser Nachweis dem Richter vor Beginn 
der Versteigerung erbracht wird, kann er auf Antrag beim Vorhandensein 
erheblicher Gründe gestatten, dass der Name des Vollmachtgebers erst nach 
Schluss der Versteigerung öffentlich bekanntgegeben werde. Schreitet als 
Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf 
die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. 

(3) Vertreter des Verpflichteten sind zum Bieten nicht zuzulassen.  

(4) Angebote, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind 
nicht zuzulassen. 

 

(5) Jeder Bieter, dessen Anbot von dem den Termin leitenden Richter 
zugelassen wurde, bleibt an dasselbe gebunden, bis ein höheres Anbot 
abgegeben wird. Durch Einstellung des Verfahrens wird der Bieter von seiner 
Verpflichtung frei. 

 

Schluss der Versteigerung  

§. 181.  

(1) Die Versteigerung ist fortzusetzen, solange höhere Anbote abgegeben 
werden. Auf Verlangen eines oder mehrerer Bieter kann eine kurze 
Überlegungsfrist bewilligt werden. 

 

(2) Die Versteigerung ist zu schließen, wenn ungeachtet einer zweimaligen 
Aufforderung kein höheres Anbot abgegeben wird und der Meistbietende das 
Vadium erlegt hat. 

 

(3) Vor dem Schlusse der Versteigerung hat der den Termin leitende 
Richter das letzte Anbot noch einmal vernehmlich bekannt zu machen. Der 
Schluss der Versteigerung ist zu verkünden. 

 

Widerspruchserhebung Widerspruchserhebung 

§. 182.  

(1) … § 182. (1) … 

(2) Auf Erklärungen, welche nach Schluss des Versteigerungsprotokolles 
erfolgen, auf Vorbehalte und unbestimmte Erklärungen, sowie auf einen 
Widerspruch, der sich auf Umstände stützt, durch welche das Recht des 

(2) Auf Erklärungen, welche nach Schluss des Versteigerungsprotokolles 
erfolgen, auf Vorbehalte und unbestimmte Erklärungen, sowie auf einen 
Widerspruch, der sich auf Umstände stützt, durch welche das Recht des 
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Widersprechenden nicht berührt wird, ist bei der Entscheidung über die 
Ertheilung des Zuschlages kein Bedacht zu nehmen. 

Widersprechenden nicht berührt wird, ist bei der Entscheidung über die Erteilung 
des Zuschlages kein Bedacht zu nehmen. 

Ertheilung des Zuschlages. Erteilung des Zuschlages 

§. 183.  

(1) Wird kein Widerspruch erhoben, so ist dem Meistbietenden, dessen 
Anbot der Richter für zulässig befunden hat, der Zuschlag gleich im 
Versteigerungstermine mittels Beschlusses zu ertheilen und dieser Beschluss zu 
verkünden. Der Beschluss ist überdies dem Verpflichteten, dem betreibenden 
Gläubiger und dem Meistbietenden innerhalb acht Tagen nach dem 
Versteigerungstermine in schriftlicher Ausfertigung zuzustellen. Bei 
Superädifikaten ist vom Zuschlag auch der Eigentümer der Liegenschaft, auf 
dem sich das Superädifikat befindet, zu verständigen. Unterliegt die Übertragung 
des Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrsgesetzen, so ist der Zuschlag 
unter Vorbehalt zu erteilen und bei Vorliegen der von dem jeweiligen 
Grundverkehrsgesetz festgelegten Voraussetzung für rechtswirksam zu erklären. 

§ 183. (1) Wird kein Widerspruch erhoben, so ist dem Meistbietenden, dessen 
Anbot der Richter für zulässig befunden hat, der Zuschlag gleich im 
Versteigerungstermin mittels Beschlusses zu erteilen und dieser Beschluss zu 
verkünden. Der Beschluss ist überdies dem Verpflichteten, dem betreibenden 
Gläubiger und dem Meistbietenden innerhalb acht Tagen nach dem 
Versteigerungstermin in schriftlicher Ausfertigung zuzustellen. Bei 
Superädifikaten ist vom Zuschlag auch der Eigentümer der Liegenschaft, auf dem 
sich das Superädifikat befindet, zu verständigen. Unterliegt die Übertragung des 
Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrsgesetzen, so ist der Zuschlag unter 
Vorbehalt zu erteilen und bei Vorliegen der von dem jeweiligen 
Grundverkehrsgesetz festgelegten Voraussetzung für rechtswirksam zu erklären. 

(2) In dieser Ausfertigung sind die versteigerte Liegenschaft, das auf den 
Ersteher übergehende Zubehör, der Ersteher, das Gebot, für welches, und die 
Bedingungen, unter welchen der Zuschlag ertheilt wurde, zu bezeichnen. Die 
Angabe des Zubehörs kann durch Bezugnahme auf das Schätzungsgutachten, die 
Angabe der Bedingungen des Zuschlags durch Bezugnahme auf die 
Versteigerungsbedingungen geschehen. 

(2) In dieser Ausfertigung sind die versteigerte Liegenschaft, das auf den 
Ersteher übergehende Zubehör, der Ersteher, das Gebot, für welches, und die 
Bedingungen, unter welchen der Zuschlag erteilt wurde, zu bezeichnen. Die 
Angabe des Zubehörs kann durch Bezugnahme auf das Schätzungsgutachten, die 
Angabe der Bedingungen des Zuschlags durch Bezugnahme auf die 
Versteigerungsbedingungen geschehen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

(5) Die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 kommen auch dann zur 
Anwendung, wenn der Zuschlag unter Abweisung eines erhobenen 
Widerspruches ertheilt wird. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 kommen auch dann zur Anwendung, 
wenn der Zuschlag unter Abweisung eines erhobenen Widerspruches erteilt wird. 

Widerspruchsgründe Widerspruchsgründe 

§. 184.  

(1) Ein Widerspruch gegen die Ertheilung des Zuschlages an den 
Meistbietenden kann nur darauf gestützt werden, dass: 

§ 184. (1) Ein Widerspruch gegen die Erteilung des Zuschlages an den 
Meistbietenden kann nur darauf gestützt werden, dass: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. bei der Versteigerung die Bestimmungen der §§. 180 und 181 nicht 

beachtet oder ein Bieter mit Unrecht zurückgewiesen wurde; 
 5. bei der Versteigerung die Bestimmungen der §§ 180 und 181 nicht 

beachtet oder ein Bieter mit Unrecht zurückgewiesen wurde; 
 6. und 7. …  6. und 7. … 
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(2) … (2) … 

Entscheidung über den Widerspruch Entscheidung über den Widerspruch 

§. 185.  

(1) … § 185. (1) … 

(2) Versagt der Richter infolge des Widerspruches den Zuschlag, so ist nach 
Anhörung derjenigen Anwesenden, die vom Versteigerungstermine zu 
verständigen waren, mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des geltend gemachten 
Mangels darüber zu entscheiden, ob die Versteigerung, nöthigenfalls nach 
vorheriger Behebung des Mangels, sogleich wieder aufgenommen und 
fortgesetzt werde, oder ob zur Durchführung der Versteigerung ein neuer Termin 
anzuordnen sei. Ersterenfalls sind, soweit nicht die Gründe des für berechtigt 
erkannten Widerspruches entgegenstehen, die Bieter, die bei der geschlossenen 
Versteigerung mitgewirkt haben, an ihre früher abgegebenen, nicht durch ein 
höheres Anbot entkräfteten Anbote gebunden. 

(2) Versagt der Richter infolge des Widerspruches den Zuschlag, so ist nach 
Anhörung derjenigen Anwesenden, die vom Versteigerungstermin zu verständigen 
waren, mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des geltend gemachten Mangels 
darüber zu entscheiden, ob die Versteigerung, nötigenfalls nach vorheriger 
Behebung des Mangels, sogleich wieder aufgenommen und fortgesetzt werde, oder 
ob zur Durchführung der Versteigerung ein neuer Termin anzuordnen sei. 
Ersterenfalls sind, soweit nicht die Gründe des für berechtigt erkannten 
Widerspruches entgegenstehen, die Bieter, die bei der geschlossenen 
Versteigerung mitgewirkt haben, an ihre früher abgegebenen, nicht durch ein 
höheres Anbot entkräfteten Anbote gebunden. 

(3) Wenn über einen erhobenen Widerspruch nicht gleich im 
Versteigerungstermine entschieden werden kann, so ist der Beschluss, mittels 
dessen über den Widerspruch entschieden wird, innerhalb acht Tagen nach dem 
Versteigerungstermine dem Meistbietenden, dem betreibenden Gläubiger, dem 
Verpflichteten sowie allen sonst jeweils zum Recurse berechtigten Personen in 
schriftlicher Ausfertigung (§. 183 Absatz 2) zuzustellen. 

(3) Wenn über einen erhobenen Widerspruch nicht gleich im 
Versteigerungstermin entschieden werden kann, so ist der Beschluss, mittels 
dessen über den Widerspruch entschieden wird, innerhalb acht Tagen nach dem 
Versteigerungstermin dem Meistbietenden, dem betreibenden Gläubiger, dem 
Verpflichteten sowie allen sonst jeweils zum Rekurse berechtigten Personen in 
schriftlicher Ausfertigung (§ 183 Abs. 2) zuzustellen. 

Versagung des Zuschlags Versagung des Zuschlags 

§. 186.  

(1) Der Zuschlag ist zu versagen, wenn ein begründeter Widerspruch 
erhoben wurde oder wenn das Vorhandensein der im §. 184 Abs. 1 Z 2, 3, 4, 6 
und 7 angegebenen Mängel auf eine andere Weise offenbar wurde. 

§ 186. (1) Der Zuschlag ist zu versagen, wenn ein begründeter Widerspruch 
erhoben wurde oder wenn das Vorhandensein der im § 184 Abs. 1 Z 2, 3, 4, 6 und 
7 angegebenen Mängel auf eine andere Weise offenbar wurde. 

(2) Wegen des im §. 184 Abs. 1 Z 3 angeführten Umstandes ist der 
Zuschlag nicht zu versagen, wenn die nicht geladenen Personen 
dessenungeachtet im Versteigerungstermine erschienen sind oder zu demselben 
einen Vertreter entsendet haben. Auf den Mangel eines gesetzmäßigen Vadiums, 
sowie auf das Fehlen des Nachweises der Vertretungsbefugnis oder 
Bevollmächtigung ist trotz Widerspruches nicht Rücksicht zu nehmen, wenn 
diese Mängel vor Entscheidung über den Zuschlag durch nachträglichen Erlag 
oder Ergänzung der Sicherheit oder durch nachträgliche Beibringung der im §. 

(2) Wegen des im § 184 Abs. 1 Z 3 angeführten Umstandes ist der Zuschlag 
nicht zu versagen, wenn die nicht geladenen Personen dessenungeachtet im 
Versteigerungstermin erschienen sind oder zu demselben einen Vertreter entsendet 
haben. Auf den Mangel eines gesetzmäßigen Vadiums, sowie auf das Fehlen des 
Nachweises der Vertretungsbefugnis oder Bevollmächtigung ist trotz 
Widerspruches nicht Rücksicht zu nehmen, wenn diese Mängel vor Entscheidung 
über den Zuschlag durch nachträglichen Erlag oder Ergänzung der Sicherheit oder 
durch nachträgliche Beibringung der im § 180 bezeichneten Urkunden beseitigt 
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180 bezeichneten Urkunden beseitigt werden. werden. 

(3) … (3) … 

Rekurs gegen Zuschlagserteilung oder –versagung Rekurs gegen Zuschlagserteilung oder –versagung 

§. 187.  

(1) Der Beschluss, durch welchen der Zuschlag ertheilt wird, kann nur von 
denjenigen Personen mittels Recurs angefochten werden, welche im 
Versteigerungstermine anwesend und wegen Erhebung des Widerspruchs zu 
befragen waren. Die Anfechtung kann auf einen der im §. 184 angeführten 
Umstände oder darauf gegründet werden, dass der Zuschlag mit dem Inhalte des 
über den Versteigerungstermin aufgenommenen Protokolles oder anderer nach 
Vorschrift dieses Gesetzes bei der Entscheidung über den Zuschlag zu 
berücksichtigender Acten nicht übereinstimmt, oder dass sich das Meistbot auf 
ein anderes Grundstück bezieht. Wegen der im §. 184 angeführten Mängel 
Recurs einzulegen, sind nur jene Personen befugt, welche wegen dieser Mängel 
im Versteigerungstermine erfolglos Widerspruch erhoben haben. Der in §. 184 
Abs. 1 Z 3, angeführte Mangel kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach 
dem Versteigerungstermine von den gemäß § 171 erster Satz von der 
Versteigerung zu verständigenden Personen auch dann mit Rekurs geltend 
gemacht werden, wenn sie im Versteigerungstermine nicht anwesend waren. 

§ 187. (1) Der Beschluss, durch welchen der Zuschlag erteilt wird, kann nur 
von denjenigen Personen mittels Rekurs angefochten werden, welche im 
Versteigerungstermin anwesend und wegen Erhebung des Widerspruchs zu 
befragen waren. Die Anfechtung kann auf einen der im § 184 angeführten 
Umstände oder darauf gegründet werden, dass der Zuschlag mit dem Inhalt des 
über den Versteigerungstermin aufgenommenen Protokolles oder anderer nach 
Vorschrift dieses Gesetzes bei der Entscheidung über den Zuschlag zu 
berücksichtigender Akten nicht übereinstimmt, oder dass sich das Meistbot auf ein 
anderes Grundstück bezieht. Wegen der im § 184 angeführten Mängel Rekurs 
einzulegen, sind nur jene Personen befugt, welche wegen dieser Mängel im 
Versteigerungstermin erfolglos Widerspruch erhoben haben. Der in § 184 Abs. 1 
Z 3, angeführte Mangel kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem 
Versteigerungstermin von den gemäß § 171 erster Satz von der Versteigerung zu 
verständigenden Personen auch dann mit Rekurs geltend gemacht werden, wenn 
sie im Versteigerungstermin nicht anwesend waren. 

(2) Die vom Gerichte als Ersteher bezeichnete Person kann die Ertheilung 
des Zuschlages auch dann anfechten, wenn ihr der Zuschlag nicht, oder unter 
anderen als den in der Ausfertigung des Zuschlagsbeschlusses angegebenen 
Bedingungen zu ertheilen gewesen wäre. 

(2) Die vom Gerichte als Ersteher bezeichnete Person kann die Erteilung des 
Zuschlages auch dann anfechten, wenn ihr der Zuschlag nicht, oder unter anderen 
als den in der Ausfertigung des Zuschlagsbeschlusses angegebenen Bedingungen 
zu erteilen gewesen wäre. 

(3) Der Recurs gegen die Versagung des Zuschlages kann nur darauf 
gestützt werden, dass die Versagung mit dem Inhalte des über den 
Versteigerungstermin aufgenommenen Protokolles oder anderer nach Vorschrift 
dieses Gesetzes bei der Entscheidung über den Zuschlag zu berücksichtigender 
Acten nicht übereinstimmt oder dass keiner der in diesem Gesetze angegebenen 
Versagungsgründe vorliegt. Zur Anbringung eines solchen Recurses ist nicht 
berechtigt, wer im Versteigerungstermine gegen die Ertheilung des Zuschlages 
Widerspruch erhoben hat. 

(3) Der Rekurs gegen die Versagung des Zuschlages kann nur darauf gestützt 
werden, dass die Versagung mit dem Inhalt des über den Versteigerungstermin 
aufgenommenen Protokolles oder anderer nach Vorschrift dieses Gesetzes bei der 
Entscheidung über den Zuschlag zu berücksichtigender Akten nicht übereinstimmt 
oder dass keiner der in diesem Gesetz angegebenen Versagungsgründe vorliegt. 
Zur Anbringung eines solchen Rekurses ist nicht berechtigt, wer im 
Versteigerungstermin gegen die Erteilung des Zuschlages Widerspruch erhoben 
hat. 

(4) Von der Erledigung des Recurses sind der Meistbietende, der 
betreibende Gläubiger und der Verpflichtete in Kenntnis zu setzen, wenngleich 
sie nicht Beschwerdeführer sind. 

(4) Von der Erledigung des Rekurses sind der Meistbietende, der betreibende 
Gläubiger und der Verpflichtete in Kenntnis zu setzen, wenngleich sie nicht 
Beschwerdeführer sind. 
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(5) Die nach der Recursentscheidung erforderlichen weiteren Verfügungen 
hat das Gericht erster Instanz von amtswegen zu treffen. 

(5) Die nach der Rekursentscheidung erforderlichen weiteren Verfügungen 
hat das Gericht erster Instanz von amtswegen zu treffen. 

Rekurs gegen Zuschlagserteilung oder –versagung Rekurs gegen Zuschlagserteilung oder –versagung 

§. 188.  

(1) bis (3) ... § 188. (1) bis (3) ... 
 (4) Wird im Versteigerungstermin weniger geboten, als das geringste Gebot 

beträgt, so ist auf einen binnen zwei Jahren zu stellenden Antrag ein weiterer 
Versteigerungstermin anzuberaumen. Die neuerliche Versteigerung ist unter 
entsprechender Anwendung der für die erste Versteigerung geltenden Vorschriften 
durchzuführen. Lag der ersten Versteigerung ein höheres geringstes Gebot als der 
halbe Schätzwert zugrunde, so kann gleichzeitig beantragt werden, dass dieses auf 
den gesetzlich vorgeschriebenen Betrag herabgesetzt wird. 

Rechtsfolgen der Zuschlagserteilung Rechtsfolgen der Zuschlagserteilung 

§. 189.  

(1) Die durch rechtskräftige Ertheilung des Zuschlages erworbenen Rechte 
des Erstehers können nicht deshalb angefochten werden, weil der 
Executionstitel, auf welchem die Bewilligung der Zwangsversteigerung beruht, 
aufgehoben worden ist oder nachträglich aufgehoben wird. 

§ 189. (1) Die durch rechtskräftige Erteilung des Zuschlages erworbenen 
Rechte des Erstehers können nicht deshalb angefochten werden, weil der 
Exekutionstitel, auf welchem die Bewilligung der Zwangsversteigerung beruht, 
aufgehoben worden ist oder nachträglich aufgehoben wird. 

(2) Der Ersteher kann wegen Unrichtigkeit der Angaben, die im 
Versteigerungsedikt oder in den vor der Versteigerung mitgetheilten Acten über 
die versteigerte Liegenschaft oder über deren Zubehör enthalten waren, keinen 
Anspruch auf Gewährleistung erheben. 

(2) Der Ersteher kann wegen Unrichtigkeit der Angaben, die im 
Versteigerungsedikt oder in den vor der Versteigerung mitgeteilten Akten über die 
versteigerte Liegenschaft oder über deren Zubehör enthalten waren, keinen 
Anspruch auf Gewährleistung erheben. 

Protokoll über den Versteigerungstermin. Protokoll über den Versteigerungstermin 

§. 194.  

(1) Das über den Versteigerungstermin aufzunehmende Protokoll hat 
insbesondere anzugeben: 

§ 194. (1) Das über den Versteigerungstermin aufzunehmende Protokoll hat 
insbesondere anzugeben: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. bei Erhebung von Widersprüchen gegen die Ertheilung des Zuschlages 

den Namen der Widerspruch erhebenden Personen, die für den 
Widerspruch angeführten Gründe, die vorgebrachten Beweise und das 
aus den Erklärungen der Betheiligten sich ergebende Sachverhältnis. 

 6. bei Erhebung von Widersprüchen gegen die Erteilung des Zuschlages den 
Namen der Widerspruch erhebenden Personen, die für den Widerspruch 
angeführten Gründe, die vorgebrachten Beweise und das aus den 
Erklärungen der Beteiligten sich ergebende Sachverhältnis. 

(2) … (2) … 
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Überbot. Überbot 

§. 195.  

(1) Wenn das Meistbot, für das der Zuschlag ertheilt wurde, drei Viertel des 
Schätzungswertes der Liegenschaft und des Zubehörs nicht erreicht, kann die 
Versteigerung durch ein Überbot unwirksam gemacht werden. 

§ 195. (1) Wenn das Meistbot, für das der Zuschlag erteilt wurde, drei Viertel 
des Schätzungswertes der Liegenschaft und des Zubehörs nicht erreicht, kann die 
Versteigerung durch ein Überbot unwirksam gemacht werden. 

(2) … (2) … 

Anbringung des Überbots Anbringung des Überbots 

§. 196.  

(1) und (2) … § 196. (1) und (2) … 

Entkräftung des Überbots Entkräftung des Überbots 

§. 197.  

Von dem höchsten Überbot, für das eine Sicherheit erlegt wurde, ist der 
Ersteher zu verständigen. Er kann die angebrachten Überbote dadurch 
entkräften, dass er innerhalb dreier Tage, nachdem ihm das letzte rechtzeitig 
eingelangte Überbot mitgetheilt wurde, sein Meistbot auf den Betrag des 
höchsten Überbots erhöht. Die Erklärung darüber ist beim Executionsgerichte 
mittels Schriftsatz oder zu Protokoll abzugeben; sobald der Schriftsatz beim 
Executionsgerichte eingelangt oder das Protokoll geschlossen ist, kann die 
Erklärung nicht mehr zurückgezogen werden. 

§ 197. Von dem höchsten Überbot, für das eine Sicherheit erlegt wurde, ist 
der Ersteher zu verständigen. Er kann die angebrachten Überbote dadurch 
entkräften, dass er innerhalb dreier Tage, nachdem ihm das letzte rechtzeitig 
eingelangte Überbot mitgeteilt wurde, sein Meistbot auf den Betrag des höchsten 
Überbots erhöht. Die Erklärung darüber ist beim Exekutionsgerichte mittels 
Schriftsatz oder zu Protokoll abzugeben; sobald der Schriftsatz beim 
Exekutionsgerichte eingelangt oder das Protokoll geschlossen ist, kann die 
Erklärung nicht mehr zurückgezogen werden. 

Annahme des Überbots Annahme des Überbots 

§. 198.  

(1) Wenn der Ersteher das Meistbot gemäß §. 197 erhöht, sind sämmtliche 
Überbote zurückzuweisen. Sonst ist unter mehreren Überbietern derjenige 
zuzulassen, welcher den höchsten Preis angeboten hat; bei Gleichheit der 
Überbote gibt das Zuvorkommen den Ausschlag. 

§ 198. (1) Wenn der Ersteher das Meistbot gemäß § 197 erhöht, sind 
sämtliche Überbote zurückzuweisen. Sonst ist unter mehreren Überbietern 
derjenige zuzulassen, welcher den höchsten Preis angeboten hat; bei Gleichheit der 
Überbote gibt das Zuvorkommen den Ausschlag. 

(2) Der Ersteher, die Überbieter, der betreibende Gläubiger, der 
Verpflichtete, sowie alle Personen, welche gegen die dem Überbote 
vorausgegangene Zuschlagsertheilung Recurs erhoben haben, sind von der 
Entscheidung zu verständigen und können sie mittels Recurs anfechten. Das 
Unterlassen der Anfechtung der gerichtlichen Überbotsannahme seitens 
derjenigen, welche gegen die Zuschlagsertheilung Recurs erhoben haben, gilt als 
Zurücknahme dieses Recurses. 

(2) Der Ersteher, die Überbieter, der betreibende Gläubiger, der Verpflichtete, 
sowie alle Personen, welche gegen die dem Überbote vorausgegangene 
Zuschlagserteilung Rekurs erhoben haben, sind von der Entscheidung zu 
verständigen und können sie mittels Rekurs anfechten. Das Unterlassen der 
Anfechtung der gerichtlichen Überbotsannahme seitens derjenigen, welche gegen 
die Zuschlagserteilung Rekurs erhoben haben, gilt als Zurücknahme dieses 
Rekurses. 
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Rechtsfolgen der Annahme des Überbots Rechtsfolgen der Annahme des Überbots 

§. 199.  

(1) Mit Eintritt der Rechtskraft einer gerichtlichen Überbotsannahme 
verliert die frühere Versteigerung ihre Wirksamkeit. Das Gericht hat von 
amtswegen den früheren Zuschlag aufzuheben und dem Überbieter den Zuschlag 
zu ertheilen. Dieser Beschluss ist dem Überbieter, dessen Überbot angenommen 
wurde, dem Verpflichteten, dem betreibenden Gläubiger und dem früheren 
Ersteher innerhalb acht Tagen nach Rechtskraft der Überbotsannahme in 
schriftlicher Ausfertigung zuzustellen (§. 183 Absatz 2). Binnen derselben Frist 
ist die Erteilung des Zuschlages öffentlich bekannt zu machen und im 
Grundbuch anzumerken; dieser Anmerkung kommt die Rechtswirkung einer 
Anmerkung der Erteilung des Zuschlages (§ 72 GBG) zu. Gegen den Beschluss, 
durch welchen der Zuschlag ertheilt wird, ist ein weiteres Überbot unzulässig. 

§ 199. (1) Mit Eintritt der Rechtskraft einer gerichtlichen Überbotsannahme 
verliert die frühere Versteigerung ihre Wirksamkeit. Das Gericht hat von 
amtswegen den früheren Zuschlag aufzuheben und dem Überbieter den Zuschlag 
zu erteilen. Dieser Beschluss ist dem Überbieter, dessen Überbot angenommen 
wurde, dem Verpflichteten, dem betreibenden Gläubiger und dem früheren 
Ersteher innerhalb acht Tagen nach Rechtskraft der Überbotsannahme in 
schriftlicher Ausfertigung zuzustellen (§ 183 Abs. 2). Binnen derselben Frist ist die 
Erteilung des Zuschlages öffentlich bekannt zu machen und im Grundbuch 
anzumerken; dieser Anmerkung kommt die Rechtswirkung einer Anmerkung der 
Erteilung des Zuschlages (§ 72 GBG) zu. Gegen den Beschluss, durch welchen der 
Zuschlag erteilt wird, ist ein weiteres Überbot unzulässig. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Eine nach §. 158 bewilligte einstweilige Verwaltung der Liegenschaft 
findet von Ertheilung des Zuschlages an zu Gunsten des Überbieters statt. War 
die Liegenschaft schon dem Ersteher übergeben, so hat das Executionsgericht 
von amtswegen eine einstweilige Verwaltung (§§. 159 ff.) anzuordnen. 

(4) Eine nach § 158 bewilligte einstweilige Verwaltung der Liegenschaft 
findet von Erteilung des Zuschlages an zu Gunsten des Überbieters statt. War die 
Liegenschaft schon dem Ersteher übergeben, so hat das Exekutionsgericht von 
amtswegen eine einstweilige Verwaltung (§§ 159 ff) anzuordnen. 

Rechtsfolgen der Zuschlagserteilung Rechtsfolgen der Zuschlagserteilung 

§. 200.  

Außer den sonst in diesem Gesetze bezeichneten Fällen ist das 
Versteigerungsverfahren durch Beschluss einzustellen: 

§ 148. Außer den sonst in diesem Gesetz bezeichneten Fällen ist das 
Versteigerungsverfahren durch Beschluss einzustellen: 

 2. wenn ein Pfandgläubiger die vollstreckbare Forderung, wegen deren 
Versteigerung bewilligt wurde, unter gleichzeitigem Ersatz aller dem 
Verpflichteten zur Last fallenden Kosten einlöst und Einstellung der 
Versteigerung beantragt; einen solchen Antrag kann auch der 
betreibende Gläubiger stellen, der die Forderungen aller übrigen 
betreibenden Gläubiger unter Ersatz der dem Verpflichteten zur Last 
fallenden Kosten einlöst; 

 1. wenn ein Pfandgläubiger die vollstreckbare Forderung, wegen deren 
Versteigerung bewilligt wurde, unter gleichzeitigem Ersatz aller dem 
Verpflichteten zur Last fallenden Kosten einlöst und Einstellung der 
Versteigerung beantragt; einen solchen Antrag kann auch der betreibende 
Gläubiger stellen, der die Forderungen aller übrigen betreibenden 
Gläubiger unter Ersatz der dem Verpflichteten zur Last fallenden Kosten 
einlöst; 

 3. wenn der betreibende Gläubiger vor Beginn der Versteigerung von der 
Fortsetzung der Exekution absteht (§ 39 Abs. 1 Z 6 letzter Fall); wegen 
der vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers kann vor 
Ablauf eines halben Jahres seit dem Antrag auf Einstellung eine neue 
Versteigerung nicht beantragt werden; 

 2. wenn der betreibende Gläubiger vor Beginn der Versteigerung von der 
Fortsetzung der Exekution absteht (§ 39 Abs. 1 Z 6 letzter Fall); wegen 
der vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers kann vor 
Ablauf eines halben Jahres seit dem Antrag auf Einstellung eine neue 
Versteigerung nicht beantragt werden; 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

88 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 89 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 4. wenn der Verpflichtete vor Beginn der Versteigerung allen betreibenden 

Gläubigern die volle Befriedigung ihrer vollstreckbaren Forderungen 
samt Nebengebühren und die Bezahlung der bis dahin aufgelaufenen 
Kosten des Versteigerungsverfahrens anbietet, die dazu erforderlichen 
Geldbeträge dem Richter, der den Versteigerungstermin leitet, übergibt 
oder gerichtlich erlegt und die Einstellung beantragt; soweit die Kosten 
des Versteigerungsverfahrens noch nicht bestimmt sind, ist zu deren 
Deckung ein vom Richter festzusetzender Betrag als Sicherstellung zu 
übergeben. 

 3. wenn der Verpflichtete vor Beginn der Versteigerung allen betreibenden 
Gläubigern die volle Befriedigung ihrer vollstreckbaren Forderungen samt 
Nebengebühren und die Bezahlung der bis dahin aufgelaufenen Kosten 
des Versteigerungsverfahrens anbietet, die dazu erforderlichen 
Geldbeträge dem Richter, der den Versteigerungstermin leitet, übergibt 
oder gerichtlich erlegt und die Einstellung beantragt; soweit die Kosten 
des Versteigerungsverfahrens noch nicht bestimmt sind, ist zu deren 
Deckung ein vom Richter festzusetzender Betrag als Sicherstellung zu 
übergeben. 

Zahlungsvereinbarung Zahlungsvereinbarung 

§ 200a. … § 157. … 

Aufschiebung der Exekution bei einer Naturkatastrophe Aufschiebung der Exekution bei einer Naturkatastrophe 

§ 200b. (1) bis (3) … § 158. (1) bis (3) … 

Vorrang der Zwangsverwaltung Vorrang der Zwangsverwaltung 

§. 201.  

(1) Auf Antrag des Verpflichteten kann statt des Versteigerungsverfahrens 
die Zwangsverwaltung der Liegenschaft zu Gunsten der vollstreckbaren 
Forderung des betreibenden Gläubigers durch Beschluss angeordnet und das 
Versteigerungsverfahren aufgeschoben werden, wenn der durchschnittliche 
jährliche Ertragsüberschuss aus der Bewirtschaftung der zu versteigernden 
Liegenschaft hinreicht, um die bei Begründung des Schuldverhältnisses oder 
nachträglich zwischen dem Gläubiger und Schuldner vereinbarten Annuitäten 
oder sonstigen Capitalsabschlagszahlungen sammt den laufenden Zinsen zu 
decken. 

§ 155. (1) Auf Antrag des Verpflichteten kann statt des 
Versteigerungsverfahrens die Zwangsverwaltung der Liegenschaft zu Gunsten der 
vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers durch Beschluss 
angeordnet und das Versteigerungsverfahren aufgeschoben werden, wenn der 
durchschnittliche jährliche Ertragsüberschuss aus der Bewirtschaftung der zu 
versteigernden Liegenschaft hinreicht, um die bei Begründung des 
Schuldverhältnisses oder nachträglich zwischen dem Gläubiger und Schuldner 
vereinbarten Annuitäten oder sonstigen Kapitalsabschlagszahlungen samt den 
laufenden Zinsen zu decken. 

(2) Dasselbe kann auf Antrag des Verpflichteten geschehen, wenn zwar 
eine terminweise Tilgung der vollstreckbaren Forderung nicht vereinbart war, 
diese Forderung aber sammt Nebengebüren aus den voraussichtlichen 
Ertragsüberschüssen im Laufe eines Jahres getilgt werden kann. 

(2) Dasselbe kann auf Antrag des Verpflichteten geschehen, wenn zwar eine 
terminweise Tilgung der vollstreckbaren Forderung nicht vereinbart war, diese 
Forderung aber samt Nebengebühren aus den voraussichtlichen 
Ertragsüberschüssen im Laufe eines Jahres getilgt werden kann. 

Zwangsverwaltung – Aufschiebung Zwangsverwaltung – Aufschiebung 

§. 202.  

(1) Anträge auf Aufschiebung des Versteigerungsverfahrens, die sich auf §. 
201 gründen, müssen bei sonstigem Ausschluss innerhalb vierzehn Tagen nach 
Verständigung des Verpflichteten von der Bewilligung der Versteigerung 

§ 156. (1) Anträge auf Aufschiebung des Versteigerungsverfahrens, die sich 
auf § 155 gründen, müssen bei sonstigem Ausschluss innerhalb vierzehn Tagen 
nach Verständigung des Verpflichteten von der Bewilligung der Versteigerung 
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angebracht werden. angebracht werden. 

(2) ... (2) ... 

Vorrang anderer Exekutionsarten Vorrang anderer Exekutionsarten 

§ 203. Das Versteigerungsverfahren ist vorbehaltlich der Anwendung des 
§ 14 Abs. 1, § 27 Abs. 1 und § 41 Abs. 2 aufzuschieben, wenn zur 
Hereinbringung derselben Forderung Exekution auf wiederkehrende 
Geldforderungen geführt wird und der pfändbare Betrag voraussichtlich 
ausreichen wird, die hereinzubringende Forderung samt Nebengebühren im 
Laufe eines Jahres zu tilgen oder Exekution auf bewegliche körperliche Sachen 
geführt wird und die gepfändeten Sachen die hereinzubringende Forderung 
voraussichtlich decken werden. 

§ 153. Das Versteigerungsverfahren ist vorbehaltlich der Anwendung des 
§§ 14, 27 Abs. 1 und § 41 Abs. 2 aufzuschieben, wenn zur Hereinbringung 
derselben Forderung Exekution auf wiederkehrende Geldforderungen geführt wird 
und der pfändbare Betrag voraussichtlich ausreichen wird, die hereinzubringende 
Forderung samt Nebengebühren im Laufe eines Jahres zu tilgen oder Exekution 
auf bewegliche oder unbewegliche Sachen oder Vermögensrechte geführt wird und 
die gepfändeten Sachen die hereinzubringende Forderung voraussichtlich decken 
werden. Bei einer anderen unbeweglichen Sache ist das Verfahren nur auf Antrag 
aufzuschieben. 

Verständigung von der Einstellung oder Aufschiebung Verständigung von der Einstellung oder Aufschiebung 

§ 205. Von jeder Einstellung oder Aufschiebung eines 
Versteigerungsverfahrens sind neben dem Verpflichteten der betreibende 
Gläubiger sowie alle übrigen Personen besonders zu verständigen, die von den 
Vorfällen des Versteigerungsverfahrens jeweils durch Zustellung schriftlicher 
Beschlussausfertigungen zu benachrichtigen sind. Von der rechtskräftigen 
Einstellung ist auch der nach § 158 oder 199 bestellte Verwalter der 
Liegenschaft zu verständigen. Der betreibende Gläubiger, zu dessen Gunsten die 
Einleitung des Versteigerungsverfahrens im Grundbuch angemerkt wurde, ist 
gleichzeitig von den ihm nach § 208 zustehenden Befugnissen und von der Frist 
zu verständigen, binnen deren diese Befugnisse auszuüben sind. 

§ 149. Von jeder Einstellung oder Aufschiebung eines 
Versteigerungsverfahrens sind neben dem Verpflichteten der betreibende 
Gläubiger sowie alle übrigen Personen besonders zu verständigen, die von den 
Vorfällen des Versteigerungsverfahrens jeweils durch Zustellung schriftlicher 
Beschlussausfertigungen zu benachrichtigen sind. Von der rechtskräftigen 
Einstellung ist auch der nach § 158 oder 199 bestellte Verwalter der Liegenschaft 
zu verständigen. Der betreibende Gläubiger, zu dessen Gunsten die Einleitung des 
Versteigerungsverfahrens im Grundbuch angemerkt wurde, ist gleichzeitig von 
den ihm nach § 208 zustehenden Befugnissen und von der Frist zu verständigen, 
binnen deren diese Befugnisse auszuüben sind. 

Ausscheiden eines betreibenden Gläubigers Ausscheiden eines betreibenden Gläubigers 

§. 206.  

Erfolgt die Einstellung oder Aufschiebung aus einem Grunde, der nicht in 
gleicher Weise gegen alle Gläubiger wirkt, die das Versteigerungsverfahren 
betreiben (§§ 35 bis 37, 39, 40, 188, 200 Z 3, 200a, 201), so ist das 
Versteigerungsverfahren zugunsten der übrigen betreibenden Gläubiger 
fortzusetzen. 

§ 150. Erfolgt die Einstellung oder Aufschiebung aus einem Grunde, der nicht 
in gleicher Weise gegen alle Gläubiger wirkt, die das Versteigerungsverfahren 
betreiben (§§ 35 bis 37, 39, 40, 148 Z 2, 155, 157, 188), so ist das 
Versteigerungsverfahren zugunsten der übrigen betreibenden Gläubiger 
fortzusetzen. 

Löschung der bücherlichen Anmerkungen Löschung der bücherlichen Anmerkungen 

§. 207.  

(1) Nach Ablauf von vierzehn Tagen seit rechtskräftiger Einstellung eines § 151. (1) Nach Ablauf von vierzehn Tagen seit rechtskräftiger Einstellung 
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Versteigerungsverfahrens hat das Executionsgericht von amtswegen die 
Löschung aller auf dieses Versteigerungsverfahren sich beziehenden 
bücherlichen Anmerkungen zu veranlassen. 

eines Versteigerungsverfahrens hat das Exekutionsgericht von amtswegen die 
Löschung aller auf dieses Versteigerungsverfahren sich beziehenden bücherlichen 
Anmerkungen zu veranlassen. 

(2) … (2) … 

Pfandrechtseintragung Pfandrechtseintragung 

§. 208.  

(1) Innerhalb der im §. 207 Absatz 1, angegebenen Frist können alle 
Gläubiger, zu deren Gunsten die Einleitung des Versteigerungsverfahrens im 
öffentlichen Buche angemerkt wurde (§ 137), beim Executionsgerichte den 
Antrag stellen, dass in der Rangordnung dieser Anmerkung für ihre 
vollstreckbare Forderung das Pfandrecht auf die in Execution gezogene 
Liegenschaft einverleibt werde. 

§ 152. (1) Innerhalb der in § 151 Abs. 1 angegebenen Frist können alle 
Gläubiger, zu deren Gunsten die Einleitung des Versteigerungsverfahrens im 
öffentlichen Buche angemerkt wurde (§ 137), beim Exekutionsgerichte den Antrag 
stellen, dass in der Rangordnung dieser Anmerkung für ihre vollstreckbare 
Forderung das Pfandrecht auf die in Exekution gezogene Liegenschaft einverleibt 
werde. 

(2) Für die Bewilligung und den Vollzug dieser Einverleibung gelten die 
Bestimmungen des GBG mit der Abweichung, dass die Rekursfrist 14 Tage 
beträgt. Einer solchen Einverleibung des Pfandrechtes steht nicht entgegen, dass 
die Liegenschaft inzwischen vom Verpflichteten veräußert oder belastet wurde. 

(2) Für die Bewilligung und den Vollzug dieser Einverleibung gelten die 
Bestimmungen des GBG mit der Abweichung, dass die Rekursfrist 14 Tage 
beträgt. Einer solchen Einverleibung des Pfandrechtes steht nicht entgegen, dass 
die Liegenschaft inzwischen vom Verpflichteten veräußert wurde. 

(3) Dagegen kann einem nach Absatz 1 gestellten Antrage nicht Folge 
gegeben werden, wenn das Versteigerungsverfahren deshalb eingestellt wurde, 
weil ein Executionsverfahren zu Gunsten der bestimmten Forderung überhaupt 
unzulässig ist, weil der Executionstitel rechtskräftig aufgehoben oder unwirksam 
erklärt wurde oder weil der zu vollstreckende Anspruch berichtigt oder dem 
Gläubiger rechtskräftig aberkannt wurde. 

(3) Dagegen kann einem nach Abs. 1 gestellten Antrag nicht Folge gegeben 
werden, wenn das Versteigerungsverfahren deshalb eingestellt wurde, weil ein 
Exekutionsverfahren zu Gunsten der bestimmten Forderung überhaupt unzulässig 
ist, weil der Exekutionstitel rechtskräftig aufgehoben oder unwirksam erklärt 
wurde oder weil der zu vollstreckende Anspruch berichtigt oder dem Gläubiger 
rechtskräftig aberkannt wurde. 

Anberaumung der Meistbotsverteilungstagsatzung Anberaumung der Meistbotsverteilungstagsatzung 

§. 209.  

(1) und (2) … § 209. (1) und (2) … 

(3) Dem Ersteher ist die Anberaumung der Tagsatzung mit dem Beifügen 
mitzutheilen, dass es ihm freistehe, an derselben theilzunehmen. 

(3) Dem Ersteher ist die Anberaumung der Tagsatzung mit dem Beifügen 
mitzuteilen, dass es ihm freistehe, an derselben teilzunehmen. 

(4) … (4) … 

Angabe des Entschädigungs- oder Kapitalbetrags Angabe des Entschädigungs- oder Kapitalbetrags 

§. 211.  

(1) … § 211. (1) … 
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(2) Wer bereit ist, seinen sichergestellten Anspruch auf Entrichtung von 
Renten und anderen wiederkehrenden Leistungen und Zahlungen gegen einen 
bestimmten Capitalsbetrag aufzugeben, hat diesen Betrag zu bezeichnen. 

(2) Wer bereit ist, seinen sichergestellten Anspruch auf Entrichtung von 
Renten und anderen wiederkehrenden Leistungen und Zahlungen gegen einen 
bestimmten Kapitalsbetrag aufzugeben, hat diesen Betrag zu bezeichnen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Verhandlung über die Ansprüche Verhandlung über die Ansprüche 

§. 212.  

(1) Bei der Tagsatzung haben die erschienenen Personen über die bei der 
Vertheilung des Meistbotes zu berücksichtigenden Ansprüche und die 
Reihenfolge ihrer Befriedigung zu verhandeln. Der zur Tagsatzung erschienene 
Verpflichtete hat alle vom Gerichte oder von einem der Anwesenden geforderten 
Aufklärungen zu geben, welche für die Prüfung der Richtigkeit und 
Rangordnung der aus dem Meistbote zu berichtigenden Ansprüche nöthig sind. 

§ 212. (1) Bei der Tagsatzung haben die erschienenen Personen über die bei 
der Verteilung des Meistbotes zu berücksichtigenden Ansprüche und die 
Reihenfolge ihrer Befriedigung zu verhandeln. Der zur Tagsatzung erschienene 
Verpflichtete hat alle vom Gerichte oder von einem der Anwesenden geforderten 
Aufklärungen zu geben, welche für die Prüfung der Richtigkeit und Rangordnung 
der aus dem Meistbote zu berichtigenden Ansprüche nötig sind. 

(2) … (2) … 

(3) Kann die Verhandlung an einem Tage nicht beendet werden, so ist die 
Fortsetzung derselben für einen der nächsten Tage anzuordnen und dies den 
anwesenden Personen bei Unterbrechung der Verhandlung zu verkünden. Einer 
neuerlichen Ladung der im §. 209 bezeichneten Personen bedarf es nicht. 

(3) Kann die Verhandlung an einem Tage nicht beendet werden, so ist die 
Fortsetzung derselben für einen der nächsten Tage anzuordnen und dies den 
anwesenden Personen bei Unterbrechung der Verhandlung zu verkünden. Einer 
neuerlichen Ladung der im § 209 bezeichneten Personen bedarf es nicht. 

Widerspruchsrecht Widerspruchsrecht 

§. 213.  

(1) Gegen die Berücksichtigung angemeldeter oder aus dem Grundbuch zu 
entnehmender Ansprüche bei der Verteilung, gegen die Höhe der an Kapital- 
und Nebengebühren angesprochenen Beträge und gegen die für einzelne 
Forderungen begehrte Rangordnung kann von allen zur Tagsatzung erschienenen 
Berechtigten Widerspruch erhoben werden, deren Ansprüche beim Ausfallen des 
bestrittenen Rechts aus dem Versteigerungserlös zum Zug kommen könnten; die 
Befugnis zum Widerspruch steht unter dieser Voraussetzung insbesondere auch 
den Afterpfandgläubigern zu. Der Verpflichtete kann nur gegen die 
Berücksichtigung solcher Ansprüche Widerspruch erheben, für welche ein 
Executionstitel nicht vorliegt. 

§ 213. (1) Gegen die Berücksichtigung angemeldeter oder aus dem 
Grundbuch zu entnehmender Ansprüche bei der Verteilung, gegen die Höhe der an 
Kapital- und Nebengebühren angesprochenen Beträge und gegen die für einzelne 
Forderungen begehrte Rangordnung kann von allen zur Tagsatzung erschienenen 
Berechtigten Widerspruch erhoben werden, deren Ansprüche beim Ausfallen des 
bestrittenen Rechts aus dem Versteigerungserlös zum Zug kommen könnten; die 
Befugnis zum Widerspruch steht unter dieser Voraussetzung insbesondere auch 
den Afterpfandgläubigern zu. Der Verpflichtete kann nur gegen die 
Berücksichtigung solcher Ansprüche Widerspruch erheben, für welche ein 
Exekutionstitel nicht vorliegt. 

(2) … (2) … 

(3) Das über die Tagsatzung aufzunehmende Protokoll hat den wesentlichen 
Inhalt der von den Betheiligten abgegebenen, für die Vertheilung erheblichen 

(3) Das über die Tagsatzung aufzunehmende Protokoll hat den wesentlichen 
Inhalt der von den Beteiligten abgegebenen, für die Verteilung erheblichen 
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Erklärungen zu enthalten. Erklärungen zu enthalten. 

Verteilungsbeschluss Verteilungsbeschluss 

§. 214.  

(1) … § 214. (1) … 

(2) Soweit die im einzelnen Falle davon betroffenen berechtigten Personen 
einig sind, erfolgt die Vertheilung nach Maßgabe dieses Einverständnisses; 
andernfalls sind dabei die nachfolgenden Vorschriften zu beobachten. 

(2) Soweit die im einzelnen Falle davon betroffenen berechtigten Personen 
einig sind, erfolgt die Verteilung nach Maßgabe dieses Einverständnisses; 
andernfalls sind dabei die nachfolgenden Vorschriften zu beobachten. 

Verteilungsbeschluss Verteilungsbeschluss 

§. 215.  

Die Vertheilungsmasse bilden: § 215. Die Verteilungsmasse bilden: 
 1. ...  1. ... 
 2. die Erträgnisse einer während des Versteigerungsverfahrens 

angeordneten einstweiligen Verwaltung (§. 159 Z 4); 
 2. die Erträgnisse einer während des Versteigerungsverfahrens angeordneten 

einstweiligen Verwaltung (§ 191 Z 4); 
 3. das Vadium des säumigen Erstehers und die von diesem erlegten 

Meistbotsraten, soweit sie nach den Vorschriften dieses Gesetzes in die 
Verteilungsmasse fallen, sowie die vom Ersteher geleisteten sonstigen 
Ersätze samt Zinsen (§ 155); 

 3. das Vadium des säumigen Erstehers und die von diesem erlegten 
Meistbotsraten, soweit sie nach den Vorschriften dieses Gesetzes in die 
Verteilungsmasse fallen, sowie die vom Ersteher geleisteten sonstigen 
Ersätze samt Zinsen (§ 206); 

 4. die vom Ersteher gemäß §. 157 geleisteten Rückerstattungen und alle 
übrigen nach den Vorschriften dieses Gesetzes in die Vertheilungsmasse 
fließenden Beträge. 

 4. die vom Ersteher gemäß § 208 geleisteten Rückerstattungen und alle 
übrigen nach den Vorschriften dieses Gesetzes in die Verteilungsmasse 
fließenden Beträge. 

Rangordnung der zu berichtigenden Ansprüche Rangordnung der zu berichtigenden Ansprüche 

§. 216.  

(1) Aus der Vertheilungsmasse sind in nachfolgender Rangordnung zu 
berichtigen: 

§ 216. (1) Aus der Verteilungsmasse sind in nachfolgender Rangordnung zu 
berichtigen: 

 1. falls während des Versteigerungsverfahrens zu Gunsten der auf das 
Meistbot gewiesenen Personen eine Verwaltung stattgefunden hat, die 
im §. 120 Abs. 2 Z 4 bezeichneten Auslagen und Vorschüsse; 

 1. falls während des Versteigerungsverfahrens zu Gunsten der auf das 
Meistbot gewiesenen Personen eine Verwaltung stattgefunden hat, die im 
§ 120 Abs. 2 Z 4 bezeichneten Auslagen und Vorschüsse; 

 2. die aus den letzten drei Jahren vor dem Tage der Ertheilung des 
Zuschlages rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden 
Steuern sammt Zuschlägen, Vermögensübertragungsgebüren und 
sonstige von der Liegenschaft zu entrichtende öffentliche Abgaben, die 
nach den bestehenden Vorschriften ein gesetzliches Pfand- oder 

 2. die aus den letzten drei Jahren vor dem Tage der Erteilung des Zuschlages 
rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden Steuern samt 
Zuschlägen, Vermögensübertragungsgebühren und sonstige von der 
Liegenschaft zu entrichtende öffentliche Abgaben, die nach den 
bestehenden Vorschriften ein gesetzliches Pfand- oder Vorzugsrecht 
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Vorzugsrecht genießen, sowie die nicht länger als drei Jahre 
rückständigen Verzugszinsen dieser Steuern und Abgaben, und zwar die 
Zuschläge in gleicher Rangordnung mit den Steuern und Abgaben, 
welche die Grundlage ihrer Bemessung bilden. Diese Ansprüche sind 
jedoch ohne Rücksicht auf das ihnen sonst zustehende Vorrecht erst 
nach voller Befriedigung des betreibenden Gläubigers aus der 
Verteilungsmasse zu berichtigen, wenn sie nicht spätestens im 
Versteigerungstermin vor Beginn der Versteigerung angemeldet 
wurden; 

genießen, sowie die nicht länger als drei Jahre rückständigen 
Verzugszinsen dieser Steuern und Abgaben, und zwar die Zuschläge in 
gleicher Rangordnung mit den Steuern und Abgaben, welche die 
Grundlage ihrer Bemessung bilden. Diese Ansprüche sind jedoch ohne 
Rücksicht auf das ihnen sonst zustehende Vorrecht erst nach voller 
Befriedigung des betreibenden Gläubigers aus der Verteilungsmasse zu 
berichtigen, wenn sie nicht spätestens im Versteigerungstermin vor 
Beginn der Versteigerung angemeldet wurden; 

 3. …  3. … 
 4. die auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellten Forderungen, 

einschließlich der pfandrechtlich sichergestellten Steuer- und 
Gebürenforderungen, die nicht pfandrechtlich sichergestellte Forderung 
des betreibenden Gläubigers, die Deckung für die vom Ersteher in 
Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmenden Dienstbarkeiten, 
Ausgedinge und andere Reallasten und die Entschädigungsansprüche 
für einverleibte Bestandrechte sowie für andere vom Ersteher nach den 
Versteigerungsbedingungen und dem Ergebnisse der Versteigerung 
nicht zu übernehmende Rechte und Lasten, sämmtliche nach der 
Rangordnung der bezüglichen bücherlichen Eintragungen oder nach der 
Zeitfolge der pfandweisen Beschreibungen und der sonst 
nachgewiesenen Rechtsbegründungsacte. 

 4. die auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellten Forderungen, 
einschließlich der pfandrechtlich sichergestellten Steuer- und 
Gebührenforderungen, die nicht pfandrechtlich sichergestellte Forderung 
des betreibenden Gläubigers, die Deckung für die vom Ersteher in 
Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmenden Dienstbarkeiten, 
Ausgedinge und andere Reallasten und die Entschädigungsansprüche für 
einverleibte Bestandrechte sowie für andere vom Ersteher nach den 
Versteigerungsbedingungen und dem Ergebnis der Versteigerung nicht zu 
übernehmende Rechte und Lasten, sämtliche nach der Rangordnung der 
bezüglichen bücherlichen Eintragungen oder nach der Zeitfolge der 
pfandweisen Beschreibungen und der sonst nachgewiesenen 
Rechtsbegründungsakte. 

(2) Die gerichtlich bestimmten Process- und Executionskosten, die durch 
die Geltendmachung eines der in Abs. 1 Z 2 bis 4 angeführten Ansprüche 
entstanden sind, und die nicht länger als drei Jahre vor dem Tage der Ertheilung 
des Zuschlages rückständigen, aus einem Vertrage oder aus dem Gesetze 
gebürenden Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und sonstigen wiederkehrenden 
Leistungen genießen gleiche Priorität mit dem Capitale oder Bezugsrechte. Eine 
gleiche Priorität wie dem Capitale kommt auch den Ansprüchen aus einem für 
den Fall der vorzeitigen Rückzahlung einer bücherlich sichergestellten 
Forderung geschlossenen Vertrage zu. Bei Unzulänglichkeit der 
Vertheilungsmasse sind diese Nebengebüren vor dem Capitale zu berichtigen. 

(2) Die gerichtlich bestimmten Prozess- und Exekutionskosten, die durch die 
Geltendmachung eines der in Abs. 1 Z 2 bis 4 angeführten Ansprüche entstanden 
sind, und die nicht länger als drei Jahre vor dem Tage der Erteilung des 
Zuschlages rückständigen, aus einem Vertrag oder aus dem Gesetz gebührenden 
Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und sonstigen wiederkehrenden Leistungen 
genießen gleiche Priorität mit dem Kapital oder Bezugsrechte. Eine gleiche 
Priorität wie dem Kapital kommt auch den Ansprüchen aus einem für den Fall der 
vorzeitigen Rückzahlung einer bücherlich sichergestellten Forderung 
geschlossenen Vertrag zu. Bei Unzulänglichkeit der Verteilungsmasse sind diese 
Nebengebühren vor dem Kapital zu berichtigen. 

Rest der Verteilungsmasse Rest der Verteilungsmasse 

§. 217.  

(1) Sofern die Vertheilungsmasse durch die bisher angeführten Leistungen § 217. (1) Sofern die Verteilungsmasse durch die bisher angeführten 
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nicht erschöpft ist, sind aus ihr zu berichtigen: Leistungen nicht erschöpft ist, sind aus ihr zu berichtigen: 
 1. die länger als drei Jahre rückständigen, von der Liegenschaft zu 

entrichtenden Steuern sammt Zuschlägen, 
Vermögensübertragungsgebüren, und sonstige von der Liegenschaft zu 
entrichtende öffentliche Abgaben, die nach den bestehenden 
Vorschriften ein gesetzliches Pfandrecht genießen; 

 1. die länger als drei Jahre rückständigen, von der Liegenschaft zu 
entrichtenden Steuern samt Zuschlägen, 
Vermögensübertragungsgebühren, und sonstige von der Liegenschaft zu 
entrichtende öffentliche Abgaben, die nach den bestehenden Vorschriften 
ein gesetzliches Pfandrecht genießen; 

 2. nach diesen die länger als drei Jahre rückständigen, aus einem Vertrage 
oder aus dem Gesetze gebürenden Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und 
sonstigen wiederkehrenden Leistungen, insoweit denselben ein 
Pfandrecht zukommt, nach der Priorität der Capitalien oder 
Bezugsrechte. 

 2. nach diesen die länger als drei Jahre rückständigen, aus einem Vertrag 
oder aus dem Gesetz gebührenden Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und 
sonstigen wiederkehrenden Leistungen, insoweit denselben ein Pfandrecht 
zukommt, nach der Priorität der Kapitalbeträge oder Bezugsrechte. 

(2) Ein nach Berichtigung aller dieser Ansprüche erübrigender Rest der 
Vertheilungsmasse ist dem Verpflichteten zuzuweisen. 

(2) Ein nach Berichtigung aller dieser Ansprüche erübrigender Rest der 
Verteilungsmasse ist dem Verpflichteten zuzuweisen. 

Gleiche Rangordnung Gleiche Rangordnung 

§. 218.  

(1) Bei Unzulänglichkeit der Vertheilungsmasse sind die eine gleiche 
Rangordnung genießenden Ansprüche sammt Nebengebüren nach Verhältnis 
ihrer Gesammtbeträge zu berichtigen. 

§ 218. (1) Bei Unzulänglichkeit der Verteilungsmasse sind die eine gleiche 
Rangordnung genießenden Ansprüche samt Nebengebühren nach Verhältnis ihrer 
Gesamtbeträge zu berichtigen. 

(2) Forderungen, zu deren Hereinbringung vor Einleitung des 
Versteigerungsverfahrens die Zwangsverwaltung der Liegenschaft angeordnet 
wurde, gelangen in der gemäß §. 104 dem Befriedigungsrechte des Gläubigers 
zukommenden Rangordnung aus der Vertheilungsmasse zum Zuge, wenngleich 
dieser Gläubiger auf der Liegenschaft weder pfandrechtlich sichergestellt, noch 
dem Versteigerungsverfahren beigetreten ist. 

(2) Forderungen, zu deren Hereinbringung vor Einleitung des 
Versteigerungsverfahrens die Zwangsverwaltung der Liegenschaft angeordnet 
wurde, gelangen in der gemäß § 104 dem Befriedigungsrecht des Gläubigers 
zukommenden Rangordnung aus der Verteilungsmasse zum Zuge, wenngleich 
dieser Gläubiger auf der Liegenschaft weder pfandrechtlich sichergestellt, noch 
dem Versteigerungsverfahren beigetreten ist. 

Renten und wiederkehrende Leistungen Renten und wiederkehrende Leistungen 

§. 219.  

(1) Pfandrechtlich sichergestellte Ansprüche auf jährliche Renten, 
Unterhaltsgelder und andere wiederkehrende Zahlungen werden aus der 
Vertheilungsmasse in der Art berichtigt, dass zunächst die bis zum Tage der 
Ertheilung des Zuschlages rückständigen Leistungen (§§. 216 und 217) bezahlt 
und sodann das Capital, das erforderlich ist, um die vom Tage der Ertheilung 
des Zuschlages an verfallenden Leistungen aus seinen Zinsen zu berichtigen, 
zinstragend angelegt wird. 

§ 219. (1) Pfandrechtlich sichergestellte Ansprüche auf jährliche Renten, 
Unterhaltsgelder und andere wiederkehrende Zahlungen werden aus der 
Verteilungsmasse in der Art berichtigt, dass zunächst die bis zum Tage der 
Erteilung des Zuschlages rückständigen Leistungen (§§ 216 und 217) bezahlt und 
sodann das Kapital, das erforderlich ist, um die vom Tage der Erteilung des 
Zuschlages an verfallenden Leistungen aus seinen Zinsen zu berichtigen, 
zinstragend angelegt wird. 
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(2) Das durch Erlöschen des Bezugsrechtes frei werdende Capital ist, 
soweit thunlich, schon im voraus nach Maßgabe der Priorität ihrer Ansprüche 
den Berechtigten, deren Ansprüche aus der Vertheilungsmasse nicht mehr voll 
zum Zuge gelangen, und in Ermanglung solcher dem Verpflichteten zu 
überweisen. 

(2) Das durch Erlöschen des Bezugsrechtes frei werdende Kapital ist, soweit 
tunlich, schon im Voraus nach Maßgabe der Priorität ihrer Ansprüche den 
Berechtigten, deren Ansprüche aus der Verteilungsmasse nicht mehr voll zum 
Zuge gelangen, und in Ermanglung solcher dem Verpflichteten zu überweisen. 

Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter auflösender Bedingung Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter auflösender Bedingung 

§. 220.  

(1) Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter auflösender Bedingung 
sind durch Zuweisung des nach §§. 216 und 217 auf die Forderung entfallenden 
Barbetrages zu berichtigen; der Gläubiger hat die Rückleistung des 
Empfangenen für den Fall des Eintrittes der Bedingung sicherzustellen. 

§ 220. (1) Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter auflösender 
Bedingung sind durch Zuweisung des nach §§ 216 und 217 auf die Forderung 
entfallenden Barbetrages zu berichtigen; der Gläubiger hat die Rückleistung des 
Empfangenen für den Fall des Eintrittes der Bedingung sicherzustellen. 

(2) Wird die Sicherstellung verweigert, so ist der zur Berichtigung 
erforderliche Betrag für die Zeit, bis der Nichteintritt der Bedingung gewiss ist, 
zinstragend anzulegen. Die bis dahin laufenden Zinsen sind dem bedingt 
berechtigten Gläubiger als Ersatz der ihm vertragsmäßig gebürenden Zinsen, 
wenn aber die Forderung eine unverzinsliche ist, den aus der Vertheilungsmasse 
nicht mehr voll zum Zuge gelangenden Berechtigten nach der Rangordnung 
ihrer Ansprüche oder mangels solcher dem Verpflichteten zuzuweisen. Die 
Sicherstellung gilt als verweigert, wenn sich der Gläubiger nicht spätestens bei 
der letzten Vertheilungstagsatzung zu deren Leistung bereit erklärt oder wenn er 
die rechtzeitig angebotene Sicherheit vor Rechtskraft des 
Vertheilungsbeschlusses nicht leistet. 

(2) Wird die Sicherstellung verweigert, so ist der zur Berichtigung 
erforderliche Betrag für die Zeit, bis der Nichteintritt der Bedingung gewiss ist, 
zinstragend anzulegen. Die bis dahin laufenden Zinsen sind dem bedingt 
berechtigten Gläubiger als Ersatz der ihm vertragsmäßig gebührenden Zinsen, 
wenn aber die Forderung eine unverzinsliche ist, den aus der Verteilungsmasse 
nicht mehr voll zum Zuge gelangenden Berechtigten nach der Rangordnung ihrer 
Ansprüche oder mangels solcher dem Verpflichteten zuzuweisen. Die 
Sicherstellung gilt als verweigert, wenn sich der Gläubiger nicht spätestens bei der 
letzten Verteilungstagsatzung zu deren Leistung bereit erklärt oder wenn er die 
rechtzeitig angebotene Sicherheit vor Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses nicht 
leistet. 

(3) In beiden Fällen ist bei der Vertheilung auf das Eintreten der Bedingung 
im Sinne des §. 219 Absatz 2, entsprechend Bedacht zu nehmen. 

(3) In beiden Fällen ist bei der Verteilung auf das Eintreten der Bedingung im 
Sinne des § 219 Abs. 2, entsprechend Bedacht zu nehmen. 

(4) … (4) … 

Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter aufschiebender 
Bedingung 

Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter aufschiebender Bedingung 

§. 221.  

(1) Die Beträge, welche aus der Vertheilungsmasse nach barer Berichtigung 
der dem Gläubiger nach §§. 216 und 217 zukommenden Nebengebüren auf 
pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter aufschiebender Bedingung 
entfallen, sind für die Zeit bis zum Eintritte der Bedingung zinstragend 
anzulegen. 

§ 221. (1) Die Beträge, welche aus der Verteilungsmasse nach barer 
Berichtigung der dem Gläubiger nach §§ 216 und 217 zukommenden 
Nebengebühren auf pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter 
aufschiebender Bedingung entfallen, sind für die Zeit bis zum Eintritte der 
Bedingung zinstragend anzulegen. 
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(2) Die Zinsen sind dem bedingt berechtigten Gläubiger, wenn diesem aber 
der Zinsenbezug nicht gebürt, den im §. 220 Absatz 2, genannten Personen 
zuzuweisen. Für die Verwendung des frei werdenden Capitales gelten die 
Vorschriften des §. 219 Absatz 2. 

(2) Die Zinsen sind dem bedingt berechtigten Gläubiger, wenn diesem aber 
der Zinsenbezug nicht gebührt, den im § 220 Abs. 2, genannten Personen 
zuzuweisen. Für die Verwendung des frei werdenden Kapitales gelten die 
Vorschriften des § 219 Abs. 2. 

Simultanhypothek Simultanhypothek 

§. 222.  

(1) Forderungen, für die eine Simultanhypothek bestellt ist, sind durch 
Barzahlung aus der Vertheilungsmasse zu berichtigen (§§. 216 und 217). 

§ 222. (1) Forderungen, für die eine Simultanhypothek bestellt ist, sind durch 
Barzahlung aus der Verteilungsmasse zu berichtigen (§§ 216 und 217). 

(2) Werden sämmtliche für die Forderung ungetheilt haftenden 
Liegenschaften versteigert, so haben die einzelnen Vertheilungsmassen zur 
Befriedigung der Forderung mit jener Theilsumme beizutragen, die sich zur 
Forderung einschließlich ihrer Nebengebüren verhält, wie der bei jeder einzelnen 
Liegenschaft nach Berichtigung der vorausgehenden Ansprüche erübrigende 
Rest der Vertheilungsmasse zur Summe aller dieser Reste. 

(2) Werden sämtliche für die Forderung ungeteilt haftenden Liegenschaften 
versteigert, so haben die einzelnen Verteilungsmassen zur Befriedigung der 
Forderung mit jener Teilsumme beizutragen, die sich zur Forderung einschließlich 
ihrer Nebengebühren verhält, wie der bei jeder einzelnen Liegenschaft nach 
Berichtigung der vorausgehenden Ansprüche erübrigende Rest der 
Verteilungsmasse zur Summe aller dieser Reste. 

(3) Fordert der Gläubiger die Bezahlung in einem anderen Verhältnisse, so 
können die nachstehenden Berechtigten, die infolge dessen weniger erhalten, als 
wenn der Gläubiger seine Befriedigung gemäß Absatz 2 aus allen versteigerten 
Liegenschaften genommen hätte, begehren, dass aus den einzelnen 
Vertheilungsmassen der Betrag, welcher nach der in Absatz 2 vorgesehenen 
Vertheilung auf die ungetheilt haftende Forderung entfallen wäre, insoweit an sie 
abgeführt werde, als dies zur Deckung ihres Ausfalles nothwendig ist. 

(3) Fordert der Gläubiger die Bezahlung in einem anderen Verhältnisse, so 
können die nachstehenden Berechtigten, die infolge dessen weniger erhalten, als 
wenn der Gläubiger seine Befriedigung gemäß Abs. 2 aus allen versteigerten 
Liegenschaften genommen hätte, begehren, dass aus den einzelnen 
Verteilungsmassen der Betrag, welcher nach der in Abs. 2 vorgesehenen 
Verteilung auf die ungeteilt haftende Forderung entfallen wäre, insoweit an sie 
abgeführt werde, als dies zur Deckung ihres Ausfalles notwendig ist. 

(4) Wenn nicht sämtliche mitverhafteten Liegenschaften zur Versteigerung 
gelangen, sind der Berechnung des den nachstehenden Berechtigten 
gebührenden Ersatzes anstelle der Restbeträge der einzelnen Verteilungsmassen 
die Einheitswerte sämtlicher ungeteilt haftender Liegenschaften zugrunde zu 
legen. Die Finanzbehörden sind zur Auskunft über die Einheitswerte 
verpflichtet. Der Ersatzanspruch der nachstehenden Berechtigten ist in diesem 
Falle zu deren Gunsten auf den nicht versteigerten, mitverhafteten 
Liegenschaften in der Rangordnung der ganz oder theilweise getilgten und 
gleichzeitig zu löschenden Forderung des befriedigten Simultanpfandgläubigers 
einzuverleiben. Diese Einverleibung ist vom Gerichte auf Antrag zu verfügen. 

(4) Wenn nicht sämtliche mitverhafteten Liegenschaften zur Versteigerung 
gelangen, sind der Berechnung des den nachstehenden Berechtigten gebührenden 
Ersatzes anstelle der Restbeträge der einzelnen Verteilungsmassen die 
Einheitswerte sämtlicher ungeteilt haftender Liegenschaften zugrunde zu legen. 
Die Finanzbehörden sind zur Auskunft über die Einheitswerte verpflichtet. Der 
Ersatzanspruch der nachstehenden Berechtigten ist in diesem Falle zu deren 
Gunsten auf den nicht versteigerten, mitverhafteten Liegenschaften in der 
Rangordnung der ganz oder teilweise getilgten und gleichzeitig zu löschenden 
Forderung des befriedigten Simultanpfandgläubigers einzuverleiben. Diese 
Einverleibung ist vom Gerichte auf Antrag zu verfügen. 
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Andere pfandrechtlich sichergestellte Forderungen Andere pfandrechtlich sichergestellte Forderungen 

§. 223.  

(1) … § 223. (1) … 

(2) Bei Berichtigung von pfandrechtlich sichergestellten Forderungen durch 
Übernahme sind lediglich die bis zum Tage der Ertheilung des Zuschlages 
rückständigen Zinsen, sowie die sonstigen Nebengebüren (§§. 216 und 217) 
durch Barzahlung aus der Vertheilungsmasse zu berichtigen. 

(2) Bei Berichtigung von pfandrechtlich sichergestellten Forderungen durch 
Übernahme sind lediglich die bis zum Tage der Erteilung des Zuschlages 
rückständigen Zinsen, sowie die sonstigen Nebengebühren (§§ 216 und 217) durch 
Barzahlung aus der Verteilungsmasse zu berichtigen. 

(3) Bei Berichtigung von unverzinslichen betagten Forderungen durch 
Barzahlung ist der aus der Verteilungsmasse auf die Forderung entfallende 
Betrag für die Zeit bis zum Eintritt der Fälligkeit zinstragend anzulegen. Die bis 
zum Fälligkeitstage laufenden Zinsen sind den aus der Vertheilungsmasse nicht 
mehr voll zum Zuge gelangenden Berechtigten nach der Rangordnung ihrer 
Ansprüche, mangels solcher Berechtigter aber dem Verpflichteten zuzuweisen. 

(3) Bei Berichtigung von unverzinslichen betagten Forderungen durch 
Barzahlung ist der aus der Verteilungsmasse auf die Forderung entfallende Betrag 
für die Zeit bis zum Eintritt der Fälligkeit zinstragend anzulegen. Die bis zum 
Fälligkeitstage laufenden Zinsen sind den aus der Verteilungsmasse nicht mehr 
voll zum Zuge gelangenden Berechtigten nach der Rangordnung ihrer Ansprüche, 
mangels solcher Berechtigter aber dem Verpflichteten zuzuweisen. 

(4) Für unverzinsliche betagte Forderungen, die in Anrechnung auf das 
Meistbot übernommen werden, hat der Ersteher vom Tage der Ertheilung des 
Zuschlages bis zum Eintritte der Fälligkeit Zinsen in der Höhe der gesetzlichen 
Zinsen zu entrichten. Diese Zinsen sind nach den Bestimmungen des 
vorhergehenden Absatzes zu verwenden. 

(4) Für unverzinsliche betagte Forderungen, die in Anrechnung auf das 
Meistbot übernommen werden, hat der Ersteher vom Tage der Erteilung des 
Zuschlages bis zum Eintritte der Fälligkeit Zinsen in der Höhe der gesetzlichen 
Zinsen zu entrichten. Diese Zinsen sind nach den Bestimmungen des 
vorhergehenden Abs. zu verwenden. 

Höchstbetragshypothek Höchstbetragshypothek 

§ 224. Bei einer Höchstbetragshypothek sind die bis zur letzten 
Verteilungstagsatzung bereits entstandenen Forderungen des Gläubigers an 
Kapital und Nebengebühren in Gemäßheit der sonst für pfandrechtlich 
sichergestellte Forderungen der gleichen Art geltenden Vorschriften durch 
Barzahlung (zinstragende Anlegung) oder Übernahme zu berichtigen. 

§ 224. Bei einer Höchstbetragshypothek sind die bis zur letzten 
Verteilungstagsatzung bereits entstandenen Forderungen des Gläubigers an Kapital 
und Nebengebühren in Gemäßheit der sonst für pfandrechtlich sichergestellte 
Forderungen der gleichen Art geltenden Vorschriften durch Barzahlung oder 
Übernahme zu berichtigen. 

Dienstbarkeiten und Reallasten Dienstbarkeiten und Reallasten 

§. 225.  

(1) Mit welchem Betrage Dienstbarkeiten und Reallasten von 
unbeschränkter Dauer zu bewerten sind, die der Ersteher nach den 
Versteigerungsbedingungen und dem Ergebnisse der Versteigerung in 
Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen hat, ist vom Richter unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Schätzung (§ 143) zu bestimmen. Bei 
Dienstbarkeiten und Reallasten, die zum Bezuge wiederkehrender Leistungen 
berechtigen, ist dieser Betrag dem Capitale gleich, das erforderlich ist, um die 

§ 225. (1) Mit welchem Betrage Dienstbarkeiten und Reallasten von 
unbeschränkter Dauer zu bewerten sind, die der Ersteher nach den 
Versteigerungsbedingungen und dem Ergebnis der Versteigerung in Anrechnung 
auf das Meistbot zu übernehmen hat, ist vom Richter unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Schätzung (§ 143) zu bestimmen. Bei Dienstbarkeiten und 
Reallasten, die zum Bezuge wiederkehrender Leistungen berechtigen, ist dieser 
Betrag dem Kapital gleich, das erforderlich ist, um die vom Tage der Erteilung des 
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vom Tage der Ertheilung des Zuschlages an verfallenden Leistungen oder deren 
Geldwert aus den Zinsen zu berichtigen. Der Betrag, der auf eine vom Ersteher 
übernommene Last entfällt, wird diesem ausgefolgt. 

Zuschlages an verfallenden Leistungen oder deren Geldwert aus den Zinsen zu 
berichtigen. Der Betrag, der auf eine vom Ersteher übernommene Last entfällt, 
wird diesem ausgefolgt. 

(2) Bei Dienstbarkeiten und Reallasten von beschränkter Dauer, die der 
Ersteher in Anrechnung auf das Meistbot übernimmt, ist das Deckungscapital 
zinstragend anzulegen. Die Zinsen gebüren für die Dauer der fraglichen Last 
dem Ersteher. In Bezug auf das frei werdende Deckungscapital ist im Sinne des 
§. 219 Absatz 2, zu verfahren. 

(2) Bei Dienstbarkeiten und Reallasten von beschränkter Dauer, die der 
Ersteher in Anrechnung auf das Meistbot übernimmt, ist das Deckungskapital 
zinstragend anzulegen. Die Zinsen gebühren für die Dauer der fraglichen Last dem 
Ersteher. In Bezug auf das frei werdende Deckungskapital ist im Sinne des § 219 
Abs. 2, zu verfahren. 

Einverleibte Ausgedinge Einverleibte Ausgedinge 

§. 226.  

(1) Einverleibte Ausgedinge sind wie Reallasten von beschränkter Dauer, 
die zu wiederkehrenden Leistungen verpflichten, nach den Vorschriften des §. 
225 zu behandeln. 

§ 226. (1) Einverleibte Ausgedinge sind wie Reallasten von beschränkter 
Dauer, die zu wiederkehrenden Leistungen verpflichten, nach den Vorschriften des 
§ 225 zu behandeln. 

(2) Der Ersteher hat dem Berechtigten die ihm kraft des übernommenen 
Ausgedinges gebürenden Natural- und Geldleistungen zu gewähren. Ist die aus 
der Vertheilungsmasse auf das Ausgedinge entfallende Deckung zu gering, um 
aus ihren Zinsen diese Leistung oder ihren Geldwert voll zu berichtigen, so darf 
der Ersteher die zur unverkürzten Aufrechthaltung der Ausgedingsleistungen 
erforderlichen Ergänzungsbeträge aus dem Deckungscapitale entnehmen. 

(2) Der Ersteher hat dem Berechtigten die ihm kraft des übernommenen 
Ausgedinges gebührenden Natural- und Geldleistungen zu gewähren. Ist die aus 
der Verteilungsmasse auf das Ausgedinge entfallende Deckung zu gering, um aus 
ihren Zinsen diese Leistung oder ihren Geldwert voll zu berichtigen, so darf der 
Ersteher die zur unverkürzten Aufrechthaltung der Ausgedingsleistungen 
erforderlichen Ergänzungsbeträge aus dem Deckungskapital entnehmen. 

(3) Mit Zustimmung des Ausgedingsberechtigten und der auf das 
Deckungscapital gewiesenen Personen kann das Gericht verfügen, dass, wo 
Altersversorgungscassen bestehen, das Deckungscapital in eine solche Casse zu 
Gunsten des Ausgedingsberechtigten eingezahlt werde. 

(3) Mit Zustimmung des Ausgedingsberechtigten und der auf das 
Deckungskapital gewiesenen Personen kann das Gericht verfügen, dass, wo 
Altersversorgungskassen bestehen, das Deckungskapital in eine solche Kasse zu 
Gunsten des Ausgedingsberechtigten eingezahlt werde. 

Entschädigungsansprüche Entschädigungsansprüche 

§. 227.  

(1) Dienstbarkeiten und Reallasten, mit Ausnahme der Ausgedinge, für 
welche aus der Vertheilungsmasse nicht mehr die volle Deckung erübrigt, sind 
aufzuheben; an ihre Stelle tritt der Entschädigungsanspruch für die nicht 
überwiesene Last. Die Entschädigung ist vom Richter zu bestimmen und nach 
Zulänglichkeit der Vertheilungsmasse in der Rangordnung, die dem 
aufgehobenen Rechte zukam, durch Barzahlung zu berichtigen. 

§ 227. (1) Dienstbarkeiten und Reallasten, mit Ausnahme der Ausgedinge, für 
welche aus der Verteilungsmasse nicht mehr die volle Deckung erübrigt, sind 
aufzuheben; an ihre Stelle tritt der Entschädigungsanspruch für die nicht 
überwiesene Last. Die Entschädigung ist vom Richter zu bestimmen und nach 
Zulänglichkeit der Verteilungsmasse in der Rangordnung, die dem aufgehobenen 
Rechte zukam, durch Barzahlung zu berichtigen. 

(2) … (2) … 
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Bücherliche Vormerkungen Bücherliche Vormerkungen 

§. 228.  

Bücherliche Vormerkungen sind nur dann zu berücksichtigen, wenn 
spätestens bei der letzten Vertheilungstagsatzung nachgewiesen wird, dass das 
Verfahren zur Rechtfertigung der Vormerkung sich im Zuge befindet, oder wenn 
zu dieser Zeit die Frist für die Einleitung dieses Verfahrens noch nicht 
abgelaufen ist. 

§ 228. Bücherliche Vormerkungen sind nur dann zu berücksichtigen, wenn 
spätestens bei der letzten Verteilungstagsatzung nachgewiesen wird, dass das 
Verfahren zur Rechtfertigung der Vormerkung sich im Zuge befindet, oder wenn 
zu dieser Zeit die Frist für die Einleitung dieses Verfahrens noch nicht abgelaufen 
ist. 

Vertheilungsbeschluss. Verteilungsbeschluss 

§. 229.  

(1) … § 229. (1) … 

(2) Im Vertheilungsbeschlusse ist ferner anzugeben, wie die Zinsen 
fruchtbringend angelegter Beträge zu verwenden sind, wie mit frei werdenden 
Beträgen zu verfahren ist, welche Sicherheit bei barer Berichtigung von 
Forderungen unter auflösender Bedingung zu leisten ist, welche Berechtigte, mit 
welchem Betrage und in welcher Reihenfolge sie auf Ersatz im Sinne des §. 222 
Anspruch haben, und welcher Betrag der Masse zu Gunsten des Verpflichteten 
erübrigt. 

(2) Im Verteilungsbeschluss ist ferner anzugeben, wie die Zinsen 
fruchtbringend angelegter Beträge zu verwenden sind, wie mit frei werdenden 
Beträgen zu verfahren ist, welche Sicherheit bei barer Berichtigung von 
Forderungen unter auflösender Bedingung zu leisten ist, welche Berechtigte, mit 
welchem Betrage und in welcher Reihenfolge sie auf Ersatz im Sinne des § 222 
Anspruch haben, und welcher Betrag der Masse zu Gunsten des Verpflichteten 
erübrigt. 

(3) Der Vertheilungsbeschluss ist allen zur Tagsatzung geladenen Personen 
zuzustellen. 

(3) Der Verteilungsbeschluss ist allen zur Tagsatzung geladenen Personen 
zuzustellen. 

Gläubiger unbekannten Aufenthalts Gläubiger unbekannten Aufenthalts 

§ 230. (1) Ist der Gläubiger einer auf der Liegenschaft pfandrechtlich 
sichergestellten Forderung unbekannten Aufenthalts, so ist für ihn ein 
Abwesenheitskurator nach § 270 ABGB zu bestellen. Der auf diese Forderung 
entfallende Betrag kann nicht durch Übernahme der Schuld durch den Ersteher 
beglichen werden, sondern nur durch Barzahlung. Gibt der Kurator nicht binnen 
fünf Jahren ab Rechtskraft des Meistbotverteilungsbeschlusses den Gläubiger 
oder dessen Rechtsnachfolger dem Gericht bekannt, so ist der Betrag in einer 
Nachtragsverteilung an die Gläubiger zu verteilen. 

§ 230. (1) Ist der Gläubiger einer auf der Liegenschaft pfandrechtlich 
sichergestellten Forderung unbekannten Aufenthalts, so ist für ihn ein 
Abwesenheitskurator nach § 277 ABGB zu bestellen. Der auf diese Forderung 
entfallende Betrag kann nicht durch Übernahme der Schuld durch den Ersteher 
beglichen werden, sondern nur durch Barzahlung. Gibt der Kurator nicht binnen 
fünf Jahren ab Rechtskraft des Meistbotverteilungsbeschlusses den Gläubiger oder 
dessen Rechtsnachfolger dem Gericht bekannt, so ist der Betrag in einer 
Nachtragsverteilung an die Gläubiger zu verteilen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Entscheidung über den Widerspruch Entscheidung über den Widerspruch 

§. 231.  

(1) Wenn die Entscheidung über einen bei der Vertheilungstagsatzung § 231. (1) Wenn die Entscheidung über einen bei der Verteilungstagsatzung 
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erhobenen Widerspruch von der Ermittlung und Feststellung streitiger 
Thatumstände abhängt, so ist die Erledigung des Widerspruches im 
Vertheilungsbeschlusse auf den Rechtsweg zu verweisen; sonst ist über den 
Widerspruch sogleich im Vertheilungsbeschlusse zu entscheiden. Ansprüche, 
gegen welche sich ein auf den Rechtsweg verwiesener Widerspruch richtet, sind 
im Vertheilungsbeschlusse vorläufig so zu behandeln, als ob sie hinsichtlich des 
geforderten Betrages und der behaupteten Rangordnung unbestritten wären. 

erhobenen Widerspruch von der Ermittlung und Feststellung streitiger 
Tatumstände abhängt, so ist die Erledigung des Widerspruches im 
Verteilungsbeschluss auf den Rechtsweg zu verweisen; sonst ist über den 
Widerspruch sogleich im Verteilungsbeschluss zu entscheiden. Ansprüche, gegen 
welche sich ein auf den Rechtsweg verwiesener Widerspruch richtet, sind im 
Verteilungsbeschluss vorläufig so zu behandeln, als ob sie hinsichtlich des 
geforderten Betrages und der behaupteten Rangordnung unbestritten wären. 

(2) Wer infolge Widerspruches auf den Rechtsweg verwiesen ist, muss sich 
binnen einem Monate nach Zustellung des Vertheilungsbeschlusses darüber 
ausweisen, dass er das zur Erledigung des Widerspruches nothwendige 
Streitverfahren bereits anhängig gemacht habe, widrigens der 
Vertheilungsbeschluss auf Antrag eines jeden durch den Widerspruch 
betroffenen Berechtigten ohne Rücksicht auf den Widerspruch ausgeführt wird. 
Dies ist im Vertheilungsbeschlusse bekanntzugeben. 

(2) Wer infolge Widerspruches auf den Rechtsweg verwiesen ist, muss sich 
binnen einem Monat nach Zustellung des Verteilungsbeschlusses darüber 
ausweisen, dass er das zur Erledigung des Widerspruches notwendige 
Streitverfahren bereits anhängig gemacht habe, widrigens der Verteilungsbeschluss 
auf Antrag eines jeden durch den Widerspruch betroffenen Berechtigten ohne 
Rücksicht auf den Widerspruch ausgeführt wird. Dies ist im Verteilungsbeschluss 
bekanntzugeben. 

(3) … (3) … 

(4) Die Befugnis desjenigen, der Widerspruch erhoben hat, gegen Personen, 
die auf Grund des Vertheilungsbeschlusses Befriedigung erlangt haben, sein 
besseres Recht im Wege der Klage geltend zu machen, wird weder durch die 
Versäumung der für die Erhebung der Klage bestimmten Frist, noch durch die 
Ausführung des Vertheilungsbeschlusses verwirkt. 

(4) Die Befugnis desjenigen, der Widerspruch erhoben hat, gegen Personen, 
die auf Grund des Verteilungsbeschlusses Befriedigung erlangt haben, sein 
besseres Recht im Wege der Klage geltend zu machen, wird weder durch die 
Versäumung der für die Erhebung der Klage bestimmten Frist, noch durch die 
Ausführung des Verteilungsbeschlusses verwirkt. 

Verfahrensbestimmungen Verfahrensbestimmungen 

§. 232.  

(1) Zur Entscheidung über die auf den Rechtsweg verwiesenen 
Widersprüche ist das Executionsgericht zuständig. Die in Ansehung desselben 
Anspruches von mehreren Personen erhobenen Widersprüche können von diesen 
als Streitgenossen in einer gemeinschaftlichen Klage geltend gemacht werden. 

§ 232. (1) Zur Entscheidung über die auf den Rechtsweg verwiesenen 
Widersprüche ist das Exekutionsgericht zuständig. Die in Ansehung desselben 
Anspruches von mehreren Personen erhobenen Widersprüche können von diesen 
als Streitgenossen in einer gemeinschaftlichen Klage geltend gemacht werden. 

(2) Das Urtheil, welches in dem Processe über einen bei der 
Vertheilungstagsatzung erhobenen Widerspruch erfließt, ist für und gegen 
sämmtliche betheiligte Gläubiger und Berechtigte, sowie für und gegen den 
Verpflichteten (§. 14 der Civilprocessordnung) wirksam. 

(2) Das Urteil, welches in dem Prozess über einen bei der 
Verteilungstagsatzung erhobenen Widerspruch erfließt, ist für und gegen sämtliche 
beteiligte Gläubiger und Berechtigte, sowie für und gegen den Verpflichteten (§ 14 
der ZPO) wirksam. 

Inhalt des Urteils Inhalt des Urteils 

§. 233.  

(1) In dem Urtheile, durch welches einem erhobenen Widerspruche § 233. (1) In dem Urteil, durch welches einem erhobenen Widerspruch 
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stattgegeben wird, ist, auch ohne ein darauf gerichtetes Begehren, auf Grund des 
Vertheilungsbeschlusses und der Acten des Vertheilungsverfahrens zu 
bestimmen, welchem Gläubiger und in welchem Betrage der streitige Theil der 
Masse auszuzahlen sei. 

stattgegeben wird, ist, auch ohne ein darauf gerichtetes Begehren, auf Grund des 
Verteilungsbeschlusses und der Akten des Verteilungsverfahrens zu bestimmen, 
welchem Gläubiger und in welchem Betrag der streitige Teil der Masse 
auszuzahlen sei. 

(2) Stehen solcher Bestimmung nach Ermessen des Gerichtes erhebliche 
Schwierigkeiten entgegen, so ist im Urtheile ein neuerliches 
Vertheilungsverfahren anzuordnen und nach Rechtskraft des Urtheils von 
amtswegen einzuleiten. Diese neuerliche Vertheilung hat sich auf den durch den 
Widerspruch betroffenen Theil der Masse zu beschränken. Die durch 
Barzahlung, Schuldübernahme oder Deckungserlag aus dem 
Versteigerungserlöse bereits befriedigten Betheiligten sind diesem neuen 
Verfahren nicht beizuziehen. 

(2) Stehen solcher Bestimmung nach Ermessen des Gerichtes erhebliche 
Schwierigkeiten entgegen, so ist im Urteil ein neuerliches Verteilungsverfahren 
anzuordnen und nach Rechtskraft des Urteils von amtswegen einzuleiten. Diese 
neuerliche Verteilung hat sich auf den durch den Widerspruch betroffenen Teil der 
Masse zu beschränken. Die durch Barzahlung, Schuldübernahme oder 
Deckungserlag aus dem Versteigerungserlöse bereits befriedigten Beteiligten sind 
diesem neuen Verfahren nicht beizuziehen. 

Rekurs gegen Verteilungsbeschluss Rekurs gegen Verteilungsbeschluss 

§. 234.  

(1) Zur Anfechtung des Vertheilungsbeschlusses mittels Recurs sind der 
Verpflichtete und die zur Vertheilungstagsatzung erschienenen Berechtigten nur 
im Umfange des ihnen gemäß §. 213 zustehenden Widerspruchsrechtes befugt. 

§ 234. (1) Zur Anfechtung des Verteilungsbeschlusses mittels Rekurs sind der 
Verpflichtete und die zur Verteilungstagsatzung erschienenen Berechtigten nur im 
Umfang des ihnen gemäß § 213 zustehenden Widerspruchsrechtes befugt. 

(2) Die Bestimmungen des §. 233 sind auch auf die Entscheidung über den 
Recurs anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen des § 233 sind auch auf die Entscheidung über den 
Rekurs anzuwenden. 

Meistbotsrest Meistbotsrest 

§. 235.  

(1) Wenn dem Widerspruche gegen die Anrechnung einer pfandrechtlich 
sichergestellten Forderung auf das Meistbot in dem Vertheilungsbeschlusse, in 
der Entscheidung über einen dagegen erhobenen Recurs oder in dem über den 
Widerspruch ergangenen Urtheile Folge gegeben wird, so ist sofort nach Eintritt 
der Rechtskraft dem Ersteher vom Executionsgerichte der Auftrag zu ertheilen, 
den Meistbotsrest, welcher dem nicht anrechenbaren Betrage der pfandrechtlich 
sichergestellten Forderung sammt Nebengebüren gleichkommt, sowie dessen 
gesetzliche Zinsen vom Tage der Ertheilung des Zuschlages an binnen der 
nächsten vierzehn Tage bei Gericht zu erlegen. 

§ 235. (1) Wenn dem Widerspruch gegen die Anrechnung einer 
pfandrechtlich sichergestellten Forderung auf das Meistbot in dem 
Verteilungsbeschluss, in der Entscheidung über einen dagegen erhobenen Rekurs 
oder in dem über den Widerspruch ergangenen Urteil Folge gegeben wird, so hat 
das Exekutionsgericht sofort nach Eintritt der Rechtskraft dem Ersteher den 
Auftrag zu erteilen, den Meistbotsrest, welcher dem nicht anrechenbaren Betrag 
der pfandrechtlich sichergestellten Forderung samt Nebengebühren gleichkommt, 
sowie dessen gesetzliche Zinsen vom Tag der Erteilung des Zuschlags an binnen 
der nächsten vierzehn Tage bei Gericht zu erlegen. 

(2) Auf Grund dieses Auftrages findet nach Ablauf der Frist auf Antrag zur 
Hereinbringung des restlichen Meistbotes sammt Zinsen Execution auf das 
Vermögen des Erstehers statt. Zur Antragstellung ist jede der zur 
Vertheilungstagsatzung geladenen Personen berechtigt; der Antrag ist beim 

(2) Auf Grund dieses Auftrages findet nach Ablauf der Frist auf Antrag zur 
Hereinbringung des restlichen Meistbotes samt Zinsen Exekution auf das 
Vermögen des Erstehers statt. Zur Antragstellung ist jede der zur 
Verteilungstagsatzung geladenen Personen berechtigt; der Antrag ist beim 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

102 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 103 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Executionsgerichte zu stellen. Exekutionsgericht zu stellen. 

(3) Mit dem eingezahlten Meistbotreste ist nach §. 233 Absatz 2, zu 
verfahren. 

(3) Mit dem eingezahlten Meistbotrest ist nach § 233 Abs. 2, zu verfahren. 

Ausfolgungsbeschluss Ausfolgungsbeschluss 

§. 236.  

(1) … § 236. (1) … 

(2) Wegen Bewirkung der angeordneten zinstragenden Anlegung ist in 
Ermanglung einer anderweitigen Einigung unter den Personen, welchen diese 
Beträge oder deren Zinsen bestimmt sind, vom Executionsgerichte das 
Geeignete zu veranlassen (§. 77). 

(2) Wegen Bewirkung der angeordneten zinstragenden Anlegung ist in 
Ermanglung einer anderweitigen Einigung unter den Personen, welchen diese 
Beträge oder deren Zinsen bestimmt sind, vom Exekutionsgericht das Geeignete zu 
veranlassen (§ 77). 

(3) Soweit der Vertheilungsbeschluss wegen eines anhängigen 
Rechtsstreites nicht ausgeführt werden kann, bleiben die entsprechenden Beträge 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung in gerichtlicher Verwahrung. 

(3) Soweit der Verteilungsbeschluss wegen eines anhängigen Rechtsstreites 
nicht ausgeführt werden kann, bleiben die entsprechenden Beträge bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung in gerichtlicher Verwahrung. 

Bücherliche Einverleibungen und Löschungen. Bücherliche Einverleibungen und Löschungen 

§. 237.  

(1) Die bücherliche Einverleibung seines mit dem Zuschlage erworbenen 
Eigenthumsrechtes an der versteigerten Liegenschaft, die Übertragung der mit 
dem Eigenthum an der Liegenschaft verbundenen bücherlichen Rechte, die 
Löschung der Anmerkung der Versteigerung, der Zuschlagsertheilung und aller 
übrigen auf das Versteigerungsverfahren bezüglichen bücherlichen 
Anmerkungen kann vom Ersteher unter Nachweis der rechtzeitigen und 
ordnungsmäßigen Erfüllung aller Versteigerungsbedingungen schon vor 
Erledigung der Meistbotsvertheilung beim Executionsgerichte angesucht werden. 

§ 237. (1) Die bücherliche Einverleibung seines mit dem Zuschlag 
erworbenen Eigentumsrechtes an der versteigerten Liegenschaft, die Übertragung 
der mit dem Eigentum an der Liegenschaft verbundenen bücherlichen Rechte, die 
Löschung der Anmerkung der Versteigerung, der Zuschlagserteilung und aller 
übrigen auf das Versteigerungsverfahren bezüglichen bücherlichen Anmerkungen 
kann vom Ersteher unter Nachweis der rechtzeitigen und ordnungsmäßigen 
Erfüllung aller Versteigerungsbedingungen schon vor Erledigung der 
Meistbotsverteilung beim Exekutionsgericht angesucht werden. 

(2) Das Gericht kann, falls es ihm zur Klarstellung und insbesondere zur 
Ergänzung der vorgelegten Beweise nothwendig erscheint, vor Bewilligung des 
Ansuchens den betreibenden Gläubiger und die an der Liegenschaft dinglich 
Berechtigten oder einzelne dieser Personen einvernehmen; diese Einvernehmung 
geschieht auf Kosten des Erstehers. Wenn dies zur Wahrung der Rechte der 
genannten Personen zweckmäßiger ist, kann das Gericht statt deren 
Einvernehmung anordnen, dass sie von der Bewilligung des Ansuchens 
verständigt werden. Bei Bewilligung des Ansuchens hat das Gericht zugleich das 
Erforderliche wegen Vollzuges der bücherlichen Eintragungen zu verfügen. 

(2) Das Gericht kann, falls es ihm zur Klarstellung und insbesondere zur 
Ergänzung der vorgelegten Beweise notwendig erscheint, vor Bewilligung des 
Ansuchens den betreibenden Gläubiger und die an der Liegenschaft dinglich 
Berechtigten oder einzelne dieser Personen einvernehmen; diese Einvernehmung 
geschieht auf Kosten des Erstehers. Wenn dies zur Wahrung der Rechte der 
genannten Personen zweckmäßiger ist, kann das Gericht statt deren 
Einvernehmung anordnen, dass sie von der Bewilligung des Ansuchens 
verständigt werden. Bei Bewilligung des Ansuchens hat das Gericht zugleich das 
Erforderliche wegen Vollzuges der bücherlichen Eintragungen zu verfügen. 

(3) Die Löschung der auf der versteigerten Liegenschaft eingetragenen, (3) Die Löschung der auf der versteigerten Liegenschaft eingetragenen, vom 
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vom Ersteher nicht übernommenen Lasten und Rechte kann erst nach 
Rechtskraft des Vertheilungsbeschlusses vom Executionsgerichte auf Antrag des 
Erstehers bewilligt werden; mit diesem Antrage kann das im ersten Absatze 
bezeichnete Begehren verbunden werden. 

Ersteher nicht übernommenen Lasten und Rechte kann erst nach Rechtskraft des 
Verteilungsbeschlusses vom Exekutionsgericht auf Antrag des Erstehers bewilligt 
werden; mit diesem Antrag kann das im ersten Abs. bezeichnete Begehren 
verbunden werden. 

Versteigerung von Liegenschaftsanteilen und nicht verbücherten 
Liegenschaften 

Liegenschaftsanteile und Baurechte 

§. 238.  

(1) Soweit das Gesetz nicht unterscheidet, sind dessen Bestimmungen über 
die Versteigerung von Liegenschaften auch auf die Versteigerung von einzelnen 
Liegenschaftsantheilen zu beziehen, auf welche Execution geführt wird. 

§ 238. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die Bestimmungen 
über die Zwangsversteigerung von Liegenschaften auch auf die einzelnen 
Liegenschaftsanteile, Superädifikate auch Baurechte zu beziehen. 

(2) Wird auf eine Liegenschaft Exekution geführt, die in ein öffentliches 
Buch nicht eingetragen ist, so gelten hiefür die Bestimmungen über 
Superädifikate sinngemäß. 

 

Recurs. Rekurs 

§. 239.  

(1) Ein Recurs findet nicht statt gegen Beschlüsse, durch welche: § 239. (1) Ein Rekurs findet nicht statt gegen Beschlüsse, durch welche: 
 1. …  1. … 
 2. gemäß §§. 134 und 140 die Beschreibung und Schätzung der zu 

versteigernden Liegenschaft und des Liegenschaftszubehörs angeordnet 
wird; die Zahl der zur Schätzung beizuziehenden Sachverständigen 
bestimmt und die Sachverständigen ernannt werden; 

 2. gemäß §§ 134 und 140 die Beschreibung und Schätzung der zu 
versteigernden Liegenschaft und des Liegenschaftszubehörs angeordnet 
wird; die Zahl der zur Schätzung beizuziehenden Sachverständigen 
bestimmt und die Sachverständigen ernannt werden; 

 3. zufolge §. 142 bestimmt wird, dass eine neuerliche Beschreibung oder 
Schätzung nicht stattzufinden habe; 

 3. zufolge § 142 bestimmt wird, dass eine neuerliche Beschreibung oder 
Schätzung nicht stattzufinden habe; 

 4. …  4. … 

 5. nach §. 158 die Verwaltung der versteigerten Liegenschaft angeordnet 
wird; 

 5. nach § 158 die Verwaltung der versteigerten Liegenschaft angeordnet 
wird; 

 6. die Aufschiebung der Schätzungsvornahme im Sinne des §. 202 verfügt 
wird; 

 6. die Aufschiebung der Schätzungsvornahme im Sinne des § 202 verfügt 
wird; 

 7. zu den Bewertungen im Meistbotsvertheilungsverfahren 
Sachverständige beigezogen werden; 

 7. zu den Bewertungen im Meistbotsverteilungsverfahren Sachverständige 
beigezogen werden; 

 8. …  8. … 

(2) … (2) … 
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Vierte Abtheilung. Vierte Abteilung 

Besondere Bestimmungen über die Execution auf Gegenstände des 
Bergwerkseigenthums. 

Besondere Bestimmungen über die Exekution auf Gegenstände des 
Bergwerkseigentums 

Zwangsverwaltung. Zwangsverwaltung 

§. 240.  

(1) Wenn auf den Antheil eines Bergwerkes Execution durch 
Zwangsverwaltung geführt wird, kann der von den Theilhabern des Bergbaues 
bestellte gemeinschaftliche Bevollmächtigte (§ 166 Berggesetz 1975) zum 
Verwalter ernannt werden. Wenn im einzelnen Falle mit Rücksicht auf die 
Person dieses Bevollmächtigten wichtige Bedenken dagegen bestehen, sind vor 
Ernennung des Verwalters sämmtliche Theilhaber des Bergbaues 
einzuvernehmen. 

§ 240. (1) Wenn auf den Anteil eines Bergwerkes Exekution durch 
Zwangsverwaltung geführt wird, kann der von den Bergbauberechtigten bestellte 
Bergbaubevollmächtigte (§ 143 MinroG) zum Verwalter ernannt werden. Wenn 
im einzelnen Falle mit Rücksicht auf die Person dieses Bevollmächtigten wichtige 
Bedenken dagegen bestehen, sind vor Ernennung des Verwalters sämtliche 
Bergbauberechtigte einzuvernehmen. 

(2) Der vom Executionsgerichte sodann ernannte Verwalter hat auch für die 
anderen Theilhaber des Bergbaues und als deren Bevollmächtigter die 
Verwaltung zu besorgen, und es tritt für die Dauer der Zwangsverwaltung die 
Vollmacht des von den Theilhabern früher bestellten gemeinschaftlichen 
Bevollmächtigten außer Wirksamkeit. Ein solcher Verwalter ist kraft seiner 
Bestellung zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen befugt, zu deren 
Vornahme der Besitz einer Vollmacht nach § 166 Berggesetz 1975 berechtigt. 

(2) Der vom Exekutionsgericht ernannte Zwangsverwalter hat auch für die 
anderen Bergbauberechtigten und als deren Bevollmächtigter die Verwaltung zu 
besorgen; für die Dauer der Zwangsverwaltung wird die Vollmacht eines von den 
Bergbauberechtigten früher bestellten Bergbaubevollmächtigten unwirksam. Ein 
solcher Verwalter ist kraft seiner Bestellung zu allen Rechtsgeschäften und 
Rechtshandlungen befugt, zu deren Vornahme der Besitz einer Vollmacht nach 
§ 143 MinroG berechtigt. 

(3) Von der Ernennung des Zwangsverwalters hat das Executionsgericht 
der zuständigen Berghauptmannschaft von amtswegen Mittheilung zu machen. 

(3) Von der Bestellung des Zwangsverwalters hat das Exekutionsgericht die 
nach § 143 MinroG zuständige Behörde zu verständigen. 

 Unmittelbar zu berichtigende Auslagen 

§. 241.  

Zu den nach §. 120 vom Verwalter aus den Erträgnissen unmittelbar zu 
berichtigenden Auslagen gehören insbesondere auch: 

§ 241. Zu den nach § 120 vom Verwalter aus den Erträgnissen unmittelbar zu 
berichtigenden Auslagen gehören insbesondere auch: 

 1. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Beträge an Erb- und Revierstollengebüren und anderen Beiträgen zu 
Revieranstalten, an Wasser-, Schacht- und Gestänggebüren und 
anderen jährlichen Leistungen für eingeräumte Bergbaudienstbarkeiten, 
sowie an jährlichen Leistungen an den Besitzer der Oberfläche; 

 1. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahr vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Beträge an jährlichen Leistungen an den Besitzer der Oberfläche; 
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 2. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 

letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen von 
den Werksbesitzern an die Bruderladen zu leistenden Beiträge; 

 

 3. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Beträge an Lohn und sonstigen Dienstbezügen der beim Betriebe des 
Bergbaues verwendeten Personen. 

 2. die während der Zwangsverwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahre vor Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständigen 
Beträge an Lohn und sonstigen Dienstbezügen der beim Betriebe des 
Bergbaues verwendeten Personen. 

Zwangsversteigerung. Zwangsversteigerung 

§. 242.  

(1) Dem Antrage auf Bewilligung der Zwangsversteigerung sind außer den 
im §. 133 Abs. 1 Z 1 und 2 bezeichneten urkundlichen Bescheinigungen 
bergbehördlich oder sonst öffentlich beglaubigte Abschriften der 
Verleihungsurkunde, der Concession von Hilfsbauen oder der 
Revierstollenconcession oder beglaubigte Auszüge aus dem Verleihungs- oder 
Concessionsbuche beizulegen. 

§ 242. (1) Dem Antrag auf Bewilligung der Zwangsversteigerung sind eine 
Abschrift aus dem Bergbuch und die Verleihungsurkunde anzuschließen. 

(2) ... (2) ... 

§. 243.  

Die durch bergbehördlich bestätigten Vertrag oder durch Entscheidung der 
Bergbehörde begründeten Bergbaudienstbarkeiten (§. 191 allgem. Bergges.) 
müssen ohne Rücksicht auf die ihnen zukommende Rangordnung vom Ersteher 
ohne Anrechnung auf das Meistbot übernommen werden. 

 

 Geringstes Gebot 

§. 244.  

Bei Versteigerung von Gegenständen des Bergwerkseigenthums beträgt das 
geringste zulässige Gebot ein Drittel des der Versteigerung zugrunde gelegten 
Wertes. 

§ 244. Bei Versteigerung von Gegenständen des Bergwerkseigentums beträgt 
das geringste zulässige Gebot ein Drittel des der Versteigerung zugrunde gelegten 
Wertes. 

 Zwangsversteigerung eines außer Betrieb befindlichen und unfahrbaren 
Bergbaues 

§. 245.  

(1) Wird die Zwangsversteigerung eines außer Betrieb befindlichen und 
unfahrbaren Bergbaues beantragt, so ist der Betrag der Forderung, zu Gunsten 
deren Execution geführt wird, der Versteigerung als Ausrufspreis zugrunde zu 

§ 245. Wird die Zwangsversteigerung eines außer Betrieb befindlichen und 
unfahrbaren Bergbaues beantragt, so ist der Betrag der Forderung, zu Gunsten 
deren Exekution geführt wird, der Versteigerung als Ausrufspreis zugrunde zu 
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legen. Die Bestimmungen über die vorläufige Feststellung des Lastenstandes, 
über das geringste Gebot und über den Widerspruch wegen mangelnder 
Deckung pfandrechtlich sichergestellter Ansprüche haben in diesem Falle keine 
Anwendung zu finden. 

legen. 

(2) Die Bekanntmachung der Versteigerung hat die Mittheilung zu 
enthalten, dass das zur Versteigerung gelangende Object auch unter dem 
gleichzeitig bekanntzugebenden Schätzungs- oder Ausrufspreise hintangegeben 
wird. 

 

 Verteilung 

§. 246.  

Bei Vertheilung des durch die Versteigerung eines Bergwerkes oder eines 
anderen Gegenstandes des Bergwerkseigenthums erzielten Erlöses sind vor den 
im §. 216 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Forderungen aus der Masse in der hier 
bezeichneten Ordnung zu bezahlen: 

§ 246. Bei Verteilung des durch die Versteigerung eines Bergwerkes oder 
eines anderen Gegenstandes des Bergwerkseigentums erzielten Erlöses sind vor 
den im § 216 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Forderungen aus der Masse in der hier 
bezeichneten Ordnung zu bezahlen: 

 1. die aus dem letzten Jahre vor dem Tage der Ertheilung des Zuschlages 
rückständigen Beträge an Lohn und sonstigen Dienstbezügen der beim 
Betriebe des versteigerten Bergbauobjectes verwendeten Personen; 

 1. die aus dem letzten Jahr vor dem Tag der Erteilung des Zuschlags 
rückständigen Beträge an Lohn und anderen Arbeitseinkommen der beim 
Betrieb des versteigerten Bergbauobjekts tätigen Personen; 

 2. ...  2. ... 
 3. die Forderungen der Bruderladen hinsichtlich der von den 

Werksbesitzern zu leistenden und der von den Arbeitern zwar 
entrichteten oder denselben am Lohne abgezogenen, aber nicht in die 
Casse erlegten oder in derselben abgängigen Beträge; 

 3. die aus dem letzten Jahr vor dem Tag der Erteilung des Zuschlags 
rückständigen Beträge an jährlichen Leistungen an den Besitzer der 
Oberfläche. Sind diese Forderungen, Abgaben und Gebühren länger als 
ein Jahr rückständig, so sind sie nach den im § 217 Abs. 1 Z 2 
bezeichneten Ansprüchen aus der Verteilungsmasse zu tilgen. 

 4. die aus dem letzten Jahre vor dem Tage der Ertheilung des Zuschlages 
rückständigen Beträge an Erb- und Revierstollengebüren und anderen 
Beiträgen zu Revieranstalten, an Wasser-, Schacht- und 
Gestänggebüren und anderen jährlichen Leistungen für eingeräumte 
Bergbaudienstbarkeiten, sowie an jährlichen Leistungen an den Besitzer 
der Oberfläche. Sind diese Forderungen, Abgaben und Gebüren länger 
als ein Jahr rückständig, so sind sie nach den im §. 217 Abs. 1 Z 2 
bezeichneten Ansprüchen aus der Vertheilungsmasse zu tilgen. 

 

Zustellung. Zustellung 

§. 247.  

Mit Ausnahme des eine Execution bewilligenden Beschlusses können alle § 247. Mit Ausnahme des eine Exekution bewilligenden Beschlusses können 
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Zustellungen an Bergbauunternehmer oder an Theilhaber eines von mehreren 
betriebenen Bergbaues, welche im Laufe einer auf Gegenstände des 
Bergwerkseigenthums geführten Execution vorkommen, an den zur Besorgung 
der Verwaltung des Bergbaues bestellten Bevollmächtigten bewirkt werden. 

alle Zustellungen an Bergbauunternehmer oder Bergbauberechtigte, welche im 
Laufe einer auf Gegenstände des Bergwerkseigentums geführten Exekution 
vorkommen, an den zur Besorgung der Verwaltung des Bergbaues bestellten 
Bevollmächtigten bewirkt werden. 

Exekution auf das Recht zur Gewinnung von Erdharzen  

§ 248. (1) Betrifft der Versteigerungsantrag das Recht zur Gewinnung von 
Erdharzen oder wegen ihres Gehaltes an Erdharz benützbaren Mineralien (§ 2 
des Gesetzes vom 11. Mai 1884, RGBl. Nr. 71), so kommen die Vorschriften über 
die Zwangsversteigerung von Liegenschaften zur Anwendung. 

 

(2) Nebst den im § 133 Abs. 1 Z 1 und 2 geforderten Bescheinigungen ist in 
diesem Falle ein mit dem Datum seiner Ausfertigung versehener amtlicher 
Auszug aus dem Naphtabuche beizubringen, aus dem sich der letzte Stand dieses 
Buches in Ansehung des zu versteigernden Gewinnungsrechtes ergibt. 

 

Zweiter Titel. Zweiter Titel 

Execution auf das bewegliche Vermögen. Exekution auf das bewegliche Vermögen 

Erste Abtheilung. Erste Abteilung 
 Exekution auf bewegliche Sachen 

 Grundsatz 

§. 249.  

(1) Die Execution auf bewegliche körperliche Sachen erfolgt durch 
Pfändung und Verkauf derselben. 

§ 249. (1) Die Exekution auf bewegliche körperliche Sachen erfolgt durch 
Pfändung und Verkauf derselben. Wenn das Gericht auf Antrag des betreibenden 
Gläubigers nichts anderes bestimmt, erfasst die Exekution auf bewegliche Sachen 
alle in der Gewahrsame des Verpflichteten befindlichen beweglichen Sachen. Die 
Exekutionsbewilligung erfasst auch Forderungen aus indossablen Papieren sowie 
solche, deren Geltendmachung sonst an den Besitz des über die Forderung 
errichteten Papiers gebunden ist. 

(2) ... (2) ... 

(2a) Werden Gegenstände außerhalb des Sprengels des Exekutionsgerichts 
gepfändet oder wird dort ein Vermögensverzeichnis aufgenommen, so hat das 
Gericht seine Unzuständigkeit auszusprechen und das Verfahren dem 
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zuständigen Exekutionsgericht zu überweisen. 

(3) ... (3) ... 
 Verbindung mit Exekution auf Einkommensbezüge 
 § 249a. (1) Ist eine Exekution auf eine Gehaltsforderung oder eine andere in 

fortlaufenden Bezügen bestehende Forderung anhängig, so ist zur Hereinbringung 
derselben Forderung eine Exekution auf bewegliche Sachen erst dann zu 
vollziehen, wenn 

  1. die Exekution nach § 295 erfolglos geblieben ist, weil der Dachverband 
der Sozialversicherungsträger die Anfrage des Gerichts nach § 295 nicht 
positiv beantwortet hat, oder 

  2. der Drittschuldner in seiner Erklärung die gepfändete Forderung nicht 
als begründet anerkannt oder keine Erklärung abgegeben hat oder 

  3. offenkundig ist, dass die hereinzubringende Forderung nicht innerhalb 
eines Jahres durch die Einziehung der gepfändeten Forderung getilgt 
werden kann, oder 

  4. der betreibende Gläubiger den Vollzug der Exekution auf bewegliche 
Sachen nach Erhalt der Erklärung des Drittschuldners beantragt. 

 (2) Ein im Rahmen eines erweiterten Exekutionspaketes bestellter Verwalter 
kann die Exekution auf bewegliche Sachen auch dann vollziehen, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

Unpfändbare Sachen Unpfändbare Sachen 

§ 250. (1) Unpfändbar sind § 250. (1) Unpfändbar sind 
 1. ...  1. ... 
 2. bei Personen, die aus persönlichen Leistungen ihren Erwerb ziehen, 

sowie bei Kleingewerbe treibenden und Kleinlandwirten die zur 
Berufsausübung bzw. persönlichen Fortsetzung der Erwerbstätigkeit 
erforderlichen Gegenstände sowie nach Wahl des Verpflichteten bis 
zum Wert von 750 Euro die zur Aufarbeitung bestimmten 
Rohmaterialien; 

 2. bei Personen, die aus persönlichen Leistungen ihren Erwerb ziehen, sowie 
bei Kleinunternehmern die zur Berufsausübung bzw. persönlichen 
Fortsetzung der Erwerbstätigkeit erforderlichen Gegenstände sowie nach 
Wahl des Verpflichteten bis zum Wert von 750 Euro die zur Aufarbeitung 
bestimmten Rohmaterialien; 

 3. ...  3. ... 
 4. nicht zur Veräußerung bestimmte Haustiere, zu denen eine 

gefühlsmäßige Bindung besteht, bis zum Wert von 750 Euro sowie eine 
Milchkuh oder nach Wahl des Verpflichteten zwei Schweine, Ziegen 

 4. nicht zur Veräußerung bestimmte Haustiere, zu denen eine gefühlsmäßige 
Bindung besteht, sowie eine Milchkuh oder nach Wahl des Verpflichteten 
zwei Schweine, Ziegen oder Schafe, wenn diese Tiere für die Ernährung 
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oder Schafe, wenn diese Tiere für die Ernährung des Verpflichteten oder 
der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder 
erforderlich sind, ferner die Futter- und Streuvorräte auf vier Wochen; 

des Verpflichteten oder der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Familienmitglieder erforderlich sind, ferner die Futter- und Streuvorräte 
auf vier Wochen; 

 5. bis 9. …  5. bis 9. … 

(2) ... (2) ... 

Liegenschaftszubehör Liegenschaftszubehör 

§. 252.  

(1) Das auf einer Liegenschaft befindliche Zubehör derselben (§§ 294 bis 
297a ABGB) darf nur mit dieser Liegenschaft selbst in Execution gezogen 
werden. 

§ 252. (1) Das auf einer Liegenschaft befindliche Zubehör derselben (§§ 294 
bis 297a ABGB) darf nur mit dieser Liegenschaft selbst in Exekution gezogen 
werden. 

(2) Auf das Bergwerkszubehör und das Zubehör von Schiffen und Flößen 
findet eine abgesonderte Execution nicht statt. 

(2) Auf das Bergwerkszubehör und das Zubehör von Schiffen und Flößen 
findet eine abgesonderte Exekution nicht statt. 

Neuerlicher Vollzug nach Bericht Vollzug nach einem ergebnislosen Vollzugsversuch 

§ 252e. Ein Antrag auf Vollzug darf vor Ablauf von sechs Monaten nach 
einem ergebnislosen Vollzugsversuch nur dann gestellt werden, wenn glaubhaft 
gemacht wird, daß beim Verpflichteten zwischenzeitig pfändbare Gegenstände 
vorhanden sind, oder der Gläubiger einen neuen Vollzugsort bekanntgibt. 

§ 252e. (1) Vor Ablauf von sechs Monaten nach einem ergebnislosen 
Vollzugsversuch bei einer verpflichteten Partei, die kein Unternehmen betreibt, ist 
ein Antrag auf neuerlichen Vollzug nur zu bewilligen, wenn der betreibende 
Gläubiger glaubhaft macht, dass ein neuerlicher Vollzugsversuch 
erfolgversprechend ist. 

 (2) Fand der ergebnislose Vollzugsversuch in einem anderen gegen den 
Verpflichteten geführten Exekutionsverfahren statt, so ist der Antrag auf 
Exekutionsbewilligung oder neuerlichen Vollzug zu bewilligen. Die Exekution ist 
aber erst sechs Monate nach dem letzten ergebnislosen Vollzugsversuch zu 
vollziehen, wenn nicht ein früherer Vollzugsversuch erfolgversprechend ist oder 
die Voraussetzungen zur Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses nach § 47 
vorliegen. Ist die Sperrfrist des § 49 noch nicht abgelaufen, so ist dem 
betreibenden Gläubiger eine Ausfertigung des zuletzt abgegebenen 
Vermögensverzeichnisses zu übersenden. Der betreibende Gläubiger ist von der 
Nichtdurchführung des Vollzugsversuchs zu verständigen. 

 (3) Ein Vollzugsversuch ist ergebnislos, wenn keine pfändbaren Gegenstände 
vorgefunden wurden und weitere Vollzugsversuche nicht erfolgversprechend sind. 

 (4) Ein Vollzugsversuch ist auch dann erfolgversprechend, wenn der 
betreibende Gläubiger 

  1. einen neuen Vollzugsort bekanntgibt oder 
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  2. glaubhaft macht, dass beim Verpflichteten zwischenzeitig pfändbare 

Gegenstände vorhanden sind. 

Allgemeine Sperrfrist  

§ 252f. Ein Antrag auf Exekutionsbewilligung oder neuerlichen Vollzug, 
der sich gegen einen Verpflichteten richtet, bei dem in einem anderen Verfahren 
innerhalb der letzten sechs Monate ein Vollzug nicht durchgeführt werden 
konnte, weil keine pfändbaren Gegenstände vorgefunden wurden, ist zu 
bewilligen, jedoch erst sechs Monate nach dem letzten ergebnislosen 
Vollzugsversuch zu vollziehen, wenn nicht ein früherer Vollzugsversuch 
erfolgversprechend ist. Der betreibende Gläubiger ist davon zu verständigen. 
Macht der betreibende Gläubiger glaubhaft, daß beim Verpflichteten 
zwischenzeitig pfändbare Gegenstände vorhanden sind, so ist der Vollzug vor 
Ablauf dieser Frist durchzuführen. 

 

Pfändung. Pfändung 

§. 253.  

(1) … § 253. (1) … 

(2) In das Protokoll ist die Erklärung aufzunehmen, dass die verzeichneten 
Gegenstände zu Gunsten der vollstreckbaren Forderung des zu benennenden 
Gläubigers in Pfändung genommen wurden. Die Forderung ist im Protokolle 
nach Capital und Nebengebüren unter Bezugnahme auf den Executionstitel 
anzugeben. Die Pfändung kann nur für eine ziffermäßig bestimmte Geldsumme 
stattfinden; ziffermäßige Angabe der vom Verpflichteten zu leistenden 
Nebengebüren ist nicht nothwendig. Im Pfändungsprotokolle ist der Wohnort 
des Gläubigers und seines Vertreters anzugeben. 

(2) In das Protokoll ist die Erklärung aufzunehmen, dass die verzeichneten 
Gegenstände zu Gunsten der vollstreckbaren Forderung des zu benennenden 
Gläubigers in Pfändung genommen wurden. Die Forderung ist im Protokolle nach 
Kapital und Nebengebühren unter Bezugnahme auf den Exekutionstitel anzugeben. 
Die Pfändung kann nur für eine ziffermäßig bestimmte Geldsumme stattfinden; 
ziffermäßige Angabe der vom Verpflichteten zu leistenden Nebengebühren ist 
nicht notwendig. Im Pfändungsprotokoll ist der Wohnort des Gläubigers und 
seines Vertreters anzugeben. 

(3) … (3) … 

(4) Von dem Vollzuge der Pfändung sind der betreibende Gläubiger und der 
Verpflichtete in Kenntnis zu setzen, es sei denn, daß sie bei der Pfändung 
anwesend oder vertreten waren oder daß ihnen eine Ausfertigung des 
Versteigerungsediktes unverweilt zugestellt wird. Eine Ablichtung des 
Pfändungsprotokolls ist dem betreibenden Gläubiger auf Antrag und gegen 
Kostenersatz zu übersenden. 

(4) Von dem Vollzug der Pfändung sind der betreibende Gläubiger und der 
Verpflichtete in Kenntnis zu setzen, es sei denn, dass sie bei der Pfändung 
anwesend oder vertreten waren oder dass ihnen eine Ausfertigung des 
Versteigerungsediktes unverweilt zugestellt wird. Eine Ablichtung des 
Pfändungsprotokolls ist dem betreibenden Gläubiger auf Antrag und gegen 
Kostenersatz zu übersenden. 

Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses 

§ 253a. (1) ... § 253a. (1) ... 
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 (2) Verweigert der Verpflichtete ungerechtfertigter Weise die Abgabe des 

Vermögensverzeichnisses vor dem Vollstreckungsorgan, so hat das 
Vollstreckungsorgan den Verpflichteten zwangsweise vorzuführen. Das 
Exekutionsgericht kann zu deren Erzwingung auch die Haft verhängen. 

(2) Hat der Verpflichtete zur Begleichung der Forderung einen Scheck 
zahlungshalber dem Vollstreckungsorgan übergeben, so ist das 
Vermögensverzeichnis erst aufzunehmen, wenn der rechtzeitig vorgelegte 
Scheck nicht eingelöst wird. 

(3) Hat der Verpflichtete zur Begleichung der Forderung einen Scheck 
zahlungshalber dem Vollstreckungsorgan übergeben, so ist das 
Vermögensverzeichnis erst aufzunehmen, wenn der rechtzeitig vorgelegte Scheck 
nicht eingelöst wird. 

 (4) Wurde mit dem Verpflichteten kein Vermögensverzeichnis aufgenommen, 
weil dessen Aufnahme nach § 49 Abs. 1 unzulässig war, so kann der betreibende 
Gläubiger die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses nur gemeinsam mit einem 
neuerlichen Vollzug beantragen. 

Auskunft aus dem Pfändungsregister Auskunft aus dem Pfändungsregister 

§. 256.  

(1) u (2) … § 256. (1) und (2) … 

(3) Erfolgt die Pfändung gleichzeitig zu Gunsten mehrerer Gläubiger, so 
stehen die hiedurch begründeten Pfandrechte im Range einander gleich. Jedem 
dieser Gläubiger kommt die Stellung eines betreibenden Gläubigers zu. 

(3) Erfolgt die Pfändung gleichzeitig zu Gunsten mehrerer Gläubiger, so 
stehen die hiedurch begründeten Pfandrechte im Rang einander gleich. Jedem 
dieser Gläubiger kommt die Stellung eines betreibenden Gläubigers zu. 

Nachpfändung Nachpfändung 

§. 257.  

(1) Die Pfändung von körperlichen Sachen, welche bereits zu Gunsten einer 
anderen vollstreckbaren Forderung pfandweise verzeichnet und beschrieben 
sind, geschieht durch Anmerkung auf dem vorhandenen Pfändungsprotokolle. In 
der Anmerkung ist der Name des betreibenden Gläubigers, auf dessen Antrag 
diese weitere Pfändung stattfindet, dessen und seines Vertreters Wohnort und die 
vollstreckbare Forderung (§. 253 Absatz 2) zu bezeichnen. 

§ 257. (1) Die Pfändung von körperlichen Sachen, welche bereits zu Gunsten 
einer anderen vollstreckbaren Forderung pfandweise verzeichnet und beschrieben 
sind, geschieht durch Anmerkung auf dem vorhandenen Pfändungsprotokoll. In 
der Anmerkung ist der Name des betreibenden Gläubigers, auf dessen Antrag 
diese weitere Pfändung stattfindet, dessen und seines Vertreters Wohnort und die 
vollstreckbare Forderung (§ 253 Abs. 2) zu bezeichnen. 

(3) … (3) … 

Geltendmachung von Pfand- und Vorzugsrechten Dritter. Geltendmachung von Pfand- und Vorzugsrechten Dritter 

§. 258.  

(1) Der Pfändung kann ein Dritter, der sich nicht im Besitze der Sache 
befindet, wegen eines ihm zustehenden Pfand- oder Vorzugsrechtes nicht 
widersprechen. Er kann jedoch schon vor Fälligkeit der Forderung, für die das 

§ 258. (1) Der Pfändung kann ein Dritter, der sich nicht im Besitz der Sache 
befindet, wegen eines ihm zustehenden Pfand- oder Vorzugsrechtes nicht 
widersprechen. Er kann jedoch schon vor Fälligkeit der Forderung, für die das 
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Pfand- oder Vorzugsrecht besteht, seinen Anspruch auf vorzugsweise 
Befriedigung aus dem Erlöse der fraglichen Sache mittels Klage geltend 
machen. Zur Entscheidung über diese Klage ist vom Beginne des 
Executionsvollzuges an das Executionsgericht zuständig. Im Falle der Erhebung 
der Klage wider den betreibenden Gläubiger und den Verpflichteten sind diese 
als Streitgenossen zu behandeln. 

Pfand- oder Vorzugsrecht besteht, seinen Anspruch auf vorzugsweise 
Befriedigung aus dem Erlös der fraglichen Sache mittels Klage geltend machen. 
Zur Entscheidung über diese Klage ist das Exekutionsgericht zuständig. Im Falle 
der Erhebung der Klage wider den betreibenden Gläubiger und den Verpflichteten 
sind diese als Streitgenossen zu behandeln. 

(2) Wenn die Sache vor rechtskräftiger Entscheidung über die Klage im 
Executionszuge verkauft wird und der klägerische Anspruch genügend 
bescheinigt ist, kann auf Antrag vom Gerichte die einstweilige Hinterlegung des 
Erlöses angeordnet werden. 

(2) Wenn die Sache vor rechtskräftiger Entscheidung über die Klage im 
Exekutionszug verkauft wird und der klägerische Anspruch genügend bescheinigt 
ist, kann auf Antrag vom Gericht die einstweilige Hinterlegung des Erlöses 
angeordnet werden. 

Verwahrung. Verwahrung. 

§. 259.  

(1) und (1a) ... § 259. (1) und (1a) ... 

(2) Der Antrag auf Einleitung einer Verwahrung kann mit dem Antrage auf 
Bewilligung der Pfändung verbunden werden. Müssen die Gegenstände durch 
Transportmittel zum Verwahrer gebracht werden, so wird die Verwahrung nur 
vollzogen, wenn der betreibende Gläubiger die Transportmittel bereitstellt. 

(2) Der Antrag auf Einleitung einer Verwahrung kann mit dem Antrag auf 
Bewilligung der Pfändung verbunden werden. Gegen einen Beschluss, mit dem die 
Verwahrung bewilligt wird, ist kein Rekurs zulässig. Müssen die Gegenstände 
durch Transportmittel zum Verwahrer gebracht werden, so wird die Verwahrung 
nur vollzogen, wenn der betreibende Gläubiger die Transportmittel bereitstellt. 

(3) Die Verwahrung geschieht, sofern sich die gepfändeten Sachen hiezu 
eignen, durch deren gerichtlichen Erlag, sonst durch Übergabe an eine sich mit 
derlei Verwahrungen befassende, unter staatlicher Aufsicht stehende Anstalt 
oder durch Übergabe an einen auf Gefahr des betreibenden Gläubigers zu 
bestellenden Verwahrer (§. 968 a. b. G. B.). Im letzteren Fall kann auch der 
betreibende Gläubiger oder – bei einer Mehrheit von solchen – einer derselben 
als Verwahrer bestellt werden. Ist der voraussichtlich erzielbare Erlös der Sache 
höher als die betriebene Forderung, so ist hiezu die Zustimmung des 
Verpflichteten erforderlich. Die Sachen können, soweit sie nicht nach § 274 
Abs. 3 ausgeschlossen sind, auch in einer Auktionshalle verwahrt werden, wenn 
die vorhandenen Räume dies erlauben. Ob diese Voraussetzung zutrifft, 
entscheidet der Leiter der Auktionshalle. Diese Verwahrung gilt als Verwahrung 
in einer unter staatlicher Aufsicht stehenden Anstalt. 

(3) Die Verwahrung geschieht, sofern sich die gepfändeten Sachen hiezu 
eignen, durch deren gerichtlichen Erlag, sonst durch Übergabe an eine sich mit 
derlei Verwahrungen befassende, unter staatlicher Aufsicht stehende Anstalt oder 
durch Übergabe an einen auf Gefahr des betreibenden Gläubigers zu bestellenden 
Verwahrer (§ 968 ABGB). Im letzteren Fall kann auch der betreibende Gläubiger 
oder – bei einer Mehrheit von solchen – einer derselben als Verwahrer bestellt 
werden. Ist der voraussichtlich erzielbare Erlös der Sache höher als die betriebene 
Forderung, so ist hiezu die Zustimmung des Verpflichteten erforderlich. Die 
Sachen können, soweit sie nicht nach § 274 Abs. 3 ausgeschlossen sind, auch in 
einer Auktionshalle verwahrt werden, wenn die vorhandenen Räume dies erlauben. 
Ob diese Voraussetzung zutrifft, entscheidet der Leiter der Auktionshalle. Diese 
Verwahrung gilt als Verwahrung in einer unter staatlicher Aufsicht stehenden 
Anstalt. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

113 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 114 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bestellung des Verwahrers Bestellung des Verwahrers 

§. 260.  

Der Verwahrer wird vom Vollstreckungsorgan bestellt. Sofern der 
Verwahrer ohne Zustimmung des Verpflichteten und der betreibenden 
Gläubiger bestellt wurde, sind sie unter Bekanntgabe des Namens des 
Verwahrers von dessen Ernennung zu verständigen. Unter Darlegung 

geeigneter Gründe kann von ihnen jederzeit die Ernennung eines anderen 
Verwahrers beim Executionsgerichte beantragt werden. 

§ 260. Der Verwahrer wird vom Vollstreckungsorgan bestellt. Sofern der 
Verwahrer ohne Zustimmung des Verpflichteten und der betreibenden Gläubiger 
bestellt wurde, sind sie unter Bekanntgabe des Namens des Verwahrers von dessen 
Ernennung zu verständigen. Unter Darlegung geeigneter Gründe kann von ihnen 
jederzeit die Ernennung eines anderen Verwahrers beim Exekutionsgericht 
beantragt werden. 

Vorgefundenes Bargeld Vorgefundenes Bargeld 

§. 261.  

(1) Das Vollstreckungsorgan hat vorgefundenes Geld in Verwahrung zu 
nehmen, und wenn die Pfändung zu Gunsten eines einzigen Gläubigers 
stattfindet, nach Maßgabe des zu vollstreckenden Anspruches an diesen 
Gläubiger gegen Quittung abzuliefern. Die Wegnahme des Geldes durch das 
Vollstreckungsorgan gilt in diesem Falle als Zahlung des Verpflichteten. 

§ 261. (1) Das Vollstreckungsorgan hat vorgefundenes Geld in Verwahrung 
zu nehmen, und wenn die Pfändung zu Gunsten eines einzigen Gläubigers 
stattfindet, nach Maßgabe des zu vollstreckenden Anspruches an diesen Gläubiger 
gegen Quittung abzuliefern. Die Wegnahme des Geldes durch das 
Vollstreckungsorgan gilt in diesem Fall als Zahlung des Verpflichteten. 

(2) Ist das Vollstreckungsorgan über die Höhe des dem betreibenden 
Gläubiger gebürenden Betrages oder in Ansehung der dem Gläubiger bei 
Ausfolgung des Geldes abzufordernden Schuldurkunden oder der auf letzteren 
vorzunehmenden Abschreibungen im Zweifel, so hat es vor Ausfolgung des 
Geldes die Weisung des Executionsgerichtes einzuholen. 

(2) Ist das Vollstreckungsorgan über die Höhe des dem betreibenden 
Gläubiger gebührenden Betrages oder in Ansehung der dem Gläubiger bei 
Ausfolgung des Geldes abzufordernden Schuldurkunden oder der auf letzteren 
vorzunehmenden Abschreibungen im Zweifel, so hat es vor Ausfolgung des 
Geldes die Weisung des Exekutionsgerichtes einzuholen. 

(3) Für die Berechnung des Wertes von Münzen und ausländischen 
Geldzeichen ist der an der nächstgelegenen Börse amtlich notirte Curs des 
Pfändungstages maßgebend. 

(3) Für die Berechnung des Wertes von Münzen und ausländischen 
Geldzeichen ist der an der nächstgelegenen Börse amtlich notierte Kurs des 
Pfändungstages maßgebend. 

(4) Erfolgt die Pfändung zu Gunsten mehrerer Gläubiger (§. 256 Absatz 3), 
so ist das vorgefundene Geld vom Vollstreckungsorgane bei Gericht zu erlegen 
und vom Executionsgerichte, nach Beschaffenheit des Falles, abgesondert oder 
zugleich mit dem Erlöse der gepfändeten Sachen zu vertheilen. Eine 
abgesonderte Vertheilung ist nach den für die Vertheilung des Verkaufserlöses 
geltenden Bestimmungen vorzunehmen. 

(4) Erfolgt die Pfändung zu Gunsten mehrerer Gläubiger (§ 256 Abs. 3), so ist 
das vorgefundene Geld vom Vollstreckungsorgan bei Gericht zu erlegen und vom 
Exekutionsgericht, nach Beschaffenheit des Falles, abgesondert oder zugleich mit 
dem Erlös der gepfändeten Sachen zu verteilen. Eine abgesonderte Verteilung ist 
nach den für die Verteilung des Verkaufserlöses geltenden Bestimmungen 
vorzunehmen. 

(5) Behauptet der Verpflichtete oder sonst eine bei der Pfändung anwesende 
Person, daß ein Umstand vorliegt, dessen Geltendmachung zur Aufschiebung der 
Exekution führen kann, so ist das vorgefundene Geld in jedem Falle zunächst 
gerichtlich zu erlegen und damit nach den vorstehenden Bestimmungen zu 

(5) Behauptet der Verpflichtete oder sonst eine bei der Pfändung anwesende 
Person, dass ein Umstand vorliegt, dessen Geltendmachung zur Aufschiebung der 
Exekution führen kann, so ist das vorgefundene Geld in jedem Falle zunächst 
gerichtlich zu erlegen und damit nach den vorstehenden Bestimmungen zu 
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verfahren; es darf aber vor Ablauf von acht Tagen nicht ausgefolgt werden. Das 
Vollstreckungsorgan hat bei Vornahme der Pfändung die Anwesenden auf diese 
Frist aufmerksam zu machen. 

verfahren; es darf aber vor Ablauf von acht Tagen nicht ausgefolgt werden. Das 
Vollstreckungsorgan hat bei Vornahme der Pfändung die Anwesenden auf diese 
Frist aufmerksam zu machen. 

Pfändung bei Dritten Pfändung bei Dritten 

§. 262.  

Die gleichen Vorschriften gelten für die Pfändung und Verwahrung der 
beweglichen körperlichen Sachen des Verpflichteten, die sich in der 
Gewahrsame des betreibenden Gläubigers oder einer zu deren Herausgabe 
bereiten dritten Person befinden. 

§ 262. Die gleichen Vorschriften gelten für die Pfändung und Verwahrung der 
beweglichen körperlichen Sachen des Verpflichteten, die sich in der Gewahrsame 
des betreibenden Gläubigers oder einer zu deren Herausgabe bereiten dritten 
Person befinden. 

Einschränkung der Pfändung. Einschränkung der Pfändung 

§. 263.  

Hat der betreibende Gläubiger eine bewegliche körperliche Sache des 
Verpflichteten in seiner Gewahrsame, an der ihm ein Pfandrecht oder ein 
Zurückbehaltungsrecht für die zu vollstreckende Forderung zusteht, so kann der 
Verpflichtete, soweit diese Forderung durch die Sache gedeckt ist, beim 
Executionsgerichte die Einschränkung der Pfändung auf diese Sache beantragen. 
Besteht das Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht zugleich für eine andere 
Forderung des betreibenden Gläubigers, so ist dem Antrage nur stattzugeben, 
wenn auch diese Forderung durch die Sache gedeckt ist. 

§ 263. Hat der betreibende Gläubiger eine bewegliche körperliche Sache des 
Verpflichteten in seiner Gewahrsame, an der ihm ein Pfandrecht oder ein 
Zurückbehaltungsrecht für die zu vollstreckende Forderung zusteht, so kann der 
Verpflichtete, soweit diese Forderung durch die Sache gedeckt ist, beim 
Exekutionsgericht die Einschränkung der Pfändung auf diese Sache beantragen. 
Besteht das Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht zugleich für eine andere Forderung 
des betreibenden Gläubigers, so ist dem Antrag nur stattzugeben, wenn auch diese 
Forderung durch die Sache gedeckt ist. 

Verkauf.  

§. 264.  

(1) Die gepfändeten Sachen sind auf Antrag eines der Gläubiger, für deren 
vollstreckbare Forderungen sie gepfändet wurden, zu verkaufen. 

 

(2) Der Antrag auf Bewilligung des Verkaufs ist mit dem Antrag auf 
Bewilligung der Pfändung zu verbinden. Über diese Anträge hat das Gericht 
zugleich zu entscheiden. 

 

Aufschiebung des Verkaufs Aufschiebung des Verkaufs 

§ 264a. Der Verkauf ist, vorbehaltlich der Anwendung der §§ 14, 27 Abs. 1 
und 41 Abs. 2, aufzuschieben, wenn zur Hereinbringung derselben Forderung 
Exekution auf wiederkehrende Geldforderungen geführt wird und deren Erlös 
voraussichtlich ausreichen wird, die vollstreckbare Forderung samt 
Nebengebühren im Lauf eines Jahres zu tilgen. Das gilt nicht, wenn Gegenstand 

§ 264. Der Verkauf ist, vorbehaltlich der Anwendung der §§ 14, 27 Abs. 1 
und 41 Abs. 2, aufzuschieben, wenn zur Hereinbringung derselben Forderung 
Exekution auf wiederkehrende Geldforderungen geführt wird und deren Erlös 
voraussichtlich ausreichen wird, die vollstreckbare Forderung samt 
Nebengebühren im Lauf eines Jahres zu tilgen. Das gilt nicht, wenn Gegenstand 
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des Verkaufs eine der im § 296 genannten Forderungen ist (§§ 317 bis 319). des Verkaufs eine der im § 321 genannten Forderungen ist (§§ 317 bis 319). 

Innehalten mit der Anordnung des Verkaufs Innehalten mit der Anordnung des Verkaufs 

§ 264b. Im Fall des § 252c kann das Vollstreckungsorgan für den Zeitraum 
von erfolgversprechenden Vollzügen, längstens aber für vier Monate, mit der 
Anordnung des Verkaufs der Pfandgegenstände innehalten. Dies ist dem 
betreibenden Gläubiger mitzuteilen. 

§ 264a. Im Fall des § 252c kann das Vollstreckungsorgan für den Zeitraum 
von erfolgversprechenden Vollzügen, längstens aber für vier Monate, mit der 
Anordnung des Verkaufs der Pfandgegenstände innehalten. Dies ist dem 
betreibenden Gläubiger mitzuteilen. 

Wertpapiere einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Wertpapiere einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 

§. 265.  

(1) Der Verkauf von Wertpapieren, die zu Gunsten einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts als Caution vinculirt oder in Verwahrung erlegt sind, 
darf erst bewilligt werden, wenn das betreffende Verpflichtungsverhältnis 
beendet ist und die etwaigen Ersatzansprüche im administrativen Wege 
festgestellt worden sind. 

§ 265. (1) Der Verkauf von Wertpapieren, die zu Gunsten einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts als Kaution vinkuliert oder in Verwahrung erlegt 
sind, darf erst bewilligt werden, wenn das betreffende Verpflichtungsverhältnis 
beendet ist und die etwaigen Ersatzansprüche im administrativen Wege festgestellt 
worden sind. 

(2) Von dieser Feststellung sind alle Personen zu verständigen, die an dem 
Wertpapiere ein Pfandrecht erworben haben. 

(2) Von dieser Feststellung sind alle Personen zu verständigen, die an dem 
Wertpapier ein Pfandrecht erworben haben. 

Verkauf vor Rechtskraft der Pfändungsbewilligung Verkauf vor Rechtskraft der Pfändungsbewilligung 

§. 266.  

(1) Vor Eintritt der Rechtskraft der Pfändungsbewilligung darf nur dann 
zum Verkaufe geschritten werden, wenn Sachen gepfändet wurden, die ihrer 
Beschaffenheit nach bei längerer Aufbewahrung dem Verderben unterliegen, 
oder wenn die gepfändeten Sachen bei Aufschub des Verkaufes beträchtlich an 
Wert verlieren würden und der betreibende Gläubiger für alle dem 
Verpflichteten aus dem früheren Verkaufe entspringenden Nachtheile Sicherheit 
leistet. 

§ 266. (1) Vor Eintritt der Rechtskraft der Pfändungsbewilligung darf nur 
dann zum Verkauf geschritten werden, wenn Sachen gepfändet wurden, die ihrer 
Beschaffenheit nach bei längerer Aufbewahrung dem Verderben unterliegen, oder 
wenn die gepfändeten Sachen bei Aufschub des Verkaufes beträchtlich an Wert 
verlieren würden und der betreibende Gläubiger für alle dem Verpflichteten aus 
dem früheren Verkauf entspringenden Nachteile Sicherheit leistet. 

(2) Vor Leistung der vom Executionsgerichte zu bestimmenden Sicherheit 
darf der Verkauf nicht stattfinden. 

(2) Vor Leistung der vom Exekutionsgericht zu bestimmenden Sicherheit darf 
der Verkauf nicht stattfinden. 

Beitritt zum Verkaufsverfahren Beitritt zum Verkaufsverfahren 

§. 267.  

(1) bis (3) … § 267. (1) bis (3) … 

Freihandverkauf Freihandverkauf 

§ 268. (1) Gegenstände, die einen Börsenpreis haben, sind durch § 268. (1) Aus freier Hand sind zu verkaufen: 
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Vermittlung eines Handelsmaklers oder Vollstreckungsorgans zum Börsenpreis 
aus freier Hand zu verkaufen. Dem Bericht über den Verkauf ist ein amtlicher 
Nachweis über den Börsenpreis des Verkaufstags und über die etwa bezahlte 
Maklerprovision und sonstige Auslagen anzuschließen. 
  1. Gegenstände, die einen Börsenpreis haben, durch Vermittlung eines 

Handelsmaklers oder Vollstreckungsorgans zum Börsenpreis; dem 
Bericht über den Verkauf ist ein amtlicher Nachweis über den Börsenpreis 
des Verkaufstags und über die etwa bezahlte Maklerprovision und 
sonstige Auslagen anzuschließen; 

  2. Wertpapiere. Lautet ein Wertpapier auf Namen, so hat das 
Vollstreckungsorgan die Umschreibung auf die Namen des Käufers zu 
erwirken und alle zum Zweck der Veräußerung erforderlichen 
urkundlichen Erklärungen mit Rechtswirksamkeit anstelle des 
Verpflichteten abzugeben. Wertpapiere können auch durch ein 
Kreditinstitut verkauft werden. 

(2) Wertpapiere können auch durch ein Kreditinstitut verkauft werden. 
Lautet ein Wertpapier auf Namen, so hat das Vollstreckungsorgan die 
Umschreibung auf die Namen des Käufers zu erwirken und alle zum Zweck der 
Veräußerung erforderlichen urkundlichen Erklärungen mit Rechtswirksamkeit 
anstelle des Verpflichteten abzugeben. 

(2) Der Verwalter kann bewegliche Sachen unter Berücksichtigung des 
Schätzwerts verkaufen. 

Gutgläubiger Eigentumserwerb Gutgläubiger Eigentumserwerb 

§ 269. Die Bestimmung des § 367 ABGB über den Eigentumserwerb an 
Sachen, die in einer öffentlichen Versteigerung veräußert werden, gilt auch bei 
einem Verkauf aus freier Hand durch einen Handelsmakler, ein Kreditinstitut, 
ein Versteigerungshaus oder ein Vollstreckungsorgan. 

§ 269. Die Bestimmung des § 367 ABGB über den Eigentumserwerb an 
Sachen, die in einer öffentlichen Versteigerung veräußert werden, gilt auch bei 
einem Verkauf aus freier Hand 

Öffentliche Versteigerung Öffentliche Versteigerung 

§. 270.  

(1) Alle übrigen gepfändeten Gegenstände sind, sofern sie dem Verkaufe 
überhaupt unterliegen, öffentlich zu versteigern. 

§ 270. (1) Die nicht in § 268 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten gepfändeten 
Gegenstände sind, sofern sie dem Verkauf überhaupt unterliegen, öffentlich zu 
versteigern. 

(2) Auch Gegenstände, die nach § 268 aus freier Hand zu verkaufen sind, 
sind auf Antrag des betreibenden Gläubigers zu versteigern, wenn sie innerhalb 
von vier Wochen aus freier Hand nicht verkauft werden. 

(2) Auch die in § 268 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Sachen sind auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers zu versteigern, wenn sie nicht innerhalb von vier Wochen 
aus freier Hand verkauft werden. 

 (3) Ist ein Verwalter bestellt, so kann das Gericht auf Ersuchen des 
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Verwalters ein Vollstreckungsorgan mit der Versteigerung der beweglichen 
Sachen beauftragen. 

 (4) Gewährleistungsrechte des Erwerbers wegen eines Mangels der 
veräußerten Sache sowie das Rücktrittsrecht sind ausgeschlossen, das FAGG ist 
nicht anzuwenden. 

Übernahmsantrag Sofortkauf vor der Versteigerung 

§. 271.  

(1) Wenn sich jemand spätestens 14 Tage vor dem Versteigerungstermin 
unter gleichzeitiger Leistung einer Sicherheit in der Höhe von mindestens einem 
Viertel des Schätzungswertes bereit erklärt, die gepfändeten Sachen im ganzen 
oder größere Partien derselben um einen Preis zu übernehmen, welcher ihren 
Schätzungswert um mindestens ein Viertel übersteigt, und nebst den etwaigen 
Schätzungskosten auch alle bisher aufgelaufenen, dem Verpflichteten zur Last 
fallenden Executionskosten ohne Anrechnung auf den Übernahmspreis zu 
tragen, so kann das Gericht diesem Antrage nach Einvernehmung des 
Verpflichteten stattgeben, wenn der betreibende Gläubiger und diejenigen 
Personen zustimmen, die ein Pfandrecht an diesen Gegenständen erworben 
haben, deren Forderungen aber durch den Übernahmspreis nicht unzweifelhaft 
vollständig gedeckt werden. 

§ 271. Solange die Versteigerung noch nicht begonnen hat, kann eine 
gepfändete Sache, die keinen Liebhaberwert hat, unter Entfall der Versteigerung 
zu einem Preis, der den Schätzwert um ein Viertel übersteigt, verkauft werden. 
Wird der Kaufpreis nicht vor der Versteigerung erlegt, so ist die Versteigerung 
durchzuführen. 

(2) Wenn ein Übernahmsantrag gestellt wird und die Sicherheit geleistet 
wurde, ist das Exekutionsverfahren aufzuschieben. Die geleistete Sicherheit 
verfällt, unbeschadet aller aus dem genehmigten Übernahmsantrag gegen den 
Antragsteller sich ergebenden Ansprüche, zu Gunsten der Verteilungsmasse, 
wenn der Antragsteller nach Genehmigung seines Antrags mit der Zahlung des 
Übernahmspreises und der Kosten säumig wird. In Bezug auf die 
Hereinbringung des Übernahmspreises samt Zinsen gilt § 155 Abs. 2. 

 

(3) Nach Genehmigung des Übernahmsantrags und Bezahlung des 
Übernahmspreises samt Nebengebühren hat das Gericht das 
Exekutionsverfahren einzustellen. Bei Saumsal in der Bezahlung des 
Übernahmspreises ist das aufgeschobene Verfahren auf Antrag oder von Amts 
wegen wieder aufzunehmen. 

 

Verwertung in anderer Weise  

§ 271a. Das Gericht kann, wenn dies allen Beteiligten offenbar zum Vorteil 
gereicht, auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder des Verpflichteten 
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bewilligen, dass die gepfändeten Sachen, die nicht zu den in § 268 bezeichneten 
Gegenständen gehören und hinsichtlich deren auch kein Übernahmsantrag nach 
§ 271 vorliegt, in anderer Weise als durch öffentliche Versteigerung verwertet 
werden; doch muss der Antrag spätestens 14 Tage vor dem 
Versteigerungstermin gestellt werden. Der Verkauf aus freier Hand darf 
überdies nur gegen entsprechende Sicherheitsleistung und bei Zusicherung des 
namhaft gemachten Käufers, den bestimmten Kaufpreis zu bezahlen, bewilligt 
werden. Wird die Sicherheit erlegt, so ist der Versteigerungstermin abzusetzen. 
Hinsichtlich der Sicherheitsleistung ist § 271 Abs. 2 und 3 sinngemäß 
anzuwenden. 

Frist zwischen Pfändung und Versteigerung Frist zwischen Pfändung und Versteigerung 

§. 273.  

(1) … § 273. (1) … 

(2) Das zur Vornahme der Versteigerung oder bei der Versteigerung in 
einem Versteigerungshaus das zur Überstellung berufene Vollstreckungsorgan 
hat sich rechtzeitig vor dem Termin von der Zustellung der 
Versteigerungsbewilligung an die Beteiligten und von der ordnungsgemäßen 
Bekanntmachung des Versteigerungstermins zu überzeugen und 
wahrgenommene Mängel dem Exekutionsgericht mitzuteilen. Das 
Executionsgericht hat infolge einer solchen Anzeige im Sinne des §. 175 
vorzugehen. 

(2) Das zur Vornahme der Versteigerung oder bei der Versteigerung in einem 
Versteigerungshaus das zur Überstellung berufene Vollstreckungsorgan hat sich 
rechtzeitig vor dem Termin von der Zustellung der Versteigerungsbewilligung an 
die Beteiligten und von der ordnungsgemäßen Bekanntmachung des 
Versteigerungstermins zu überzeugen und wahrgenommene Mängel dem 
Exekutionsgericht mitzuteilen. Das Exekutionsgericht hat infolge einer solchen 
Anzeige im Sinne des § 175 vorzugehen. 

Versteigerungsort Versteigerungsort 

§ 274. (1) und (2) ... § 274. (1) und (2) ... 

 (3) Ausgeschlossen von der Aufnahme zum Verkauf in Auktionshallen 
und Versteigerungshäusern sind: 

 (3) Ausgeschlossen von der Aufnahme zum Verkauf in Auktionshallen 
und Versteigerungshäusern sowie von der Versteigerung im Internet sind: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
 7. Schrott, Hadern und sonstiges Altmaterial.  7. Schrott, Hadern und sonstiges Altmaterial, 
  8. pornographisches Material. 
  (3a) Von der Versteigerung im Internet sind überdies Waffen im 

Sinne des § 1 WaffG ausgeschlossen. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Transportkosten Transportkosten 

§ 274b. (1) … § 274b. (1) … 

(2) Diese Kosten sind aus dem vom betreibenden Gläubiger erlegten 
Kostenvorschuß, mangels eines solchen aus dem Verkaufserlös zu berichtigen. 

(2) Diese Kosten sind aus dem vom betreibenden Gläubiger erlegten 
Kostenvorschuss, mangels eines solchen aus dem Verkaufserlös zu berichtigen. 

Überstellungsverfahren Überstellungsverfahren 

§ 274d. (1) … § 274d. (1) … 

(2) Sollen die Sachen in einer Auktionshalle verkauft werden, die sich nicht 
im Sprengel des Exekutionsgerichts befindet, so hat das Vollstreckungsorgan die 
Auktionshalle unter Anschluß des Exekutionsakts und des Pfändungsprotokolls 
oder einer Abschrift davon um den Verkauf zu ersuchen. 

(2) Sollen die Sachen in einer Auktionshalle verkauft werden, die sich nicht 
im Sprengel des Exekutionsgerichts befindet, so hat das Vollstreckungsorgan die 
Auktionshalle unter Anschluss des Exekutionsakts und des Pfändungsprotokolls 
oder einer Abschrift davon um den Verkauf zu ersuchen. 

(3) Die Sachen sind unter Anschluß eines Verzeichnisses, in dem die 
Gegenstände mit den Postnummern des Pfändungsprotokolls sowie die Parteien 
des Exekutionsverfahrens anzuführen sind, der Auktionshalle oder dem 
Versteigerungshaus zu übergeben. 

(3) Die Sachen sind unter Anschluss eines Verzeichnisses, in dem die 
Gegenstände mit den Postnummern des Pfändungsprotokolls sowie die Parteien 
des Exekutionsverfahrens anzuführen sind, der Auktionshalle oder dem 
Versteigerungshaus zu übergeben. 

 Verständigungen 
 § 274g. Das Gericht hat dem Finanzamt Österreich und der 

Vollstreckungsbehörde, die dem Gericht das Bestehen eines Pfandrechtes nach 
§ 285a Abs. 2 mitgeteilt hat, das Versteigerungsedikt zuzustellen und von der 
beabsichtigten Verwertung nach §§ 268, 270 Abs. 2 und § 280 Abs. 1 zu 
verständigen. 

Schätzung Schätzung 

§. 275.  

(1) Der Versteigerung ist ein Sachverständiger beizuziehen, welcher die 
einzelnen zur Versteigerung gelangenden Gegenstände bewertet. Fehlt es an 
Sachverständigen, die alle zum Verkaufe bestimmten Gegenstände zu bewerten 
verstehen, so können, falls es sich um größere Mengen oder um Gegenstände 
größeren Wertes handelt, für die einzelnen Gruppen von Gegenständen 
verschiedene Sachverständige beigezogen werden. Bei Bewertung von Gold- 
und Silbersachen ist auch der Metallwert anzugeben. 

§ 275. (1) Der Versteigerung ist ein Sachverständiger beizuziehen, welcher 
die einzelnen zur Versteigerung gelangenden Gegenstände bewertet. Fehlt es an 
Sachverständigen, die alle zum Verkauf bestimmten Gegenstände zu bewerten 
verstehen, so können, falls es sich um größere Mengen oder um Gegenstände 
größeren Wertes handelt, für die einzelnen Gruppen von Gegenständen 
verschiedene Sachverständige beigezogen werden. Bei Bewertung von Gold- und 
Silbersachen ist auch der Metallwert anzugeben. 

(2) … (2) … 

(3) Gelangen lediglich Gegenstände zur Versteigerung, welche bereits im 
Sinne des vorstehenden Absatzes abgeschätzt sind, so ist die Versteigerung ohne 

(3) Gelangen lediglich Gegenstände zur Versteigerung, welche bereits im 
Sinne des vorstehenden Abs. abgeschätzt sind, so ist die Versteigerung ohne 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beiziehung eines Sachverständigen abzuhalten. Beiziehung eines Sachverständigen abzuhalten. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

(6) Befinden sich auf einem gepfändeten Gegenstand personenbezogene 
Daten Dritter, die im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) zu schützen sind, so sind sie auf Antrag des Verpflichteten im 
Zuge der Schätzung zu löschen. 

 

Durchführung der Versteigerung Durchführung der Versteigerung 

§ 276. (1) Die gepfändeten Gegenstände werden durch das 
Vollstreckungsorgan, bei der Versteigerung im Versteigerungshaus durch einen 
Bediensteten des Versteigerungshauses und bei einer Versteigerung im Internet 
durch einen Versteigerer oder durch das Vollstreckungsorgan versteigert. 

§ 276. (1) Die gepfändeten Gegenstände werden durch das 
Vollstreckungsorgan, bei der Versteigerung im Versteigerungshaus durch einen 
Bediensteten des Versteigerungshauses und bei einer Versteigerung im Internet 
durch einen Versteigerer, das Vollstreckungsorgan oder durch den Leiter der 
Auktionshalle versteigert. 

(2) ... (2) ... 

(3) Die Zuziehung eines Ausrufers kann unterbleiben.  

(4) Die Bieter brauchen kein Vadium zu erlegen. (3) Die Bieter brauchen kein Vadium zu erlegen. 

Versteigerungsanbote  

§ 277. (1) Das geringste Gebot ist bei der Versteigerung der halbe 
Schätzwert; bei Gold- und Silbersachen zumindest der Metallwert. 

 

(2) Anbote, die das geringste Gebot nicht erreichen, dürfen bei der 
Versteigerung nicht berücksichtigt werden. 

 

(3) Die Bediensteten der Auktionshalle und des Versteigerungshauses sind 
vom Bieten ausgeschlossen. 

 

Sonderbestimmungen für die Versteigerung im Internet Sonderbestimmungen für die Versteigerung im Internet 

§ 277a. (1) Die gepfändeten Gegenstände dürfen erst dann im Internet 
ausgeboten werden, wenn sie 

§ 277. (1) Die gepfändeten Gegenstände dürfen erst dann im Internet 
ausgeboten werden, wenn sie 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

(2) ... (2) ... 

(3) Bei der Versteigerung ist anzugeben: (3) Bei der Versteigerung ist anzugeben: 
 1. bis 7. ...  1. bis 7. ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 8. ein Hinweis auf die Möglichkeit eines Sofortkaufs und den dafür nach 

§ 277b zu zahlenden Preis oder ein Hinweis auf den Ausschluss eines 
Sofortkaufs. 

 8. ein Hinweis auf die Möglichkeit eines Sofortkaufs und den dafür nach 
§ 277a zu zahlenden Preis oder ein Hinweis auf den Ausschluss eines 
Sofortkaufs. 

(4) ... (4) ... 

(5) Bei Internetversteigerungen kann vorgesehen werden, dass das vom 
Bieter abgegebene Gebot ein Höchstgebot ist, innerhalb dessen Gebote als 
abgegeben gelten, bis das von einem anderen Bieter abgegebene Gebot 
übertroffen wird. § 179 Abs. 2 zweiter Satz ist nicht anzuwenden. Unzulässig ist 
die Abgabe von Geboten mittels eines automatisierten 
Datenverarbeitungsprogramms, das die Gebote beobachtet und unmittelbar vor 
Ablauf der Frist, innerhalb der Gebote zulässig sind, ein Gebot abgibt, das im 
Rahmen einer oberen Grenze nach Möglichkeit das aktuelle Höchstgebot 
überbietet, sodass dem Bieter, der das Programm verwendet, der Zuschlag erteilt 
wird (Sniper-Programm). Gebote von Personen, die ein solches Programm 
verwenden, sind unwirksam. 

(5) Bei Internetversteigerungen kann vorgesehen werden, dass das vom Bieter 
abgegebene Gebot ein Höchstgebot ist, innerhalb dessen Gebote als abgegeben 
gelten, bis das von einem anderen Bieter abgegebene Gebot übertroffen wird. 
Unzulässig ist die Abgabe von Geboten mittels eines automatisierten 
Datenverarbeitungsprogramms, das die Gebote beobachtet und unmittelbar vor 
Ablauf der Frist, innerhalb der Gebote zulässig sind, ein Gebot abgibt, das im 
Rahmen einer oberen Grenze nach Möglichkeit das aktuelle Höchstgebot 
überbietet, sodass dem Bieter, der das Programm verwendet, der Zuschlag erteilt 
wird (Sniper-Programm). Gebote von Personen, die ein solches Programm 
verwenden, sind unwirksam. 

Sofortkauf Sofortkauf 

§ 277b. Solange kein Gebot abgegeben wurde, kann bei einer Versteigerung 
im Internet der Gegenstand unter Entfall der Versteigerung zu einem Preis, der 
den Schätzwert um ein Viertel übersteigt, erworben werden. Dem Käufer ist der 
Zuschlag zu erteilen. Bei Sachen mit Liebhaberwert kann der Sofortkauf 
ausgeschlossen werden. Dies ist den Parteien bei Übermittlung des 
Versteigerungsediktes bekannt zu geben. 

§ 277a. Solange kein Gebot abgegeben wurde, kann bei einer Versteigerung 
im Internet der Gegenstand unter Entfall der Versteigerung zu einem Preis, der den 
Schätzwert um ein Viertel übersteigt, erworben werden. Dem Käufer ist der 
Zuschlag zu erteilen. Ein Sofortkauf kann vom Vollstreckungsorgan 
ausgeschlossen werden. Dies ist den Parteien bei Übermittlung des 
Versteigerungsediktes bekannt zu geben. 

Abbruch der Versteigerung Abbruch der Versteigerung 

§ 277c. Bei Einstellung oder Aufschiebung der Exekution ist die 
Versteigerung im Internet abzubrechen, solange kein Gebot abgegeben wurde; 
danach nur bei einer Einstellung oder Aufschiebung aufgrund eines 
Widerspruchs Dritter. Der Versteigerer hat in diesen Fällen einem Ersuchen des 
Gerichts oder Vollstreckungsorgans auf Abbruch der Versteigerung zu 
entsprechen. 

§ 277b. Bei Einstellung oder Aufschiebung der Exekution ist die 
Versteigerung im Internet abzubrechen, solange kein Gebot abgegeben wurde; 
danach nur bei einer Einstellung oder Aufschiebung aufgrund eines Widerspruchs 
Dritter. Der Versteigerer hat in diesen Fällen einem Ersuchen des Gerichts oder 
Vollstreckungsorgans auf Abbruch der Versteigerung zu entsprechen. 

Erteilung des Zuschlags Erfüllung des Meistbots 

§. 278.  

(1) Der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt, wenn ungeachtet einer 
zweimaligen an die Bieter gerichteten Aufforderung ein höheres Anbot nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mehr abgegeben wird. Im übrigen sind §§ 177a, 179, § 180 Abs. 1, 3 und 5 
sowie § 181 Abs. 1 und 3 anzuwenden. 

(2) Dem Meistbietenden kann bei Gegenständen nach § 274 Abs. 1, die im 
Versteigerungshaus oder in der Auktionshalle verkauft werden, eine 
Zahlungsfrist von acht Tagen eingeräumt werden. Sonstige Gegenstände werden 
nur gegen Barzahlung verkauft. Dem Ersteher ist auf sein Verlangen eine 
Bestätigung über den Kauf auszustellen. 

§ 278. (1) Dem Meistbietenden kann bei Gegenständen nach § 274 Abs. 2, die 
im Versteigerungshaus oder in der Auktionshalle verkauft werden, eine 
Zahlungsfrist von acht Tagen eingeräumt werden. Sonstige Gegenstände werden 
nur gegen Barzahlung verkauft. Dem Ersteher ist auf sein Verlangen eine 
Bestätigung über den Kauf auszustellen. 

(3) Dem Meistbietenden sind die Gegenstände erst nach Bezahlung zu 
übergeben. Er hat sie sofort danach oder bei der Versteigerung in der 
Auktionshalle oder einem Versteigerungshaus spätestens am folgenden Tag zu 
übernehmen und wegzubringen. Hat der Ersteher oder Käufer die Sachen nicht 
binnen drei Monaten weggebracht, so sind sie auf Beschluss des Gerichts, bei 
dem die Auktionshalle eingerichtet ist, zu verwerten. Mit dem dabei erzielten 
Erlös sind die Gerichtskosten und der Lagerzins zu decken. Ein Mehrerlös ist 
gerichtlich zu erlegen. Der Ersteher hat wegen eines Mangels der veräußerten 
Sachen keinen Anspruch auf Gewährleistung. 

(2) Dem Meistbietenden sind die Gegenstände erst nach Bezahlung zu 
übergeben. Er hat sie sofort danach oder bei der Versteigerung in der 
Auktionshalle oder einem Versteigerungshaus spätestens am folgenden Tag zu 
übernehmen und wegzubringen. Hat der Ersteher oder Käufer die Sachen nicht 
binnen drei Monaten weggebracht, so sind sie auf Beschluss des Gerichts, bei dem 
die Auktionshalle eingerichtet ist, zu verwerten. Mit dem dabei erzielten Erlös sind 
die Gerichtskosten und der Lagerzins zu decken. Ein Mehrerlös ist gerichtlich zu 
erlegen. 

(4) Hat der Meistbietende den in bar zu zahlenden Kaufpreis nicht über 
Aufforderung unverzüglich, sonst bis zum Schluss der Versteigerung erlegt, so 
kann die Versteigerung ausgehend von dem dem Bietgebot des Meistbietenden 
vorangehenden Bietgebot weitergeführt werden, wenn dies nach den Umständen 
tunlich ist; sonst ist die ihm zugeschlagene Sache bei einem neuen Termin 
neuerlich auszubieten. Der Meistbietende wird bei der neuerlichen Versteigerung 
zu einem Anbot nicht zugelassen; er haftet für einen etwaigen Ausfall, ohne den 
Mehrerlös beanspruchen zu können. In bezug auf die Hereinbringung des 
Ausfalls vom Kaufpreis gilt § 155 Abs. 2. 

(3) Hat der Meistbietende den in bar zu zahlenden Kaufpreis nicht über 
Aufforderung unverzüglich, sonst bis zum Schluss der Versteigerung erlegt, so 
kann die Versteigerung ausgehend von dem dem Bietgebot des Meistbietenden 
vorangehenden Bietgebot weitergeführt werden, wenn dies nach den Umständen 
tunlich ist; sonst ist die ihm zugeschlagene Sache bei einem neuen Termin 
neuerlich auszubieten. Der Meistbietende wird bei der neuerlichen Versteigerung 
zu einem Anbot nicht zugelassen; er haftet für einen etwaigen Ausfall, ohne den 
Mehrerlös beanspruchen zu können. In bezug auf die Hereinbringung des Ausfalls 
vom Kaufpreis gilt § 206 Abs. 2. 

Zuschlag bei Versteigerung im Internet Zuschlag bei Versteigerung im Internet 

§ 278a. Nach Ablauf der Versteigerungsfrist ist der Zuschlag demjenigen 
zu erteilen, der bei Ablauf dieser Frist das höchste Anbot abgegeben hat. Der 
Ersteher ist von der Zuschlagserteilung zu verständigen. Er hat wegen eines 
Mangels der veräußerten Sache keinen Anspruch auf Gewährleistung. 

§ 278a. Nach Ablauf der Versteigerungsfrist ist der Zuschlag demjenigen zu 
erteilen, der bei Ablauf dieser Frist das höchste Anbot abgegeben hat. Der Ersteher 
ist von der Zuschlagserteilung zu verständigen. 

Schluß der Versteigerung Schluss der Versteigerung 

§. 279.  

(1) Die Versteigerung wird geschlossen, sobald der erzielte Erlös zur 
Befriedigung der vollstreckbaren Forderungen sämmtlicher mittels Verkaufes 

§ 279. (1) Die Versteigerung wird geschlossen, sobald der erzielte Erlös zur 
Befriedigung der vollstreckbaren Forderungen sämtlicher mittels Verkaufes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Execution führender Gläubiger und zur Deckung aller Nebengebüren dieser 
Forderungen sowie der Kosten der Execution hinreicht. 

Exekution führender Gläubiger und zur Deckung aller Nebengebühren dieser 
Forderungen sowie der Kosten der Exekution hinreicht. 

(2) Für das im Versteigerungstermine aufzunehmende Protokoll haben die 
Bestimmungen des §. 194 Abs. 1 Z 1 und 2 sinngemäß Anwendung zu finden. 
Außerdem sind im Protokolle nebst den Ausrufspreisen die erzielten Meistbote 
und die Käufer anzugeben. 

(2) Für das im Versteigerungstermin aufzunehmende Protokoll haben die 
Bestimmungen des § 194 Abs. 1 Z 1 und 2 sinngemäß Anwendung zu finden. 
Außerdem sind im Protokolle nebst den Ausrufspreisen die erzielten Meistbote 
und die Käufer anzugeben. 

Neuerlicher Verwertungsversuch Neuerlicher Verwertungsversuch 

§. 280.  

(1) Die Auktionshalle und das Versteigerungshaus können von Amts wegen 
die Gegenstände, für die bei der Versteigerung das geringste Gebot nicht erzielt 
wurde, binnen einem Monat, bei Gegenständen nach § 274 Abs. 2 innerhalb von 
drei Monaten nach dem Versteigerungstermin an Käufer, die sich in der 
Auktionshalle bzw. im Versteigerungshaus melden, ohne Verständigung der 
Parteien aus freier Hand verkaufen. Die Bestimmungen über das geringste Gebot 
sind anzuwenden. 

§ 280. (1) Die Auktionshalle und das Versteigerungshaus können von Amts 
wegen die Gegenstände, für die bei der Versteigerung das geringste Gebot nicht 
erzielt wurde, binnen einem Monat, bei Gegenständen nach § 274 Abs. 2 innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Versteigerungstermin an Käufer, die sich in der 
Auktionshalle bzw. im Versteigerungshaus melden, ohne Verständigung der 
Parteien aus freier Hand verkaufen. Die Bestimmungen über das geringste Gebot 
sind anzuwenden. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Ausfolgung und Verwertung unverkaufter Gegenstände Ausfolgung und Verwertung unverkaufter Gegenstände 

§ 281. (1) Wenn Gegenstände nach § 280 Abs. 1 nicht verkauft oder 
Gegenstände nach § 280 Abs. 2 nicht versteigert werden können, ist der 
Verpflichtete schriftlich aufzufordern, sie binnen 14 Tagen abzuholen. Die 
Gegenstände sind ihm auszufolgen, wenn er der Auktionshalle oder dem 
Versteigerungshaus die entstandenen Kosten zahlt. 

§ 281. (1) Wenn Gegenstände nach § 280 Abs. 1 nicht verkauft oder nach 
§ 280 Abs. 2 nicht versteigert werden können oder das Exekutionsverfahren 
eingestellt wird, ist der Verpflichtete schriftlich aufzufordern, sie binnen 14 Tagen 
abzuholen. Die Gegenstände sind ihm auszufolgen, wenn er der Auktionshalle 
oder dem Versteigerungshaus die entstandenen Kosten zahlt. 

(2) ... (2) ... 

(3) Können die Sachen nicht binnen vier Wochen verkauft werden, so kann 
das Exekutionsgericht anordnen, daß die Sachen auf Gefahr und Kosten des 
Verpflichteten einem Dritten in Verwahrung gegeben werden. 

(3) Können die Sachen nicht binnen vier Wochen verkauft werden, so kann 
das Exekutionsgericht anordnen, dass die Sachen auf Gefahr und Kosten des 
Verpflichteten einem Dritten in Verwahrung gegeben werden. 

Nicht abgeholte Gegenstände Nicht abgeholte Gegenstände 

§ 281b. Ist der Ersteher bei einer Versteigerung im Internet mit der 
Abholung oder Bezahlung des Meistbots und der Transportkosten säumig, so ist 
der Gegenstand neuerlich auszubieten. § 278 Abs. 4 Sätze 2 und 3 sind 
anzuwenden. 

§ 281b. Ist der Ersteher bei einer Versteigerung im Internet mit der Abholung 
oder Bezahlung des Meistbots und der Transportkosten säumig, so ist der 
Gegenstand neuerlich auszubieten. § 278 Abs. 4 Sätze 2 und 3 sind anzuwenden. 
§ 278 Abs. 3 Sätze 2 und 3 sind anzuwenden. 
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Einstellung des Verkaufsverfahrens Einstellung des Verkaufsverfahrens 

§. 282.  

(1) In Ansehung des Abstehens von der Exekution sowie der Einstellung 
des Verkaufsverfahrens ist § 200 Z 3 und 4 sinngemäß anzuwenden. Bei der 
Versteigerung im Internet kommt es nicht auf den Beginn der Versteigerung, 
sondern auf die Abgabe von Geboten an. 

§ 282. (1) In Ansehung des Abstehens von der Exekution sowie der 
Einstellung des Verkaufsverfahrens ist § 148 Z 2 und 3 sinngemäß anzuwenden. 
Bei der Versteigerung im Internet kommt es nicht auf den Beginn der 
Versteigerung, sondern auf die Abgabe von Geboten an. 

(2) Im Falle der Fortsetzung des Verkaufsverfahrens gemäß § 206 Absatz 1, 
sind die Gläubiger, wider welche der Einstellungs- oder Aufschiebungsgrund 
wirkt, nach Maßgabe des ihnen allenfalls zustehenden Pfandrechtes aus dem 
Verkaufserlöse zu befriedigen (§ 285 Absatz 3). 

(2) Im Falle der Fortsetzung des Verkaufsverfahrens gemäß § 150, sind die 
Gläubiger, wider welche der Einstellungs- oder Aufschiebungsgrund wirkt, nach 
Maßgabe des ihnen allenfalls zustehenden Pfandrechtes aus dem Verkaufserlöse 
zu befriedigen (§ 285 Abs. 3). 

(3) ... (3) ... 

Aufschiebung der Exekution bei einer Naturkatastrophe Aufschiebung der Exekution bei einer Naturkatastrophe 

§ 282a. (1) Das Verkaufsverfahren ist aufzuschieben, wenn die 
Voraussetzungen des § 200b vorliegen. 

§ 282a. (1) Das Verkaufsverfahren ist aufzuschieben, wenn die 
Voraussetzungen des § 158 vorliegen. 

(2) ... (2) ... 

Verwendung des Verkaufserlöses. Verwendung des Verkaufserlöses. 

§. 283.  

(1) Aus dem bei der Versteigerung erzielten Erlöse, einschließlich der 
gemäß §. 271 oder §. 271a verfallenen Sicherheit und des vom säumigen 
Meistbietenden gemäß §. 278 geleisteten Ersatzes, hat das Vollstreckungsorgan, 
wenn die Execution nur zu Gunsten desjenigen Gläubigers geführt wird, dem 
nach Inhalt der Pfändungsacten das alleinige Pfandrecht an den verkauften 
Gegenständen zusteht, diesem Gläubiger den nach Abzug der Versteigerungs- 
und Schätzungskosten erübrigenden, zur Befriedigung der vollstreckbaren 
Forderung sammt Nebengebüren erforderlichen Betrag zu übergeben. 

§ 283. (1) Aus dem bei der Versteigerung erzielten Erlöse, einschließlich des 
vom säumigen Meistbietenden gemäß § 278 geleisteten Ersatzes, hat das 
Vollstreckungsorgan, wenn die Exekution nur zu Gunsten desjenigen Gläubigers 
geführt wird, dem nach Inhalt der Pfändungsakten das alleinige Pfandrecht an den 
verkauften Gegenständen zusteht, diesem Gläubiger den nach Abzug der 
Versteigerungs- und Schätzungskosten erübrigenden, zur Befriedigung der 
vollstreckbaren Forderung samt Nebengebühren erforderlichen Betrag zu 
übergeben. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Ersatz noch nicht gerichtlich festgestellter Exekutionskosten Ersatz noch nicht gerichtlich festgestellter Exekutionskosten 

§. 284.  

(1) Begehrt der betreibende Gläubiger den Ersatz von noch nicht gerichtlich 
festgestellten Executionskosten, so hat er gleichzeitig dem Vollstreckungsorgane 
das Verzeichnis dieser Kosten vorzulegen. Die bezüglichen Kosten sind in 

§ 284. (1) Begehrt der betreibende Gläubiger den Ersatz von noch nicht 
gerichtlich festgestellten Exekutionskosten, so hat er gleichzeitig dem 
Vollstreckungsorgan das Verzeichnis dieser Kosten vorzulegen. Die bezüglichen 
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diesem Falle auf Anzeige des Vollstreckungsorganes durch das 
Executionsgericht zu bestimmen. 

Kosten sind in diesem Falle auf Anzeige des Vollstreckungsorganes durch das 
Exekutionsgericht zu bestimmen. 

(2) Den nach Angabe des Gläubigers zur Deckung der angesprochenen 
Kosten erforderlichen Betrag hat das Vollstreckungsorgan zurückzubehalten und 
bei Gericht zu erlegen. In gleicher Weise ist mit dem Betrage zu verfahren, der 
vom Vollstreckungsorgan zur Deckung der Versteigerungskosten, einschließlich 
der für die Abschätzung der versteigerten Gegenstände zu entrichtenden 
Sachverständigengebüren, zurückbehalten wird. 

(2) Den nach Angabe des Gläubigers zur Deckung der angesprochenen 
Kosten erforderlichen Betrag hat das Vollstreckungsorgan zurückzubehalten und 
bei Gericht zu erlegen. In gleicher Weise ist mit dem Betrage zu verfahren, der 
vom Vollstreckungsorgan zur Deckung der Versteigerungskosten, einschließlich 
der für die Abschätzung der versteigerten Gegenstände zu entrichtenden 
Sachverständigengebühren, zurückbehalten wird. 

(3) Werden die erlegten Summen durch die dem betreibenden Gläubiger 
gerichtlich zuerkannten Kosten oder durch die gerichtlich bestimmten 
Versteigerungs- und Schätzungskosten nicht erschöpft, so ist der Restbetrag zur 
ferneren Befriedigung des betreibenden Gläubigers oder nach voller Tilgung 
seiner Ansprüche im Sinne des §. 283 Abs. 4 zu verwenden. 

(3) Werden die erlegten Summen durch die dem betreibenden Gläubiger 
gerichtlich zuerkannten Kosten oder durch die gerichtlich bestimmten 
Versteigerungs- und Schätzungskosten nicht erschöpft, so ist der Restbetrag zur 
ferneren Befriedigung des betreibenden Gläubigers oder nach voller Tilgung seiner 
Ansprüche im Sinne des § 283 Abs. 4 zu verwenden. 

(4) Das Begehren um Kostenersatz muss vom betreibenden Gläubiger bei 
sonstigem Ausschlusse vor Beendigung des Versteigerungstermines gestellt 
werden. 

(4) Das Begehren um Kostenersatz muss vom betreibenden Gläubiger bei 
sonstigem Ausschluss vor Beendigung des Versteigerungstermines gestellt werden. 

Verteilungstagsatzung Verteilungstagsatzung 

§. 285.  

(1) Steht dem betreibenden Gläubiger nach Inhalt der Pfändungsacten nicht 
das alleinige Pfandrecht zu oder hat die Versteigerung zu Gunsten mehrerer 
betreibender Gläubiger stattgefunden, so ist der Erlös vom Vollstreckungsorgane 
bei Gericht zu erlegen und vom Executionsgerichte zu vertheilen. 

§ 285. (1) Steht dem betreibenden Gläubiger nach Inhalt der Pfändungsakten 
nicht das alleinige Pfandrecht zu oder hat die Versteigerung zu Gunsten mehrerer 
betreibender Gläubiger stattgefunden, so ist der Erlös vom Vollstreckungsorgan 
bei Gericht zu erlegen und vom Exekutionsgericht zu verteilen. 

(2) Wenn der Erlös bis zur Vertheilung fruchtbringend angelegt wurde, sind 
die Zinsen zur Vertheilungsmasse zu schlagen; desgleichen ist die gemäß §. 271 
oder §. 271a verfallene Sicherheit und der vom säumigen Meistbietenden gemäß 
§. 278 geleistete Ersatz in die Vertheilungsmasse einzubeziehen. 

(2) Wenn der Erlös bis zur Verteilung fruchtbringend angelegt wurde, sind die 
Zinsen zur Verteilungsmasse zu schlagen; desgleichen ist der vom säumigen 
Meistbietenden gemäß § 278 geleistete Ersatz in die Verteilungsmasse 
einzubeziehen. 

(3) Die Vertheilungstagsatzung ist vom Executionsgerichte von amtswegen 
anzuberaumen. Zur Tagsatzung sind der Verpflichtete und alle aus den 
Pfändungsacten ersichtlichen, noch nicht vollständig befriedigten Gläubiger zu 
laden, deren Pfandrecht nicht bereits gemäß §. 256 Absatz 2, erloschen ist. Die 
Gläubiger sind zugleich aufzufordern, ihre Ansprüche an Kapital, Zinsen, 
Kosten und sonstigen Nebenforderungen vor oder bei der Tagsatzung 
anzumelden. Sie haben dazu die zum Nachweis ihrer Ansprüche dienenden 
Urkunden, falls sich diese nicht schon bei Gericht befinden, spätestens bei der 

(3) Die Verteilungstagsatzung ist vom Exekutionsgericht von amtswegen 
anzuberaumen. Zur Tagsatzung sind der Verpflichtete und alle aus den 
Pfändungsakten ersichtlichen, noch nicht vollständig befriedigten Gläubiger zu 
laden, deren Pfandrecht nicht bereits gemäß § 256 Abs. 2, erloschen ist. Die 
Gläubiger sind zugleich aufzufordern, ihre Ansprüche an Kapital, Zinsen, Kosten 
und sonstigen Nebenforderungen vor oder bei der Tagsatzung anzumelden. Sie 
haben dazu die zum Nachweis ihrer Ansprüche dienenden Urkunden, falls sich 
diese nicht schon bei Gericht befinden, spätestens bei der Tagsatzung in Urschrift 
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Tagsatzung in Urschrift oder Abschrift vorzulegen. Andernfalls werden ihre 
Ansprüche bei der Verteilung nur insoweit berücksichtigt, als zu deren Gunsten 
bereits die Exekution durch Versteigerung bewilligt wurde. Eine nachträgliche 
Einstellung des Verkaufsverfahrens und die Aufschiebung der Exekution wegen 
einer Zahlungsvereinbarung nach § 45a hindern eine Berücksichtigung ebenso 
wie der Umstand, dass die gepfändeten Gegenstände vorerst nicht vorgefunden 
wurden und auf Antrag eines anderen betreibenden Gläubigers die Versteigerung 
der später vorgefundenen Gegenstände erfolgte oder dass für Gegenstände bei 
der Versteigerung das geringste Gebot vorerst nicht erzielt wurde und später auf 
Antrag eines anderen betreibenden Gläubigers die Gegenstände versteigert 
wurden. Darüber sind die Gläubiger in der Aufforderung zu belehren. 

oder Abschrift vorzulegen. Andernfalls werden ihre Ansprüche bei der Verteilung 
nur insoweit berücksichtigt, als zu deren Gunsten bereits die Exekution durch 
Versteigerung bewilligt wurde. Eine nachträgliche Einstellung des 
Verkaufsverfahrens und die Aufschiebung der Exekution wegen einer 
Zahlungsvereinbarung nach § 45a hindern eine Berücksichtigung ebenso wie der 
Umstand, dass die gepfändeten Gegenstände vorerst nicht vorgefunden wurden 
und auf Antrag eines anderen betreibenden Gläubigers die Versteigerung der 
später vorgefundenen Gegenstände erfolgte oder dass für Gegenstände bei der 
Versteigerung das geringste Gebot vorerst nicht erzielt wurde und später auf 
Antrag eines anderen betreibenden Gläubigers die Gegenstände versteigert 
wurden. Darüber sind die Gläubiger in der Aufforderung zu belehren. 

 Abgabenbehördliche und verwaltungsbehördliche Pfandrechte 
 § 285a. (1) Auf Pfandrechte, die im Vollstreckungsverfahren einer 

Abgabenbehörde oder einer Verwaltungsbehörde erworben wurden (§ 2 AbgEO 
und § 3 VVG), hat das Gericht bei Verwendung des Verkaufserlöses in dem durch 
die Pfändung begründeten Rang Bedacht zu nehmen. 

 (2) Die Gerichte haben die ihnen von der Verwaltungsbehörde mitgeteilten 
Verwaltungspfandrechte im Pfändungsregister mit Namen der 
Vollstreckungsbehörde, Zahl und Tag der Verwaltungspfändung und der Höhe der 
Forderung anzumerken und der Vollstreckungsbehörde Entstehungstag und 
Geschäftszahl gerichtlicher Pfandrechte mitzuteilen. 

 (3) Bei abgabenbehördlichen Pfandrechten hat das Gericht zu jeder 
Verteilungstagsatzung das Finanzamt Österreich zu laden. Steht dem betreibenden 
Gläubiger nach Inhalt der Pfändungsakten das alleinige Pfandrecht zu (§ 285 
Abs. 1), so hat das Gericht vor Ausfolgung des Erlöses durch Anfrage bei dem 
Finanzamt Österreich zu erheben, ob ein abgabebehördliches Pfandrecht besteht. 
Falls binnen 14 Tagen nach Zustellung eine Äußerung nicht einlangt, kann der 
Verkaufserlös ausgefolgt werden. Abgabenbehördliche Pfandrechte sind bei der 
Verteilung des Verkaufserlöses nur auf Anmelden zu berücksichtigen. 

 (4) Bei verwaltungsbehördlichen Pfandrechten hat das Gericht zu jeder 
Verteilungstagsatzung die Vollstreckungsbehörde, die dem Gericht das Bestehen 
eines Pfandrechtes nach Abs. 2 mitgeteilt hat, zu laden. Verwaltungspfandrechte 
sind bei der Verteilung des Verkaufserlöses nur auf Anmelden zu berücksichtigen. 

 (5) Ein im abgabe- oder verwaltungsbehördlichen Vollstreckungsverfahren 
erzielter Verkaufserlös ist bei Gericht zu erlegen, falls an dem verkauften 
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Gegenstand ein gerichtliches Pfandrecht besteht, auch wenn ein gerichtliches 
Verwertungsverfahren nicht anhängig ist. Die Verteilung des Verkaufserlöses 
obliegt in diesem Falle dem Gericht. Die Gerichte haben Anfragen des Finanzamts 
Österreich oder der Verwaltungsbehörde, ob gerichtliche Pfandrechte an den 
verkauften Gegenständen haften, längstens binnen 14 Tagen zu beantworten. Nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann das Finanzamt oder die Verwaltungsbehörde 
den Verkaufserlös verwenden. 

Verteilung Verteilung 

§. 286.  

(1) Das Executionsgericht hat bei der Vertheilung des Erlöses unter 
sinngemäßer Anwendung der §§. 212 bis 214, 219 bis 221, 223 Absatz 3, 229, 
231 bis 234 und 236 vorzugehen. 

§ 286. (1) Das Exekutionsgericht hat bei der Verteilung des Erlöses unter 
sinngemäßer Anwendung der §§ 212 bis 214, 219 bis 221, 223 Abs. 3, 229, 231 bis 
234 und 236 vorzugehen. 

(2) Aus der Verteilungsmasse sind zu berichtigen (2) Aus der Verteilungsmasse sind zu berichtigen 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

Der Betrag der Forderungen ist nach der Anmeldung und deren Belegen sowie 
nach den gerichtlichen Executionsbewilligungen zu berechnen. 

Der Betrag der Forderungen ist nach der Anmeldung und deren Belegen sowie 
nach den gerichtlichen Exekutionsbewilligungen zu berechnen. 

(3) Unbeschadet des Vorranges, den Zölle, Verbrauchs- und andere 
öffentliche Abgaben und Vermögensstrafen genießen oder der für einzelne 
Forderungen durch den Bestand eines gesetzlichen oder vertragsmäßigen 
Pfandrechtes begründet wird, ist für die Bezahlung der oben bezeichneten 
Forderungen die nach der gerichtlichen Pfändung zu beurtheilende Rangordnung 
entscheidend. 

(3) Unbeschadet des Vorranges, den Zölle, Verbrauchs- und andere 
öffentliche Abgaben und Vermögensstrafen genießen oder der für einzelne 
Forderungen durch den Bestand eines gesetzlichen oder vertragsmäßigen 
Pfandrechtes begründet wird, ist für die Bezahlung der oben bezeichneten 
Forderungen die nach der gerichtlichen Pfändung zu beurteilende Rangordnung 
entscheidend. 

(4) In Ansehung der Berichtigung von Zinsen, wiederkehrenden Zahlungen, 
Process- und Executionskosten sind die in den §§. 216, 217, 218 Absatz 1, und 
219 aufgestellten Grundsätze anzuwenden. 

(4) In Ansehung der Berichtigung von Zinsen, wiederkehrenden Zahlungen, 
Prozess- und Exekutionskosten sind die in den §§ 216, 217, 218 Abs. 1, und 219 
aufgestellten Grundsätze anzuwenden. 

Ausfolgung des Erlöses Ausfolgung des Erlöses 

§ 287. Im Verteilungsbeschluß sind die für den Erlös bezugsberechtigten 
Personen und die diesen auszufolgenden Beträge anzugeben. Diese Beträge sind 
nach Eintritt der Rechtskraft den bezugsberechtigten Personen auszufolgen. 
Diese Verfügungen können auch gesondert getroffen werden, insbesondere, 
wenn hinsichtlich einzelner Posten die Erledigung im Rechtsweg abgewartet 
werden muß. 

§ 287. Im Verteilungsbeschluss sind die für den Erlös bezugsberechtigten 
Personen und die diesen auszufolgenden Beträge anzugeben. Diese Beträge sind 
nach Eintritt der Rechtskraft den bezugsberechtigten Personen auszufolgen. Diese 
Verfügungen können auch gesondert getroffen werden, insbesondere, wenn 
hinsichtlich einzelner Posten die Erledigung im Rechtsweg abgewartet werden 
muss. 
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Erlös aus Freihandverkauf Erlös aus Freihandverkauf 

§. 288.  

Die Bestimmungen der §§. 283 bis 287 haben für die Verwendung des 
Erlöses sinngemäß zu gelten, der bei einem Verkaufe aus freier Hand erzielt 
wurde. Das Begehren um Kostenersatz muss in diesem Falle vom betreibenden 
Gläubiger bei sonstigem Ausschlusse innerhalb der im §. 74 Absatz 2, 
festgesetzten Frist gestellt werden. Vor Ablauf dieser Frist darf dem 
Verpflichteten von dem erzielten Erlöse nichts ausgefolgt werden. 

§ 288. Die Bestimmungen der §§ 283 bis 287 haben für die Verwendung des 
Erlöses sinngemäß zu gelten, der bei einem Verkaufe aus freier Hand erzielt 
wurde. Das Begehren um Kostenersatz muss in diesem Falle vom betreibenden 
Gläubiger bei sonstigem Ausschlusse innerhalb der im § 74 Abs. 2, festgesetzten 
Frist gestellt werden. Vor Ablauf dieser Frist darf dem Verpflichteten von dem 
erzielten Erlöse nichts ausgefolgt werden. 

 

Zweite Abteilung 
 Exekution auf Geldforderungen 

Rekurs Grundsatz 

§ 289. Gegen Beschlüsse, durch die die Verwahrung bewilligt wird, ist kein 
Rekurs zulässig. 

§ 289. (1) Die Exekution auf Geldforderungen des Verpflichteten erfolgt 
durch Pfändung und Überweisung an den betreibenden Gläubiger oder durch 
Pfändung und Einziehung durch den Verwalter. Wenn das Gericht auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers nichts anderes bestimmt, erfasst die Exekution auf 
Geldforderungen alle Forderungen des Verpflichteten, außer die nach § 321. 

 (2) Es ist ein Verwalter zu bestellen, der - wenn es rechtzeitig möglich ist 
unter Zuziehung des Verpflichteten - unverzüglich pfändbare Forderungen zu 
ermitteln hat. Von der Bestellung ist abzusehen, wenn der betreibende Gläubiger 
nicht Exekution auf die Vermögensrechte des Verpflichteten führt und Exekution 
nur 

  1. auf einzelne im Antrag genannte Forderungen oder 
  2. auf Geldforderungen bei unbekanntem Drittschuldner nach § 294a oder 
  3. auf einzelne im Antrag genannte Forderungen und auf Geldforderungen 

bei unbekanntem Drittschuldner nach § 295 
 geführt wird. 
 (3) Bezüge im Sinne dieser Abteilung sind regelmäßig wiederkehrende 

Geldleistungen, insbesondere Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder sonstige 
wiederkehrende Leistungen mit Einkommensersatzfunktion. 
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Zweite Abtheilung. 

 

Exekution auf Geldforderungen.  

Unpfändbare Forderungen. Unpfändbare Forderungen 

§ 290. (1) Unpfändbar sind Forderungen auf folgende Leistungen: § 290. (1) Unpfändbar sind Forderungen auf folgende Leistungen: 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Ersatz der Kosten, die der Arbeitnehmer für seine Vertretung aufwenden 
muß; 

 4. Ersatz der Kosten, die der Arbeitnehmer für seine Vertretung aufwenden 
muss; 

 5. bis 16. …  5. bis 16. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Vorschüsse und Nachzahlungen Vorschüsse und Nachzahlungen 

§ 290c. (1) Der Drittschuldner kann für die Einbringung eines dem 
Verpflichteten gewährten Vorschusses den Betrag, der sich aus dem Unterschied 
zwischen den in § 292 Abs. 4 genannten Beträgen und dem unpfändbaren 
Freibetrag ergibt, abziehen. Soweit der Vorschuß daraus nicht gedeckt wird, 
steht dem Drittschuldner auch ein Abzug vom pfändbaren Betrag zu. Der 
unpfändbare Freibetrag ist so zu berechnen, als ob kein Vorschuß geleistet 
worden wäre. 

§ 290c. (1) Der Drittschuldner kann für die Einbringung eines dem 
Verpflichteten gewährten Vorschusses den Betrag, der sich aus dem Unterschied 
zwischen den in § 292 Abs. 4 genannten Beträgen und dem unpfändbaren 
Freibetrag ergibt, abziehen. Soweit der Vorschuss daraus nicht gedeckt wird, steht 
dem Drittschuldner auch ein Abzug vom pfändbaren Betrag zu. Der unpfändbare 
Freibetrag ist so zu berechnen, als ob kein Vorschuss geleistet worden wäre. 

  

Unpfändbarer Freibetrag 

(„Existenzminimum“) 

Unpfändbarer Freibetrag 

(„Existenzminimum“) 

§ 291a. (1) Beschränkt pfändbare Forderungen, bei denen der sich nach 
§ 291 ergebende Betrag (Berechnungsgrundlage) bei monatlicher Leistung den 
Ausgleichszulagenrichtsatz für alleinstehende Personen (§ 293 Abs. 1 lit. a 
ASVG) nicht übersteigt, haben dem Verpflichteten zur Gänze zu verbleiben 
(allgemeiner Grundbetrag). 

§ 291a. (1) Beschränkt pfändbare Forderungen, bei denen der sich nach § 291 
ergebende Betrag (Berechnungsgrundlage) bei monatlicher Leistung den 
Ausgleichszulagenrichtsatz für alleinstehende Personen (§ 293 Abs. 1 lit. a 
sublit. bb ASVG) nicht übersteigt, haben dem Verpflichteten zur Gänze zu 
verbleiben (allgemeiner Grundbetrag). 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

Besonderheiten bei Exekutionen wegen Unterhaltsansprüchen Besonderheiten bei Exekutionen wegen Unterhaltsansprüchen 

§ 291b. (1) Bei einer Exekution wegen § 291b. (1) Bei einer Exekution wegen 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
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 4. der Prozeß- und Exekutionskosten samt allen Zinsen, die durch die 

Durchsetzung eines Anspruchs nach Z 1 bis 3 entstanden sind, 
 4. der Prozess- und Exekutionskosten samt allen Zinsen, die durch die 

Durchsetzung eines Anspruchs nach Z 1 bis 3 entstanden sind, 

gilt Abs. 2. gilt Abs. 2. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Besonderheiten bei Exekutionen wegen wiederkehrender Leistungen Besonderheiten bei Exekutionen wegen wiederkehrender Leistungen 

§ 291c. (1) Die Exekution wegen Forderungen auf wiederkehrende 
Leistungen, die künftig fällig werden, ist nur bei Forderungen 

§ 291c. (1) Die Exekution wegen Forderungen auf wiederkehrende 
Leistungen, die künftig fällig werden, ist nur bei Forderungen 

 1. …  1. … 

 2. auf wiederkehrende Leistungen, die aus Anlaß einer Verletzung am 
Körper oder an der Gesundheit dem Verletzten oder wegen Tötung 
seinen Hinterbliebenen zu entrichten sind, 

 2. auf wiederkehrende Leistungen, die aus Anlass einer Verletzung am 
Körper oder an der Gesundheit dem Verletzten oder wegen Tötung seinen 
Hinterbliebenen zu entrichten sind, 

zulässig, wenn überdies die Exekution zugleich für bereits fällige Ansprüche 
dieser Art bewilligt wird. 

zulässig, wenn überdies die Exekution zugleich für bereits fällige Ansprüche 
dieser Art bewilligt wird. 

(2) Die Exekution nach Abs. 1 ist auf Antrag des Verpflichteten 
einzustellen, wenn er 

(2) Die Exekution nach Abs. 1 ist auf Antrag des Verpflichteten einzustellen, 
wenn er 

 1. …  1. … 
 2. bescheinigt, daß er künftig seiner Zahlungspflicht nachkommen wird. 

Das ist insbesondere dann anzunehmen, wenn er die Forderungen für die 
kommenden zwei Monate 

 2. bescheinigt, dass er künftig seiner Zahlungspflicht nachkommen wird. 
Das ist insbesondere dann anzunehmen, wenn er die Forderungen für die 
kommenden zwei Monate 

 a) und b) …  a) und b) … 

(3) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers hat das Gericht bei einer 
neuerlichen Bewilligung der Exekution auszusprechen, daß das Pfandrecht den 
ursprünglich begründeten Pfandrang, dessen Datum das Gericht anzugeben hat, 
erhält. 

(3) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers hat das Gericht bei einer 
neuerlichen Bewilligung der Exekution auszusprechen, dass das Pfandrecht den 
ursprünglich begründeten Pfandrang, dessen Datum das Gericht anzugeben hat, 
erhält. 

Beschränkt pfändbare einmalige Leistungen Beschränkt pfändbare einmalige Leistungen 

§ 291d. (1) und (2) … § 291d. (1) und (2) … 

(3) Abs. 1 Satz 1 ist auch auf sonstige einmalige Leistungen anzuwenden, 
wenn diese beschränkt pfändbare Forderungen im Sinn des § 290a sind, die nicht 
von § 290a Abs. 2 erfaßt werden. 

(3) Abs. 1 Satz 1 ist auch auf sonstige einmalige Leistungen anzuwenden, 
wenn diese beschränkt pfändbare Forderungen im Sinn des § 290a sind, die nicht 
von § 290a Abs. 2 erfasst werden. 

(4) … (4) … 
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Einmalige Vergütung für persönlich geleistete Arbeiten Einmalige Vergütung für persönlich geleistete Arbeiten 

§ 291e. (1) Ist eine nicht wiederkehrende Vergütung für persönlich 
geleistete Arbeiten, die die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder 
zu einem wesentlichen Teil in Anspruch nehmen, gepfändet, so hat das 
Exekutionsgericht dem Verpflichteten auf seinen Antrag so viel zu belassen, wie 
er während eines angemessenen Zeitraums für seinen notwendigen Unterhalt 
sowie den Unterhalt der Personen, denen er gesetzlichen Unterhalt gewährt, 
bedarf. Bei der Entscheidung sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Verpflichteten, insbesondere seine sonstigen Verdienstmöglichkeiten, frei zu 
würdigen. Dem Verpflichteten ist nicht mehr zu belassen, als ihm nach freier 
Überzeugung im Sinn des § 273 ZPO verbleiben würde, wenn er Einkünfte im 
Sinn des § 290a in der Höhe der Vergütung hätte. Der Antrag des Verpflichteten 
ist insoweit abzuweisen, als die Gefahr besteht, daß der betreibende Gläubiger 
dadurch schwer geschädigt werden könnte. 

§ 291e. (1) Ist eine nicht wiederkehrende Vergütung für persönlich geleistete 
Arbeiten, die die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder zu einem 
wesentlichen Teil in Anspruch nehmen, gepfändet, so hat das Exekutionsgericht 
dem Verpflichteten auf seinen Antrag so viel zu belassen, wie er während eines 
angemessenen Zeitraums für seinen notwendigen Unterhalt sowie den Unterhalt 
der Personen, denen er gesetzlichen Unterhalt gewährt, bedarf. Bei der 
Entscheidung sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verpflichteten, 
insbesondere seine sonstigen Verdienstmöglichkeiten, frei zu würdigen. Dem 
Verpflichteten ist nicht mehr zu belassen, als ihm nach freier Überzeugung im 
Sinn des § 273 ZPO verbleiben würde, wenn er Einkünfte im Sinn des § 290a in 
der Höhe der Vergütung hätte. Der Antrag des Verpflichteten ist insoweit 
abzuweisen, als die Gefahr besteht, dass der betreibende Gläubiger dadurch 
schwer geschädigt werden könnte. 

(2) … (2) … 
 Nebenleistungen und Lohnsteuergutschrift 
 § 291f. Von sonstigen wiederkehrenden Vergütungen für Arbeitsleistungen 

aller Art, die die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten weder vollständig noch zu 
einem wesentlichen Teil in Anspruch nehmen, sowie von der Lohnsteuergutschrift 
im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung haben dem Verpflichteten 30% und 
10% für jede Person, der der Verpflichtete gesetzlichen Unterhalt gewährt, 
höchstens jedoch für fünf Personen, zu verbleiben. 

Erhöhung des unpfändbaren Betrags Erhöhung des unpfändbaren Betrags 

§ 292a. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag den unpfändbaren Freibetrag 
angemessen zu erhöhen, wenn dies mit Rücksicht auf 

§ 292a. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag den unpfändbaren Freibetrag 
angemessen zu erhöhen, wenn dies mit Rücksicht auf 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

dringend geboten ist und nicht die Gefahr besteht, daß der betreibende Gläubiger 
dadurch schwer geschädigt werden könnte. 

dringend geboten ist und nicht die Gefahr besteht, dass der betreibende Gläubiger 
dadurch schwer geschädigt werden könnte. Der Beschluss über die Erhöhung ist 
vor Ablauf der Rekursfrist in Vollzug zu setzen. 

Herabsetzung des unpfändbaren Betrags Herabsetzung des unpfändbaren Betrags 

§ 292b. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag § 292b. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag 
 1. ...  1. ... 

 2. auszusprechen, daß eine Unterhaltspflicht nicht zu berücksichtigen ist,  2. auszusprechen, dass eine Unterhaltspflicht nicht zu berücksichtigen ist, 
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soweit deren Höhe den hiefür gewährten unpfändbaren Grund- und 
Steigerungsbetrag nicht erreicht; 

soweit deren Höhe den hiefür gewährten unpfändbaren Grund- und 
Steigerungsbetrag nicht erreicht; 

 3. den unpfändbaren Freibetrag herabzusetzen, wenn der Verpflichtete im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses Leistungen von Dritten erhält, die 
nicht von § 290a Abs. 2 erfaßt werden. 

 3. den unpfändbaren Freibetrag herabzusetzen, wenn der Verpflichtete im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses Leistungen von Dritten erhält, die nicht 
von § 290a Abs. 2 erfasst werden. 

 Der Beschluss über die Herabsetzung ist vor Ablauf der Rekursfrist in Vollzug zu 
setzen. 

Änderung der Voraussetzungen der Unpfändbarkeit Änderung der Voraussetzungen der Unpfändbarkeit 

§ 292c. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag die Beschlüsse, die den 
unpfändbaren Freibetrag festlegen, entsprechend zu ändern, wenn 

§ 292c. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag die Beschlüsse, die den 
unpfändbaren Freibetrag festlegen, entsprechend zu ändern, wenn 

 1. …  1. … 
 2. diese Verhältnisse dem Gericht bei der Beschlußfassung nicht 

vollständig bekannt waren. 
 2. diese Verhältnisse dem Gericht bei der Beschlussfassung nicht vollständig 

bekannt waren. 

Auszahlung des Entgelts an Dritte Auszahlung des Entgelts an Dritte 

§ 292d. Wenn § 292d. Wenn 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

erstrecken sich die Wirkungen des Pfandrechts auch auf den Anspruch des 
Dritten, der ihm gegen den Drittschuldner zusteht. Der Anspruch des Dritten 
wird insoweit erfaßt, als ob er dem Verpflichteten zustehen würde. Die 
Exekutionsbewilligung ist mit dem Verfügungsverbot dem Drittberechtigten 
ebenso wie dem Verpflichteten zuzustellen. 

erstrecken sich die Wirkungen des Pfandrechts auch auf den Anspruch des Dritten, 
der ihm gegen den Drittschuldner zusteht. Der Anspruch des Dritten wird insoweit 
erfasst, als ob er dem Verpflichteten zustehen würde. Die Exekutionsbewilligung 
ist mit dem Verfügungsverbot dem Drittberechtigten ebenso wie dem 
Verpflichteten zuzustellen. 

Verschleiertes Entgelt Verschleiertes Entgelt 

§ 292e. (1) ... § 292e. (1) ... 

(2) Bei der Bemessung des Entgelts ist insbesondere auf (2) Bei der Bemessung des Entgelts ist insbesondere auf 
 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

Rücksicht zu nehmen. Die wirtschaftliche Existenz des Drittschuldners darf 
nicht beeinträchtigt werden. Das Entgelt gilt ab dem Zeitpunkt der Pfändung als 
vereinbart. 

Rücksicht zu nehmen. Die wirtschaftliche Existenz des Drittschuldners darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

Kontenschutz Kontenschutz 

§ 292i. (1) Werden beschränkt pfändbare Geldforderungen auf das Konto 
des Verpflichteten bei einem Kreditinstitut oder der Österreichischen 
Postsparkasse überwiesen, so ist eine Pfändung des Guthabens auf Antrag des 

§ 292i. (1) Werden beschränkt pfändbare Geldforderungen auf das Konto des 
Verpflichteten bei einem Kreditinstitut überwiesen, so ist eine Pfändung des 
Guthabens auf Antrag des Verpflichteten vom Exekutionsgericht insoweit 
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Verpflichteten vom Exekutionsgericht insoweit aufzuheben, als das Guthaben 
dem der Pfändung nicht unterworfenen Teil der Einkünfte für die Zeit von der 
Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin entspricht. 

aufzuheben, als das Guthaben dem der Pfändung nicht unterworfenen Teil der 
Einkünfte für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin 
entspricht. 

(2) Wird ein bei einem Kreditinstitut oder der Österreichischen 
Postsparkasse gepfändetes Guthaben eines Verpflichteten, der eine natürliche 
Person ist, dem betreibenden Gläubiger überwiesen, so darf erst 14 Tage nach 
der Zustellung des Überweisungsbeschlusses an den Drittschuldner aus dem 
Guthaben an den betreibenden Gläubiger geleistet oder der Betrag hinterlegt 
werden. 

(2) Wird ein bei einem Kreditinstitut gepfändetes Guthaben eines 
Verpflichteten, der eine natürliche Person ist, dem betreibenden Gläubiger 
überwiesen, so darf erst 14 Tage nach der Zustellung des 
Überweisungsbeschlusses an den Drittschuldner aus dem Guthaben an den 
betreibenden Gläubiger geleistet oder der Betrag hinterlegt werden. 

(3) Das Exekutionsgericht hat die Pfändung des Guthabens für den Teil 
vorweg aufzuheben, dessen der Verpflichtete bis zum nächsten Zahlungstermin 
dringend bedarf, um seinen notwendigen Unterhalt zu bestreiten und seine 
laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten zu erfüllen. Der vorweg freigegebene 
Teil des Guthabens darf den Betrag nicht übersteigen, der dem Verpflichteten 
voraussichtlich nach Abs. 1 zu belassen ist. Der Verpflichtete hat glaubhaft zu 
machen, daß beschränkt pfändbare Geldforderungen auf das Konto überwiesen 
worden sind und daß die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. Der 
betreibende Gläubiger ist nicht einzuvernehmen, wenn der damit verbundene 
Aufschub dem Verpflichteten nicht zuzumuten ist. 

(3) Das Exekutionsgericht hat die Pfändung des Guthabens für den Teil 
vorweg aufzuheben, dessen der Verpflichtete bis zum nächsten Zahlungstermin 
dringend bedarf, um seinen notwendigen Unterhalt zu bestreiten und seine 
laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten zu erfüllen. Der vorweg freigegebene 
Teil des Guthabens darf den Betrag nicht übersteigen, der dem Verpflichteten 
voraussichtlich nach Abs. 1 zu belassen ist. Der Verpflichtete hat glaubhaft zu 
machen, dass beschränkt pfändbare Geldforderungen auf das Konto überwiesen 
worden sind und dass die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. Der 
betreibende Gläubiger ist nicht einzuvernehmen, wenn der damit verbundene 
Aufschub dem Verpflichteten nicht zuzumuten ist. 

Bestimmungen für die Berechnung durch den Drittschuldner Bestimmungen für die Berechnung durch den Drittschuldner 

§ 292j. (1) bis (2) ... § 292f. (1) bis (2) ... 

(3) Der Drittschuldner darf Entschädigungen nach § 290 Abs. 1 Z 1 
höchstens mit einem der Werte berücksichtigen, die 

(3) Der Drittschuldner darf Entschädigungen nach § 290 Abs. 1 Z 1 höchstens 
mit einem der Werte berücksichtigen, die 

 1. im Steuer- oder  1. im Steuerrecht oder 
 2. im Sozialversicherungsrecht oder  2. in Rechtsvorschriften und Kollektivverträgen, die für einen Personenkreis 

gelten, dem der Verpflichtete angehört, vorgesehen sind. 
 3. in Rechtsvorschriften und Kollektivverträgen, die für einen 

Personenkreis gelten, dem der Verpflichtete angehört, vorgesehen sind. 

 

(4) Der Drittschuldner hat bei der Berücksichtigung von Sachleistungen 
einen der in Abs. 3 genannten Werte zugrunde zu legen. 

(4) Der Drittschuldner hat bei der Berücksichtigung von Sachleistungen den 
im Steuerrecht vorgesehenen Wert zugrunde zu legen. 

(5) ... (5) ... 

Entscheidung des Exekutionsgerichts – Antragsberechtigung Entscheidung des Exekutionsgerichts – Antragsberechtigung 

§ 292k. (1) Das Exekutionsgericht hat auf Antrag – in den Fällen der Z 1 § 292g. (1) Das Exekutionsgericht hat auf Antrag – in den Fällen der Z 1 und 
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und 2 nach freier Überzeugung im Sinn des § 273 ZPO – zu entscheiden, 2 nach freier Überzeugung im Sinn des § 273 ZPO – zu entscheiden, 
 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3. ob an der Gehaltsforderung oder einer anderen in fortlaufenden 
Bezügen bestehenden Forderung, deren Pfändung durch das Gericht 
bewilligt wurde, tatsächlich ein Pfandrecht begründet wurde. 

 3. ob an der Forderung, deren Pfändung durch das Gericht bewilligt wurde, 
tatsächlich ein Pfandrecht begründet wurde. 

(2) Der Drittschuldner kann die von einem Antrag nach Abs. 1 erfaßten 
Beträge bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Gerichts zurückbehalten. 

(2) Der Drittschuldner kann die von einem Antrag nach Abs. 1 erfassten 
Beträge bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Gerichts zurückbehalten. 

(3) … (3) … 

(4) Vor der Entscheidung über Anträge nach Abs. 1, auf 
Zusammenrechnung und Festlegung des Werts der Sachleistungen nach § 292, 
auf Erhöhung des unpfändbaren Betrags nach § 292a, auf Herabsetzung des 
unpfändbaren Betrags nach § 292b und auf Änderung der Beschlüsse, die den 
unpfändbaren Freibetrag festlegen, nach § 292c sind die Parteien 
einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1). In diesen Verfahren kann der betreibende 
Gläubiger den Ersatz seiner Kosten nur nach den Bestimmungen der ZPO und 
nur insoweit beanspruchen, als der Verpflichtete dem Antrag nicht zustimmt. 
Dies gilt auch sinngemäß für einen Anspruch des Verpflichteten auf 
Kostenersatz. 

(4) Vor der Entscheidung über folgende Anträge sind die Parteien und alle 
betreibenden Gläubiger, die auf den gegenständlichen Bezug Exekution führen, 
einzuvernehmen: 

  1. nach Abs. 1, 
  2. auf Zusammenrechnung und Festlegung des Werts der Sachleistungen 

nach § 292, 
  3. auf Erhöhung des unpfändbaren Betrags nach § 292a, 
  4. auf Herabsetzung des unpfändbaren Betrags nach § 292b und 
  5. auf Änderung der Beschlüsse, die den unpfändbaren Freibetrag festlegen, 

nach § 292c. 
 Der Beschluss wirkt in allen diesen Verfahren für die künftig fällig werdenden 

Bezugsteile. 
 (5) In den Verfahren nach Abs. 4 kann der betreibende Gläubiger vom 

Verpflichteten den Ersatz seiner Kosten nur nach den Bestimmungen der ZPO und 
nur insoweit beanspruchen, als der Verpflichtete dem Antrag nicht zustimmt. Dies 
gilt auch sinngemäß für einen Anspruch des Verpflichteten auf Kostenersatz. Der 
Drittschuldner ist nicht zum Kostenersatz verpflichtet. 

 (6) Wird einem betreibenden Gläubiger nach Erlassen eines Beschlusses 
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nach Abs. 4 die Exekution bewilligt, so gilt der Beschluss auch für ihn. Er kann 
jedoch eine Änderung des Beschlusses beantragen. 

Aufstellung über die offene Forderung Aufstellung über die offene Forderung 

§ 292l. (1) Der Drittschuldner ist berechtigt, bei Gehaltsforderungen oder 
anderen in fortlaufenden Bezügen bestehenden Forderungen nach vollständiger 
Zahlung der in der Exekutionsbewilligung genannten festen Beträge das 
Zahlungsverbot nicht weiter zu berücksichtigen, bis er vom betreibenden 
Gläubiger eine Aufstellung über die offene Forderung gegen den Verpflichteten 
erhält; diese Aufstellung ist auch dem Verpflichteten zu übersenden. Der 
Drittschuldner hat dem betreibenden Gläubiger mindestens vier Wochen vorher 
schriftlich anzukündigen, daß er von diesem Recht Gebrauch machen wird. 
Kommt dem Drittschuldner eine Aufstellung über die offene Forderung nicht zu, 
so ist auf seinen Antrag die Exekution einzustellen. Vor der Entscheidung ist der 
betreibende Gläubiger einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1). 

§ 292j. (1) Der Drittschuldner ist berechtigt, bei Gehaltsforderungen oder 
anderen in fortlaufenden Bezügen bestehenden Forderungen nach vollständiger 
Zahlung der in der Exekutionsbewilligung genannten festen Beträge das 
Zahlungsverbot nicht weiter zu berücksichtigen, bis er vom betreibenden 
Gläubiger oder vom Verwalter eine Aufstellung über die offene Forderung gegen 
den Verpflichteten erhält; diese Aufstellung ist auch dem Verpflichteten zu 
übersenden. Der Drittschuldner hat dem betreibenden Gläubiger oder dem 
Verwalter mindestens vier Wochen vorher schriftlich anzukündigen, dass er von 
diesem Recht Gebrauch machen wird. Kommt dem Drittschuldner eine 
Aufstellung des betreibenden Gläubigers über die offene Forderung nicht zu, so ist 
auf seinen Antrag die Exekution einzustellen. Vor der Entscheidung ist der 
betreibende Gläubiger einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1). 

(2) Der betreibende Gläubiger hat dem Verpflichteten binnen vier Wochen 
nach dessen schriftlicher Aufforderung eine Quittung über die erhaltenen 
Beträge zu übersenden und die Höhe der offenen Forderung bekanntzugeben. 
Die Aufstellung über die Höhe der offenen Forderung ist auch dem 
Drittschuldner zu übersenden. Eine neuerliche Abrechnung darf der 
Verpflichtete erst nach Ablauf eines Jahres oder nach Tilgung der festen Beträge 
verlangen. Kommt der betreibende Gläubiger der Aufforderung nicht nach, so 
hat das Exekutionsgericht auf Antrag des Verpflichteten die Exekution 
einzustellen. Vor der Entscheidung ist der betreibende Gläubiger 
einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1). 

(2) Der betreibende Gläubiger oder der Verwalter haben dem Verpflichteten 
binnen vier Wochen nach dessen schriftlicher Aufforderung eine Quittung über die 
erhaltenen Beträge zu übersenden und die Höhe der offenen Forderung 
bekanntzugeben. Die Aufstellung über die Höhe der offenen Forderung ist auch 
dem Drittschuldner zu übersenden. Eine neuerliche Abrechnung darf der 
Verpflichtete erst nach Ablauf eines Jahres oder nach Tilgung der festen Beträge 
verlangen. Kommt der betreibende Gläubiger der Aufforderung nicht nach, so hat 
das Exekutionsgericht auf Antrag des Verpflichteten die Exekution einzustellen. 
Vor der Entscheidung ist der betreibende Gläubiger einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1). 

(3) ... (3) ... 

(4) Die Verpflichtung des betreibenden Gläubigers, eine Quittung und eine 
Aufstellung über die Höhe der offenen Forderung nach Abs. 1 und 2 zu 
übersenden, besteht nicht, wenn die Exekution nur zur Hereinbringung des 
laufenden gesetzlichen Unterhalts oder anderer wiederkehrender Leistungen 
geführt wird. 

(4) Die Verpflichtung des betreibenden Gläubigers oder des Verwalters, eine 
Quittung und eine Aufstellung über die Höhe der offenen Forderung nach Abs. 1 
und 2 zu übersenden, besteht nicht, wenn die Exekution nur zur Hereinbringung 
des laufenden gesetzlichen Unterhalts oder anderer Bezüge geführt wird. 

Zwingendes Recht. Zwingendes Recht 

§. 293.  

(1) bis (4) … § 293. (1) bis (4) … 
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Pfändung. Pfändung 

§. 294.  

(1) Die Exekution auf Geldforderungen des Verpflichteten erfolgt durch 
Pfändung und Überweisung. Sofern nicht die Bestimmung des § 296 zur 
Anwendung kommt, geschieht die Pfändung dadurch, dass das Gericht, welches 
die Execution bewilligt, dem Drittschuldner verbietet, an den Verpflichteten zu 
bezahlen. Zugleich ist dem Verpflichteten selbst jede Verfügung über seine 
Forderung sowie über das für dieselbe etwa bestellte Pfand und insbesondere die 
Einziehung der Forderung zu untersagen. Ihm ist aufzutragen, bei beschränkt 
pfändbaren Geldforderungen unverzüglich dem Drittschuldner allfällige 
Unterhaltspflichten und das Einkommen der Unterhaltsberechtigten 
bekanntzugeben. 

§ 294. (1) Das Gericht hat bei Anordnung der Pfändung dem Drittschuldner 
zu verbieten, an den Verpflichteten zu bezahlen. Zugleich hat das Gericht dem 
Verpflichteten selbst jede Verfügung über seine Forderung und über ein allfälliges 
für diese bestelltes Pfand sowie insbesondere die Einziehung der Forderung zu 
untersagen. Ihm ist aufzutragen, bei beschränkt pfändbaren Geldforderungen 
unverzüglich dem Drittschuldner allfällige Unterhaltspflichten und das 
Einkommen der Unterhaltsberechtigten bekanntzugeben. Sowohl dem 
Drittschuldner wie dem Verpflichteten ist hiebei mitzuteilen, dass der betreibende 
Gläubiger an der betreffenden Forderung ein Pfandrecht erworben hat. Die 
Zustellung des Zahlungsverbotes ist nach den Vorschriften über die Zustellung von 
Klagen vorzunehmen. 

(2) Sowohl dem Drittschuldner wie dem Verpflichteten ist hiebei 
mitzutheilen, dass der betreibende Gläubiger an der betreffenden Forderung ein 
Pfandrecht erworben hat. Die Zustellung des Zahlungsverbotes ist nach den 
Vorschriften über die Zustellung von Klagen vorzunehmen. 

(2) Ist ein Verwalter bestellt, so obliegt es ihm, dem Drittschuldner und dem 
Verpflichteten die vom Gericht ausgesprochenen Verbote nach Abs. 1 hinsichtlich 
der von ihm ermittelten Forderungen mitzuteilen. Der Verwalter hat auch dem 
betreibenden Gläubiger die von ihm vorgenommene Pfändung der Forderungen 
mitzuteilen. 

(3) Die Pfändung ist mit Zustellung des Zahlungsverbotes an den 
Drittschuldner als bewirkt anzusehen. Wird das Zahlungsverbot einem 
Konzernunternehmen zugestellt, das nicht Schuldner der im Exekutionsantrag 
genannten Forderung ist und ist Schuldner dieser Forderung ein anderes 
Unternehmen im selben Konzern, so ist der Empfänger des Zahlungsverbots 
berechtigt, dieses und den Auftrag zur Drittschuldnererklärung auf Gefahr des 
betreibenden Gläubigers an das andere Konzernunternehmen weiterzuleiten. Er 
hat den betreibenden Gläubiger von der Weiterleitung zu verständigen. 

 

(4) Der Drittschuldner kann das Zahlungsverbot mit Rekurs anfechten oder 
dem Exekutionsgericht anzeigen, daß die Exekutionsführung nach den darüber 
bestehenden Vorschriften unzulässig sei. 

 

Unbekannter Drittschuldner Unbekannter Drittschuldner 

§ 294a. (1) Behauptet der Gläubiger, daß dem Verpflichteten Forderungen 
im Sinn des § 290a zustünden, er jedoch den bzw. die Drittschuldner nicht 
kenne, so gelten nachstehende Besonderheiten: 

§ 295. (1) Das Exekutionsgericht hat den Dachverband der 
Sozialversicherungsträger um die Bekanntgabe zu ersuchen, ob nach den bei ihm 
gespeicherten Daten (§ 30c Abs. 1 Z 2 ASVG) der Verpflichtete in einer 
Rechtsbeziehung steht, aus der ihm Forderungen im Sinn des § 290a zustehen 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

137 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 138 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
können, und bejahendenfalls mit wem, wenn der betreibende Gläubiger 

 1. Der Drittschuldner muß im Exekutionsantrag nicht, die Forderung muß 
nicht näher bezeichnet sein. Es ist jedoch das Geburtsdatum des 
Verpflichteten anzugeben. 

 1. Forderungsexekution auf Arbeitseinkommen oder sonstige Bezüge oder 

 2. Das Exekutionsgericht hat den Dachverband der 
Sozialversicherungsträger um die Bekanntgabe zu ersuchen, ob nach 
den bei ihm gespeicherten Daten (§ 31 Abs. 4 Z 3 ASVG) der 
Verpflichtete in einer Rechtsbeziehung steht, aus der ihm Forderungen 
im Sinn des § 290a zustehen können, und bejahendenfalls mit wem. 

 2. Forderungsexekution ohne die zu pfändenden Forderungen zu nennen 

 3. Gibt der Dachverband der Sozialversicherungsträger einen oder 
mehrere mögliche Drittschuldner bekannt, so hat das Gericht mit den in 
§ 294 vorgesehenen Zustellungen an den Verpflichteten und den bzw. 
die Drittschuldner vorzugehen. 

 

 beantragt, die verpflichtete Partei eine natürliche Person ist und im 
Exekutionsantrag das Geburtsdatum des Verpflichteten angegeben hat. Gibt der 
Dachverband der Sozialversicherungsträger einen oder mehrere mögliche 
Drittschuldner bekannt, so hat das Gericht mit den in § 294 vorgesehenen 
Zustellungen an den Verpflichteten und den Drittschuldner vorzugehen, wenn der 
Gläubiger nicht auf die Pfändung von Forderungen gegenüber einer von ihm 
genannten Person verzichtet hat. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Die Anfrage an den Dachverband der Sozialversicherungsträger und 
dessen Antwort sind mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung 
durchzuführen. Hiefür gilt: 

(4) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder Ersuchen des Verwalters 
hat das Gericht, solange das Exekutionsverfahren nicht eingestellt oder beendet 
wurde, eine neuerliche Auskunft vom Dachverband der Sozialversicherungsträger 
einzuholen, wenn seit der letzten Abfrage mehr als drei Monate vergangen sind. 

 1. Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung und nach Anhörung des 
Dachverbandes der Sozialversicherungsträger die Durchführung der 
Anfrage und ihrer Beantwortung näher zu regeln, um ihre rasche, 
richtige und kostensparende Durchführung sicherzustellen. 

 

 2. Die Sozialversicherungsträger und deren Hauptverband (Anm. 1) sind 
verpflichtet, die in Abs. 1 Z 2 angeführten Daten den Gerichten zu 
übermitteln. 
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Pfändung von Forderungen gegen eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts 

Pfändung von Forderungen gegen eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts 

§. 295.  

(1) … § 297. (1) … 

(2) Ergibt sich aus den sonstigen Angaben im Exekutionsantrag, 
insbesondere über die Art der zu pfändenden Forderung, daß der Empfänger des 
Zahlungsverbots für diese Forderung nicht anweisende Stelle im Sinn des Abs. 1 
ist, so hat er das Zahlungsverbot und den Auftrag zur Drittschuldnererklärung 
der anweisenden Stelle auf Gefahr des betreibenden Gläubigers weiterzuleiten, 
wenn er die anweisende Stelle kennt und beide Stellen zur selben juristischen 
Person des öffentlichen Rechts gehören. 

(2) Ergibt sich aus den sonstigen Angaben im Exekutionsantrag, insbesondere 
über die Art der zu pfändenden Forderung, dass der Empfänger des 
Zahlungsverbots für diese Forderung nicht anweisende Stelle im Sinn des Abs. 1 
ist, so hat er das Zahlungsverbot und den Auftrag zur Drittschuldnererklärung der 
anweisenden Stelle auf Gefahr des betreibenden Gläubigers weiterzuleiten, wenn 
er die anweisende Stelle kennt und beide Stellen zur selben juristischen Person des 
öffentlichen Rechts gehören. 

Pfändung von Forderungen aus Papieren Frühere Bewilligung einer Fahrnisexekution 

§ 296. (1) Die Pfändung von Forderungen aus indossablen Papieren sowie 
solchen, deren Geltendmachung sonst an den Besitz des über die Forderung 
errichteten Papiers gebunden ist, wird dadurch bewirkt, daß das 
Vollstreckungsorgan diese Papiere zufolge Auftrags des Exekutionsgerichts 
unter Aufnahme eines Pfändungsprotokolls (§§ 253, 254 Abs. 1) an sich nimmt 
und bei Gericht erlegt. 

§ 296. Eine Exekution nach § 294a ist nach Bewilligung einer Exekution auf 
bewegliche Sachen nur dann zu bewilligen, wenn seit Bewilligung ein Jahr 
vergangen ist oder der betreibende Gläubiger glaubhaft macht, dass er erst nach 
seinem Antrag auf Exekution auf bewegliche Sachen erfahren hat, dass dem 
Verpflichteten Forderungen im Sinn des § 290a zustehen. 

(2) Für eine später zu Gunsten eines anderen Gläubigers bewilligte 
Pfändung derselben Forderung gilt die Bestimmung des §. 257. 

 

Sonderbestimmungen für bei Gericht erliegende Papiere  

§ 297. (1) Präsentationen, Protesterhebungen, Notificationen und sonstige 
Handlungen zur Erhaltung oder Ausübung der Rechte aus den im §. 296 
bezeichneten Papieren sind, insolange das Papier bei Gericht erliegt, zufolge 
Ermächtigung des Executionsgerichtes durch das Vollstreckungsorgan an Stelle 
des Verpflichteten vorzunehmen. Die Ermächtigung, solche Handlungen mit 
Rechtswirksamkeit vorzunehmen, kann dem Vollstreckungsorgan von amtswegen 
oder auf Antrag des Verpflichteten oder des betreibenden Gläubigers ertheilt 
werden. 

 

(2) Insbesondere kann das Vollstreckungsorgan vom Executionsgerichte, 
falls Gefahr im Verzuge ist, ermächtigt werden, die fällige Forderung aus einem 
derartigen bei Gericht erliegenden Papier einzuziehen. Die eingehenden Beträge 
sind gerichtlich zu hinterlegen; das für den betreibenden Gläubiger an der 
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Forderung begründete Pfandrecht erstreckt sich auf diese Forderungseingänge. 

(3) Wenn die Einklagung der Forderung zur Unterbrechung der Verjährung 
oder zur Vermeidung sonstiger Nachtheile nöthig erscheint, hat das 
Executionsgericht von amtswegen oder auf Antrag zu diesem Zwecke einen 
Curator zu bestellen. 

 

Verwahrung eines Handpfands Verwahrung eines Handpfands 

§. 298.  

Ein für die gepfändete Forderung bestelltes Handpfand ist auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers in Verwahrung zu nehmen (§. 259). Der Antrag auf 
Einleitung der Verwahrung kann mit dem Antrage auf Bewilligung der 
Forderungspfändung verbunden oder abgesondert nach Bewilligung der 
Pfändung beim Executionsgerichte gestellt werden. 

§ 298. Ein für die gepfändete Forderung bestelltes Handpfand ist auf Antrag 
des betreibenden Gläubigers in Verwahrung zu nehmen (§ 259). Der Antrag auf 
Einleitung der Verwahrung kann mit dem Antrag auf Bewilligung der 
Forderungspfändung verbunden oder abgesondert nach Bewilligung der Pfändung 
beim Exekutionsgericht gestellt werden. 

Umfang des Pfandrechts Umfang des Pfandrechts 

§. 299.  

(1) ... § 299. (1) ... 

(2) Durch Pfändung eines Diensteinkommens wird insbesondere auch 
dasjenige Einkommen getroffen, welches der Verpflichtete infolge einer 
Erhöhung seiner Bezüge, infolge Übertragung eines neuen Amtes, Versetzung in 
ein anderes Amt oder infolge Versetzung in den Ruhestand erhält. Diese 
Bestimmung findet jedoch auf den Fall der Änderung des Dienstherrn keine 
Anwendung. Sinkt das Arbeitseinkommen unter den unpfändbaren Betrag, 
übersteigt es aber wieder diesen Betrag, so erstreckt sich die Wirksamkeit des 
Pfandrechts auch auf die erhöhten Bezüge. Diese Bestimmungen gelten 
hinsichtlich der Erhöhung der Bezüge und des Satzes 3 auch für andere 
Forderungen, die in fortlaufenden Bezügen bestehen. 

(2) Durch Pfändung eines Diensteinkommens wird insbesondere auch 
dasjenige Einkommen getroffen, welches der Verpflichtete infolge einer Erhöhung 
seiner Bezüge, infolge Übertragung eines neuen Amtes, Versetzung in ein anderes 
Amt oder infolge Versetzung in den Ruhestand erhält. Sinkt das 
Arbeitseinkommen unter den unpfändbaren Betrag, übersteigt es aber wieder 
diesen Betrag, so erstreckt sich die Wirksamkeit des Pfandrechts auch auf die 
erhöhten Bezüge. Diese Bestimmungen gelten hinsichtlich der Erhöhung der 
Bezüge und zweiten Satzes auch für andere Forderungen, die in fortlaufenden 
Bezügen bestehen. 

(3) ... (3) ... 
 (4) Das Pfandrecht bleibt bei einem Betriebsübergang und einer 

Gesamtrechtsnachfolge bestehen. Bei einem Wechsel zu einem anderen 
Konzernunternehmen kann der bisherige Drittschuldner das Zahlungsverbot auf 
Gefahr des betreibenden Gläubigers an das andere Konzernunternehmen 
weiterleiten. Er hat den betreibenden Gläubiger von der Weiterleitung zu 
verständigen. Ab dem Zeitpunkt der Weiterleitung hat der Drittschuldner das 
Zahlungsverbot zu beachten. 
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Rang der Pfandrechte Rang der Pfandrechte 

§. 300.  

(1) Wird von mehreren Gläubigern zu verschiedenen Zeiten die Pfändung 
derselben Forderung erwirkt, so ist für die Beurtheilung der Priorität der 
hiedurch erworbenen Rechte bei Forderungen aus den im §. 296 bezeichneten 
Papieren der Zeitpunkt maßgebend, in dem das Papier vom 
Vollstreckungsorgane in Verwahrung genommen oder die spätere Pfändung auf 
dem bereits vorhandenen Pfändungsprotokolle angemerkt wurde. 

§ 300. (1) Wird von mehreren Gläubigern zu verschiedenen Zeiten die 
Pfändung derselben Forderung erwirkt, so ist für die Beurteilung der Priorität der 
hiedurch erworbenen Rechte bei Forderungen aus den im § 321 bezeichneten 
Papieren der Zeitpunkt maßgebend, in dem das Papier vom Vollstreckungsorgan in 
Verwahrung genommen oder die spätere Pfändung auf dem bereits vorhandenen 
Pfändungsprotokoll angemerkt wurde. 

(2) ... (2) ... 

(3) Erfolgt die Besitznahme der im Absatze 1 bezeichneten Papiere 
gleichzeitig zu Gunsten mehrerer Gläubiger oder kommen mehrere 
Zahlungsverbote dem Drittschuldner oder bei Forderungen gegen eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts der anweisenden Stelle am nämlichen Tage zu, 
so stehen die hiedurch begründeten Pfandrechte im Range einander gleich. Bei 
Unzulänglichkeit des gepfändeten Anspruches sind sodann die zu 
vollstreckenden Forderungen sammt Nebengebüren nach Verhältnis ihrer 
Gesammtbeträge zu berichtigen. 

(3) Erfolgt die Besitznahme der im Abs. 1 bezeichneten Papiere gleichzeitig 
zu Gunsten mehrerer Gläubiger oder kommen mehrere Zahlungsverbote dem 
Drittschuldner oder bei Forderungen gegen eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts der anweisenden Stelle am nämlichen Tag zu, so stehen die hiedurch 
begründeten Pfandrechte im Rang einander gleich. Bei Unzulänglichkeit des 
gepfändeten Anspruches sind sodann die zu vollstreckenden Forderungen samt 
Nebengebühren nach Verhältnis ihrer Gesamtbeträge zu berichtigen. 

Pfändung einer übertragenen oder verpfändeten Forderung Pfändung einer übertragenen oder verpfändeten Forderung 

§ 300a. (1) ... § 300a. (1) ... 

(2) Wurde die Forderung vor der Begründung eines gerichtlichen 
Pfandrechts verpfändet, so steht dies der Begründung eines gerichtlichen 
Pfandrechts nicht entgegen. § 300 Abs. 2 und 3 über die Rangordnung der 
Pfandrechte ist sinngemäß anzuwenden. Bei einer Gehaltsforderung oder einer 
anderen in fortlaufenden Bezügen bestehenden Forderung erfaßt das vertragliche 
Pfandrecht nur die Bezüge, die fällig werden, sobald der Anspruch gerichtlich 
geltend gemacht oder ein Anspruch auf Verwertung besteht und die gerichtliche 
Geltendmachung bzw. der Verwertungsanspruch dem Drittschuldner angezeigt 
wurde. Der Drittschuldner hat Zahlungen auf Grund des vertraglichen 
Pfandrechts erst vorzunehmen, sobald dessen Gläubiger einen Anspruch auf 
Verwertung hat und dies dem Drittschuldner angezeigt wurde. Davor ist der 
Drittschuldner auf Verlangen eines Gläubigers verpflichtet, die vom 
vertraglichen Pfandrecht erfaßten Bezüge nach Maßgabe ihrer Fälligkeit beim 
Exekutionsgericht zu hinterlegen. 

(2) Wurde die Forderung vor der Begründung eines gerichtlichen Pfandrechts 
verpfändet, so steht dies der Begründung eines gerichtlichen Pfandrechts nicht 
entgegen. § 300 Abs. 2 und 3 über die Rangordnung der Pfandrechte ist sinngemäß 
anzuwenden. Bei einer Gehaltsforderung oder einer anderen in fortlaufenden 
Bezügen bestehenden Forderung erfasst das vertragliche Pfandrecht nur die 
Bezüge, die fällig werden, sobald der Anspruch gerichtlich geltend gemacht wurde 
oder ein Anspruch auf Verwertung besteht und die gerichtliche Geltendmachung 
bzw. der Verwertungsanspruch dem Drittschuldner angezeigt wurde. Der 
Drittschuldner hat Zahlungen auf Grund des vertraglichen Pfandrechts erst 
vorzunehmen, sobald dessen Gläubiger einen Anspruch auf Verwertung hat und 
dies dem Drittschuldner angezeigt wurde. Davor ist der Drittschuldner auf 
Verlangen eines Gläubigers verpflichtet, die vom vertraglichen Pfandrecht 
erfassten Bezüge nach Maßgabe ihrer Fälligkeit beim Exekutionsgericht zu 
hinterlegen. 

(3) Daß ein gerichtliches Pfandrecht nach § 291c Abs. 2 erlischt, ist nach (3) Dass ein gerichtliches Pfandrecht nach § 291c Abs. 2 erlischt, ist nach 
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Abs. 1 bis 2 unbeachtlich, sobald es wieder auflebt. Abs. 1 bis 2 unbeachtlich, sobald es wieder auflebt. 

Drittschuldnererklärung Drittschuldnererklärung 

§. 301.  

(1) Sofern der betreibende Gläubiger nichts anderes beantragt, hat das 
Gericht dem Drittschuldner gleichzeitig mit dem Zahlungsverbot aufzutragen, 
sich binnen vier Wochen darüber zu erklären: 

§ 301. (1) Sofern der betreibende Gläubiger nichts anderes beantragt, ist dem 
Drittschuldner gleichzeitig mit dem Zahlungsverbot aufzutragen, sich binnen vier 
Wochen darüber zu erklären: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

(2) Der Drittschuldner hat seine Erklärung dem Exekutionsgericht, eine 
Abschrift davon dem betreibenden Gläubiger zu übersenden. Er ist auch 
berechtigt, seine Erklärung vor dem Exekutionsgericht oder dem Bezirksgericht 
seines Aufenthalts zu Protokoll zu geben. Dieses Protokoll ist von Amts wegen 
dem Exekutionsgericht, eine Ausfertigung davon dem betreibenden Gläubiger zu 
übersenden. 

(2) Der Drittschuldner hat seine Erklärung dem Exekutionsgericht sowie eine 
Abschrift davon dem Verwalter – ist keiner bestellt, dem betreibenden Gläubiger - 
zu übersenden. 

(3) Hat der Drittschuldner seine Pflichten nach Abs. 1 schuldhaft nicht, 
vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtig oder unvollständig erfüllt, so ist dem 
Drittschuldner trotz Obsiegens im Drittschuldnerprozeß (§ 308) der Ersatz der 
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. § 43 Abs. 2 ZPO gilt sinngemäß. Überdies 
haftet der Drittschuldner dem betreibenden Gläubiger für den Schaden, der 
dadurch entsteht, daß er seine Pflichten schuldhaft überhaupt nicht, vorsätzlich 
oder grob fahrlässig unrichtig oder unvollständig erfüllt hat. Diese Folgen sind 
dem Drittschuldner bei Zustellung des Auftrags bekanntzugeben. 

(3) Hat der Drittschuldner seine Pflichten nach Abs. 1 schuldhaft nicht, 
vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtig oder unvollständig erfüllt, so ist dem 
Drittschuldner trotz Obsiegens im Drittschuldnerprozess (§ 308) der Ersatz der 
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. § 43 Abs. 2 ZPO gilt sinngemäß. Überdies 
haftet der Drittschuldner dem betreibenden Gläubiger für den Schaden, der 
dadurch entsteht, dass er seine Pflichten schuldhaft überhaupt nicht, vorsätzlich 
oder grob fahrlässig unrichtig oder unvollständig erfüllt hat. Diese Folgen sind 
dem Drittschuldner bei Zustellung des Auftrags bekanntzugeben. 

(4) … (4) … 

Überweisung Geltendmachung durch Verwalter und Überweisung 

§ 303. (1) Die gepfändete Geldforderung ist dem betreibenden Gläubiger 
nach Maßgabe des für ihn begründeten Pfandrechts bis zur Höhe der 
vollstreckbaren Forderung auf Antrag zur Einziehung oder an Zahlungsstatt zu 
überweisen. 

§ 303. (1) Der Verwalter ist berechtigt, die gepfändete Forderung geltend zu 
machen; ist kein Verwalter bestellt, so ist die gepfändete Geldforderung dem 
betreibenden Gläubiger nach Maßgabe des für ihn begründeten Pfandrechts bis zur 
Höhe der vollstreckbaren Forderung zur Einziehung zu überweisen. 

(2) Der Antrag auf Überweisung ist mit dem Antrag auf Bewilligung der 
Pfändung zu verbinden. Über diese Anträge hat das Gericht zugleich zu 
entscheiden. 

(2) Der Verwalter ist berechtigt, bei beschränkt pfändbaren Forderungen 
auch den unpfändbaren Teil des Bezugs geltend zu machen und Bezüge 
zusammenzurechnen, wenn dies im Interesse der Parteien ist. Der Verwalter hat 
die Parteien davon zu verständigen und den unpfändbaren Betrag jeweils 
unverzüglich, längstens innerhalb von drei Tagen ab Einlangen des Bezugs, dem 
Verpflichteten zu zahlen. Der Drittschuldner hat dem Verwalter die zur 
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Berechnung des unpfändbaren Freibetrags erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Besonderheiten im vereinfachten Bewilligungsverfahren Besonderheiten im vereinfachten Bewilligungsverfahren 

§ 303a. Wurde die Forderungsexekution im vereinfachten 
Bewilligungsverfahren bewilligt, so darf an den betreibenden Gläubiger erst vier 
Wochen nach Zustellung des Zahlungsverbots an den Drittschuldner geleistet 
oder der Betrag hinterlegt werden. Dies ist dem Drittschuldner bekanntzugeben. 
Der Drittschuldner kann mit der Leistung oder Hinterlegung bis zum nächsten 
Auszahlungstermin zuwarten, nicht jedoch länger als 8 Wochen. 

§ 304. Wurde die Forderungsexekution im vereinfachten 
Bewilligungsverfahren bewilligt, so darf an den betreibenden Gläubiger erst vier 
Wochen nach Zustellung des Zahlungsverbots an den Drittschuldner geleistet oder 
der Betrag hinterlegt werden. Dies ist dem Drittschuldner bekanntzugeben. Der 
Drittschuldner kann mit der Leistung oder Hinterlegung bis zum nächsten 
Auszahlungstermin zuwarten, nicht jedoch länger als 8 Wochen. 

Überweisung von Forderungen aus Papieren  

§. 304.  

(1) Gründet sich die Forderung auf ein durch Indossament übertragbares 
Papier oder ist sonst deren Geltendmachung an den Besitz des über die 
Forderung errichteten Papieres gebunden, so ist die Überweisung nur im 
Gesammtbetrage der gepfändeten Forderung und, falls letzterer den Betrag der 
vollstreckbaren Forderung übersteigt, nur dann zulässig, wenn vom 
betreibenden Gläubiger für die Ausfolgung des Überschusses Sicherheit geleistet 
wird. Dasselbe gilt, wenn die gepfändete Forderung aus anderen Gründen in 
Ansehung der Übertragung oder Geltendmachung nicht theilbar ist. 

 

(2) Abs. 1 gilt nicht, falls eine Forderung aus einer Sparurkunde vom 
Vollstreckungsorgan eingezogen wird (§ 319a). 

 

Durchführung der Überweisung Durchführung der Überweisung 

§. 305.  

(1) Die Überweisung geschieht durch Zustellung des dem 
Überweisungsantrage stattgebenden Beschlusses an den Drittschuldner, bei 
Forderungen aus indossablen Papieren aber, sowie bei Forderungen, deren 
Geltendmachung sonst an den Besitz des über die Forderung errichteten 
Papieres gebunden ist, durch Übergabe des mit der erforderlichen schriftlichen 
Übertragungserklärung versehenen Papieres an den betreibenden Gläubiger, 
dem die Forderung überwiesen wurde. Diese Übertragungserklärung ist vom 
Executionsgerichte oder in dessen Auftrag vom Vollstreckungsorgane 
abzugeben. Die Wirkungen der Übergabe des Papiers an den betreibenden 
Gläubiger hat auch die Übergabe einer Sparurkunde an das 
Vollstreckungsorgan mit einer gerichtlichen Einziehungsermächtigung. 

§ 305. (1) Die Überweisung geschieht durch Zustellung des die Überweisung 
aussprechenden Beschlusses an den Drittschuldner. 
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(2) §§ 295 und 300 Abs. 2 und 3 gelten für die dort genannten Forderungen 
gegen eine juristische Person des öffentlichen Rechts auch für den 
Überweisungsbeschluß. 

(2) §§ 295 und 300 Abs. 2 und 3 gelten für die dort genannten Forderungen 
gegen eine juristische Person des öffentlichen Rechts auch für den 
Überweisungsbeschluss. 

Auskunftsrecht des betreibenden Gläubigers – Ausfolgung der Urkunden Auskunftsrecht – Ausfolgung der Urkunden 

§. 306.  

(1) Der Verpflichtete hat dem betreibenden Gläubiger, dem die Forderung 
überwiesen wurde, die zur Geltendmachung der überwiesenen Forderung 
nöthigen Auskünfte zu ertheilen und ihm die über die Forderung vorhandenen 
Urkunden herauszugeben. Wenn sich die Überweisung auf einen Theil der 
gepfändeten Forderung beschränkt, hat der Gläubiger auf Antrag für die 
Rückstellung der die ganze Forderung betreffenden Urkunden Sicherheit zu 
leisten. 

§ 306. (1) Der Verpflichtete hat dem Verwalter oder dem betreibenden 
Gläubiger, dem die Forderung überwiesen wurde, die zur Geltendmachung der 
Forderung nötigen Auskünfte zu erteilen und ihm die über die Forderung 
vorhandenen Urkunden herauszugeben. Wenn sich die Überweisung auf einen Teil 
der gepfändeten Forderung beschränkt, hat der Gläubiger auf Antrag für die 
Rückstellung der die ganze Forderung betreffenden Urkunden Sicherheit zu 
leisten. 

(2) Gegen den Verpflichteten kann die Ausfolgung der Urkunden auf Antrag 
des betreibenden Gläubigers im Wege der Execution (§§. 346, 347) erwirkt 
werden. Der Antrag ist beim Executionsgerichte zu stellen. Von dritten Besitzern 
der Urkunden kann der betreibende Gläubiger die Herausgabe im Klagswege 
begehren. 

(2) Die erfolgte Überweisung ist vom Gericht auf den dem Gläubiger 
ausgefolgten Urkunden ersichtlich zu machen 

(3) Die erfolgte Überweisung ist vom Gericht auf den dem Gläubiger 
ausgefolgten Urkunden ersichtlich zu machen. 

 

Hinterlegung bei Gericht Hinterlegung bei Gericht 

§. 307.  

(1) Wird die Forderung, deren Pfändung und Überweisung, wenn auch 
vorbehaltlich früher erworbener Rechte Dritter, ausgesprochen wurde, nicht nur 
vom betreibenden Gläubiger, sondern auch von anderen Personen in Anspruch 
genommen, so ist bei Vorliegen einer unklaren Sach- und Rechtslage der 
Drittschuldner befugt und auf Antrag eines Gläubigers verpflichtet, den Betrag 
der Forderung samt Nebengebühren nach Maßgabe ihrer Fälligkeit zugunsten 
aller dieser Personen beim Exekutionsgericht zu hinterlegen. Über einen solchen 
Antrag ist nach Einvernehmung des Drittschuldners (§ 55 Abs. 1) durch 
Beschluß zu entscheiden. 

§ 307. (1) Wird die Forderung, deren Pfändung und Überweisung, wenn auch 
vorbehaltlich früher erworbener Rechte Dritter, ausgesprochen wurde, nicht nur 
vom betreibenden Gläubiger, sondern auch von anderen Personen in Anspruch 
genommen, so ist bei Vorliegen einer unklaren Sach- oder Rechtslage der 
Drittschuldner befugt und auf Antrag eines Gläubigers verpflichtet, den Betrag der 
Forderung samt Nebengebühren nach Maßgabe ihrer Fälligkeit zugunsten aller 
dieser Personen beim Exekutionsgericht zu hinterlegen. Über einen solchen Antrag 
ist nach Einvernehmung des Drittschuldners (§ 55 Abs. 1) durch Beschluss zu 
entscheiden. 

(2) Die gerichtlich erlegten Beträge sind zu verteilen. Hiefür gelten §§ 285 
bis 287 mit der Maßgabe, daß unter Gläubiger nicht nur betreibende Gläubiger, 
sondern auch solche zu verstehen sind, die in § 300a genannte Rechte an der 

(2) Die gerichtlich erlegten Beträge sind zu verteilen. Hiefür gelten §§ 285 bis 
287 mit der Maßgabe, dass unter Gläubiger nicht nur betreibende Gläubiger, 
sondern auch solche zu verstehen sind, die in § 300a genannte Rechte an der 
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Forderung haben. 

(3) Falls wegen Bezahlung der Forderung gegen den Drittschuldner Klagen 
anhängig gemacht wurden, kann dieser nach Bewirkung des Erlages beim 
Processgerichte beantragen, aus dem Rechtsstreite entlassen zu werden. 

Forderung haben. 

(3) Falls wegen Bezahlung der Forderung gegen den Drittschuldner Klagen 
anhängig gemacht wurden, kann dieser nach Bewirkung des Erlages beim 
Prozessgericht beantragen, aus dem Rechtsstreit entlassen zu werden. 

(4) … (4) … 

Überweisung zur Einziehung. Rechte des Verwalters und des betreibenden Gläubigers 

§. 308.  

(1) Die Überweisung zur Einziehung ermächtigt den betreibenden 
Gläubiger, namens des Verpflichteten vom Drittschuldner die Entrichtung des im 
Überweisungsbeschlusse bezeichneten Betrages nach Maßgabe des 
Rechtsbestandes der gepfändeten Forderung und des Eintrittes ihrer Fälligkeit zu 
begehren, den Eintritt der Fälligkeit durch Einmahnung oder Kündigung 
herbeizuführen, alle zur Erhaltung und Ausübung des Forderungsrechtes 
nothwendigen Präsentationen, Protesterhebungen, Notificationen und sonstigen 
Handlungen vorzunehmen, Zahlung zur Befriedigung seines Anspruches und in 
Anrechnung auf denselben in Empfang zu nehmen, die nicht rechtzeitig und 
ordnungsmäßig bezahlte Forderung gegen den Drittschuldner in Vertretung des 
Verpflichteten einzuklagen und das für die überwiesene Forderung begründete 
Pfandrecht geltend zu machen. Der Überweisungsbeschluss ermächtigt jedoch 
den betreibenden Gläubiger nicht, auf Rechnung des Verpflichteten über die zur 
Einziehung überwiesene Forderung Vergleiche zu schließen, dem Drittschuldner 
seine Schuld zu erlassen oder die Entscheidung über den Rechtsbestand der 
Forderung Schiedsrichtern zu übertragen. 

§ 308. (1) Der Verwalter oder der betreibende Gläubiger, dem die gepfändete 
Forderung überwiesen wurde, ist ermächtigt, namens des Verpflichteten vom 
Drittschuldner die Entrichtung der gepfändeten Forderung bis zur Höhe des 
hereinzubringenden Betrags nach Maßgabe des Rechtsbestands der gepfändeten 
Forderung und des Eintritts ihrer Fälligkeit zu begehren, den Eintritt der Fälligkeit 
durch Einmahnung oder Kündigung herbeizuführen, alle zur Erhaltung und 
Ausübung des Forderungsrechts notwendigen Präsentationen, Protesterhebungen, 
Notifikationen und sonstigen Handlungen vorzunehmen, Zahlung zur 
Befriedigung seines Anspruchs und in Anrechnung auf denselben in Empfang zu 
nehmen, die nicht rechtzeitig und ordnungsmäßig bezahlte Forderung gegen den 
Drittschuldner in Vertretung des Verpflichteten einzuklagen und das für die 
gepfändete Forderung begründete Pfandrecht geltend zu machen. Weder der 
Verwalter noch der betreibende Gläubiger sind befugt, dem Drittschuldner seine 
Schuld zu erlassen oder die Entscheidung über den Rechtsbestand der Forderung 
Schiedsrichtern zu übertragen. Ein Vergleich des betreibenden Gläubigers über die 
zur Einziehung überwiesene Forderung und ein Vergleich des Verwalters bedürfen 
der Zustimmung des Exekutionsgerichts. Der Erteilung der Zustimmung hat die 
Einvernehmung des betreibenden Gläubigers und des Verpflichteten 
vorauszugehen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
 (4) Ist ein Verwalter bestellt, so kann das Gericht auf Antrag des 

betreibenden Gläubigers diesem die Forderung zur Einziehung überweisen. 

Klagerecht des Verpflichteten Klagerecht des Verpflichteten 

§ 308a. (1) … § 308a. (1) … 

(2) Die Streitverkündung (Abs. 1 Z 1) ist längstens binnen einer vom 
Gericht festzusetzenden, angemessenen, vier Wochen nicht überschreitenden 

(2) Die Streitverkündung (Abs. 1 Z 1) ist längstens binnen einer vom Gericht 
festzusetzenden, angemessenen, vier Wochen nicht überschreitenden Frist 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Frist vorzunehmen und dem betreibenden Gläubiger nach den Vorschriften über 
die Zustellung von Klagen zuzustellen. Tritt der betreibende Gläubiger nach 
Abs. 1 Z 1 ein, so ist der Verpflichtete in diesem Umfang durch Beschluß des 
Prozeßgerichts vom Rechtsstreit zu entbinden. In das vom betreibenden 
Gläubiger vorgelegte Kostenverzeichnis können auch die dem Verpflichteten vor 
seiner Entbindung vom Rechtsstreit verursachten Kosten aufgenommen werden. 
Soweit Kosten des Verpflichteten vom Beklagten zu ersetzen sind, sind sie dem 
Verpflichteten zuzusprechen. 

vorzunehmen und dem betreibenden Gläubiger nach den Vorschriften über die 
Zustellung von Klagen zuzustellen. Tritt der betreibende Gläubiger nach Abs. 1 
Z 1 ein, so ist der Verpflichtete in diesem Umfang durch Beschluss des 
Prozessgerichts vom Rechtsstreit zu entbinden. In das vom betreibenden 
Gläubiger vorgelegte Kostenverzeichnis können auch die dem Verpflichteten vor 
seiner Entbindung vom Rechtsstreit verursachten Kosten aufgenommen werden. 
Soweit Kosten des Verpflichteten vom Beklagten zu ersetzen sind, sind sie dem 
Verpflichteten zuzusprechen. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Von Gegenleistung abhängige Forderung Von Gegenleistung abhängige Forderung 

§. 309.  

(1) Wenn die Verpflichtung des Drittschuldners zur Leistung von der als 
Gegenleistung zu bewirkenden Übergabe von Sachen abhängig ist und sich diese 
im Vermögen des Verpflichteten vorfinden, so hat sie letzterer auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers, dem die Forderung zur Einziehung überwiesen wurde, 
zum Zwecke ihrer Übergabe an den Drittschuldner herauszugeben. 

§ 309. (1) Wenn die Verpflichtung des Drittschuldners zur Leistung von der 
als Gegenleistung zu bewirkenden Übergabe von Sachen abhängig ist und sich 
diese im Vermögen des Verpflichteten vorfinden, so hat sie letzterer dem 
Verwalter oder dem betreibenden Gläubiger, dem die Forderung zur Einziehung 
überwiesen wurde, zum Zwecke ihrer Übergabe an den Drittschuldner 
herauszugeben. Dies hat das Gericht auf Antrag des Verwalters oder des 
betreibenden Gläubigers, dem die Forderung zur Einziehung überwiesen wurde, 
anzuordnen. 

(2) Der betreibende Gläubiger kann diese Herausgabe im Wege der 
Execution (§§. 346 bis 348) bewirken, wenn die Verpflichtung zur 
Gegenleistung durch ein wider den Drittschuldner erlangtes oder wider den 
Verpflichteten ergangenes Urtheil festgestellt ist oder durch beweiskräftige 
Urkunden dem Richter dargethan werden kann. 

(2) Die Herausgabe ist nach den §§ 346 bis 348 zu bewirken, wenn die 
Verpflichtung zur Gegenleistung durch ein gegen den Drittschuldner erlangtes 
oder gegen den Verpflichteten ergangenes Urteil festgestellt ist oder durch 
beweiskräftige Urkunden dem Gericht dargetan werden kann. 

(3) Der Antrag auf Bewilligung einer derartigen Executionsführung ist bei 
dem Gerichte zu stellen, das über den Überweisungsantrag in erster Instanz 
entschieden hat. Vor Entscheidung über den Antrag ist der Verpflichtete 
einzuvernehmen. 

(3) Vor Entscheidung über den Antrag ist der Verpflichtete einzuvernehmen. 

Streitverkündung Streitverkündung 

§. 310.  

(1) Der betreibende Gläubiger, der die überwiesene Forderung einklagt, hat 
dem Verpflichteten, wenn dessen Wohnort bekannt und im Inlande befindlich 
ist, gerichtlich den Streit zu verkünden. 

§ 310. (1) Der Verwalter oder der betreibende Gläubiger, der die überwiesene 
Forderung einklagt, hat dem Verpflichteten, wenn dessen Wohnort bekannt und im 
Inland liegt, gerichtlich den Streit zu verkünden. 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

146 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 147 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Jeder Gläubiger, für welchen die eingeklagte Forderung gleichfalls 
gepfändet ist, kann dem Rechtsstreite auf seine Kosten als Nebenintervenient 
beitreten. Die Entscheidung, welche in diesem Rechtsstreite über die in der 
Klage geltend gemachte Forderung gefällt wird, ist für und gegen sämmtliche 
Gläubiger wirksam, zu deren Gunsten die Pfändung der Forderung erfolgt. 

(2) Der Verwalter und jeder Gläubiger, für welchen die eingeklagte 
Forderung gleichfalls gepfändet ist, kann dem Rechtsstreit auf seine Kosten als 
Nebenintervenient beitreten. Die Entscheidung, welche in diesem Rechtsstreit über 
die in der Klage geltend gemachte Forderung gefällt wird, ist für und gegen 
sämtliche Gläubiger wirksam, zu deren Gunsten die Pfändung der Forderung 
erfolgt. 

(3) Die Verzögerung der Beitreibung einer zur Einziehung überwiesenen 
Forderung, sowie die Unterlassung der Streitverkündung macht den betreibenden 
Gläubiger, dem die Forderung überwiesen wurde, für allen dem Verpflichteten, 
sowie den übrigen auf dieselbe Forderung Execution führenden Gläubigern 
dadurch verursachten Schaden haftbar. 

(3) Die Verzögerung der Betreibung einer zur Einziehung überwiesenen 
Forderung, sowie die Unterlassung der Streitverkündung machen den betreibenden 
Gläubiger, dem die Forderung überwiesen wurde, für allen dem Verpflichteten, 
sowie den übrigen auf dieselbe Forderung Exekution führenden Gläubigern 
dadurch verursachten Schaden haftbar. 

(4) Im Falle der Verzögerung der Beitreibung kann überdies jeder andere 
auf dieselbe Forderung Execution führende Gläubiger den Antrag stellen, dass 
die Überweisung der Forderung an den säumigen Gläubiger aufgehoben und 
behufs Einziehung der gepfändeten Forderung vom Executionsgerichte ein 
Curator bestellt werde. Vor der Entscheidung über einen solchen Antrag ist der 
betreibende Gläubiger einzuvernehmen, dem die Forderung überwiesen wurde. 

(4) Im Fall der Verzögerung der Betreibung ist auf Antrag des Verwalters, 
jedes nachrangigen Gläubigers, der auf dieselbe Forderung Exekution führt, oder 
der verpflichteten Partei die Überweisung der Forderung an den säumigen 
Gläubiger aufzuheben und zur Einziehung der gepfändeten Forderung vom 
Exekutionsgericht ein Kurator zu bestellen; ist ein Verwalter bestellt, so ist er zum 
Kurator zu bestellen. Vor der Entscheidung über einen solchen Antrag ist der 
betreibende Gläubiger einzuvernehmen, dem die Forderung überwiesen wurde. 

Verzicht auf die Rechte aus der Überweisung Verzicht auf die Rechte aus der Überweisung 

§. 311.  

(1) … § 311. (1) … 

(2) Die Verzichtleistung erfolgt durch eine bezügliche Mittheilung an das 
Executionsgericht, welches hievon den Verpflichteten, den Drittschuldner und 
die übrigen Pfandgläubiger zu verständigen hat. Der Verzicht ist auf den vom 
Gläubiger zurückzustellenden Urkunden anzumerken. 

(2) Die Verzichtleistung erfolgt durch eine bezügliche Mitteilung an das 
Exekutionsgericht, welches hievon den Verpflichteten, den Drittschuldner und die 
übrigen Pfandgläubiger zu verständigen hat. Der Verzicht ist auf den vom 
Gläubiger zurückzustellenden Urkunden anzumerken. 

(3) … (3) … 

Zahlung des Drittschuldners Zahlung des Drittschuldners 

§. 312.  

(1) Durch die Zahlung des Drittschuldners wird die Forderung des 
betreibenden Gläubigers bis zur Höhe des ihm nach Maßgabe seines 
Pfandrechtes gebürenden Betrages getilgt. 

§ 312. (1) Durch die Zahlung des Drittschuldners wird die Forderung des 
betreibenden Gläubigers bis zur Höhe des ihm nach Maßgabe seines Pfandrechtes 
gebührenden Betrages getilgt. 

(2) Das Mehrempfangene hat der betreibende Gläubiger gegen  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rückstellung der von ihm geleisteten Sicherheit entweder unmittelbar den 
bezugsberechtigten Pfandgläubigern auszufolgen oder zu Gericht zu erlegen 
oder dem Verpflichteten zu übergeben, soweit diesem wegen theilweiser 
Befreiung der Forderung von der Execution ein Theil der Zahlung gebürt oder 
der eingegangene Betrag von niemand anderem in Anspruch genommen wird. 

(3) Die Verwendung des dem betreibenden Gläubiger nicht gebürenden 
Einganges ist auf Antrag schon bei Bewilligung der Überweisung vom 
Executionsgerichte zu bestimmen. Wird der Antrag abgesondert gestellt, so sind 
vor der Entscheidung alle Betheiligten einzuvernehmen. 

 

(4) Hat der Drittschuldner sämtliche Forderungen samt Nebengebühren 
getilgt, so ist auf Antrag der verpflichteten Partei oder des Drittschuldners das 
Exekutionsverfahren einzustellen. 

(2) Hat der Drittschuldner sämtliche Forderungen samt Nebengebühren 
getilgt, so ist auf Antrag der verpflichteten Partei oder des Drittschuldners das 
Exekutionsverfahren einzustellen. 

Befreiung des Drittschuldners von der Verbindlichkeit Befreiung des Drittschuldners von der Verbindlichkeit 

§. 313.  

(1) Der Drittschuldner wird nach Verhältnis der von ihm an den 
betreibenden Gläubiger, welchem die Forderung zur Einziehung überwiesen 
wurde, geleisteten Zahlung von seiner Verbindlichkeit befreit. 

§ 313. (1) Der Drittschuldner wird nach Verhältnis der von ihm an den 
Verwalter oder betreibenden Gläubiger, welchem die Forderung zur Einziehung 
überwiesen wurde, geleisteten Zahlung von seiner Verbindlichkeit befreit. 

(2) Die vom betreibenden Gläubiger dem Drittschuldner ertheilten 
Zahlungsbestätigungen haben dieselbe Wirkung, als wenn sie vom 
Verpflichteten selbst ausgegangen wären. 

(2) Die vom Verwalter oder betreibenden Gläubiger dem Drittschuldner 
erteilten Zahlungsbestätigungen haben dieselbe Wirkung, als wenn sie vom 
Verpflichteten ausgestellt wären. 

Einziehung durch einen Curator. Einziehung durch einen Kurator 

§. 314.  

(1) Wenn die Überweisung zur Einziehung nicht stattfinden kann, weil 
keiner der betreibenden Gläubiger die nach §. 304 geforderte Sicherheit leistet, 
oder wenn die Überweisung wegen Verweigerung der im §. 306 bestimmten 
Sicherheit wieder aufgehoben werden muss, ist vom Executionsgerichte auf 
Antrag zur Einziehung der gepfändeten Forderung ein Curator zu bestellen. 

§ 314. (1) Wenn die Überweisung zur Einziehung nicht stattfinden kann, weil 
keiner der betreibenden Gläubiger die nach § 323 Abs. 2 geforderte Sicherheit 
leistet, oder wenn die Überweisung wegen Verweigerung der im § 306 bestimmten 
Sicherheit wieder aufgehoben werden muss, ist vom Exekutionsgericht auf Antrag 
zur Einziehung der gepfändeten Forderung ein Kurator zu bestellen. 

(2) Von amtswegen oder auf Antrag kann ferner zur Einziehung der 
Forderung ein Curator bestellt werden, wenn dieselbe Forderung nach 
Theilbeträgen verschiedenen Gläubigern zur Einziehung überwiesen wird und 
sich diese über die Bestellung eines gemeinsamen Bevollmächtigten nicht 
einigen. 

(2) Von amtswegen oder auf Antrag kann ferner zur Einziehung der 
Forderung ein Kurator bestellt werden, wenn dieselbe Forderung nach 
Teilbeträgen verschiedenen Gläubigern zur Einziehung überwiesen wird und sich 
diese über die Bestellung eines gemeinsamen Bevollmächtigten nicht einigen. 

 (3) Auf den Kurator sind die Bestimmungen über den Verwalter anzuwenden. 
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Rechte des Kurators Verteilung 

§. 315.  

(1) Dem nach den Bestimmungen dieses Gesetzes (§§. 297, 310 und 314) 
zur Einziehung einer gepfändeten Forderung gerichtlich bestellten Curator 
kommen alle Rechte zu, die durch das Gesetz dem betreibenden Gläubiger 
eingeräumt sind, dem eine Forderung zur Einziehung überwiesen wurde. Das 
Executionsgericht hat die Thätigkeit des Curators zu überwachen und von 
amtswegen oder infolge von Erinnerungen, die von den Gläubigern oder vom 
Verpflichteten gegen das Verhalten des Curators vorgebracht werden, auf 
Abstellung wahrgenommener Verzögerungen oder anderer Mängel sowie auf 
thunlichst rasche Ausführung des ertheilten Auftrages zu dringen. 

§ 315. (1) Die vom Drittschuldner dem Verwalter oder Kurator gezahlten 
Beträge sind nach den §§ 285 bis 287 zu verteilen; die dem Verwalter oder 
Kurator im Prozess gegen den Drittschuldner zugesprochenen Kosten gehören zur 
Verteilungsmasse; die durch die Bestellung und Tätigkeit des Verwalters oder 
Kurators erwachsenden Kosten sind gleich den Kosten des 
Versteigerungsverfahrens vor allen anderen Forderungen zu berichtigen. 

(2) Die vom Drittschuldner bezahlten Beträge sind gerichtlich zu erlegen; 
in Bezug auf die Verwendung derselben gelten die Bestimmungen der §§. 285 bis 
287 mit der Maßgabe, dass die dem Curator im Processe gegen den 
Drittschuldner zugesprochenen Kosten zur Vertheilungsmasse zu ziehen und die 
durch die Bestellung und Thätigkeit des Curators erwachsenden Kosten gleich 
den Kosten des Versteigerungsverfahrens vor allen anderen Forderungen zu 
berichtigen sind. 

(2) Abs. 1 ist auf die Exekution zur Hereinbringung von Unterhalt nicht 
anzuwenden 

Überweisung an Zahlungsstatt.  

§. 316.  

Durch die Überweisung der gepfändeten Forderung an Zahlungsstatt geht 
die Forderung im Umfange dieser Überweisung auf den betreibenden Gläubiger 
mit der Wirkung einer vom Verpflichteten vorgenommenen entgeltlichen 
Abtretung über. Vorbehaltlich der dem Verpflichteten nach den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechtes obliegenden Haftung (§. 1397 ff. a. b. G. B.) ist der 
Gläubiger mit der Überweisung in Betreff seiner Forderung als befriedigt 
anzusehen. 

 

Anderweitige Verwertung. Anderweitige Verwertung. 

§. 317.  

(1) An Stelle der Überweisung kann das Executionsgericht auf Antrag eines 
Gläubigers, zu dessen Gunsten die Forderung gepfändet wurde, eine andere Art 
der Verwertung anordnen: 

§ 317. (1) Der Verwalter kann die gepfändete Forderung auf eine andere Art 
verwerten: 

 1. wenn die Einziehung der gepfändeten Forderung wegen ihrer  1. wenn die Einziehung der gepfändeten Forderung wegen ihrer 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

149 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 150 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abhängigkeit von einer, im Wege der Executionsführung nach §. 309 
nicht zu beschaffenden Gegenleistung des Verpflichteten mit 
Schwierigkeiten verbunden ist; 

Abhängigkeit von einer, im Wege der Exekutionsführung nach § 309 nicht 
zu beschaffenden Gegenleistung des Verpflichteten mit Schwierigkeiten 
verbunden ist; 

 2. …  2. … 
 3. wenn nach erfolgter Überweisung zur Einziehung der Versuch der 

Einziehung der Forderung aus anderen Gründen als wegen 
Zahlungsunfähigkeit des Drittschuldners, wegen rechtskräftiger 
gerichtlicher Aberkennung der Forderung oder wegen Verzichtleistung 
des zur Einziehung ermächtigten Gläubigers (§. 311) nicht zum Ziele 
geführt hat, oder wenn sich einer der in Z 1 und 2 angeführten 
Umstände erst nach erfolgter Überweisung ergibt. 

 3. wenn nach erfolgter Überweisung zur Einziehung der Versuch der 
Einziehung der Forderung aus anderen Gründen als wegen 
Zahlungsunfähigkeit des Drittschuldners, wegen rechtskräftiger 
gerichtlicher Aberkennung der Forderung oder wegen Verzichtleistung 
des zur Einziehung ermächtigten Gläubigers (§ 311) nicht zum Ziele 
geführt hat, oder wenn sich einer der in Z 1 und 2 angeführten Umstände 
erst nach erfolgter Überweisung ergibt. 

 (2) Wurde die Forderung einem Gläubiger überwiesen, so kann das 
Exekutionsgericht auf Antrag eines Gläubigers, zu dessen Gunsten die Forderung 
gepfändet wurde, eine andere Art der Verwertung anordnen. Es hat hiezu einen 
Verwalter zu bestellen. 

(2) Vor Beschlussfassung über den Antrag sind die übrigen Gläubiger, 
welche an der Forderung ein Pfandrecht erworben haben, und, wenn es ohne 
erhebliche Verzögerung geschehen kann, der Verpflichtete einzuvernehmen. 
Wird dem Antrage Folge gegeben, so ist ein früher ergangener 
Überweisungsbeschluss unter Verständigung des Drittschuldners und 
sämmtlicher übrigen Betheiligten aufzuheben. 

(3) Vor Beschlussfassung über den Antrag sind die übrigen Gläubiger, welche 
an der Forderung ein Pfandrecht erworben haben, und, wenn es ohne erhebliche 
Verzögerung geschehen kann, der Verpflichtete einzuvernehmen. Wird dem 
Antrag Folge gegeben, so ist ein früher ergangener Überweisungsbeschluss unter 
Verständigung des Drittschuldners und sämtlicher übrigen Beteiligten aufzuheben. 

Verkauf einer Forderung Verkauf einer Forderung 

§. 318.  

(1) Der Verkauf einer gepfändeten Forderung ist unter sinngemäßer 
Anwendung der Bestimmungen über den Verkauf gepfändeter beweglicher 
Sachen (§§. 264 bis 276, 278, 281 und 282) zu vollziehen. Dabei hat der 
Nennwert der Forderung den Ausrufspreis zu bilden. Die über die verkaufte 
Forderung vorhandenen Urkunden sind dem Käufer bei Erlag des Kaufpreises 
von dem Vollstreckungsorgane zu übergeben. Betreffs der erforderlichen 
schriftlichen Übertragungserklärungen haben die Bestimmungen des §. 305 
Absatz 1, sinngemäße Anwendung zu finden. 

§ 318. Der Verkauf einer gepfändeten Forderung ist unter sinngemäßer 
Anwendung der Bestimmungen über den Verkauf gepfändeter beweglicher Sachen 
(§§ 264 bis 276, 278, 281 und 282) zu vollziehen. Dabei hat der Nennwert der 
Forderung den Ausrufspreis zu bilden. Die über die verkaufte Forderung 
vorhandenen Urkunden sind dem Käufer bei Erlag des Kaufpreises vom Verwalter 
zu übergeben. Betreffs der erforderlichen schriftlichen Übertragungserklärungen 
haben die Bestimmungen des § 323 Abs. 1, sinngemäße Anwendung zu finden. 

(2) Für die Verwendung des Verkaufserlöses gelten die Vorschriften der §§. 
283 bis 287. 
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Verkauf durch Versteigerung oder aus freier Hand – Zwangsverwaltung Verkauf durch Versteigerung oder aus freier Hand – Zwangsverwaltung 

§. 319.  

(1) Die Bewilligung zum Verkaufe der Forderung mittels öffentlicher 
Versteigerung darf nicht ertheilt werden: 

§ 319. (1) Eine Forderung darf nicht öffentlich versteigert werden: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. wenn die auf eines der im §. 296 bezeichneten Papiere sich gründende 
Forderung einen Börsenpreis hat; 

 5. wenn die auf eines der im § 321 bezeichneten Papiere sich gründende 
Forderung einen Börsenpreis hat; 

 6. ...  6. ... 
  7. wenn sie bücherlich sichergestellt ist. 

(2) Die Bewilligung zum Verkaufe der Forderung aus freier Hand kann nur 
ertheilt werden, wenn dem Gerichte vom betreibenden Gläubiger oder vom 
Verpflichteten ein Käufer namhaft gemacht wird, der sich bereit erklärt, die 
Forderung zu angemessenen Bedingungen zu übernehmen. 

(2) Die Zwangsverwaltung von Forderungen ist nach den § 331 
durchzuführen. 

(3) Sofern die Zwangsverwaltung von Forderungen bewilligt wird, ist 
dieselbe nach den Vorschriften der §§. 334 bis 339 durchzuführen. 

 

Verwertung der Forderung aus einer Sparurkunde  

§ 319a. (1) Die Forderung aus einer Sparurkunde ist vom 
Vollstreckungsorgan einzuziehen. Dazu ist das Vollstreckungsorgan mit 
Beschluß des Exekutionsgerichts zu ermächtigen. 

 

(2) Dem Vollstreckungsorgan kommen die Befugnisse eines Kurators nach 
§ 315 zu. Das Vollstreckungsorgan ist jedoch nicht berechtigt, die Forderung 
aus einer Sparurkunde gerichtlich geltend zu machen. Dieses Recht kommt nur 
dem betreibenden Gläubiger zu, dem die Forderung aus einer Sparurkunde nach 
§ 305 Abs. 1 überwiesen wurde. § 304 Abs. 1 ist anzuwenden. 

 

Besondere Bestimmungen über die Execution auf bücherlich sichergestellte 
Forderungen. 

Besondere Bestimmungen über die Exekution auf bücherlich sichergestellte 
Forderungen 

§. 320.  

(1) Wird auf Forderungen Execution geführt, für die auf einer Liegenschaft 
oder einem Liegenschaftsantheile ein Pfandrecht bücherlich einverleibt ist, so ist 
zu deren Pfändung die Einverleibung des Pfandrechtes in dem öffentlichen 
Buche erforderlich. Wenn zu Gunsten der zu vollstreckenden Forderung auf 
Grund einer früheren Bestellung ein Pfandrecht an der bücherlich 

§ 320. (1) Wird auf Forderungen Exekution geführt, für die auf einer 
Liegenschaft oder einem Liegenschaftsanteil ein Pfandrecht bücherlich einverleibt 
ist, so ist zu deren Pfändung die Einverleibung des Pfandrechtes in dem 
öffentlichen Buch erforderlich. Wenn zu Gunsten der zu vollstreckenden 
Forderung auf Grund einer früheren Bestellung ein Pfandrecht an der bücherlich 
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sichergestellten Forderung einverleibt ist, genügt zur Pfändung die bücherliche 
Anmerkung der Vollstreckbarkeit. 

sichergestellten Forderung einverleibt ist, genügt zur Pfändung die bücherliche 
Anmerkung der Vollstreckbarkeit. 

(2) Der Antrag auf Bewilligung der Pfändung einer bücherlich 
sichergestellten Forderung schließt den Antrag auf Bewilligung der 
bücherlichen Pfandrechtseinverleibung in sich; das die Pfändung bewilligende 
Gericht hat das zum Vollzuge dieser Einverleibung Erforderliche gleichzeitig mit 
der Pfändungsbewilligung zu verfügen. Bei Einverleibung dieses Pfandrechtes 
ist anzugeben, dass dasselbe zum Zwecke der Execution einer vollstreckbaren 
Geldforderung vom Gerichte bewilligt wird. 

(2) Ist eine Forderung bücherlich sichergestellt, so hat das die Exekution 
bewilligende Gericht das zum Vollzug der Einverleibung des Pfandrechts 
Erforderliche gleichzeitig mit der Bewilligung der Exekution zu verfügen. Bei 
Einverleibung dieses Pfandrechts ist anzugeben, dass dieses zum Zweck der 
Exekution einer vollstreckbaren Geldforderung vom Gericht bewilligt wird. Ist ein 
Verwalter bestellt, so ist er zum Antrag auf Einverleibung des Pfandrechtes 
berechtigt. Dieser ist auch im öffentlichen Buch anzumerken. Ist kein Verwalter 
bestellt, so ist die Überweisung zur Einziehung an den betreibenden Gläubiger im 
öffentlichen Buch anzumerken. 

(3) ... (3) ... 

(4) Zugleich mit der Bewilligung der Einverleibung des Pfandrechtes oder 
der Anmerkung der Vollstreckbarkeit hat das Gericht an den Verpflichteten, 
sowie an den Drittschuldner die im §. 294 angeführten Verbote zu erlassen. 

(4) Zugleich mit der Bewilligung der Einverleibung des Pfandrechtes oder der 
Anmerkung der Vollstreckbarkeit hat das Gericht an den Verpflichteten, sowie an 
den Drittschuldner die im § 294 angeführten Verbote zu erlassen. 

 (5) Dem Verwalter oder dem betreibenden Gläubiger steht auch die Befugnis 
zu, die bücherliche Anmerkung der Aufkündigung und der Hypothekarklage zu 
erwirken und alle Erklärungen namens des Verpflichteten abzugeben, welche zur 
bücherlichen Löschung des einverleibten Pfandrechtes erforderlich sind. Diese 
Löschungserklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des 
Exekutionsgerichts. 

 (6) Wenn der betreibende Gläubiger auf die durch die Überweisung zur 
Einziehung erworbenen Rechte oder der Verwalter auf die Einziehung verzichtet, 
so ist die Anmerkung von Amts wegen zu löschen. 

Verwertung einer bücherlich sichergestellten Forderung Pfändung von Forderungen aus Papieren 

§. 321.  

Bücherlich sichergestellte Forderungen dürfen nicht durch Verkauf mittels 
öffentlicher Versteigerung verwertet werden. 

§ 321. (1) Die Pfändung von Forderungen aus indossablen Papieren sowie 
solchen, deren Geltendmachung sonst an den Besitz des über die Forderung 
errichteten Papiers gebunden ist, wird dadurch bewirkt, dass das 
Vollstreckungsorgan diese Papiere unter Aufnahme eines Pfändungsprotokolls 
(§§ 253, 254 Abs. 1) an sich nimmt und bei Gericht hinterlegt. 

 (2) Für eine später zu Gunsten eines anderen Gläubigers bewilligte Pfändung 
derselben Forderung gilt § 257. 
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Überweisung einer bücherlich sichergestellten Forderung zur Einziehung – 
Anmerkung 

Sonderbestimmungen für bei Gericht erliegende Papiere 

§. 322.  

(1) Die Überweisung einer bücherlich sichergestellten Forderung zur 
Einziehung ist von amtswegen im öffentlichen Buche anzumerken. 

§ 322. (1) Präsentationen, Protesterhebungen, Notifikationen und sonstige 
Handlungen zur Erhaltung oder Ausübung der Rechte aus den in § 321 Abs. 1 
bezeichneten Papieren sind, solange das Papier bei Gericht erliegt, durch das 
Vollstreckungsorgan an Stelle des Verpflichteten vorzunehmen. 

(2) Außer den im §. 308 angeführten Berechtigungen steht dem 
betreibenden Gläubiger in diesem Falle die Befugnis zu, die bücherliche 
Anmerkung der Aufkündigung und der Hypothekarklage zu erwirken und alle 
Erklärungen namens des Verpflichteten abzugeben, welche zur bücherlichen 
Löschung des für die überwiesene Forderung einverleibten Pfandrechtes 
erforderlich sind. Diese Löschungserklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung des Executionsgerichtes. 

(2) Bei Gefahr im Verzug kann das Vollstreckungsorgan die fällige 
Forderung aus einem derartigen bei Gericht erliegenden Papier einzuziehen. Die 
eingehenden Beträge sind gerichtlich zu hinterlegen; das für den betreibenden 
Gläubiger an der Forderung begründete Pfandrecht erstreckt sich auf diese 
Forderungseingänge. Wenn die Einklagung der Forderung zur Unterbrechung der 
Verjährung oder zur Vermeidung sonstiger Nachteile nötig erscheint, hat das 
Exekutionsgericht von Amts wegen oder auf Antrag zu diesem Zweck einen 
Kurator zu bestellen. 

Löschung der Anmerkung der Überweisung Überweisung von Forderungen aus Papieren 

§. 323.  

Wenn der betreibende Gläubiger auf die durch die Überweisung zur 
Einziehung erworbenen Rechte verzichtet, so ist die Anmerkung der 
Überweisung von amtswegen zu löschen. 

§ 323. (1) Bei Forderungen aus Papieren nach § 321 Abs. 1 geschieht die 
Überweisung durch Übergabe des mit der erforderlichen schriftlichen 
Übertragungserklärung versehenen Papieres an den betreibenden Gläubiger, dem 
die Forderung überwiesen wurde. Diese Übertragungserklärung ist vom 
Exekutionsgericht oder vom Vollstreckungsorgan abzugeben. 

 (2) Gründet sich die Forderung auf ein Papier nach § 321 Abs. 1, so ist die 
Überweisung nur im Gesamtbetrag der gepfändeten Forderung und, falls letzterer 
den Betrag der vollstreckbaren Forderung übersteigt, nur dann zulässig, wenn 
vom betreibenden Gläubiger für die Ausfolgung des Überschusses Sicherheit 
geleistet wird. 

Überweisung an Zahlungsstatt Verwertung der Forderung aus einer Sparurkunde 

§. 324.  

(1) Wenn eine bücherlich sichergestellte Forderung an Zahlungsstatt 
überwiesen wird, sind auf Grund der rechtskräftigen gerichtlichen Überweisung 
und nach Maßgabe derselben die Rechte des Verpflichteten dem betreibenden 
Gläubiger von amtswegen bücherlich zu übertragen. 

§ 324. (1) Die Forderung aus einer Sparurkunde ist vom Vollstreckungsorgan 
einzuziehen. Das Vollstreckungsorgan ist jedoch nicht berechtigt, die Forderung 
aus einer Sparurkunde gerichtlich geltend zu machen. § 323 Abs. 2 ist nicht 
anzuwenden. 
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(2) Zugleich mit dieser Übertragung ist die bücherliche Löschung des für 
den betreibenden Gläubiger nach §. 320 Absatz 1, eingetragenen Pfandrechtes 
zu verfügen. Die Rechtswirkung dieser Löschung erstreckt sich auf die in der 
Zwischenzeit auf das Pfandrecht des betreibenden Gläubigers einverleibten 
Afterpfandrechte; diese sind auf die vom betreibenden Gläubiger durch die 
Überweisung an Zahlungsstatt erworbene Hypothekarforderung zu übertragen. 

(2) § 323 ist anzuwenden, wenn kein Verwalter bestellt ist und die Einziehung 
scheitert. 

Dritte Abtheilung. 

 

Execution auf Ansprüche auf Herausgabe und Leistung körperlicher 
Sachen. 

 

Pfändung. Zahlung des Drittschuldners – Mehrempfang 

§. 325.  

(1) Die Pfändung von Ansprüchen des Verpflichteten, welche die 
Herausgabe oder Leistung körperlicher Sachen zum Gegenstande haben, erfolgt 
nach den Vorschriften der §§. 294 bis 298. 

§ 325. (1) Das Mehrempfangene hat der Verwalter oder der betreibende 
Gläubiger gegen Rückstellung der von ihm geleisteten Sicherheit entweder 
unmittelbar den bezugsberechtigten Pfandgläubigern auszufolgen oder zu Gericht 
zu erlegen oder dem Verpflichteten zu übergeben, soweit diesem wegen teilweiser 
Befreiung der Forderung von der Exekution ein Teil der Zahlung gebührt oder der 
eingegangene Betrag von niemand anderem in Anspruch genommen wird. 

(2) Auf die weiteren Executionsschritte haben die Vorschriften der §§. 300 
bis 319 unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen sinngemäße 
Anwendung zu finden. 

(2) Die Verwendung des dem betreibenden Gläubiger nicht gebührenden 
Einganges ist auf Antrag vom Exekutionsgericht zu bestimmen. Vor der 
Entscheidung sind alle Beteiligten einzuvernehmen. 

(3) Der mit einer Gehaltsforderung oder einer anderen in fortlaufenden 
Bezügen bestehenden beschränkt pfändbaren Forderung im rechtlichen 
Zusammenhang stehende wiederkehrende Anspruch auf Herausgabe und 
Leistung körperlicher Sachen darf nur durch Zusammenrechnung mit der 
Forderung selbst in Exekution gezogen werden. 

 

(4) Unpfändbar sind die nach den Sozialversicherungsgesetzen gewährten 
Sachleistungen. 

 

 

Dritte Abteilung 
 Exekution auf Vermögensrechte 
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Beitreibung. Anwendungsbereich 

§. 326.  

Eine Überweisung des gepfändeten Anspruches an Zahlungsstatt ist nicht 
zulässig. 

§ 326. (1) Vermögensrechte des Verpflichteten im Sinn dieser Abteilung sind 
alle Rechte, die nicht von §§ 88 bis 325 erfasst sind. Zu den Vermögensrechten 
gehören auch Miteigentumsanteile von Liegenschaften, die durch deren Teilung 
verwertet werden sollen.  

 (2) Unpfändbar sind: 
  1. der Anspruch auf Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und 

ehelicher Ersparnisse (§§ 81 bis 96 Ehegesetz) sowie der Anspruch auf 
Aufteilung des Gebrauchsvermögens und der Ersparnisse einer 
eingetragenen Partnerschaft (§§ 24 bis 39 Eingetragene Partnerschaft-
Gesetz), soweit er nicht durch Vertrag oder Vergleich anerkannt oder 
gerichtlich geltend gemacht worden ist,   

  2. höchstpersönliche oder sonst unübertragbare Rechte, 
  3. die nach den Sozialversicherungsgesetzen gewährten Sachleistungen, 
  4. Unternehmen, die derart durch die Person des Unternehmers geprägt 

sind, dass eine Verwaltung oder Verpachtung des Unternehmens ohne die 
persönliche Arbeitskraft des Unternehmers nicht möglich ist. Dies wird 
bei einem Kleinunternehmen vermutet, das vom Unternehmer allein oder 
mit höchstens vier Arbeitnehmern betrieben wird. 

 (3) Der neben einer Gehaltsforderung oder einer anderen in fortlaufenden 
Bezügen bestehenden beschränkt pfändbaren Forderung gegenüber einem 
Drittschuldner bestehende wiederkehrende Anspruch auf Herausgabe und 
Leistung beweglicher Sachen darf nur durch Zusammenrechnung mit der 
Forderung selbst in Exekution gezogen werden. 

 Grundsatz 

§. 327.  

(1) Wurde ein Anspruch auf Herausgabe oder Leistung von beweglichen 
körperlichen Sachen zur Einziehung überwiesen, so hat der Drittschuldner nach 
Fälligkeit des Anspruches die Sache dem ihm vom Gerichte bezeichneten 
Vollstreckungsorgane herauszugeben. Soll die Sache nicht im Sprengel des 
Executionsgerichtes geleistet werden, so ist das Vollstreckungsorgan auf 
Ersuchen des Executionsgerichtes von dem Bezirksgerichte zu bestimmen, in 

§ 327. (1) Wenn das Gericht auf Antrag des betreibenden Gläubigers nichts 
anderes bestimmt, erfasst die Exekution auf Vermögensrechte alle 
Vermögensrechte des Verpflichteten. Das Gericht hat einen Verwalter zu bestellen, 
der, wenn möglich unter Zuziehung des Verpflichteten, unverzüglich pfändbare 
Vermögensrechte zu ermitteln hat. 
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dessen Sprengel die Sache herausgegeben oder geleistet werden muss. 

(2) Auf die Verwertung der geleisteten Sache finden die Bestimmungen über 
den Verkauf gepfändeter beweglicher Sachen Anwendung. 

(2) Das Gericht hat bei Bewilligung der Exekution an den Verpflichteten das 
Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung über die vom Verwalter bestimmten 
Rechte zu enthalten. Dritten ist zu verbieten, an den Verpflichteten zu leisten. 

(3) Wenn die Sache vom Drittschuldner nicht im Sprengel des 
Executionsgerichtes herausgegeben oder geleistet wurde, so ist sie zur 
Durchführung des Verkaufs- und Vertheilungsverfahrens an das 
Executionsgericht zu übersenden. Würde eine solche Übersendung erhebliche 
Kosten oder Schwierigkeiten verursachen, ohne besondere Vortheile zu 
versprechen, oder würde die Übersendung aus anderen Gründen unausführbar 
oder unzweckmäßig erscheinen, so hat das Bezirksgericht, in dessen Sprengel 
die Sache geleistet wurde, auf Antrag oder von amtswegen das Verkaufs- und 
Vertheilungsverfahren durchzuführen. Hievon ist das Executionsgericht sogleich 
zu verständigen. 

 

(4) Die vollstreckbare Geldforderung des betreibenden Gläubigers und die 
Geldforderungen der übrigen Gläubiger, die an demselben Anspruche ein 
Pfandrecht erworben haben, sind aus dem Verkaufserlöse nach Vorschrift der 
§§. 283 bis 287 zu befriedigen. 

 

 Pfändung 

§. 328.  

(1) Bei Überweisung eines Anspruches des Verpflichteten, der auf Leistung 
einer unbeweglichen Sache gerichtet ist, muss diese nach Eintritt der Fälligkeit 
des Anspruches vom Drittschuldner einem auf Antrag des betreibenden 
Gläubigers vom Gerichte zu bestellenden Verwalter übergeben werden. Ist die 
Sache nicht im Sprengel des Executionsgerichtes gelegen, so ist der Verwalter 
auf Ersuchen des Executionsgerichtes vom Bezirksgerichte zu ernennen, in 
dessen Sprengel sich die Sache befindet. 

§ 328. (1) Mit Zustellung des gerichtlichen Gebots an den Verpflichteten, sich 
jeder Verfügung über das Recht zu enthalten, wird die Pfändung bewirkt. Ist kraft 
eines Vermögensrechtes eine bestimmte Person zu Leistungen verpflichtet, so ist 
die Pfändung dann als bewirkt anzusehen, wenn dieser dritten Person das 
gerichtliche Verbot, an den Verpflichteten zu leisten, zugestellt wurde. Bei 
verbücherten Rechten erfolgt die Pfändung durch Einverleibung des Pfandrechts 
im öffentlichen Buch. 

(2) Behufs Befriedigung seiner vollstreckbaren Geldforderung hat der 
betreibende Gläubiger auf die dem Verwalter übergebene Sache nach den für 
die Execution auf unbewegliches Vermögen erlassenen Vorschriften durch 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung Execution zu führen, ohne dass es 
bei der Zwangsversteigerung einer bücherlichen Eintragung des Verpflichteten 
bedarf; wenn der betreibende Gläubiger die Zwangsverwaltung erwirkt, kann 
sowohl er, wie der Verwalter die bücherliche Eintragung des Eigenthumsrechtes 

(2) Bestimmt der Verwalter die zu pfändenden Vermögensrechte, so obliegt es 
ihm, die Verbote bezüglich der bestimmten Vermögensrechte mitzuteilen; sonst 
obliegt die Zustellung dem Gericht. Der Verwalter hat auch dem betreibenden 
Gläubiger die von ihm vorgenommene Pfändung der Vermögensrechte mitzuteilen. 
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des Verpflichteten ansuchen. Für die Bewilligung und Durchführung dieser 
Execution ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel sich die Sache 
befindet. 

(3) Unterlässt es der betreibende Gläubiger, innerhalb eines Monates nach 
Übergabe der Sache an den Verwalter die zur Einleitung der Zwangsverwaltung 
oder Zwangsversteigerung erforderlichen Anträge zu stellen, so ist die Execution 
von amtswegen einzustellen. 

(3) Der Verwalter hat das in Exekution gezogene Recht pfandweise zu 
beschreiben, wenn dies zur Bestimmung des Rechts erforderlich ist. 

 (4) Das Pfandrecht erfasst auch die durch Ausübung der Befugnisse nach 
§ 329 Abs. 1 entstehenden Forderungen und Ansprüche oder daraus erlangte 
Sachen. Es hat den Rang des gepfändeten Rechts. 

 Befugnisse des Verwalters 

§. 329.  

Die Bestimmung des §. 307 gilt auch in Bezug auf Ansprüche auf 
Herausgabe und Leistung körperlicher Sachen. Wenn sich die zu leistende Sache 
zu gerichtlichem Erlage nicht eignet, hat der Drittschuldner beim 
Executionsgerichte um Bestellung eines Verwahrers oder Verwalters 
einzuschreiten und letzterem die Sache herauszugeben. 

§ 329. (1)  Der Verwalter ist zur Geltendmachung und Einklagung des 
gepfändeten Rechtes (§ 308), zur Geltendmachung einer Teilung, Einleitung des 
Auseinandersetzungsverfahrens und Kündigung sowie zur Abgabe der sonst zur 
Ausübung und Nutzbarmachung des gepfändeten Rechtes erforderlichen 
Erklärungen für den Verpflichteten befugt. 

 (2) Der Verwalter hat die aus der Ausübung seiner Befugnisse nach Abs. 1 
hervorgehenden Ansprüche durchzusetzen und die sich ergebenden 
Vermögenswerte zu verwerten. 

 (3) Der Verpflichtete ist nicht befugt, das gepfändete Recht zu kündigen. 

Vierte Abtheilung. 

 

Execution auf andere Vermögensrechte.  

Der Execution entzogene Rechte. Verwertung 

§ 330. Der Anspruch auf Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und 
ehelicher Ersparnisse (§§ 81 bis 96 Ehegesetz) ist, soweit er nicht durch Vertrag 
oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden ist, der 
Pfändung nicht unterworfen. 

§ 330. (1) Die Verwertung geschieht insbesondere durch Verkauf, 
Versteigerung, Zwangsverwaltung, Verpachtung oder Vermietung. 

 (2) Der Genehmigung des Gerichts bedürfen: 
  1. die Verpachtung eines Unternehmens; 
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  2. der Verkauf und die Verpachtung einer Liegenschaft; 
  3. die Zwangsverwaltung und der Verkauf eines Gesellschaftsanteils; 
  4. die Kündigung eines Gesellschaftsverhältnisses. 

Pfändung. Zwangsverwaltung 

§. 331.  

(1) Zum Zwecke der Execution auf Vermögensrechte des Verpflichteten, 
welche nicht zu den Forderungen gehören, hat das die Execution bewilligende 
Gericht, falls auch nicht die Vorschriften über die Execution auf unbewegliches 
Vermögen zur Anwendung zu kommen haben (§§. 240 ff., 248), auf Antrag des 
betreibenden Gläubigers an den Verpflichteten das Gebot zu erlassen, sich jeder 
Verfügung über das Recht zu enthalten (Pfändung). Ist kraft dieses Rechtes eine 
bestimmte Person zu Leistungen verpflichtet, so ist die Pfändung erst dann als 
bewirkt anzusehen, wenn auch dieser dritten Person das gerichtliche Verbot, an 
den Verpflichteten zu leisten, zugestellt wurde. Insoweit es nach der Natur der 
Sache thunlich ist, kann auch die pfandweise Beschreibung des in Execution 
gezogenen Rechtes (§. 253) vorgenommen werden. 

§ 331. (1) Durch Zwangsverwaltung können insbesondere verwertet werden 

  1. Rechte auf den wiederholten Bezug von Früchten, 
  2. Rechte, die eine andere zu Gunsten des betreibenden Gläubigers 

verwertbare Benützung beweglicher oder unbeweglicher Sachen 
gewähren, sowie 

  3. Jagd- und Fischereirechte. 

(2) Die Art der Verwertung des Rechtes hat das Executionsgericht auf 
Antrag des betreibenden Gläubigers nach Einvernehmung des Verpflichteten 
und aller Gläubiger, zu deren Gunsten Pfändung erfolgte, zu bestimmen. 

(2) Auf die Zwangsverwaltung sind die Bestimmungen über die 
Zwangsverwaltung von Liegenschaften sinngemäß anzuwenden. Vor der 
Genehmigung der in §§ 112 und 330 Abs. 2 bezeichneten Verfügungen ist der 
Eigentümer der Sache einzuvernehmen, auf welche sich das gepfändete Recht 
bezieht. Er ist auch zu Einwendungen und Beschwerden im Sinne des § 84 
berechtigt. 

 (3) Steht dem Verpflichteten das gepfändete Recht gegen einen bestimmten 
Zins oder gegen andere periodische Leistungen zu, so gehören diese Leistungen zu 
den vom Zwangsverwalter unmittelbar aus den Verwaltungserträgnissen zu 
berichtigenden Auslagen. 

 (4) Ist das gepfändete Vermögensrecht befristet, so endet die 
Zwangsverwaltung mit Ablauf der Zeit, für die das gepfändete Recht des 
Verpflichteten besteht. 
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Verwertung. Verpachtung 

§. 332.  

(1) Der Verkauf eines veräußerlichen Rechtes im Wege der öffentlichen 
Versteigerung darf vom Gerichte nur dann bewilligt werden, wenn eine andere 
Verwertung überhaupt nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem 
Kostenaufwande ausführbar ist. 

§ 332. (1) Das Vermögensrecht kann durch Verpachtung verwertet werden, 
wenn hiebei unter Berücksichtigung der Kosten ein höherer Erlös als durch eine 
Zwangsverwaltung erzielt werden kann. 

(2) Der Verkauf hat nach den Bestimmungen über den Verkauf gepfändeter 
beweglicher Sachen, die Vertheilung des Erlöses unter sinngemäßer Anwendung 
der Vorschriften der §§. 283 bis 287 zu geschehen. 

(2) Der Pachtvertrag ist dem Gläubiger und dem Verpflichteten mindestens 
14 Tage vor Vertragsabschluss zu übersenden. 

 (3) Zahlt der Pächter den Pachtzins trotz Mahnung nicht, so ist der Verwalter 
berechtigt, das Pachtverhältnis aufzulösen. 

 Verkauf 

§. 333.  

(1) Hat der Verpflichtete kraft des gepfändeten Rechtes die Ausfolgung 
einer Vermögensmasse oder die Theilung derselben und die Ausscheidung des 
ihm gebürenden Antheiles zu beanspruchen, so kann das Executionsgericht den 
betreibenden Gläubiger auf Antrag ermächtigen, dieses Recht des Verpflichteten 
in dessen Namen geltend zu machen und zu diesem Zwecke nach Maßgabe der 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes die Theilung oder die Einleitung des 
Auseinandersetzungsverfahrens zu begehren, Kündigungen vorzunehmen und die 
sonst zur Ausübung und Nutzbarmachung des gepfändeten Rechtes 
erforderlichen Erklärungen wirksam für den Verpflichteten abzugeben. Diese 
Ermächtigung gewährt dem Gläubiger auch die Befugnis zur Einklagung des 
gepfändeten Rechtes, sowie einzelner aus demselben hervorgehender Ansprüche 
(§. 308). 

§ 333. Ein Vermögensrecht, daraus hervorgehende Forderungen, Ansprüche 
oder daraus erlangte Sachen dürfen nur dann öffentlich versteigert werden, wenn 
hiebei unter Berücksichtigung der Kosten ein höherer Erlös als bei einem Verkauf 
erzielt werden kann. 

(2) Das auf diese Weise herangezogene Vermögen ist nach Beschaffenheit 
seiner verschiedenen Bestandtheile im Wege einer der in diesem Gesetze 
zugelassenen Executionsarten zur Befriedigung des betreibenden Gläubigers zu 
verwenden. Für die Bewilligung dieser Executionen ist das Gericht zuständig, 
bei welchem der betreibende Gläubiger in erster Instanz den Antrag zu stellen 
hatte, ihn zur Geltendmachung des gepfändeten Rechtes zu ermächtigen. 
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 Verkauf von Liegenschaften 

§. 334.  

(1) Bei Rechten, welche den wiederholten Bezug von Früchten oder eine 
andere zu Gunsten des betreibenden Gläubigers verwertbare Benützung 
beweglicher oder unbeweglicher Sachen gewähren, bei Gewerbeberechtigungen, 
Industrieprivilegien, bei Jagd- und Fischereirechten, Freischurfberechtigungen 
u. ä. kann vom Executionsgerichte auf Antrag des betreibenden Gläubigers 
Zwangsverwaltung bewilligt und angeordnet werden. 

§ 334. (1) Erfasst das gepfändete Vermögensrecht den Anspruch des 
Verpflichteten auf Einverleibung des Eigentumsrechts an einer Liegenschaft, so 
hat das Exekutionsgericht auf Antrag des Verwalters die Anmerkung der 
Exekutionsbewilligung unter Angabe der Person des Verwalters und der 
betriebenen Forderung im Grundbuch zu veranlassen (Anmerkung nach § 334 
Abs. 1 EO), sobald der Verpflichtete außerbücherlich Eigentum erworben hat oder 
die Liegenschaft sowie die für die Einverleibung des Eigentumsrechts des 
Verpflichteten erforderlichen Urkunden dem Verwalter übergeben wurden. § 138 
gilt sinngemäß. 

(2) Auf deren Einleitung, Vollziehung und Einstellung sind die 
Bestimmungen über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften mit den in den 
§§. 335 bis 339 angegebenen Abweichungen sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Verwalter ist zum Verkauf der Liegenschaft binnen drei Monaten ab 
dem außerbücherlichen Eigentumserwerb des Verpflichteten oder ab der 
Übernahme der Liegenschaft sowie der Übernahme der für die Einverleibung des 
Eigentumsrechts des Verpflichteten erforderlichen Urkunden berechtigt. Wird 
innerhalb der Frist kein Kaufvertrag abgeschlossen, so hat der Verwalter den 
betreibenden Gläubiger vom Unterbleiben des Verkaufs zu verständigen. 

(3) Von der Bewilligung der Zwangsverwaltung von 
Freischurfberechtigungen ist das zuständige Revierbergamt zu verständigen. 

(3) Unterbleibt der Verkauf, so kann der betreibende Gläubiger innerhalb 
von drei Monaten nach Verständigung durch den Verwalter die Einleitung der 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung beantragen. Der Verwalter hat die 
Liegenschaft im Fall der Bestellung eines Zwangsverwalters diesem, sonst dem 
Verpflichteten zu übergeben und von deren Verwertung abzusehen. Die 
bücherliche Anmerkung nach § 98 Abs. 1 oder § 137 Abs. 1 ersetzt die bücherliche 
Anmerkung nach Abs. 1 und erfolgt in deren Rang. 

 (4) Unterlässt es der betreibende Gläubiger, die Einleitung der 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung fristgerecht zu beantragen, so hat 
der Verwalter die Liegenschaft dem Verpflichteten zur freien Verfügung zu 
überlassen. 

 (5) Die Anmerkung ist im Grundbuch zu löschen 
  1. auf Antrag des Käufers der Liegenschaft mit der bücherlichen 

Einverleibung dessen Eigentumsrechts, 
  2. auf Antrag des Verpflichteten, wenn diesem die Liegenschaft vom 

Verwalter überlassen wurde, 
  3. von Amts wegen bei Einstellung der Exekution. 
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 (6) Die Abs. 1 bis 5 gelten für Superädifikate sinngemäß. 

 Eigentumsvorbehalt 

§. 335.  

(1) Wenn zur Ausübung des gepfändeten Rechtes der Gebrauch oder die 
Benützung bestimmter beweglicher oder unbeweglicher Sachen gehört, stehen 
die in den §§. 99 bis 130 dem Executionsgerichte zugetheilten Befugnisse und 
Obliegenheiten demjenigen Bezirksgerichte zu, in dessen Sprengel die 
betreffende Sache, und zwar bei beweglichen Sachen zur Zeit der Bewilligung 
der Zwangsverwaltung gelegen ist. 

§ 335. (1) Bei Pfändung des Anwartschaftsrechts des 
Eigentumsvorbehaltskäufers entsteht das Pfandrecht an der vom Verpflichteten 
unter Eigentumsvorbehalt erworbenen Sache mit der Zahlung des Restkaufpreises. 
Es hat den Rang des Pfandrechts am Anwartschaftsrecht. 

(2) In allen übrigen Fällen tritt an Stelle der gerichtlichen Übergabe der 
Sache die gerichtliche Ermächtigung des Verwalters zur Ausübung des 
gepfändeten Rechtes. 

(2) Die Sache ist zu verwerten, nachdem der Verwalter den ihm vom 
betreibenden Gläubiger zur Verfügung gestellten Restkaufpreis gezahlt hat. Das 
Gericht hat den gezahlten Restkaufpreis als weitere Exekutionskosten zu 
bestimmen. 

 (3) Ein Rücktritt des Vorbehaltsverkäufers binnen 14 Tagen nach Erhalt des 
Leistungsverbots ist unwirksam, sofern dieser nicht zur Abwendung schwerer 
persönlicher oder wirtschaftlicher Nachteile des Vorbehaltsverkäufers 
unerlässlich ist. 

 Schrankfach 

§. 336.  

Steht dem Verpflichteten das gepfändete Recht gegen einen bestimmten Zins 
oder gegen andere periodische Leistungen zu, so gehören diese Leistungen, und 
bei der Zwangsverwaltung einer dem Vater am Vermögen seines Kindes 
eingeräumten Fruchtnießung (§. 150 a. b. G. B.) auch die Leistungen für den 
standesgemäßen Unterhalt des Kindes zu den vom Verwalter unmittelbar aus 
dem Verwaltungserträgnisse zu berichtigenden Auslagen. Der für den Unterhalt 
des Kindes aufzuwendende Betrag ist auf Einschreiten des Verwalters vom 
Vormundschaftsgerichte im voraus festzusetzen. 

§ 336. (1) Der Verpflichtete hat an der Öffnung eines Schrankfaches, dessen 
Rechte gepfändet worden sind, mitzuwirken. Die Mitwirkung des Verpflichteten an 
der Öffnung des Schrankfaches kann auch auf Antrag des Verwalters vom Gericht 
nach § 354 durchgesetzt werden. 

 (2) Der Verwalter hat die Rechte, die der Verpflichtete hätte, wenn der 
Schlüssel oder Urkunden verloren oder das Losungswort vergessen worden wäre. 
Hat der Verwalter durch Ausübung der Befugnisse nach § 329 Abs. 1 einen 
Exekutionstitel zur gewaltsamen Öffnung des Schrankfaches erwirkt, so hat das 
Gericht diese auf dessen Antrag unter Beiziehung eines Vollstreckungsorgans 
anzuordnen, ohne dass es einer weiteren Exekutionsbewilligung bedarf. Der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Öffnung steht nicht entgegen, dass auch Dritte Rechte am Schrankfach haben, 
aber trotz Aufforderung nicht an der Öffnung mitwirken. 

 (3) Der Inhalt des Schrankfaches ist vom Verwalter pfandweise zu 
beschreiben und zu verwerten. 

 Ansprüche auf Herausgabe und Leistung von Sachen 

§. 337.  

Vor der Genehmigung der im §. 112 bezeichneten Verfügungen ist der 
Eigenthümer der Sache einzuvernehmen, auf welche sich das gepfändete Recht 
bezieht. Er ist auch zu Einwendungen und Erinnerungen im Sinne des §. 114 
berechtigt. 

§ 337. (1) Bei Pfändung eines Anspruchs des Verpflichteten auf Herausgabe 
oder Leistung von beweglichen oder unbeweglichen Sachen hat der Drittschuldner 
nach Fälligkeit des Anspruches die Sache dem Verwalter herauszugeben. 

 (2)  § 307 gilt auch bei Ansprüchen auf Herausgabe und Leistung 
beweglicher Sachen. Wenn sich die zu leistende Sache zu gerichtlichem Erlag 
nicht eignet, hat der Drittschuldner dem Verwalter die Sache herauszugeben. 

 Gesellschaftsanteile an Personengesellschaften und Genossenschaften 

§. 338.  

Bei Freischurfberechtigungen hat der Zwangsverwalter alles zur Erhaltung 
des Freischurfrechtes Erforderliche vorzukehren; zu diesem Zwecke kann 
insbesondere auch die Verlängerung der Dauer der Schurfberechtigung vom 
Zwangsverwalter erwirkt werden. 

§ 338. (1) Hat der Verwalter den Anspruch auf dasjenige gepfändet, das dem 
Verpflichteten als Gesellschafter bei der Auseinandersetzung der Gesellschaft 
zukommt, so kann er die Gesellschaft ohne Rücksicht darauf, ob sie für bestimmte 
Zeit eingegangen ist, sechs Monate vor dem Ende des Geschäftsjahrs für diesen 
Zeitpunkt kündigen. 

 (2) Hat der Verwalter den Anspruch auf dasjenige gepfändet, das dem 
Verpflichteten als Genossenschafter für den Fall dessen Ausscheidens aus der 
Genossenschaft zukommt, so kann er die Mitgliedschaft des Genossenschafters 
ohne Rücksicht darauf, ob die Genossenschaft für bestimmte Zeit eingegangen ist, 
sechs Monate vor dem Ende des Geschäftsjahrs für diesen Zeitpunkt kündigen. 

 Vinkulierung und Aufgriffsrecht an Gesellschaftsanteilen an 
Kapitalgesellschaften 

§. 339.  

Die Zwangsverwaltung endet mit Ablauf der Zeit, auf welche das 
gepfändete Recht des Verpflichteten eingeschränkt ist. 

§ 339. (1) Bei Verwertung des Gesellschaftsanteils einer Kapitalgesellschaft, 
der nur mit Zustimmung der Gesellschaft oder eines Gesellschafters übertragbar 
ist (§ 76 Abs. 2 GmbHG, § 62 Abs. 2 AktG), ist dem Verpflichteten, dem 
betreibenden Gläubiger, allen Gläubigern, die bis dahin die Pfändung des 
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Gesellschaftsanteils erwirkt haben, der zustimmungsberechtigten Gesellschaft 
sowie dem gesellschaftsvertraglich zustimmungsberechtigten Gesellschafter unter 
gleichzeitiger Verständigung von der Pfändung, der Schätzwert bekannt zu geben. 
Die Schätzung kann unterbleiben, wenn der Gesellschaftsanteil einen Börsenpreis 
hat oder zwischen dem betreibenden Gläubiger, dem Verpflichteten und der 
zustimmungsberechtigten Gesellschaft oder dem gesellschaftsvertraglich 
zustimmungsberechtigten Gesellschafter eine Einigung über den Übernahmspreis 
zustande kommt. Wird ein Gesellschaftsanteil nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Benachrichtigung des Zustimmungsberechtigten durch einen von diesem 
zugelassenen Käufer gegen Bezahlung eines den Schätzwert (Übernahmspreis) 
erreichenden Kaufpreises übernommen, so bedarf es zur Verwertung nicht der 
Zustimmung. 

 (2) Der Bekanntgabe des Schätzwertes bedarf es nicht, wenn der Anteil durch 
Zwangsverwaltung verwertet werden soll. Der Zustimmungsberechtigte ist zur 
Person des Zwangsverwalters vor dessen Bestellung einzuvernehmen. 

 (3) Hat ein Gesellschafter ein Aufgriffsrecht, so kann er dieses binnen zwei 
Monaten nach Benachrichtigung ausüben. Wurde gesellschaftsvertraglich kein 
Aufgriffspreis vereinbart, so ist der Schätzwert zu zahlen; sonst ist der höchste 
Aufgriffspreis zu zahlen, der gesellschaftsvertraglich für einen Fall des 
Ausscheidens vereinbart wurde. Der Aufgriffsberechtigte ist zur Verwertung zu 
laden. 

 Unternehmen 

§. 340.  

(1) Sofern dies zur Vermeidung bedeutender Verwaltungskosten oder aus 
anderen Gründen vortheilhafter erscheint, kann auf Antrag anstatt der 
Zwangsverwaltung die Verwertung durch Verpachtung angeordnet werden. 

§ 340. (1) Unternehmen können nur durch Zwangsverwaltung oder 
Verpachtung verwertet werden. 

(2) Die Verpachtung kann im Wege der öffentlichen Versteigerung an den 
Meistbietenden erfolgen. In Bezug auf die Versteigerung sind die Bestimmungen 
über die Versteigerung gepfändeter beweglicher Sachen sinngemäß 
anzuwenden; die Vertheilung der zu Gericht zu erlegenden Pachtzinsraten hat 
nach den Vorschriften über die Vertheilung der bei einer Zwangsverwaltung sich 
ergebenden Ertragsüberschüsse zu geschehen. 

(2) Das Verfügungsverbot erfasst insbesondere das Verbot, 

  1. das Unternehmen zu veräußern oder zu verpachten, 
  2. den Unternehmensgegenstand zu ändern, 
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  3. den Betrieb des Unternehmens einzustellen, 
  4. über Sachen und Rechte des Unternehmens zu verfügen, insbesondere sie 

zu veräußern, 
  5. Pfandrechte oder sonstige Rechte an den Sachen und Rechten des 

Unternehmens zu begründen. 
 (3) Gegen das Verfügungsverbot verstoßende Verfügungen sind dem 

betreibenden Gläubiger gegenüber unwirksam. 

Besondere Bestimmungen über die Execution auf gewerbliche 
Unternehmungen, Fabriksetablissements u. s. w. 

Bekanntmachung des Zwangsverwalters 

§. 341.  

(1) Auf gewerbliche Unternehmungen, Fabriksetablissements, 
Handelsbetriebe und ähnliche wirtschaftliche Unternehmungen kann die 
Execution auf Antrag durch Zwangsverwaltung (§. 334) oder durch Verpachtung 
(§. 340) geführt werden. Bei handwerksmäßigen und bei solchen concessionirten 
Gewerben, zu deren Antritt eine besondere Befähigung erforderlich ist, findet 
die Execution durch Zwangsverwaltung oder Verpachtung nicht statt, wenn das 
Gewerbe vom Gewerbeinhaber allein oder mit höchstens vier Hilfsarbeitern 
ausgeübt wird. 

§ 341. (1) Der Zwangsverwalter hat zugleich mit der Benachrichtigung des 
Verpflichteten vom Verfügungsverbot seine Bestellung unter Angabe des 
Unternehmens und des Exekutionsmittels durch Aufnahme in die Ediktsdatei 
bekanntzumachen. 

(2) Bedarf die Ausübung des Gewerbes oder der Betrieb eines anderen 
Unternehmens durch einen Stellvertreter nach den darüber bestehenden 
Vorschriften der Genehmigung der Verwaltungsbehörden und soll infolge der 
Bewilligung der Zwangsverwaltung die Geschäftsführung auf den Verwalter 
selbst übergehen, so ist der Beschluss des Executionsgerichtes, durch welchen 
der Verwalter ernannt wird, vor Zustellung an die Betheiligten der zuständigen 
Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 

(2) Ist der Verpflichtete im Firmenbuch eingetragen, so hat das 
Exekutionsgericht von Amts wegen zu veranlassen, dass die Zwangsverwaltung 
und der Zwangsverwalter unter Angabe des Unternehmens und des 
Exekutionsmittels im Firmenbuch eingetragen werden. 

(3) Gleiches gilt hinsichtlich des über die Verpachtung eines Gewerbes 
ergehenden Beschlusses, insoferne für die Verpachtung die Einholung der 
Genehmigung der Verwaltungsbehörde vorgeschrieben ist. 

(3) Nach Bekanntmachung der Bestellung des Zwangsverwalters in der 
Ediktsdatei ist, solange eine Exekution auf ein Unternehmen anhängig ist, eine 
Exekution auf einzelne Vermögensobjekte des Unternehmens nicht zulässig. 

 Befugnisse des Zwangsverwalters 

§ 342. (1) Ist der Verpflichtete im Firmenbuch eingetragen, so hat das 
Exekutionsgericht von Amts wegen zu veranlassen, daß die Bewilligung der 
Zwangsverwaltung und der Verwalter im Firmenbuch eingetragen werden. 

§ 342. (1) Der Zwangsverwalter ist kraft seiner Bestellung zu allen 
Geschäften und Rechtshandlungen befugt, welche der Betrieb eines Unternehmens 
von der Art des zu verwaltenden gewöhnlich mit sich bringt. 

(2) Das Exekutionsgericht kann auch bei Verpflichteten, die nicht im (2) Der Zwangsverwalter ist insbesondere berechtigt: 
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Firmenbuch eingetragen sind, auf Antrag oder von Amts wegen die Bewilligung 
der Zwangsverwaltung und den Verwalter durch Anzeige in den öffentlichen 
Blättern oder auf andere ortsübliche Weise verlautbaren lassen. 
  1. zum Widerruf einer vom Verpflichteten für den Betrieb des in Verwaltung 

gezogenen Unternehmens erteilten Prokura oder Handlungsvollmacht und 
  2. zur Empfangnahme der als Wertsendungen bezeichneten Postsendungen, 

welche an das verwaltete Unternehmen gerichtet sind. 
 (3) Inwieweit die dem Inhaber des Unternehmens in gewerberechtlicher 

Beziehung zukommenden Befugnisse und Obliegenheiten auf den Zwangsverwalter 
übergehen, bestimmt sich nach der Gewerbeordnung. 

 Unmittelbare Berichtigung aus den Verwaltungserträgnissen 

§. 343.  

(1) Der Verwalter, der durch das Vollstreckungsorgan in das zu 
verwaltende Unternehmen einzuführen ist, gilt kraft seiner Bestellung zu allen 
Geschäften und Rechtshandlungen ermächtigt, welche der Betrieb eines 
Unternehmens von der Art des zu verwaltenden gewöhnlich mit sich bringt. 

§ 343. (1) Bei der Zwangsverwaltung von Unternehmen hat der 
Zwangsverwalter die während der Verwaltung fällig werdenden und die aus dem 
letzten Jahr vor deren Bekanntmachung in der Ediktsdatei rückständigen Beträge 
an Lohn und anderen Arbeitseinkommen der beim Betrieb des verwalteten 
Unternehmens verwendeten Personen aus den Erträgnissen ohne weiteres 
Verfahren zu berichtigen. 

(2) Der Verwalter ist insbesondere zum Widerrufe einer vom Verpflichteten 
für den Betrieb des in Verwaltung gezogenen Unternehmens ertheilten Procura 
oder Handelsvollmacht berechtigt. Ferner ist er zur Empfangnahme der als 
Wertsendungen bezeichneten Postsendungen befugt, welche an die verwaltete 
Unternehmung (Fabriksetablissement, Handelsbetrieb) gerichtet sind. 

(2) Vor der Bekanntmachung in der Ediktsdatei fällig gewordene 
Forderungen kann der Zwangsverwalter begleichen, wenn das der Forderung 
zugrundeliegende Rechtsgeschäft wiederkehrende Leistungen umfasst und diese 
für den Betrieb des Unternehmens geboten sind. 

(3) Inwieweit die dem Inhaber des Unternehmens in gewerberechtlicher 
Beziehung zukommenden Befugnisse und Obliegenheiten auf den Verwalter 
übergehen, bestimmt sich nach den Vorschriften der Gewerbeordnung. 

 

§. 344.  

Bei Zwangsverwaltung von gewerblichen Unternehmungen, 
Fabriksetablissements, Handelsbetrieben und ähnlichen wirtschaftlichen 
Unternehmungen hat der Verwalter die während der Zwangsverwaltung fällig 
werdenden und die aus dem letzten Jahre vor deren Bewilligung rückständigen 
Beträge an Lohn, Kostgeld und anderen Dienstbezügen der beim Betriebe des 
verwalteten Unternehmens verwendeten Personen aus den Erträgnissen ohne 
weiteres Verfahren zu berichtigen. 
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Recurs. Rekurs 

§. 345.  

(1) Ein Recurs ist unstatthaft gegen Beschlüsse, welche: § 345. (1) Ein Rekurs ist unstatthaft gegen Beschlüsse, welche: 
 1. dem Verpflichteten nach bewilligter Pfändung die Verfügung über das 

gepfändete Recht und das für die gepfändete Forderung bestellte Pfand 
untersagen (§§. 294, 331); 

 1. dem Verpflichteten nach bewilligter Pfändung die Verfügung über das 
gepfändete Recht und das für die gepfändete Forderung bestellte Pfand 
untersagen (§§ 294, 327 Abs. 2); 

 2. ...  2. ... 

 3. dem betreibenden Gläubiger gemäß §§. 304 und 306 die Leistung einer 
Sicherheit auftragen; 

 3. dem betreibenden Gläubiger gemäß §§ 306 und 323 Abs. 2 die Leistung 
einer Sicherheit auftragen; 

 4. behufs Einziehung einer überwiesenen Forderung gemäß §§. 297, 310 
und 314 einen Curator bestellen; 

 4. behufs Einziehung einer überwiesenen Forderung gemäß §§ 310, 314 und 
322 einen Kurator bestellen; 

 5. im Falle des §. 327 die Durchführung des Verkaufs- und 
Vertheilungsverfahrens vor dem Bezirksgerichte des Leistungsortes 
anordnen; 

 

 6. die Anmerkung und Verlautbarung einer bewilligten Zwangsverwaltung 
verfügen. 

 5. die Anmerkung und Verlautbarung einer bewilligten Zwangsverwaltung 
verfügen. 

(2) In Betreff der Beschlüsse, durch welche die Verwahrung von 
Gegenständen angeordnet oder ein Verwahrer ernannt wird, gelten die 
Bestimmungen des §. 289. 

(2) In Betreff der Beschlüsse, durch welche die Verwahrung von 
Gegenständen angeordnet oder ein Verwahrer ernannt wird, gelten die 
Bestimmungen des § 289. 

Dritter Abschnitt. Dritter Abschnitt 

Execution zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen. Exekution zur Erwirkung von Handlungen, Duldungen oder 
Unterlassungen 

Herausgabe oder Leistung von beweglichen Sachen. Herausgabe oder Leistung von beweglichen Sachen 

§. 346.  

(1) Hat der Verpflichtete bestimmte bewegliche Sachen oder bewegliche 
Sachen bestimmter Gattung zu übergeben und befinden sich diese in seiner 
Gewahrsame, so sind sie infolge Auftrages des Executionsgerichtes vom 
Vollstreckungsorgane dem Verpflichteten wegzunehmen und dem betreibenden 
Gläubiger gegen Empfangsbestätigung einzuhändigen. Der Vollzugsauftrag 
erfasst auch die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses nach § 346a. 

§ 346. (1) Hat der Verpflichtete bestimmte bewegliche Sachen oder 
bewegliche Sachen bestimmter Gattung zu übergeben und befinden sich diese in 
seiner Gewahrsame, so sind sie infolge Auftrages des Exekutionsgerichtes vom 
Vollstreckungsorgan dem Verpflichteten wegzunehmen und dem betreibenden 
Gläubiger gegen Empfangsbestätigung einzuhändigen. Der Vollzugsauftrag erfasst 
auch die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses nach § 346a. 
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(2) … (2) … 

 Herausgabe durch Dritte 

§. 347.  

(1) In derselben Weise kann die Execution zu Gunsten eines auf Übergabe 
beweglicher Sachen gerichteten Anspruches geführt werden, wenn sich die 
herauszugebenden Sachen in der Gewahrsame eines zu ihrer Ausfolgung 
bereiten Dritten befinden. 

§ 347. (1) In derselben Weise kann die Exekution zu Gunsten eines auf 
Übergabe beweglicher Sachen gerichteten Anspruches geführt werden, wenn sich 
die herauszugebenden Sachen in der Gewahrsame eines zu ihrer Ausfolgung 
bereiten Dritten befinden. 

(2) Wird von dem Dritten die Herausgabe der Sachen verweigert, so kann 
der betreibende Gläubiger beim Executionsgerichte beantragen, dass ihm der 
wider den Inhaber der Sachen bestehende Anspruch des Verpflichteten auf 
Herausgabe der Sachen überwiesen werde. Auf diese Überweisung haben die für 
die Überweisung von Geldforderungen zur Einziehung erlassenen Vorschriften 
entsprechend Anwendung zu finden. 

(2) Wird von dem Dritten die Herausgabe der Sachen verweigert, so kann der 
betreibende Gläubiger beim Exekutionsgericht beantragen, dass ihm der wider den 
Inhaber der Sachen bestehende Anspruch des Verpflichteten auf Herausgabe der 
Sachen überwiesen werde. Auf diese Überweisung haben die für die Überweisung 
von Geldforderungen zur Einziehung erlassenen Vorschriften entsprechend 
Anwendung zu finden. 

 Herausgabe durch Zeichen 

§. 348.  

(1) Betreffs solcher Sachen, welche ihrer Beschaffenheit nach eine 
körperliche Übergabe nicht zulassen, hat das Vollstreckungsorgan nach 
Maßgabe der Bestimmungen des §. 427 a. b. G. B. vorzugehen. Die hiernach 
dem betreibenden Gläubiger einzuhändigenden Urkunden und Werkzeuge hat 
das Vollstreckungsorgan dem Verpflichteten wegzunehmen. 

§ 348. (1) Betreffs solcher Sachen, welche ihrer Beschaffenheit nach eine 
körperliche Übergabe nicht zulassen, hat das Vollstreckungsorgan nach Maßgabe 
der Bestimmungen des § 427 ABGB vorzugehen. Die hiernach dem betreibenden 
Gläubiger einzuhändigenden Urkunden und Werkzeuge hat das 
Vollstreckungsorgan dem Verpflichteten wegzunehmen. 

(2) Auf den im Sinne des §. 427 a. b. G. B. dem betreibenden Gläubiger 
vom Vollstreckungsorgane zu übergebenden Urkunden hat letzteres 
anzumerken, dass die Übergabe behufs Vollstreckung des bestimmt zu 
bezeichnenden Anspruches erfolgt sei. Die nach Vorschrift des bürgerlichen 
Rechtes zum Zwecke der Übertragung sonst noch erforderlichen urkundlichen 
Erklärungen sind vom Executionsgerichte oder auf Grund der Ermächtigung des 
Executionsgerichtes vom Vollstreckungsorgane abzugeben. 

(2) Auf den im Sinne des § 427 ABGB dem betreibenden Gläubiger vom 
Vollstreckungsorgan zu übergebenden Urkunden hat letzteres anzumerken, dass 
die Übergabe behufs Vollstreckung des bestimmt zu bezeichnenden Anspruches 
erfolgt sei. Die nach Vorschrift des bürgerlichen Rechtes zum Zwecke der 
Übertragung sonst noch erforderlichen urkundlichen Erklärungen sind vom 
Exekutionsgericht oder auf Grund der Ermächtigung des Exekutionsgerichtes vom 
Vollstreckungsorgan abzugeben. 

Überlassung oder Räumung von unbeweglichen Sachen, Gegenständen des 
Bergwerkseigenthums und Schiffen. 

Überlassung oder Räumung von unbeweglichen Sachen, Gegenständen des 
Bergwerkseigentums und Schiffen. 

§. 349.  

(1) Ist eine Liegenschaft oder ein Theil derselben, ein Gegenstand des 
Bergwerkseigenthums oder ein Schiff zu überlassen oder zu räumen, so hat das 

§ 349. (1) Ist eine Liegenschaft oder ein Teil derselben, ein Gegenstand des 
Bergwerkseigentums oder ein Schiff zu überlassen oder zu räumen, so hat das 
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Vollstreckungsorgan die zu diesem Zwecke erforderliche Entfernung von 
Personen und beweglichen Sachen vorzunehmen und den betreibenden 
Gläubiger in den Besitz des zu übergebenden Gegenstandes zu setzen. Ist bei 
Liegenschaften auch deren Zubehör zu übergeben, so finden die §§. 346 und 348 
sinngemäße Anwendung. Die Räumung wird nur dann vollzogen, wenn der 
betreibende Gläubiger die zur Öffnung der Räumlichkeiten und zur 
Wegschaffung der zu entfernenden beweglichen Sachen erforderlichen 
Arbeitskräfte und Beförderungsmittel bereitstellt. 

Vollstreckungsorgan die zu diesem Zwecke erforderliche Entfernung von 
Personen und beweglichen Sachen vorzunehmen und den betreibenden Gläubiger 
in den Besitz des zu übergebenden Gegenstandes zu setzen. Ist bei Liegenschaften 
auch deren Zubehör zu übergeben, so finden die §§ 346 und 348 sinngemäße 
Anwendung. Die Räumung wird nur dann vollzogen, wenn der betreibende 
Gläubiger die zur Öffnung der Räumlichkeiten und zur Wegschaffung der zu 
entfernenden beweglichen Sachen erforderlichen Arbeitskräfte und 
Beförderungsmittel bereitstellt. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
 (4) Die Einstellung der Exekution nach § 39 Abs. 1 Z 6 hat von Amts wegen 

zu erfolgen. 

Einräumung oder Aufhebung bücherlicher Rechte. Einräumung oder Aufhebung bücherlicher Rechte. 

§. 350.  

(1) Die Execution eines Anspruches, welcher auf Einräumung, 
Übertragung, Beschränkung oder Aufhebung eines bücherlichen Rechtes 
gerichtet ist, geschieht durch die Vornahme der bezüglichen bücherlichen 
Eintragung. 

§ 350. (1) Die Exekution eines Anspruches, welcher auf Einräumung, 
Übertragung, Beschränkung oder Aufhebung eines bücherlichen Rechtes gerichtet 
ist, geschieht durch die Vornahme der bezüglichen bücherlichen Eintragung. 

(2) Der betreibende Gläubiger kann auf Grund des Executionstitels die 
Einverleibung als Eigenthümer der ihm zugesprochenen Liegenschaft oder 
Liegenschaftsantheile oder die bücherliche Übertragung eines ihm 
zugesprochenen bücherlichen Rechtes auf seine Person verlangen, wenngleich 
der Verpflichtete bis dahin als Eigenthümer der Liegenschaft oder des 
bücherlichen Rechtes noch nicht eingetragen ist. Das Executionsgesuch muss in 
diesem Falle die gemäß § 22 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955 
nothwendige Nachweisung der Vormänner enthalten. 

(2) Der betreibende Gläubiger kann auf Grund des Exekutionstitels die 
Einverleibung als Eigentümer der ihm zugesprochenen Liegenschaft oder 
Liegenschaftsanteile oder die bücherliche Übertragung eines ihm zugesprochenen 
bücherlichen Rechtes auf seine Person verlangen, wenngleich der Verpflichtete bis 
dahin als Eigentümer der Liegenschaft oder des bücherlichen Rechtes noch nicht 
eingetragen ist. Das Exekutionsgesuch muss in diesem Falle die gemäß § 22 des 
Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955 notwendige Nachweisung der Vormänner 
enthalten. Der Exekutionsantrag muss in diesem Fall den gemäß § 22 GBG 1955 
notwendigen Nachweis der Voreigentümer enthalten. 

(3) Wenn kraft des Executionstitels Eintragungen auf Liegenschaften oder 
Liegenschaftsantheile des Verpflichteten erfolgen sollen, in Ansehung deren der 
Verpflichtete noch nicht als Eigenthümer einverleibt oder vorgemerkt ist, oder 
wenn im Wege der Eintragung Rechte des Verpflichteten belastet werden sollen, 
die für diesen noch nicht einverleibt oder vorgemerkt sind, so kann der 
betreibende Gläubiger unter Nachweisung des Rechtserwerbes des 
Verpflichteten zugleich mit der Execution die bücherliche Eintragung des 
Eigenthums oder des fraglichen bücherlichen Rechtes zu Gunsten des 

(3) Wenn kraft des Exekutionstitels Eintragungen auf Liegenschaften oder 
Liegenschaftsanteile des Verpflichteten erfolgen sollen, in Ansehung deren der 
Verpflichtete noch nicht als Eigentümer einverleibt oder vorgemerkt ist, oder wenn 
im Wege der Eintragung Rechte des Verpflichteten belastet werden sollen, die für 
diesen noch nicht einverleibt oder vorgemerkt sind, so kann der betreibende 
Gläubiger unter Nachweisung des Rechtserwerbes des Verpflichteten zugleich mit 
der Exekution die bücherliche Eintragung des Eigentums oder des fraglichen 
bücherlichen Rechtes zu Gunsten des Verpflichteten begehren. 
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Verpflichteten begehren. 

(4) Das zur Bewilligung der Execution zuständige Gericht hat wegen des 
Vollzuges der beantragten Eintragungen das Erforderliche zu veranlassen. 

(4) Das zur Bewilligung der Exekution zuständige Gericht hat wegen des 
Vollzuges der beantragten Eintragungen das Erforderliche zu veranlassen. 

(5) Die nach den Vorschriften des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955 
zum Zwecke solcher Eintragungen erforderlichen Erklärungen des 
Verpflichteten werden durch den Ausspruch des die Execution bewilligenden 
Gerichtes ersetzt. 

(5) Die nach den Vorschriften des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955 
zum Zwecke solcher Eintragungen erforderlichen Erklärungen des Verpflichteten 
werden durch den Ausspruch des die Exekution bewilligenden Gerichtes ersetzt. 

(6) Soll nebst der bücherlichen Begründung des Rechtes die Übergabe der 
Liegenschaft an den betreibenden Gläubiger oder dessen Einführung in den 
Besitz des Rechtes stattfinden, so ist zugleich gemäß §. 349 vorzugehen. 

(6) Soll nebst der bücherlichen Begründung des Rechtes die Übergabe der 
Liegenschaft an den betreibenden Gläubiger oder dessen Einführung in den Besitz 
des Rechtes stattfinden, so ist zugleich gemäß § 349 vorzugehen. 

(7) [Die gleichen Bestimmungen gelten, wenn der Anspruch des 
betreibenden Gläubigers auf Einräumung, Übertragung, Beschränkung oder 
Aufhebung des Rechtes zur Gewinnung von Erdharzen und der wegen ihres 
Gehaltes an Erdharz benützbaren Mineralien (§ 2 des Gesetzes vom 11. Mai 
1884, RGBl. Nr. 71) gerichtet ist.] 

 

Aufhebung einer Gemeinschaft und Grenzberichtigung. Aufhebung einer Gemeinschaft 

§. 351.  

(1) Die durch einen vollstreckbaren Titel angeordnete körperliche Theilung 
einer gemeinschaftlichen unbeweglichen Sache, die in gleicher Weise 
angeordnete Erbtheilung oder Theilung einer anderen Vermögensmasse und die 
durch einen vollstreckbaren Titel angeordnete Berichtigung einer streitigen 
Grenze sind durch einen richterlichen Beamten des Executionsgerichtes, mit 
entsprechender Bedachtnahme auf die Vorschriften der §§. 841 bis 853 a. b. G. 
B. unter Zuziehung der Betheiligten auszuführen. 

§ 351. (1) Die durch einen vollstreckbaren Titel angeordnete körperliche 
Teilung einer gemeinschaftlichen unbeweglichen Sache, die in gleicher Weise 
angeordnete Erbteilung oder Teilung einer anderen Vermögensmasse sind durch 
einen richterlichen Beamten des Exekutionsgerichtes, mit entsprechender 
Bedachtnahme auf die Vorschriften der §§ 841 bis 853 ABGB unter Zuziehung der 
Beteiligten auszuführen. 

(2) Die im Theilungs- und Grenzberichtigungsverfahren ergehenden 
Beschlüsse des Richters können mit Ausnahme des Beschlusses, wodurch die 
Theilung oder der Grenzlauf endgiltig bestimmt werden, mittels Recurs nicht 
angefochten werden. 

(2) Gegen die im Teilungsverfahren ergehenden Beschlüsse des Gerichts ist 
mit Ausnahme des Beschlusses, wodurch die Teilung endgültig bestimmt wird, kein 
Rekurs zulässig. 

(3) ... (3) ... 

Versteigerung Versteigerung 

§ 352b. Bei der Versteigerung gilt Folgendes: § 352b. Bei der Versteigerung gilt Folgendes: 
 1. Die Frist des § 169 Abs. 2 gilt nicht.  1. Die Frist des § 167 Abs. 2 gilt nicht. 
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 2. ...  2. ... 
 3. Wird im Versteigerungstermin kein Bietanbot abgegeben, so hat das 

Gericht eine Frist, die mindestens vier, höchstens jedoch acht Wochen 
betragen soll, festzulegen, innerhalb der schriftliche Anbote an das 
Gericht zu richten sind. Dies ist in der Tagsatzung bekannt zu geben und 
öffentlich bekannt zu machen. §§ 170 und 170b Abs. 3 sind 
anzuwenden. 

 3. Wird im Versteigerungstermin kein Bietanbot abgegeben, so hat das 
Gericht eine Frist, die mindestens vier, höchstens jedoch acht Wochen 
betragen soll, festzulegen, innerhalb der schriftliche Anbote an das 
Gericht zu richten sind. Dies ist in der Tagsatzung bekannt zu geben und 
öffentlich bekannt zu machen. §§ 168 und 170 Abs. 3 sind anzuwenden. 

 4. ...  4. ... 

Erwirkung von anderen Handlungen. Erwirkung vertretbarer Handlungen 

§. 353.  

(1) Wenn der Verpflichtete eine Handlung vorzunehmen hat, deren 
Vornahme durch einen Dritten erfolgen kann, ist der betreibende Gläubiger auf 
Antrag von dem die Execution bewilligenden Gerichte zu ermächtigen, die 
Handlung auf Kosten des Verpflichteten vornehmen zu lassen. 

§ 353. (1) Wenn der Verpflichtete eine Handlung vorzunehmen hat, deren 
Vornahme durch einen Dritten erfolgen kann, ist der betreibende Gläubiger auf 
Antrag von dem die Exekution bewilligenden Gerichte zu ermächtigen, die 
Handlung auf Kosten des Verpflichteten vornehmen zu lassen. 

(2) … (2) … 

 Erwirkung unvertretbarer Handlungen 

§. 354.  

(1) Der Anspruch auf eine Handlung, die durch einen Dritten nicht 
vorgenommen werden kann und deren Vornahme zugleich ausschließlich vom 
Willen des Verpflichteten abhängt, wird dadurch vollstreckt, dass der 
Verpflichtete auf Antrag vom Executionsgerichte durch Geldstrafen oder durch 
Haft bis zur Gesammtdauer von sechs Monaten zur Vornahme der Handlung 
angehalten wird. 

§ 354. (1) Der Anspruch auf eine Handlung, die durch einen Dritten nicht 
vorgenommen werden kann und deren Vornahme zugleich ausschließlich vom 
Willen des Verpflichteten abhängt, wird dadurch vollstreckt, dass der Verpflichtete 
auf Antrag vom Exekutionsgericht durch Geldstrafen oder durch Haft bis zur 
Gesamtdauer von sechs Monaten zur Vornahme der Handlung angehalten wird. 

(2) … (2) … 

Erwirkung von Duldungen und Unterlassungen. Erwirkung von Duldungen und Unterlassungen 

§ 355. (1) … § 355. (1) … 

(2) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers kann dem Verpflichteten vom 
Executionsgerichte die Bestellung einer Sicherheit für den durch ferneres 
Zuwiderhandeln entstehenden Schaden aufgetragen werden. Hiebei ist die Höhe 
und Art der zu leistenden Sicherheit, sowie die Zeit zu bestimmen, für welche sie 
zu haften hat. In Ansehung der Vollstreckung dieses Beschlusses gelten die 
Bestimmungen des §. 353 Absatz 2. 

(2) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers kann dem Verpflichteten vom 
Exekutionsgericht die Bestellung einer Sicherheit für den durch ferneres 
Zuwiderhandeln entstehenden Schaden aufgetragen werden. Hiebei ist die Höhe 
und Art der zu leistenden Sicherheit, sowie die Zeit zu bestimmen, für welche sie 
zu haften hat. In Ansehung der Vollstreckung dieses Beschlusses gelten die 
Bestimmungen des § 353 Abs. 2. 
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 Wiederherstellung des früheren Zustands 

§. 356.  

(1) Wurde im Falle des §. 355 durch das Verhalten des Verpflichteten eine 
dem Rechte des betreibenden Gläubigers widerstreitende Veränderung 
herbeigeführt, so hat das Executionsgericht den betreibenden Gläubiger auf 
Antrag zu ermächtigen, den früheren Zustand auf Gefahr und Kosten des 
Verpflichteten wieder herstellen zu lassen. 

§ 356. (1) Wurde im Fall des § 355 durch das Verhalten des Verpflichteten 
eine dem Recht des betreibenden Gläubigers widerstreitende Veränderung 
herbeigeführt, so hat das Exekutionsgericht den betreibenden Gläubiger auf Antrag 
zu ermächtigen, den früheren Zustand auf Gefahr und Kosten des Verpflichteten 
wieder herstellen zu lassen. 

(2) Der Beschluß, durch den die Kosten dieser Wiederherstellung bestimmt 
werden, ist in das Vermögen des Verpflichteten vollstreckbar. 

(2) Der Beschluss, durch den die Kosten dieser Wiederherstellung bestimmt 
werden, ist in das Vermögen des Verpflichteten vollstreckbar. 

 Widerstand des Verpflichteten 

§. 357.  

Leistet der Verpflichtete gegen die Vornahme einer Handlung, die er nach 
Inhalt des §. 356 Absatz 1, zu dulden hat, Widerstand, so ist dem betreibenden 
Gläubiger auf Antrag zum Zwecke der Beseitigung des Widerstandes und zum 
Schutze der auszuführenden Arbeit ein Vollstreckungsorgan beizugeben. 

§ 357. Leistet der Verpflichtete gegen die Vornahme einer Handlung, die er 
nach Inhalt des § 356 Abs. 1, zu dulden hat, Widerstand, so ist dem betreibenden 
Gläubiger auf Antrag zum Zweck der Beseitigung des Widerstandes und zum 
Schutz der auszuführenden Arbeit ein Vollstreckungsorgan beizugeben. 

 Strafantrag – Strafzumessung 

§ 358. (1) und (2) … § 358. (1) und (2) … 

Geldstrafen. Geldstrafen 

§ 359. (1) § 359. (1) 

(2) Ist die Geldstrafe zu Unrecht verhängt worden oder wird der Antrag vor 
Rechtskraft des Strafbeschlusses zurückgezogen, so ist der erhaltene Betrag dem 
Verpflichteten zurückzuzahlen. Über die Rückzahlungspflicht hat auf Antrag des 
Verpflichteten das Exekutionsgericht durch Beschluß zu entscheiden. 

(2) Ist die Geldstrafe zu Unrecht verhängt worden oder wird der Antrag vor 
Rechtskraft des Strafbeschlusses zurückgezogen, so ist der erhaltene Betrag dem 
Verpflichteten zurückzuzahlen. Über die Rückzahlungspflicht hat auf Antrag des 
Verpflichteten das Exekutionsgericht durch Beschluss zu entscheiden. 

Haft. Haft 

§. 360.  

(1) Die Haft wird durch Anhaltung in einem hiezu bestimmten 
(öffentlichen) Haftlocale vollzogen. Dieses muss von den Räumen gesondert 
sein, die zum Strafvollzuge, sowie zur Anhaltung der Personen verwendet 
werden, wider welche die Untersuchungshaft verhängt ist. 

§ 360. (1) Die Haft wird durch Anhaltung in einem hiezu bestimmten 
(öffentlichen) Haftlokal vollzogen. Dieses muss von den Räumen gesondert sein, 
die zum Strafvollzug, sowie zur Anhaltung der Personen verwendet werden, wider 
welche die Untersuchungshaft verhängt ist. 

(2) Die Verhaftung wird auf Grund eines vom Executionsgerichte ertheilten 
Haftbefehles, in welchem insbesondere der Grund der Verhaftung zu bezeichnen 

(2) Die Verhaftung wird auf Grund eines vom Exekutionsgericht erteilten 
Haftbefehles, in welchem insbesondere der Grund der Verhaftung zu bezeichnen 
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ist, durch das Vollstreckungsorgan vorgenommen. Der Haftbefehl muss dem 
Verpflichteten bei der Verhaftung zugestellt werden. 

ist, durch das Vollstreckungsorgan vorgenommen. Der Haftbefehl muss dem 
Verpflichteten bei der Verhaftung zugestellt werden. 

 Haftdauer 

§. 361.  

… § 361. … 

 Haft von im öffentlichen Amt oder Dienst stehenden Personen 

§. 362.  

(1) Von der Verhängung der Haft gegen eine in einem öffentlichen Amte 
oder Dienste stehende Person oder gegen den Bediensteten einer dem 
öffentlichen Verkehre dienenden Unternehmung ist dem unmittelbar 
Vorgesetzten dieser Person oder der vorgesetzten Dienstbehörde gleichzeitig mit 
der Verhaftung Anzeige zu machen. 

§ 362. (1) Von der Verhängung der Haft gegen eine in einem öffentlichen 
Amt oder Diense stehende Person oder gegen den Bediensteten einer dem 
öffentlichen Verkehr dienenden Unternehmung ist dem unmittelbar Vorgesetzten 
dieser Person oder der vorgesetzten Dienstbehörde gleichzeitig mit der Verhaftung 
Anzeige zu machen. 

(2) … (2) … 
 Schadenersatz bei Mutwilligkeit 

§ 363. Wird die Verhängung einer Strafe vom betreibenden Gläubiger 
mutwillig erwirkt, so hat er dem Verpflichteten alle verursachten 
Vermögensnachteile zu ersetzen. § 54f Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 363. Wird die Verhängung einer Strafe vom betreibenden Gläubiger 
mutwillig erwirkt, so hat er dem Verpflichteten alle verursachten 
Vermögensnachteile zu ersetzen. § 63a Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

§. 364.  

(1) Gegen einen Schiffer, gegen Personen der Schiffsmannschaft und gegen 
alle übrigen auf einem Seeschiffe angestellten Personen kann die Haft nicht 
vollzogen werden, wenn dieses Schiff zum Abgehen fertig (segelfertig) ist und für 
die zur Schiffsmannschaft gehörige oder sonst auf dem Seeschiffe angestellte 
Person nicht unverzüglich ein tauglicher Ersatzmann beschafft werden kann. 

 

(2) Werden verhaftete Personen zu einem mobilisirten Truppentheile oder 
auf ein in den Kriegsdienst gestelltes Fahrzeug einberufen, so ist die Haft für die 
Dauer dieser Verwendung zu unterbrechen. 

 

 Gesundheitsgefährdung 

§. 365.  

Die Haft kann nicht vollzogen werden, so lange durch sie die Gesundheit 
des Verpflichteten einer nahen und erheblichen Gefahr ausgesetzt würde. Sie ist 
von amtswegen aufzuheben, wenn sich nach ihrem Beginne solche Gefahren 

§ 365. Die Haft kann nicht vollzogen werden, so lange durch sie die 
Gesundheit des Verpflichteten einer nahen und erheblichen Gefahr ausgesetzt 
würde. Sie ist von amtswegen aufzuheben, wenn sich nach ihrem Beginn solche 
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einstellen. Gefahren einstellen. 
 Kostenvorschuss 

§ 366. … § 366. … 

Abgabe einer Willenserklärung. Abgabe einer Willenserklärung 

§. 367.  

(1) Wenn der Verpflichtete nach Inhalt des Executionstitels eine 
Willenserklärung abzugeben hat, gilt diese Erklärung als abgegeben, sobald das 
Urtheil die Rechtskraft erlangt hat oder ein anderer Executionstitel gleichen 
Inhaltes zum Antrage auf Executionsbewilligung berechtigt. 

§ 367. (1) Wenn der Verpflichtete nach Inhalt des Exekutionstitels eine 
Willenserklärung abzugeben hat, gilt diese Erklärung als abgegeben, sobald das 
Urteil die Rechtskraft erlangt hat oder ein anderer Exekutionstitel gleichen Inhaltes 
zum Antrag auf Exekutionsbewilligung berechtigt. 

(2) Insoferne die Verpflichtung zur Abgabe der Willenserklärung von einer 
Gegenleistung abhängig ist, tritt die im Absatze 1 bezeichnete Rechtsfolge erst 
mit Bewirkung der Gegenleistung seitens des betreibenden Gläubigers ein. 

(2) Insofern die Verpflichtung zur Abgabe der Willenserklärung von einer 
Gegenleistung abhängig ist, tritt die im Abs. 1 bezeichnete Rechtsfolge erst mit 
Bewirkung der Gegenleistung seitens des betreibenden Gläubigers ein. 

Interesse. Interesse 

§. 368.  
 § 368. (1) … 

(2) Diese Ansprüche können jederzeit unter Verzicht auf die Fortsetzung 
des eingeleiteten Executionsverfahrens oder nach fruchtloser Durchführung 
desselben, nach Wahl des betreibenden Gläubigers bei dem sonst hiefür 
zuständigen Gerichte oder bei dem Executionsgerichte mittels Klage geltend 
gemacht werden. 

(2) Diese Ansprüche können jederzeit unter Verzicht auf die Fortsetzung des 
eingeleiteten Exekutionsverfahrens oder nach fruchtloser Durchführung desselben, 
nach Wahl des betreibenden Gläubigers bei dem sonst hiefür zuständigen Gericht 
oder bei dem Exekutionsgericht mittels Klage geltend gemacht werden. 

Kosten der Execution. Kosten der Exekution 

§. 369.  

(1) Die Bewilligung der Execution zum Zwecke der Verwirklichung von 
Ansprüchen auf Herausgabe oder Überlassung von Sachen, auf Handlungen oder 
Unterlassungen, schließt die Bewilligung der Execution zu Gunsten der dem 
betreibenden Gläubiger durch das Executionsverfahren erwachsenden Kosten in 
sich. 

§ 369. (1) Die Bewilligung der Exekution zum Zwecke der Verwirklichung 
von Ansprüchen auf Herausgabe oder Überlassung von Sachen, auf Handlungen 
oder Unterlassungen, schließt die Bewilligung der Exekution zu Gunsten der dem 
betreibenden Gläubiger durch das Exekutionsverfahren erwachsenden Kosten in 
sich. 

(2) Der betreibende Gläubiger hat das zur Deckung der Kosten zu 
verwendende Vermögen des Verpflichteten sowie die deshalb anzuwendenden 
Executionsmittel im Sinne des §. 54 schon in dem ersten Antrage auf 
Executionsbewilligung zu bezeichnen. 

(2) Der betreibende Gläubiger hat das zur Deckung der Kosten zu 
verwendende Vermögen des Verpflichteten sowie die deshalb anzuwendenden 
Exekutionsmittel im Sinne des § 54 schon in dem ersten Antrag auf 
Exekutionsbewilligung zu bezeichnen. 
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Zweiter Theil. Zweiter Teil 

Sicherung. Sicherung 

Erster Abschnitt. Erster Abschnitt 

Executionshandlungen zur Sicherung von Geldforderungen (Execution zur 
Sicherstellung.) 

Bewilligung 

§ 370. … § 370. … 

 Exekution zur Sicherstellung ohne Bescheinigung 

§. 371.  

Selbst ohne solche Bescheinigung ist die Vornahme von 
Executionshandlungen zur Sicherung von Geldforderungen auf Antrag zu 
bewilligen: 

§ 371. Selbst ohne solche Bescheinigung ist die Vornahme von 
Exekutionshandlungen zur Sicherung von Geldforderungen auf Antrag zu 
bewilligen: 

 1. auf Grund der infolge Anerkenntnis ergangenen Endurteile erster 
Instanz (§ 395 der Zivilprozeßordnung), wenn wider diese Urteile 
Berufung erhoben wurde, auf Grund der nach den §§ 396, 442 der 
Zivilprozeßordnung gefällten Versäumnisurteile, wenn gegen sie 
Widerspruch nach den §§ 397a, 398, 442a ZPO erhoben wurde, auf 
Grund eines in zweiter Instanz bestätigten Urteils, wenn wider das Urteil 
des Berufungsgerichts Revision erhoben wurde oder wenn wider ein 
Urteil zweiter Instanz ein Antrag verbunden mit einer ordentlichen 
Revision nach § 508 Abs. 1 ZPO gestellt wurde. 

 1. auf Grund der infolge Anerkenntnis ergangenen Endurteile erster Instanz 
(§ 395 der ZPO), wenn wider diese Urteile Berufung erhoben wurde, auf 
Grund der nach den §§ 396, 442 der ZPO gefällten Versäumnisurteile, 
wenn gegen sie Widerspruch nach den §§ 397a, 398, 442a ZPO erhoben 
wurde, auf Grund eines in zweiter Instanz bestätigten Urteils, wenn wider 
das Urteil des Berufungsgerichts Revision erhoben wurde oder wenn 
wider ein Urteil zweiter Instanz ein Antrag verbunden mit einer 
ordentlichen Revision nach § 508 Abs. 1 ZPO gestellt wurde. 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 
 Leistung einer Sicherheit für drohenden Schaden 

§ 371a. Auf Grund von Endurteilen erster oder zweiter Instanz, wider die 
Berufung oder Revision erhoben wurde, sind Exekutionshandlungen zur 
Sicherung von Geldforderungen ohne die im § 370 geforderte Bescheinigung 
auch dann zulässig, wenn der betreibende Gläubiger eine vom Gerichte nach 
freiem Ermessen zu bestimmende Sicherheit für den dem Verpflichteten durch 
die Exekutionshandlungen drohenden Schaden (§ 376 Absatz 2) leistet. Vor 
Nachweis des gerichtlichen Erlages der zu leistenden Sicherheit darf mit dem 
Vollzuge der Exekutionshandlungen nicht begonnen werden. 

§ 371a. Auf Grund von Endurteilen erster oder zweiter Instanz, wider die 
Berufung oder Revision erhoben wurde, sind Exekutionshandlungen zur Sicherung 
von Geldforderungen ohne die im § 370 geforderte Bescheinigung auch dann 
zulässig, wenn der betreibende Gläubiger eine vom Gerichte nach freiem 
Ermessen zu bestimmende Sicherheit für den dem Verpflichteten durch die 
Exekutionshandlungen drohenden Schaden (§ 376 Abs. 2) leistet. Vor Nachweis 
des gerichtlichen Erlages der zu leistenden Sicherheit darf mit dem Vollzug der 
Exekutionshandlungen nicht begonnen werden. 
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 Unterhaltsansprüche, Geldrenten 

§ 372. … § 372. … 
 Versäumungsurteil 

§ 373. … § 373. … 

 Sicherungsmittel von Geldforderungen 

§. 374.  

(1) Zur Sicherung von Geldforderungen kann nur die Pfändung von 
Gegenständen des beweglichen Vermögens, die bücherliche Vormerkung des 
Pfandrechtes auf Liegenschaften oder daran haftenden Rechten, die 
Zwangsverwaltung oder, wenn eine Forderung des Verpflichteten gepfändet 
wurde und mit der Verzögerung ihrer Geltendmachung eine Gefährdung ihrer 
Einbringlichkeit oder der Verlust von Regressrechten gegen dritte Personen 
verbunden wäre, die Überweisung der gepfändeten Forderung zur Einziehung 
bewilligt werden. 

§ 374. (1) Zur Sicherung von Geldforderungen kann nur die Pfändung von 
Gegenständen des beweglichen Vermögens, die bücherliche Vormerkung des 
Pfandrechtes auf Liegenschaften oder daran haftenden Rechten, die 
Zwangsverwaltung, mit Ausnahme der Zwangsverwaltung von Unternehmen und 
Gesellschaftsanteilen, oder, wenn eine Forderung des Verpflichteten gepfändet 
wurde und mit der Verzögerung ihrer Geltendmachung eine Gefährdung ihrer 
Einbringlichkeit oder der Verlust von Regressrechten gegen dritte Personen 
verbunden wäre, die Überweisung der gepfändeten Forderung zur Einziehung 
bewilligt werden. 

(2) Sofern es zur Beschaffung hinreichender Sicherung nothwendig 
erscheint, können gleichzeitig mehrere dieser Executionshandlungen bewilligt 
werden. 

(2) Sofern es zur Beschaffung hinreichender Sicherung notwendig erscheint, 
können gleichzeitig mehrere dieser Exekutionshandlungen bewilligt werden. 

(3) Die Beträge, welche bei der Zwangsverwaltung auf die zu sichernde 
Forderung entfallen oder im Wege der Einziehung der gepfändeten Forderung 
eingehen, sind insolange in gerichtlicher Verwahrung zu behalten, als nicht die 
Vollstreckbarkeit der Forderung oder der einzelnen Unterhaltsraten eingetreten 
ist oder die behufs Sicherung bewilligten Executionshandlungen aufgehoben 
worden sind. 

(3) Die Beträge, welche bei der Zwangsverwaltung auf die zu sichernde 
Forderung entfallen oder im Weg der Einziehung der gepfändeten Forderung 
eingehen, sind solange in gerichtlicher Verwahrung zu behalten, als nicht die 
Vollstreckbarkeit der Forderung oder der einzelnen Unterhaltsraten eingetreten ist 
oder die behufs Sicherung bewilligten Exekutionshandlungen aufgehoben worden 
sind. 

 Zuständigkeit 

§. 375.  

(1) Zur Bewilligung von Exekutionshandlungen ist in den Fällen der 
§§ 370, 371 Z 1 bis 3, 371a und 372 das Prozeßgericht erster Instanz oder das 
Gericht, bei dem die Rechtsangelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit in 
erster Instanz anhängig war, im Fall des § 371 Z 4 das Exekutionsgericht 
zuständig. In den Fällen der §§ 370, 371 Z 1 bis 3, 371a und 372 kann um die 
Bewilligung von Exekutionshandlungen auch beim Exekutionsgericht angesucht 

§ 375. (1) Zur Bewilligung von Exekutionshandlungen ist in den Fällen der 
§§ 370, 371 Z 1 bis 3, 371a und 372 das Prozessgericht erster Instanz oder das 
Gericht, bei dem die Rechtsangelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit in erster 
Instanz anhängig war, im Fall des § 371 Z 4 das Exekutionsgericht zuständig. In 
den Fällen der §§ 370, 371 Z 1 bis 3, 371a und 372 kann um die Bewilligung von 
Exekutionshandlungen auch beim Exekutionsgericht angesucht werden, wenn dem 
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werden, wenn dem Antrag eine Ausfertigung der Entscheidung oder der 
Verfügung und eine Amtsbestätigung über die Erhebung der Berufung, der 
Revision oder des Widerspruchs (§ 371 Z 1, § 371a) oder über die Anbringung 
des Wiedereinsetzungsantrags (§ 371 Z 3) angeschlossen ist. 

Antrag eine Ausfertigung der Entscheidung oder der Verfügung und eine 
Amtsbestätigung über die Erhebung der Berufung, der Revision oder des 
Widerspruchs (§ 371 Z 1, § 371a) oder über die Anbringung des 
Wiedereinsetzungsantrags (§ 371 Z 3) angeschlossen ist. 

(2) In dem bewilligenden Beschlusse ist der zu sichernde Betrag sammt 
Nebengebüren und durch Hinweisung auf den Umstand, von welchem der 
Eintritt der Vollstreckbarkeit des Anspruches abhängt, der Zeitraum anzugeben, 
für dessen Dauer die Sicherung gewährt wird. §§ 54b bis 54f sind nicht 
anzuwenden. 

(2) In dem bewilligenden Beschluss ist der zu sichernde Betrag samt 
Nebengebühren und durch Hinweisung auf den Umstand, von welchem der Eintritt 
der Vollstreckbarkeit des Anspruches abhängt, der Zeitraum anzugeben, für dessen 
Dauer die Sicherung gewährt wird. §§ 54b bis 54e sowie 63a sind nicht 
anzuwenden. 

 Vollziehung 

§. 376.  

(1) Die Vollziehung der bewilligten Executionshandlungen hat auf Antrag 
zu unterbleiben und die bereits vollzogenen Executionshandlungen sind 
aufzuheben: 

§ 376. (1) Die Vollziehung der bewilligten Exekutionshandlungen hat auf 
Antrag zu unterbleiben und die bereits vollzogenen Exekutionshandlungen sind 
aufzuheben: 

 1. wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Geldforderung, zu deren 
Gunsten eine Executionshandlung bewilligt wurde, schon zur Zeit dieser 
Bewilligung berichtigt oder hinlänglich sichergestellt war; 

 1. wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Geldforderung, zu deren Gunsten 
eine Exekutionshandlung bewilligt wurde, schon zur Zeit dieser 
Bewilligung berichtigt oder hinlänglich sichergestellt war; 

 2. wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese Forderung derzeit berichtigt 
oder hinlänglich sichergestellt ist, insbesondere wenn der Verpflichtete 
den Betrag der zu sichernden Forderung sammt Nebengebüren in barem 
Gelde oder in Wertpapieren zu Gerichtshanden erlegt; bei verzinslichen 
Forderungen müssen auch die Zinsen für die ganze Zeit der bewilligten 
Sicherung erlegt werden; 

 2. wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese Forderung derzeit berichtigt 
oder hinlänglich sichergestellt ist, insbesondere wenn der Verpflichtete 
den Betrag der zu sichernden Forderung samt Nebengebühren in barem 
Gelde oder in Wertpapieren zu Gerichtshanden erlegt; bei verzinslichen 
Forderungen müssen auch die Zinsen für die ganze Zeit der bewilligten 
Sicherung erlegt werden; 

 3. wenn die Geldforderung, zu Gunsten deren die Executionshandlung 
bewilligt wurde, dem Gläubiger rechtskräftig aberkannt oder wenn 
deren Erlöschung rechtskräftig festgestellt wird; 

 3. wenn die Geldforderung, zu Gunsten deren die Exekutionshandlung 
bewilligt wurde, dem Gläubiger rechtskräftig aberkannt oder wenn deren 
Erlöschung rechtskräftig festgestellt wird; 

 4. wenn im Falle des §. 371 Z 3 dem Wiedereinsetzungsgesuche 
rechtskräftig stattgegeben wird. 

 4. wenn im Falle des § 371 Z 3 dem Wiedereinsetzungsgesuch rechtskräftig 
stattgegeben wird. 

(2) In den unter Z 1, 3 und 4 bezeichneten Fällen hat der betreibende 
Gläubiger alle durch die Bewilligung, den Vollzug und die Wiederaufhebung der 
Executionshandlungen entstandenen Kosten zu tragen und den dem 
Verpflichteten verursachten Schaden zu ersetzen. Ist die Exekution auf Grund 
eines Versäumungsurteils, gegen das Widerspruch erhoben ist, bewilligt worden, 
so tritt die Schadenersatzpflicht nicht ein, wenn dem betreibenden Gläubiger bei 

(2) In den unter Z 1, 3 und 4 bezeichneten Fällen hat der betreibende 
Gläubiger alle durch die Bewilligung, den Vollzug und die Wiederaufhebung der 
Exekutionshandlungen entstandenen Kosten zu tragen und den dem Verpflichteten 
verursachten Schaden zu ersetzen. Ist die Exekution auf Grund eines 
Versäumungsurteils, gegen das Widerspruch erhoben ist, bewilligt worden, so tritt 
die Schadenersatzpflicht nicht ein, wenn dem betreibenden Gläubiger bei der 
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der Einleitung und der Fortsetzung der Exekution keine grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 

Einleitung und der Fortsetzung der Exekution keine grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 

 Aufhebung und Einschränkung der Exekutionshandlungen 

§. 377.  

(1) Wenn der Verpflichtete zu bescheinigen vermag, dass zur Sicherung 
einer Geldforderung Executionshandlungen in weiterem Umfange bewilligt oder 
vollzogen wurden, als zur vollständigen Sicherstellung der Forderung sammt 
Nebengebüren nothwendig ist, so hat das Gericht auf seinen Antrag eine 
verhältnismäßige Einschränkung der Executionshandlungen anzuordnen. 

§ 377. (1) Wenn der Verpflichtete zu bescheinigen vermag, dass zur 
Sicherung einer Geldforderung Exekutionshandlungen in weiterem Umfang 
bewilligt oder vollzogen wurden, als zur vollständigen Sicherstellung der 
Forderung samt Nebengebühren notwendig ist, so hat das Gericht auf seinen 
Antrag eine verhältnismäßige Einschränkung der Exekutionshandlungen 
anzuordnen. 

(2) Nach Ablauf des Zeitraumes, für dessen Dauer die Sicherung gewährt 
wurde, sind die vollzogenen Executionshandlungen auf Antrag des 
Verpflichteten aufzuheben, falls die Vollstreckbarkeit der sichergestellten 
Geldforderung bis dahin noch nicht eingetreten ist. 

(2) Nach Ablauf des Zeitraumes, für dessen Dauer die Sicherung gewährt 
wurde, sind die vollzogenen Exekutionshandlungen auf Antrag des Verpflichteten 
aufzuheben, falls die Vollstreckbarkeit der sichergestellten Geldforderung bis 
dahin noch nicht eingetreten ist. 

(3) Der Antrag auf Unterlassung des Vollzuges bewilligter 
Executionshandlungen oder auf Aufhebung oder Einschränkung derselben ist bei 
dem Gerichte, das gemäß §. 375 zur Bewilligung berufen war, oder bei dem 
Executionsgerichte anzubringen, je nachdem der Antrag vor oder nach Beginn 
des Vollzuges der Executionshandlungen (§. 33) gestellt wird. Der Entscheidung 
über diese Anträge hat eine Einvernehmung des betreibenden Gläubigers 
vorauszugehen. 

(3) Der Antrag auf Unterlassung des Vollzuges bewilligter 
Exekutionshandlungen oder auf Aufhebung oder Einschränkung derselben ist bei 
dem Gericht, das gemäß § 375 zur Bewilligung berufen war, oder bei dem 
Exekutionsgericht anzubringen, je nachdem der Antrag vor oder nach Beginn des 
Vollzuges der Exekutionshandlungen (§ 16 Abs. 3) gestellt wird. Der Entscheidung 
über diese Anträge hat eine Einvernehmung des betreibenden Gläubigers 
vorauszugehen. 

(4) ... (4) ... 

Zweiter Abschnitt. Zweiter Abschnitt 

Einstweilige Verfügungen. Einstweilige Verfügungen 

Zulässigkeit. Zulässigkeit 

§. 378.  

(1) Sowohl vor Einleitung eines Rechtsstreites als während desselben und 
während des Executionsverfahrens kann das Gericht zur Sicherung des Rechtes 
einer Partei auf Antrag einstweilige Verfügungen treffen. 

§ 378. (1) Sowohl vor Einleitung eines Rechtsstreites als während desselben 
und während des Exekutionsverfahrens kann das Gericht zur Sicherung des 
Rechtes einer Partei auf Antrag einstweilige Verfügungen treffen. 

(2) … (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Zur Sicherung von Geldforderungen. Sicherung von Geldforderungen 

§. 379.  

(1) Zur Sicherung von Geldforderungen sind einstweilige Verfügungen 
unstatthaft, soweit die Partei zu gleichem Zwecke die Vornahme von 
Executionshandlungen auf das Vermögen des Gegners erwirken kann (§. 370 
ff.). 

§ 379. (1) Zur Sicherung von Geldforderungen sind einstweilige Verfügungen 
unstatthaft, soweit die Partei zu gleichem Zwecke die Vornahme von 
Exekutionshandlungen auf das Vermögen des Gegners erwirken kann (§ 370 ff.). 

(2) Sonst können zur Sicherung von Geldforderungen einstweilige 
Verfügungen getroffen werden: 

(2) Sonst können zur Sicherung von Geldforderungen einstweilige 
Verfügungen getroffen werden: 

 1. wenn wahrscheinlich ist, daß ohne sie der Gegner der gefährdeten Partei 
durch Beschädigen, Zerstören, Verheimlichen oder Verbringen von 
Vermögensstücken, durch Veräußerung oder andere Verfügungen über 
Gegenstände seines Vermögens, insbesondere durch darüber mit dritten 
Personen getroffene Vereinbarungen die Hereinbringung der 
Geldforderung vereiteln oder erheblich erschweren würde; 

 1. wenn wahrscheinlich ist, dass ohne sie der Gegner der gefährdeten Partei 
durch Beschädigen, Zerstören, Verheimlichen oder Verbringen von 
Vermögensstücken, durch Veräußerung oder andere Verfügungen über 
Gegenstände seines Vermögens, insbesondere durch darüber mit dritten 
Personen getroffene Vereinbarungen die Hereinbringung der 
Geldforderung vereiteln oder erheblich erschweren würde; 

 2. …  2. … 

(3) Zur Sicherung von Geldforderungen kann angeordnet werden: (3) Zur Sicherung von Geldforderungen kann angeordnet werden: 
 1. die Verwahrung und Verwaltung von beweglichen körperlichen Sachen 

des Gegners der gefährdeten Partei (§. 259 ff.), einschließlich der 
Hinterlegung von Geld; 

 1. die Verwahrung und Verwaltung von beweglichen körperlichen Sachen 
des Gegners der gefährdeten Partei (§ 259 ff.), einschließlich der 
Hinterlegung von Geld; 

 2. das gerichtliche Verbot der Veräußerung oder Verpfändung beweglicher 
körperlicher Sachen mit der Wirkung, dass eine verbotswidrige 
Veräußerung oder Verpfändung ungiltig ist, dafern nicht der Erwerber 
infolge sinngemäßer Anwendung der §§. 367 und 456 a. b. G. B. oder 
durch die Vorschriften der Artikel 306 und 307 des 
Handelsgesetzbuches geschützt ist; 

 2. das gerichtliche Verbot der Veräußerung oder Verpfändung beweglicher 
körperlicher Sachen mit der Wirkung, dass eine verbotswidrige 
Veräußerung oder Verpfändung ungültig ist, sofern nicht der Erwerber 
infolge sinngemäßer Anwendung der §§ 367 und 456 ABGB oder durch 
die Vorschriften der Artikel 306 und 307 des Handelsgesetzbuches 
geschützt ist; 

 3. das gerichtliche Drittverbot, wenn der Gegner der gefährdeten Partei an 
eine dritte Person eine Geldforderung oder einen Anspruch auf Leistung 
oder Herausgabe von anderen Sachen zu stellen hat. Dieses Verbot wird 
dadurch vollzogen, dass dem Gegner der gefährdeten Partei jede 
Verfügung über den Anspruch und insbesondere dessen Einziehung 
untersagt und an den Dritten der Befehl gerichtet wird, bis auf weitere 
gerichtliche Anordnung das dem Gegner der gefährdeten Partei 
Geschuldete nicht zu zahlen und die diesem gebürenden Sachen weder 
auszufolgen noch sonst in Ansehung ihrer etwas zu unternehmen, was 

 3. das gerichtliche Drittverbot, wenn der Gegner der gefährdeten Partei an 
eine dritte Person eine Geldforderung oder einen Anspruch auf Leistung 
oder Herausgabe von anderen Sachen zu stellen hat. Dieses Verbot wird 
dadurch vollzogen, dass dem Gegner der gefährdeten Partei jede 
Verfügung über den Anspruch und insbesondere dessen Einziehung 
untersagt und an den Dritten der Befehl gerichtet wird, bis auf weitere 
gerichtliche Anordnung das dem Gegner der gefährdeten Partei 
Geschuldete nicht zu zahlen und die diesem gebührenden Sachen weder 
auszufolgen noch sonst in Ansehung ihrer etwas zu unternehmen, was die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Executionsführung auf die Geldforderung oder auf die geschuldeten 
oder herauszugebenden Sachen vereiteln oder erheblich erschweren 
könnte; 

Exekutionsführung auf die Geldforderung oder auf die geschuldeten oder 
herauszugebenden Sachen vereiteln oder erheblich erschweren könnte; 

 4. und 5. …  4. und 5. … 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
 Pfandweise Beschreibung nach § 1101 ABGB 
 § 379a. (1) Für eine pfandweise Beschreibung nach § 1101 ABGB muss der 

Bestandgeber weder den Anspruch noch eine Gefahr bescheinigen, wenn er die 
Forderungen aus dem Bestandverhältnis mit Klage geltend gemacht hat und das 
Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. 

 (2) Die Anmeldung einer Forderung im Insolvenzverfahren ist einer Klage 
nach Abs. 1 gleichzuhalten. 

 Der Exekution entzogene Vermögenswerte 

§. 380.  

§ 380. … § 380. … 

2. Zur Sicherung anderer Ansprüche. Sicherung anderer Ansprüche 

§. 381.  

… § 381. … 

 Sicherungsmittel 

§. 382.  

(1) Sicherungsmittel, die das Gericht je nach Beschaffenheit des im 
einzelnen Falle zu erreichenden Zweckes auf Antrag anordnen kann, sind 
insbesondere: 

§ 382. Sicherungsmittel, die das Gericht je nach Beschaffenheit des im 
einzelnen Falle zu erreichenden Zweckes auf Antrag anordnen kann, sind 
insbesondere: 

 1. die gerichtliche Hinterlegung der beweglichen, in der Gewahrsame des 
Gegners der gefährdeten Partei befindlichen Sachen, auf deren 
Herausgabe oder Leistung der von letzterer behauptete oder ihr bereits 
zuerkannte Anspruch gerichtet ist, oder wenn sich die Sachen zum 
gerichtlichen Erlage nicht eignen sollten, die Anordnung einer 
Verwahrung im Sinne des §. 259; 

 1. die gerichtliche Hinterlegung der beweglichen, in der Gewahrsame des 
Gegners der gefährdeten Partei befindlichen Sachen, auf deren 
Herausgabe oder Leistung der von letzterer behauptete oder ihr bereits 
zuerkannte Anspruch gerichtet ist, oder wenn sich die Sachen zum 
gerichtlichen Erlage nicht eignen sollten, die Anordnung einer 
Verwahrung im Sinne des § 259; 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
 4. das an den Gegner der gefährdeten Partei gerichtete Gebot, einzelne  4. das an den Gegner der gefährdeten Partei gerichtete Gebot, einzelne 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Handlungen vorzunehmen, die zur Erhaltung der in Z 1 und 2 
bezeichneten Sachen oder zur Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes 
nothwendig erscheinen; 

Handlungen vorzunehmen, die zur Erhaltung der in Z 1 und 2 
bezeichneten Sachen oder zur Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes 
notwendig erscheinen; 

 5. das an den Gegner der gefährdeten Partei gerichtete Verbot einzelner 
nachtheiliger Handlungen oder der Vornahme bestimmter oder aller 
Veränderungen an den in Z 1 und 2 bezeichneten Sachen; 

 5. das an den Gegner der gefährdeten Partei gerichtete Verbot einzelner 
nachteiliger Handlungen oder der Vornahme bestimmter oder aller 
Veränderungen an den in Z 1 und 2 bezeichneten Sachen; 

 6. das gerichtliche Verbot der Veräußerung, Belastung oder Verpfändung 
von Liegenschaften oder Rechten, die in einem öffentlichen Buche 
eingetragen sind und auf welche sich der von der gefährdeten Partei 
behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch bezieht; 

 6. das gerichtliche Verbot der Veräußerung, Belastung oder Verpfändung 
von Liegenschaften oder Rechten, die in einem öffentlichen Buch 
eingetragen sind und auf welche sich der von der gefährdeten Partei 
behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch bezieht; 

 7. das gerichtliche Drittverbot, wenn der Gegner der gefährdeten Partei an 
eine dritte Person einen Anspruch auf Leistung oder Herausgabe von 
Sachen zu stellen hat, auf welche sich der von der gefährdeten Partei 
behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch bezieht. Dieses Verbot 
wird dadurch vollzogen, dass dem Gegner der gefährdeten Partei jede 
Verfügung über seinen Anspruch wider den Dritten und insbesondere 
die Empfangnahme jener Sachen untersagt und an den Dritten der 
Befehl gerichtet wird, bis auf weitere gerichtliche Anordnung die dem 
Gegner der gefährdeten Partei gebürenden Sachen weder auszufolgen 
noch sonst in Ansehung ihrer etwas zu unternehmen, was die 
Executionsführung darauf vereiteln oder erheblich erschweren könnte; 

 7. das gerichtliche Drittverbot, wenn der Gegner der gefährdeten Partei an 
eine dritte Person einen Anspruch auf Leistung oder Herausgabe von 
Sachen zu stellen hat, auf welche sich der von der gefährdeten Partei 
behauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch bezieht. Dieses Verbot 
wird dadurch vollzogen, dass dem Gegner der gefährdeten Partei jede 
Verfügung über seinen Anspruch wider den Dritten und insbesondere die 
Empfangnahme jener Sachen untersagt und an den Dritten der Befehl 
gerichtet wird, bis auf weitere gerichtliche Anordnung die dem Gegner der 
gefährdeten Partei gebührenden Sachen weder auszufolgen noch sonst in 
Ansehung ihrer etwas zu unternehmen, was die Exekutionsführung darauf 
vereiteln oder erheblich erschweren könnte; 

 8. a)   8. a)  
 c) die einstweilige Regelung der Benützung oder die einstweilige 

Sicherung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse 
im Zusammenhang mit einem Verfahren auf Aufteilung dieses 
Vermögens oder im Zusammenhang mit einem Verfahren auf 
Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe. 

 b) die einstweilige Regelung der Benützung oder die einstweilige 
Sicherung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse 
im Zusammenhang mit einem Verfahren auf Aufteilung dieses 
Vermögens oder im Zusammenhang mit einem Verfahren auf 
Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe. 

 Vorläufiger Unterhalt 

§ 382a. (1) bis (4) ... § 382a. (1) bis (4) ... 

(5) Die Möglichkeit der Anordnung einer einstweiligen Verfügung nach 
§ 382 Abs. 1 Z 8 lit. a bleibt unberührt. 

(5) Die Möglichkeit der Anordnung einer einstweiligen Verfügung nach 
§ 382 Z 8 lit. a bleibt unberührt. 

Schutz vor Gewalt in Wohnungen Schutz vor Gewalt in Wohnungen 

§ 382b. (1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch 
einen körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die 

§ 382b. Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch einen 
körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die psychische 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere 
Zusammenleben unzumutbar macht, auf deren Antrag 

Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere Zusammenleben 
unzumutbar macht, auf deren Antrag 

 1. und 3. …  1. und 3. … 
wenn die Wohnung der Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses des 
Antragstellers dient. 

wenn die Wohnung der Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses des 
Antragstellers dient. 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 kann längstens für sechs 
Monate angeordnet werden. Das Gericht kann zusätzlich die Dauer mit dem 
rechtskräftigen Abschluss des anhängigen oder eines binnen der angeordneten 
Dauer einzuleitenden Verfahrens in der Hauptsache festsetzen. 

 

(3) Verfahren in der Hauptsache im Sinne des § 391 Abs. 2 können 
Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe, Verfahren 
über die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen 
Ersparnisse und Verfahren zur Klärung der Benützungsberechtigung an der 
Wohnung sein. 

 

Verfahren und Anordnung  

§ 382c. (1) Von der Anhörung des Antragsgegners vor Erlassung der 
einstweiligen Verfügung nach § 382b Abs. 1 ist insbesondere abzusehen, wenn 
eine weitere Gefährdung durch den Antragsgegner unmittelbar droht. Dies kann 
sich vor allem aus einem Bericht der Sicherheitsbehörde ergeben, den das 
Gericht von Amts wegen beizuschaffen hat; die Sicherheitsbehörden sind 
verpflichtet, solche Berichte den Gerichten unverzüglich zu übersenden. Wird 
jedoch der Antrag ohne unnötigen Aufschub nach einem Betretungs- und 
Annäherungsverbot gestellt (§ 38a Abs. 10 SPG), ist dieser dem Antragsgegner 
unverzüglich zuzustellen. 

 

(2) Der Auftrag zum Verlassen der Wohnung ist, wenn der Antragsteller 
nichts anderes beantragt, dem Antragsgegner durch das Vollstreckungsorgan 
beim Vollzug zuzustellen. Dieser Zeitpunkt ist dem Antragsteller mitzuteilen. 

 

(3) Vom Inhalt des Beschlusses, mit dem über einen Antrag auf Erlassung 
einer einstweiligen Verfügung nach § 382b entschieden wird, und von einem 
Beschluss, mit dem die einstweilige Verfügung aufgehoben wird, sind auch 

 

 1. im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion, sonst 
die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde als 
Sicherheitsbehörde, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. ist eine der Parteien minderjährig, auch der örtlich zuständige Kinder- 

und Jugendhilfeträger sowie das Pflegschaftsgericht 

 

unverzüglich zu verständigen.  

(4) Hat der Antragsgegner gegenüber Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes nach § 38a Abs. 2 Z 5 SPG aus Anlass der Anordnung eines 
Betretungs- und Annäherungsverbots eine Abgabestelle bekanntgegeben, so gilt 
diese als Abgabestelle für das gerichtliche Verfahren. Hat der Antragsgegner 
eine solche Bekanntgabe trotz Hinweises auf die Rechtsfolgen unterlassen, so 
können die Zustellungen im Verfahren über die einstweilige Verfügung durch 
Hinterlegung so lange ohne vorausgehenden Zustellversuch vorgenommen 
werden (§§ 8 und 23 Zustellgesetz), bis dem Gericht eine Abgabestelle 
bekanntgegeben wird. 

 

Vollzug  

§ 382d. (1) Einstweilige Verfügungen nach § 382b sind sofort von Amts 
wegen oder auf Antrag zu vollziehen. 

 

(2) Beim Vollzug einer einstweiligen Verfügung nach § 382b Abs. 1 hat das 
Vollstreckungsorgan den Antragsgegner aus der Wohnung zu weisen und ihm 
alle Schlüssel zur Wohnung abzunehmen und bei Gericht zu erlegen. Es hat dem 
Antragsgegner Gelegenheit zur Mitnahme seiner persönlichen Wertsachen und 
Dokumente sowie jener Sachen zu gewähren, die seinem alleinigen persönlichen 
Gebrauch oder der Ausübung seines Berufs dienen. 

 

(3) Ist der Antragsgegner beim Vollzug einer einstweiligen Verfügung nach 
§ 382b Abs. 1 nicht anwesend, so hat ihm das Vollstreckungsorgan auf seinen 
Antrag binnen zweier Tage Gelegenheit zu geben, seine Sachen im Sinn des 
Abs. 2 aus der Wohnung abzuholen. Auf dieses Recht ist der Antragsgegner vom 
Vollstreckungsorgan durch Hinterlassung einer Nachricht an der Wohnungstüre 
hinzuweisen. 

 

(4) Das Gericht kann auch die Sicherheitsbehörden mit dem Vollzug einer 
einstweiligen Verfügung nach § 382b durch die ihnen zur Verfügung stehenden 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes beauftragen. In diesem Fall sind 
diese Organe als Vollstreckungsorgane jeweils auf Ersuchen des Antragstellers 
verpflichtet, den einer einstweiligen Verfügung nach § 382b entsprechenden 
Zustand durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt herzustellen und dem 
Gericht, das die einstweilige Verfügung erlassen hat, darüber zu berichten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Einstweilige Verfügungen nach § 382b können auch nach den Bestimmungen des 
Dritten Abschnitts im Ersten Teil vollzogen werden. 

(5) Vor der Ausfolgung gemäß Abs. 2 abgenommener oder nach § 38a SPG 
bei Gericht erlegter Schlüssel sind die Parteien einzuvernehmen. Ist strittig, wer 
über die Schlüssel verfügungsberechtigt ist, so sind die Parteien auf den 
streitigen Rechtsweg zu verweisen; die Schlüssel sind in diesem Fall weiter 
gerichtlich zu verwahren. 

 

Allgemeiner Schutz vor Gewalt Allgemeiner Schutz vor Gewalt 

§ 382e. (1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch 
einen körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die 
psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere 
Zusammentreffen unzumutbar macht, auf deren Antrag 

§ 382c. Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch einen 
körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die psychische 
Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere Zusammentreffen 
unzumutbar macht, auf deren Antrag 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

soweit dem nicht schwerwiegende Interessen des Antragsgegners zuwiderlaufen. soweit dem nicht schwerwiegende Interessen des Antragsgegners zuwiderlaufen. 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 kann längstens für ein Jahr 
angeordnet werden; § 382b Abs. 2 zweiter Satz ist anzuwenden. Gleiches gilt für 
eine Verlängerung der einstweiligen Verfügung nach Zuwiderhandeln durch den 
Antragsgegner. 

 

(3) § 382c Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. Wird eine einstweilige 
Verfügung nach Abs. 1 gemeinsam mit einer einstweiligen Verfügung nach 
§ 382b Abs. 1 erlassen, so gelten § 382b Abs. 3 und § 382c Abs. 4 sinngemäß. 

 

(4) Das Gericht kann mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen nach 
Abs. 1 die Sicherheitsbehörden betrauen. § 382d Abs. 4 ist sinngemäß 
anzuwenden. Im Übrigen sind einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 nach den 
Bestimmungen des Dritten Abschnitts im Ersten Teil zu vollziehen. 

 

Einstweiliger Mietzins Einstweiliger Mietzins 

§ 382f. (1) Ist zwischen den Parteien eines dem Mietrechtsgesetz gänzlich 
unterliegenden Hauptmietvertrags über eine Wohnung oder eine 
Geschäftsräumlichkeit ein Verfahren über eine Kündigung nach § 30 Abs. 2 Z 1 
MRG oder über eine Räumungsklage wegen Mietzinsrückstandes gemäß § 1118 
ABGB anhängig, so hat das Gericht auf Antrag des Vermieters dem Hauptmieter 
die Zahlung eines einstweiligen Mietzinses aufzutragen, sofern der Vermieter 
bescheinigt, dass der Mieter seine Pflicht zur Bezahlung des vertraglich 

§ 382k. (1) Ist zwischen den Parteien eines dem Mietrechtsgesetz gänzlich 
unterliegenden Hauptmietvertrags über eine Wohnung oder eine 
Geschäftsräumlichkeit ein Verfahren über eine Kündigung nach § 30 Abs. 2 Z 1 
MRG oder über eine Räumungsklage wegen Mietzinsrückstandes gemäß § 1118 
ABGB anhängig, so hat das Gericht auf Antrag des Vermieters dem Hauptmieter 
die Zahlung eines einstweiligen Mietzinses aufzutragen, sofern der Vermieter 
bescheinigt, dass der Mieter seine Pflicht zur Bezahlung des vertraglich 

77/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

183 von 245

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 184 von 245 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vereinbarten oder des nach den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes erhöhten 
Hauptmietzinses zuzüglich Betriebskosten und öffentlicher Abgaben verletzt. 

vereinbarten oder des nach den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes erhöhten 
Hauptmietzinses zuzüglich Betriebskosten und öffentlicher Abgaben verletzt. 

(2) ... (2) ... 

Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre 

§ 382g. (1) Der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die 
Privatsphäre kann insbesondere durch folgende Mittel gesichert werden: 

§ 382d. Der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die Privatsphäre 
kann insbesondere durch folgende Mittel gesichert werden: 

 1. bis 8. ...  1. bis 8. ... 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 kann längstens für ein Jahr 
angeordnet werden; § 382b Abs. 2 zweiter Satz ist anzuwenden. Gleiches gilt für 
eine Verlängerung der einstweiligen Verfügung nach Zuwiderhandeln durch den 
Antragsgegner. 

 

(3) Das Gericht kann mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen nach 
Abs. 1 Z 1, 3 und 8 die Sicherheitsbehörden betrauen. § 382c Abs. 3 und § 382d 
Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. Im Übrigen sind einstweilige Verfügungen 
nach Abs. 1 nach den Bestimmungen des Dritten Abschnitts im Ersten Teil zu 
vollziehen. 

 

 Dauer 
 § 382e. (1) Eine einstweilige Verfügung zum Schutz vor Gewalt in 

Wohnungen kann längstens für sechs Monate angeordnet werden. 
 (2) Eine einstweilige Verfügung zum allgemein Schutz vor Gewalt oder zum 

Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre kann längstens für ein Jahr angeordnet 
werden. Gleiches gilt für eine Verlängerung der einstweiligen Verfügung nach 
Zuwiderhandeln durch den Antragsgegner. 

 (3) Das Gericht kann zusätzlich die Dauer der einstweiligen Verfügung mit 
dem rechtskräftigen Abschluss des anhängigen oder eines binnen der 
angeordneten Dauer einzuleitenden Verfahrens in der Hauptsache festsetzen. 

 (4) Verfahren in der Hauptsache im Sinn des § 391 Abs. 2 sind bei 
einstweiligen Verfügungen nach § 382b und bei einer mit dieser gemeinsam 
erlassenen einstweiligen Verfügung nach § 382c Verfahren auf Scheidung, 
Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe, Verfahren über die Aufteilung des 
ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse und Verfahren zur 
Klärung der Benützungsberechtigung an der Wohnung. 

 Verfahrensbestimmungen 
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 § 382f. (1) Gefährdete Parteien können sich bei einem Antrag auf Erlassung 

einer einstweiligen Verfügung zum Schutz vor Gewalt oder der Privatsphäre sowie 
bei weiteren Anträgen und Schriftsätzen im Verfahren erster Instanz durch eine 
geeignete Opferschutzeinrichtung (§ 25 Abs. 3 SPG) vertreten lassen. Die 
Opferschutzeinrichtung kann sich auf die erteilte Vollmacht berufen. 

 (2) Von der Anhörung des Antragsgegners vor Erlassung der einstweiligen 
Verfügung zum Schutz vor Gewalt ist insbesondere abzusehen, wenn eine weitere 
Gefährdung durch den Antragsgegner unmittelbar droht. Dies kann sich vor allem 
aus einem Bericht der Sicherheitsbehörde ergeben, den das Gericht von Amts 
wegen beizuschaffen hat; die Sicherheitsbehörden sind verpflichtet, solche 
Berichte den Gerichten unverzüglich zu übersenden. Wird jedoch der Antrag ohne 
unnötigen Aufschub nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot gestellt 
(§ 38a Abs. 10 SPG), ist dieser dem Antragsgegner unverzüglich zuzustellen. 

 (3) Der Auftrag zum Verlassen der Wohnung ist, wenn der Antragsteller 
nichts anderes beantragt, dem Antragsgegner durch das Vollstreckungsorgan beim 
Vollzug zuzustellen. Dieser Zeitpunkt ist dem Antragsteller mitzuteilen. 

 Abgabestelle des Antragsgegners 
 § 382g. Wenn eine einstweilige Verfügung zum Schutz vor Gewalt in 

Wohnungen oder eine einstweilige Verfügung zum allgemeinen Schutz vor Gewalt 
gemeinsam mit jener erlassen werden soll und der Antragsgegner gegenüber 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes aus Anlass eines Betretungs- und 
Annäherungsverbots nach § 38a SPG eine Abgabestelle bekanntgegeben hat, so 
gilt diese als Abgabestelle für das gerichtliche Verfahren über eine einstweilige 
Verfügung zum Schutz vor Gewalt. Hat der Antragsgegner eine solche 
Bekanntgabe trotz Hinweises auf die Rechtsfolgen unterlassen, so können die 
Zustellungen im Verfahren über die einstweilige Verfügung durch Hinterlegung so 
lange ohne vorausgehenden Zustellversuch vorgenommen werden (§§ 8 und 23 
Zustellgesetz), bis dem Gericht eine Abgabestelle bekanntgegeben wird. 

 Verständigungen 
 § 382h. (1) Das Gericht, bei dem der Antrag auf Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung zum Schutz vor Gewalt (§§ 382b, 382c) eingebracht 
wurde, hat die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde von der Einbringung des 
Antrags und dessen Umfang sowie von einer allfälligen Zurückziehung 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
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 (2) Vom Inhalt des Beschlusses, mit dem über einen Antrag auf Erlassung 

einer einstweiligen Verfügung zum Schutz vor Gewalt oder der Privatsphäre 
entschieden wird, und von einem Beschluss, mit dem die einstweilige Verfügung 
aufgehoben wird, sind auch 

  1. im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion, sonst die 
örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde als Sicherheitsbehörde, 

  2. ist eine der Parteien minderjährig, auch der örtlich zuständige Kinder- 
und Jugendhilfeträger sowie das Pflegschaftsgericht 

 unverzüglich zu verständigen. 
 Vollzug 
 § 382i. (1) Einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt in Wohnungen 

sind sofort von Amts wegen oder auf Antrag zu vollziehen. Dabei gilt Folgendes: 
  1. Das Vollstreckungsorgan hat den Antragsgegner aus der Wohnung zu 

weisen und ihm alle Schlüssel zur Wohnung abzunehmen und bei Gericht 
zu erlegen. Es hat dem Antragsgegner Gelegenheit zur Mitnahme seiner 
persönlichen Wertsachen und Dokumente sowie jener Sachen zu 
gewähren, die seinem alleinigen persönlichen Gebrauch oder der 
Ausübung seines Berufs dienen. 

  2. Ist der Antragsgegner beim Vollzug nicht anwesend, so hat ihm das 
Vollstreckungsorgan auf seinen Antrag binnen zweier Tage Gelegenheit 
zu geben, seine Sachen im Sinn der Z 1 aus der Wohnung abzuholen. Auf 
dieses Recht ist der Antragsgegner vom Vollstreckungsorgan durch 
Hinterlassung einer Nachricht an der Wohnungstüre hinzuweisen. 

  3. Vor der Ausfolgung gemäß Z 1 abgenommener oder nach § 38a SPG bei 
Gericht erlegter Schlüssel sind die Parteien einzuvernehmen. Ist strittig, 
wer über die Schlüssel verfügungsberechtigt ist, so sind die Parteien auf 
den streitigen Rechtsweg zu verweisen; die Schlüssel sind in diesem Fall 
weiter gerichtlich zu verwahren. 

 (2) Das Gericht kann auch die Sicherheitsbehörden mit dem Vollzug einer 
einstweiligen Verfügung zum Schutz vor Gewalt oder der Privatsphäre nach 
§ 382d Z 1, 3 und 8 durch die ihnen zur Verfügung stehenden Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes beauftragen. In diesem Fall sind diese Organe als 
Vollstreckungsorgane jeweils auf Ersuchen des Antragstellers verpflichtet, den 
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einer solchen einstweiligen Verfügung entsprechenden Zustand durch unmittelbare 
Befehls- und Zwangsgewalt herzustellen und dem Gericht, das die einstweilige 
Verfügung erlassen hat, darüber zu berichten. 

 (3) Einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt und Eingriffen in die 
Privatsphäre können auch nach den Bestimmungen des Dritten Abschnitts im 
Ersten Teil vollzogen werden. 

Sicherung des dringenden Wohnbedürfnisses eines Ehegatten Sicherung des dringenden Wohnbedürfnisses eines Ehegatten 

§ 382h. (1) Der Anspruch eines Ehegatten auf Befriedigung seines 
dringenden Wohnbedürfnisses sowie die ihm auf Grund einer Verletzung dieses 
Anspruchs zustehenden, nicht in Geld bestehenden Forderungen können 
insbesondere durch die Sicherungsmittel nach § 382 Abs. 1 Z 4 bis 7 gesichert 
werden. 

§ 382j. (1) Der Anspruch eines Ehegatten auf Befriedigung seines dringenden 
Wohnbedürfnisses sowie die ihm auf Grund einer Verletzung dieses Anspruchs 
zustehenden, nicht in Geld bestehenden Forderungen können insbesondere durch 
die Sicherungsmittel nach § 382 Z 4 bis 7 gesichert werden. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

 Verwaltung von Sachen 

§. 383.  

(1) Die im § 379 Abs. 3 Z 4 und im §. 382 Abs. 1 Z 2 bezeichnete 
Verwaltung ist in Ansehung von Liegenschaften unter entsprechender 
Anwendung der über die Zwangsverwaltung von Liegenschaften erlassenen 
Vorschriften, in allen übrigen Fällen aber nach §§. 334 bis 339 und 341 bis 344 
oder in sinngemäßer Anwendung dieser Bestimmungen durchzuführen. Die zu 
verwahrenden oder verwaltenden beweglichen Sachen sind durch das 
Vollstreckungsorgan dem Gegner der gefährdeten Partei wegzunehmen und dem 
Verwahrer oder Verwalter zu übergeben. 

§ 383. (1) Die im § 379 Abs. 3 Z 4 und im § 382 Z 2 bezeichnete Verwaltung 
ist in Ansehung von Liegenschaften unter entsprechender Anwendung der über die 
Zwangsverwaltung von Liegenschaften erlassenen Vorschriften, in allen übrigen 
Fällen aber nach den Bestimmungen über die Vermögensrechte oder in 
sinngemäßer Anwendung dieser Bestimmungen durchzuführen. Die zu 
verwahrenden oder verwaltenden beweglichen Sachen sind durch das 
Vollstreckungsorgan dem Gegner der gefährdeten Partei wegzunehmen und dem 
Verwahrer oder Verwalter zu übergeben. 

(2) ... (2) ... 

 Vollzug aufgetragener Handlungen 

§. 384.  

(1) Wenn dem Gegner der gefährdeten Partei die Vornahme oder die 
Unterlassung bestimmter Handlungen und Veränderungen zur Pflicht gemacht 
wurde, haben behufs Durchführung dieser gerichtlichen Verfügungen die 
Vorschriften der §§. 353 bis 358 entsprechend Anwendung zu finden. 

§ 384. (1) Wenn dem Gegner der gefährdeten Partei die Vornahme oder die 
Unterlassung bestimmter Handlungen und Veränderungen zur Pflicht gemacht 
wurde, haben behufs Durchführung dieser gerichtlichen Verfügungen die 
Vorschriften der §§ 353 bis 358 entsprechend Anwendung zu finden. 

(2) Die Untersagung der Veräußerung, Belastung oder Verpfändung von 
Liegenschaften und bücherlichen Rechten ist von amtswegen in dem 

(2) Die Untersagung der Veräußerung, Belastung oder Verpfändung von 
Liegenschaften und bücherlichen Rechten ist von amtswegen in dem öffentlichen 
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öffentlichen Buche, in welchem die Liegenschaft oder das fragliche Recht 
eingetragen ist, anzumerken. 

Buch, in welchem die Liegenschaft oder das fragliche Recht eingetragen ist, 
anzumerken. 

(3) Durch Eintragungen, welche nach Vollzug dieser Anmerkung auf Grund 
einer vom Gegner der gefährdeten Partei dem Verbote zuwider vorgenommenen 
freiwilligen Verfügung erfolgen, wird der gefährdeten Partei gegenüber nur für 
den Fall ein Recht bewirkt, als die von ihr geltend gemachte Geldforderung oder 
der von ihr auf die Liegenschaft oder das bücherliche Recht erhobene Anspruch 
rechtskräftig abgewiesen wird. 

(3) Durch Eintragungen, welche nach Vollzug dieser Anmerkung auf Grund 
einer vom Gegner der gefährdeten Partei dem Verbot zuwider vorgenommenen 
freiwilligen Verfügung erfolgen, wird der gefährdeten Partei gegenüber nur für 
den Fall ein Recht bewirkt, als die von ihr geltend gemachte Geldforderung oder 
der von ihr auf die Liegenschaft oder das bücherliche Recht erhobene Anspruch 
rechtskräftig abgewiesen wird. 

Drittverbot Drittverbot 

§. 385.  

(1) Das im §. 382 Abs. 1 Z 7 bezeichnete Verbot erlangt dem Inhaber der 
Sachen gegenüber erst mit der Zustellung an ihn Wirksamkeit. 

§ 385. (1) Das in § 382 Z 7 bezeichnete Verbot wird dem Inhaber der Sachen 
gegenüber mit Zustellung an ihn wirksam. 

(2) … (2) … 

(3) Diese Bestimmungen gelten in gleicher Weise für den Drittschuldner 
oder den Inhaber der Sachen, wenn das gerichtliche Verbot gemäß §. 379 Abs. 3 
Z 3 erlassen wurde. 

(3) Diese Bestimmungen gelten in gleicher Weise für den Drittschuldner oder 
den Inhaber der Sachen, wenn das gerichtliche Verbot gemäß § 379 Abs. 3 Z 3 
erlassen wurde. 

(4) … (4) … 

 Haft 

§. 386.  

(1) ... § 386. (1) ... 

(2) In Bezug auf die Zulässigkeit der Anhaltung in Haft und die 
Vollziehung dieser Haft gelten die Vorschriften der §§. 360 bis 366 mit der 
Abweichung: 

(2) In Bezug auf die Zulässigkeit der Anhaltung in Haft und die Vollziehung 
dieser Haft gelten die Vorschriften der §§ 360 bis 366 mit der Abweichung: 

 1. dass gegen eine in activer Dienstleistung begriffene Person der 
bewaffneten Macht oder der Bundespolizei als einstweilige Vorkehrung 
weder Haft angeordnet, noch vollzogen werden darf, 

 1. dass gegen eine in aktiver Dienstleistung begriffene Person der 
bewaffneten Macht oder der Bundespolizei als einstweilige Vorkehrung 
weder Haft angeordnet, noch vollzogen werden darf, 

 2. dass die Haft wegen Fluchtverdachts auf Ansuchen des Verhafteten, 
sofern der Zweck der einstweiligen Verfügung hiedurch nicht vereitelt 
oder gefährdet wird, durch Anhaltung des Verhafteten in seiner 
Wohnung oder an einem anderen nicht öffentlichen Orte vollzogen 
werden kann. 

 2. dass die Haft wegen Fluchtverdachts auf Ansuchen des Verhafteten, 
sofern der Zweck der einstweiligen Verfügung hiedurch nicht vereitelt 
oder gefährdet wird, durch Anhaltung des Verhafteten in seiner Wohnung 
oder an einem anderen nicht öffentlichen Ort vollzogen werden kann. 

(3) Die Kosten einer solchen, nicht im öffentlichen Haftlocale zu (3) Die Kosten einer solchen, nicht im öffentlichen Haftlokal zu 
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vollziehenden Haft und insbesondere die mit der entsprechenden Überwachung 
des Verhafteten verbundenen Kosten hat dieser selbst zu tragen. Die 
Bestimmungen des §. 366 finden auf diese Kosten in der Art Anwendung, dass 
bei nicht rechtzeitigem Vorauserlag der Kosten der Verhaftete in das öffentliche 
Haftlocal zu bringen ist. 

vollziehenden Haft und insbesondere die mit der entsprechenden Überwachung 
des Verhafteten verbundenen Kosten hat dieser selbst zu tragen. § 366 ist auf diese 
Kosten insoweit anzuwenden, als bei nicht rechtzeitigem Erlag der Kosten der 
Verhaftete in die Haftanstalt zu bringen ist. 

Zuständigkeit. Zuständigkeit. 

§. 387.  

(1) Für die Bewilligung einstweiliger Verfügungen, für die zu deren 
Durchführung nothwendigen Anordnungen, sowie für die aus Anlass solcher 
Verfügungen sich ergebenden sonstigen Antragstellungen und Verhandlungen 
ist, falls in diesem Gesetze nichts anderes bestimmt wird, das Gericht zuständig, 
vor welchem der Process in der Hauptsache oder das Executionsverfahren, in 
Ansehung deren eine Verfügung getroffen werden soll, zur Zeit des ersten 
Antrages anhängig ist. 

§ 387. (1) Für die Bewilligung einstweiliger Verfügungen, für die zu deren 
Durchführung notwendigen Anordnungen, sowie für die aus Anlass solcher 
Verfügungen sich ergebenden sonstigen Antragstellungen und Verhandlungen ist, 
falls in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, das Gericht zuständig, vor 
welchem der Prozess in der Hauptsache oder das Exekutionsverfahren, in 
Ansehung deren eine Verfügung getroffen werden soll, zur Zeit des ersten 
Antrages anhängig ist. 

(2) Falls solche Verfügungen vor Einleitung eines Rechtsstreites oder nach 
rechtskräftigem Abschlusse desselben, jedoch vor Beginn der Execution 
beantragt werden, ist für die bezeichneten Bewilligungen Anordnungen, 
Antragstellungen und Verhandlungen das Bezirksgericht zuständig, bei dem der 
Gegner der gefährdeten Partei zur Zeit der ersten Antragstellung seinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat, wenn aber ein solcher für ihn im 
Geltungsgebiete dieses Gesetzes nicht begründet ist, das inländische 
Bezirksgericht, in dessen Sprengel sich die Sache befindet, in Ansehung deren 
eine Verfügung getroffen werden soll, oder der Drittschuldner seinen Wohnsitz, 
Sitz oder Aufenthalt hat, oder in dessen Sprengel sonst die dem Vollzuge der 
einstweiligen Verfügung dienende Handlung vorzunehmen ist. 

(2) Falls solche Verfügungen vor Einleitung eines Rechtsstreites oder nach 
rechtskräftigem Abschluss desselben, jedoch vor Beginn der Exekution beantragt 
werden, ist für die bezeichneten Bewilligungen Anordnungen, Antragstellungen 
und Verhandlungen das Bezirksgericht zuständig, bei dem der Gegner der 
gefährdeten Partei zur Zeit der ersten Antragstellung seinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Streitsachen hat, wenn aber ein solcher für ihn im Geltungsgebiet 
dieses Gesetzes nicht begründet ist, das inländische Bezirksgericht, in dessen 
Sprengel sich die Sache befindet, in Ansehung deren eine Verfügung getroffen 
werden soll, oder der Drittschuldner seinen Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt hat, 
oder in dessen Sprengel sonst die dem Vollzug der einstweiligen Verfügung 
dienende Handlung vorzunehmen ist. 

(3) Abweichend vom Abs. 2 ist auch in diesen Fällen das Gericht zuständig, 
das für den Prozeß in der Hauptsache zuständig wäre, wenn es sich um 
einstweilige Verfügungen nach § 382 Abs. 1 Z 8 oder nach § 382b oder solche 
wegen unlauteren Wettbewerbs, nach dem Urheberrechtsgesetz oder nach den 
§§ 28 bis 30 des Konsumentenschutzgesetzes handelt. Wird nur eine einstweilige 
Verfügung nach § 382e beantragt, so ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen 
Sprengel der Antragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat. 

(3) Abweichend vom Abs. 2 ist auch in diesen Fällen das Gericht zuständig, 
das für den Prozess in der Hauptsache zuständig wäre, wenn es sich um 
einstweilige Verfügungen nach § 382 Z 8oder solche wegen unlauteren 
Wettbewerbs, nach dem Urheberrechtsgesetz oder nach den §§ 28 bis 30 des 
Konsumentenschutzgesetzes handelt. 

(4) Abweichend von Abs. 2 ist in den dort genannten Fällen für eine 
einstweilige Verfügung nach § 382g das Bezirksgericht zuständig, bei dem die 
gefährdete Partei ihren allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat. 

(4) Abweichend von Abs. 2 ist in den dort genannten Fällen für eine 
einstweilige Verfügung nach §§ 382b, 382c oder 382d das Bezirksgericht 
zuständig, bei dem die gefährdete Partei ihren allgemeinen Gerichtsstand in 
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Streitsachen hat. 

Antrag auf Erlassung einstweiliger Verfügungen. Antrag auf Erlassung einstweiliger Verfügungen 

§. 389.  

(1) Bei Stellung des Antrages auf Erlassung einstweiliger Verfügungen hat 
die gefährdete Partei die von ihr begehrte Verfügung, die Zeit, für welche diese 
in Antrag gebracht wird, sowie den von ihr behaupteten oder ihr bereits 
zuerkannten Anspruch genau zu bezeichnen und die den Antrag begründenden 
Thatsachen im einzelnen wahrheitsgemäß darzulegen. Falls nicht dem Antrage 
die nöthigen Bescheinigungen in urkundlicher Form beiliegen, sind diese 
Thatsachen und, sofern nicht schon ein den Anspruch zuerkennendes Urtheil 
vorliegt, auch der von der gefährdeten Partei behauptete Anspruch auf Verlangen 
des Gerichtes glaubhaft zu machen. 

§ 389. (1) Bei Stellung des Antrages auf Erlassung einstweiliger Verfügungen 
hat die gefährdete Partei die von ihr begehrte Verfügung, die Zeit, für welche diese 
in Antrag gebracht wird, sowie den von ihr behaupteten oder ihr bereits 
zuerkannten Anspruch genau zu bezeichnen und die den Antrag begründenden 
Tatsachen im einzelnen wahrheitsgemäß darzulegen. Falls nicht dem Antrag die 
nötigen Bescheinigungen in urkundlicher Form beiliegen, sind diese Tatsachen 
und, sofern nicht schon ein den Anspruch zuerkennendes Urteil vorliegt, auch der 
von der gefährdeten Partei behauptete Anspruch auf Verlangen des Gerichtes 
glaubhaft zu machen. 

(2) … (2) … 

Anordnung. Sicherheitsleistung 

§. 390.  

(1) Das Gericht kann bei nicht ausreichender Bescheinigung des von der 
antragstellenden Partei behaupteten Anspruches eine einstweilige Verfügung 
anordnen, wenn die dem Gegner hieraus drohenden Nachtheile durch Geldersatz 
ausgeglichen werden können und vom Antragsteller zu diesem Zwecke eine vom 
Gerichte nach freiem Ermessen zu bestimmende Sicherheit geleistet wird. 

§ 390. (1) Das Gericht kann bei nicht ausreichender Bescheinigung des von 
der antragstellenden Partei behaupteten Anspruches eine einstweilige Verfügung 
anordnen, wenn die dem Gegner hieraus drohenden Nachteile durch Geldersatz 
ausgeglichen werden können und vom Antragsteller zu diesem Zwecke eine vom 
Gericht nach freiem Ermessen zu bestimmende Sicherheit geleistet wird. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Die Bewilligung einer einstweiligen Verfügung nach § 382 Abs. 1 Z 8 
lit. a, §§ 382a, 382b, 382e oder 382g kann nicht von einer Sicherheitsleistung 
abhängig gemacht werden. 

(4) Die Bewilligung einer einstweiligen Verfügung zum Schutz vor Gewalt, 
vor Eingriffen in die Privatsphäre, nach § 382 Z 8 lit. a oder § 382a kann nicht 
von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 

 Dauer, Befreiungsbetrag und Frist zur Rechtfertigung 

§. 391.  

(1) Der Beschluss, durch welchen eine einstweilige Verfügung bewilligt 
wird, hat die Zeit, für welche diese Verfügung getroffen wird, und im Falle der 
Anordnung einer gerichtlichen Hinterlegung der Sachen oder der Vornahme von 
Handlungen die Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der Gegner der 
gefährdeten Partei diesem Auftrage nachzukommen hat. Ferner ist in dem 
Beschlusse, sofern dies nach Beschaffenheit des Falles zur Sicherung des 

§ 391. (1) Der Beschluss, durch welchen eine einstweilige Verfügung 
bewilligt wird, hat die Zeit, für welche diese Verfügung getroffen wird, und im 
Fall der Anordnung einer gerichtlichen Hinterlegung der Sachen oder der 
Vornahme von Handlungen die Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der Gegner 
der gefährdeten Partei diesem Auftrage nachzukommen hat. Ferner ist in dem 
Beschlusse, sofern dies nach Beschaffenheit des Falles zur Sicherung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Antragstellers genügt, ein Geldbetrag festzustellen, durch dessen gerichtliche 
Hinterlegung die Vollziehung der bewilligten Verfügung gehemmt und der 
Gegner der gefährdeten Partei zu dem Antrage auf Aufhebung der bereits 
vollzogenen Verfügung berechtigt wird. 

Antragstellers genügt, ein Geldbetrag festzustellen, durch dessen gerichtliche 
Hinterlegung die Vollziehung der bewilligten Verfügung gehemmt und der Gegner 
der gefährdeten Partei zu dem Antrag auf Aufhebung der bereits vollzogenen 
Verfügung berechtigt wird. 

(2) Wenn eine einstweilige Verfügung vor Eintritt der Fälligkeit des von der 
antragstellenden Partei behaupteten Rechts oder sonst vor Einleitung des 
Prozesses oder der Exekution bewilligt wird, ist – außer bei einstweiligen 
Verfügungen nach §§ 382b, 382e oder 382g Abs. 1 Z 1 bis 8 – im Beschluss eine 
angemessene Frist für die Einbringung der Klage oder für den Antrag auf 
Bewilligung der Exekution zu bestimmen. Nach vergeblichem Ablauf der Frist 
ist die getroffene Verfügung auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben. 

(2) Wenn eine einstweilige Verfügung vor Eintritt der Fälligkeit des von der 
antragstellenden Partei behaupteten Rechts oder sonst vor Einleitung des Prozesses 
oder der Exekution bewilligt wird, ist – außer bei einstweiligen Verfügungen nach 
§§ 382b, 382c oder 382d Z 1 bis 8 – im Beschluss eine angemessene Frist für die 
Einbringung der Klage oder für den Antrag auf Bewilligung der Exekution zu 
bestimmen. Nach vergeblichem Ablauf der Frist ist die getroffene Verfügung auf 
Antrag oder von Amts wegen aufzuheben. 

 Mehrere Verfügungen zugunsten desselben Anspruchs 

§. 392.  

(1) Zu Gunsten desselben Anspruches können auf Antrag zugleich mehrere 
Verfügungen bewilligt werden, wenn dies dem Gerichte nach Beschaffenheit des 
Falles zur vollen Erreichung des Sicherungszweckes nothwendig erscheint. 

§ 392. (1) Zu Gunsten desselben Anspruches können auf Antrag zugleich 
mehrere Verfügungen bewilligt werden, wenn dies dem Gericht nach 
Beschaffenheit des Falles zur vollen Erreichung des Sicherungszweckes notwendig 
erscheint. 

(2) … (2) … 

 Kosten 

§. 393.  

(1) Einstweilige Verfügungen werden stets auf Kosten der antragstellenden 
Partei getroffen, unbeschadet eines ihr zustehenden Anspruches auf Ersatz dieser 
Kosten. Dies gilt insbesondere auch von den Kosten des Erlages, der 
Verwahrung oder Verwaltung mit Verbot belegter Sachen (§. 385). Ein 
allfälliger Kostenersatzanspruch des Gegners der gefährdeten Partei richtet sich 
nach den Kostenersatzbestimmungen des Verfahrens in der Hauptsache. 

§ 393. (1) Einstweilige Verfügungen werden stets auf Kosten der 
antragstellenden Partei getroffen, unbeschadet eines ihr zustehenden Anspruches 
auf Ersatz dieser Kosten. Dies gilt insbesondere auch von den Kosten des Erlages, 
der Verwahrung oder Verwaltung mit Verbot belegter Sachen (§ 385). Ein 
allfälliger Kostenersatzanspruch des Gegners der gefährdeten Partei richtet sich 
nach den Kostenersatzbestimmungen des Verfahrens in der Hauptsache. 

(2) Im Verfahren über einstweilige Verfügungen nach §§ 382b, 382e und 
382g richtet sich die Kostenersatzpflicht nach den Bestimmungen der ZPO. 

(2) Im Verfahren über einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt und 
Eingriffen in die Privatsphäre richtet sich die Kostenersatzpflicht nach §§ 40 ff. 
ZPO. 

(3) ... (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Schadenersatz und Mutwillensstrafe 

§. 394.  

(1) Wenn der gefährdeten Partei der behauptete Anspruch, für welchen die 
einstweilige Verfügung bewilligt wurde, rechtskräftig aberkannt wird, wenn ihr 
Ansuchen sich sonst als ungerechtfertigt erweist, oder wenn sie die zur Erhebung 
der Klage oder Einleitung der Execution bestimmte Frist versäumt, so hat die 
Partei, auf deren Antrag die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, ihrem 
Gegner für alle ihm durch die einstweilige Verfügung verursachten 
Vermögensnachtheile Ersatz zu leisten. Die Höhe des Ersatzes hat das Gericht 
auf Antrag nach freier Überzeugung (§. 273 der Civilprocessordnung) durch 
Beschluss festzusetzen. Nach Eintritt der Rechtskraft findet auf Grund dieses 
Beschlusses Execution auf das Vermögen der Partei statt, welche die 
einstweilige Verfügung beantragt hat. 

§ 394. (1) Wenn der gefährdeten Partei der behauptete Anspruch, für welchen 
die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, rechtskräftig aberkannt wird, wenn ihr 
Ansuchen sich sonst als ungerechtfertigt erweist, oder wenn sie die zur Erhebung 
der Klage oder Einleitung der Exekution bestimmte Frist versäumt, so hat die 
Partei, auf deren Antrag die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, ihrem 
Gegner für alle ihm durch die einstweilige Verfügung verursachten 
Vermögensnachteile Ersatz zu leisten. Die Höhe des Ersatzes hat das Gericht auf 
Antrag nach freier Überzeugung (§ 273 der ZPO) durch Beschluss festzusetzen. 
Nach Eintritt der Rechtskraft findet auf Grund dieses Beschlusses Exekution auf 
das Vermögen der Partei statt, welche die einstweilige Verfügung beantragt hat. 

(2) Wurde die einstweilige Verfügung offenbar muthwillig erwirkt, so ist 
der Partei überdies auf Antrag ihres Gegners eine vom Gericht mit Rücksicht auf 
die besonderen Umstände des einzelnen Falles zu bemessende Muthwillensstrafe 
aufzuerlegen. 

(2) Wurde die einstweilige Verfügung offenbar mutwillig erwirkt, so ist der 
Partei überdies auf Antrag ihres Gegners eine vom Gericht mit Rücksicht auf die 
besonderen Umstände des einzelnen Falles zu bemessende Mutwillensstrafe 
aufzuerlegen. 

 Zustellung 

§. 395.  

(1) und (2) ... § 395. (1) und (2) ... 

(3) Das Gericht, bei dem der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung nach §§ 382b oder 382e eingebracht wurde, hat die örtlich 
zuständige Sicherheitsbehörde von der Einbringung des Antrags und dessen 
Umfang sowie von einer allfälligen Zurückziehung unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. 

 

Unstatthaftigkeit der Vollziehung einer einstweiligen Verfügung. Unstatthaftigkeit der Vollziehung einer einstweiligen Verfügung 

§. 396.  

Die Vollziehung einer bewilligten Verfügung ist, soferne sie nicht wegen 
eines angebrachten Recurses aufgeschoben wurde, unstatthaft, wenn seit dem 
Tage, an welchem die Bewilligung verkündet oder der antragstellenden Partei 
durch Zustellung des Beschlusses bekannt gegeben wurde, mehr als ein Monat 
verstrichen ist. 

§ 396. Die Vollziehung einer bewilligten Verfügung ist, sofern sie nicht 
wegen eines angebrachten Rekurses aufgeschoben wurde, unstatthaft, wenn seit 
dem Tage, an welchem die Bewilligung verkündet oder der antragstellenden Partei 
durch Zustellung des Beschlusses bekannt gegeben wurde, mehr als ein Monat 
verstrichen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Widerspruch. Widerspruch 

§. 397.  

(1) … § 397. (1) … 

(2) Der Widerspruch muss innerhalb vierzehn Tagen nach Zustellung des 
Beschlusses bei dem Gerichte erhoben werden, bei welchem der Antrag auf 
Bewilligung der einstweiligen Verfügung angebracht wurde. 

(2) Der Widerspruch muss innerhalb vierzehn Tagen nach Zustellung des 
Beschlusses bei dem Gericht erhoben werden, bei welchem der Antrag auf 
Bewilligung der einstweiligen Verfügung angebracht wurde. 

(3) … (3) … 

 Verfahren über den Widerspruch 

§. 398.  

(1) und (2) ... § 398. (1) und (2) ... 
 Aufhebung oder Einschränkung des vorläufigen Unterhalts 

§ 399a. (1) Eine einstweilige Verfügung nach § 382a ist soweit 
einzuschränken, als sich aus den Pflegschaftsakten ergibt oder der Gegner 
bescheinigt, daß er dem Minderjährigen offenbar nicht in dieser Höhe zu 
Unterhalt verpflichtet ist. 

§ 399a. (1) Eine einstweilige Verfügung nach § 382a ist soweit 
einzuschränken, als sich aus den Pflegschaftsakten ergibt oder der Gegner 
bescheinigt, dass er dem Minderjährigen offenbar nicht in dieser Höhe zu 
Unterhalt verpflichtet ist. 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach § 382a ist aufzuheben: (2) Eine einstweilige Verfügung nach § 382a ist aufzuheben: 
 1. wenn sich aus den Pflegschaftsakten ergibt oder der Gegner bescheinigt, 

daß er dem Minderjährigen zu Unterhalt nicht verpflichtet ist oder eine 
Bewilligungsvoraussetzung nach § 382a Abs. 1 nicht vorliegt; 

 1. wenn sich aus den Pflegschaftsakten ergibt oder der Gegner bescheinigt, 
dass er dem Minderjährigen zu Unterhalt nicht verpflichtet ist oder eine 
Bewilligungsvoraussetzung nach § 382a Abs. 1 nicht vorliegt; 

 2. …  2. … 

(3) Die Aufhebung oder Einschränkung der einstweiligen Verfügung nach 
§ 382a wirkt ab der Verwirklichung des Aufhebungsbeziehungsweise 
Einschränkungsgrundes. Dieser Zeitpunkt ist im Beschluß über die Aufhebung 
oder Einschränkung der einstweiligen Verfügung festzustellen. 

(3) Die Aufhebung oder Einschränkung der einstweiligen Verfügung nach 
§ 382a wirkt ab der Verwirklichung des Aufhebungsbeziehungsweise 
Einschränkungsgrundes. Dieser Zeitpunkt ist im Beschluss über die Aufhebung 
oder Einschränkung der einstweiligen Verfügung festzustellen. 

(4) … (4) … 
 Ersatz und Aufrechnung nach Aufhebung oder Einschränkung des vorläufigen 

Unterhalts 

§ 399b. (1) Im Fall der Aufhebung oder Einschränkung der einstweiligen 
Verfügung nach § 382a kann der Gegner den Ersatz der Beträge verlangen, die 
er nach Wirksamwerden der Aufhebung oder Einschränkung dem 
Minderjährigen zu Unrecht geleistet hat. Über den Grund und die Höhe des 

§ 399b. (1) Im Fall der Aufhebung oder Einschränkung der einstweiligen 
Verfügung nach § 382a kann der Gegner den Ersatz der Beträge verlangen, die er 
nach Wirksamwerden der Aufhebung oder Einschränkung dem Minderjährigen zu 
Unrecht geleistet hat. Über den Grund und die Höhe des Ersatzanspruchs sowie die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ersatzanspruchs sowie die Leistungsfrist ist nach Billigkeit zu entscheiden. 
Dabei sind besonders die Bedürfnisse des Minderjährigen und des Gegners auf 
eigenen angemessenen Unterhalt sowie seine Sorgepflichten abzuwägen; es ist 
auch zu berücksichtigen, ob der Minderjährige oder sein gesetzlicher Vertreter 
wußte oder ohne weitere Erhebungen wissen mußte, daß der Gegner zu 
Unterhaltsleistung nicht oder nicht in der bewilligten Höhe verpflichtet ist. 

Leistungsfrist ist nach Billigkeit zu entscheiden. Dabei sind besonders die 
Bedürfnisse des Minderjährigen und des Gegners auf eigenen angemessenen 
Unterhalt sowie seine Sorgepflichten abzuwägen; es ist auch zu berücksichtigen, 
ob der Minderjährige oder sein gesetzlicher Vertreter wusste oder ohne weitere 
Erhebungen wissen musste, dass der Gegner zu Unterhaltsleistung nicht oder nicht 
in der bewilligten Höhe verpflichtet ist. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Anpassung einer einstweiligen Verfügung zum Schutz vor Gewalt und 
Eingriffen in die Privatsphäre 

Anpassung einer einstweiligen Verfügung zum Schutz vor Gewalt und 
Eingriffen in die Privatsphäre 

§ 399c. (1) Das für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach 
§§ 382b, 382e und 382g zuständige Gericht erster Instanz hat auf Antrag der 
gefährdeten Partei die faktischen Elemente einer solchen einstweiligen 
Verfügung an die geänderten Umstände anzupassen, sofern und soweit das 
erforderlich ist, um der Verfügung Wirkung zu verleihen. 

§ 399c. (1) Das für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach 
§§ 382b, 382c und 382d zuständige Gericht erster Instanz hat auf Antrag der 
gefährdeten Partei die faktischen Elemente einer solchen einstweiligen Verfügung 
an die geänderten Umstände anzupassen, sofern und soweit das erforderlich ist, um 
der Verfügung Wirkung zu verleihen. 

(2) Das Gericht hat über den Antrag ohne Einvernehmung des 
Antragsgegners zu entscheiden; dieser kann gegen den Beschluss auf Anpassung 
Widerspruch im Sinn des § 397 Abs. 2 erheben. Im Übrigen sind auf das 
Verfahren über die Anpassung die für die Entscheidung über den Antrag auf 
Erlassung einer Verfügung nach §§ 382b, 382e und 382g geltenden 
Bestimmungen sowie § 393 Abs. 2 anzuwenden. 

(2) Das Gericht hat über den Antrag ohne Einvernehmung des 
Antragsgegners zu entscheiden; dieser kann gegen den Beschluss auf Anpassung 
Widerspruch im Sinn des § 397 Abs. 2 erheben. Im Übrigen sind auf das 
Verfahren über die Anpassung die für die Entscheidung über den Antrag auf 
Erlassung einer Verfügung nach §§ 382b, 382c und 382d geltenden Bestimmungen 
sowie § 393 Abs. 2 anzuwenden. 

(3) Die für den Vollzug einer Verfügung nach §§ 382b, 382e und 382g 
geltenden Bestimmungen sind auf den Vollzug der angepassten Verfügung 
anzuwenden. 

(3) Die für den Vollzug einer Verfügung nach §§ 382b, 382c und 382d 
geltenden Bestimmungen sind auf den Vollzug der angepassten Verfügung 
anzuwenden. 

 Ausfolgung der Sicherheitsleistung 

§. 400.  

Eine zur Deckung der Kosten oder der Schadenersatzansprüche von der 
gefährdeten Partei erlegte Sicherheit (§§. 390 und 398) darf ihr erst nach Ablauf 
von vierzehn Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses ausgefolgt 
werden, durch welchen die einstweilige Verfügung aufgehoben wird. 

§ 400. Eine zur Deckung der Kosten oder der Schadenersatzansprüche von 
der gefährdeten Partei erlegte Sicherheit (§§ 390 und 398) darf ihr erst nach 
Ablauf von vierzehn Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses ausgefolgt 
werden, durch welchen die einstweilige Verfügung aufgehoben wird. 

Anordnungen in Betreff verwahrter Sachen. Anordnungen über verwahrte Sachen 

§. 401.  

(1) Sind zur Abwendung einer beträchtlichen Wertverringerung, 
unverhältnismäßiger Kosten oder anderer Nachtheile oder zur Erzielung eines 

§ 401. (1) Sind zur Abwendung einer beträchtlichen Wertverringerung, 
unverhältnismäßiger Kosten oder anderer Nachteile oder zur Erzielung eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vortheiles bei in Verwahrung genommenen Sachen irgendwelche Verfügungen 
nothwendig oder nützlich, so können diese von dem im §. 399 letzter Absatz, 
bezeichneten Gerichte auf Antrag bewilligt werden. Falls nicht beide Parteien 
über die zu treffende Verfügung einig sind, hat das Gericht mit thunlichster 
Berücksichtigung der Rechte des Eigenthümers das nach Beschaffenheit des 
Falles Erforderliche anzuordnen. 

Vorteiles bei in Verwahrung genommenen Sachen irgendwelche Verfügungen 
notwendig oder nützlich, so können diese von dem im § 399 Abs. 2 letzter Abs., 
bezeichneten Gerichte auf Antrag bewilligt werden. Falls nicht beide Parteien über 
die zu treffende Verfügung einig sind, hat das Gericht mit tunlichster 
Berücksichtigung der Rechte des Eigentümers das nach Beschaffenheit des Falles 
Erforderliche anzuordnen. 

(2) In besonders dringenden Fällen kann eine solche Anordnung ohne 
vorgängige Vernehmung des Gegners erlassen werden. Dies gilt insbesondere 
für die Handlungen, die zur Erhaltung oder Ausübung der Rechte aus den im §. 
296 bezeichneten Papieren erforderlich sind. 

(2) In besonders dringenden Fällen kann eine solche Anordnung ohne 
vorgängige Vernehmung des Gegners erlassen werden. Dies gilt insbesondere für 
die Handlungen, die zur Erhaltung oder Ausübung der Rechte aus den im § 321 
bezeichneten Papieren erforderlich sind. 

 Rekurs 

§. 402.  

(1) Hat das Verfahren einen Rekurs gegen einen Beschluß über einen 
Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, über einen Widerspruch 
nach § 397 oder über einen Antrag auf Einschränkung oder Aufhebung einer 
einstweiligen Verfügung zum Gegenstand, so ist § 521a ZPO sinngemäß 
anzuwenden. Ein Revisionsrekurs ist nicht deshalb unzulässig, weil das Gericht 
zweiter Instanz den angefochtenen Beschluß zur Gänze bestätigt hat. 

§ 402. (1) Hat das Verfahren einen Rekurs gegen einen Beschluss über einen 
Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, über einen Widerspruch nach 
§ 397 oder über einen Antrag auf Einschränkung oder Aufhebung einer 
einstweiligen Verfügung zum Gegenstand, so ist § 521a ZPO sinngemäß 
anzuwenden. Ein Revisionsrekurs ist nicht deshalb unzulässig, weil das Gericht 
zweiter Instanz den angefochtenen Beschluss zur Gänze bestätigt hat. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Dritter Teil Dritter Teil 

Internationales Exekutionsrecht Internationales Exekutionsrecht 

Zweiter Abschnitt Zweiter Abschnitt 

Vollstreckbarerklärung und Anerkennung von Akten und Urkunden, die 
im Ausland errichtet wurden 

Vollstreckbarerklärung und Anerkennung von Akten und Urkunden, die im 
Ausland errichtet wurden 

§. 407.  

Einem Antrag auf Vollstreckbarerklärung, der sich auf ein Erkenntnis eines 
ausländischen Gerichts oder einer sonstigen Behörde, auf einen vor diesen 
geschlossenen Vergleich oder auf eine ausländische öffentliche Urkunde 
gründet, ist überdies nur dann stattzugeben: 

§ 407. Einem Antrag auf Vollstreckbarerklärung, der sich auf ein Erkenntnis 
eines ausländischen Gerichts oder einer sonstigen Behörde, auf einen vor diesen 
geschlossenen Vergleich oder auf eine ausländische öffentliche Urkunde gründet, 
ist überdies nur dann stattzugeben: 

 1. wenn die Rechtssache nach Maßgabe der im Inlande über die  1. wenn die Rechtssache nach Maßgabe der im Inland über die Zuständigkeit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zuständigkeit geltenden Bestimmungen im auswärtigen Staate anhängig 
gemacht werden konnte; 

geltenden Bestimmungen im auswärtigen Staat anhängig gemacht werden 
konnte; 

 2. wenn die Ladung oder Verfügung, durch die das Verfahren vor dem 
auswärtigen Gerichte oder der auswärtigen Behörde eingeleitet wurde, 
der Person, wider welche Execution geführt werden soll, entweder in 
dem betreffenden auswärtigen Gebiete oder mittels Gewährung der 
Rechtshilfe in einem anderen Staatsgebiete oder im Inlande nach den für 
die Zustellung von Klagen geltenden Vorschriften zugestellt wurde; 

 2. wenn die Ladung oder Verfügung, durch die das Verfahren vor dem 
auswärtigen Gericht oder der auswärtigen Behörde eingeleitet wurde, der 
Person, wider welche Exekution geführt werden soll, entweder in dem 
betreffenden auswärtigen Gebiete oder mittels Gewährung der Rechtshilfe 
in einem anderen Staatsgebiete oder im Inland nach den für die Zustellung 
von Klagen geltenden Vorschriften zugestellt wurde; 

 3. wenn das Erkenntnis gemäß dem darüber vorliegenden Zeugnisse der 
ausländischen Gerichts- oder sonstigen Behörde nach dem für letztere 
geltenden Rechte einem die Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtszuge 
nicht mehr unterliegt. 

 3. wenn das Erkenntnis gemäß dem darüber vorliegenden Zeugnisse der 
ausländischen Gerichts- oder sonstigen Behörde nach dem für letztere 
geltenden Rechte einem die Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtszug 
nicht mehr unterliegt. 

Verfahren Verfahren 

§ 410. (1) Über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist ohne 
vorhergehende mündliche Verhandlung und ohne Einvernehmung des Gegners 
mit Beschluß zu entscheiden. 

§ 410. (1) Über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist ohne 
vorhergehende mündliche Verhandlung und ohne Einvernehmung des Gegners mit 
Beschluss zu entscheiden. 

(2) … (2) … 

Aufhebung und Abänderung der Vollstreckbarerklärung Aufhebung und Abänderung der Vollstreckbarerklärung 

§ 414. (1) … § 414. (1) … 

(2) Über den Antrag auf Aufhebung oder Abänderung der 
Vollstreckbarerklärung hat das für die Vollstreckbarerklärung in erster Instanz 
zuständige Gericht nach Anhörung des betreibenden Gläubigers mit Beschluß zu 
entscheiden. 

(2) Über den Antrag auf Aufhebung oder Abänderung der 
Vollstreckbarerklärung hat das für die Vollstreckbarerklärung in erster Instanz 
zuständige Gericht nach Anhörung des betreibenden Gläubigers mit Beschluss zu 
entscheiden. 

Fünfter Abschnitt Fünfter Abschnitt 

Bestätigung über die Vollstreckbarkeit Bestätigung über die Vollstreckbarkeit 

Europäischer Vollstreckungstitel Europäischer Vollstreckungstitel 

§ 419. (1) und (2) ... § 419. (1) und (2) ... 

(3) Bei den in § 1 Z 17 genannten Exekutionstiteln obliegt die Erteilung der 
in Abs. 1 genannten Bestätigung und deren Berichtigung jenem Notar, der den 
Notariatsakt aufgenommen hat, im Verhinderungsfall dem nach §§ 119, 146, 149 
NO berufenen Amtsträger. Für die Aufhebung der vom Notar erteilten 

(3) Bei den in § 1 Z 17 genannten Exekutionstiteln obliegt die Erteilung der 
in Abs. 1 genannten Bestätigung und deren Berichtigung jenem Notar, der den 
Notariatsakt aufgenommen hat, im Verhinderungsfall dem nach §§ 119 und 146 
NO berufenen Amtsträger. Für die Aufhebung der vom Notar erteilten Bestätigung 
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Bestätigung ist das nach den Prozessgesetzen zur Entscheidung über die 
Bestreitung der Exekutionskraft eines Notariatsakts berufene Gericht zuständig 
(§ 4 NO). 

ist das nach den Prozessgesetzen zur Entscheidung über die Bestreitung der 
Exekutionskraft eines Notariatsakts berufene Gericht zuständig (§ 4 NO). 

Erster Abschnitt Erster Abschnitt 

Elektronische Abfrage von Daten Elektronische Abfrage von Daten 

Voraussetzungen Voraussetzungen 

§ 427. (1) Ein Gläubiger kann zur Beurteilung, ob er einen Rechtsstreit oder 
ein Exekutionsverfahren einleiten oder weiterführen soll, in folgende Daten über 
Exekutionsverfahren, die gegen seinen Schuldner wegen Geldforderungen 
geführt werden, elektronisch Einsicht nehmen, wenn er eine Forderung und 
berechtigte Zweifel an der Bonität des Schuldners bescheinigt: 

§ 427. (1) Ein Gläubiger kann zur Beurteilung, ob er einen Rechtsstreit oder 
ein Exekutions- oder Insolvenzverfahren einleiten oder weiterführen soll, in 
folgende Daten über Exekutionsverfahren, die gegen seinen Schuldner wegen 
Geldforderungen geführt werden, elektronisch Einsicht nehmen, wenn er eine 
Forderung und berechtigte Zweifel an der Bonität des Schuldners bescheinigt: 

 1. bis 3. ...  1. bis 2. ... 
 3. die Tatsache, dass innerhalb eines Jahres vor der Abfrage ein 

Vermögensverzeichnis abgegeben wurde. 
 3. die Tatsache, dass innerhalb eines Jahres vor der Abfrage ein 

Vermögensverzeichnis abgegeben wurde; 
  4. die innerhalb von drei Jahren vor der Abfrage rechtskräftig gewordene 

Feststellung der offenkundigen Zahlungsunfähigkeit (§ 49a). 

(2) ... (2) ... 

Durchführung der Abfrage Durchführung der Abfrage 

§ 428. (1) und (2) ... § 428. (1) und (2) ... 

(3) Als Suchbegriff sind der Name (Vor- und Familienname oder Firma) 
und die Postleitzahl der Adresse des Schuldners einzugeben. Statt der 
Postleitzahl oder zusätzlich können auch das Geburtsdatum und die Firmenbuch- 
oder Vereinsregisternummer oder Gewerbeinformationssystem Austria-Zahl 
(GISA-Zahl) angeführt werden. Zu Dokumentationszwecken sind der Name des 
Gläubigers und seine Adresse sowie der Exekutionstitel oder die Tatsachen, auf 
die sich die Forderung gründet, und die Höhe der Forderung gegen den 
Schuldner sowie die Zweifel an der Bonität anzugeben. Es ist zu ergänzen, ob 
ein Rechtsstreit oder ein Exekutionsverfahren eingeleitet wird. 

(3) Als Suchbegriff sind der Name (Vor- und Familienname oder Firma) und 
die Postleitzahl der Adresse des Schuldners einzugeben. Statt der Postleitzahl oder 
zusätzlich können auch das Geburtsdatum und die Firmenbuch- oder 
Vereinsregisternummer oder Gewerbeinformationssystem Austria-Zahl (GISA-
Zahl) angeführt werden. Zu Dokumentationszwecken sind der Name des 
Gläubigers und seine Adresse sowie der Exekutionstitel oder die Tatsachen, auf 
die sich die Forderung gründet, und die Höhe der Forderung gegen den Schuldner 
sowie die Zweifel an der Bonität anzugeben. Es ist zu ergänzen, ob ein Rechtsstreit 
oder ein Exekutions- oder Insolvenzverfahren eingeleitet wird. 

(4) ... (4) ... 
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Zweiter Abschnitt Zweiter Abschnitt 

Sonstige Begleitregelungen Sonstige Begleitregelungen 

 Formblätter 
 § 435. Die Bundesministerin für Justiz wird ermächtigt, zur Ermöglichung 

einer zweckmäßigen Behandlung der Eingaben mit Verordnung Formblätter 
einzuführen, die die Parteien für ihre Eingaben an das Gericht zu verwenden 
haben. Diese Formblätter sind so zu gestalten, dass sie die Parteien leicht und 
sicher verwenden können. 

 Verwalterliste in Exekutionssachen 
 § 436. (1) Die Verwalterliste in Exekutionssachen hat Textfelder für folgende 

Angaben zu enthalten: 
  1. Name, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse; 
  2. Ausbildung; 
  3. berufliche Laufbahn; 
  4. eingetragen in eine Berufsliste (seit wann) oder Art der Berufserfahrung 

(seit wann); 
  5. besondere Fachkenntnisse (in wirtschaftlichen Belangen); 
  6. besondere Kenntnisse über die Verwertung bestimmter Vermögenswerte 

und die Verwaltung bestimmter Vermögensobjekte und 
Liegenschaftskategorien; 

  7. Infrastruktur 
  a) Gesamtzahl der Mitarbeiter, 
  b) Zahl der Mitarbeiter mit Exekutionsverwaltungspraxis, 
  c) Zahl der Mitarbeiter mit juristischer Ausbildung, 
  d) Zahl der Mitarbeiter mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung, 
  e) geeignetes EDV-Programm, 
  f) Haftpflichtversicherung als Verwalter; 
  8. Erfahrung als Verwalter in Exekutionssachen (insbesondere Anzahl der 

Bestellungen sowie Umsatz und Mitarbeiteranzahl) 
  9. angestrebter örtlicher Tätigkeitsbereich; 
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  10. bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften 
  a) Vertretung bei Ausübung der Verwaltung in Exekutionssachen samt 

Angaben nach Z 1 bis 6, 
  b) Gesellschafter und wirtschaftlich Beteiligte. 
 (2) Die Verwalterliste in Exekutionssachen ist als allgemein zugängliche 

Datenbank vom Oberlandesgericht Linz für ganz Österreich zu führen. 
Eintragungen sind von Amts wegen zu löschen, wenn sie gegenstandslos sind oder 
wenn die Gebühr für die Veröffentlichung in der Zwangsverwalterliste trotz 
Zahlungsauftrags samt Hinweis auf diese Rechtsfolge nicht innerhalb der im 
Zahlungsauftrag bestimmten Leistungsfrist entrichtet wurde 

 (3) Die an der Verwaltung interessierten Personen haben sich selbst in die 
Exekutionsverwalterliste einzutragen. Sie können die Angaben auch jederzeit 
selbst ändern. 

 (4) § 89e GOG ist anzuwenden. 
 Überweisung bei Neuerrichtung eines Bezirksgerichts 
 § 437. Wenn ein neues Bezirksgericht errichtet wird, sind die im Zeitpunkt 

der Errichtung dieses Bezirksgerichts bei dem Bezirksgericht, dessen 
Sprengelgrenzen geändert wurden, anhängigen Exekutionsverfahren von Amts 
wegen an das neue Bezirksgericht zu überweisen, wenn dieses nach §§ 4 ff 
zuständig ist. 

 

Fünfter Teil 
 Anfechtung bei erfolglosen Exekutionsverfahren 

 Anfechtungsrecht 
 § 438. Rechtshandlungen, die das Vermögen eines Schuldners betreffen, 

können außerhalb des Insolvenzverfahrens nach den folgenden Bestimmungen zum 
Zweck der Befriedigung eines Gläubigers angefochten und diesem gegenüber als 
unwirksam erklärt werden. §§ 36, 38 und 42 IO sind anzuwenden. 

 Benachteilungsabsicht und Vermögensverschleuderung 
 § 439. Anfechtbar sind 
  1. Alle Rechtshandlungen, die der Schuldner in der dem anderen Teil 
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bekannten Absicht, seine Gläubiger zu benachteiligen, in den letzten zehn 
Jahren vor der Anfechtung vorgenommen hat; 

  2 alle Rechtshandlungen, durch welche die Gläubiger des Schuldners 
benachteiligt werden und die er in den letzten zwei Jahren vor der 
Anfechtung vorgenommen hat, wenn dem anderen Teil die 
Benachteiligungsabsicht bekannt sein musste; 

  3. alle Rechtshandlungen, durch welche die Gläubiger des Schuldners 
benachteiligt werden und die er in den letzten zwei Jahren vor der 
Anfechtung gegenüber seinem Ehegatten oder eingetragenem Partner – 
vor oder während der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft – oder 
gegenüber anderen nahen Angehörigen gemäß § 32 IO oder zugunsten 
der genannten Personen vorgenommen hat, es sei denn, dass dem anderen 
Teil zur Zeit der Vornahme der Rechtshandlung eine 
Benachteiligungsabsicht des Schuldners weder bekannt war noch bekannt 
sein musste; 

  4. die im letzten Jahr vor der Anfechtung vom Schuldner eingegangenen 
Kauf-, Tausch- und Lieferungsverträge, sofern der andere Teil in dem 
Geschäft eine die Gläubiger benachteiligende Vermögensverschleuderung 
erkannte oder erkennen musste. 

 Unentgeltliche und ihnen gleichgestellte Verfügungen 
 § 440. Anfechtbar sind folgende, in den letzten zwei Jahren vor der 

Anfechtung vorgenommene Rechtshandlungen: 
  1. unentgeltliche Verfügungen des Schuldners, soweit es sich nicht um die 

Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, um gebräuchliche 
Gelegenheitsgeschenke oder um Verfügungen in angemessener Höhe 
handelt, die zu gemeinnützigen Zwecken gemacht wurden oder durch die 
einer sittlichen Pflicht oder Rücksichten des Anstandes entsprochen 
worden ist; 

  2. der Erwerb von Sachen des Schuldners zufolge obrigkeitlicher Verfügung, 
wenn das Entgelt aus den Mitteln des Schuldners geleistet worden ist. 
Sind diese Sachen von nahen Angehörigen des Schuldners gemäß § 32 IO 
erworben worden, so wird vermutet, dass das Entgelt aus den Mitteln des 
Schuldners geleistet worden ist. 

 Einzelverkäufe 
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 § 441. Leistungen auf Grund von Einzelverkäufen beweglicher Sachen im 

gewerbemäßigen Betrieb des Schuldners können nur wegen 
Benachteiligungsabsicht nach § 439 Z 1 bis 3 angefochten werden. 

 Exekution und Anfechtung 
 § 442. Die Anfechtung wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass für die 

anzufechtende Handlung ein Exekutionstitel erworben oder dass sie durch 
Exekution bewirkt worden ist. Wird die Rechtshandlung für unwirksam erklärt, so 
erlischt dem Gläubiger gegenüber auch die Wirksamkeit des Exekutionstitels. 

 Anfechtungsbefugnis 
 § 443. (1) Zur Anfechtung ist jeder Gläubiger, dessen Forderung 

vollstreckbar ist, ohne Rücksicht auf die Zeit ihrer Entstehung befugt, sofern die 
Exekution in das Vermögen des Schuldners zu einer vollständigen Befriedigung 
des Gläubigers nicht geführt hat oder anzunehmen ist, dass sie zu einer solchen 
nicht führen würde. 

 (2) Die Anfechtung kann durch Klage oder Einrede geltend gemacht werden. 
 Hemmung des Ablaufs der Anfechtungsfrist 
 § 444. (1) Der Ablauf der Anfechtungsfrist wird für den Gläubiger einer vor 

diesem Ablauf fällig gewordenen, aber noch nicht vollstreckbaren Forderung bis 
zum Ende des sechsten Monats seit dem Eintritt der Vollstreckbarkeit der 
Forderung gehemmt, wenn der Gläubiger, nachdem er von der anfechtbaren 
Rechtshandlung des Schuldners erfahren hat, 

  1. das Verfahren gegen den Schuldner über die bereits anhängige Klage 
gehörig fortsetzt oder 

  2. den Schuldner unverzüglich klagt und das Verfahren über die Klage 
gehörig fortsetzt und 

  3. in beiden Fällen demjenigen, dem gegenüber die Rechtshandlung 
vorgenommen worden ist, oder dessen Erben seine Anfechtungsabsicht 
vor dem Ablauf der Anfechtungsfrist mit einem gerichtlich oder notariell 
zugestellten Schriftsatz mitteilt. 

 (2) Zur Entgegennahme und zur Zustellung des im Abs. 1 genannten 
Schriftsatzes ist jedes mit bürgerlichen Rechtssachen befasste Bezirksgericht 
zuständig. Die Zustellung dieses Schriftsatzes ist nach den Vorschriften über die 
Zustellung von Klagen vorzunehmen. 
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 (3) Zur Erstreckung der Fristen genügt die Zustellung des Schriftsatzes an 

denjenigen, gegen den die Anfechtung stattfinden soll. 
 Anfechtung vor Vollstreckbarkeit 
 § 445. Die Anfechtung kann mittels Einrede ausgeübt werden, bevor die 

Forderung des Gläubigers vollstreckbar geworden ist. Ebenso kann die 
Anfechtung im Verfahren zur Verteilung eines im Wege der Zwangsvollstreckung 
erzielten Erlöses auch stattfinden, bevor die Forderung des anfechtenden 
Gläubigers vollstreckbar geworden ist. 

 Anfechtungsklage 
 § 446. In der Klage ist anzugeben, in welchem Umfang und in welcher Weise 

der Beklagte zum Zweck der Befriedigung des Gläubigers etwas leisten oder 
dulden soll. 

 Inhalt des Anfechtungsanspruchs 
 § 447. (1) Was durch die anfechtbare Handlung dem Vermögen des 

Schuldners entgangen oder daraus veräußert oder aufgegeben worden ist, kann 
der Gläubiger soweit für sich beanspruchen, als es zu seiner Befriedigung 
erforderlich ist; ist dies nicht tunlich, so ist Ersatz zu leisten. 

 (2) Der zur Leistung Verpflichtete ist als unredlicher Besitzer anzusehen, 
dessen Erbe jedoch nur dann, wenn ihm die Umstände, die das Anfechtungsrecht 
gegen den Verstorbenen begründen, bekannt waren oder bekannt sein mussten. 

 (3) Der gutgläubige Empfänger einer unentgeltlichen Leistung hat diese nur 
so weit zu erstatten, als er durch sie bereichert ist, es sei denn, dass sein Erwerb 
auch als entgeltlicher anfechtbar wäre. 

 Rechte Dritter 
 § 448. Haben dritte Personen an Sachen, die zurückzustellen sind, 

unanfechtbare Rechte erworben, so ist derjenige, während dessen Besitz die 
Belastung stattgefunden hat, zum Ersatz des Schadens an den Gläubiger 
verpflichtet, wenn sein Erwerb anfechtbar war. § 447 Abs. 3 ist anzuwenden. 

 Ansprüche des Anfechtungsgegners 
 § 449. Wegen Erstattung einer Gegenleistung oder wegen einer infolge der 

Anfechtung wieder auflebenden Forderung kann sich der Anfechtungsgegner nur 
an den Schuldner halten. 
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 Befreiung des Anfechtungsgegners 
 § 450. Der Anfechtungsgegner kann sich von dem Anfechtungsanspruch 

dadurch befreien, dass er die dem anfechtenden Gläubiger gegen den Schuldner 
zustehende Forderung befriedigt. 

 Mehrfache Anfechtung 
 § 451. Der Umstand, dass dieselbe Rechtshandlung von mehreren Gläubigern 

angefochten wird, kann in keinem Fall zur Folge haben, dass die den 
Anfechtungsgegner treffenden Verbindlichkeiten das durch die §§ 447 und 448 
bestimmte Maß überschreiten. 

 Anfechtbarkeit bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
 § 452. (1) Inwiefern Anfechtungsansprüche, die von Insolvenzgläubigern 

erhoben worden sind, nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens weiter 
geltend gemacht werden können, bestimmt § 37 IO. 

 (2) Eine Befriedigung oder Sicherstellung, die ein Gläubiger infolge einer 
Anfechtung vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erlangt hat, kann, wenn 
über das Vermögen des Schuldners ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, nach den 
Bestimmungen der Insolvenzordnung angefochten werden. 

 Anmerkung der Anfechtungsklage 
 § 453. (1) Wird die Anfechtung mit Klage geltend gemacht, so kann der 

Anfechtungsberechtigte beim Prozessgericht die Anmerkung der Klage im 
jeweiligen Grundbuch beantragen. 

 Diese Anmerkung bewirkt, dass das Urteil über die Anfechtungsklage auch 
gegen Personen wirkt, die nach der Anmerkung bücherliche Rechte erworben 
haben. 

 

Sechster Teil 
 Vollzugsgebühr und Vergütungen der Gerichtsvollzieher 

 
Erster Abschnitt 

 Vollzugsgebühr 
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 Gebührenpflicht 
 § 454. (1) Der betreibende Gläubiger hat mit Einbringung des 

Exekutionsantrags und bei der Exekution auf bewegliche Sachen auch mit dem 
Antrag auf Neuvollzug oder auf neuerliche Versteigerung die Vollzugsgebühr nach 
§ 455 zu entrichten. 

 (2) Bei Protokollaranträgen ist die Gebühr mit dem Beginn der Niederschrift 
zu entrichten. 

 (3) Ein Antrag auf Neuvollzug im Sinne des Abs. 1 ist insbesondere jeder 
Antrag auf Vollzug in den Fällen des § 252d Abs. 1 Z 2 und 3 EO, nicht jedoch im 
Fall des § 249a Abs. 1 Z 4 EO. 

 Höhe der Gebühr 
 § 455. Die Vollzugsgebühr beträgt für 
  1. die Zwangsverwaltung einer Liegenschaft, eines 

Superädifikats oder eines Baurechts  ...... 20 Euro, 
  2. die Zwangsversteigerung einer Liegenschaft, eines 

Superädifikats oder eines Baurechts  ...... 20 Euro, 
  3. die Exekution auf bewegliche Sachen oder auf Forderungen 

aus Papieren nach § 321  ..................... 7,50 Euro, 
  4. die Exekution auf Vermögensrechte  ....... 20 Euro, 
  5. die Exekution zur Herausgabe oder Leistung beweglicher 

Sachen  ...............................................  9 Euro und 
  6. die Räumungsexekution  .......................... 30 Euro. 
 Wenn der betreibende Gläubiger in einem Antrag mehr als ein Exekutionsmittel 

beantragt, dann ist die höhere Gebühr zu entrichten. 
 Anwendbarkeit anderer Vorschriften 
 § 456. (1) Auf die Vollzugsgebühren sind sinngemäß anzuwenden 
  1. § 4 Abs. 1 bis 4 und Abs. 6 GGG über die Art der Gebührenentrichtung, 
  2. § 7 Abs. 2 bis 4 GGG über die Zahlungspflicht, 
  3. §§ 8 bis 10 sowie 12, 13 und 21 Abs. 1 bis 3 GGG über die 

Gebührenfreiheit und 
  4. § 31 Abs. 1 bis 4 GGG über den Gebührenmehrbetrag. 
 (2) Auf die Vollzugsgebühren ist das Gerichtliche Einbringungsgesetz mit 

Ausnahme des § 6a Abs. 3 anzuwenden. 
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Zweiter Abschnitt 
 Vergütung des Gerichtsvollziehers 

 Entstehen der Vergütung 
 § 457. (1) Der Gerichtsvollzieher hat für die gesetz- und auftragsgemäß 

durchgeführten Handlungen einen Anspruch auf Vergütung nach §§ 461 bis 473 
sowie Ersatz seiner Fahrtkosten. 

 (2) Der Gerichtsvollzieher erhält 
  1. die Vergütung für den an ihn gezahlten oder von ihm weggenommenen 

Betrag aus diesem, 
  2. die vom Verwertungserlös abhängige Vergütung aus der 

Verteilungsmasse sowie 
  3. die Fahrtkosten und sonst die Vergütung aus Amtsgeldern. 
 (3) Die Vergütung steht im Rang vor der betriebenen Forderung. Der 

Anspruch gegen den Bund entsteht mit Ende des Monats, der auf jenen Monat 
folgt, in dem der Gerichtsvollzieher über die Beendigung seiner Tätigkeit 
berichtete. Bei der Vergütung nach § 466 Abs. 3 und 4 endet die Frist drei Monate 
später. 

 Vergütung bei Handlungen zugunsten mehrerer Verfahren 
 § 458. Für Handlungen, die zugunsten mehrerer Verfahren vorgenommen 

werden, gebühren die Vergütung und die Fahrtkosten für jedes Verfahren. Für 
Handlungen im Rahmen eines einheitlichen Verwertungsverfahrens und bei 
verbundenen Verfahren stehen die Vergütung und die Fahrtkosten jedoch nur 
einmal zu. 

 Vergütung bei mehreren Handlungen in einem Verfahren 
 § 459. (1) Für alle in einem Exekutionsverfahren und bei der Exekution auf 

bewegliche Sachen auch für alle nach einem Vollzugsauftrag auf Grund eines 
Antrags auf neuerlichen Vollzug oder auf neuerliche Versteigerung 
vorgenommenen Handlungen richtet sich die Vergütung nach dem höchsten 
vorgesehenen Betrag. 

 (2) Die Vergütungen für 
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  1. Pfändung, sofern nicht beim gleichen Vollzugsversuch Zahlung der 

gesamten Forderung geleistet wird, 
  2. Zahlung, 
  3. Nachweis der Zahlung ab dem zweiten Vollzugsversuch und 
  4. Verwertung 
 stehen nebeneinander zu. Wird Zahlung geleistet, so sind bei der Berechnung der 

Vergütung die vorher geleisteten Zahlungen, wird bei einem oder mehreren 
Vollzügen Zahlung nachgewiesen, so sind die insgesamt geleisteten Zahlungen zu 
berücksichtigen. 

 (3) Die Vergütung für die Aufnahme des Vermögensverzeichnisses gebührt 
zusätzlich zu sonstigen Vergütungen. 

 Zurückzahlung der Vergütung 
 § 460. Der Gerichtsvollzieher hat die Vergütung und die Fahrtkosten 

zurückzuzahlen, soweit ein Anspruch hierauf nicht bestanden hat. 
 Vermögensverzeichnis 
 § 461. Für die Aufnahme jedes Vermögensverzeichnisses, insbesondere auch 

einer Kontoangabe nach § 424 Abs. 3 EO, beträgt die Vergütung 2 Euro. 
 Zahlung 
 § 462. Bei der Exekution wegen Geldforderungen, ausgenommen bei der 

Exekution auf das unbewegliche Vermögen, beträgt die Vergütung von dem an den 
Gerichtsvollzieher insgesamt gezahlten oder von ihm weggenommenen Betrag: 

  bis 150 Euro ..................................................... 5,0 %, 
  vom Mehrbetrag bis 400 Euro ........................... 3,0 %, 
  vom Mehrbetrag bis 800 Euro ........................... 1,5 %, 
  vom Mehrbetrag bis 4 000 Euro ........................ 1,0 %, 
  vom Mehrbetrag bis 8 000 Euro ........................ 0,7 %, 
  vom Mehrbetrag bis 50 000 Euro ....................... 0,3 % 
  und vom Mehrbetrag über 50 000 Euro .......... 0,15 %, 
 mindestens jedoch 6 Euro. 
 Verwertung von Gegenständen 
 § 463. Werden Gegenstände verwertet, so gebührt eine vom Verwertungserlös 

abhängige Vergütung. Diese bemisst sich nach § 462. 
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 Zwangsverwaltung einer Liegenschaft 
 § 464. Bei der Zwangsverwaltung einer Liegenschaft beträgt die Vergütung 

für die Einführung eines Verwalters 20 Euro. 
 Zwangsversteigerung einer Liegenschaft 
 § 465. Bei der Zwangsversteigerung einer Liegenschaft, eines Superädifikats 

oder eines Baurechts beträgt die Vergütung für 
  1. die Einführung eines einstweiligen Verwalters 20 Euro, 
  2. die Übergabe der Liegenschaft an den Ersteher 20 Euro und 
  3. für die Schätzung oder Besichtigung einer Liegenschaft 4,50 Euro. 
 Fahrnisexekution 
 § 466. (1) Bei Pfändung beträgt die Vergütung 6 Euro. Wird der gepfändete 

Gegenstand verwertet, so gebührt zusätzlich eine vom Verwertungserlös 
abhängige Vergütung nach § 462. 

 (2) Weist der Verpflichtete beim ersten Vollzugsversuch des 
Gerichtsvollziehers Vollzahlung nach, so beträgt die Vergütung 4,50 Euro; weist 
der Verpflichtete bei späteren Vollzugsversuchen Zahlung nach, insbesondere 
wenn Zahlung dem Gerichtsvollzieher in Aussicht gestellt wurde, so beträgt die 
Vergütung die Hälfte der Vergütung nach Abs. 1, höchstens jedoch 21 Euro. 

 (3) Unterbleibt die Pfändung mangels pfändbarer Gegenstände, so beträgt 
die Vergütung 2 Euro. 

 (4) Hat der Gerichtsvollzieher Handlungen aufgrund eines Vollzugsauftrags 
und nach Ablauf der Frist des § 249 Abs. 3 gesetzt, wird aber kein Tatbestand 
nach Abs. 1 bis 3 verwirklicht, so beträgt die Vergütung 70 Cent. 

 Exekution auf Vermögensrechte 
 § 467. Bei der Exekution auf Vermögensrechte beträgt die Vergütung für 
  1. die pfandweise Beschreibung solcher Rechte 4,50 Euro und für 
  2. die Einführung eines Pächters oder Verwalters solcher Rechte 20 Euro. 
 Im Übrigen ist § 466 sinngemäß anzuwenden. 
 Exekution zur Herausgabe beweglicher Sachen 
 § 468. Bei der Exekution zur Herausgabe oder Leistung beweglicher Sachen 

beträgt die Vergütung für die Abnahme der Sachen 4,50 Euro. 
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 Räumungsexekution 
 § 469. Bei der Räumungsexekution beträgt die Vergütung für die Räumung 

30 Euro. Wird eine begonnene Räumung nicht beendet, so beträgt die Vergütung 
15 Euro. § 16 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 

 Insolvenzverfahren 
 § 470. Im Insolvenzverfahren beträgt die Vergütung für 
  1. die Aufnahme eines Inventars 6 Euro und für 
  2. Ermittlungen in einem Insolvenzeröffnungsverfahren 6 Euro. 
 Pfandweise Beschreibung 
 § 471. Für die pfandweise Beschreibung nach § 1101 ABGB beträgt die 

Vergütung 6 Euro. 
 Verhaftung und Vorführung 
 § 472. Für die Verhaftung oder Vorführung einer Person außerhalb eines 

Exekutionsverfahrens sowie für den Vollzug einer einstweiligen Verfügung zum 
Schutz vor Gewalt beträgt die Vergütung 10 Euro; für die Übergabe eines Kindes 
oder einer sonstigen schutzberechtigten Person 30 Euro. 

 Zustellung 
 § 473. Für die Zustellung von Schriftstücken und deren Anschlag im Haus 

beträgt die Vergütung 2 Euro. 
 

Dritter Abschnitt 
 Fahrtkosten des Gerichtsvollziehers 

 Höhe 
 § 474. (1) Der Fahrtkostenersatz beträgt, wenn das Vollzugsgebiet zum 

überwiegenden Teil 
  1. in einem mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossenen 

städtischen Kerngebiet liegt  ...............  1,10 Euro, 
  2. in einem verbauten städtischen oder in einem 

Agglomerationsgebiet liegt, in dem ein Vollzug mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich ist 1,60 Euro, 

  3. in einem durchschnittlich bis dichter verbauten ländlichen 
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Gebiet liegt  .......................................... 2,30 Euro, 

  4. a)in einem dünn und verstreut besiedelten ländlichen Gebiet 
liegt ...................................................... 3 Euro und 

  b) in einem sehr dünn und verstreut besiedelten sowie weit 
ausgedehnten ländlichen Gebiet liegt 3,60 Euro. 

 (2) Bei Benützung eines unentgeltlich beigestellten Kraftfahrzeugs sind keine 
Fahrtkosten zu erstatten. 

 

Vierter Abschnitt 
 Vollzugsgebiete 

 Vollzugsgebietsplan 
 § 475. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichts hat einen 

Vollzugsgebietsplan zu erstellen. 
 (2) Im Vollzugsgebietsplan sind die Gemeinden oder Teile von Gemeinden 

des Oberlandesgerichtssprengels Vollzugsgebieten zuzuordnen. Die Grenzen der 
Vollzugsgebiete sind durch Einzeichnen auf Plänen oder auch durch Beschreibung 
darzustellen. Bei jedem Vollzugsgebiet ist die Kategorisierung nach § 474 Abs. 1 
anzugeben. 

 (3) Die Zahl der Vollzugsgebiete hat der Anzahl der Gerichtsvollzieher im 
Sprengel des betreffenden Oberlandesgerichts abzüglich der Anzahl der 
ausschließlich für die Verrichtung besonderer Vollzugshandlungen vorgesehenen 
Gerichtsvollzieher zu entsprechen. 

 (4) Bei Festlegung der Vollzugsgebiete ist insbesondere auf eine 
ausgewogene Auslastung der Gerichtsvollzieher und die Minimierung der 
Wegstrecken Bedacht zu nehmen. 

 (5) Der Vollzugsgebietsplan gewährt dem Gerichtsvollzieher kein Recht auf 
Betrauung mit einem Vollzugsgebiet und den Parteien kein Recht auf Einschreiten 
eines bestimmten Gerichtsvollziehers. 

 Entwurf des Vollzugsgebietsplans 
 § 476. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichts hat den Entwurf des 

Vollzugsgebietsplans drei Wochen beim Oberlandesgericht aufzulegen 
 (2) Jeder Gerichtsvollzieher ist berechtigt, während der Amtsstunden in den 
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Entwurf des Vollzugsgebietsplans und dessen Teile Einsicht zu nehmen und 
innerhalb der Auflagefrist zum gesamten Entwurf seines 
Oberlandesgerichtssprengels schriftlich Stellung zu nehmen. Auf diese Möglichkeit 
ist im Entwurf hinzuweisen. Rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen sind bei der 
Erstellung des Vollzugsgebietsplans in Erwägung zu ziehen. 

 Auflage des Vollzugsgebietsplans 
 § 477. Der Vollzugsgebietsplan oder dessen Teile sind beim 

Oberlandesgericht zur Einsicht durch Gerichtsbedienstete während der 
Amtsstunden aufzulegen. 

 Änderung des Vollzugsgebietsplans 
 § 478. Werden Vollzugsgebiete nicht bloß geringfügig geändert, so sind 

§§ 475 bis 477 sinngemäß anzuwenden. Stellungnahmen können in diesem Fall 
nur zu den Änderungen abgegeben werden. 

 Überprüfung des Vollzugsgebietsplans 
 § 479. Der Präsident des Oberlandesgerichts hat den Vollzugsgebietsplan 

periodisch, jedenfalls alle zwei Jahre, zu überprüfen sowie notwendige und 
zweckmäßige Änderungen und Neuzuordnungen vorzunehmen. §§ 475 bis 477 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

 Zusammensetzung der Vergütung 
 § 480. (1) Die Vergütung und der Ersatz der Fahrtkosten treten an die Stelle 

der Ansprüche, die sich für Bundesbeamte aus §§ 16 bis 18 und 19a bis 20a des 
Gehaltsgesetzes 1956 und aus der Reisegebührenvorschrift 1955 ergeben. 
Gleiches gilt für Vertragsbedienstete in Verbindung mit § 22 Abs. 1 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948. 

 (2) Die Vergütung gilt mit 
  1. 70% als Überstundenvergütung (§ 16 des Gehaltsgesetzes 1956); hievon 

stellen 33,3% den Überstundenzuschlag dar, 
  2. 23% als Reisezulage (§ 13 Abs. 1 der Reisegebührenvorschrift 1955), 
  3. 5% als Aufwandsentschädigung (§ 20 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956) 

und 
  4. 2% als Fehlgeldentschädigung (§ 20a des Gehaltsgesetzes 1956). 
 (3) Der Fahrtkostenersatz gilt als Reisekostenvergütung und als 
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Nächtigungsgebühr nach Abschnitt II der Reisegebührenvorschrift 1955. 

 Reisegebühren 
 § 481. (1) Umfasst das Vollzugsgebiet eines Gerichtsvollziehers auch Teile 

eines Sprengels eines Bezirksgerichts, das nicht sein Dienstort ist, liegt aber dieses 
Bezirksgericht selbst außerhalb seines Vollzugsgebiets, so gebühren ihm für die 
Anreise und Abreise von seinem Dienstort zu diesem Bezirksgericht im Rahmen 
von Vollzugstätigkeiten Reisegebühren nach der RGV. 

 (2) Bei einer vorübergehenden Betrauung mit einem weiteren Vollzugsgebiet 
gebühren dem Gerichtsvollzieher Reisegebühren für die Anreise und Abreise von 
seinem Dienstort zu dem Bezirksgericht, in dessen Sprengel der überwiegende Teil 
dieses Vollzugsgebiets liegt. 

 Vollzugsgebietsbetrauung 
 § 482. Es obliegt dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, die 

Gerichtsvollzieher mit den Vollzugsgebieten zu betrauen. Hiebei ist auf die 
persönliche Eignung der Gerichtsvollzieher Bedacht zu nehmen. 

 Sonstige Bedienstete 
 § 483. Die Bestimmungen dieses Teils gelten auch für sonstige Bedienstete 

der Gerichte, die die im zweiten Abschnitt genannten Amtshandlungen außerhalb 
des Gerichts vornehmen. 

Fünfter Teil Siebenter Teil 

Inkrafttreten, Schluss- und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten, Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 433. (1) und (2) … § 484. (1) und (2) … 

§ 434. (1) bis (3) … § 485. (1) bis (3) … 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2003 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2003 

§ 435. (1) bis (14) … § 486. (1) bis (14) … 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmung zur ZVN 2004 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmung zur ZVN 2004 

§ 436. … § 487. … 
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In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2005 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2005 

§ 437. (1) bis (11) § 488. (1) bis (11) 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 438. (1) und (2) … § 489. (1) und (2) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2008 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2008 

§ 439. (1) bis (9) … § 490. (1) bis (9) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I 
Nr. 82/2008 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 82/2008 

§ 440. … § 491. … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur ZVN 2009 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur ZVN 2009 

§ 441. (1) und (2) … § 492. (1) und (2) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum 2. Gewaltschutzgesetz Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum 2. Gewaltschutzgesetz 

§ 442. … § 493. … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum Familienrechts-
Änderungsgesetz 2009 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum Familienrechts-
Änderungsgesetz 2009 

§ 443. … § 494. … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 111/2010 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 111/2010 

§ 444. … § 495. … 

§ 445. … § 496. … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2014 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2014 

§ 446. (1) bis (13) … § 497. (1) bis (13) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2016 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur EO-Novelle 2016 

§ 447. (1) bis (10) … § 498. (1) bis (10) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum IRÄG 2017 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum IRÄG 2017 

§ 448. (1) und (2) … § 499. (1) und (2) … 

Inkrafttreten des ZZRÄG 2019 Inkrafttreten des ZZRÄG 2019 

§ 449. … § 500. … 
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Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum Gewaltschutzgesetz 2019 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum Gewaltschutzgesetz 2019 

§ 450. … § 501. … 
 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur GREx 
 § 502. (1) Dieses Bundesgesetz, Gesamtreform des Exekutionsrechts – GREx, 

BGBl. I Nr. xx/xxxx tritt mit 1. Juli 2021 in Kraft. Es ist, soweit im Folgenden nicht 
anderes bestimmt ist, auf Exekutionsverfahren anzuwenden, in denen der 
Exekutionsantrag nach dem 30. Juni 2021 bei Gericht eingelangt ist. 

 (2) § 33 Abs. 1 in der Fassung der GREx ist auch auf Exekutionsverfahren, 
die beim selben Gericht anhängig sind, anzuwenden, in denen der 
Exekutionsantrag vor dem 1. Juli 2021 bei Gericht eingelangt ist. 

 (3) Ist in einem Exekutionsverfahren auf bewegliche Sachen der 
Exekutionsantrag vor dem 1. Juli 2021 bei Gericht eingelangt, so ist bei einem 
Antrag auf Fortsetzung oder neuerlichen Vollzug das Verfahren an das nach den 
§§ 4a ff in der Fassung der GREx zuständige Bezirksgericht zu überweisen, wenn 
bei diesem ein Exekutionsverfahren auf bewegliche Sachen anhängig ist. § 33 
Abs. 1 in der Fassung der GREx ist anzuwenden. 

 (4) Tritt der betreibende Gläubiger einem anhängigen 
Zwangsversteigerungsverfahren bei, so ist dieses Bundesgesetz nur anzuwenden, 
wenn der Exekutionsantrag des führenden betreibenden Gläubigers nach dem 
30. Juni 2021 bei Gericht eingelangt ist. 

 (5) Die Bestimmungen des Zweiten Abschnitts des Zweiten Teils (einstweilige 
Verfügungen) sind in der Fassung der GREx auf Verfahren anzuwenden, in denen 
der Antrag nach dem 30. Juni 2021 bei Gericht eingelangt ist; mit 1. Juli 2021 
wird das Hofdekret JGS Nr. 1621/1819 aufgehoben.. 

 (6) Die Bestimmungen des Fünften Teils (Anfechtung) sind auf 
Rechtshandlungen nach dem 30. Juni 2021 anzuwenden. 

 (7) Die Bestimmungen des Erster Abschnitts des Sechsten Teils 
(Vollzugsgebühr und Vergütungen der Gerichtsvollzieher) sind anzuwenden, wenn 
der Exekutionsantrag oder der Antrag auf Neuvollzug nach dem 30. Juni 2021 bei 
Gericht einlangt; dessen Zweiter und Dritter Abschnitt sind anzuwenden, wenn die 
Amtshandlung nach dem 30. Juni 2021 vorgenommen wird. 

 § 503. (1) Am Ende aller Überschriften der Exekutionsordnung entfällt 
jeweils ein allenfalls vorhandener Punkt. 
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 (2) Die Paragraphenbezeichnungen in der Exekutionsordnung werden, soweit 

dies nicht der Fall ist, unmittelbar dem Text des Paragraphen vorangestellt. 
 (3) In der Exekutionsordnung entfällt jeweils der Punkt nach „§“. 
 (4) Wenn in der Exekutionsordnung auf das Wort „Absatz“ eine Zahl folgt, 

wird es jeweils durch die Abkürzung „Abs.“ ersetzt. 
 (5) Soweit die Bestimmungen der Exekutionsordnung durch die GREx nicht 

geändert werden, werden folgende Begriffe und Wortfolgen in der 
Exekutionsordnung (auch in den Überschriften) in der grammatikalisch jeweils 
richtigen Form und dem dazu passenden bestimmten oder unbestimmten Artikel, 
ersetzt: 

Artikel 2 

Änderung des Einführungsgesetzes zur Exekutionsordnung 

Artikel VIII. Artikel VIII. 

Insbesondere sind unberührt geblieben: Insbesondere sind unberührt geblieben: 
 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 
 6. die Vorschriften der Hofdekrete vom 13. Mai 1814, JGS. Nr. 1086, und 

vom 15. Februar 1815, JGS. Nr. 1132, über die Beschränkung der 
gerichtlichen Verbote und Pfändungen während eines vom Bunde mit 
Privaten abgeschlossenen Lieferungs-, Fracht- oder sonstigen 
Vertrages; 

 

 7. bis 10. ...  7. bis 10. ... 
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Artikel 3 

Änderung der Insolvenzordnung 

Erster Teil Erster Teil 

Insolvenzrecht Insolvenzrecht 

Erstes Hauptstück Erstes Hauptstück 

Wirkungen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Wirkungen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

Erster Abschnitt Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften Allgemeine Vorschriften 

Unterhalt des Schuldners und seiner Familie Unterhalt des Schuldners und seiner Familie 

§ 5.  

(1) und (2) … § 5. (1) und (2) … 

(3) Wohnt der Schuldner in einem zur Insolvenzmasse gehörigen Hause, so 
sind auf die Überlassung und Räumung der Wohnung des Schuldners die 
Vorschriften des § 105 E. O. sinngemäß anzuwenden. 

(3) Wohnt der Schuldner in einem zur Insolvenzmasse gehörigen Hause, so 
sind auf die Überlassung und Räumung der Wohnung des Schuldners die 
Vorschriften des § 105 EO sinngemäß anzuwenden. 

(4) … (4) … 

§ 12.  

(1) Absonderungsrechte, die in den letzten sechzig Tagen vor der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens durch Exekution zur Befriedigung oder Sicherstellung 
neu erworben worden sind, mit Ausnahme der für öffentliche Abgaben 
erworbenen Absonderungsrechte, erlöschen durch die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens; sie leben jedoch wieder auf, wenn das Insolvenzverfahren 
gemäß § 123a aufgehoben wird. Bei der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung 
nach § 208 EO entscheidet der Tag der Einleitung des Versteigerungsverfahrens. 

§ 12. (1) Absonderungsrechte, die in den letzten sechzig Tagen vor der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Exekution zur Befriedigung oder 
Sicherstellung neu erworben worden sind, mit Ausnahme der für öffentliche 
Abgaben erworbenen Absonderungsrechte, erlöschen durch die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens; sie leben jedoch wieder auf, wenn das Insolvenzverfahren 
gemäß § 123a aufgehoben wird. Bei der zwangsweisen Pfandrechtsbegründung 
nach § 152 EO entscheidet der Tag der Einleitung des Versteigerungsverfahrens. 

(2) Ist lediglich auf Grund eines solchen Absonderungsrechtes die 
Verwertung beantragt worden, so ist auf Ersuchen des Insolvenzgerichts oder auf 
Antrag des Insolvenzverwalters das Verwertungsverfahren einzustellen. Die in 

(2) (2) Ist lediglich auf Grund eines solchen Absonderungsrechtes die 
Verwertung beantragt worden, so ist auf Ersuchen des Insolvenzgerichts oder auf 
Antrag des Insolvenzverwalters das Verwertungsverfahren einzustellen. Die in 
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§ 256, Absatz 2, E. O. für das Erlöschen des Pfandrechtes festgesetzte Frist ist 
zugunsten dieses Absonderungsrechtes im Falle seines Wiederauflebens bis zum 
Ablaufe des Tages gehemmt, an dem der Beschluß über die Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens rechtskräftig geworden ist. 

§ 256 Abs. 2, EO für das Erlöschen des Pfandrechtes festgesetzte Frist ist 
zugunsten dieses Absonderungsrechtes im Falle seines Wiederauflebens bis zum 
Ablaufe des Tages gehemmt, an dem der Beschluss über die Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens rechtskräftig geworden ist. 

(3) Ist bei einer vor oder nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
durchgeführten Verwertung ein Erlös erzielt worden, so ist der auf ein solches 
Absonderungsrecht entfallende Teil in die Insolvenzmasse einzubeziehen. 

(3) Ist bei einer vor oder nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
durchgeführten Verwertung ein Erlös erzielt worden, so ist der auf ein solches 
Absonderungsrecht entfallende Teil in die Insolvenzmasse einzubeziehen. 

Vierter Abschnitt. Vierter Abschnitt 

Feststellung der Insolvenzmasse. Feststellung der Insolvenzmasse 

Maßregeln in Ansehung der Person des Schuldners. Maßregeln in Ansehung der Person des Schuldners 

§ 101.  

(1) … § 101. (1) … 

(2) Die Haft ist nach den Bestimmungen der §§ 360 bis 366 E.O. zu 
vollziehen. Die Gesamtdauer der nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
verhängten Haft darf sechs Monate nicht übersteigen. Die Vollzugs- und 
Verpflegungskosten gehören zu den Kosten des Insolvenzverfahrens. 

(2) Die Haft ist nach den Bestimmungen der §§ 360 bis 366 EO zu 
vollziehen. Die Gesamtdauer der nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
verhängten Haft darf sechs Monate nicht übersteigen. Die Vollzugs- und 
Verpflegungskosten gehören zu den Kosten des Insolvenzverfahrens. 

(3) Vor der Beschlußfassung über die Haft oder deren Aufhebung ist, 
soweit dies tunlich ist, der Gläubigerausschuß zu vernehmen. 

(3) Vor der Beschlussfassung über die Haft oder deren Aufhebung ist, soweit 
dies tunlich ist, der Gläubigerausschuss zu vernehmen. 

Sechster Abschnitt. Sechster Abschnitt 

Verfügungen über das Massevermögen und Rechnungslegung. Verfügungen über das Massevermögen und Rechnungslegung 

Gerichtliche Veräußerung. Gerichtliche Veräußerung 

§ 119.  

(1) … § 119. (1) … 

(2) Auf gerichtliche Veräußerungen sind die Vorschriften der 
Exekutionsordnung mit nachstehenden Abweichungen sinngemäß anzuwenden: 

(2) Auf gerichtliche Veräußerungen sind die Vorschriften der 
Exekutionsordnung mit nachstehenden Abweichungen sinngemäß anzuwenden: 

 1. …  1. … 
 2. § 200 Z 3 EO, wonach vor Ablauf eines halben Jahres seit dem Antrag  2. § 148 Z 2 EO, wonach vor Ablauf eines halben Jahres seit dem Antrag auf 
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auf Einstellung eine neue Versteigerung nicht beantragt werden kann, 
sowie die Frist zum Antrag auf Änderung der gesetzlichen 
Versteigerungsbedingungen nach § 146 Abs. 2 EO und die 
Zweijahresfrist des § 151 Abs. 3 EO sind nicht anzuwenden; 

Einstellung eine neue Versteigerung nicht beantragt werden kann, sowie 
die Frist zum Antrag auf Änderung der gesetzlichen 
Versteigerungsbedingungen nach § 146 Abs. 2 EO und die Zweijahresfrist 
des § 188 Abs. 4 EO sind nicht anzuwenden; 

 3. die Einhaltung der in § 140 Abs. 1 und § 169 Abs. 2 EO bestimmten 
Zwischenfristen für die Vornahme der Schätzung und der Versteigerung 
ist nicht erforderlich; 

 3. die Einhaltung der in § 140 Abs. 1 und § 167 Abs. 2 EO bestimmten 
Zwischenfristen für die Vornahme der Schätzung und der Versteigerung 
ist nicht erforderlich; 

 4. …  4. … 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Sechster Abschnitt Sechster Abschnitt 

Sonderbestimmungen für eingetragene Personengesellschaften Sonderbestimmungen für eingetragene Personengesellschaften 

Siebenter Teil Siebenter Teil 

Sonderbestimmungen für natürliche Personen Sonderbestimmungen für natürliche Personen 

Erstes Hauptstück Erstes Hauptstück 

Insolvenz- und Schuldenregulierungsverfahren Insolvenz- und Schuldenregulierungsverfahren 

Antrag des Schuldners Antrag des Schuldners 

§ 183. (1) bis (4) ... § 183. (1) bis (4) ... 
 (5) Verbleibt dem Schuldner die Eigenverwaltung, so ist § 71 nicht 

anzuwenden. 
 Gläubigerantrag 
 § 184a. Wenn es nach öffentlicher Bekanntmachung der offenkundigen 

Zahlungsunfähigkeit bei Entziehung der Eigenverwaltung an einem zur Deckung 
der Kosten des Insolvenzverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögen fehlt, 
ist der Antrag eines Gläubigers auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens aus 
diesem Grund nicht abzuweisen. Es ist ein Insolvenzverwalter nur zu bestellen, 
wenn der Antragsteller auf Anordnung des Gerichts einen von diesem zu 
bestimmenden Betrag zur Deckung der Entlohnung vorschussweise erlegt. 

 Gesamtvollstreckungsverfahren 
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 § 184b. (1) Bei einem auf Antrag eines Gläubigers eröffneten 

Insolvenzverfahren (Gesamtvollstreckungsverfahren) können Vertragspartner des 
Schuldners mit dem Schuldner geschlossene Verträge nach § 5 Abs. 4 und die zur 
Benutzung einer solchen Wohnung notwendigen Verträge, insbesondere zur 
Energieversorgung, nur aus wichtigem Grund auflösen, solange der Schuldner die 
während des Verfahrens anfallenden Entgelte leistet. § 25a Abs. 1 zweiter Satz und 
Abs. 2 ist anzuwenden. 

 (2) Die Bezeichnung ist von Gesamtvollstreckungsverfahren auf 
Schuldenregulierungsverfahren abzuändern, sobald der Schuldner die Annahme 
eines Sanierungsplans, eines Zahlungsplans oder die Einleitung eines 
Abschöpfungsverfahrens beantragt. Die Änderung der Bezeichnung ist nicht 
anfechtbar; sie ist öffentlich bekanntzumachen. 

 (3) Insolvenzgläubiger sind bei Änderung der Bezeichnung nach Abs. 2 auch 
solche Gläubiger, denen vertragliche vermögensrechtliche Ansprüche an den 
Schuldner zur Zeit der Änderung der Bezeichnung zustehen, wenn sie weder 
Masseforderungen sind noch zu deren Befriedigung der unpfändbare Freibetrag 
der beschränkt pfändbaren Forderungen bestimmt ist, nicht jedoch die Zinsen für 
diese Forderungen. Diese Insolvenzgläubiger sind zur Anmeldung ihrer 
Forderungen aufzufordern. 

 Arbeitseinkommen 
 § 187a. (1) Das Insolvenzgericht hat auf Antrag oder von Amts wegen 
  1. die Forderungen des Schuldners auf Einkünfte aus einem 

Arbeitsverhältnis oder auf sonstige wiederkehrende Leistungen mit 
Einkommensersatzfunktion nach § 292 EO zusammenzurechnen, 

  2. den unpfändbaren Freibetrag nach § 292a EO zu erhöhen oder 
  3. nach § 292b EO herabzusetzen. 
 (2) Das Insolvenzgericht hat überdies auf Antrag nach freier Überzeugung im 

Sinn des § 273 ZPO zu entscheiden, 
  1. ob bei der Berechnung des unpfändbaren Freibetrags Unterhaltspflichten 

zu berücksichtigen sind oder 
  2. ob und inwieweit ein Bezug oder Bezugsteil pfändbar ist, insbesondere 

auch, ob die Entschädigungen nach § 290 Abs. 1 Z 1 EO dem tatsächlich 
erwachsenden Mehraufwand entsprechen. 
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 (3) Die Entscheidungen des Exekutionsgerichts nach §§ 292, 292a, 292b und 

292k EO bleiben bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Verpflichteten wirksam. Das Insolvenzgericht kann sie auf Antrag eines 
Gläubigers oder des Schuldners abändern, auf Antrag eines Gläubigers, in dessen 
Exekutionsverfahren die Entscheidung ergangen ist, oder des Schuldners nur bei 
Änderung der Umstände. 

Anfechtung Überprüfung der Vermögenslage 

§ 189. Zur Anfechtung von Rechtshandlungen nach den §§ 27 bis 43 ist 
jeder Insolvenzgläubiger berechtigt. Aus dem Erlangten sind dem 
Insolvenzgläubiger die ihm entstandenen Kosten vorweg zu erstatten. Hat die 
Gläubigerversammlung den Insolvenzgläubiger mit der Anfechtung beauftragt, 
so sind diesem die entstandenen Kosten, soweit sie nicht aus dem Erlangten 
gedeckt werden können, aus der Insolvenzmasse zu ersetzen. 

§ 189. Ist ein Insolvenzverwalter nicht bestellt, so gilt Folgendes: 

  1. Das Gericht hat alle sechs Monate eine Auskunft beim Dachverband der 
Sozialversicherungsträger einzuholen, bei einem Hinweis auf einen 
möglichen Drittschuldner auch früher. 

  2. Das Gericht hat jährlich zu prüfen, ob der Schuldner Vermögen erworben 
hat, insbesondere durch Einsicht in das Grundbuch und eine Anfrage 
nach § 25b Abs. 2a EO. 

  3. Der Schuldner hat jährlich sein Vermögensverzeichnis zu ergänzen und zu 
bekräftigen; § 48 Abs. 1 und 2 EO ist anzuwenden. 

  4. Das Vollstreckungsorgan hat alle zwei Jahre an geeigneten Orten, 
insbesondere am Wohnort des Schuldners, zu prüfen, ob der Schuldner 
Vermögen erworben hat. 

  5. Bei Hinweisen auf erworbenes Vermögen ist ein Inventar über das neu 
erworbene Vermögen zu errichten. 

  6. Die Befugnisse nach §§ 21 bis 25 stehen dem Schuldner zu. 
  7. Verteilungen an die Insolvenzgläubiger sind durchzuführen, sobald eine 

Quote von zumindest 10% verteilt werden kann, jedenfalls aber nach drei 
Jahren. 

  8. Wurde dem Schuldner die Eigenverwaltung entzogen, so sind die 
beweglichen Sachen vom Gerichtsvollzieher zu verwerten und 
Forderungen von ihm einzuziehen. 

  9. Das Insolvenzverfahren ist nach § 123a erst aufzuheben, wenn der 
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Schuldner seit mehr als fünf Jahren keinen den unpfändbaren Freibetrag 
übersteigenden Bezug hatte und ein solcher nicht zu erwarten ist. Vor der 
Aufhebung sind der Schuldner und die Insolvenzgläubiger 
einzuvernehmen. 

Drittes Hauptstück Drittes Hauptstück 

Abschöpfungsverfahren mit Restschuldbefreiung Abschöpfungsverfahren mit Restschuldbefreiung 

Einleitungshindernisse Einleitungshindernisse 

§ 201. (1) Der Antrag auf Durchführung des Abschöpfungsverfahrens ist 
nur abzuweisen, wenn 

§ 201. (1) Der Antrag auf Durchführung des Abschöpfungsverfahrens ist nur 
abzuweisen, wenn 

 1. bis 2b. ...  1. bis 2b. ... 
 3. der Schuldner innerhalb von drei Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Befriedigung der Insolvenzgläubiger dadurch vereitelt oder geschmälert 
hat, daß er unverhältnismäßig Verbindlichkeiten begründet oder 
Vermögen verschleudert hat, oder 

 3. der Schuldner innerhalb von drei Jahren vor dem Antrag auf Einleitung 
des Abschöpfungsverfahrens vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Befriedigung der Insolvenzgläubiger dadurch vereitelt oder geschmälert 
hat, dass er unverhältnismäßig Verbindlichkeiten begründet oder 
Vermögen verschleudert hat, oder 

 4. der Schuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig schriftlich unrichtige oder 
unvollständige Angaben über seine wirtschaftlichen Verhältnisse oder 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der von ihm als Organ vertretenen 
juristischen Person gemacht hat, um die einer Insolvenzforderung 
zugrundeliegende Leistung zu erhalten, und der Gläubiger daran nicht 
vorsätzlich mitgewirkt hat oder 

 4. der Schuldner innerhalb von drei Jahren vor dem Antrag auf Einleitung 
des Abschöpfungsverfahrens vorsätzlich oder grob fahrlässig schriftlich 
unrichtige oder unvollständige Angaben über seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse oder die wirtschaftlichen Verhältnisse der von ihm als Organ 
vertretenen juristischen Person gemacht hat, um die einer 
Insolvenzforderung zugrundeliegende Leistung zu erhalten, und der 
Gläubiger daran nicht vorsätzlich mitgewirkt hat oder 

 5. ...  5. ... 

 6. vor weniger als 20 Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet wurde. 

 6. vor weniger als 20 Jahren vor dem Antrag auf Durchführung eines 
Abschöpfungsverfahrens bereits ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet 
wurde. 

(2) ... (2) ... 
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Zweiter Abschnitt Zweiter Abschnitt 

Anerkennung ausländischer Verfahren Anerkennung ausländischer Verfahren 

Elfter Teil Elfter Teil 

Schluß- und Übergangsbestimmungen Schluss- und Übergangsbestimmungen 

 Übergangsbestimmungen zur GREx 
 § 282. (1) § 5 Abs. 3, § 12 Abs. 1 und 3, § 101 Abs. 2, § 119 Abs. 2,§ 183 

Abs. 5, §§ 184a, 184b, 187a, 189 und § 201 Abs. 1 Z 3, 4 und 6 in der Fassung der 
Gesamtreform des Exekutionsrechts – GREx, BGBl. I Nr. xx/xxxx, treten mit 1. Juli 
2021 in Kraft. 

 (2) § 183 Abs. 5, §§ 184a, 184b, 187a, 189 und § 201 Abs. 1 Z 3, 4 und 6 in 
der Fassung GREx sind auf Insolvenzverfahren anzuwenden, die nach dem 
30. Juni 2021 eröffnet werden. 

Artikel 4 

Änderungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 

Viertes Hauptstück Viertes Hauptstück 

Von der Obsorge einer anderen Person Von der Obsorge einer anderen Person 

§ 211. (1) … § 211. (1) … 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach den §§ 382b, 382e und 382g EO 
sowie deren Vollzug kann der Kinder- und Jugendhilfeträger als Vertreter des 
Minderjährigen beantragen, wenn der sonstige gesetzliche Vertreter einen 
erforderlichen Antrag nicht unverzüglich gestellt hat; § 208 Abs. 4 gilt hiefür 
entsprechend. 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach den §§ 382b, 382c und 382d EO sowie 
deren Vollzug kann der Kinder- und Jugendhilfeträger als Vertreter des 
Minderjährigen beantragen, wenn der sonstige gesetzliche Vertreter einen 
erforderlichen Antrag nicht unverzüglich gestellt hat; § 208 Abs. 4 gilt hiefür 
entsprechend. 
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Siebenundzwanzigstes Hauptstück Siebenundzwanzigstes Hauptstück 

Von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts Von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Auflösung Auflösung 

Kündigung durch einen Privatgläubiger  

§ 1212. Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschafters, nachdem innerhalb 
der letzten sechs Monate eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen 
des Gesellschafters ohne Erfolg versucht worden war, auf Grund eines nicht 
bloß vorläufig vollstreckbaren Exekutionstitels die Pfändung und Überweisung 
des Anspruchs auf dasjenige erwirkt, was dem Gesellschafter bei der 
Auseinandersetzung zukommt, so kann er die Gesellschaft ohne Rücksicht 
darauf, ob sie für bestimmte oder unbestimmte Zeit eingegangen ist, sechs 
Monate vor dem Ende des Geschäftsjahres für diesen Zeitpunkt kündigen. 

 

Fortsetzungsbeschluss Fortsetzungsbeschluss 

§ 1214. (1) Die Gesellschafter können bei Auflösung der Gesellschaft deren 
Fortsetzung beschließen. In den Fällen des § 1208 Z 3, 4 oder 5, der Kündigung 
der Gesellschaft durch einen Privatgläubiger (§ 1212) und der Auflösung der 
Gesellschaft durch das Gericht (§ 1210 Abs. 1) steht dieses Recht den übrigen 
Gesellschaftern zu. In diesen Fällen scheidet der Gesellschafter, in dessen Person 
der Auflösungsgrund eingetreten ist, infolge des Fortsetzungsbeschlusses aus der 
Gesellschaft aus. 

§ 1214. (1) Die Gesellschafter können bei Auflösung der Gesellschaft deren 
Fortsetzung beschließen. In den Fällen des § 1208 Z 3, 4 oder 5, der Kündigung 
der Gesellschaft nach § 338 Abs. 1 EO und der Auflösung der Gesellschaft durch 
das Gericht (§ 1210 Abs. 1) steht dieses Recht den übrigen Gesellschaftern zu. In 
diesen Fällen scheidet der Gesellschafter, in dessen Person der Auflösungsgrund 
eingetreten ist, infolge des Fortsetzungsbeschlusses aus der Gesellschaft aus. 

(2) Im Fall der Kündigung durch einen Privatgläubiger scheidet der 
betreffende Gesellschafter mit dem Ende des Geschäftsjahres aus der 
Gesellschaft aus; in den übrigen Fällen mit dem Wirksamwerden des 
Beschlusses. 

(2) Im Fall der Kündigung nach § 338 Abs. 1 EO scheidet der betreffende 
Gesellschafter mit dem Ende des Geschäftsjahres aus der Gesellschaft aus; in den 
übrigen Fällen mit dem Wirksamwerden des Beschlusses. 

(3) ... (3) ... 
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7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Liquidation Liquidation 

Nachwirkung des Gesellschaftsvertrages Nachwirkung des Gesellschaftsvertrages 

§ 1216a. (1) ... § 1216a. (1) ... 

(2) Die Gesellschafter können anstelle der Liquidation eine andere Art der 
Auseinandersetzung vereinbaren. Ist die Gesellschaft durch Kündigung eines 
Privatgläubigers eines Gesellschafters oder durch die Eröffnung des 
Konkursverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst, so kann 
die Liquidation nur mit Zustimmung des Gläubigers oder des Masseverwalters 
unterbleiben. 

(2) Die Gesellschafter können anstelle der Liquidation eine andere Art der 
Auseinandersetzung vereinbaren. Ist die Gesellschaft durch Kündigung nach § 338 
Abs. 1 EO oder durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen 
eines Gesellschafters aufgelöst, so kann die Liquidation nur mit Zustimmung des 
Verwalters oder des Masseverwalters unterbleiben. 

Bestellung der Liquidatoren Bestellung der Liquidatoren 

§ 1216b. (1) ... § 1216b. (1) ... 

(2) Auf Antrag eines Beteiligten kann aus wichtigen Gründen die 
Ernennung von Liquidatoren durch das Gericht erfolgen, in dessen Sprengel 
einer der Gesellschafter seinen Wohnsitz oder Sitz hat. Das Gericht kann in 
einem solchen Fall Personen zu Liquidatoren ernennen, die nicht zu den 
Gesellschaftern gehören. Als Beteiligter gilt außer den Gesellschaftern auch der 
Gläubiger, durch den die Kündigung der Gesellschaft erfolgt ist. 

(2) Auf Antrag eines Beteiligten kann aus wichtigen Gründen die Ernennung 
von Liquidatoren durch das Gericht erfolgen, in dessen Sprengel einer der 
Gesellschafter seinen Wohnsitz oder Sitz hat. Das Gericht kann in einem solchen 
Fall Personen zu Liquidatoren ernennen, die nicht zu den Gesellschaftern gehören. 
Als Beteiligter gilt außer den Gesellschaftern auch der Verwalter, durch den die 
Kündigung der Gesellschaft erfolgt ist. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Fünftes Hauptstück Fünftes Hauptstück 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 

§ 1503. (1) bis (14) ... § 1503. (1) bis (14) ... 
 (15) §§ 211, § 1214 Abs. 1, § 1216a Abs. 2 und § 1216b Abs. 2 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx, treten mit 1 Juli 2021 in Kraft. 
§ 1212 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. 
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Artikel 5 

Änderungen des Gerichtsgebührengesetzes 

ARTIKEL I ARTIKEL I 

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

I. Gegenstand der Gebühr und Entstehung der Gebührenpflicht I. Gegenstand der Gebühr und Entstehung der Gebührenpflicht 

Entstehung der Gebührenpflicht Entstehung der Gebührenpflicht 

§ 2. Der Anspruch des Bundes auf die Gebühr wird, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, begründet: 

§ 2. Der Anspruch des Bundes auf die Gebühr wird, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, begründet: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. hinsichtlich der Gebühren für die gerichtliche Hinterlegung von 

Urkunden (§§ 434 bis 437, 451 Abs. 2 ABGB), die pfandweise 
Beschreibung (§§ 90 bis 95 EO) sowie die Einreihung der 
Protokollsabschrift über den Zuschlag (§ 183 EO) mit der Bewilligung; 

 5. hinsichtlich der Gebühren für die gerichtliche Hinterlegung von Urkunden 
(§§ 434 bis 437, 451 Abs. 2 ABGB), die pfandweise Beschreibung (§§ 91 
bis 94 EO) sowie die Einreihung der Protokollsabschrift über den 
Zuschlag (§ 183 EO) mit der Bewilligung; 

 6. und 7. …  6. und 7. … 
 7a. hinsichtlich der in der Tarifpost 14 Z 7 angeführten Pauschalgebühren 

für die Veröffentlichung in der Insolvenzverwalterliste oder 
Zwangsverwalterliste bei der Gebühr für die erstmalige Eintragung mit 
deren Vornahme und bei der Gebühr für die Aufrechterhaltung der 
Eintragung mit dem Beginn des Verlängerungszeitraums; 

 7a. hinsichtlich der in der Tarifpost 14 Z 7 angeführten Pauschalgebühren bei 
der Gebühr für die erstmalige Eintragung mit deren Vornahme und bei der 
Gebühr für die Aufrechterhaltung der Eintragung mit dem Beginn des 
Verlängerungszeitraums; 

Tarifpost 1 Tarifpost 1 

Anmerkungen Anmerkungen 
 1. …  1. … 
 2. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 1 ist auch für prätorische Vergleiche 

(§ 433 ZPO) sowie für Verfahren zur Erlassung einstweiliger 
Verfügungen und Europäischer Beschlüsse zur vorläufigen 
Kontenpfändung außerhalb eines Zivilprozesses zu entrichten; in diesen 
Fällen und wenn die Rechtssache in der ersten Verhandlung 
rechtswirksam verglichen wird, ermäßigt sich die Pauschalgebühr nach 

 2. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 1 ist auch für prätorische Vergleiche 
(§ 433 ZPO) sowie für Verfahren zur Erlassung einstweiliger 
Verfügungen und Europäischer Beschlüsse zur vorläufigen 
Kontenpfändung außerhalb eines Zivilprozesses zu entrichten; in diesen 
Fällen und wenn die Rechtssache in der ersten Verhandlung 
rechtswirksam verglichen wird, ermäßigt sich die Pauschalgebühr nach 
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Tarifpost 1 auf die Hälfte. Für Verfahren zur Erlassung einstweiliger 
Verfügungen nach den §§ 382b, 382e und 382g EO fallen keine 
Gebühren nach Tarifpost 1 an. 

Tarifpost 1 auf die Hälfte. Für Verfahren zur Erlassung einstweiliger 
Verfügungen nach den §§ 382b, 382c und 382d EO fallen keine Gebühren 
nach Tarifpost 1 an. 

 2a. bis 9. …  2a. bis 9. … 

Tarifpost 2 Tarifpost 2 

Anmerkungen Anmerkungen 
 1. …  1. … 
 1a. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 2 ist auch für Verfahren zweiter 

Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen und Europäischer 
Beschlüsse zur vorläufigen Kontenpfändung in einem und außerhalb 
eines Zivilprozesses zu entrichten; in diesen Fällen ermäßigt sich die 
Pauschalgebühr nach Tarifpost 2 auf die Hälfte. Für Verfahren zur 
Erlassung einstweiliger Verfügungen nach den §§ 382b, 382e und 382g 
EO fallen keine Gebühren nach Tarifpost 2 an. 

 1a. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 2 ist auch für Verfahren zweiter 
Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen und Europäischer 
Beschlüsse zur vorläufigen Kontenpfändung in einem und außerhalb eines 
Zivilprozesses zu entrichten; in diesen Fällen ermäßigt sich die 
Pauschalgebühr nach Tarifpost 2 auf die Hälfte. Für Verfahren zur 
Erlassung einstweiliger Verfügungen nach den §§ 382b, 382c und 382d 
EO fallen keine Gebühren nach Tarifpost 2 an. 

 5. und 6. …  5. und 6. … 
  
Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren 

4  I. Pauschalgebühren  

  a) in Exekutionsverfahren 
mit Ausnahme der in lit. b 
angeführten Verfahren 
bei einem Wert des 
Streitgegenstandes 

 

 bis 150 Euro   18 Euro 
 über 150 Euro bis 300 Euro  40 Euro 
 über 300 Euro bis 700 Euro  45 Euro 
 über 700 Euro bis 2 000 Euro  63 Euro 
 über 2 000 Euro 

bis 
3 500 Euro  84 Euro 

 über 3 500 Euro 
bis 

7 000 Euro  107 Euro 

 über 7 000 Euro 
bis 

35 000 Euro  154 Euro 

 über 35 000 Euro 70 000 Euro  187 Euro 

Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren 
4  I. Pauschalgebühren  

  a) in Exekutionsverfahren bei 
einem Wert des 
Streitgegenstandes 

 

 bis 150 Euro   28 Euro 
 über 150 Euro 

bis 
300 Euro  50 Euro 

 über 300 Euro 
bis 

700 Euro  60 Euro 

 über 700 Euro 
bis 

2 000 Euro  80 Euro 

 über 2 000 Euro 
bis 

3 500 Euro  100 Euro 

 über 3 500 Euro 
bis 

7 000 Euro  150 Euro 

 über 7 000 Euro 
bis 

35 000 Euro  200 Euro 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bis 

 über 70 000 Euro  187 Euro zuzüglich 2,5 
Promille vom über 

70 000 Euro liegenden 
Teil des 

Streitgegenstands 
  b) in Exekutionsverfahren 

auf das unbewegliche 
Vermögen bei einem Wert 
des Streitgegenstandes 

 

 bis 150 Euro   37 Euro 
 über 150 Euro bis 300 Euro  45 Euro 
 über 300 Euro bis 700 Euro  60 Euro 
 über 700 Euro bis 2 000 Euro  84 Euro 
 über 2 000 Euro 

bis 
3 500 Euro  116 Euro 

 über 3 500 Euro 
bis 

7 000 Euro  178 Euro 

 über 7 000 Euro 
bis 

35 000 Euro  256 Euro 

 über 35 000 Euro 
bis 

70 000 Euro  412 Euro 

 über 70 000 Euro  412 Euro zuzüglich 2,8 
Promille vom über 

70 000 Euro liegenden 
Teil des 

Streitgegenstands 
  c) für Anträge auf 

Bestätigung als 
Europäischer 
Vollstreckungstitel (§ 419 
EO) 14,40 Euro 

 II. Pauschalgebühren im 
Rechtsmittelverfahren zweiter 
Instanz für Rekurse gegen die 
Exekution bewilligende oder das  

 

 über 35 000 Euro 
bis 

70 000 Euro  300 Euro 

 über 70 000 Euro  300 Euro zuzüglich 2,7 
Promille vom über 

70 000 Euro liegenden 
Teil des Streitgegenstands 

  b) für Anträge auf Bestätigung 
als Europäischer 
Vollstreckungstitel (§ 419 
EO) 

14,40 Euro 

  II. Pauschalgebühren im 
Rechtsmittelverfahren zweiter Instanz 
für Rekurse gegen Entscheidungen über 
Anträge auf Bewilligung der Exekution 
oder Entscheidungen, die das 
Exekutionsverfahren beenden   

  a) in Exekutionsverfahren bei 
einem Rekursinteresse nach 
den in Z I lit. a angeführten 
Gebührenstufen 

150% der in Z I lit. a 
angeführten Gebühren 

  b) in Exekutionsverfahren bei 
einem Rekursinteresse nach 
den in Z I lit. a angeführten 
Gebührenstufen 29 Euro 

  III. Pauschalgebühren im 
Rechtsmittelverfahren dritter Instanz für 
Revisionsrekurse  

  a) gegen Entscheidungen nach 
Z II lit. a bei einem 
Revisionsrekursinteresse 
nach den in Z I lit. a 
angeführten Gebührenstufen 

200% der in Z I lit. a 
angeführten Gebühren 

  b) gegen Entscheidungen nach 
Z II lit. b 43 Euro 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Exekutionsverfahren beendende 
Entscheidungen 

  a) in Exekutionsverfahren 
mit Ausnahme der in Z I 
lit. b angeführten bei 
einem Rekursinteresse 
nach den in Z I lit. a 
angeführten 
Gebührenstufen 

150% der in Z I lit. a 
angeführten Gebühren 

  b) in Exekutionsverfahren 
auf das unbewegliche 
Vermögen bei einem 
Rekursinteresse nach den 
in Z I lit. b angeführten 
Gebührenstufen 

150% der in Z I lit. b 
angeführten Gebühren 

  c) gegen Entscheidungen 
nach Z I lit. c 29 Euro 

 III. Pauschalgebühren im 
Rechtsmittelverfahren dritter Instanz 
für Revisionsrekurse  

  a) gegen Entscheidungen 
nach Z II lit. a bei einem 
Revisionsrekursinteresse 
nach den in Z I lit. a 
angeführten 
Gebührenstufen 

200% der in Z I lit. a 
angeführten Gebühren 

  b) gegen Entscheidungen 
nach Z II lit. b bei einem 
Revisionsrekursinteresse 
nach den in Z I lit. b 
angeführten 
Gebührenstufen 

200% der in Z I lit. b 
angeführten Gebühren 

  c) gegen Entscheidungen 
nach Z I lit. c 43 Euro 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Anmerkungen Anmerkungen 
 1. Der Pauschalgebühr nach Tarifpost 4 Z I lit. a unterliegen alle Anträge 

auf Exekutionsbewilligung mit Ausnahme der in Tarifpost 4 Z I lit. b 
angeführten Anträge. Unter die Gebührenpflicht nach Tarifpost 4 Z I 
lit. b fallen alle Anträge auf Bewilligung der zwangsweisen 
Pfandrechtsbegründung, der Zwangsverwaltung und 
Zwangsversteigerung, der Exekution auf bücherlich sichergestellte 
Forderungen und zur Sicherstellung durch Pfandrechtsvormerkung. Für 
Exekutionsanträge, die den Beitritt zu einem bereits anhängigen 
Exekutionsverfahren zum Gegenstand haben, ist gleichfalls die 
Pauschalgebühr nach Tarifpost 4 Z I zu entrichten. 

 1. Für Exekutionsanträge, die den Beitritt zu einem bereits anhängigen 
Exekutionsverfahren zum Gegenstand haben, ist gleichfalls die 
Pauschalgebühr nach Tarifpost 4 Z I zu entrichten. 

 1a. Die in der Tarifpost 4 Z I angeführten Gebühren erhöhen sich um 
jeweils 7,40 Euro, wenn – allein oder gemeinsam mit anderen 
Exekutionsmitteln – Exekution auf bewegliche körperliche Sachen 
beantragt wird. 

 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

 5. Die Pauschalgebühren nach Tarifpost 4 Z I lit. b umfassen auch die 
Anträge auf Einverleibung des Pfandrechtes im Range der Anmerkung 
der Einleitung des Versteigerungsverfahrens (§ 208 EO); die 
Eintragungsgebühren nach Tarifpost 9 lit. b sind jedoch zu entrichten. 

 5. Die Pauschalgebühren nach Tarifpost 4 Z I lit. a umfassen auch die 
Anträge auf Einverleibung des Pfandrechtes im Range der Anmerkung der 
Einleitung des Versteigerungsverfahrens (§ 152 EO); die 
Eintragungsgebühren nach Tarifpost 9 lit. b sind jedoch zu entrichten. 

 6. Wird in einem Exekutionsantrag neben einer Exekution auf das 
unbewegliche Vermögen auch die Anwendung anderer Exekutionsmittel 
beantragt (§ 14 EO), so unterliegt dieser Exekutionsantrag der – 
allenfalls nach Anmerkung 1a erhöhten – Pauschalgebühr nach 
Tarifpost 4 Z I lit. b. 

 

 7. Gebührenfrei sind Exekutionsanträge, wenn der Exekutionstitel aus 
einer Arbeitsrechtssache stammt, bei einem Wert des Streitgegenstandes 
bis 2 500 Euro. 

 7. Gebührenfrei sind Exekutionsanträge und Rechtsmittel, wenn der 
Exekutionstitel aus einer Arbeitsrechtssache stammt, bei einem Wert des 
Streitgegenstandes bis 2 500 Euro. 

 8. …  8. .. 
  

Tarifpost Gegenstand 
Höhe der 
Gebühren 

14 Pauschalgebühren:  

  7. für Veröffentlichungen in der  

Tarifpost Gegenstand 
Höhe der 
Gebühren 

14 Pauschalgebühren:  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Insolvenzverwalterliste (§ 269 Abs. 2 
IO) oder Zwangsverwalterliste (§ 107a 
EO) 

  a) und bis b) … … 
 

 

  7. für Veröffentlichungen in der 
Insolvenzverwalterliste (§ 269 Abs. 2 IO) 
oder Verwalterliste in Exekutionssachen 
(§ 434 EO) 

 

  a) und b) … … 

ARTIKEL VI ARTIKEL VI 

In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen 

 1. bis 71. …  1. bis 71. … 
  72. § 2 und die Tarifposten 1, 2, 4 und 14 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. #/20## treten mit 1. Juli 2021 in Kraft. § 31a ist auf die mit 
diesem Bundesgesetz neu geschaffenen Gebührentatbestände mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass Ausgangsgrundlage für die Neufestsetzung 
die für März 2017 veröffentlichte endgültige Indexzahl des von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 
ist. 

Artikel 6 

Änderungen des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Anwendungsbereich, Allgemeines Anwendungsbereich, Allgemeines 

Gegenstand der Einbringung im Justizverwaltungsweg Gegenstand der Einbringung im Justizverwaltungsweg 

§ 1. Von Amts wegen sind folgende Beträge einzubringen: § 1. Von Amts wegen sind folgende Beträge einzubringen: 
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. in bürgerlichen Rechtssachen alle Kosten, die aus Amtsgeldern 

berichtigt oder sonst vom Bund vorläufig getragen wurden, sofern sie 
von einer Partei zu ersetzen sind. Solche Kosten sind insbesondere 

 5. in bürgerlichen Rechtssachen alle Kosten, die aus Amtsgeldern berichtigt 
oder sonst vom Bund vorläufig getragen wurden, sofern sie von einer 
Partei zu ersetzen sind. Solche Kosten sind insbesondere 

 a) …  a) … 
 b) die Vollzugsgebühren nach dem Vollzugsgebührengesetz,  b) die Vollzugsgebühren nach den §§ 454 ff EO, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 c) bis g) …  c) bis g) … 
 6. und 7. …  6. und 7. … 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Vollstreckung der im Vorschreibungsverfahren bestimmten Beträge Vollstreckung der im Vorschreibungsverfahren bestimmten Beträge 

Einbringungsstelle Einbringungsstelle 

§ 11. (1) … § 11. (1) … 

(2) Soll nicht nur Zwangsvollstreckung auf bewegliche körperliche Sachen 
(§§ 249 bis 289 EO) geführt werden, so kann die Einbringungsstelle die 
Finanzprokuratur ersuchen, die Exekution zu führen. 

(2) Soll nicht nur Exekution auf bewegliche Sachen (§§ 249 bis 288 EO) 
geführt werden, so kann die Einbringungsstelle die Finanzprokuratur ersuchen, die 
Exekution zu führen. 

(3) … (3) … 

§ 19a. (1) bis (17) … § 19a. (1) bis (17) … 
 (18) §§ 1 und 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. #/20## 

treten mit 1. Juli 2021 in Kraft. 

Artikel 7 

Änderungen des Unternehmensgesetzbuches 

Dritter Abschnitt. Dritter Abschnitt. 

Firma. Firma. 

Insolvenzverfahren Insolvenzverfahren 

§ 31. (1) ... § 31. (1) ... 

(2) Für die Zwangsverwaltung gilt § 342 EO. (2) Für die Zwangsverwaltung gilt § 341 EO. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 einzutragenden Personen haben ihre Unterschrift 
persönlich zur Aufbewahrung bei Gericht zu zeichnen oder die Zeichnung in 
beglaubigter Form einzureichen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Erster Abschnitt Erster Abschnitt 

Offene Gesellschaft Offene Gesellschaft 

Kündigung durch den Privatgläubiger  

§ 135. Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschafters, nachdem innerhalb 
der letzten sechs Monate eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen 
des Gesellschafters ohne Erfolg versucht worden war, auf Grund eines nicht 
bloß vorläufig vollstreckbaren Exekutionstitels die Pfändung und Überweisung 
des Anspruchs auf dasjenige erwirkt, was dem Gesellschafter bei der 
Auseinandersetzung zukommt, so kann er die Gesellschaft ohne Rücksicht 
darauf, ob sie für bestimmte oder unbestimmte Zeit eingegangen ist, sechs 
Monate vor dem Ende des Geschäftsjahrs für diesen Zeitpunkt kündigen. 

 

Fortsetzungsbeschluss Fortsetzungsbeschluss 

§ 141. (1) ... § 141. (1) ... 

(2) Im Fall der Kündigung durch einen Privatgläubiger (§ 135) scheidet der 
betreffende Gesellschafter mit dem Ende des Geschäftsjahrs aus der Gesellschaft 
aus, in den übrigen Fällen mit dem Wirksamwerden des Beschlusses. 

(2) Im Fall der Kündigung nach § 338 Abs. 1 EO scheidet der betreffende 
Gesellschafter mit dem Ende des Geschäftsjahrs aus der Gesellschaft aus, in den 
übrigen Fällen mit dem Wirksamwerden des Beschlusses. 

(3) ... (3) ... 

Notwendigkeit der Liquidation Notwendigkeit der Liquidation 

§ 145. (1) ... § 145. (1) ... 

(2) Ist die Gesellschaft durch Kündigung des Gläubigers eines 
Gesellschafters oder durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das 
Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst, so kann die Liquidation nur mit 
Zustimmung des Gläubigers oder des Masseverwalters unterbleiben. 

(2) Ist die Gesellschaft durch Kündigung nach § 338 Abs. 1 EO oder durch 
die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters 
aufgelöst, so kann die Liquidation nur mit Zustimmung des Verwalters oder des 
Masseverwalters unterbleiben. 

Bestellung der Liquidatoren Bestellung der Liquidatoren 

§ 146. (1) ... § 146. (1) ... 

(2) Auf Antrag eines Beteiligten kann aus wichtigen Gründen die 
Ernennung von Liquidatoren durch das Gericht erfolgen, in dessen Sprengel die 
Gesellschaft ihren Sitz hat; das Gericht kann in einem solchen Falle Personen zu 
Liquidatoren ernennen, die nicht zu den Gesellschaftern gehören. Als Beteiligter 
gilt außer den Gesellschaftern im Falle des § 135 auch der Gläubiger, durch den 

(2) Auf Antrag eines Beteiligten kann aus wichtigen Gründen die Ernennung 
von Liquidatoren durch das Gericht erfolgen, in dessen Sprengel die Gesellschaft 
ihren Sitz hat; das Gericht kann in einem solchen Falle Personen zu Liquidatoren 
ernennen, die nicht zu den Gesellschaftern gehören. Als Beteiligter gilt außer den 
Gesellschaftern im Falle des § 338 Abs. 1 EO auch der Verwalter, durch den die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Kündigung erfolgt ist. Kündigung erfolgt ist. 

(3) ... (3) ... 

Dritter Abschnitt Dritter Abschnitt 

Stille Gesellschaft Stille Gesellschaft 

Kündigung der Gesellschaft; Tod des stillen Gesellschafters Kündigung der Gesellschaft; Tod des stillen Gesellschafters 

§ 184. (1) Auf die Kündigung der Gesellschaft durch einen der 
Gesellschafter oder durch einen Gläubiger des stillen Gesellschafters finden die 
Vorschriften der §§ 132, 134, 135 entsprechende Anwendung. Wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, kann jeder Gesellschafter die Gesellschaft, mag sie 
auch auf bestimmte Zeit eingegangen sein, ohne Einhaltung einer Frist jederzeit 
kündigen. Eine Vereinbarung, durch die dieses Kündigungsrecht ausgeschlossen 
oder beschränkt wird, ist nichtig. 

§ 184. (1) Auf die Kündigung der Gesellschaft durch einen Gesellschafter 
oder nach § 338 Abs. 1 EO finden die Vorschriften der §§ 132 und 134 
entsprechende Anwendung. Wenn ein wichtiger Grund vorliegt, kann jeder 
Gesellschafter die Gesellschaft, mag sie auch auf bestimmte Zeit eingegangen 
sein, ohne Einhaltung einer Frist jederzeit kündigen. Eine Vereinbarung, durch die 
dieses Kündigungsrecht ausgeschlossen oder beschränkt wird, ist nichtig. 

(2) ... (2) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 906. (1) bis (49) ... § 906. (1) bis (49) ... 
 (50) § 31 Abs. 2, § 141 Abs. 2, § 145 Abs. 2, § 146 Abs. 2 und § 184 Abs. 1 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. Juli 2021 in 
Kraft. § 31 Abs. 3 und § 135 treten mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des EWIV-Ausführungsgesetzes 

Artikel I Artikel I 

EWIV-Ausführungsgesetz EWIV-Ausführungsgesetz 

Kündigung durch den Privatgläubiger Kündigung durch den Privatgläubiger 

§ 10. Kündigt ein Privatgläubiger eines Mitglieds die Vereinigung nach 
§ 135 UGB, so scheidet das Mitglied mit dem Ende des Geschäftsjahrs aus der 
Vereinigung aus. 

§ 10. Bei einer Kündigung nach § 338 Abs. 1 EO scheidet das Mitglied mit 
dem Ende des Geschäftsjahrs aus der Vereinigung aus. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel V Artikel V 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen, Verweisungen, Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen, Verweisungen, 

Vollziehungsklausel Vollziehungsklausel 

(1) bis (1b) ... (1) bis (1b) ... 
 (1c) § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx tritt mit 

1 Juli 2021 in Kraft. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

Artikel 9 

Änderung des Gesetzes über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 

Vierter Abschnitt. Vierter Abschnitt. 

Von der Liquidation der Genossenschaft. Von der Liquidation der Genossenschaft. 

II. Hauptstück. II. Hauptstück. 

Besondere Bestimmungen für Genossenschaften mit unbeschränkter 
Haftung. 

Besondere Bestimmungen für Genossenschaften mit unbeschränkter 
Haftung. 

§ 59. (1) Hat ein Privatgläubiger eines Genossenschafters nach fruchtlos 
vollstreckter Execution in dessen Privatvermögen die Execution in das 
demselben für den Fall seines Ausscheidens aus der Genossenschaft 
zukommende Guthaben erwirkt, so ist er berechtigt, die Genossenschaft mag auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit eingegangen sein, behufs seiner Befriedigung 
nach vorher von ihm geschehener Kündigung das Ausscheiden jenes 
Genossenschafters zu verlangen. 

 

(2) Die Kündigung muß mindestens sechs Monate vor Ablauf des 
Geschäftsjahres der Genossenschaft geschehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

V. Hauptstück. V. Hauptstück 

Schlußbestimmungen. Schlussbestimmungen 

 § 94j. § 59 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx tritt mit 
Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. 

Artikel 10 

Änderung des GmbH-Gesetzes 

II. Hauptstück. II. Hauptstück 

Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter. Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter 

Vierter Abschnitt. Vierter Abschnitt 

Die Geschäftsanteile. Die Geschäftsanteile 

§ 76. (1) bis (3) ... § 76. (1) bis (3) ... 

(4) Wenn ein Geschäftsanteil, der nur mit Zustimmung der Gesellschaft 
übertragbar ist, im Exekutionsverfahren verkauft werden soll, hat das 
Exekutionsgericht den Schätzungswert des Geschäftsanteiles festzustellen und 
von der Bewilligung des Verkaufes auch die Gesellschaft sowie alle Gläubiger, 
die bis dahin die gerichtliche Pfändung des Geschäftsanteiles erwirkt haben, 
unter Bekanntgabe des festgestellten Schätzungswertes zu benachrichtigen. Die 
Schätzung kann unterbleiben, wenn zwischen dem betreibenden Gläubiger, dem 
Verpflichteten und der Gesellschaft eine Einigung über den Übernahmspreis zu 
stande kommt. Wird der Geschäftsanteil nicht innerhalb vierzehn Tagen nach 
Benachrichtigung der Gesellschaft durch einen von der Gesellschaft 
zugelassenen Käufer gegen Bezahlung eines den Schätzungswert 
(Übernahmspreis) erreichenden Kaufpreises übernommen, so geschieht der 
Verkauf nach den Bestimmungen der Exekutionsordnung, ohne daß zu dieser 
Übertragung des Geschäftsanteiles die Zustimmung der Gesellschaft 
erforderlich ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

VIII. Hauptstück. VIII. Hauptstück 

Strafbestimmungen, Schlußbestimmung. Strafbestimmungen, Schlussbestimmung 

  

§ 127. (1) bis (25) ... § 127. (1) bis (25) ... 
 (26) § 76 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx tritt 

mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. 

Artikel 11 

Änderung des Aktiengesetzes 

Übertragung von Namensaktien, Vinkulierung Übertragung von Namensaktien, Vinkulierung 

§ 62. (1) bis (3) ... § 62. (1) bis (3) ... 

(4) Beim Verkauf einer nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragbaren 
Aktie im Exekutionsverfahren hat das Exekutionsgericht den Börsenpreis, beim 
Fehlen eines solchen den Verkaufswert der Aktie festzustellen und von der 
Bewilligung des Verkaufs auch die Gesellschaft sowie alle Gläubiger, die bis 
dahin die gerichtliche Pfändung der Aktie erwirkt haben, unter Bekanntgabe des 
festgestellten Wertes zu benachrichtigen. Die Feststellung des Wertes der Aktie 
hat zu unterbleiben, wenn zwischen dem betreibenden Gläubiger, dem 
Verpflichteten und der Gesellschaft eine Einigung über den Übernahmspreis 
zustandekommt. Wird die Aktie nicht innerhalb vierzehn Tagen nach 
Benachrichtigung der Gesellschaft durch einen von der Gesellschaft 
zugelassenen Käufer gegen Bezahlung eines den Wert (Übernahmspreis) 
erreichenden Preises übernommen, so erfolgt der Verkauf nach den 
Bestimmungen der Exekutionsordnung; zu dieser Übertragung der Aktie ist die 
Zustimmung der Gesellschaft nicht erforderlich. 

 

ERSTER ABSCHNITT ERSTER ABSCHNITT 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 262. (1) bis (42) ... § 262. (1) bis (42) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (43) § 62 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx tritt 

mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. 

Artikel 12 

Änderung der Notariatsordnung 

III. Abschnitt. III. Abschnitt 

§ 87c. (1) und (2) … § 87c. (1) und (2) … 

(3) Für die Versteigerung sind, soweit nicht durch die 
Feilbietungsbedingungen anderes angeordnet ist, die Bestimmungen der 
Exekutionsordnung, insbesondere § 177 Abs. 4 und §§ 179, 180 und 181 EO, 
sinngemäß anzuwenden. Das Meistbot hat der Meistbieter beim Notar zu 
erlegen. 

(3) Für die Versteigerung sind, soweit nicht durch die 
Feilbietungsbedingungen anderes angeordnet ist, die Bestimmungen der 
Exekutionsordnung, insbesondere §§ 85, 86 und 177 Abs. 4 EO, sinngemäß 
anzuwenden. Das Meistbot hat der Meistbieter beim Notar zu erlegen. 

(4) … (4) … 

XIII. Hauptstück XIII. Hauptstück 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 2015 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 2015 

§ 189. (1) bis (13) … § 189. (1) bis (13) … 
 (14) § 87c Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx tritt 

mit 1. Juli 2021 in Kraft. 

Artikel 13 

Änderung des Rechtsanwaltstarifgesetzes 

Abgekürzte Verzeichnung der Kosten 

(Normalkostentarif) 

Abgekürzte Verzeichnung der Kosten 

(Normalkostentarif) 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, durch Verordnung 
eine Berechnung der Entlohnung, die dem Rechtsanwalt für regelmäßig 
vorkommende Leistungen in einfachen und häufig wiederkehrenden Fällen 
gebührt, zusammenzustellen (Normalkostentarif). Dieser Tarif darf sich nur 
erstrecken 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, durch Verordnung 
eine Berechnung der Entlohnung, die dem Rechtsanwalt für regelmäßig 
vorkommende Leistungen in einfachen und häufig wiederkehrenden Fällen 
gebührt, zusammenzustellen (Normalkostentarif). Dieser Tarif darf sich nur 
erstrecken 
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 a) …  a) … 
 b) im Exekutionsverfahren auf Tagsatzungen zur Ablegung des 

Offenbarungseides, 

 

 c) …  

(2) … (2) … 

Tarifpost 1 Tarifpost 1 

I. bis IIa. … I. bis IIa. … 

III. im Exekutionsverfahren: III. im Exekutionsverfahren: 
 a) Anträge auf Vollzug der Exekution auf bewegliche körperliche 

Sachen nach § 14 Abs. 2 EO; 
 a) Anträge auf Vollzug der Exekution auf bewegliche körperliche Sachen 

nach § 249a Abs. 1 Z 4 EO; 
 b) …  b) … 

 c) Erklärungen betreffend die Übernahme der Schuld nach § 170a Z 2 
EO und § 223 Abs. 1 EO; 

 c) Erklärungen betreffend die Übernahme der Schuld nach § 169 Z 2 EO 
und § 223 Abs. 1 EO; 

 d) und e) …  d) und e) … 
 f) Einstellungsanträge und Einschränkungsanträge nach § 39 Abs. 1 Z 6 

oder § 200 Z 3 der Exekutionsordnung; 
 f) Einstellungsanträge und Einschränkungsanträge nach § 39 Abs. 1 Z 6 

oder § 148 Z 2 EO; 
 g) und h) …  g) und h) … 

IV. … IV. … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017 

§ 26a. (1) und (2) … § 26a. (1) und (2) … 
 (3) § 24 Abs. 1 und Tarifpost 1 Abschnitt III in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. Juli 2021 in Kraft. 

Artikel 14 

Änderung des Eingetragene Partnerschaft-Gesetzes 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Sinngemäß anwendbares Bundesrecht Sinngemäß anwendbares Bundesrecht 

§ 43. (1) Folgende, für Ehegatten, Ehesachen oder Eheangelegenheiten 
maßgebende Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung sind auf 

§ 43. (1) Folgende, für Ehegatten, Ehesachen oder Eheangelegenheiten 
maßgebende Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung sind auf 
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eingetragene Partner, Partnersachen oder Partnerangelegenheiten sinngemäß 
anzuwenden: 

eingetragene Partner, Partnersachen oder Partnerangelegenheiten sinngemäß 
anzuwenden: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. §§ 382 und 382b bis 382h Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896;  3. §§ 382 bis 382i Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896; 

 4. bis 27. …  4. bis 27. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Artikel 15 

Änderung des Urkundenhinterlegungsgesetzes 

I. ABSCHNITT I. ABSCHNITT 

Vorschriften für nichtverbücherte Liegenschaften und für Bauwerke Vorschriften für nichtverbücherte Liegenschaften und für Bauwerke 

§ 1. (1) In die Sammlung der bei Gericht hinterlegten und eingereihten 
Liegenschafts- und Bauwerksurkunden werden aufgenommen 

§ 1. (1) In die Sammlung der bei Gericht hinterlegten und eingereihten 
Liegenschafts- und Bauwerksurkunden werden aufgenommen 

 1. …  1. … 
 2. durch Einreihung  2. durch Einreihung 
 a) Abschriften der Protokolle über die pfandweise Beschreibung nach 

den §§ 90 und 134 EO, Ausfertigungen des Beschlusses über die 
Erteilung des Zuschlags nach § 183 EO sowie Abschriften der 
Protokolle über die Pfändung und den Verkauf eines Bauwerks im 
Exekutionsverfahren; 

 a) Abschriften der Protokolle über die pfandweise Beschreibung nach den 
§§ 91 und 134 EO, Ausfertigungen des Beschlusses über die Erteilung 
des Zuschlags nach § 183 EO sowie Abschriften der Protokolle über 
die Pfändung und den Verkauf eines Bauwerks im 
Exekutionsverfahren; 

 b) bis f) …  b) bis f) … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 14. Wird eine bücherlich nicht eingetragene Liegenschaft pfandweise 
beschrieben oder im Lauf eines Versteigerungsverfahrens zugeschlagen (§§ 90, 
134, 183 EO) oder wird ein Bauwerk gepfändet oder zwangsweise verkauft, so 
ist eine Abschrift des Protokolls über die Beschreibung, bzw. eine Ausfertigung 
des Beschlusses über die Erteilung des Zuschlags, bzw. eine Abschrift des 
Protokolls über die Pfändung oder den Verkauf dem Grundbuchsgericht zu 
übersenden. Die Abschrift des Protokolls (die Ausfertigung des Beschlusses) ist 
von Amts wegen in die Sammlung der gerichtlich hinterlegten und eingereihten 
Urkunden einzureihen. 

§ 14. Wird eine bücherlich nicht eingetragene Liegenschaft pfandweise 
beschrieben oder im Lauf eines Versteigerungsverfahrens zugeschlagen (§§ 91, 
134, 183 EO) oder wird ein Bauwerk gepfändet oder zwangsweise verkauft, so ist 
eine Abschrift des Protokolls über die Beschreibung, bzw. eine Ausfertigung des 
Beschlusses über die Erteilung des Zuschlags, bzw. eine Abschrift des Protokolls 
über die Pfändung oder den Verkauf dem Grundbuchsgericht zu übersenden. Die 
Abschrift des Protokolls (die Ausfertigung des Beschlusses) ist von Amts wegen in 
die Sammlung der gerichtlich hinterlegten und eingereihten Urkunden einzureihen. 
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Artikel 16 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

II. ABSCHNITT II. ABSCHNITT 

Wirkungskreis des Rechtspflegers Wirkungskreis des Rechtspflegers 

  

Wirkungskreis in Zivilprozeß- und Exekutionssachen Wirkungskreis in Zivilprozeß- und Exekutionssachen 

§ 17. (1) … § 17. (1) … 

(2) Der Wirkungskreis in Exekutionssachen umfaßt: (2) Der Wirkungskreis in Exekutionssachen umfaßt: 
 1. die Exekution zur Hereinbringung von Geldforderungen  1. die Exekution zur Hereinbringung von Geldforderungen 
 a) durch zwangsweise Pfandrechtsbegründung nach den §§ 87 bis 96 

EO, 
 a) durch zwangsweise Pfandrechtsbegründung nach den §§ 88 bis 96 EO, 

 b) …  b) … 
 2. und 3. …  2. und 3. … 

 4. im Zusammenhang mit den in Z 1 und 2 angeführten Geschäften die 
Entscheidung über Aufschiebungsanträge nach § 42 Abs. 1 Z 2a, 3, 4 
und 6, § 45a sowie § 264a EO, nach § 11 Abs. 3 GEG oder über 
Aufschiebungsanträge anläßlich eines Antrages auf Aufhebung einer 
gesetzwidrig oder irrtümlich erteilten Bestätigung der Vollstreckbarkeit; 

 4. im Zusammenhang mit den in Z 1 und 2 angeführten Geschäften die 
Entscheidung über Aufschiebungsanträge nach § 42 Abs. 1 Z 2a, 3, 4 und 
6, § 45a sowie § 264 EO, nach § 11 Abs. 3 GEG oder über 
Aufschiebungsanträge anläßlich eines Antrages auf Aufhebung einer 
gesetzwidrig oder irrtümlich erteilten Bestätigung der Vollstreckbarkeit; 

 5. und 6. …  5. und 6. … 

(3) Dem Richter bleiben vorbehalten: (3) Dem Richter bleiben vorbehalten: 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. die Festsetzung des Schadens und die Auferlegung einer 

Mutwillensstrafe nach § 54g EO. 
 3. die Festsetzung des Schadens und die Auferlegung einer Mutwillensstrafe 

nach § 63b EO. 
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IV. ABSCHNITT IV. ABSCHNITT 

Ergänzungs-, Übergangs- und Schlußbestimmungen Ergänzungs-, Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 45. (1) bis (15) … § 45. (1) bis (15) … 
 (16) § 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXXX tritt mit 

1. Juli 2021 in Kraft. 

Artikel 17 

Außerkrafttreten der Anfechtungsordnung 

 Die Anfechtungsordnung, RGBl. Nr. 337/1914, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 29/2010, tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft; 
sie ist weiterhin auf Rechtshandlungen vor dem 1. Juli 2021 anzuwenden. 

Artikel 18 

Außerkrafttreten des Vollzugsgebührengesetzes 

 Das Vollzugsgebührengesetz, BGBl. I Nr. 31/2003, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2018, tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft; 
dessen Erster Abschnitt ist weiterhin anzuwenden, wenn der Exekutionsantrag 
oder der Antrag auf Neuvollzug vor dem 1. Juli 2021 bei Gericht einlangt; dessen 
Zweiter und Dritter Abschnitt ist weiterhin anzuwenden, wenn die Amtshandlung 
vor dem 1. Juli 2021 vorgenommen wird. 
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Artikel 19 

Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Besondere Befugnisse Besondere Befugnisse 

Betretungs- und Annäherungsverbot zum Schutz vor Gewalt Betretungs- und Annäherungsverbot zum Schutz vor Gewalt 

§ 38a. (1) bis (3) … § 38a. (1) bis (3) … 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind verpflichtet, den 
Gefährdeten über die Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b 
und 382e EO und geeignete Opferschutzeinrichtungen (§ 25 Abs. 3) zu 
informieren. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind verpflichtet, den 
Gefährdeten über die Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b 
und 382c EO und geeignete Opferschutzeinrichtungen (§ 25 Abs. 3) zu 
informieren. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

über die Anordnung eines Betretungs- und Annäherungsverbots zu informieren. über die Anordnung eines Betretungs- und Annäherungsverbots zu informieren. 

(5) … (5) … 

(6) Bei der Dokumentation der Anordnung eines Betretungs- und 
Annäherungsverbots ist auf die für das Einschreiten maßgeblichen Umstände 
sowie auf jene Bedacht zu nehmen, die für ein Verfahren nach §§ 382b und 382e 
EO oder für eine Abklärung der Gefährdung des Kindeswohls durch den 
zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger von Bedeutung sein können. 

(6) Bei der Dokumentation der Anordnung eines Betretungs- und 
Annäherungsverbots ist auf die für das Einschreiten maßgeblichen Umstände 
sowie auf jene Bedacht zu nehmen, die für ein Verfahren nach §§ 382b und 382c 
EO oder für eine Abklärung der Gefährdung des Kindeswohls durch den 
zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger von Bedeutung sein können. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

(10) Das Betretungs- und Annäherungsverbot endet zwei Wochen nach 
seiner Anordnung oder, wenn die Sicherheitsbehörde binnen dieser Frist vom 
ordentlichen Gericht über die Einbringung eines Antrags auf Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung nach §§ 382b und 382e EO informiert wird, mit dem 
Zeitpunkt der Zustellung der Entscheidung des ordentlichen Gerichts an den 
Antragsgegner, längstens jedoch vier Wochen nach seiner Anordnung. Im Falle 
einer Zurückziehung des Antrags endet das Betretungs- und Annäherungsverbot 
sobald die Sicherheitsbehörde von der Zurückziehung durch Mitteilung des 
ordentlichen Gerichts Kenntnis erlangt, frühestens jedoch zwei Wochen nach 
seiner Anordnung. 

(10) Das Betretungs- und Annäherungsverbot endet zwei Wochen nach seiner 
Anordnung oder, wenn die Sicherheitsbehörde binnen dieser Frist vom 
ordentlichen Gericht über die Einbringung eines Antrags auf Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung nach §§ 382b und 382c EO informiert wird, mit dem 
Zeitpunkt der Zustellung der Entscheidung des ordentlichen Gerichts an den 
Antragsgegner, längstens jedoch vier Wochen nach seiner Anordnung. Im Falle 
einer Zurückziehung des Antrags endet das Betretungs- und Annäherungsverbot 
sobald die Sicherheitsbehörde von der Zurückziehung durch Mitteilung des 
ordentlichen Gerichts Kenntnis erlangt, frühestens jedoch zwei Wochen nach 
seiner Anordnung. 
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(11) Die nach Abs. 2 abgenommenen Schlüssel sind mit Aufhebung oder 
Beendigung des Betretungsverbots zur Abholung durch den Gefährder bereit zu 
halten und diesem auszufolgen. Werden die Schlüssel trotz nachweislicher 
Information des Gefährders über die Abholungsmöglichkeit nicht binnen einer 
Frist von zwei Wochen abgeholt, können die Schlüssel auch einem sonstigen 
Verfügungsberechtigten ausgefolgt werden. Sechs Wochen nach Aufhebung 
oder Beendigung des Betretungsverbots gelten diese als verfallen; § 43 Abs. 2 
gilt sinngemäß. Im Falle eines Antrags auf Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung nach §§ 382b und 382e EO sind die nach Abs. 2 abgenommenen 
Schlüssel beim ordentlichen Gericht zu erlegen. 

(11) Die nach Abs. 2 abgenommenen Schlüssel sind mit Aufhebung oder 
Beendigung des Betretungsverbots zur Abholung durch den Gefährder bereit zu 
halten und diesem auszufolgen. Werden die Schlüssel trotz nachweislicher 
Information des Gefährders über die Abholungsmöglichkeit nicht binnen einer 
Frist von zwei Wochen abgeholt, können die Schlüssel auch einem sonstigen 
Verfügungsberechtigten ausgefolgt werden. Sechs Wochen nach Aufhebung oder 
Beendigung des Betretungsverbots gelten diese als verfallen; § 43 Abs. 2 gilt 
sinngemäß. Im Falle eines Antrags auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
nach §§ 382b und 382c EO sind die nach Abs. 2 abgenommenen Schlüssel beim 
ordentlichen Gericht zu erlegen. 

(12) … (12) … 

9. Teil 9. Teil 

Schlußbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 94. (1) bis (47) … § 94. (1) bis (47) … 
 (48) § 38a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x tritt mit 

1. Juli 2021 in Kraft. 
 

Artikel 20 

Änderung des Bundesgesetzes, mit dem Verstöße gegen bestimmte einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt und zum Schutz vor 
Eingriffen in die Privatsphäre zu Verwaltungsübertretungen erklärt werden 

Strafbestimmung bei Zuwiderhandeln gegen einstweilige Verfügungen zum 
Schutz vor Gewalt und Eingriffen in die Privatsphäre sowie gegen 

Schutzmaßnahmen 

Strafbestimmung bei Zuwiderhandeln gegen einstweilige Verfügungen zum 
Schutz vor Gewalt und Eingriffen in die Privatsphäre sowie gegen 

Schutzmaßnahmen 

§ 1. (1) Wer einer in einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b, 382e 
Abs. 1 Z 1 und Z 2 erster Fall und § 382g Abs. 1 Z 1, 3 und 8 des Gesetzes vom 
27. Mai 1896 über das Exekutions- und Sicherungsverfahren 
(Exekutionsordnung – EO), RGBl. Nr. 79/1896, oder in einer nach § 420 EO 
angeordneten Vollstreckung einer ausländischen Schutzmaßnahme getroffenen 

§ 1. (1) Wer einer in einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b, 382c Z 1, 
Z 2 erster Fall und Z 3 und § 382d Z 1, 3 und 8 des Gesetzes vom 27. Mai 1896 
über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung – EO), RGBl. 
Nr. 79/1896, oder in einer nach § 420 EO angeordneten Vollstreckung einer 
ausländischen Schutzmaßnahme getroffenen Anordnung zuwiderhandelt, begeht 
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Anordnung zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 2 500 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen, zu bestrafen. 

eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 2 500 Euro, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 5 000 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 3. (1) und (2) … § 3. (1) und (2) … 
 (3) § 1 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/202x, tritt 

mit 1. Juli 2021 in Kraft. Die Bestimmung ist in dieser Fassung auf strafbare 
Handlungen anzuwenden, die nach diesem Zeitpunkt begangen werden. 

Artikel 21 

Änderung des Asylgesetzes 2005 

7. Hauptstück: 7. Hauptstück: 

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen 

1. Abschnitt: 1. Abschnitt: 

Aufenthaltstitel Aufenthaltstitel 

Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz 

§ 57. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts 
wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer 
Schutz“ zu erteilen: 

§ 57. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts 
wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer 
Schutz“ zu erteilen: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig 

aufhältig oder nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine 
einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. 
Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 
Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
„Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer 
Gewalt erforderlich ist. 

 3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig 
aufhältig oder nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine 
einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382c EO, RGBl. Nr. 79/1896, 
erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 
Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
„Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer 
Gewalt erforderlich ist. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
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(4) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 3 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn 
eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO nicht vorliegt oder 
nicht erlassen hätte werden können. 

(4) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 3 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn 
eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382c EO nicht vorliegt oder nicht 
erlassen hätte werden können. 

9. Hauptstück 9. Hauptstück 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Zeitlicher Geltungsbereich Zeitlicher Geltungsbereich 

§ 73. (1) bis (22) … § 73. (1) bis (22) … 
 (23) § 57 Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I 

Nr. xx/202x, tritt mit 1. Juli 2021 in Kraft. 

Artikel 22 

Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

6. Hauptstück 6. Hauptstück 

Verfahren Verfahren 

Niederlassungsrecht von Familienangehörigen Niederlassungsrecht von Familienangehörigen 

§ 27. (1) und (2) … § 27. (1) und (2) … 

(3) Besonders berücksichtigungswürdige Gründe im Sinne des Abs. 2 Z 3 
liegen insbesondere vor, wenn 

(3) Besonders berücksichtigungswürdige Gründe im Sinne des Abs. 2 Z 3 
liegen insbesondere vor, wenn 

 1. …  1. … 
 2. der Familienangehörige Opfer von Gewalt wurde und gegen den 

Zusammenführenden eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 
382e EO erlassen wurde oder 

 2. der Familienangehörige Opfer von Gewalt wurde und gegen den 
Zusammenführenden eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 
382c EO erlassen wurde oder 

 3. …  3. … 

(4) … (4) … 
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3. TEIL 3. TEIL 

STRAF-, SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN STRAF-, SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 82. (1) bis (31) … § 82. (1) bis (31) … 
 (32) § 27 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/202x, 

tritt mit 1. Juli 2021 in Kraft. 
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